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On doit a M. Willy Spühler le premier rapport sur les relations 
de notre pays avec !'Organisation des Nations Unies et la si
gnature par la Suisse du Traite de non-proliferation des armes 
atomiques. 
Une fois la retraite venue, M. Spühler, en tant que president, a 
fait beneficier la fondation Pro Helvetia et la Commission de 
coordination pour la presence de la Suisse a l'etranger de sa 
vaste experience et de ses precieux conseils. 
Date d'une vive intelligence politique, M. Spühler, qui fut deux 
fois president de la Confederation (en 1963 et en 1968), a 
constamment observe dans son comportement une mesure, 
une sobriete qui marquaient aussi bien son abord que son elo
quence et ses gestes. On le surnommait malicieusement le 
«Lord d'Aussersihl». 
Celui qui nous a quittes etait penetre d'humanisme socialiste 
et de sentiment genereux. La clarte d'esprit et le courage sont 
parmi les qualites essentielles qui ont ete reconnues a Willy 
Spühler, l'homme d'Etat. Le Parlement sera reconnaissant a 
Willy Spühler de ses efforts obstines en vue d'inciter le peuple 
suisse a une meilleure ouverture d'esprit sur l'Europe et sur le 
monde. 
A son epouse et a sa famille, je presente les condoleances. 
emues du Conseil national et j'invite l'assistance a marquer 
quelques instants de recueillement a la memoire du grand par
lementaire et du grand ministre des affaires etrangeres qui 
n'estplus. 

Der Rat erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen von den Sitzen 
L 'assistance se leve pour honorer la memoire du detunt 

Wahlprüfung und Vereidigung 
Verification des pouvoirs et prestation de serment 

Le president: Notre collegue M. Hermann Fehr, conseiller na
tional, a adresse sa demission pour le 31 mai 1990. San man
dat de parlementaire federal etait incompatible avec celui de 
membre du Conseil-Executif du canton de Berne, autorite 
dans laquelle il a ete elu le 29 avril. 
Je saisis cette occasion de remercier Monsieur Fehr du travail 
accompli en tant que conseiller national depuis 1983 et 
specialement comme president de la Commission des finan
ces. Je lui souhaite plein succes dans sa nouvelle täche et lui 
adresse mes voeux de prompt retablissement a la suite de son 
accident. 

Nussbaumer, Berichterstatter: Das Büro hat die Wahl von 
Herrn Georges Eggenberger, heimatberechtigt in Grabs und 
Zürich, wohnhaft in Bern, geprüft. Herr Eggenberger ersetzt 
unseren Kollegen Hermann Fehr. Nach der Wahl unseres Kol
legen Vollmer ist nun auf der Liste der Sozialdemokratischen 
Partei und der Gewerkschaften (Männer) Herr Eggenberger, 
Generalsekretär der PTI-Union und Präsident des Föderativ
verbandes, erster Ersatzmann. Der Regierungsrat des Kan
tons Bern hat ihn mit Beschluss vom 16. Mai 1990 als gewählt 
erklärt. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt des Kantons Bern 
vom 30. Mai 1990 veröffentlicht worden. Das Büro hat festge
stellt, dass bei Herrn Eggenberger keine Unvereinbarkeit mit 
dem Nationalratsmandat besteht. Herr Eggenberger war bis 
1974 PTI-Beamter. Er ist in diesem Jahr aus dem Bundes
dienst ausgetreten. Das Büro beantragt, die Wahl von Herrn 
Eggenberger zu validieren. 

Herr Eggenberger Georges wird vereidigt 
M. Eggenberger Georges pr~te serment 

Le president: Monsieur le Conseiller national Eggenberger, le 
Parlament a pris acte de votre serment. En son nom je vous 
souhaite la cordiale bienvenue ainsi qu'une activite feconde. 
(Applaudissements) · 

Ordnungsantrag l;:uler- Motion d'ordre Euler 

Le president: J'aimerais vous informer que la motion d'ordre 
Euler demandant qua nous traitions l'objet 89.010, !'initiative 

populaire «Limitons strictement l'experimentation animale», 
au cours de cette session encore a ete retiree. La Conference 
des presidents de groupe a decide de mettre cet objet a !'ordre 
du jour le mardi 19 juin, apres le debat portant sur le code des 
obligations. Cet objet sera repris mercmdi matin, le 20 juin. 
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Botschaft, Beschluss- und Gesetzentwürfe vom 25. April 1990 
(BBI 11,573) 
Message, projets d'arrete et de loi du 25 avril ·1990 
(FFll,537) 

Le president: La Conference des presidents de groupe avait 
prevu un debat organise, mais les diverses propositions de 
non-entree en matiere obligent a revenir a la procedure tradi
tionnelle. 

A. Bundesbeschluss über das Asylv1~rfahren 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Baerlocher 
Nichteintreten 

Antrag Scharrer 
Nichteintreten 

Antrag Ruf 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, innert kürzest möglicher Frist einen neuen 
dringlichen Bundesbeschluss vorzulegen, der eine restrikti
vere Revision des Asylgesetzes enthält und namentlich fol
gende Auflagen erfüllt: 
1. Der Flüchtlingsstatus wird ausnahmslos nur echten, wirk
lich an Leib und Leben bedrohten Asylbewerbern gewährt. 
2. Auf ein Asylgesuch wird nicht eingetreten, wenn der Ge
suchsteller 
- illegal eingereist ist; 
- das Gesuch offensichtlich missbräuc:hlicherweise stellt, ins-
besondere zur Umgehung der Fremdarbeiterbeschränkun
gen, unter Verheimlichung seiner Identität oder aus anderen 
missbräuchlichen Gründen; 
- offensichtlich asylunwürdig ist, namEmtlich wegen verwerfli
cher Handlungen, begangener Verbreichen oder der Gefähr
dung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz. 
3. Während des Asylverfahrens ist den Gesuchstellern die Auf
nahme einer Erwerbstätigkeit untersagt. Sie werden zur 
Deckung der von ihnen verursachten Kosten für gemeinnüt
zige Arbeiten beigezogen. Die Unterstützung erfolgt aus
schliesslich in Form von Sachleistun,1en sowie Gutscheinen 
für die persönlichen Bedürfnisse. 
4. Die rechtskräftig abgewiesenen Asylbewerber sowie jene, 
auf deren Gesuch nicht eingetreten wurde, haben die Schweiz 
innerhalb kurzer Frist zu verlassen. 
5. Die Gemeinden dürfen nicht zur Au1'nahme von Asylbewer
bern verpflichtet werden. 
6. Die Aufnahme von anerkannten Flü1:::htlingen sowie die Ge
währung von allfälligen anderen, auch befristeten Aufenthalts
bewilligungen für abgewiesene Asyll:>ewerber ist unter Be
rücksichtigung der begrenzten Aufnahmekapazität unseres 
Landes zu beschränken und den jährlichen Einwanderungs
kontingenten anzurechnen. 
Angesichts der ausserordentlich grossen - und weiter rapide 
ansteigenden- Einwanderung von As~rlbewerbern wendet der 
Bundesrat bis zum Inkrafttreten des neuen dringlichen Bun-
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desbeschlusses Artikel 9 des Asylgesetzes (Asylgewährung 
in Ausnahmesituationen) an und ergreift die zur Eindämmung 
des Zustroms erforderlichen Massnahmen. 

B. Bundesgesetz über die Schaffung eines Bundesamtes 
für Flüchtlinge 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Scherrer 
Nichteintreten 

Antrag Ruf 
Nichteintreten 

C. Bundesbeschluss über die Genehmigung einer Aende
rung der Verordnung über die Zuweisung der Aemter an 
die Departemente und der Dienste an die Bundeskanzlei 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Scherrer 
Nichteintreten 

A. Arrete federal sur la procedure d'asile 

Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Proposition Baerlocher 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Scherrer 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Ruf 
Renvoyer le projet au Conseil federal 
en l'invitant a presenter dans les plus brefs delais un nouvel 
arrete federal urgent modifiant de maniere plus restrictive la loi 
sur l'asile et comportant notamment les elements suivants: 
1. Le statut de refugie ne sera accorde, sans exception au
cune, qu'aux seuls demandeurs d'asile reellement menaces 
dans leur existence et leur integrite personnelle. 
2. On n'entrera pas en matiere sur la demande d'asile si le re
querant 
- est entre illegalement en Suisse; 
- presente une demande visiblement abusive dans le dessein 
en particulier d'eluder les restrictions concernant les travail
leurs etrangers en dissimulant son identite ou pour d'autres 
motifs abusifs; 
- apparait visiblement indigne de l'asile en raison notamment 
de crimes commis ou d'autres actes reprehensibles ou du fait 
qu'il a porte atteinte a la securite interieure ou exterieure de la 
Suisse. 
3. Les requerants n'auront pas le droit d'exercer une activite 
lucrative pendant la duree de la procedure d'asile. lls seront 
appeles a accomplir des travaux d'utilite publique en v,ue de 
couvrir les frais qu'ils auront occasionnes. L'assistance con
sistera uniquement en prestations en nature et en bons des
tines a la satisfaction des besoins personnels. 
4. Les requerants dont la demande aura ete definitivement re
jetee et ceux dont la demande etait irrecevable devront quitter 
la Suisse dans les plus brefs delais. 
5. Les communes ne pourront etre tenues d'accueillir des de
mandeurs d'asile. 
6. L'accueil de refugies reconnus c6mme tels et l'octroi, le cas 
echeant, d'autres permis de sejour, meme temporaires, aux 
requerants dont la demande a ete rejetee seront restreints 
compte tenu de la capacite d'accueil limitee de notre pays et 
les autorisations delivrees seront imputees sur les contingents 
annuels d'immigration. 
Devant l'enorme afflux - sans cesse croissant - de deman
deurs d'asile, le Conseil federal appliquera jusqu'a l'entree en 
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vigueur du nouvel arrete urgent l'article 9 de la loi actuelle sur 
l'asile (octroi de l'asile dans des circonstances exception
nelles) et prendra les mesures propres a refrener cet afflux. 

B. Loi federale portant creation d'un Office federal pour 
les refugies 

Proposition de /a commission 
Entrer en matiere 

Proposition Scherrer 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Ruf 
Ne pas entrer en matiere 

C. Ordonnance concernant l'attribution des offices aux 
departements et des services a la Chancellerie federale 

Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Proposition Scharrer 
Ne pas entrer en matiere 

M. Ducret, rapporteur: Pour saisir l'importance et la necessite 
des modifications que le Conseil federal nous propose d'ap
porter a la loi sur l'asile, il nous taut avoir a l'esprit l'ampleur du 
phenomene que nous vivons. Au debut des annees septante, 
l'immigration dans les pays d'Europe occidentale etait voisine 
de 1,2 million de personnes par an, les requerants d'asile 
n'etant qu'au nombre de 16 000 par an pour l'ensemble de 
l'Europe et de 1000 pour la Suisse. 
En 1985, l'iminigration reguliere de ces memes pays atteignait 
une moyenne annuelle de 800 000 personnes, soit une regres
sion sensible par rapport a la situation constatee quinze ans 
plus tot. En revanche, le nombre des demandeurs d'asile etait 
passe a 200 000 personnes, dont 9700 en Suisse. Quatre ans 
plus tard, le nombre des requerants d'asile dans les pays de 
l'OCDE est passe a 440 000, alors que dans notre pays il se si
tuait a 25 000, en augmentation de 46 pour cent par rapport a 
l'annee precedente. 
Pour terminer avec les chiffres, le delegue aux refugies an
nonc;:ait, il y a quelques jours, que les statistiques des quatre 
premiers mois de l'annee 1990 permettaient de constater une 
nouvelle augmentation de 40 pour cent par rapport a l'annee 
1989, le nombre total des demandes de l'annee en cours de
vant se situer vraisemblablement autour de 32 000. 
On le sait, les raisons de l'inquietante croissance de ce 
phenomene sont multiples. lndependamment des conflits et 
des persecutions de toutes sortes qui sans cesse surgissent 
aux quatre coins du monde et qui peuvent justifier en tant que 
tels le dep6t d'une demande d'asile, d'autres facteurs entrent 
en ligne de compte. Outre les facilites de transport, l'un de 
ceux-ci, incontestablement le plus important, trouve son ori
gine dans les restrictions en matiere d'immigration adoptees 
par les pays occidentaux des la fin des annees 1970. 
La procedure d'asile est devenue aux yeux de tres nombreux 
migrants le seul moyen pour eux d'obtenir la possibilite de 
resider et de travailler legalement dans ces pays, voire meme 
dans de nombreux cas, un instrument privilegie de l'immigra
tion clandestine lorsque les mesures de renvoi ne sont pas 
executees avec toute l'efficacite souhaitable. 
C'est ainsi que, tres rapidement, cette procedure a ete com
pletement denaturee et que le droit qui la fonde a ete detourne 
de son but, au point que sur les centaines de milliers de cas 
traites ces dernieres annees par les offices europeens du Haut 
Commissariat pour les refugies seuls deux a cinq pour cent 
des requerants ont reussi a prouver qu'ils etaient reellement 
des refugies. Ce constat est d'ailleurs identique en Suisse 
puisqu'en 1989, le taux d'acceptation des dossiers d'asile se 
situe autour de cinq pour cent, alors qu'il etait encore de 
90 pour cent il y a vingt ans. 
A cela, il faut encore ajouter que les lenteurs de la procedure 
administrative la rendent de plus en plus attractive, surtout 
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pour les demandeurs qui ne repondent pas aux conditions de 
la loi, mais qui trouvent la le moyen, meme provisoire, d'exer
cer une activite lucrative aux revenus largements superieurs a 
ceux qu'ils peuvent realiser dans leur pays d'origine. 
De ces differents constats, il taut malheureusement retenir que 
les pays europeens, dont la Suisse, appliquent aujourd'hui 
une politique qui n'est pas a la mesure de l'importance de la 
situation. II est necessaire que nous ayons une approche glo
bale de la question de l'asile qui depende d'une part des con
ditions politiques, mais aussi economiques prevalant dans les 
pays d'origine des requerants, d'ou le lien entre l'asile et le 
developpement au sens large. 
Mais il est aussi urgent que nous prenions des decisions politi
ques claires, realistes, imaginatives, qui nous permettent de 
privilegier l'adoption de mecanismes appropries de selection 
et d'admission, de preference a la politique du laisser-faire ou 
a celle d'isolement retenue par d'autres Etats. 
Sur le plan international et independamment des efforts ac
crus qui doivent etre entrepris pour ameliorer les conditions 
politiques, economiques et sociales dans les pays d'origine 
des candidats a l'asile, il est absolurnent indispensable que 
les Etats europeens intensifient leur concertation et harmoni
sent leurs procedures d'asile. Ace propos, permettez-moi de 
souhaiter que la Suisse, qui joue deja un röle particulierement 
actif dans les consultations patronnees par le Haut Commissa
riat pour les refugies, soit egalement associee, au meme titre 
que les autres pays de l'AELE, aux travaux des pays membres 
de la Communaute economique europeenne visant a l'adop
tion de criteres d'accueil communs et d'une procedure d'en
traide destinee notamment a eviter que des demandeurs puis
sent successivement ou simultanement deposer des requetes 
dans plusieurs pays. 
Si la Suisse doit s'interesser a ces discussions, c'est notam
ment pour eviter la pression qui s'exercera sur les pays non 
membres si l'Europe communautaire se dote demain de 
regles uniformes et surtout si ces regles sont de tendance res
trictive, ce qui pourrait avoir pour effet que le flux des refugies 
se detourne vers des pays comme le nötre. 
Sur le plan interne, rares sont ceux qui remettent en cause les 
principes fondamentaux qui regissent notre droit d'asile. La 
Suisse se doit de poursuivre sa politique d'accueil des person
nes victimes de persecutions et de leur accorder sa protection, 
conformement a sa tradition humanitaire et independamment 
de sa politique d'immigration et de main-d'oeuvre etrangere, 
qui releve d'une autre logique et exprime d'autres besoins. 
Des lors et dans l'attente d'une politique europeenne com
mune en la matiere, c'est en ce qui concerne le traitement des 
dossiers qu'un effort particulier doit etre entrepris aujourd'hui 
de fagon a eviter, autant que faire se peut, la multiplication des 
abus et surtout a permettre, dans le respect de la constitution, 
du droit des gens et des conventions internationales, le re
cours a une procedure aussi simplifiee que possible, avec peu 
de phases intermediaires, qui se limitent a eclaircir le besoin 
de protection et a statuer sur ce dernier, tout cela au benefice 
de dispositions plus souples en matiere d'organisation. 
A cet egard, il est important de savoir que les facteurs de ralen
tissement de la procedure actuelle sont au nombre de cinq: la 
procedure en elle-meme, en raison notamment des delais 
qu'elle implique, la capacite limitee de l'appareil administratif 
qui doit traiter les demandes, le nombre croissant de ces der
nieres, celui malheureusement tres important des cas en sus
pens et, enfin, la capacite des cantons a absorber les cas qui 
leur sont attribues. 
II taut encore noter une derniere statistique se rapportant au 
sort reserve aux requerants apres la procedure d'examen de 
leur dossier: 20 pour cent d'entre eux restent en Suisse, 
5 pour cent au titre de refugies reconnus et 15 pour cent au 
benefice d'un permis humanitaire; 35 pour cent quittent spon
tanement le pays, 15 pour cent sont soumis au renvoi force, 
30 pour cent enfin restent en Suisse pendant quelque temps 
avant de repartir vers d'autres pays, mais un nombre indeter
mine d'entre eux, sans doute important, entrent dans la clan
destinite et demeurent dans le pays de maniere illegale. 
Ainsi que le precise le Conseil federal dans son message, le 
projet de modification de la loi sur l'asile dont nous avons a 

debattre aujourd'hui est le fruit d'un assez large accord realise 
au sein de la Commission d'experts constituee a cet effet en 
automne 1989. Ce consensus s'est du reste retrouve dans la 
commission du Conseil national qui a accepte l'entree en ma
tiere a l'unanimite moins une abstention, sans avoirtoutefois la 
pretention de considerer, comme le Conseil federal du reste, 
que les modifications ou adjonctions apportees a la loi sur 
l'asile et a celle sur le sejour et l'etablissement des etrangers 
constituent la panacee a meme de resoudre tous les pro
blemes et toutes les difficultes de la problematique. 
La manifestation de cette volonte s'est egalement revelee 
dans l'effort accepte par la commission, comme d'ailleurs par 
celle du Conseil des Etats qui a mene ses travaux a terme en 
l'espace d'un mois, soit des la publicaition du message du 
Conseil federal du 25 avril dernier, de fagon a permettre aux 
deux Chambres de se prononcer dans le courant de la 
presente session et a la loi d'entrer en vigueur des le 1 er juillet, 
soit avant les principaux afflux de requerants qui sont habituel
lement constates a la fin de l'ete ou dans le courant de l'au
tomne de chaque annee. 
Si 69 amendements ont ete proposes par les membres de la 
commission dans le cadre de ses travaux, les principes 
generaux qui sous-tendent le projet du Conseil federal ont ete 
generalement approuves. C'est ainsi, par exemple, qu'aucun 
des delais proposes aux differents stades de la procedure et 
qui ont pour but d'accelerer celle-ci n'a ete remis en cause; 
pas plus d'ailleurs que la necessite d'operer des le depöt de la 
demande une distinction entre les cas clairement positifs, 
ceux qui sont indiscutablement negatifs et ceux qui exigent 
une instruction plus approfondie; pas plus enfin que l'intro
duction de prejudices pour celui qui contrevient aux disposi
tions de la loi en ne deposant pas forme1llement de demande, 
en dissimulant son identite, en falsifiant lies moyens de preuve 
ou parce qu'il a deja fait l'objet d'une decision negative sans 
rendre vraisemblable le fait que des evenements nouveaux se 
sont produits. 
Sur un plan general, les principaux points de controverse ont 
porte sur la determination des autorites chargees de l'applica
tion de la loi, notamment lors de la procedure d'audition, sur la 
creation d'une instance de recours independante de l'admi
nistration, sur l'etablissementd'une liste de pays sürs, les «safe 
countries», destines a operer un tri prealable des demandes et, 
enfin, sur le principe et la duree de l'int1~rdiction de travail im
posee aux requerants pendant l'instruction de leur dossier. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur ces principaux points 
de divergence lors de l'examen du projet article par article. 
D'ores et deja, il est permis de dire qu'aucun d'eux, pas meme 
celui qui a trait a la creation eventuelle d'une instance de re
cours independante, ne semble justifier une opposition a l'ef
fort qu'au travers des modifications de procedure qui sont pro
posees les autorites de notre pays se doivent d'entreprendre 
afin de repondre a la menace qui nous guette et au defi qui 
nous attend en cette finde XXe siecle. 
Ce n'est pas faire du catastrophisme que d'affirmer que la Si
tuation s'aggrave d'annee en annee. C'est le dur constat des 
chiffres et des statistiques. II devient donc urgent d'empoigner 
le probleme a bras le corps et de prendre des mesures effica
ces et rationnelles qui ne remettent toutefois pas en cause les 
fondements ethiques de notre droit d'asile. La loi que nous al
lons voter exigera vraisemblablement dans les annees a venir 
quelques correctifs et ameliorations. Ce n'est pas une raison 
suffisante pour ne pas tenir compte, aujourd'hui deja, de l'ex
perience que nous avons acquise et des modifications qu'elle 
appelle au plan de la procedure exclusivement, puisque le 
droit de fond n'est pas touche par ce projet. 

Mühlemann, Berichterstatter: Wir stehen zum dritten Mal seit 
1979 vor einer Revision des Asylgesetzes. Wir hatten 1983 die 
Revision von Bundesrat Friedrich, 1986 diejenige von Bundes
rätin Kopp und jetzt diejenige von Bundesrat Koller. Diese In
flation von Gesetzesrevisionen ist bedingt durch die äusseren 
Umstände, durch die Flut der Asylbewerber, die unser Land in 
den letzten 1 O Jahren überschwemmt hat. Nachdem wir Ende 
der siebziger Jahre noch je ungefähr 1000 Asylbewerber je 
Jahr hatten, übersteigt die Zahl im Jahre: 1990 30 000. Es ist ein 
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schwacher Trost, dass das Ausland ähnliche Verhältnisse auf
weist. Aber unsere Nachbarstaaten kennen eine Steigerung, 
die etwa das Achtzehnfache beträgt; wir haben eine Steige
rung, die etwa das Dreissigfache ist. Das rückt uns in eine be
sondere Situation hinein. Die Steigerung wird noch durch den 
sogenannten Pendenzenberg ergänzt. 
Sie alle, die dabei waren, erinnern sich, wie Herr Bundesrat 
Friedrich in diesem Saal bewegt von der Kontrolle seines Ber
ges berichtete, der 1983 auf 400 unerledigte Gesuche ange
stiegen war. Heute haben wir es mit 40 000 zu tun. Das ist eine 
bedeutende Steigerung innerhalb von sieben Jahren. Aehn
liches gilt für die sogenannte Anerkennungsquote. Während
dem wir im Jahre 1979 noch etwa 46 Prozent der Asylbewer
ber anerkennen konnten, sind es heute noch 5 Prozent. 
Diese Tatsache hat den Bundesrat in einen Handlungsbedarf 
hineingezwungen. Herr Bundespräsident Koller hat zu Recht 
im vergangenen Jahr drei Massnahmen angeordnet: Erstens 
hat er mit unserem Einverständnis das Personal des Flücht
lingsdelegierten und der entsprechenden Rekursinstanz sei
nes Departementes erhöht. Zweitens hat man versucht, im 
Rahmen der Grenzkontrolle durch Schwerpunktbildung im 
taktischen Dispositiv Verbesserungen bei der Abhaltung von 
Schleppern zu erreichen. Drittens hat Herr Bundespräsident 
Koller eine Expertenkommission eingesetzt, die in ausserge
wöhnlich kurzer Zeit die Vorarbeiten für die neue Botschaft ge
liefert hat. Allerdings hat diese Expertenkommission mit Rah
menbedingungen arbeiten müssen, denn wir wollen ja bei
spielsweise die Flüchtlingskonvention oder die Europäische 
Menschenrechtskonvention respektieren. Wir wollen auch 
eine Beschleunigung im Verfahren erzielen. Wir wollen auch 
klare Kompetenzen bei der Rekursinstanz. Wir wollen im wei
teren dafür besorgt sein, dass europäisch eine gewisse Har
monisierung in der gesamten Asylpolitik erfolgen kann. Da wir 
alle über diese Ziele einig waren, hat diese Kommission ent
sprechende Auflagen entgegennehmen müssen. 
Aus dieser Arbeit ist eine Vernehmlassung entstanden, die bei 
den Kantonen, aber auch bei den interessierten Verbänden, 
Organisationen und Instanzen weitgehend Zustimmung fand. 
Wir haben denn auch in der Kommissionsarbeit festgestellt, 
dass von links bis rechts mehrheitlich der Wille vorhanden war, 
diese dritte Asylgesetzrevision rasch über d.ie Bühne zu brin
gen. Der Ständerat, der parallel dazu mit seiner Kommission 
getagt hat, hat ähnliches manifestiert. 
Wenn wir uns nun an diese Revision machen, die zu einem 
dringlichen Bundesbeschluss führen soll, werden Sie feststel
len, dass es sieben Fragenkomplexe sind, die uns beschäfti
gen werden. 
1. Die Frage der sogenannten Triage: Der Bundesrat verzich
tet auf eine Zulassungsprüfung, wie sie beispielsweise in Bel
gien und in den Niederlanden - und in viel schärferer Form in 
Japan oder in Kanada - praktiziert wird. Statt dessen wird das 
Triageverfahren differenziert gehandhabt. Es gibt den klaren 
Fall des Nichteintretens in Fällen, wo selbstverständlich der 
Asybewerber kein Recht mehr hat, zum zweiten Mal anzutre
ten, wenn er ein erstes Mal abgewiesen wurde. Es gibt den Fall 
der Rückweisung, wo der Asylbewerber nicht glaubhaft ma
chen kann, dass er tatsächlich bedroht wird. Es gibt aber auch 
den Fall des relativ raschen Verfahrens, wo es um sogenannte 
«Gewaltflüchtlinge» geht, die wir nach dem Prinzip des Non re
foulement, Nichtzurückschiebung, nicht einfach in ein Land 
zurückführen können, wo sie bedroht sind. Und es gibt den 
wahrscheinlich normalsten Fall, wo wir Asylbewerber im Indivi
dualverfahren genauer überprüfen müssen. Dieses Verfahren 
führt dann eben zu einer etwas längeren Dauer. Die Idealdauer 
in der neuen Botschaft wird mit etwa drei Monaten angege
ben, wobei man hier natürlich keine klare Frist setzen kann. Es 
kann durchaus sein, dass es auch sechs Monate dauern wird. 
Aber seien wir uns im klaren: Diese Fristen sind dann immer 
noch länger als viele vergleichbare Fristen im Ausland. 
2. Die Kompetenzausscheidung zwischen dem Bund und den 
Kantonen: Es stehen sich zwei Meinungen gegenüber. Die 
eine glaubt, dass eine zentrale Lösung mit direkter Befragung 
durch den Bund besser wäre, und die andere glaubt, dass 
eine dezentrale Lösung mit Priorität bei den Kantonen eher 
Vorteile bringen könnte. 

Wir haben gar keine Wahl mehr. Was uns bleibt, ist die Mittellö
sung. Wir müssen vom bisherigen System ausgehen, alles 
einsetzen, was uns zur Verfügung steht, nämlich die Befra
gungsinstanz der Kantone und auch die Direktbefragung 
durch den Bund. Diejenigen, die die Direktbefragung durch 
den Bund wollen, müssten eine Verdoppelung des Personal
bestandes beim Flüchtlingsdelegierten anvisieren, eine völlig 
unpraktische und undiskutierbare Massnahme. Es wird des
halb darum gehen, Ihnen ein sehr differenziertes Verfahren be
liebt zu machen, bei dem Kantone und Bund gemeinsam die 
Aufgabe lösen. Es ist ja psychologisch auch richtig, dass die 
Kantone, die mit dem Vollzug beauftragt sind, eingebunden 
sind in das Aufnahmeverfahren. 
3. Die sogenannte Rekurs- oder Beschwerdeinstanz: Vom 
Bundesrat wird eine unabhängige Instanz vorgeschlagen, die 
offenbar die ganze Sache psychologisch entschärfen kann, 
die aber auch dazu beiträgt, dass ein Beschleunigungsverfah
ren eingeschlagen werden könnte. Der Streit geht hier um die 
Kann- oder die Muss-Formel. Der Bundesrat macht uns be
liebt, dass man allmählich vom bisherigen ins neue System 
übergehen sollte, und will vorerst diese Institution sauber ana
lysieren und dann detaillierte Vorschläge machen. Das scheint 
eine sinnvolle Lösung zu sein. Deshalb hat auch diese Kann
Formulierung Mehrheiten gefunden, wobei allerdings festzu
halten ist: Eine solche Rekursinstanz wird nie im luftleeren 
Raum arbeiten können, sondern politisch an den Bundesrat 
weisungsgebunden sein. 
4. Die saubere Trennung zwischen Asylpolitik und Ausländer
politik: Es geht nicht an, dass - wie bis anhin - ein Asylbewer
ber gleichzeitig sein Bewerbungsgesuch als Flüchtling und 
als ein Mensch, der eine Aufenthaltsgenehmigung in diesem 
lande haben will, einreicht. Darum ist- Härtefälle ausgenom
men - hier gesetzlich jetzt eine saubere Trennung vorgese
hen. 
5. Die Frage all der sogenannt sicheren Länder, bei denen 
man annehmen kann, dass bei einer Rückführung die Men
schenrechte respektiert werden: Englisch spricht man hier 
von Safe countries. 
Der Bundesrat wird keine Liste dieser sogenannt sicheren 
Länder anfertigen und publizieren. Das würde politisch viel zu 
viele Schwierigkeiten bereiten. Aber er wird sich vorbehalten, 
von Fall zu Fall solche Länder zu bezeichnen, um damit auch 
ganze Gruppen von Flüchtlingen abweisen zu können, wenn 
sie keineswegs in Gefahr geraten können. 
6. Die Frage der Abhaltemassnahmen, die einen gewissen 
Stopp bewirken könnten, also beispielsweise ein Arbeitsver
bot: Wir werden darüber streiten, ob dieses Arbeitsverbot drei 
oder sechs Monate dauern soll. In diesen Komplex hinein ge
hört auch die umstrittene Frage der Kinderzulagen für Asylbe
werber, die immer noch im Verfahren stecken. Es ist eine Er
messensfrage, wie weit wir hier gehen können und inwiefern 
solche Massnahmen tatsächlich einen gewissen Stopp bewir
ken. Machen wir uns aber keine Illusionen: Es geht in vielem 
jetzt nur darum, eine gewisse Milderung im Notstand zu errei
chen, ohne diesen radikal beseitigen zu können. 
7. Der Vollzug: Wir haben festgestellt, dass das Vollzugspro
blem schwer lösbar ist, auch deshalb, weil wir in einem födera
listischen Staat leben. Nicht alle Kantone gehen mit gleicher 
Rigidität vor. Alle Versuche, hier die Kantone zu zähmen, sind 
immer wieder am Stolz der einzelnen Kantone gescheitert. 
Nichtsdestotrotz liegt ein Vorschlag für Sanktionen vor, bei de
nen etwa Kantone, die die Rückführung nicht durchführen, be
straft werden, indem man ihnen diese Asylanten dann an das 
sogenannte Fremdarbeiter- und Ausländerkontingent anrech
net. Das wird selbstverständlich Diskussionen geben, da wir ja 
hier in grundsätzliche Fragen hineinkommen. 
Mit diesem dringlichen Bundesbeschluss lösen wir die Auf
gabe nicht. Es sind Sofortmassnahmen, die wir ergreifen, um 
die mittel- und langfristigen Massnahmen einzuleiten. Etwa 
der Versuch, ein Erstasylabkommen mit den europäischen 
Nachbarstaaten abzuschliessen, so wie es im Europarat oder 
in der EG geplant ist. Es soll damit vermieden werden, dass ein 
Asylbewerber gleichzeitig in mehreren Staaten sein Gesuch 
einreichen kann. In dieses Kapitel gehört der Versuch der Ur
sachenbekämpfung in den Herkunftsländern der Asylanten. 
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Sie erinnern sich daran, dass hier wiederholt Vorstösse in die
ser Richtung eingereicht worden sind. 
Die Kommission schlägt ein Postulat vor, mit dem die Entwick
lungszusammenarbeit in solchen Asylherkunftsländern an die 
Hand genommen werden soll. Es kann sich dabei um Verbes
serung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder um schulische 
Massnahmen handeln. Es können dabei bauliche Sanierun
gen in Betracht gezogen werden. Es können selbstverständ
lich auch politische Druckversuche im Bereiche der persön
lichen und politischen Freiheitsrechte in Frage kommen. Wir 
bitten Sie, diese Art von langfristiger Hilfe sehr sorgfältig zu 
prüfen. 
Schliesslich darf ich auf etwas Weiteres hinweisen: unsere 
Grenzkontrolle. Zwar hat der Bundesrat bereits eine verbes
serte Handhabung in Angriff genommen. Aber wer an der 
Grenze lebt, weiss, dass hier noch Verbesserungen möglich 
sind. 
Selbstverständlich sind wir keine Insel wie England, die gut 
kontrolliert werden kann. Aber unser Land hat natürliche Gren
zen, die relativ gut überwacht werden können. Im Norden und 
Osten bildet der Rhein mit Ausnahme des Kantons Schaff
hausen eine relativ klare Grenze. Im Alpenraum haben wir mit 
Ausnahme des Kantons Tessin auch relativ klare Couloirs. Et
was weniger ausgeprägt, aber auch feststellbar ist das im 
Jura. Es muss also möglich sein, durch eine Verstärkung des 
Grenzwachtkorps, durch eine Verbesserung der Zusammen
arbeit mit der Polizei bessere Resultate zu erzielen, denn über 
90 Prozent der Asylbewerber kommen illegal über die grüne 
Grenze. 
Vielleicht haben Sie den interessanten «NZZ»-Artikel des 
Chefs der Zürcher Fremdenpolizei gelesen, der vorschlägt, als 
weitere Sofortmassnahme ein Schubabkommen mit Italien zu 
treffen. Dann hätten wir mit allen vier Nachbarländern ein 
Schubabkommen, so dass wir das Gesetz des Non refoule
ment nicht mehr beachten müssten und einfach zurückschie
ben könnten. 
Das sind Fragen, die es langfristig zu bedenken gilt. Dies ist 
die letzte Chance, um über ein Gesetz der Lage Herr zu wer
den. Wenn das nicht gelingt, hat der Bundesrat nur noch das 
Mittel des Notrechts. Ich darf Sie bitten, in konstruktiver Weise 
mitzuhelfen, dass die Konkordanzdemokratie nicht immer nur 
gepredigt, sondern auch durchgeführt wird. 

Baerlocher: Ich beantrage Nichteintreten auf den Bundes
beschluss über das Asylverfahren. Trotz der scheinbar umstrit
tenen Vorlage und der allgemein vorherrschenden Auffas
sung, dass Korrekturen an den Verfahrensvorschriften wenig 
nützen bzw. nicht schaden, scheint es mir wichtig, Sie mit mei
nem Antrag auf ein paar wenige, meines Erachtens umstrit
tene Punkte der Revision aufmerksam zu machen. 
Das erklärte Ziel des dringlichen Bundesbeschlusses soll die 
Verkürzung des Asylverfahrens sein. Dies war ja auch immer 
das erklärte Ziel der vorangegangenen zwei Asylgesetzrevi
sionen. Die Folgen waren jedoch meist, dass die administrati
ven neueingeführten Verfahrensschritte von den zuständigen 
Behörden nicht eingehalten werden konnten und dass ande
rerseits damit eine Verschärfung des Asylverfahrens einher
ging, was im Rückgang der Asylanerkennungen - heute bei 
4 Prozent - deutlich wird. Für Kurden besteht trotz der öffent
lich bekannten Situation in dieser Region eine Anerkennungs
rate von lediglich zwei Prozent. 
Ein grundsätzliches Herangehen an die komplexen Flücht
lingssituationen wurde bis anhin immer in die Zukunft verscho
ben. So auch jetzt. Da wurde mit dem Strategiebericht ein poli
tisches Grundlagenpapier erarbeitet, welches zu längerfristi
gen Lösungsansätzen führen würde. Der Bundesrat möchte 
andererseits mit seiner Botschaft zum dringlichen Bundes
beschluss über das Asylverfahren nur gerade die vordringlich
sten Probleme im Asylbereich zu einer Lösung führen, an die 
er selber eigentlich gar nicht recht glaubt. Dieses konzeptlose 
Vorgehen ist nicht akzeptierbar. Dabei möchte ich nicht ver
kennen, dass mit der möglichen Schaffung einer unabhängi
gen Beschwerdeinstanz unter anderem auch positive Punkte 
in der vorliegenden Revision enthalten sind. Dies müsste aber 
nicht nur mit einer Kann-Formulierung festgehalten werden. 

Zum weiteren bedenklich ist auch das Tempo für die Aende
rung des Asylrechts mit der kurzfristig angesetzten Vernehm
lassung. Es war auf diese Weise den L13uten, welche an der 
Basis mit den Asylbewerbern arbeiten und die alltäglichen 
Probleme sehr gut kennen, nicht möglich, ihre Erfahrungen in 
die Vernehmlassung einzubringen. Es darf daher auch nicht 
verschwiegen werden, dass viele dieser Frauen und Männer 
zumeist aus kirchlichen Kreisen die Asylgesetzrevision ableh
nen. 
Diese dritte Asylgesetzrevision wird trotz der positiven Punkte 
zu einer Verschärfung des Asylverfahrens führen. Wir lehnen 
daher diese Asylgesetzrevision ab und erwarten vom Bundes
rat, dass aufgrund des Strategieberichtes langfristige Mass
nahmen und die Bekämpfung der Flucl1tursachen zu einem 
humanitären und den weltweiten Problemen angepassten 
Asylverfahren führen werden. 
Die im neuen Asylverfahren vorgesehenen Massnahmen dür
fen die Sorgfalt der Gesuchsprüfung nicht beeinträchtigen. 
Diesbezüglich bestehen aber meines Erachtens doch erhebli
che Bedenken. So ist die Frist, die Befra!~ung innert 20 Tagen 
nach Eingabe des Asylgesuchs vorzune•hmen, ungünstig, da 
wir aus Erfahrung wissen, dass vor allem traumatisierende Er
lebnisse wie Folter und Vergewaltigung nicht sofort ausgesagt 
werden. Ebensosehr ist diese Frist zur Beiziehung eines Dol
metschers oder einer Dolmetscherin respektive von Vertretern 
oder Vertreterinnen der Hilfswerke zu kurz. 
Eine der bedenklichsten Konsequenzen ist die Straffung des 
Beschwerdeverfahrens. So führen die vorgeschlagenen Ver
fahrensfristen im Beschwerdeverfahren in vielen Fällen zu ei
ner Verunmöglichung der Beschwerdeführung. Dass der Be
schwerde gegen Nichteintretensentscheide und die Verwei
gerung des vorläufigen Aufenthaltes dii3 aufschiebende Wir
kung entzogen werden soll, macht eine Beschwerde völlig 
wertlos. Der Bundesrat hat ja erklärtermassen die Absicht, die 
Beschwerdeführung unattraktiv zu macl1en. Im Beschwerde
verfahren ist aber die aufschiebende Wirkung ein rechtsmäs
sig wichtiger Teil des Verfahrens. Ebenso abzulehnen sind die 
vorgesehenen summarischen EntschE!ide und möglichen 
mündlichen Eröffnungen, so vor allem bei negativen Verfü
gungen und Entscheiden. 
In der Revision wurden die besonderen Anliegen der Frauen 
völlig vergessen. Jede Gesellschaft, welche auf der Ungleich
heit der Geschlechter beruht, bringt besonders frauenspezifi
sche Fluchtgründe hervor. Hierzu gehören beispielsweise die 
oft grässlichen Sanktionierungen von Ehebruch oder von 
Missachtung von Kleiderzwängen oder clie Passivität der Straf
organe gegenüber Vergewaltigungen von Frauen. 
Im Hinblick auf das völkerrechtliche Rückschiebeverbot, das 
Non-refoulement-Prinzip, muss das W13gweisungsverfahren 
einen eigenständigen Gehalt haben. Zu begrüssen ist die vor
gesehene Beachtung der Nichtrückscl1iebung im Wegwei
sungsverfahren. Ich möchte hier auffolg13nde Problematik auf
merksam n,,achen: Jeder Flüchtling muss zur Begründung 
seines Asylgesuches negative Aussagen über seinen Her
kunftstaat machen. Dies wird dann oft bei seiner Rückschie
bung, wenn er als Asylsuchender erkennbar ist, so beispiels
weise mit dem AR-Stempel, im Herkunft::,staat angelastet. Vie
len Asylbewerbern aus der Türkei wurde dieser Tatbestand bei 
ihrer Rückkehr zum Verhängnis. 
Aus all diesen Ueberlegungen möchte ich Sie bitten, meinen 
Nichteintretensantrag zu unterstützen.· 

Scherrer: Ich stelle Ihnen den Antrag, auf den Bundesbe
schluss A, das Bundesgesetz B sowie den Bundesbe
schluss C nicht einzutreten. Das Probl13m, vor welchem wir 
heute stehen, sind nicht nur die rund 40 000 unerledigten Asyl
gesuche, sondern es ist der steigende Migrationsdruck, wel
cher in Zukunft noch massiv zunehmen wird. Wir stehen erst 
am Anfang einer weltumspannenden Wa1nderungsbewegung, 
welcher mit der vorgesehenen Aenderung des Asylverfahrens 
nicht beizukommen ist. Hier kann nur Clber aussenpolitische 
Massnahmen - z. 8. die Entwicklungshiilfe - eine Lösung ge
funden werden. Vergleichszahlen mit anderen europäischen 
Ländern zeigen, dass die Schweiz, bezogen auf Fläche und 
Bevölkerungszahl, ein Mehrfaches an Asylbewerbern auf-
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nimmt. Auf eine entsprechende Frage der Auto-Partei in der 
Fragestunde hatte Bundespräsident Koller geantwortet, dass 
die hohe Zahl an Asylbewerbern in der Schweiz einerseits auf 
eine Verschärfung der Asylgesetze in andern europäischen 
Ländern, andererseits auf die besonders günstige wirtschaft
liche Lage in unserem Land zurückzuführen sei. Dies ist der 
Grund, warum rund 70 Prozent aller Asylbewerber von vorn
herein nicht als Flüchtlinge im eigentlichen Sinn, sondern als 
reine Wirtschaftsflüchtlinge zu bezeichnen sind, welche kein 
Asyl erwarten dürfen. Die logische Konsequenz dieser Tatsa
chen muss sein, dass wir die Attraktivität der Schweiz als Wirt
schaftsasylland vermindern. 
Mit der vorliegenden Gesetzesänderung wird dieses Ziel klar 
verfehlt. Die Grundlage für eine glaubwürdige Asylpolitik ist 
vorhanden. Mit einer Mehrheit von 67,3 Prozent hat das 
Schweizervolk am 5. April 1987 mit der Annahme des Asylge
setzes dem Bundesrat einen klaren Auftrag erteilt. Aus mir un
erklärlichen Gründen wird aber diesem klaren Volksentscheid 
nicht nachgelebt. Was heute not tut, ist nicht eine Aenderung 
und damit eine Verwässerung des vom Volk gutgeheissenen 
Gesetzes, sondern dessen konsequente Anwendung durch 
den Bundesrat. Mit der Aenderung des Asylverfahrens und der 
Schaffung eines Bundesamtes für Flüchtlinge werden Pro
bleme in bekannter Manier verbürokratisiert und verbeamtet 
statt gelöst. Bei konsequenter Anwendung von Artikel 12 des 
Asylgesetzes müsste und könnte die Mehrheit der Asylgesu
che unverzüglich erledigt werden. Es ist eine bekannte Tatsa
che, dass rund 70 Prozent aller Asylbewerber ihren Status als 
Flüchtling im Sinne von Artikel 12 nicht nachweisen können. 
Würde in diesen Fällen Artikel 21 a des Asylgesetzes angewen
det, welcher die Wegweisung verlangt, würden noch 30 Pro
zent aller Asylgesuche verbleiben, die innert drei Monaten er
ledigt werden könnten. Würde Artikel 13 des geltenden Asyl
gesetzes konsequent angewendet, welcher verlangt, dass 
Asylgesuche an einem vom Bundesrat bezeichneten Grenz
übergang gestellt werden müssen, könnten alle illegal in die 
Schweiz eingereisten Asylbewerber unverzüglich wieder aus
geschafft werden. Statt dessen soll mit der Aenderung des 
Asylverfahrens auf die bezeichneten Grenzübergänge ver
zichtet und eine Einreise bei allen Grenzübergängen sanktio
niert werden. Wir stehen heute vor der Entscheidung, dem 
Volkswillen endlich nachzuleben und den politischen Willen 
zu zeigen, das Asylproblem zu lösen, oder mit reiner Kosmetik 
so zu tun, als ob uns an einer Lösung gelegen wäre. 
Wenn wir die vorliegende Aenderung im Asylverfahren gut
heissen, verfehlen wir klar das Ziel, die Schweiz als Asylland 
weniger attraktiv zu machen. Die Konsequenz wird sein, dass 
wir aufgrund weiter steigender Asylantenzahlen eines Tages 
das Asylgesetz ausser Kraft setzen und die Grenzen schlies
sen müssen. Damit erweisen wir aber den wirklich Verfolgten, 
welche in unserem Land Aufnahme finden sollen, den denk
bar schlechtesten Dienst. 
Deshalb appelliere ich an Sie, meinem Nichteintretensantrag 
zuzustimmen. 

Ruf: Ich habe 1.hnen einen Rückweisungsantrag zu der Vorla
ge A mit präzisen Auflagen gestellt. Er ist heute morgen recht
zeitig eingereicht worden, liegt Ihnen jedoch leider noch nicht 
vor. Sie haben deshalb noch nicht davon Kenntnis nehmen 
können. Ich beziehe mich in meinen Ausführungen ausdrück
lich auf den Text des Antrags un·d warte deshalb mit meiner 
Begründung zu, bis er verteilt ist. (Le president: M. Ruf, votre 
proposition a ete distribuee, je vous prie de rester a Ja tribune.) 
Es handelt sich dabei nur um den Nichteintretensantrag zum 
Beschluss B; das viel Wesentlichere ist der Rückweisungsan
trag zum Asylgesetz selbst, worin verschiedene konkrete Auf
lagen enthalten sind, von denen Sie zuerst Kenntnis haben 
müssen. Ich werde dann beide Anträge, die Rückweisung des 
Asylgesetzes und das Nichteintreten zum Beschluss B, mit
einander begründen. Sie müssen Verständnis haben, dass es 
nicht sinnvoll ist, über etwas zu sprechen, wovon Sie keine 
Kenntnis haben. 

Frau Bäumlin: Für die SP-Fraktion möchte ich eingangs fest
halten oder in Erinnerung rufen, dass der vorliegende und im · 

Schnellzugstempo behandelte Bundesbeschluss zum Asyl
verfahren durch den Ruf nach Notrecht vonseiten der bürgerli
chen Parteien ausgelöst wurde. Dieses Notrecht ist eine Alt
last, wie ich das nennen möchte, aus der zweiten Asylgesetz
revision von 1986. Damals hat dieses hohe Haus hier dem 
Bundesrat die Kompetenz erteilt, bei ausserordentlich gros
sem Zustrom von Gesuchstellern die Asylgewährung auszu
setzen, selbst wenn damit internationale Konventionen ver
letzt würden. Eine Ungeheuerlichkeit, auf die sich der Bundes
rat nicht einlassen möchte, obwohl die Asylbewerberzahlen 
drastisch zugenommen haben und obwohl dem Bundesrat 
von bürgerlichen Exponenten Führungsschwäche vorgewor
fen wurde, weil er, anstatt durchzugreifen, eine Fachexperten
kommission einsetzte! 
Die SP-Fraktion zollt Herrn Bundespräsident Koller die Ach
tung dafür, dass er damit die krude Abschreckungspolitik der 
letzten Jahre offiziell beendet hat. 
Die Einsicht, dass allein mit Repression und Sanktionen die 
weltweite Migration und unsere schweizerischen Flüchtlings
probleme nicht in den Griff zu bekommen sind, scheint Platz 
zu gewinnen. Und das ist für uns ein Hoffnungszeichen in der 
schweizerischen Asylpolitik. 
Mit dem Expertenentwurf tauchte für uns von der SP die un
verhoffte Chance auf, zu retten oder zu erhalten und zu verstär
ken, was vor einem Dutzend Jahren mit dem Asylgesetz ei
gentlich beabsichtigt war, nämlich Verfolgten Schutz zu bie
ten. Genau darüber aber, wer verfolgt sei und Schutz verdiene, 
herrscht in der Schweiz eine tiefe Polarisierung. 
Die Einstellungen sind vor allem durch drei Faktoren geprägt: 
erstens Unkenntnis darüber, was die Flucht- und Migrations
ursachen eigentlich sind, zweitens eine gewisse Kleinstaat
Angst vor fremden Kulturen und drittens die bekannten kon
junkturellen Schwankungen in unserer Wirtschaft. 
Wenn es im Moment in der Asylpolitik relativ ruhig ist, so hängt 
das unter anderem damit zusammen, dass Asylsuchende ge
genwärtig willkommene Arbeitskräfte einiger Branchen sind. 
Wenn sich diese Wirtschaftslage ändert, wird der latente Dis
sens vermehrt wieder hervorbrechen. In dieser asylpolitisch la
bilen Situation - denken Sie nur an die Meldungen des Tages 
über Brand- und Schiessanschläge auf Asylbewerber und ihre 
Unterkünfte! - erhält unserer Meinung nach das eigentliche 
Verfahren eine ausserordentlich wichtige Bedeutung. Je bes
ser das Verfahren, desto tragfähiger der asylpolitische Kon
sens, desto weniger Klimavergiftung durch Unterstellungen 
und Vorwürfe bezüglich Willkür. 
Um zu diesem Konsens beizutragen, haben wir von der SP 
den Expertenentwurf trotz einiger Bedenken begrüsst und uns 
einlässlich an den Kommissionsvorberatungen beteiligt. Wir 
stimmen daher dem Eintreten auf die jetzige Vorlage zu. Auch 
in der Detailberatung derselben werden wir uns für alles stark 
machen, was das Verfahren verbessert, und das ist unbedingt 
nötig. Das vorgeschlagene rasche und faire Verfahren darf 
nicht noch mehr auf die Beschleunigungsseite kippen. Wir 
wissen doch alle, dass das frühere Abschreckungs- und Sank
tionenkonzept nicht gebracht hat, was es versprach. Umge
kehrt halten wir ein Verfahren, das gleich zu Beginn alle Kräfte 
auf die sorgfältige Abklärung der Asyl- und Fluchtgründe und 
entsprechend gerechte Entscheide konzentriert, per se für 
aufwandentlastend und effizienter. Darum setzen wir uns mit 
Nachdruck dafür ein. 
Den Migrations- und Fluchtursachen am angemessensten 
wäre vermutlich eine andere Aussen- und Aussenwirtschafts
politik unseres Landes, zum Beispiel gegenüber den «Asylbe
werberproduzenten» wie der Türkei und ihrem Regime. Als 
flankierende Massnahmen zur Verfahrensreform bleibt dieses 
Postulat weiterhin wünschbar und auf der Liste. Jetzt jedoch 
geht es primär darum, etwas in das Verfahren zu investieren. 
Wir sind überzeugt, dass sich das lohnt, zum Beispiel die Ein
setzung einer unabhängigen Beschwerdeinstanz und die kon
sequente, sukzessive Verlagerung der Abklärungen und Ent
scheide in die eine kompetente Hand eines Bundesamtes, 
das wir beschliessen werden. Damit erreichen wir nämlich das 
Ende der rechtsunsicheren Aktenentscheide und die Straf
fung der verschiedenen Verfahrensvorgänge, die heute ne
ben- und nacheinander existieren. 
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Wir bitten Sie, nicht länger irgendwelchen Global-Wunderlö
sungen in der Asylpolitik nachzuhängen, sonst erinnere ich 
Sie nur an das Allerweltheilmittel der Grenztore aus der letzten 
Revision. Wir bitten Sie, diesmal auf das Ziel rechtssicherer 
Entscheide hin zu legiferieren. Wir sind überzeugt, dass genau 
damit auch am besten Missbräuche bekämpft werden können 
und die Attraktivität der schweizerischen Hintertüren vermin
dert werden kann. Wir sind auf die Garantie aus, dass sich Ver
folgung und Schutzgewährung entsprechen und - soweit als 
überhaupt möglich - in den Entscheiden decken. Wir dulden 
es nicht, dass daran politisch geschräubelt wird. Nicht aus 
Bosheit, sondern weil wir wissen, dass das a la longue nichts 
bringt, ausser vermutlich die nächstEl Revision in spätestens 
fünf Jahren. 

Mme Pitteloud: Le groupe socialiste entre en matiere sans 
enthousiasme sur cet arrete urgent dans la mesure au il est 
toujours preferable de ne pas legiferer en urgence et dans la 
mesure aussi au cet arrete concerne le probleme des refugies 
et des emigrants au dernier stade de la cha7ne: les causes de 
leur arrivee a nos frontieres ne peuvent plus etre modifiees. 
C'est pourquoi, en prealable, nous posons a nouveau la ques
tion: a quand un programme coordonne et consequent, politi
que et economique vis-a-vis des pays producteurs de refu
gies? 
En attendant cela, nous pensons, comme le Conseil federal, 
que cet arrete n'est pas la solution aux problemes d'asile qui 
touchent tous les pays europeens, mais une tentative de met
tre sur pied une procedure plus rapide et plus fiable que celle 
heritee de la deuxieme revision et permettant aussi d'eviter le 
recours au droit d'urgence. Cette reponse rapide mais cor
recte sur le fand, nous l'appelons de nos voeux depuis long
temps. Je fais ici reference a nos reponses aux precedentes 
revisions de la loi. C'est pourquoi nous entrons en matiere en 
appreciant egalement le nouvel etat d'esprit apporte par 
M. Koller, conseiller federal, dans son departement et le fait 
qu'il se seit entoure d'experts pour que ce projet seit conforme 
au droit et aux conventions internationales signees par notre 
pays. 
La situation kafka'ienne heritee de la seconde revision et l'arbi
traire qui a trop souvent regne en matiere de decision ne doi
vent en effet rien a la fatalite. Et, contrairement a M. Baerlocher, 
nous pensons qu'une procedure seien un nouvel arrete 
federal ne serait pas pire que la situation actuelle. Elle re
presente un moindre mal pour ceux qui sont attaches a une 
Suisse ouverte et, surtout, elle permet de discuter de points 
tels que l'instauration d'une instance de recours indepen
dante, ce qui est une revendication fondamentale des defen
seurs du droit d'asile. Certes, l'arrete contient un durcisse
ment reel a plusieurs etapes de la procedure. C'est pourquoi 
nous regrettons vivement le recul qui s'est apere entre l'avant
projet presente en procedure de consultation et celui choisi 
par le Conseil federal. Nous pensons que, malheureusement, 
sur des points decisifs a nos yeux, la creation d'une instance 
de recours independante et le retour a des auditions federales, 
la solution la moins banne a ete choisie; ce qui rend ce projet 
difficilement acceptable pour nous, car dans l'espoir de voir 
ces deux points aboutir, nous avions en effet passe sur bien 
d'autres aspects negatifs. Nous avons toujours reclame une 
procedure rapide et preservant les droits du requerant qui est 
la partie la plus faible et nous pensons toujours que sans ces 
garanties minimum, une acceleration et un tri rapide vont don
ner lieu a des erreurs qui, dans ce domaine vital s'il en est, de
vraient etre l'exception. 
Monsieur le Conseiller federal, j'aimerais que vous essayiez 
de vous mettre deux minutes dans la peau d'un etranger qui 
ne connait ni notre langue ni notre culture et qui va se trouver 
confronte a la mise en pratique de cet arrete. Vous avouerez 
que meme s'il a toutes les bonnes raisons d'etre accueilli chez 
nous, il joue cette possibilite sur le fil du rasoir et sur la banne 
foi des fonctionnaires charges d'appliquer la loi. C'est pour
quoi plus important encore pour nous que le contenu de 
l'arrete sera son application, et la, je vous lance un appel so
lennel, Monsieur le Conseiller federal: faites taut ce qui est en 
votre pouvoir pour que la procedure seit appliquee correcte-

ment et que les pratiques de votre administration changent. 
Nous ne sommes pas satisfaits des n~ponses fournies par 
M. Arbenz en commission. Elles sont en contradiction avec ce 
que rapportent les oeuvres d'entraide et les mandataires sur 
ce qui se passe reellement pour de trop nombreux dossiers. 
Si vous voulez obtenir un consensus e~ une politique d'asile 
moins polarisee, il faut une pratique humaine, correcte et mar
quee de banne foi et nous attendons de vous des declarations 
claires a ce sujet. Ace prix-la seulement, nous pourrons porter 
avec vous le poids de cette täche impensable que represente 
le fait de trier des etres humains et de leur accorder au non 
l'entree dans le «paradis helvetique». 

Frau Nabholz: Namens der FDP-Fraktion beantrage ich Ih
nen, auf die drei Bundesbeschlüsse A, B und C einzutreten. 
Wir stimmen grundsätzlich den Anträgen der Kommissions
mehrheit zu, mit Ausnahme der Artikel ·1 s Absatz 4, Artikel 21 
Absatz 1 bis und Artikel 14a Anag. Bei diesen genannten Arti
keln unterstützen wir die Kommissionsminderheit. 
Der Umstand, dass wir innert weniger Jahre bereits zum drit
ten Mal eine Asylrechtsrevision vornehmen müssen, zeigt 
deutlich, unter welchem Handlungsdruck, aber auch unter 
welchem Erwartungsdruck wir stehen. Dabei ist es weniger die 
absolute Zahl der gegenwärtig in unserem lande anwesen
den Asylbewerber, die uns Sorge macht, als vielmehr die un
gebremste und nicht unter Kontrolle zu haltende Zunahmeten
denz. Es ist beunruhigend, feststellen .zu müssen, dass von 
den rund 120 000 Asylgesuchen, die bei uns in den letzten 
zwanzig Jahren gestellt worden sind, ein Drittel allein auf die 
letzten beiden Jahre entfällt. Hinzu kommen die hinlänglich 
bekannten Missbrauchs- und Verschleppungsmöglichkeiten, 
die das bisherige Verfahren geboten hat und die dazu führten, 
dass trotz personeller und organisatorischer Massnahmen ein 
Pendenzenberg von unerledigten Verfahren von über 40 000 
Fällen entstanden ist. 
Diese Tatsachen haben in der Bevölkerung, aber auch bei den 
mit den Asylbewerbern befassten Fürsorgebehörden zu ei
nem gewissen Unmut geführt. Die Briefe,, die wir dazu erhalten 
haben, sprechen für sich. 
In den Kantonen, vor allem aber in den Gemeinden, herrscht 
zudem der Eindruck, man sei mit dem Asylproblem etwas al
lein gelassen. Nicht mangelndes Verständnis oder mangeln
des Engagement für Menschen in Not manifestiert sich in den 
erwähnten Zuschriften. Spürbar ist vielmehr eine deutliche Be
sorgnis, ja oft auch Resignation ob der wachsenden Schwie
rigkeiten in der Betreuung und vor allem bezüglich der Unter
bringung, die fast nicht mehr zu bewältinen sind. 
Solche Signale müssen wir ernst nehmen. Sie haben weder 
mit Fremdenfeindlichkeit noch mit einer «Das-Boot-ist-voll
Mentalität» zu tun. Es sind Signale, die daran erinnern, dass 
unsere Asylpolitik im Interesse einer langfristigen Erhaltung 
unserer Asyltradition nicht ausgehöhlt werden darf. 
Diese Tradition war und ist darauf aus!~erichtet, den wirklich 
Verfolgten und unmittelbar Bedrohten Schutz zu gewähren. 
An dieser Grundkonzeption wollen wir festhalten. Nur so wer
den wir uns unsere Handlungsfreiheit erhalten, die allenfalls 
notwendig werden könnte, wenn unser Land eines Tages wie
der mit einer riesigen Zahl wirklicher Flüchtlinge im Sinne des 
Asylgesetzes konfrontiert sein sollte. Mit anderen Worten: Asyl 
soll Asyl bleiben. Unser Land muss ein Zufluchtsort für poli
tisch, religiös und ethnisch Verfolgte sein. Darauf und nur dar
auf müssen unser Asylrecht und das Asylverfahren ausgerich
tet und zugeschnitten sein. 
Wir wollen und können mit dem Asylrecht Flüchtlingstatbe
stände, nicht aber die Nord-Süd-Problomatik und Einwande
rungstatbestände lösen. So nachfühlbar die Not der Men
schen in vielen Regionen der Welt ist, das Asylgesetz kann nie 
ein Instrument zur Lösung der daraus entstehenden lmmigra
tionsprobleme sein. Hierfür sind ganz andere Massnahmen 
notwendig, sei dies im Bereiche der Menschenrechtspolitik, 
der Aussenwirtschaftspolitik, der verstärkten humanitären 
Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit in den Herkunfts
ländern. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass 
die FDP schon seit Jahren auf die dringemde Notwendigkeit ei-
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ner internationalen Flüchtlingspolitik und einer intensiven eu
ropäischen Zusammenarbeit hingewiesen hat. Wir begrüssen 
daher die Initiative des Bundesrates bezüglich Abschluss ei
nes Erstasylabkommens. Das alles sind indes Anstrengun
gen, die erst längerfristig greifen. Kurzfristig müssen wir uns 
deshalb mit dem dringlichen Bundesbeschluss behelfen. 
Wir unterstützen alle Massnahmen, die der Beschleunigung 
des Verfahrens, einer erhöhten Legitimation der Entscheide, 
einer raschen Triage zwischen klar positiven und klar negati
ven Fällen und einem konsequenten Vollzug von Wegwei
sungsentscheiden dienen. Auch das gestraffte Verfahren ist 
ein rechtsstaatliches Verfahren, das eine sorgfältige Abklä
rung des Einzelfalles erlaubt und unseren völkerrechtlichen 
Verpflichtungen Rechnung trägt. 
Wir begrüssen auch die Doppelstrategie des Bundesrates, die 
gleichzeitig der Beschleunigung des Verfahrens und der At
traktivitätsminderung der Schweiz als Einwanderungsland 
dient. Wir machen uns aber auch keine Illusionen darüber, 
dass diese Strategie greift, wenn nicht gleichzeitig alles daran 
gesetzt wird, dem Schlepperwesen und den illegalen Grenz
übertritten einen Riegel zu schieben. 
Eines erfüllt uns im Zusammenhang mit diesem Bundesbe
schluss mit Besorgnis. Wir respektieren zwar die Motive des 
Bundesrates zur Schaffung einer unabhängigen Beschwerde
kommission, wenn dadurch eine Beschleunigung des Verfah
rens und eine bessere Akzeptanz der Beschwerdeentscheide 
erreicht wird. Wir sollten darüber aber nicht die politische Di
mension der Asylentscheide völlig aus den Augen verlieren. 
Asylentscheide sind nun einmal keine gewöhnlichen Rechts
entscheide, sondern Entscheide mit staatspolitischen Implika
tionen. Asyl ist kein Rechtsanspruch des einzelnen, sondern 
das Recht des Staates, einem Verfolgten Schutz zu gewähren. 
Wir befürchten, dass dieses Konzept mit der Einführung einer 
unabhängigen Beschwerdekommission ins Wanken geraten 
könnte. 
Die Beschwerdekommission führt zweifellos zu einer Verrecht
lichung des Verfahrens. Eine richterliche Instanz kann aber un
seres Erachtens nicht die politische Verantwortung für die 
künftige Asylpraxis tragen. Zu denken ist etwa an Asylgesuche 
von Diktatoren, die höchste staatspolitische Probleme mit sich 
bringen könnten. Ich darf in diesem Zusammenhang an das 
kritische Votum des Experten, Professor Hailbronner, in der 
Kommission erinnern. Er hat davor gewarnt, dass der humani
täre Aspekt eine zu starke rechtliche Dimension gewinnt.- Er 
hat auf eine ganze Reihe von europäischen Staaten hingewie
sen, die den sogenannten Status-B-Flüchtling kennen, eine 
Kategorie humanitärer Flüchtlinge; die Staaten müssen nun 
zurückbuchstabieren. Es sollte uns hellhörig machen, dass 
diese Länder wieder den politisch verantwortlichen Instanzen 
die Kompetenz zur Aufnahme humanitärer Flüchtlinge über
tragen haben. Professor Hailbronner hat deutlich davor ge
warnt, dass eine unabhängige Instanz eine Entwicklung för
dern könnte, die man allenfalls nicht mehr steuern kann. 
Wir bitten Sie deshalb, Herr Bundespräsident, um Ausführun
gen zu den Intentionen des Bundesrates bei der konkreten 
Ausgestaltung der unabhängigen Rekurskommission. Was 
wollen Sie vorkehren, um zu vermeiden, dass gruppendyna
mische Ereignisse zu einer Praxis führen, die weder sachlich 
noch politisch annehmbar wäre? Ist ein Entscheid dieser Kom
mission rein rechtlicher Natur, oder besteht Spielraum für eine 
politische Beurteilung, wenn zum Beispiel, wie erwähnt, ein 
ausländischer Despot um Asyl nachsuchen würde? 
Ich danke Ihnen für die Beantwortung dieser Frage, und in die
sem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

Hess Peter: Die CVP hat im Jahre 1985 in Näfels ein Manifest 
mit dem Titel «Für eine menschenwürdige Asylpolitik der 
Schweiz» verabschiedet. Ich durfte bereits damals den Stand
punkt unserer Fraktion in dieser Frage darlegen. Wie ich fest
stellte, könnte ich die Grundsätze dieses Manifests - aber 
auch meines Referats - ohne grosse Aenderungen überneh
men und hier erneut vortragen. 
Die Ausgangslage und die Begleitumstände sind mehr oder 
weniger die gleichen. Geändert haben sich nur die Zahlen. 
Doppelt so viele Asylgesuche werden heute pro Jahr einge-

2-N 

reicht, und rund 40 000 Asylgesuche waren Ende 1989 gegen
über rund 20 000 vor fünf Jahren unerledigt. Andererseits 
herrscht heute vielerorts Mut- und Ratlosigkeit, ist es doch trotz 
einer Gesetzesrevision und trotz erhöhter Mitarbeiterzahlen bei 
Bund und Kantonen nicht gelungen, die steigende Zahl von 
Asylgesuchen innert nützlicher Frist zu meistern. Wenn wir nun 
erneut zu einer Gesetzesrevision Zuflucht nehmen, so müssen 
wir uns Rechenschaft geben, dass wir die letzten Möglichkeiten 
ausschöpfen, um über eine weitere Straffung des Verfahrens 
eine Entlastung herbeizuführen. Das bedeutet gleichzeitig, 
dass wir mit dieser Gesetzesvorlage nicht übertriebene Erwar
tungen wecken dürfen, denn Verfahrensänderungen können 
nur Symptombekämpfung sein. Die Ursachen der jüngsten Mi
grationsbewegung werden dadurch nicht behoben. 
Ich nehme die Gelegenheit wahr, die Grundsätze und Ziele 
unserer Flüchtlingspolitik aus der Sicht der CVP kurz in Erinne
rung zu rufen. Unsere Flüchtlingspolitik muss sich auch bei er
schwerten Bedingungen nach der humanitären Tradition un
seres Landes und dessen Verpflichtung zur Wahrnehmung 
und Förderung der Menschenrechte und Menschenwürde 
richten. Verfolgte sollen in der Schweiz aufgenommen werden 
und Schutz erhalten. Bedrohte sollen bei uns so lange Schutz 
finden, bis eine Rückkehr in ihr Heimatland vertretbar wird. 
Umgekehrt - das wurde bereits mehrfach betont - darf das 
Asylrecht nicht als Instrument der Arbeitssuche und Arbeits
vergabe missbraucht werden. 
Wir sind uns der Not vieler Armutsflüchtlinge und Arbeitssu
chender durchaus bewusst. Wir müssen auch hier Hilfe lei
sten, doch Unterstützung aus diesen Motiven darf nicht über 
das Asylrecht geleistet werden. Es gilt, die Ursachen gezielt 
anzugehen, weshalb die CVP das Kommissionspostulat ein
hellig unterstützt. 
Bei der Ausgestaltung ihrer Flüchtlingspolitik haben Gesell
schaft und Staat auch die Anliegen, Sorgen und Bedürfnisse 
der eigenen Bevölkerung zu berücksichtigen. Aufgrund unter
schiedlicher Ansichten und Interessenlagen ergeben sich Wi
dersprüche und Spannungen in der Flüchtlingspolitik. Wir un
terstützen daher eine sachliche Information der Einwohner der 
Schweiz in Asyl- und Flüchtlingsfragen. Eine offene und wahr
heitsgemässe Information soll die Solidarität der Einwohner 
der Schweiz mit Verfolgten und Schutzsuchenden stärken. Of
fene Information soll auch über schwierige Fragen und unlieb
same Vorkommnisse in der Asylpolitik stattfinden. 
Aus diesen beiden Maximen unserer Flüchtlingspolitik lassen 
sich folgende konkrete Postulate ableiten: Eine Einengung 
des Flüchtlingsbegriffs oder der Ruf nach Notrechtmassnah
men stehen für uns trotz stark erhöhten Gesuchszahlen nicht 
zur Diskussion. Das Asylverfahren muss auch bei erschwerten 
Bedingungen rechtsstaatlichen Grundsätzen genügen. 
Rechtsstaatlich vertretbar sind anderseits aber auch zeitlich 
verkürzte Entscheidungswege, denn es liegt im Interesse der 
Asylbewerber selbst, dass sie rasch über eine Anerkennung 
als Flüchtling Bescheid erhalten. 
Die Entscheidungskompetenzen sollen - nach unserer Auffas
sung - beim Bund bleiben, wobei den Kantonen bei der Ent
scheidvorbereitung eine noch erhöhte Bedeutung zukommt. 
Diese Aussage ergibt sich aus der Erkenntnis, dass heute so
wohl beim Bund wie bei den Kantonen kompetent und effizient 
wirkende Verantwortliche in Asylfragen tätig sind, deren Erfah
rungen es weiterhin zu nutzen gilt. Als Gegengewicht zur vor
geschlagenen Straffung des Asylverfahrens stellen wir uns 
heute hinter die Schaffung einer verwaltungsunabhängigen 
Beschwerdeinstanz. Auch wenn wir dabei aus Gründen der 
Flexibilität der Kann-Formel den Vorzug geben, erwarten wir, 
dass diese neue Rekurskommission innerhalb von zwei bis 
drei Jahren eingesetzt wird. 
Grosse Bedeutung messen wir dem konsequenten Vollzug 
rechtskräftiger Wegweisungsverfügungen zu. Dabei unterstüt
zen wir die Gewährung von Rückkehrhilfe, vor allem wenn 
Asylbewerber freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Das Ge
lingen der jüngsten Bestrebungen wird schliesslich entschei
dend von der verstärkten Zusammenarbeit unter den europäi
schen Staaten abhängen. Wir begrüssen es deshalb, dass der 
neue Asylbeschluss bereits auf die zu erwartenden Entwick
lungen auf europäischer Ebene ausgerichtet ist. 
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Im lichte dieser Grundsätze und Postulate nimmt die CVP
Fraktion zu den vorgeschlagenen Massnahmen wie folgt Stel
lung: Wie bereits in der Kommission werden wir auch in der 
Detailberatung primär der Mittellinie des Bundesrates folgen. 
Wir tragen dabei der Erkenntnis Rechnung, dass in diesen 
asylpolitisch rauheren Zeiten ein breit abgestützter Konsens 
erforderlich ist. Wir begrüssen es, dass zahlreiche bisher un
bestimmte Vorschriften - wie zum Beispiel die Mitwirkungs
pflicht der Asylbewerber oder die Stellung der Hilfswerkvertre
ter- präziser umschrieben und Erfahrungen der Praxisgesetz
lich verankert werden, was die Rechtssicherheit erhöht. Wir 
begrüssen die gesetzliche Verankerung der Aufgaben der 
Empfangsstelle. Ziel müsste es sein - wie wir kürzlich in der 
«Neuen Zürcher Zeitung» lesen konnten-, in Zusammenarbeit 
mit den Hilfswerken die Arbeiten in der Empfangsstelle dahin
gehend auszubauen, dass möglichst viele sogenannt klare 
Entscheidungen bereits in der Empfangsstelle getroffen wer
den können. Ich denke an Nichteintretensentscheide sowie an 
klar positive oder klar negative Entscheide. 
Bei Artikel 15 lehnen wir für die Anhörung zu den Asylgründen 
sowohl die reine Bundeslösung gemäss Antrag Pitteloud wie 
auch die Kantonalisierung gemäss Antrag Segond ab. Auch 
wenn die bisherige Praxis der Kantone beim Vollzug von Weg
weisungsverfügungen nicht zu befriedigen vermochte, lehnen 

· wir bei Artikel 18 eine Pönalisierung der Kantone, die die Weg
weisungsverfügungen nicht vollziehen, aus föderalistischen 
Gründen mehrheitlich ab. Wir sind mit dem Arbeitsverbot wäh
rend der ersten drei Monate einverstanden, wobei wir uns aber 
einem massvollen Einsatz von Asylbewerbern - zum Beispiel 
für gemeinnützige Arbeiten - nicht verschliessen werden. 
Schliesslich werden wir uns einhellig dafür aussprechen, dass 
der Bundesbeschluss als dringlich erklärt wird. 
Ich möchte es am Schluss meiner Betrachtungen nicht unter
lassen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Delegierten 
für das Flüchtlingswesen, den Asylverantwortlichen in den 
Kantonen sowie auch unseren Grenzorganen für ihre verant
wortungsbewusste Pflichterfüllung unter erschwerten Bedin
gungen verbindlich zu danken. Von ihnen, mehr als von den 
gesetzlichen Massnahmen, wird es schliesslich abhängen, ob 
es gelingt, Ziel und Geist der neuen Regelung zum Tragen zu 
bringen. 

Seiler Hanspeter: Die Entwicklung im Asylwesen erfüllt immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger mit immer mehr Besorgnis. Die 
Flüchtlingsströme wachsen in kaum erwartetem Ausmass an, 
und der Asylgesuchsberg wurde in den letzten Monaten wohl 
eher höher als kleiner. Die vom Delegierten für das Flüchtlings
wesen in der Presse gemachten Aeusserungen, im Asylwesen 
sei eine Entspannung, eine Beruhigung eingetreten, entsprin
gen wohl eher einem gewissen Zweckoptimismus, wenn nicht 
gar einem an sich verständlichen Wunschdenken. Es gibt be
kanntlich auch Situationen, in welchen sich hinter Ruhe nach 
aussen nicht sichtbarer Explosivstoff verbirgt. 
Ich begegne auf meinem Arbeitsweg viermal täglich Asylbe
werbern verschiedener Nationalität. Unwillkürlich stellt man 
sich dabei jeweilen die Frage nach dem Warum. Warum sind 
sie in unser Land gekommen? Meines Erachtens lassen sich 
in einer Grobeinteilung drei Gruppen unterscheiden, wobei 
ich mich auch auf die Ansichten eines anerkannten Kenners 
des internationalen.Asylwesens stütze. Es gibt erstens die ein
zelnen oder die kleinen Gruppen, die sich Diktaturen verschie
dener Art widersetzen und sich deshalb zur Flucht entschlies
sen. Auf diesen Personenkreis ist unser Asylgesetz zuge
schnitten; diese Personen sollen in unserem Land -wohl nie
mand bestreitet dies- Platz finden. Eine zweite Kategorie Asyl
bewerber verlässt ihr Land, weil sie sich in einer punkto allge
meiner Sicherheit unangenehmen bis prekären Lage befin
den, ohne dass ihnen direkte Gefahr droht. Dass Westeuropa, 
insbesondere die Schweiz, und nicht einfach die naheliegen
den Nachbarländer als Destination gewählt werden, hängt zu 
einem Teil wohl mit der Aussicht auf eine Einkommensverbes
serung zusammen. Die wohl umfangreichste Gruppe aber ist 
die dritte. Es sind Leute, die durch Mitteilung (z. B. via Telefon) 
von bereits in der Schweiz Weilenden über die Möglichkeiten 
der Asylgesetzgebung und die Wirtschaftslage orientiert wor-

den sind und die wissen, dass man in der Schweiz temporär 
oder auf die Dauer leben und arbeite1n könnte, dass die 
Chance dazu jedenfalls so klein nicht. ist. Die sinkende prozen
tuale Anerkennungsquote ist ein klares Indiz dafür, dass die 
Zahl der Asylbewerber dieser Kategorie stark im Steigen be
griffen ist. 
Ich wage eine rechnerische Prognose, die sich auf die bishe
rige Entwicklung und Tendenz abstützt: Würde man an unse
rer Asylgesetzgebung nichts ändern, die Abwicklung des Ver
fahrens mit denselben Fristen, mit gleichviel Personal und in 
gleichbleibendem Tempo durchführen, müsste man im Jahr 
1995 mit annähernd 60 000 neuen Asylbewerbern rechnen. 
Wir meinen, dass es so nicht weitergehen kann und nicht wei
tergehen darf. Eine Revision, und zwar E!ine rasche Revision, 
ist dringend. Unser Land darf nicht zur europäischen Asylinsel 
werden. Dabei gilt es vor allem - darin stimmen wir mit Herrn 
Bundespräsident Koller überein-, die Attraktivität der Schweiz 
zu verringern. Die wirtschaftliche Attraktivität - wir wollen uns 
nichts vormachen -wird zwar weiterhin bestehen bleiben. Um 
so wichtiger scheint es uns, dass wir sie dort verringern, wo wir 
sie direkt bestimmen und beeinflussen können, also in der Ge
setzgebung, d. h. konkret im Asylverfahmn. 
Wir haben dies erstens im Interesse derjlmigen Asylbewerber 
zu tun, die tatsächlich unseres Schutzes und unserer Hilfe be
dürfen; zweitens im Interesse des Asylbegriffes, der humanitä
ren Idee an sich. Diese Idee nämlich darf nicht durch ungenü
gende, der Situation nicht gerecht werdende Verfahren ver
wässert und damit abgewertet werden. Drittens aber dürfte es 
auch im Interesse all jener Asylbewerber liegen, deren Gesu
che nicht bewilligt werden können. Langei, mehrere Jahre dau
ernde Verfahren lassen in ihnen falsche und unerfüllbare Hoff
nungen aufkeimen, schliesslich doch bleiben zu können. Ist 
das wirklich eine gute Politik? Jeder Gesuchsteller hat nicht 
nur das Recht auf faire, sondern auch auf rasche Gesuchs
behandlung. 
Die Qualität und die Wirksamkeit eines Gesetzes messen sich 
in der Regel an dessen Vollzug. Wenn wir bereit sind, auf diese 
Revision und damit auf die Vorlagen A, Bund C einzutreten, er
warten wir, dass der Vollzug dann wirkliGh auch klappt, dass 
die Attraktivität unseres Landes im Bereich der Verfahrensab
wicklung abnimmt, dass keine Bestimmungen aufgenommen 
werden, die das raschere Abwickeln, einen raschen und fairen 
Entscheid wiederum verschleppen, dass man auf internatio
naler Ebene wirkt und dass schliesslich auch flankierende 
Massnahmen im Sinne der Ursachenbeikämpfung getroffen 
werden. In diesem Sinne unterstützen wir auch das Kommissi
onspostulat. 
Ein weiteres Abgleiten in die Illegalität, ein sich verstärkendes 
Polarisieren, das letztlich niemandem etwas bringt, muss ver
hindert werden. Den kommunalen Behörden ist der Asylge
setzvollzug zu erleichtern. Sie, die Gemeinden, haben 
schliesslich auszulöffeln, was ihnen der Gesetzgeber Bund 
einbrockt. 
Das Asylgesetz wird innert weniger Jahre zum dritten Mal revi
diert. Die bisherigen Revisionen brachtem ganz klar das ge
wünschte Ergebnis nicht. Wenn jetzt zum dritten Mal korrigiert 
wird, müssen die neuen Bestimmungen greifen, das heisst, 
z. B. zur Attraktivitätsverminderung und zum Abbau des Ge
suchsberges und zum Beschleunigen des Verfahrens wirklich 
beitragen. Das Gesetz muss sichtbare Verbesserungen der 
heute unbefriedigenden Situation zeitigen, wenn unsere parla
mentarische Gesetzgebungsarbeit tatsächlich glaubwürdig 
bleiben soll. 
Wir schliessen uns in den meisten Punkten den Kommissions
anträgen an, werden aber in der Detailboratung zu einzelnen 
Vorschlägen noch Stellung nehmen und zum Teil andere An
sichten vertreten. Treten wir nun aber e,in, beraten und be
schliessen wir, damit den Worten diesmal auch wirklich Taten 
folgen können. 

M. Gros: Avec nos relations avec les pays de la Communaute 
europeenne, notre politique d'asile constitue certainement 
l'un des grands defis que nous aurons a relever ces prochai
nes annees . Selen que nous serons cap:ables ou non de mai
triser ce probleme, nous pourrons continuer d'assumer cette 
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täche humanitaire traditionnelle de la Suisse ou, au contraire, 
nous souleverons tant de sentiments de rejet et de xenopho
bie au sein de la population, que taute politique d'accueil rai
sonnablement genereuse ne pourrait que ceder le pas a une 
attitude fondee sur une emotivite pas forcement tres relui
sante. Le defi est d'autant plus difficile a relever que les causes 
de l'emigration des requerants d'asile se sont profondement 
modifiees en dix ans. Plus qu'a la fuite hors d'un pays en rai
son de persecutions politiques, on assiste aujourd'hui a un 
phenomene migratoire mondial des pays pauvres vers les 
pays riches. 
Force nous est de constater que notre loi sur l'asile n'est plus 
adaptee a ces nouvelles donnees, eile qui a ete elaboree a une 
epoque ou quelques centaines de requerants fuyant des regi
mes dictatoriaux venaient reclamer l'asile politique en Suisse. 
II faut donc en premier lieu saluer la volonte du Conseil federal 
d'avoir permis au Departement de justice et police de distraire 
quelques forces de la futile querelle des fiches pour s'occuper 
enfin de problemes fondamentaux comme celui-ci et nous 
proposer quelques solutions sous la forme de cet arrete 
federal urgent. 
Le groupe liberal estime qu'il est non seulement souhaitable, 
mais absolument indispensable d'entrer en matiere et d'ac
cepter cet arrete. La situation dans laquelle nous nous trou
vons l'impose. Quelle est cette situation? Une augmentation 
annuelle des arrivees de requerants d'environ 45 pour cent; 
une capacite de traitement des dossiers qui atteint a peine la 
moitie des entrees; 40 000 dossiers en attente; une difficulte 
croissante pour les cantons d'assumer leurs täches, notam
ment dans le domaine du logement; un agacement de la po
pulation de plus en plus perceptible; enfin la renaissance de 
groupuscules racistes qui vont jusqu'a passer aux actes. Une 
reprise en main s'impose. 
La revision qui nous est proposee va dans le bon senset plu
sieurs elements positifs sont a souligner. Le groupe liberal 
tient a en mentionner quelques-uns: le renforcement de l'obli
gation de collaborer du requerant a la constatation des faits; la 
non-entree en matiere sur des cas visiblement infondes; une 
plus claire separation entre la politique d'asile et la politique 
d'immigration; la creation d'une instance de reco.urs indepen
dante, meme si la realite des chiffres nous impose de nous po
ser la question de savoir si cette option est encore realiste; la 
possibilite donnee a l'office federal de retirer l'effet suspensif 
d'un recours; la reconnaissance implicite des refugies de la 
violence par la voie de l'admission provisoire. On pourra de la 
sorte resoudre bien des cas douloureux, notamment celui des 
Libanais. L'etablissement par le Conseil federal d'une liste 
«safe countries» tenue regulierement a jour permettra a notre 
pays de se premunir contre les exportations de chömage. 
Tous ces points vont dans la banne direction et le groupe li
beral les soutiendra. 
II est une question plus fondamentale qu'il convient de se po
ser. La revision que nous nous appretons a voter peut-elle 
nous apporter la maitrise de notre politique d'asile? Certes le 
texte que nous avons sous les yeux va bien dans le sens d'une 
acceleration de la procedure et d'un decouragement des mi
grants economiques, mais son application sera difficile. II est 
inutile de se le cacher. Trouvera-t-on le personnel necessaire 
pour traiter, meme d'une maniere acceleree, l'ensemble des 
dossiers? Les 40 000 cas encore en attente d'une decision ne 
vont-ils pas constituer une entrave insurmontable au traite
ment des nouveaux dossiers? La question n'est pas aussi in
congrue que cela. Rappelons que depuis l'entree en vigueur 
de la premiere loi, le 1 er janvier 1981, nous avons connu cinq 
modifications de la loi ou de son ordonnance qui n'ont pas ap
porte de solution au probleme qua connait notre pays. II n'est 
donc pas certain du tout que cette revision soit la banne, ce 
d'autant que le Conseil federal prevoit qu'avec cette revision 
21 000 demandes pourront etre traitees actuellement, alors 
que l'on en attend, en 1990, entre 32 et 36 000. 
Le groupe liberal ne veut pas jouer les Cassandre et il tentera 
cette nouvelle experience. Mais il considere que celle-ci cons
titue une derniere chance donnee a notre politique d'asile. Les 
propositions qua nous soutiendrons lors de la lecture article 
par article visent toutes a nos yeux une plus grande efficacite. 

Nous pensons notamment a la possibilite de deleguer la 
competence des decisions aux cantons, selon la minorite Se
gond, a l'article 15. Nous y reviendrons en temps utile. 
Pour ce qui est des dossiers en attente, !'initiative cantonale de 
Fribourg nous permettra a nouveau de revenir sur l'opportu
nite d'une solution d'ensemble, seul moyen de repartir d'un 
bon pied avec la nouvelle procedure. 
Enfin, le groupe liberal est d'avis que cette revision ne doit pas 
nous empecher de poursuivre une reflexion en profondeur sur 
notre politique future d'asile. Si les mesures votees au
jourd'hui devaient se reveler moins efficaces que nous l'es
perons, la situation serait catastrophique si la Confederation 
etait prise de court. II s'agit donc des maintenant de faire 
preuve d'imagination, d'etudier toutes les possibilites d'ac
tion, meme en dehors de la legislation actuelle, qui nous per
mettront de sauvegarder notre tradition d'accueil. Essayons 
une fois de ne pas nous contenter d'adapter une loi d'apres les 
conditions passees, mais d'avoir une vision prospective. II fau
dra se demander, en particulier, si la meilleure maniere de 
regler le probleme de l'asile residera toujours dans la voie 
legislative et juridique ou si, accorder l'asile ne devrait pas re
devenir un simple acte humanitaire d'un pays vis-a-vis de per
sonnes persecutees. II faudra se demander si l'afflux de re
querants qui a depuis longtemps cesse d'etre conjoncturel 
pourra etre contenu en persistant dans le traitement individuel 
des dossiers. II faudra enfin analyser serieusement si la mise 
en place de la loi sur l'asile n'a pas ete en partie la cause de 
nos soucis actuels et s'il ne faudrait pas en revenir a une situa
tion plus proche de celle qui'prevalait avant 1979. Nous som
mes actuellement dans une situation qui menace la stabilite 
de notre pays en favorisant l'emergence de mouvements a ca
ractere xenophobe et violent. II s'agit a tres courtterme de reta
blir la confiance en la capacite des autorites de maitriser la si
tuation. 
C'est dans cet esprit que le groupe liberal vous demande 
d'entrer en matiere sur ces arretes et de rejeter les proposi
tions de MM. Baerlocher, Ruf et Scherrer. 

Frau Stocker: Die grüne Fraktion hat einstimmig Eintreten auf 
den Asylbeschluss beschlossen, wenn auch schweren Her
zens; denn eigentlich ist es eine unerträgliche politische Ver
antwortung, der wir hier gerecht zu werden versuchen. Uner
träglich sind die Realitäten weltweit, unerträglich die Fakten 
bei uns, und unerträglich ist unsere politische Hilflosigkeit. 
Die Realitäten weltweit sind unerträglich; denn wir wissen, 
dass die Hälfte der Menschheit in Unterdrückung lebt, verfolgt 
wird an Leib und Leben; Hunger und Armut werden zuneh
mend auch zur Bedrohung an Leib und Leben. Müssten wir 
also unseren Flüchtlingsbegriff nicht grundlegend überarbei
ten? Wozu wäre ich offengestanden nicht auch bereit, wenn 
ich wüsste, dass meine Kinder Hunger hätten? Legal oder ille
gal, ich würde auch auf Wanderschaft gehen, wie kalt es in der 
Schweiz auch immer werden möge. 
Die Fakten bei uns sind unerträglich. Dass wir Boden, Woh
nungen, Arbeit und Lebensraum zunehmend werden teilen 
müssen, löst Emotionen aus, die wir für überwunden gehalten 
haben. Sie führen zu Handlungen, die uns erschüttern, zu Ge
walt, die vom schwelenden Feuer nur allzu schnell zum Brand 
- im übertragenen und im wirklichen Sinn des Wortes - wer
den kann, heissen die Orte nun Oberiberg, Rorschach, Frei
burg oder Zürich. 
Unsere politische Hilflosigkeit is.t unerträglich; denn wir haben 
keine Rezepte, nur Anfragen an uns selbst, aneinander. Wir 
wissen, dass sich sehr vieles auf dieser Welt ändern müsste, 
wollten wir die Migrationsfrage lösen. Vor allem wir selbst müs
sen uns und unsere Art ändern, mit den doch beschränkten 
Ressourcen auf diesem Planeten umzugehen. 
Ich weiss, heute geht es nicht um Grundsätze, heute geht es 
um das Verfahren. Wir akzeptieren das. Wir ändern das Verfah
ren und versuchen also, etwas weniger ungerecht zu sein. 
Mehr kann es nicht werden, aber immerhin das. Wir akzeptie
ren, dass mehr zur Beschleunigung des Verfahrens getan wer
den muss, aber auch für mehr Legitimationskraft der Ent
scheide. Aber gerade das darf uns nicht davon dispensieren, 
grundsätzlich über die weltweiten zusammenhänge der Mi-
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grationsfrage und der Rolle der Schweiz vor- und nachzuden
ken. 
Die grüne Fraktion versichert den Bundesrat ihrer engagierten 
Zusammenarbeit im Rahmen der Strategiediskussion. Wir las
sen uns auf die Verfahrensdiskussion ein und unterstützen in 
fast allen Anträgen den Bundesrat soweit nur möglich. Das 
heisst, die Menschenrechtsgrundsätze und das Non-refoule
ment-Prinzip müssen absolut gewährt werden. Unerlässlich 
sind für uns dabei die unabhängige Beschwerdeinstanz und 
die Einhaltung des Beschwerderechts. 
Aus grundsätzlichen Ueberlegungen bekämpfen wir aller
dings die Safe-country-Doktrin. 
Wenn wir in der Detailberatung die Verfahrensfrage en detail 
besprechen, bleibt eine grundsätzliche Frage im Raum ste
hen: Humanität ist keine Idee, auch nicht eine Idee der 
Schweiz. Humanität müsste ein Tätigkeitswort werden. In vie
len Briefen, die Sie im Hinblick auf diese Session erhalten ha
ben, sind diese Sorgen genau artikuliert worden. Ich halte das 
für ein Zeichen, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger noch 
nicht von diesem Staat verabschiedet haben, sondern bereit 
sind, sich zu engagieren in einer auf die Dauer angelegten Auf
gabe. Zurzeit laufen Prozesse, in denen solche Menschen der 
Illegalität bezichtigt werden. Sie werden der Humanität ange
klagt. 
Ich kenne die rechtsstaatlichen Bedenken, die jetzt sofort ins 
Feld geführt werden. Nur, angesichts der Grösse der Pro
bleme, angesichts der Anschläge gewisser Kreise, angesichts 
der Ueberängstlichkeit unserer satten Gesellschaft habe ich 
das Gefühl, wir müssten mehr kreative Phantasie und konkre
tes, persönliches Engagement gebrauchen und deswegen 
niemanden vor Gericht ziehen, und zwar heute nicht und in 
Zukunft nicht. Ich weiss, dass das ne.rvt und stört. Aber wenn 
wir uns nun konzentriert auf das Verfahren einstellen, soll das 
nicht geschehen, ohne dass ich hier stellvertretend für meine 
Fraktion all denjenigen danke, die sich um der Humanität wil
len vor Gericht ziehen lassen, aber auch den Kolleginnen und 
Kollegen in den Hilfswerken, den Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern der Fremdenpolizei und den Beamtinnen und Beam
ten der Bundesstellen. Es ist eben manchmal leichter zu ver
zweifeln, es ist leichter, grosse Worte im Mund zu führen, und 
es ist vor allem verdammt viel leichter, immer zu schimpfen, als 
die alltägliche Sisyphusarbeit auszuführen, nämlich zu versu
chen, gerecht zu sein in einer durch und durch ungerechten 
Welt. 
Ich glaube, wir hier im Parlament sind es gerade diesen Enga
gierten auf allen Ebenen schuldig, dass wir zwar wohl zu ei
nem rascheren Verfahren kommen, aber auch zu einem mit 
mehr Legitimationskraft, und das liegt jetzt in unserer Hand. 
Die grüne Fraktion bittet Sie, jetzt Ihren Beitrag dazu zu leisten. 

Günter: Unsere Fraktion steht dieser Revision skeptisch ge
genüber. Nicht etwa, weil es keine Probleme gäbe; die Pro
bleme sind da, sie nehmen zu. Sie nehmen zu, weil wir in einer 
Welt der Kommunikation leben und man halt auch in anderen 
Teilen der Welt merkt, dass bei uns Ruhe und Frieden herr
schen, während bei ihnen Despotie, Hunger, Elend, Arbeitslo
sigkeit, Korruption, Terror und Folter an der Tagesordnung 
sind. Verschlimmert wird diese Situation dadurch, dass wir seit 
Jahren an dem Problem herumlaborieren und uns nie richtig 
aufraffen können, gemeinsam mit anderen Demokratien, ge
meinsam mit anderen gutsituierten Ländern an die Wurzel des 
Uebels zu gehen, und zwar mit Einsatz, Risikobereitschaft und 
Erfolgswillen. 
Die Situation könnte sich nur durch ein Umdenken verbes
sern, und zwar müssten wir die Definition, was wir unter Wohl
stand zu verstehen haben, weiter fassen. Wir müssten lernen, 
dass wir langfristig nur glücklich und zufrieden, ja auch reich 
sein können, wenn die Ungleichgewichte und die Ungerech
tigkeiten in der Welt abnehmen. Aber der Herr Bundespräsi
dent wird uns gleich wieder sagen, um diese Probleme zu lö
sen, fehle uns die Zeit. 
Ich bin jetzt in elf Jahren das vierte Mal mit dabei, für ein Asyl
gesetz Paragraphen erfinden zu helfen, immer unter Zeit
druck. Am besten war es 1979, zu Beginn, da hatten wir noch 
am meisten Zeit. Jetzt kommen wir noch unter zusätzlichen 

Druck. Man wird uns in der Debatte sagen, die Kommission 
des Ständerates habe schon die Kommissionsbeschlüsse 
des Nationalrates beraten - die warten im Stöckli nicht einmal 
mehr, bis wir im Nationalrat beraten haben. Sie beraten bereits 
unsere vorbereitenden Kommissionsbeschlüsse. Ich höre 
schon, wie man dann bei jedem Abändorungsantrag sagt, die 
ständerätliche Kommission habe dem zugestimmt, und wenn 
wir jetzt wieder etwas veränderten, gebe es eine Differenz, und 
dann würden wir in dieser Session nic:ht fertig. Mit anderen 
Worten: Wir können die reflektive Wirkung des Zweikammer
systems nicht ausschöpfen. 
Dafür schöpfen wir die juristischen Feinheiten aus. Wir geben 
das ganze Verfahren nicht in eine Hand, nämlich in die des 
Bundes. Man versucht, die verunglückte Kantonalisierung 
noch ein Stück weit zu retten; doch alles wird nichts nützen. 
Der Asylbewerber, der sich einen Anwalt leisten kann, wird in 
Zukunft hier bleiben können, und derjenige, der das nicht 
kann, wird immer sicherer in den Fallstricken unseres Geset
zes zu Fall kommen. Wie soll sich ein oinfacher Kämpfer ge
gen ein Terrorregime oder ein einfachm Bauer aus irgendei
nem Elendsgebiet mit unseren juristischen Feinheiten aus
kennen? 
Die Heuchelei ist gigantisch. Ganze Wirtschaftsbereiche leben 
inzwischen von den Asylbewerbern. Ich denke vor allem an 
die Restaurants und Hotels in Gebieten ohne Tourismus und 
deshalb auch ohne Saisonniers. 
Die Entlastung im Asylbereich, von der Herr Arbenz spricht, 
kommt doch eher daher, dass der gigantische Mangel an Ar
beitskräften durch die Asylbewerber etwas gelindert wird, die 
beschäftigt werden - sei es legal oder schwarz - und dadurch 
nicht mehr herumstehen müssen; deshalb sind alle viel zufrie
dener. 
Uebereilt versuchen wir heute, Aktivismus zu demonstrieren. 
Warum stimmt dann unsere Fraktion beim Eintreten über
haupt zu? Es hat zwei Gründe: 
1. Die unabhängige Beschwerdekommission stellt juristisch 
gesehen einen Vorteil dar. 
2. Die unselige Grenztorlösung verschwindet endlich wieder. 
Da richte ich ein Wort an Herrn Bonny. Wir haben ihm damals 
schon gesagt, das sei eine Bieridee - eintschuldigen Sie den 
Ausdruck, aber das war es wirklich-, doch die freisinnige Frak
tion hat das durchgezogen; jetzt wird diese Lösung richtiger
weise wieder abgeschafft. 
Es wurde gewarnt, man solle mit dieser Gesetzesrevision nicht 
falsche Hoffnungen wecken. Aber genau das machen wir. Im 
Dringlichkeitsverfahren peitschen wir eine Lösung durch; das 
Volk wird denken, es sei eine grundsätZiche Lösung, und das 
ist ein Fehlschluss. Unsere Beschlüsse werden keinen Ein
fluss auf den Zustrom an Asylbewerbern haben, weil wir nicht 
an die Wurzel des Uebels gehen. Unsem Fraktion versucht, ei
nen konstruktiven Beitrag zu leisten mit der Minderheitsmo
tion über die Ursachenbekämpfung mittels internationaler Zu
sammenarbeit, in diesem Fall mit d13r Türkei, einem der 
«Hauptlieferanten» der Asylbewerber. Früher konnte sich die 
Türkei immer darauf berufen, dass sie die Gefahr aus dem 
Osten abwehre; so hat der Westen grosszügig über diese 
Menschenrechtsverletzungen hinweggesehen aus lauter 
Angst vor den Despoten im Osten. Mit der Veränderung im 
Ostblock ist diese Begründung glücklicherweise nichtig ge
worden - aber dafür müssten wir jetzt schauen, dass in der 
Türkei wirklich Demokratie einkehrt. 
Die LdU/EVP-Fraktion wird Ihnen zum vierten Mal dieselben 
Lösungen vorschlagen: 
1. Das ganze Verfahren gehört in eine Hand, nämlich in die 
des Bundes. 
2. Die Beschwerdekommission muss kc1mmen. 
3. Die Nachkontrolle bei abschlägigen Verfahrensentschei
den muss eingeführt werden. 
4. Die Aussenpolitik und die Wirtscha11spolitik müssen ver
mehrt im Hinblick auf eine grundsätzliche Lösung eingesetzt 
werden. 
5. Die gewinnorientierte Schlepperei muss bekämpft werden. 
Dazu eine kurze Bemerkung: Dieser Rat hat es vor genau ei
nem Jahr abgelehnt, im Geschäftsbericht ein LdU-Postulat 
aufrechtzuerhalten, das die Schlepperei bekämpfen wollte. 
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Bundesrat Koller hat damals gesagt, es sei nicht mehr nötig, 
man habe die Sache im Griff. Wie sehr man sie im Griff hat, das 
haben Sie heute vernommen. 
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Die LdU/EVP-Fraktion überlegt sich ernsthaft, ob wir im Wis
sen um die komplizierten und zähen Verhandlungsabläufe im 
Rat nicht am Schlusse dieser Debatte eine Motion für eine 
grundsätzliche Revision des Asylgesetzes einreichen sollten. 
Vielleicht hätte man dann einmal wirklich Zeit, zu den Ursa
chen vorzustossen und eine grundsätzliche Therapie zu be
schliessen. Die endgültige Zustimmung zu den vorliegenden 
drei Vorlagen, behalten wir uns vor, je nach dem, was Sie be
schliessen. Sollte der Rat nur juristische Straffungen vorneh
men und repressive Beschlüsse fassen, behalten wir uns vor, 
die ganze Vorlage am Schluss abzulehnen. 
Im Moment beantragen wir Ihnen, darauf einzutreten. 

Allenspach: 1. Aufgrund der Erfahrungen wissen wir, dass 
derzeit über 90 Prozent der Asylbewerber kein Schutzbedürf
nis wegen drohender oder bereits erfolgter Verfolgung nach
weisen können. Diese neue Kategorie der sogenannten Wirt
schaftsflüchtlinge zwingt uns, die Asylgesetzgebung enger zu 
definieren. Es ist verschiedentlich betont worden, die Attrakti
vität der Schweiz für Wirtschaftsflüchtlinge müsse reduziert, 
das asylrechtliche Verfahren beschleunigt und abgewiesene 
Asylbewerber müssten zum Verlassen der Schweiz veranlasst 
werden. Diese Asylgesetzrevision setzt den Willen der Behör
den aller Stufen und der Verwaltung zum Handeln und zum 
konsequenten Vollzug voraus. Auch dann, wenn humanitäre 
Organisationen sich widersetzen. Auch dann, wenn Kantone 
eine andere Politik verfolgen möchten. Auch dann, wenn ein
zelne Arbeitgeber meinen, mit Asylbewerbern die drängenden 
Personalprobleme lösen zu können. 
2. In den letzten Wochen ist der Eindruck entstanden, die ur
sprünglichen Ziele der Revision würden wieder verwässert. 
Früher wollte man innert dreier Monate über die Gesuct-ie ent
scheiden; so steht es noch in der Botschaft. Dann sprach man 
von maximal sechs Monaten, und heute sagen manche, es 
könne auch länger dauern. Instrumente nützen nichts, wenn 
es am Willen fehlt, sie zu gebrauchen. Diese Gesetzesrevision 
bietet wahrscheinlich die letzte Chance, Schranken gegen 
den Ansturm von Wirtschaftsflüchtlingen zu errichten. 
3. Der Bundesrat begeht eine Gratwanderung. Mit der Mög
lichkeit, ganze Gruppen ohne Einzelprüfung kollektiv vorläufig 
aufzunehmen und ihnen trotz fehlender Asylwürdigkeit wäh
rend Monaten und Jahren Aufenthalt und Arbeit in der 
Schweiz zu gestatten, provoziert der Bundesrat in bestimmten 
Fällen geradezu den Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen. 
Diese bundesrätliche Kompetenz in Artikel 14a Absatz 5 des 
Anag kann unter Umständen das ganze asylrechtliche Verfah
ren unterlaufen. Es wäre nicht hinzunehmen, wenn diese Ge
setzesrevision auf dem Umweg über eine bundesrätliche Er
mächtigungsklausel den Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen 
aus bestimmten Ländern und Regionen geradezu fördern 
würde, obwohl ihr eine andere Stossrichtung vorgezeichnet 
ist. 
Mit der Asylpolitik darf die von einer breiten Volksmehrheit ge
tragene Ausländergesetzgebung nicht unterlaufen werden. 
Die Asylpolitik darf uns nicht zwingen, uns von den traditionel
len europäischen Rekrutierungsländern abzuschotten. Die 
Asylpolitik darf dem Asylbewerber und dem vorläufig Aufge
nommenen nicht mehr Rechte geben, als unser Ausländer
recht jenen Ausländern verleiht, die als Saisonniers und als 
Jahresaufenthalter in der Schweiz arbeiten. Hier müssen dem 
Asylrecht klare Grenzen gesetzt werden. 
Nur unter diesen Voraussetzungen kann ich dieser Revision 
zustimmen. 

Blocher: Ich erlaube mir, auf den Ernst dieser dritten Asylge
setzrevision hinzuweisen. Ich weiss nicht, ob man sich im Par
lament dessen bewusst ist. Es ist vom Präsidium der Kommis
sion gesagt worden, der Grund für die dritte Revision seien 
«äussere Umstände». So leicht dürfen wir es uns im Parlament 
und darf es sich auch der Bundesrat nicht machen: Das 
stimmt nicht. 

Asylverfahren. Aenderung 

Wir haben dem Volk versprochen -wir mussten ja an verschie
denen Veranstaltungen antreten-, dass mit der zweiten Asyl
gesetzrevision Asylrechtsmissbräuche verhindert werden 
können. Auf die bangen Fragen, was bei noch viel mehr Zu
wanderung geschehe, haben wir - Bundesrat und Parlamen
tarier-, Herr Hess, auf Artikel 9 verwiesen. Das haben wir dem 
Volk versprochen. Ich habe es versprochen; Sie alle auch. 
Jetzt geht es nur noch um die Frage: Wie viele Male kann man 
dem Volk etwas versprechen, ohne es einzuhalten? Wir ma
chen es jetzt zum dritten Mal, und vielleicht machen wir eine 
vierte Revision. Jemand hat sie bereits vorausgesagt. 
Es wird in diesem Saal darauf hingewiesen, dass die Schweiz 
Zufluchtsort von an Leib und Leben Verfolgten sein soll; das ist 
selbstverständlich. Aber den zweiten Auftrag haben wir bis 
jetzt nicht erfüllt. Unsere andere Gesetzgebung wird nämlich 
über das Asylrecht unterlaufen. Ich anerkenne die Bemühun
gen des Bundesrates, nochmals einen Anlauf über das Parla
ment zu nehmen. Aber wenn ich diese Verwässerungsübun
gen sehe, glaube ich nicht, dass die Bemühungen Erfolg zeiti
gen werden. Ich habe die Fremdenpolizei gefragt, ob ihr das 
Instrumentarium genüge oder nicht. Die Antwort war ziemlich 
klar: Es wird sich nichts ändern. Das ist nicht sehr hoffnungs
voll. 
Nun haben sich Vertreter bereit gefunden und gesagt: Wir stel
len einen Nichteintretensantrag oder einen Antrag auf Rück
weisung. Das nützt gar nichts; das nützt nochmals nichts! 
Der Bundesrat hat die Verantwortung übernommen, dieses 
Problem zu lösen. Er will es nicht im geltenden Asylrecht lö
sen, obwohl das möglich wäre. Er macht einen dringlichen 
Bundesbeschluss. Also müssen wir dem Bundesrat zustim
men - er muss ihn ja dann auch anwenden-, sonst wissen wir 
wieder nicht, wer die Verantwortung trägt. Wenn ihn der Bun
desrat erfolglos anwendet, müssen wir zu restriktiveren Mass
nahmen schreiten. 
Wir befinden hier über Paragraphen; die Lasten und die Sor
gen tragen andere. Gehen Sie in die Gemeinde, gehen Sie in 
die Kantone, gehen Sie zu den Polizeikorps! Es gibt noch an
dere Volksschichten. Wenn wir dieses Problem nicht lösen, 
werden wir bei der kleinsten Rezession ganz böse Erschei
nungen haben. Wir können dann nicht anderen die Schuld zu
schieben, die Schuld tragen dann die, die das Problem nicht 
gelöst haben, und das sind wir. Das ist der Ernst der Situation. 
Dass wir das Problem nicht im Griff haben, sehen Sie auch am 
Bundesbudget, das für das Asylwesen ungefähr eine halbe 
Milliarde vorsieht. Das ist beinahe gleichviel wie die ganze 
Flüchtlingsorganisation der Uno. Für 40 000 Asylanten in ei
nem vollbeschäftigten Staat! Irgend etwas kann hier nicht 
stimmen! Etwas stimmt hier an den Verhältnissen nicht. Was 
stimmt nicht? Der Ansatzpunkt ist falsch. Der Ansatzpunkt 
muss bei der Einreise liegen und nicht bei der Bewältigung der 
Gesuche. Asylsuchen darf nicht interessant sein! Wir dürfen 
und müssen dafür sorgen, dass ein Verfolgter hier ohne Verfol
gung bleiben kann. Aber noch interessant machen darf man 
diesen Aufenthalt nicht, sonst geht es schief! 
Nichteintreten auf die Vorlage bringt nichts. Rückweisen bringt 
auch nichts. Ob Zustimmen etwas bringt, ist fraglich. Aber 
wenn wir mit diesem Gesetz nicht durchkommen, bleibt nur 
noch der Artikel 9. Wir sind für allfällige schlechte Stimmungen 
in unserem Volk verantwortlich. 

Dreher: Das schönste Asylgesetz nützt nichts, wenn der politi
sche Wille, es anzuwenden und durchzusetzen, fehlt. 
Wir haben am 5. April 1987 mit überwältigendem Mehr der Re
vision des geltenden Asylgesetzes zugestimmt. 
Die folgenden Zahlen sprechen für sich und zeigen die Füh
rungsschwäche, Führungslosigkeit, Rückgratlosigkeit, wel
che in dieser Asylpolitik herrschen: 1987 hatten wir noch 
10 913 illegale Einwanderer, sogenannte Flüchtlinge. Sie kön
nen die Terminologie selber wählen. Am 1. Januar 1988 tritt 
das revidierte Gesetz in Kraft, und wir haben 16 726 Flücht
linge, also rund 60 Prozent mehr. Im Jahre des Herrn 1990 
rechnet man mit 32 000 potentiellen neuen Mitbürgern. So 
geht es nicht. 
Die Genfer Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951, die hier 
bemüht wird, basiert ganz und gar auf den Flüchtlingserfah-
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rungen vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg. Sie 
hält ausdrücklich fest, dass das Asylrecht, der Flüchtlingssta
tus, für Personen Anwendung findet, die wegen ihrer Rasse, 
Religion, Staatszugehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer be
stimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Ueberzeugung in ihrem Heimatland verfolgt werden. Nur das. 
Wirtschaftliche Ueberlegungen haben keine Rolle gespielt. 
Kein einziger Signatarstaat der Genfer Flüchtlingskonvention 
konnte sich damals vorstellen, dass mit Düsenflugzeugen ein 
Asyltourismus rund um die Welt stattfinden würde, sonst wä
ren von den Signatarstaaten die entsprechenden Vorbehalte 
gemacht worden. 
Die Praxis, die wir haben, entspricht nicht dem, was wir seiner
zeit unterzeichnet haben. 1948 gab es die DC-4 im Transatlan
tikflug, das wissen Sie, mit Zwischenhalt in Shannon und Gan
der. Das war die Wirklichkeit. Kein Mensch dachte, dass aus 
Zaire, aus Sri Lanka, aus der Türkei dereinst Masseninvasio
nen in die Schweiz stattfinden würden. 
Der Flüchtlingsbegriff ist somit ganz klar auf politische Flücht
linge zu limitieren, so wie es in der Konvention steht. Alles an
dere, wirtschaftliche Nachteile, arme, unzureichende Verhält
nisse in den Herkunftsländern, ist nicht zu hören. Es gibt auch 
arme Europäer. Es gibt arme Italiener, arme Deutsche, arme 
Oesterreicher, die alle liebend gern in der Schweiz arbeiten 
würden, aber nicht kommen dürfen, weil der Bundesrat sagt
es sind jetzt genau 20 Jahre seit der Schwarzenbach-Initiative 
vom 6./7. Juni 1970 -, er wolle den Ausländerbestand stabili
sieren. Wir weisen Europäer zurück, wir geben ihnen nicht die 
Möglichkeit, hier zu arbeiten, wir bringen unsere Wirtschaft in 
allergrösste Schwierigkeiten, insbesondere das Gastge
werbe, und machen auf der andern Seite die Türe auf für Ein
wanderer aus exotischen Ländern, denen es einzig und allein 
darum geht, hier zu arbeiten und Kinderzulagen zu kassieren. 
Das ist ein Missbrauch, das ist inakzeptabel! 
Natürlich würde ein Nichteintreten oder eine Rückweisung 
auch nichts bringen, da bin ich mit meinem Herrn Vorredner 
absolut einverstanden. Was es braucht, ist Führungswille, der 
Wille, diese verrottete Lage endlich in den Griff zu kriegen. 
Ich habe schon lange gesagt, man solle mit Notrecht arbeiten. 
Artikel 9 des Asylgesetzes würde völlig ausreichen. 

M. Pidoux: Plus personne ne domine les problemes de l'asile 
dans notre pays. Ni le Conseil federal qui est cense definir une 
politique, ni son administration qui doit la mener, ni les can
tons qui executent les normes et les renvois. 
Lorsqu'il faut modifier une loi ä trois reprises en dix ans, c'est 
qu'elle est mauvaise. Quand une loi federale est inadaptee aux 
circonstances qu'elle pretend regir, on doit, soit la changer 
profondement, soit l'abroger. La loi federale sur l'asile a ete 
congue en 1979 d'apres un esprit de systeme sacrifiant au my
the de l'Etat de droit. Elle a enferme dans des regles precises 
la belle tradition suisse de l'asile octroye par le gouvernement, 
plagant ou non saus la protection suisse certaines personnes 
qui etaient persecutees ä l'etranger. Ces regles s'etant 
revelees inapplicables pour resoudre les problemes, on nous 
propose de les changer une nouvelle fois. 
Monsieur le Conseiller federal Koller, c'est par respect envers 
vous que nous entrons en matiere, mais du baut des levres, 
car nous doutons que des regles de procedure resolvent des 
problemes de fand. Lars de la precedente revision, certaines 
deputees - j'ai la charite d'avoir oublie leur parti politique -
avaient fustige le chef d'alors du Departement federal de jus
tice et police, Mme Kopp, de parler dans cette enceinte de 
vrais et de faux refugies. 
Mais les Cassandre avaient bien raison, car c'est ä un pro
bleme d'immigration mondiale que notre pays se trouve main
tenant confronte. Aussi faut-il donner une nouvelle chance ä 
cette loi, peut-etre la derniere. Si eile echoue, on devra alors en 
tirer les consequences. 

Ruf: Ich begründe hier die zwei Anträge der Schweizer Demo
kraten/Nationale Aktion zum Asylgesetz und zum Entwurf B. 
Dass Sie den ersten noch nicht erhalten haben, obschon er 
heute morgen rechtzeitig eingereicht wurde, ist uns auch nach 
Rückfragen beim Sekretariat nicht erklärbar. Ich hoffe, Sie 

hören mir deshalb etwas intensiver zu, als es sonst nötig wäre. 
Es ist offenbar das Schicksal kleinerer oppositioneller Grup
pierungen in einer demokratischen Gesellschaft, Probleme 
frühzeitig in ihrer gesamten Dimension ;:u erkennen und recht
zeitig entsprechende Lösungsvorschläge zu präsentieren, 
von den politisch Mächtigen jedoch be,lächelt oder sogar als 
Schwarzmaler beschimpft zu werden U1nd Jahre später dann 
doch Recht zu bekommen. Beispiele dafür gibt es in der Ge
schichte viele. Es bleibt dann die Genugtuung, nach bestem 
Wissen und Gewissen, aus Verantwortung gegenüber dem ei
genen Land und Volk gehandelt zu haben, um drohenden 
Schaden abzuwenden. 
Die Verantwortung für diesen ist dann allerdings ohne Wenn 
und Aber den Regierungsparteien zuzuweisen, die nicht auf 
die vorgebrachten Warnungen hören wollten! «Gouverner, 
c'est prevoir» ist leider eine leere Floskel geworden, die fast 
nur mit Wunschdenken, aber kaum mehr je etwas mit der poli
tischen Realität zu tun hat. 
Am 17. März 1986 habe ich an diesem Pult u. a. folgende Be
merkungen gemacht: «Heute und in den nächsten Tagen 
spielt sich ein weiterer Akt im Drama der schweizerischen Asyl
politik ab. Leider wird es noch lange nicht der letzte sein, ist 
doch auch die neue Revisionsvorlage des Asylgesetzes in kei
ner Weise geeignet, die immer gravierenderen Probleme in 
den Griff zu bekommen.» Weiter: «Die Asylpolitik von Bundes
rat und Parlament ist seit der lnkraftset2:ung des Asylgesetzes 
im Jahre 1981 eine eigentliche Pflästerchen-Politik. Man tut im
mer nur das unbedingt Nötigste, um keine allzu grossen Wun
den aufplatzen zu lassen.» Und schliesslich: «Eigentlich sollte 
diese neueste Revision doch wohl für längere Zeit die letzte 
sein. Ich habe jedoch guten Grund, lhnEm hier und jetzt bereits 
das Gegenteil vorauszusagen.» 
Das war vor mehr als vier Jahren! Jetzt :sind wir wieder soweit. 
Natürlich wurden damals sowohl der Rückweisungsantrag als 
auch alle Detailanträge von unserer Seite mit teilweise bösen 
Worten in Bausch und Bogen abgelehnt. Leider hat die Reali
tät in der Zwischenzeit unsere Befürchtungen mehr als nur 
übertroffen. Die Zahlen und Fakten über die immer neuen Asy
lantenrekorde und den groben Missbrauch des Asylrechts 
sind Ihnen bestens bekannt. Im Rahmen des übrigen Westeu
ropa ist auch die Schweiz Ziel einer neuzeitlichen, primär wirt
schaftlich orientierten Völkerwanderung. Nur rund 5 Prozent 
der Asylbewerber sind bekanntlich Flüchtlinge, wie auch wir 
sie anerkennen, im Sinne des Asylgesetzes und der Genfer 
Flüchtlingskonvention. Bei 95 Prozent handelt es sich um Wirt
schaftsasylanten. 
Wir haben stets von unserer Seite aus auf die weltweite Dimen
sion der Problematik hingewiesen. FrClhzeitig haben wir uns 
schon energisch für eine Unterstützun~i der Betroffenen in ih
rem kulturellen Herkunftsraum ausgesprochen, statt ganze 
Völker über Kontinente hinweg wandeirn zu lassen und da
durch schwerwiegende Probleme für alle Beteiligten zu schaf
fen - Entwurzelungsprobleme für die Wandernden, gravie
rende Schwierigkeiten in den Zielländern. 
Die schweizerische Aussenpolitik hat ir1 Kontext mit den übri
gen industrialisierten Ländern unseres Erachtens alle mögli
chen politischen und wirtschaftlichen Massnahmen zu ergrei
fen, notabene auch im Bereich der Aussenhandelspolitik und 
der Entwicklungshilfe, um das Entstehen von Wanderungs
strömen echter und unechter Flüchtlinge gar nicht erst zuzu
lassen. In diesem Bereich kann nur längerfristig gewirkt wer
den. 
Kurzfristig ist es aber unsere vordrin~Jlichste nationale Auf
gabe, mit einer restriktiven Revision des viel zu freizügigen 
Asylgesetzes - und vor allem einer strikten Anwendung der 
gesetzlichen Grundlagen - unechten Flüchtlingen möglichst 
wenige Anreize zu bieten, um in der Schweiz aus wirtschaft
lichen Gründen missbräuchlich ein Asylgesuch zu stellen und 
damit die Einwanderungsbeschränkungen umgehen zu kön
nen. Hier hat die bisherige Politik krass versagt! Der Beweis 
dafür ist die vorliegende dritte Gesetzesrevision innert weniger 
Jahre. 
Plötzlich, wenn unserem Land das Wasser quasi am Halse 
steht, wenn die Bevölkerung, die Kantone und die Gemeinden 
zu rebellieren beginnen, reagieren Bundesrat und bürgerliche 
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Regierungsparteien endlich, spricht die SVP gar von Notrecht. 
Was jedoch herausschaut, ist abermals nur eine Vorlage, die 
gerade noch reicht, um den sprichwörtlichen Deckel auf dem 
brodelnden Kochtopf zu halten. 
Die für das Asylwesen Verantwortlichen haben nun jahrelang 
eine Politik verfolgt, die dazu führte, dass die Probleme im 
Asylsektor immer schlimmer wurden. Man hat die Entwicklung 
verschlafen und das geltende Gesetz nicht konsequent einge
halten. Darin liegen die Ursachen für den jetzigen, traurigen 
Zustand. Heute - damit spreche ich zur Mehrheit der Regie
rungsparteien - ist Ihre Asylpolitik kläglich gescheitert, wes
halb Sie abermals Zuflucht zu einem Flickwerk nehmen wol
len. Immerhin sind die vorgeschlagenen Massnahmen erneut 
Schritte in die richtige Richtung, wenn auch völlig ungenü
gende und wieder primär nur Verfahrenskosmetik. 
Unter den vorgeschlagenen Massnahmen des Bundesrates -
bzw. aus dem Kreise der Kommission - befinden sich interes
santerweise auch solche, die wir schon vor Jahren erfolglos 
beantragt haben, z. B. Nichteintretensentscheide, ein verlän
gertes Arbeitsverbot, der Beizug von Asylbewerbern für ge
meinnützige Arbeiten usw. Ein gewisser Lernprozess hat also 
immerhin stattgefunden! 
Ich habe in der Debatte vom März 1986 noch weiter ausge
führt: «Wenn der Gesetzgeber aber schon tätig werden muss, 
dann sollte dies gründlich getan werden. Viertel- oder gar nur 
Achtel- bzw. Sechzehntellösungen bringen uns nämlich nicht 
weiter, und in einem Jahr stehen wir vor einem noch grösseren 
Scherbenhaufen als heute.» Dieselbe Feststellung gilt leider 
auch jetzt, weshalb Ihnen die Schweizer Demokraten/Natio
nale Aktion erneut Rückweisung an den Bundesrat beantra
gen mit dem Auftrag, innert kürzest möglicher Frist einen 
neuen dringlichen Bundesbeschluss vorzulegen, der eine re
striktivere Revision des Asylgesetzes enthält und verschie
dene Auflagen erfüllt. 
Angesichts der ausserordentlich grossen und weiter rapide 
ansteigenden Einwanderung von Asylbewerbern soll der Bun
desrat bis zum Inkrafttreten des neuen dringlichen Bundes
beschlusses Artikel 9 des Asylgesetzes (Asylgewährung in 
Ausnahmesituationen) anwenden und die zur Eindämmung 
des Zustroms erforderlichen Massnahmen ergreifen. 
Wir machen uns natürlich keinerlei Illusionen über das Schick
sal unseres Antrages. Da keine Aussicht auf eine umfassende, 
grundsätzliche Neuorientierung in diesem Saale besteht, ha
ben wir für die Detailberatung verschiedene Anträge zur Ver
besserung des vorliegenden Modells gestellt. Soweit sie die 
Auflagen 1 bis 5 des Rückweisungsantrages betreffen - den 
Sie hoffentlich noch ausgeteilt erhalten haben -, werden wir 
aus zeitlichen Gründen die Vorschläge in der Detailberatung 
begründen. Ich beschränke mich hier auf Punkt 6 sowie auf 
Erläuterungen zur Anwendung von Artikel 9, des Notrechtsar
tikels des Asylgesetzes. 
Punkt 6 des Rückweisungsantrages-eine der Auflagen, die in 
einem neuen Beschluss zu berücksichtigen ist - lautet wie 
folgt: «Die Aufnahme von anerkannten Flüchtlingen sowie die 
Gewährung von allfälligen anderen, auch befristeten Aufent
haltsbewilligungen für abgewiesene Asylbewerber ist unter 
Berücksichtigung der begrenzten Aufnahmekapazität unse
res Landes zu beschränken und den jährlichen Einwande
rungskontingenten anzurechnen.» 
Eines ist nicht zu verleugnen: Unser kleines Land ist-wie übri
gens ganz Europa - tatsächlich im Begriff, im Zuge einer mo
dernen Völkerwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen und 
Asyltouristen überrannt zu werden. Die bundesrätliche Stabili
sierungspolitik wird dadurch endgültig zur Farce. Aus ökologi-. 
scher, aber auch aus demografischer Sicht ist unser Boot 
längst voll! Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Bevölkerung 
der Schweiz durch die Einwanderung von über 1,5 Millionen 
Ausländern um mehr als 50 Prozent zugenommen. Bei stei
gender Bevölkerungszahl bleiben alle Anstrengungen für den 
Umweltschutz, die in die~em Saale sonst so gross geschrie
ben werden, ein Wunschtraum; denn jeder zusätzliche Be
wohner, unabhängig von seinem rechtlichen Status, benötigt 
Platz und beansprucht Ressourcen - er verschmutzt also die 
Umwelt. 
Um einen eigentlichen nationalen Notstand zu verhindern, ist 

deshalb eine wirksame Verschärfung des Asylgesetzes uner
lässlich. Unser Asylgesetz in der heutigen Form ist wesentlich 
larger als die entsprechenden Gesetze der meisten europäi
schen Staaten. Verschliessen Sie bitte nicht die Augen vor den 
Tatsachen: Materielle Gesetzesänderungen sind absolut un
umgänglich, um die Attraktivität der Schweiz auf die Millionen 
unechter Flüchtlinge in aller Welt zu reduzieren. Weshalb wohl 
strömen im Vergleich mit ganz Europa weitaus am meisten 
Asylbewerber- relativ gesehen - in die kleine Schweiz? 
Die Schweiz hat einen der höchsten Ausländer- und Flücht
lingsanteile Europas. Treten wir also der anhaltenden Ein
wanderung entgegen, solange es noch Zeit ist, um unsere na
tionale Eigenständigkeit und Identität zugunsten künftiger Ge
nerationen zu bewahren! 
Unser Vorschlag in Punkt 6 regt im Prinzip eine ganzheitliche 
Migrationspolitik an, wie sie im vergangenen Jahr von derbe
kannten EJPD-Strategiegruppe leider erfolglos zur Diskussion 
gestellt wurde. 
Nun noch einige Bemerkungen zur verlangten Anwendung 
des Notstandartikels 9. Ich zitiere aus einem Rundbrief vom 
März 1989 einer Ihnen wohlbekannten Vereinigung, der «Ak
tion für eine unabhängige und neutrale Schweiz» (Auns). Prä
sident ist Nationalrat Dr. Christoph Blocher, Vizepräsident Na
tionalrat Eisenring; Vorstandsmitglieder sind u. a. die Stände
räte Affolter und Schönenberger sowie die Nationalräte Ber
ger, Bonny, Frau Eppenberger, Graf, Mühlemann und Oehler: 
«Nachdem keine Aussicht besteht, dass eine Normalisierung 
eintritt, ist mit immer weiter zunehmenden Asylgesuchen aus
ländischer Wanderarbeiter, die unter dem Titel von Flüchtlin
gen einströmen, zu rechnen. Die Auns verlangt deshalb von 
den Bundesbehörden Sofortmassnahmen. Artikel 9 des Asyl
gesetzes, das vom Schweizervolk gegen die Asylantenorgani
sationen mit grossem Mehr angenommen worden ist, sieht 
vor, dass der Bundesrat bei 'ausserordentlich grossem Zu
strom von Gesuchstellern' einschränkende Massnahmen zu 
treffen hat. Die Voraussetzungen für diese Notklausel sind 
heute eingetreten. 
Die unter dem Einfluss von sogenannten Flüchtlingsorganisa
tionen aus der Schweiz praktizierten Methoden der Weigerung 
von Asylbewerbern, sich den behördlichen Anordnungen zu 
unterziehen, Hungerstreiks, Besetzung von Kirchen, Untertau
chen usw., sind mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu 
verhindern. Nur mit Sofortmassnahmen und konsequenter 
Vollzugspraxis wird es möglich sein, die Situation zu normali
sieren und die eingetretene Denaturierung unseres Asylwe
sens, unter der die echten Flüchtlinge am meisten zu leiden 
haben, zu beseitigen.» 
Wie bereits erwähnt, hat sich im vergangenen Sommer ja auch 
die SVP für die Anwendung von Notrecht ausgesprochen. 
Herr Blocher hat richtigerweise bemerkt, dass dies - indirekt 
hat er es zugeben müssen - die einzig vernünftige Lösung 
wäre, um griffige Massnahmen durchsetzen zu können. Es 
wäre zu hoffen, dass die Leute, die hinter der Auns stehen, zu 
ihrer damaligen Aussage auch heute stehen würden. 
Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zum Rückweisungsan
trag bezüglich des Asylgesetzes. 
Ich habe Ihnen noch einen Nichteintretensantrag zum Ent
wurf B betreffend Schaffung eines Bundesamtes für Flücht
linge gestellt, auch im Namen der Schweizer Demokraten/ 
Nationalen Aktion. Hierzu einige ganz kurze Bemerkungen. 
Wir lehnen die Schaffung dieses Bundesamtes aus folgenden 
Gründen ab: 
1. Es ist nicht sinnvoll, dass man neben dem Bundesamt für 
Ausländerfragen nun auch noch ein Bundesamt für Flücht
linge schaffen will. Warum nicht die Büros des Flüchtlingsdele
gierten in das bestehende Bundesamt für Ausländerfragen in
tegrieren, also ein gemeinsames Amt schaffen? Sehr oft müs
sen diese beiden Aemter ohnehin zusammenarbeiten. 
2. Die Schaffung eines Bundesamtes für Flüchtlinge ist psy
chologisch ein sehr ungutes Zeichen. Es entsteht doch der 
Eindruck, man wolle etwas mit Verbürokratisierung lösen, was 
man durch politische Massnahmen in den Griff bekommen 
muss. 
3. Soll wegen der wenigen echten Flüchtlinge, die aufgrund 
des Asylverfahrens eine Bleibe in unserem Land finden, extra 
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ein Bundesamt geschaffen werden, letztlich mit mehreren 
hundert Beamten? Das ist doch ein völliger Blödsinn! 
Wir haben vor einiger Zeit mit Schrecken zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass in der Schweiz eine halbe Million Einheimische 
unter dem Existenzminimum zu leben hat. Man spricht von der 
Neuen Armut! Wäre es deshalb nicht angebracht, zur Lösung 
dieses-.verglichen mit der geringen Anzahl echter Flüchtlinge 
- doch viel gravierenderen Problems, das unsere Nächsten 
und nicht die Fernsten betrifft, ein besonderes Amt zu schaf
fen? 
Ich bitte Sie auch hier, dem Antrag der Schweizer Demokra
ten/NA auf Nichteintreten zum Entwurt B zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: La pauvrete des propositions de rem
placement developpees a cette tribune par les uns et les au
tres, est sans doute la marque du desarroi dans lequel nous 
nous trouvons aujourd'hui. Chacun est venu avec ses etats 
d'äme, confiant ou sceptique, plus ou moins positif, plus ou 
moins negatif, parlant de derniere chance, de moindre mal, 
d'absence de volonte, ne sachant pas tres bien ce qu'il faut 
proposer pour bien faire mais certain qu'on peut faire autre
ment, admettant qu'il n'y a pas de recette miracle mais qu'il est 
neanmoins logique et souhaitable d'adapter nos procedures 
pour autant que le fondement de notre droit d'asile ne soit pas 
remis en cause et que les droits des requerants soient garan
tis, reconnaissant que notre politique en matiere d'asile et 
d'immigration ne doit pas etre seulement defensive mais 
qu'elle doit s'integrer dans une grande offensive d'aide des 
pays occidentaux en faveur des pays de provenance de tous 
ces requerants; en fait, chacun s'est efforce de faire un constat 
mais personne n'a fait de veritables propositions. 
Ce qu'il faut retenir des differentes interventions des groupes 
qui etaient representes dans la commission, c'est un dernier 
espoir peut-etre, mais un espoir quand meme que les disposi
tions que nous allons adopter puissent provoquer une cer
taine detente, puissent nous permettre de trouver la voie 
mediane entre nos preoccupations ego"istes et nos soucis 
ethiques et humanitaires, nous permettent de trouver l'equili
bre entre les mesures a prendre dans !'immediat et les mesu
res a long terme. 
A ce propos, j'observe et je salue avec satisfaction que l'en
semble des groupes s'est prononce en faveur du principe du 
postulat qui vous est propose par notre commission et qui ne 
vise ni plus ni moins qu'a mettre en place une politique a long 
terme qui aille au-dela des procedures que l'on vient d'evo
quer. 
En fait, je le disais tout a l'heure, il n'y a pas eu de proposition 
de solution miracle. II y a eu certes la proposition de M. Bio
eher qui, lui, menace de l'application du recours au droit d'ur
gence, mesure que chacun d'entre nous souhaite retarder le 
plus longtemps possible. 
II faut changer la loi, nous dit M. Pidoux. Certes, mais encore 
faut-il etre sOr que la nouvelle formule sera meilleure que l'an
cienne. Personne n'en a la certitude, et il ne faut pas jouer aux 
apprentis sorciers. D'ailleurs, le debat d'aujourd'hui a eu lieu 
dans d'autres parlements des pays voisins et les memes pro
blemes se posent aussi bien en France, en Allemagne ou ail
leurs, avec les memes questions, les memes interrogations, la 
meme volonte de s'en sortir. Malheureusement, il faut bien le 
reconnaitre, nous sommes un peu depasses par le 
phenomene. 
Nous devons realiser une politique d' asile a tous les echelons. 
Nous devons la realiser sur le plan interne, mais egalement, 
comme je ledisais il y aquelques instants, la mener bien au-dela 
de nos frontieres, en concertation avec les organismes interna
tionaux qui se preoccupent des refugies, de concert avec l'en
semble des pays qui sont confrontes a ce probleme. Ace sujet, 
jene peux pas resister a l'envie de vous citer les propos tenus il 
y a quelques jours seulement par M. Stoltenberg, nouveau 
Haut-Commissaire pour les refugies, a qui l'on demandait d'in
diquerlasolution qu'ilvoyaitau problemedes refugies. M. Stol
tenberg repondait simplement mais tres fermement qu'il fallait 
inscrire le probleme des refugies sur l'agenda politique des na
tions au meme titre que la securite, le desarmement, la defense 
de l'environnement et le developpement. 

II nous faut mediter cette remarque. Mais en l'etat, nous 
n'avons pas le choix. Nous devons garer une situation difficile 
et cela nous oblige a prendre des mesures urgentes. Certes, 
les propositions du Conseil federal peuvent etre discutees et 
disputees mais je n'ai entendu, ni au sein de la commission ni 
tout a !'heure, aucune proposition qui puisse nous garantir 
qu'elle seit meilleure que celles qui nous sont soumises par le 
Conseil federal. 
C'est la raison pour laquelle, au nom de la commission una
nime, moins une abstention, je vous invite a entrer en matiere 
sur ces differents projets et a rejeter les propositions Ruf, Baer
locher et Scherrer. 

Mühlemann, Berichterstatter: Es gibt nicht nur eine Asylbe
werbertlut im lande, es gibt leider auch eine Antragsflut in un
serem Hause. Herr Bundesrat Kollerwinj morgen mittag in die 
Türkei abreisen -an die Front. Wir müssen also etwas konzen
triert arbeiten. 
Die Kommission hat im Sinne von Kollege Hess in diesem Di
lemma zwischen humanitärer Nächstenliebe und egoisti
schem Trieb im Rahmen der Bedürtnisse des eigenen Volkes 
den Mittelweg gesucht. Dieses Dilemma wird uns noch lange 
beschäftigen. Es ist schwierig, hier definitive, befriedigende 
Lösungen zu finden. 
Frau Stocker, es geht darum, Gerechtigkeit gegenüber dem 
Asylbewerber, aber auch Gerechtigkei1 gegenüber dem Ver
treter des eigenen Volkes zu üben. Wir wollen nicht vergessen, 
dass wir eine lange Tradition als Asylland haben, dass wir reli
giöse, politische und auch wirtschaftliche Flüchtlinge aufge
nommen haben - nicht nur zum Schaden unseres Landesl 
Unsere Uhrenindustrie ist weitgehend auf dem Gedankengut 
der Hugenotten aufgebaut worden; unsere Hochschulpolitik 
des letzten Jahrhunderts lebte weitgeihend von den deut
schen Asylanten; vieles in unserem Bau- und Dienstleistungs
gewerbe ist mit der Hilfe italienischer Flüchtlinge entstanden. 
Wir wollen das alles nicht vergessen, wenn wir hie und da zu 
dramatisieren beginnen. Es dart aber auf der anderen Seite 
nicht verschwiegen werden, dass die Schweiz tatsächlich ein 
Land ist, das mit 15 bis 16 Prozent Ausländeranteil fast an der 
Spitze aller europäischen Länder steht. Luxemburg ist noch 
vor uns. Unsere Nachbarstaaten weisen etwa 6 bis 8 Prozent 
Ausländeranteil auf. Das kann selbstverständlich zu innenpoli
tischen Schwierigkeiten führen, die nicht zu unterschätzen 
sind. 
Wenn im Augenblick eine gewisse RuhEl herrscht, dann hängt 
es wohl damit zusammen, dass viele d!lr Asylbewerber in un
serem Gastgewerbe tätig sind. Vieles lebt hier von den zahl
reichen Küchengehilfen, den Hilfsköchen und dem Servier
personal, das entweder aus Sri Lanka oder aus der Türkei 
stammt. 
Wir wollen ehrlich sein und darauf hinweisen, dass diese Situa
tion natürlich auch wieder ändern kann und dass psychologi
sche Schwierigkeiten in dem Augenblick auftauchen, wo ir
gendwelche Trends in eine andere Richtung gehen. 
Herren Baerlocher und Scherrer, auch Herr Ruf, die hier nicht 
eintreten wollen: Wir müssen bedenken, dass es nicht um ein 
Entweder-oder geht, sondern um ein Sowohl-als-auch. Die 
Kommission hatte über die Sofortmassnahmen, wie sie der 
Bundesrat vorschlägt, zu entscheiden. Dieser neue Bundes
beschluss fusst auf Ertahrungen. Herr Arbenz und seine Leute 
haben einiges an pragmatischen Ertal,rungen, die zu einer 
Verbesserung des Vertahrens führen, e ngebracht. Wir haben 
eine deutliche Verteinerung der Abläufe und damit auch eine 
Beschleunigung; das gilt es zu respek1ieren. Aber wir wollen 
nicht vergessen, dass die Kommission vom Bundesrat dar
über hinaus verlangt hat, langfristig wirksam zu werden. Herr 
Bundespräsident Koller legt sehr viel G13wicht auf dieses Erst
asylabkommen. Nur haben wir das nicht allein in unserer 
Hand. Wir brauchen die Mithilfe des Europarates und der ver
antwortlichen Instanzen der EG, um weiterzukommen. Wir 
glauben auch - der Bundesrat wird die, Hilfe seiner Kollegen 
brauchen-, dass die Entwicklungszusammenarbeit in den Ur
sprungsländern der Asylanten endlich in Angriff genommen 
werden muss. Ich glaube auch, dass man das früher hätte tun 
können. · 
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Wenn Sie an die 10 Provinzen in Ostanatolien denken, wo die 
meisten Türken herkommen, dann haben wir bis anhin dort 
nur einige Wohnbausanierungen durch den Chef des Kata
strophenhilfekorps gemacht. Das ist erfreulich, aber es gibt 
auch noch andere Bereiche der Entwicklungszusammenar
beit. 
Ich darf darauf hinweisen, dass die Frage der Grenzkontrolle 
nicht einfach zu lösen ist. Es braucht die Unterstützung des 
Grenzwachtkorps; der eidgenössische Oberzolldirektor ist 
aufgerufen, hier ebenfalls mitzuhelfen. Es ist nicht ganz unge
schickt, wenn man verlangt, dass ein Schubabkommen mit 
Italien getroffen wird. Es ist nicht ganz ungeschickt, mit unse
ren Nachbarstaaten eine Regelung zu haben, bei der man 
selbstverständlich Asylbewerber zurückweisen kann, ohne 
dass man Angst haben muss, dass sie weiter in Länder, wo sie 
bedroht sind, zurückgewiesen werden. 
Artikel 45 des Asylgesetzes mit dem Non refoulement, der 
Nichtrückschiebung, ist dann gar nicht mehr gültig. Aber dazu 
braucht es - und das müssen wir auch klar sehen - wahr
scheinlich eine Verstärkung des Grenzwachtkorps, das noch 
vor zehn Jahren etwa 2500 Kandidaten und Beamten hatte 
und jetzt zurückgefallen ist auf etwa 1600. In dem Sinne gilt es 
natürlich, auf allen Stufen die Realisation voranzutreiben. Es 
geht auch nicht an, ständig den Schwarzen Peter ans Parla
ment zurückzuschieben. Alle - Regierungsräte, Gemeinde
präsidenten, aber auch verantwortliche Instanzen im gesam
ten Verwaltungsapparat - sind aufgefordert zu handeln. Ich 
möchte Ihnen hier im Schillerschen Sinne zurufen: Wir haben 
das U.nsrige getan, tun Sie jetzt endlich das Ihrige! 

Bundespräsident Koller: Zunächst möchte ich Ihnen bestens 
danken für die gute Aufnahme dieser Vorlage hier im National
rat. Wir sind uns alle im klaren - auch jene, und das waren ja 
die ganz grosse Mehrzahl, die sich eindeutig für Eintreten aus
gesprochen haben-, dass wir mit diesem neuen beschleunig
ten Asylverfahren das Asyl-, Flüchtlings- und Migrationspro
blem unserer Zeit nicht aus der Welt, ja nicht einmal aus unse
rem lande schaffen; wir werden mit diesen Problemen noch 
lange leben müssen. Es wird eine staatliche Daueraufgabe 
sein. Deshalb beantragen wir Ihnen ja gleichzeitig, das Amt 
des Delegierten in ein Bundesamt für Flüchtlingswesen um
zuwandeln. 
Trotzdem wissen wir alle, dass wir diese dringlichen Massnah
men treffen müssen, wenn das Asylproblem nicht zu Lasten 
wirklich Verfolgter und wirklicher Flüchtlinge - deren gibt es 
nach wie vor eben auch viele - ausser Kontrolle geraten soll. 
Es ist daher die Zielsetzung dieser dringlichen Massnahmen, 
dass es uns künftig gelingen möge, dieses schwierige Pro
blem unter Kontrolle zu behalten und damit unserer eigentli
chen humanitären Tradition und Verpflichtung gerecht werden 
zu können. 
Der Bundesrat fühlt sich im übrigen mit seiner Vorlage durch 
diese Eintretensdebatte bestärkt; denn all jene, die Nichtein
tretensanträge gestellt haben, oder jene, die sich ganz kritisch 
gegenüber dieser bundesrätlichen Vorlage geäussert haben, 
waren ja in keiner Weise in der Lage, irgendwelche Alternati
ven hier näher vorzuschlagen. Wenn beispielsweise Herr Na
tionalrat Baerlocher sagt, er verlange eine langfristige Politik 
im Sinne des Strategieberichtes, sind wir mit ihm purchaus ei
nig. Aber das genügt eben nicht. Herr Bundesrat Falber wird 
Ihnen demnächst - bei der Behandlung des Postulates der 
Kommission und der Motion der Minderheit der Kommission -
darlegen, dass wir bereit sind, eine solche vertiefte'Ursachen
therapie in den Herkunftsländern so rasch wie möglich einzu
leiten. Aber wir dürfen uns hier eben auch keinen Illusionen 
hingeben. Das ist wirklich nichts anderes als einige Tropfen 
auf einen heissen Stein. 
Um das am Beispiel der Türkei zu zeigen: In der Türkei wäre es 
beispielsweise nötig, pro Jahr etwa 200 000 neue Arbeits
plätze zu schaffen. Wenn es mit unserer Entwicklungshilfe ge
lingt, 2000 neue Arbeitsplätze zu schaffen, wird das schon ein 
sehr grosser Erfolg sein. Deshalb müssen wir eben beides tun. 
Wir müssen eine langfristige Politik einleiten. Wir müssen aber 
auch diese dringlichen Sofortmassnahmen treffen, wenn das 
Problem nicht ausser Kontrolle geraten soll. 

3-N 

Die einzige Alternative, die überhaupt bestände - einige Vo
tanten haben das offenbar in petto, vor allem die Herren Scher
rer, Dreher und Ruf-, wäre die Aufkündigung der internationa
len Verpflichtungen, wäre die Aufkündigung der Flüchtlings
konvention und der Europäischen Menschenrechtskonven
tion. Aber können Sie sich ernsthaft vorstellen, dass ausge
rechnet die Schweiz als erstes Land hingeht und diese interna
tionalen Verträge, die die Basis unserer humanitären Tradition 
und Verpflichtung sind, als erstes westeuropäisches Land auf
kündigt? Wir würden uns ja nicht nur in Europa, wir würden 
uns auf der ganzen Welt unmöglich machen und als reine 
Egoisten abstempeln. 
Sie alle kennen seit langem die angespannte Situation im Asyl
bereich. In den siebziger Jahren suchten pro Jahr durch
schnittlich noch etwa 1000 Ausländer um Asyl nach. Mehr als 
90 Prozent wurden als Flüchtlinge anerkannt. In den achtziger 
Jahren haben sich diese Zahlen sprunghaft entwickelt. 1987 
hatten wir 11 000, 1988 17 000 und im letzten Jahr sogar 
25 000 Asylgesuche. Die Dramatik der Entwicklung zeigt sich 
am besten an folgender Zahl: In den letzten 20 Jahren sind in 
unserem Land 120 000 Asylgesuche eingereicht worden, ein 
Drittel - 40 000 - allein in den beiden letzten Jahren. Ich 
glaube, diese Zahlen sprechen für sich. Sie erklären auch, 
weshalb trotz Personalaufstockung, trotz grossen Rationali
sierungserfolgen sowohl beim Delegierten wie beim Be
schwerdedienst der Pendenzenberg leider in den letzten Jah
ren ständig angewachsen ist und heute über 40 000 Gesuche 
erreicht. 
Mit dem Asylproblem tut sich freilich nicht nur unser Land 
schwer. Die Zahl der Asylbewerber in den westeuropäischen 
Staaten hat im Vergleich zum Durchschnitt der siebziger Jahre 
total um das Achtzehnfache zugenommen. 
Die Zahl der Asylsuchenden in Westeuropa und Nordamerika 
ist von rund 240 000 im Jahre 1987 auf eine knappe halbe Mil
lion im Jahre 1989 gestiegen. Weltweit betreut der Uno-Hoch
kommissar für Flüchtlinge etwa 14 Millionen Flüchtlinge und 
Schutzbedürftige. 
Im übrigen haben fast alle westeuropäischen Länder in den 
letzten Jahren ähnliche Massnahmen, wie wir sie Ihnen jetzt 
vorschlagen, bereits getroffen, oder sie sind daran, solche 
Massnahmen ihren Parlamenten vorzuschlagen. 
Mit dieser Entwicklung hat sich gleichzeitig auch das Bild des 
Asylsuchenden grundlegend geändert. Es sind heute in erster 
Linie Menschen aus der Dritten Welt oder aus Schwellenlän
dern, die bei uns Hilfe und ein besseres Leben suchen. Sie alle 
haben zweifellos gute Gründe, ihr Land zu verlassen. Die Vor
aussetzungen zur Flüchtlingsanerkennung erfüllen allerdings 
nurmehr die wenigsten. Die Anerkennungsquote ist von über 
90 Prozent in den siebziger Jahren auf heute unter 5 Prozent 
gesunken. 
Die Tatsache, dass wir mit der Behandlung der Gesuche nicht 
mehr Schritt halten können, hat dazu geführt, dass das Asyl
verfahren oft in Anspruch genommen wird, um die allgemei
nen ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen, mit 
dem Ziel, in der Schweiz für kürzere oder längere Zeit einer Er
werbstätigkeit nachgehen zu können. Das Asylrecht bekommt 
damit zunehmend den Charakter einer Einwanderungsge
setzgebung und beeinflusst schon heute in erheblichem 
Masse unsere Ausländerpolitik. Dazu trägt die Tatsache bei, 
dass viele nicht als anerkannte Flüchtlinge dableiben und aus 
völkerrechtlichen sowie humanitären Gründen nicht in ihren 
Herkunftsstaat zurückgeschickt werden können; der Kommis
sionspräsident hat Ihnen die einschlägigen Zahlen genannt. 
Der Bundesrat hat daher - in Anbetracht dieser sich immer 
mehr verschärfenden Situation - am 13.' September vergange
nen Jahres ein Massnahmenpaket verabschiedet. Er hat da
bei einmal mehr das Personal beim Delegierten und Be
schwerdedienst aufgestockt - eine Massnahme, die in der 
Zwischenzeit von den eidgenössischen Räten gutgeheissen 
wurde. 
zweitens hat er die Massnahmen zur Kontrolle der illegalen 
Einreisen und zur Bekämpfung des Schlepperwesens intensi
viert, was durch Konzentration der Kräfte der Grenzpolizeior
gane in kritischen Grenzabschnitten bereits zu sichtbaren Er
folgen geführt hat. Ich darf Herrn Nationalrat Mühlemann ge-
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genüberfesthalten, dass wir durchaus der Meinung sind, dass 
hier noch ein mehreres getan werden sollte, dass die Perso
nalknappheit beim Grenzwac_htkorps aber zurzeit dieser Be
kämpfung des Schlepperwesens leider allzu enge Schranken 
setzt. 
Als zentrales Anliegen hat der Bundesrat schliesslich zur An
passung des Asylverfahrensrechts eine Expertenkommission 
zur Revision des Asylgesetzes eingesetzt. 
Wir haben dieser Expertenkommission folgende Vorgaben 
gemacht: 
1. Vom Grundsatz, wonach jeder Verfolgte - unabhängig sei
ner Herkunft- in der Schweiz Schutz finden soll, wird nicht ab
gerückt. Die Aufnahme von Flüchtlingen als humanitäre Ver
pflichtung unseres Landes im Sinne einer Staatsmaxime wird 
nicht angetastet. 
2. Die aus der Bundesverfassung abgeleiteten Verfahrens
garantien und die durch unser Land eingegangenen völker
rechtlichen Verpflichtungen (Flüchtlingskonvention und Euro
päische Menschenrechtskonvention) sind vollumfänglich zu 
beachten. 
3. Das Asylverfahren soll auch künftig grundsätzlich ein Indivi
dualverfahren bleiben. 
4. Es ist eine frühe Trennung zwischen klar negativen und klar 
positiven Verfahren anzustreben, und die Fälle sind auszu
scheiden, die einer näheren Prüfung bedürfen, um damit eine 
weitere Beschleunigung des Verfahrens zu erreichen. 
5. Die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit während des Asylver
fahrens soll eingeschränkt werden, und ganz allgemein soll 
die Attraktivität des Asylverfahrens zur Umgehung der Ein
wanderungsgesetzgebung gesenkt werden. 
6. Das neue Recht soll den heutigen und künftigen Entwick
lungen in Europa Rechnung tragen. 
Die Expertenkommission hat ihre Arbeiten am 19. Oktober 
1989 aufgenommen und das Ergebnis in Form eines Be
schlussentwurfs zeitgerecht am 30. Januar abgeliefert. 
Ich möchte diesen Experten für ihr ausserordentliches Enga
gement trotz grossem Zeitdruck auch an dieser Stelle sehr 
herzlich danken; ich danke auch jenen Mitgliedern des Rates, 
die ausdrücklich anerkannt haben, dass sich die Einsetzung 
dieser Expertenkommission gelohnt hat. 
Im Vordergrund der Diskussion, wie ein rasches und zugleich 
faires Verfahren zu realisieren sei, stand die Frage, ob ein Zu
lassungs- oder ein Triageverfahren gewählt werden soll. Der 
Bundesrat hat sich für ein Triageverfahren entschieden, weil er 
wie die Experten der Meinung ist, dass die Frage, ob einem 
Gesuchsteller Asyl gewährt wird, d. h. ob er als Flüchtling an
erkannt werden kann, erst nach Beurteilung des Asylgesuchs 
beantwortet werden kann. Er erachtet es daher als schwer vor
stellbar und wohl auch mit den Artikeln 3 und 13 der Europäi
schen Menschenrechtskonvention schwer vereinbar, wenn 
bereits durch ein vorgelagertes Zulassungsverfahren über
haupt entschieden werden soll, ob jemand eine Chance hat, in 
unserem Land als Flüchtling anerkannt zu werden. 
Das vom Bundesrat gewählte Triageverfahren unterscheidet 
vier Kategorien: Fälle, die durch Nichteintreten entschieden 
werden, Fälle, die ohne weitere Abklärungen negativ entschie
den werden können, und Fälle, in denen rasch Asyl erteilt oder 
vorläufige Aufnahmen ohne weitere Abklärungen verfügt wer
den können, und schliesslich Gesuche, die einer näheren Ab
klärung bedürfen. 
Gestatten Sie mir dazu einige erläuternde Bemerkungen. Die 
Kategorie der Nichteintretensfälle ist dadurch gekennzeich
net, dass ihnen ein objektiver Tatbestand zugrunde liegen 
muss, beispielsweise der Umstand, dass ein gesicherter Auf
enthalt in einem anderen Rechtsstaat möglich ist. Um Missver
ständnissen vorzubeugen: Selbstverständlich wird auch bei 
Nichteintretensentscheiden das rechtliche Gehör gewährt. 
Die zweite Kategorie deckt diejenigen Fälle ab, bei denen 
nach einer ersten umfassenden Anhörung rasch offensichtlich 
wird, dass keine Asylgründe vorliegen. Bei den Nichteintre
tensentscheiden soll zudem die erste Instanz die aufschie
bende Wirkung entziehen und den sofortigen Vollzug der 
Wegweisung unter Vorbehalt einer anderen Verfügung durch 
die Beschwerdeinstanz anordnen können. Die Regel, dass die 
aufschiebende Wirkung bei Nichteintretensentscheiden ent-

zogen werden kann, wird zweifellos eines der wirksamsten 
Mittel zur Bekämpfung von Gesetzesumgehungen sein. 
Mit der raschen Ausscheidung der klar positiven Fälle und der
jenigen Gesuche, in denen die Wegweisung der Gesuchstel
ler in den Herkunftsstaat aus Gründen des humanitären Völ
kerrechts von vornherein ausgeschlossen erscheint, soll das 
Asylverfahren ebenfalls entlastet werden. 
Hier ist allerdings eine Bemerkung zum Stichwort Gewalt
flüchtlinge angebracht: Nach wie vor ist die sogenannt vorläu
fige Aufnahme von Ausländern, die aus faktischen oder aus 
völkerrechtlichen Gründen nicht zurück!~eschafft werden kön
nen, eine Ersatzmassnahme für eine nicht vollziehbare Weg
weisung. Ob früher oder später für diese Kategorie von Asylbe
werbern ein eigentlicher neuer Ausländerstatus geschaffen 
werden soll, wird im Rahmen der Diskussion um den Strate
giebericht geprüft und allenfalls später in ein Gesetzgebungs
verfahren eingebracht werden müssen. 
Damit die gesetzliche Möglichkeit, solche Menschen ohne 
längeres Verfahren in der Schweiz zu bohalten, nicht eine un
erwünschte Sogwirkung entwickelt, ist illre Anwendung - das 
ist meine Antwort auf die Intervention von Herrn Nationalrat Al
lensbach - nur in Absprache mit den anderen europäischen 
Aufnahmestaaten möglich. Es muss das Anliegen jedes 
Rechtsstaates sein, dass seine Entscheide eine möglichst 
hohe Legitimationskraft haben. Dazu ge1hören unter anderem 
ein hoher Sachverstand und ein möglichst direkter Kontakt 
der entscheidenden Behörde zur rechts!Uchenden Partei. 
Die Verwirklichung des Unmittelbarkeitsprinzips im Asylver
fahren stand denn auch im Vordergrund der Diskussion der 
Expertenkommission. Dementsprechend hat sie vorgeschla
gen, dass die direkte Befragung durch Bundesbeamte künftig 
die Regel sein soll. Auch der Bundesrat ist bestrebt, das Un
mittelbarkeitsprinzip mittelfristig besser zu verwirklichen. Er 
hat sich indessen aus zwei Gründen für eine andere Lösung 
entschieden, als sie von der Expertenkommission vorgeschla
gen wurde. 
1. Er erachtet es aus staatspolitischen Gründen als nicht 
wünschbar, dass Kantone sich ihrer Vmantwortung im Asyl
verfahren entziehen können. Die schwierigen Probleme im 
Asylbereich lassen sich nur gemeinsam bewältigen. 
2. Der Bundesrat sieht mögliche organisatorische und struktu
relle Probleme. 
Entziehen sich nämlich nur einige wenige, vor allem grosse 
Kantone ihrer bisherigen Aufgabe - etwa der Kanton Zürich, 
dem heute knapp 20 Prozent aller Asylsuchenden zugeteilt 
werden-, kommen unabsehbare Probleme namentlich perso
neller Art auf den Bund zu. Es wäre nicht auszuschliessen, 
dass der Personalbestand beim Delegierten von heute rund 
350 Mitarbeitern verdoppelt, ja sogar verdreifacht werden 
müsste. Das Unmittelbarkeitsprinzip soll deshalb nach Mei
nung des Bundesrates dadurch erreic:ht werden, dass die 
Kantone ermuntert werden, nicht nur dil3 Befragungen durch
zuführen, sondern unter Anleitung und Aufsicht der Bundes
behörden Asylentscheide unterschriftsreif vorzubereiten. Da
mit erhalten die Kantone übrigens gleichzeitig die Möglichkeit, 
ihren kantonalen Pendenzenberg ganz wesentlich zu beein
flussen und unter Kontrolle zu halten. 
Um auch im Beschwerdeverfahren ein13 Beschleunigung zu 
erzielen, werden unter anderem neu BE3handlungs- und Ver
fahrensfristen eingeführt. Bei offensichtlich unbegründeten 
Beschwerden kann auf den Schriftenwechsel verzichtet und 
der Entscheid summarisch begründet werden. Die Zahl der 
anfechtbaren Zwischenverfügungen, di,e heute auch wesent- · 
lieh zur langen Verfahrensdauer beitragon, wird ganz stark auf 
drei oder zwei Fälle reduziert. Schliesslich werden die Tatbe
stände, in denen einer Beschwerde di,3 aufschiebende Wir
kung entzogen werden kann, aufgelistElt. Hier ist namentlich 
von Bedeutung, dass die Einreichung ausserordentlicher 
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe - z.B. Wiedererwägungs
gesuche - den Vollzug nicht hemmt. 
Der Bundesrat ist sodann wie eine Mehrheit der Vernehmlas
ser der Auffassung, dass eine unabhängige Rekurskommis
sion zur Prüfuhg der Asylbeschwerden eingesetzt werden soll. 
Er kann sich indessen der Auffassuno nicht anschliessen, 
dass die Schaffung einer solchen Instanz im Rahmen der Be-
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ratungen zum vorliegenden Bundesbeschluss verbindlich 
festgelegt werden soll. Es liegen nämlich zum heutigen Zeit
punkt weder die verfahrensrechtlichen noch die organisatori
schen Beurteilungselemente vor, die für einen derart weittra
genden Entschluss nötig wären. Wir sind für diesen Entscheid 
einfach nicht gleich vorbereitet wie bei den anderen Ihnen vor
gelegten Bestimmungen. Ich werde auf diese Problematik im 
Detail bei Artikel 11 eintreten. 
Der Beschleunigung des Verfahrens dient ferner die klare 
Trennung von Asylverfahren und Verfahren um Erteilung einer 
fremdenpolizeilichen Anwesenheitsbewilligung. Allzu oft wird 
heute nach rechtskräftig abgeschlossenem Verfahren ver
sucht, die Anwesenheit in der Schweiz durch Einreichen eines 
Gesuches nach ordentlichem Ausländerrecht zu verlängern. 
Dies soll zwar auch in Zukunft möglich sein, aber erst, wenn 
der abgewiesene Asylbewerber unser Land verlassen hat. So
genannte Härtefälle sollen auch nach dem neuen Recht be
rücksichtigt werden, und es soll unter klaren Voraussetzungen 
eine Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen erteilt 
werden können. In diesen Zusammenhang gehört auch die 
bessere Regelung der Vollzugskompetenz zwischen Bund 
und Kantonen. Mangels klarer Bestimmungen kam es in der 
Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen, inwieweit ei
nem Kanton nach abgeschlossenem Verfahren noch Ermes
sensspielraum beim Vollzug der Wegweisung zusteht. 
Wichtig scheint mir sodann auch die Bestimmung, dass der 
Bundesrat künftig Länder bestimmen kann, in denen nach sei
ner Beurteilung Menschenrechte nicht verletzt werden, bezie
hungsweise deren Verletzungen in rechtsstaatlichen Verfah
ren geahndet werden, sogenannte Safe countries. Der Bun
desrat denkt nicht etwa daran, eine Liste der sogenannt verfol
gungssicheren Länder aufzustellen. Es sind indes·sen Ent
wicklungen denkbar, beispielsweise im Osten Europas, in de
nen infolge wirtschaftlicher Probleme plötzlich massive Migra~ 
tionsströme in Gang kommen. Die Behörden müssen für sol
che Fälle ein Instrument zur Hand haben, das ihnen als ultima 
ratio erlaubt, Gesuche bestill")mter Staatsangehöriger nicht als 
Asylgesuche materiell prüfen zu müssen, sondern eben Nicht
eintretensentscheide fällen zu können. 
Zweifellos wäre es in einer solchen Lage innenpolitisch ak
zeptabler und rechtsstaatlich befriedigender, gestützt auf eine 
sorgfältige Beurteilung der Menschenrechtslage in einem sol
chen Staat, dessen Staatsangehörige vom Asylverfahren aus
zuschliessen, anstatt generell, gestützt auf Artikel 9 Asylge
setz, Notrechtsbestimmungen erlassen zu müssen. 
Aus der Erfahrung, dass die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit 
zweifellos sehr anziehend wirkt, wird neu auch ein generelles, 
bundesrechtliches Arbeitsverbot von drei Monaten vorge
schlagen, das die Kantone ihrerseits auf sechs Monate verlän
gern können, sofern bereits ein erstinstanzlicher negativer 
Entscheid vorliegt. Die Erteilung einer Arbeitsbewilligung 
kann sodann mit der Pflicht zu Sicherheitsleistungen verbun
den werden. Nicht unter das Arbeitsverbot sollen nach Auffas
sung des Bundesrates gemeinnützige Tätigkeiten im Rahmen 
von Beschäftigungsprogrammen fallen. 
Der Bundesrat ist überzeugt, dass mit dem vorliegenden Bun
desbeschluss ein Instrument vorliegt, das ein rasches und fai
res Verfahren gewährleistet. Es wäre indessen verfehlt, anzu
nehmen, dass mit dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen 
die Zahl der Asylbewerber in unserem Land schlagartig rück-. 
läufig sein wird oder, ganz allgemein, dass das Asylproblem 
mit gesetzgeberischen Massnahmen allein gelöst werden 
könnte. 
Ebenso wichtig ist, dass sowohl beim Bund als auch in den 
Kantonen die personellen und infrastrukturellen Vorausset
zungen zur Bewältigung der anstehenden Geschäftslast ge
schaffen werden. Auf Bundesebene wird der Daueraufgabe 
durch die Schaffung eines Bundesamtes für Flüchtlinge Rech
nung getragen. 
Bei den zu erwartenden und noch zunehmenden Migrations
bewegungen wird es indes nie möglich sein, jederzeit und 
überall eine perfekte Lösung bereit zu haben. Wir müssen ler
nen, mit diesem Problem auf lange Sicht zu leben. Der Bun
desbeschluss enthält sowohl Bestimmungen, die Schutzsu
chenden mit einem fairen Verfahren gerecht werden, als auch 

die nötigen Rechtsgrundlagen, um Umgehungen unserer 
Ausländergesetzgebung künftig besser bekämpfen zu kön
nen. 
Ein weitergehender Handlungsspielraum zur Beschleunigung 
des Verfahrens besteht in Anbetracht unserer völkerrechtli
chen Verpflichtungen praktisch nicht mehr. Handlungsmög
lichkeiten ergeben sich vor allem noch im Bereich einer ver
besserten internationalen Zusammenarbeit. Hier fanden zu
nächst im Europarat über Jahre hinweg Verhandlungen über 
die Schaffung eines Erstasylabkommens statt, ein Gedanke, 
der inzwischen auch von der EG aufgenommen worden ist. 
Der Bundesrat hofft, dass - sei es im Rahmen des Europara
tes, sei es durch Beitritt zu einem solchen EG-Abkommen -
möglichst bald ein solches Erstasylabkommen in Europa reali
siert werden kann. Denn ein solches Erstasylabkommen hätte 
den eminenten Vorteil, der wahrscheinlich weit über die heu
tige Vorlage hinaus ginge, dass etwa 20 Prozent bis zu einem 
Drittel aller Gesuche hinfällig würden, weil es sich um soge
nannte Mehrfachgesuche handelt. 
Mittelfristig werden auch Anstrengungen zur Harmonisierung 
des materiellen Asylrechts sowohl auf nationaler als auch auf 
internationaler Ebene nötig sein. Dazu gehören gemeinsam 
an die Hand genommene Fragen, wie Nichtflüchtlinge oder 
sogenannte Gewaltflüchtlinge zu behandeln sind und welche 
Alternativen zur Aufnahme unter humanitär vertretbaren Vor
zeichen realisiert werden können. 
Eine breit abgestützte Flüchtlingspolitik mit Einschluss ent
wicklungspolitischer Komponenten wird zu erarbeiten sein 
und unseren ganzen Einsatz erfordern. Die Asylpolitik kann 
heute nicht mehr als singulärer Politikbereich betrachtet wer
den. Die heutigen Wanderungsbewegungen beeinflussen die 
unterschiedlichsten Bereiche des öffentlichen Lebens. Eine 
Gesamtschau von Asyl- und Fremdarbeiterpolitik, von Sozial
und Bevölkerungspolitik muss deshalb möglichst rasch er
stellt werden. Der Bundesrat hofft, dem Parlament noch vor 
Ende dieses Jahres eine solche Gesamtschau und daraus ab
geleitete Massnahmen vorlegen zu können. 
Im Auftrage des Bundesrates beantrage ich Ihnen daher Ein
treten auf diese Vorlage und Rückweisung aller Nichteintre
tens- und Rückweisungsanträge. 

A. Bundesbeschluss über das Asylverfahren 
A. Arrete federal sur la procedure d'asile 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Kommission 
(Eintreten) offensichtliche Mehrheit 

Für den Antrag Baerlocher/Scherrer 
(Nichteintreten) Minderheit 

Abstimmung- Vote 

Für den Rückweisungsantrag Ruf 
Dagegen 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Günter) 
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Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Die Anwendung des Gesetzes ist Bundessache. 
Abs.3 
Der Bund kann die Kantone zur Unterstützung bei der Durch
führung des Gesetzes verpflichten. 

Art.1 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Günter) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
L'application de la loi est du ressort de la Confederation. 
A/.3 
La Confederation peut obliger les cantons a collaborer a l'exe
cution de la loi. 

Günter, Sprecher der Minderheit: Ar1ikel 1 regelte bisher die 
Grundsätze der Asylgewährung und die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge in der Schweiz. 
Wir beantragen Ihnen zwei neue Absätze: 
Absatz 2: «Die Anwendung des Gesetzes ist Bundessache.» 
Absatz 3: «Der Bund kann die Kantone zur Unterstützung bei 
der Durchführung des Gesetzes verpflichten.» 
Föderalismus ist in vielen Gebieten etwas Gutes, insbeson
dere wenn es darum geht, lokalen Verhältnissen gerecht zu 
werden, historische Entwicklungen zu schützen oder bei Ent
scheiden Bürgernähe zu erreichen. Autonome Gemeinden 
können lokale Probleme besser lösen als Zentralverwaltun
gen. Kantone können vielleicht besser entscheiden, wie sie 
sich entwickeln wollen. 
Aber all dies ist im Asylbereich nicht der Fall. Das Problem be
trifft das Ausland. Es betrifft Ausländer. Es betrifft Entwicklun
gen in fernen Ländern. Unser Einfluss als Land kann nur ein 
Einfluss der ganzen Schweiz sein. Es ist absolut zwingend, 
dass wir im ganzen Land Rechtsgleichheit haben, überall 
gleich entscheiden und überall auf denselben Datenbanken 
basieren, um dieselben Entscheide zu erreichen. 
Wenn Kantone hier gegeneinander ausgespielt werden kön
nen, dann funktioniert mit Sicherheit gar nichts mehr. Die 
«Ausschaffung» wiederum - ein grässliches Wort - ist ein 
furchtbares Geschäft, das unter Umständen Tod oder Folter 
für Menschen zur Folge hat, sicher aber wirtschaftliches Unge
mach über sie bringt. Die Ausschaffung muss meistens mit der 
nationalen Fluglinie geschehen. Alles Dinge, die man nicht fö
deralistisch lösen kann. Sollte man es trotzdem versuchen, so 
ist die Folge ein heilloses Durcheinander, eine uneinheitliche 
Gesetzesanwendung, kurz: ein Zustand, wie wir ihn heute ha
ben. Kein Wunder, dass wir uns jetzt in grossen Schwierigkei
ten befinden. 
Herr Bonny hat das letzte Mal den Vogel abgeschossen mit 
seiner Grenztorlösung; aber auch allgemein tendierte die 
letzte Revision auf die Kantonalisierung. Wir haben schon da
mals darauf hingewiesen, dass das gar nichts bringt, ausser 
einer Verteilung der Pendenzen. Es ist ja auch so gekommen. 
Anstelle eines einzigen Pendenzenberges haben wir jetzt drei 
Berge. Den Asylbewerber-Berg bei den Kantonen, denjenigen 
beim Bund und denjenigen beim Beschwerdedienst. Und die 
Berge sind alle zusammen gewachsen. Das ist etwas, was 
nicht zufällig so gekommen ist. Es ist etwas, das vorhersehbar 
war, wenn man es sehen wollte. 
Die Verteilung der Asylbewerber auf alle Gemeinden und Kan
tone hat insbesondere dazu geführt, dass der Unmut überall 
gewachsen ist, dass die Möglichkeit zu einer fortschrittlichen, 
dynamischen Politik dadurch geschwunden ist. Wenn wir 
heute wieder überhastet handeln müssen, ist das eine Folge 
des politischen Druckes. Diesen Druck haben wir selbst er
zeugt mit der unüberlegten Verteilung der Asylbewerber auf 
das ganze Land, mit den improvisierten Uebungen landauf, 

landab, wo im letzten Moment Häuser gesucht wurden, wo 
Gemeinden überfahren wurden, alles Dinge, die man mit et
was Voraussicht und etwas Vorausde1nken anders, besser 
hätte lösen können. Man hätte vor allem den Leuten besser er
klären können, was mit der Politik gemeint ist; man stünde vor 
dem Volk auch besser da, wenn wir eine langfristig orientierte 
Asylpolitik hätten, welche den Leuten wirklich zeigt, dass wir 
an die Wurzel des Uebels gehen und die1 Situation dadurch zu
mindest mittelfristig besser wird. 
Unser Volk spürt, dass wir nur Symptome bekämpfen und ist 
daher zu Recht unzufrieden. Die Kantonalisierung war im Prin
zip ein Programm zur Volksaufwiegelung und hat uns jetzt in 
ständig grösseren Zugzwang gebracht. Kein Wunder, dass wir 
heute wieder mit der Tünche herumrennen, statt dass wir eine 
Strukturbereinigung wählen! 
Es ist klar, dass die Minderheit mit dem Vorschlag, diese Sa
che jetzt endlich in Bundeshand zu n13hmen (wo sie hinge
hört!), nicht das Potential der grossen Kantone brachliegen 
lassen will. Darum schlagen wir Ihnen auch den Absatz 3 vor, 
der vorsieht, dass der Bund auf das Potential der Kantone zu
rückgreifen kann, z. B. bei der Befragung von Asylbewerbern. 
Aber eine echte Vereinfachung der Abläufe gibt es erst dann, 
wenn alles in eine Hand kommt. 
Herr Bundespräsident Koller wird Ihnen gleich sagen, dass wir 
beim Bund viel mehr Leute anstellen müssen und dass das 
wegen dem Personalstopp nicht geht. Heute sind die Beam
ten einfach bei den Kantonen angestellt, auch bei der Oeffent
lichkeit! Als Steuerzahler bezahle ich sie beim Kanton oder 
beim Bund. Das kommt auf dasselbe heraus, vor allem wenn 
der Bund den Kantonen die Kosten ers13tzen muss. Einen Un
terschied gibt es allerdings: Wenn die Angelegenheit in ein 
und derselben Hand ist, kann effizienter, wirksamer, zielge
richteter gearbeitet werden, und dann leisten weniger Funktio
näre mehr, weil die Abläufe klarer sind. Im Endeffekt brauchen 
wir also weniger Leute, Bund und Kantone zusammengezählt. 
Was wollen nun die Kantone? Eine Mehrheit der Kantone, das 
hat das Vernehmlassungsverfahren gezeigt, ist nicht darauf er
picht, hier ihre Souveränität zu wahren. Kantone, die zusam
men 40 Prozent der Asylgesuche behandeln, haben sogar 
ganz klar gesagt: «Wir wollen mit dem nichts mehr zu tun ha
ben.» Thurgau und Genf sind hier die seltenen Ausnahmen, 
die die Asylprobleme noch selbst lösen möchten. 
Wir nehmen den Kantonen keine altgedienten und altüberlie
ferten Rechte weg, sondern wir geben etwas in Bundeshand, 
was dorthin gehört. Zürich ist einer der l<antone, die dem Bun
desrat für einmal mit undiplomatischer l<larheit gesagt haben, 
dass sie mit diesem Problem nichts mehr zu tun haben wollen. 
Ich meine, Zürich hat recht, denn es handelt sich wirklich um 
ein eidgenössisches Problem, das eid~1enössisch gelöst wer
den muss. Wenn wir heute wieder die falsche Struktur be
schliessen, wird es eine fünfte Asylgese1zrevision geben, denn 
die Kompetenzstreitigkeiten, die bei einem Aufteilen der Kom
petenzen zwischen Bund und Kantonen ausbrechen, führen 
bei der Schwierigkeit des Problems nur dazu, dass es über
haupt nicht mehr zu lösen ist. 
Ich ersuche Sie, dem Vorschlag der Minderheit zuzustimmen 
und zu erkennen, dass das Asylproblem ein Bundesproblem 
ist und vom Bund, in Zusammenarbeit mit den Kantonen, ge
löst werden muss. 

M. Ducret, rapporteur: La proposition de M. Günter vise a 
donner a la Confederation la competence exclusive d'appli
quer la loi. Cette question sera repriso lorsque nous debat
trons des articles 11 et 15 du projet de loi, qui determinent les 
autorites habilitees a prendre les decisions d'octroi et de refus 
de l'asile, respectivement a proceder aux auditions des re
querants. 
Quelle que soit la formule adoptee, la proposition de M. Gün
ter doit etre rejetee, car eile n'apporte aucune amelioration a la 
loi actuelle, voire a la loi modifiee. En effet, la Constitution 
federale precise a son article 69, alinea 2, lettre d, que la Con
federation a precisement le droit de statuer en dernier ressort 
sur le refus d'accorder l'asile. 
Cette proposition a ete examinee par la commission et a ete 
refusee par 16 voix contre 3. 
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Mühlemann, Berichterstatter: Herr Günter rennt offene Türen 
ein. Die Kompetenz des Bundes ist in der Bundesverfassung 
(Artikel 69) klar geregelt. Die Anteile der Kantone bei der Asyl
politik werden hier im Gesetz bei den Artikeln 11 und 15 noch 
zur Sprache kommen. Wir bitten Sie, seinen Antrag abzuleh
nen. 

Bundespräsident Koller: Zunächst erinnere ich Sie daran, 
dass wir einen dringlichen Bundesbeschluss vorbereiten. Es 
geht nicht an, dass wir im Rahmen eines dringlichen Bundes
beschlusses die ganze Verfassungsordnung über den Haufen 
werfen. Im Asylwesen geht die geltende Verfassung von einer 
klaren Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen aus. 
Danach ist gemäss Artikel 48 der Bundesverfassung das 
ganze Asylfürsorgewesen Sache der Kantone, während der 
letzte Entscheid über die Verweigerung von Asyl gemäss Arti
kel 69ter der Bundesverfassung Sache des Bundes ist. An die
ser Verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 
wollen und müssen wir schon aus verfassungsrechtlichen 
Gründen beim Erlass dieses AVB grundsätzlich festhalten. 
Der Antrag von Herrn Nationalrat Günter würde uns aber auch 
vor unlösbare Probleme stellen. Wir werden darauf bei Arti
kel 15 noch zurückkommen. Nach der Formulierung wäre 
auch das ganze Fürsorgewesen Sache des Bundes, nicht nur 
die Asylentscheide. Schon bei den Befragungen würde es -
wie ich in meinem Eintretensreferat ausführte - mindestens 
eine Verdoppelung, wenn nicht eine Verdreifachung des Bun
despersonals bedingen, mit ganz neuen Infrastrukturen, die 
wir schaffen müssten. Das alles ist schlicht und einfach im 
Rahmen eines dringlichen Bundesbeschlusses nicht möglich. 
Der Effekt wäre eindeutig der, dass wir anstatt einer Leistungs
steigerung eine Leistungsverminderung für längere Zeit in 
Kauf nehmen müssten. 
Im übrigen darf ich Ihnen zu bedenken geben, dass Nachbar
länder, die zentralistische Lösungen des Asylproblems auf
gebaut haben, eher noch die grösseren Probleme der Akzep
tanz haben als bei der schweizerischen Lösung, wo wir-unse
rem Staatsverständnis gemäss - das Asylwesen als Aufgabe 
von Bund und Kantonen auch künftig gemeinsam lösen wol
len. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Steffen 
Abs. 2 (neu) 

103Stimmen 
12Stimmen 

Die Aufnahme von Flüchtlingen wird den jährlich vom Bund 
festgelegten Einwanderungskontingenten angerechnet und 
darf diese nicht übersteigen. 

Art.2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Steffen 
Al. 2 (nouveau) 
Les refugies accueillis sont imputes sur les contingents d'im
migration fixes chaque annee par la Confederation et qui ne 
doivent en aucun cas ätre depasses. 

Steffen: Erlauben Sie mir einleitend einige kurze allgemeine 
Gedanken, und zwar zu unseren Anträgen: Ihre Zahl zeigt, 
dass wir das Problem sehr ernst nehmen. Leider hat man bei 
der Besetzung der vorberatenden Kommission einmal mehr 
darauf verzichtet, einen Vertreter der Nationalen Aktion oder 
der Schweizer Demokraten einzuladen, obwohl bekannt ist, 
wie sehr unseren Parteien die anstehenden Probleme im Asyl
bereich Sorge bereiten. Der eine oder andere jetzt im Plenum 
gestellte Antrag hätte unter Umständen als Kommissionsan-

trag Eingang in die Fahne gefunden. Ich muss Sie zudem erin
nern, dass das Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 in der 
Schlussabstimmung hoch angenommen wurde. Es war in 
den Verhandlungen nur von den Vertretern der Nationalen Ak
tion bekämpft worden, und nur die Vertreter der Nationalen Ak
tion wagten es, gegen das von Herrn Bundesrat Furgler vehe
ment verteidigte Asylgesetz zu stimmen. Bei den beiden ver
flossenen Asylgesetzesrevisionen sind von uns wichtige An
träge eingebracht worden, welche selten und nur zögernde 
Unterstützung bei Kolleginnen und Kollegen fanden. Leider 
reichte es nie zu einer Mehrheit. Unsere damaligen Warnun
gen, die nächste Revision komme so sicher wie das Amen in 
der Kirche, wurden nicht ernstgenommen, weil sie - wie man 
despektierlich zu sagen pflegt - aus der falschen politischen 
Ecke kamen. In der Hoffnung auf etwas mehr Respekt und To
leranz lege ich Ihnen meine Anträge vor, und was meine Per
son betrifft, werde ich die knappste Form der Begründung 
wählen. 
Zu meinem Antrag: Der von mir neu beantragte Absatz 2 zu Ar
tikel 2 nimmt die bekannte Forderung unserer Partei auf, dass 
die definitive Aufnahme von Flüchtlingen den Einwanderungs
kontingenten für Ausländer anzurechnen seien und dass die 
Kontingente nicht überschritten werden dürften. Warum 
nehme ich diese Forderung neu auf, war sie doch Teil unserer 
Volksinitiative für die Begrenzung der Einwanderung, welche 
am 4. Dezember 1988 vom Volk abgelehnt wurde? 
Meine Begründung stützt sich diesmal auf das Postulat Seiler 
Hanspetervom 23. März dieses Jahres mit dem Titel «Bevölke
rungsdichte der Schweiz», wefches übrigens von 30 Kollegin
nen und Kollegen aus den Reihen aller bürgerlichen Parteien 
sowie der EVP und der Grünen mitunterzeichnet wurde und 
das der Bundesrat entgegenzunehmen gewillt ist. 
Der Bundesrat ist also bereit zu prüfen, ob in der Ausländerpo
litik der schwammige Begriff des «ausgewogenen Verhältnis
ses zwischen einheimischer und ausländischer Wohnbevöl
kerung» durch den messbaren Begriff der «ausgeglichenen 
Wanderungsbilanz» zu ersetzen sei. Wenn wir die von Kollege 
Hanspeter Seiler befürchtete Entwicklung unseres Landes zur 
«Grossagglomeration Schweiz» verhindern wollen - sie ist in 
der Begründung zu Recht sehr dramatisch dargestellt-, müs
sen wir überall dort ansetzen, wo die ausgeglichene Wande
rungsbilanz unterlaufen werden könnte, und dies nicht erst 
morgen, sondern heute, im Verlaufe dieser Beratungen. Mein 
Antrag ist Teil dieser Strategie. 
Flüchtlinge sind Arbeitskräfte. Wenn wir die düsteren Progno
sen ernst nehmen, die eine rasch wachsende Zahl von Asylsu
chenden - profan ausgedrückt eine «Asylantenschwemme» -
vorhersagen, wird auch die Zahl der anerkannten Flüchtlinge 
und der arbeitsberechtigten Gesuchsteller drastisch anstei
gen. 
Ich ersuche insbesondere Hanspeter Seiler und die dreissig 
Mitunterzeichner, aber auch Sie, meine Damen und Herren, in 
diesem Punkte endlich Klarheit zu schaffen und meinem An
trag zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: Permettez-moi de faire une observa
tion liminaire. II est vrai que les representants de l'Action natio
nale ne participent pas aux seances de commissions et on ne 
peut pas leur en vouloir de nous presenter aujourd'hui un 
nombre important de propositions. Neanmoins, je vous in
forme que la commission ne s'est pas prononcee sur ses 
amendements. Or, bon nombre d'entre eux, presentes tant 
par M. Steffen que par M. Ruf, touchent au fond de la loi sur 
l'asile, alors que l'arräte urgent, ainsi que l'a rappele le presi
dent de la Confederation, concerne exclusivement la proce
dure. 
En l'occurrence, M. Steffen propose que les refugies recon
nus comme tels soient compris dans les contingents de main
d'oeuvre etrangere attribues aux cantons. Jene connais pas la 
reaction des milieux economiques face a une teile proposition, 
mais je l'imagine aisement, tant il est vrai qu'aujourd'hui les 
cantons ont toujours davantage de difficultes a obtenir un con
tingent de main-d'oeuvre etrangere leur permettant de repon
dre aux besoins de leur economie et qu'ils s'efforcent d'accor
der les permis qu'ils ont a disposition pour du personnel tres 
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qualifie, ce qui n'est pas forcement le cas pour des candidats a 
l'asile et des refugies reconnus. · 
Pour toutes ces raisons, je vous invite a rejeter la proposition 
de M. Steffen. 

Mühlemann, Berichterstatter: Ihr Antrag, Herr Steffen, ist aus
serordentlich radikal und schematisch. Er widerspricht den 
differenzierten Auffassungen dieses Entwurfes. Ihre Gedan
ken sind zum ,:eil im Strategiebericht bereits einmal aufge
nommen, aber von der Mehrheit im lande nicht akzeptiert wor
den. Mit Ihrem schematischen Vorschlag dienen Sie weder 
den Bedürfnissen unseres Landes, noch werden Sie gegen
über echten Flüchtlingen gerecht. 
Aus diesen Gründen bitten wir Sie, diesen Radikalvorschlag 
abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Der Antrag von Herrn Steffen bein
haltet eindeutig eine Kontingentslösung. Kontingentslösun
gen sind grundsätzlich mit den internationalen Verpflichtun
gen nicht vereinbar, weder mit der Flüchtlingskonvention 
noch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wer 
in unser Land kommt und glaubhaft machen kann, dass er po
litisch verfolgt ist, oder wer glaubhaft machen kann, dass er bei 
Rückschub in sein Herkunftsland dort von einer unmenschli
chen Handlung bedroht ist, dem wollen wir unabhängig von 
der Zahl Schutz gewähren. Das ist bei einer solchen Lösung 
nicht möglich; denn sobald dieses Kontingent überschritten 
wäre, müssten wir auch echte Flüchtlinge zurückweisen. 
Ich darf vielleicht schon hier auf ein Moment hinweisen, wel
ches auch bei Artikel 3 wieder kommt: Das Problem ist nicht 
die Flüchtlingsqualität; wir haben nur eine Anerkennungs
quote von etwa 5 Prozent. Das Problem ist, dass wir in einem 
sehr raschen Verfahren all jene ausscheiden können, die nur 
in unser Land kommen, um hier ein besseres Leben und Ar
beit zu finden; dafür ist unser Vorschlag, verbunden mit dem 
Arbeitsverbot, die adequate Massnahme. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Steffen 

Art.3 
Antrag der Kommission 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Steffen 
Abs. 1 
.... ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind. 
(Rest des Absatzes streichen) 
Abs.2 
.... Leben oder Freiheit. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Antrag Meier Fritz 
Abs. 1 
.... Nachteilen ausgesetzt sind. 
(Rest des Absatzes streichen) 
Abs.2 
.... , Leben und Freiheit. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Art.3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Steffen 
Al. 1 
Sont des refugies les etrangers qui .... sont exposes a de 
serieux prejudices en raison de leur race, .... ou de leur opi
nions politiques. 
(Biffer «ou craignent a juste titre de l'etre») 
Al. 2 
.... de l'integrite corporelle ou de la liberte. 
(Biffer le reste de l'alinea) 

Proposition Meier Fritz 
Al. 1 
Sont des refugies les etrangers .... exposes ade serieux preju
dices en raison de leur race, .... opinions politiques. 
(Biffer «ou craignent a juste titre de l'etm») 
Al.2 
Sont consideres .... liberte. 
(Biffer le reste de l'alinea) 

Steffen: Vorab möchte ich feststellen, dass die von mir bean
tragten Aenderungen in Artikel 3 Absätze 1 und 2 in Motionen 
aus den Jahren 1982, 1983 und 1989 sowie in parlamentari
sche Initiativen von 1984 und 1986 Eingang fanden. Leider 
wurden diese Vorstösse vom Bundesrat beziehungsweise von 
den Kommissionen und von diesem Rat abgelehnt. 
Sie denken jetzt vielleicht: Können diese Leute von der Natio
nalen Aktion denn keine Ruhe geben? Sind sie nicht endlich 
bereit, sich dem wiederholten Verdikt der politischen Mehrheit 
in diesem Saal zu beugen? Wer mich kHnnt, weiss, dass ich al
les andere als ein sturer, uneinsichtig1ar Politiker bin. Hätten 
die beiden vorgängigen Revisionen des Asylgesetzes die da
maligen Versprechungen von Bundesrat und Kommissions
sprechern erfüllt und wären zentrale .A,nträge der Nationalen 
Aktion aufgenommen worden, dqrfte die Situation im Asylbe
reich unter Kontrolle sein, und wir müssten nicht bereits die 
dritte Revision des Asylgesetzes beraten. 
Eine erneute, ernsthafte Prüfung dies13r Anträge drängt sich 
also auf. Ende des vorletzten Jahrzehnts haben uns politische 
Wunderknaben eines der weltweit liberalsten Asylgesetze be
schert. Statt sich wie andere Staaten in der Gesetzgebung an 
die internationale Norm der Genfer Flüchtlingskonvention zu 
halten, wollte man schon bei den Grundsätzen des Asylgeset
zes grosszügig und fortschrittlicher sein. Entsprechend wurde 
der Artikel 3 so weltoffen und weitmasc:hig formuliert, dass er 
weltweit von Hunderten von Millionen Menschen angerufen 
werden könnte, kämen sie auf die Idee, bei einer Schweizer 
Botschaft oder an unserer Grenze ein Asylgesuch zu stellen. 
Auf jedem Kontinent gibt es unzählige Menschen, die Furcht 
geltend machen könnten, ernsthaften Nachteilen ausgesetzt 
zu werden. Deshalb mein Streichungsantrag bei Artikel 3 Ab
satz 1. 
In Absatz 2 soll ebenfalls der letzte foil gestrichen werden, 
welcher Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen 
Druck bewirken, zu den ernsthaften Nachteilen zählt. 
Wenn ich die beiden Absätze von Artikel 3 in der vorliegenden 
Fassung interpretiere, kann weltweit j13dermann bei uns ein 
Asylgesuch einreichen, der begründet13 Furcht hat, er könnte 
vielleicht künftig mit Massnahmen konfrontiert werden, die un
erträglichen psychischen Druck bewirken . 
Wie sollen die Mitarbeiter des Flüchtlingsdelegierten derart 
verschieden Interpretierbares, durch niemanden Kontrollier
bares in ihre Beurteilung eines Asylfalh3s einbeziehen? Diese 
Formulierung ist eine Quelle der Unsicherheit und Ungerech· 
tigkeit in unserem Asylverfahren. 
Herr Kollege Fischer-Hägglingen, der Kommissionspräsident 
der letzten Asylgesetzrevision, versuchte am 18. März 1986, 
die von mir jetzt bekämpfte weitergehende Begriffsumschrei
bung mit Erfahrungen bei Flüchtlingen aus den Ostblocklän
dern in den fünfziger Jahren zu begründen. Damals habe man 
begonnen, das schweizerische Recht über die Bestimmun
gen der Genfer Flüchtlingskonvention hinaus auszudehnen. 
Im Ostblock ist die politische Lage der fünfziger Jahre Vergan
genheit; die Menschenrechtssituation dürfte sich dort weiter 
verbessern. Aus den Hunderten der Asylsuchenden der fünf
ziger bis siebziger Jahre sind plötzlich Zehntausende gewor
den, die grösstenteils illegal in unser Land drängen. Der Mo
ment ist gekommen, wo wir hierzulande realistisch werden 
müssen: Wir müssen unsere Gesetzgebung der internationa
len Norm anpassen, vorab im Grundsätzlichen. 
Ich bitte Sie also, meinen beiden Anträgen zu Artikel 3 zuzu
stimmen. 

Meier Fritz: Ich spreche zu Artikel 3 des Asylgesetzes, und 
zwar aufgrund meiner Motion vom 2. Juni 1989 . 
Im Geschäftsbericht 1978 schrieb der Bundesrat: «Im Oktober 
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1978 hat der Nationalrat das Asylgesetz verabschiedet. Die im 
Gesetz verankerten Garantien gehen über jene des internatio
nalen Abkommens aus dem Jahre 1951 hinaus. Im internatio
nalen Kreis wurde das Asylgesetz bereits als der liberalste Er
lass auf dem Gebiet des Flüchtlingswesens bezeichnet. ,Die 
grosszügige Aufnahme von Flüchtlingen, wie sie das Asylge
setz ermöglicht, ist aber nur dann zu verwirklichen, wenn sie 
von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen wird.» 
Der Zusammenbruch der Spendefreudigkeit und das wach
sende Unbehagen gegen weitere Asylunterkünfte sind Beweis 
dafür, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr bereit ist, 
die Flüchtlingspolitik des Bundesrates zu ertragen. Die Attrak
tivität der Schweiz für Asylbewerber ist weitgehend auf die ex
tensive Auslegung des Flüchtlingsbegriffs in Artikel 3 zurück
zuführen. 
Wie Kollege Steffen beantrage ich, Artikel 3, der Missbräuchen 
Tür und Tor öffnet, zu begrenzen und klar zu definieren. Ab
satz 1 von Artikel 3 lautet: «Flüchtlinge sind Ausländer, die in 
ihrem Heimatstaat oder im Land, wo sie zuletzt wohnten, we
gen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen An
schauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind .... » Und 
weiter heisst es: « .... oder begründete Furcht haben, solchen 
Nachteilen ausgesetzt zu werden.» Der letzte Teil des Satzes 
ist zu streichen. 
Auch Absatz 2 von Artikel 3 ist konkreter zu fassen: «Als ernst
hafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib, 
Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträgli
chen psychischen D,ruck bewirken.» Auch dieser letzte Satzteil 
(«sowie Massnahmen .... ») ist ersatzlos aufzuheben. 
Dazu folgendes Zitat aus der «Schweizerischen Arbeitgeber
zeitung» vom 12. Juni 1985: «Leider wurde der Flüchtlings
begriff im Asylgesetz verwässert, indem auch eine subjektiv in
terpretierbare Furcht vor Massnahmen, die einen unerträgli
chen psychischen Druck bewirken, als ernsthafter Nachteil be
trachtet wird, der einem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft 
verleiht. Damit wurde der Asylbegriff in den folgenden Artikeln 
des Gesetzes ebenfalls schwammig und die Abklärung der 
Asylwürdigkeit von vornherein in vielen Fällen erschwert, 
wenn nicht verunmöglicht. Schon von der gesetzlichen Flücht
lingsdefinition her ist also der Vermischung von echten und 
unechten Flüchtlingen Tür und Tor geöffnet. Wie sollte eine 
Behörde solche subjektive Empfindungen - echte oder vorge
täuschte - eines unerträglichen psychischen Druckes analy
sieren können? Der richterliche Grundsatz 'Im Zweifel für den 
Angeklagten' bzw. hier 'für den Asylbewerber' ist nicht auf 
Fälle unechter oder subjektiver Aengste ohne konkreten Hin
tergrund anwendbar.» 
Ich ersuche Sie, meinem Antrag auf Aenderung von Artikel 3 
zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: II y a un paradoxe certain a entendre 
quelques-uns de nos collegues s'exprimer sur le 5 pour cent 
des requerants d'asile qui obtiennent le statut de refugie alors 
que chacun d'entre nous s'accorde a considerer que le pro
bleme que l'on doit traiter concerne plutöt le 95 pour cent des 
autres requerants. 
Les propositions de MM. Steffen et Meier visent a modifier les 
criteres qui permettent de definir la qualite de refugie, tels 
qu'ils ont ete arretes par les Chambres lors de l'adoption de la 
loi en 1979.11 s'agirait de supprimer de ces criteres la reference 
a la crainte fondee, c'est-a-dire aux motifs subjectifs qui peu
vent provoquer chez un individu des etats de contrainte et des 
conflits de conscience tels qu'il ne supporte plus de rester 
dans son pays, sans qu'il y alt necessairement menace pour la 
vie ou l'integrite corporelle. Je m'empresse de dire que ces 
motifs de persecution sont un element constitutif de la qualite 
de refugie reconnue sur le plan international. Aucune raison 
serieuse ne peut donc justifier une teile modification. La revi
sion de la loi n'implique d'ailleurs pas une necessaire adapta
tion du droit de fond, lequel ne pose aucun veritable probleme 
d'application. · 
Au surplus, et comme je l'ai dit tout a l'heure, la question ne 
concerne qu'une partie du 5 pour cent des requerants qui ob-

Asylverfahren. Aenderung 

tiennent la qualite de refugie. C'est pourquoi eile me parait par
ticulierement mal venue. 
La commission n'a pas eu a traiter cette proposition, mais 
comme celle-ci n'est conforme ni a l'esprit ni aux prinGipes qui 
ont conduit ses travaux, je vous invite a la rejeter. 

Mühlemann, Berichterstatter: Es gibt verschiedene Gründe, 
die einen Flüchtling dazu bewegen können, aus seinem Hei
matland wegzugehen. Dazu gehört zweifellos die unmittel
bare Bedrohung; dazu gehört aber auch die bevorstehende 
Bedrohung. Niemand kann es einem Menschen verargen, 
dass er, wenn er eine bevorstehende Bedrohung erkannt hat 
und deshalb in begründeter Furcht ist, sein Heimatland ver
lässt. Das ist ein ehrenwerter Grund, den man respektieren 
soll. 
Aehnliches lässt sich vom psychischen und vom physischen 
Druck sagen. Es ist verständlich, dass jemand dem physi
schen Druck weicht. Aber wer die Terrorsysteme dieses Jahr
hunderts erlebt hat, weiss, dass es etwas vom Schwierigsten 
ist, psychischem Druck standzuhalten. Es ist deshalb auch 
verständlich, dass dies als Beweggrund genannt wird. 
Wir haben allen Grund, die Begriffe «begründete Furcht» und 
«psychischen Druck» im Asylgesetz zu belassen. 

Bundespräsident Koller: Zunächst möchte ich Sie daran erin
nern, dass das Problem der Menge nicht eines ist, das auf den 
Flüchtlingsbegriff zurückgeht. Ich erinnere an die Anerken
nungsquote von 5 Prozent. Das Problem, das wir zu lösen ha
ben, ist die rasche Ausscheidung der Flüchtlinge von all jenen, 
die vor allem auf der Suche nach Arbeit zu uns kommen. Inso
fern haben wir auch gar keinen Anlass, am Flüchtlingsbegriff 
herumzuflicken, zumal wir durch die Flüchtlingskonvention 
gebunden sind. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention, die 
für unsere innerstaatliche Definition massgeblich ist, ist eben 
auch jener ein Flüchtling, der begründete Furcht vor Verfol
gung hat. Dies wird bereits in Artikel 1 der Flüchtlingskonven
tion so definiert. Wir sind im nationalen Recht an diese Begriffs
definition gebunden. 
Etwas anders sieht es beim Antrag zu Absatz 2 von Herrn Stef
fen aus. Nach diesem Absatz werden auch Massnahmen, die 
einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, als ernst
hafte Nachteile betrachtet. Der Streichungsantrag Steffen 
würde zwar nicht die Genfer Flüchtlingskonvention verletzen, 
stünde aber in krassem Widerspruch zu unserer ganzen 
schweizerischen humanitären Tradition. Ich kann auf das ver
weisen, was Herr Mühlemann ausgeführt hat. 
Das gleiche gilt für den Aenderungsantrag von Herrn Meier. 
Ich muss Sie daher bitten, diese Anträge abzulehnen. Zum Teil 
sind sie konventionswidrig, zum Teil schaffen sie vollständig 
unnötig einen engeren Flüchtlingsbegriff als den bisherigen. 
Und hier liegt tatsächlich nicht das Problem, das wir zu lösen 
haben. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Steffen/Meier Fritz 

Art.4 
Antrag der Kommission 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Meier Fritz 
Streichen 

Art.5 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Proposition Meier Fritz 
Bitter 

Meier Fritz: Nachdem die Schweiz von allen europäischen 
Staaten die weitaus stärksten fremdsprachigen Ausländerkon
tingente zu verkraften hat, werden unserem überfremdeten 
Land mit 0,65 Prozent doppelt so viele Asylanten zugemutet 
wie den übrigen europäischen Staaten. 
Daher ist Artikel 5, der einem Flüchtling, dem bereits in einem 
anderen Staat Asyl gewährt wurde, die Möglichkeit eröffnet, 
auch in der Schweiz als Asylant aufgenommen zu werden, er
satzlos zu streichen; denn es hat sich in Flüchtlingskreisen 
herumgesprochen, dass Zweitasylanten in der Schweiz be
sonders gehegt und gepflegt werden. 
Artikel 5, Zweitasyl, lautet bis jetzt wie folgt: «Einern Flüchtling, 
der in einem andern Staat aufgenommen worden ist, kann 
Asyl gewährt werden, wenn er sich seit mindestens zwei Jah
ren ordnungsgemäss und ununterbrochen in der Schweiz auf
hält.» 
Ich beantrage Ihnen, diesen Artikel im Asylgesetz ersatzlos zu 
streichen bzw. aufzuheben. 

M. Ducret, rapporteur: La commission n'a pas debattu de cet 
objet mais je crois savoir que cette question concerne une 
vingtaine de refugies par annee. Par consequent, il m'appara1't 
tout a fait superflu et inutile de vouloir modifier le texte de loi. Je 
vous propose donc de rejeter la proposition de M. Meier. 

Mühlemann, Berichterstatter: Ich bitte Sie auch hier, den An
trag Meier Fritz abzulehnen, da er hier doch übertreibt. Es sind 
ungefähr 20 Asylanten je Jahr, die in diesen Fall kommen und 
eine Sonderstellung beanspruchen. Ich glaube, wir können 
hier grosszügig sein. 

Bundespräsident Koller: Ich beantrage Ablehnung des Antra
ges Meier Fritz. Die Streichung dieses Artikels 5 wäre nämlich 
auch konventionswidrig; denn danach könnte ein im Ausland 
anerkannter Flüchtling in der Schweiz gar kein Asyl mehr er
halten, obwohl er tatsächlich Flüchtling ist. Das entspre
chende Abkommen des Europarates über den Uebergang der 
Verantwortung für Flüchtlinge, das 1984 auch von den eid
genössischen Räten genehmigt wurde, müsste gekündigt 
werden. Aus diesem Grunde beantrage ich ihnen Ablehnung. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Meier Fritz 

Art.6 
Antrag der Kommission 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Meier Fritz 
Abs. 1 
.... , wird abgelehnt. 
(«in der Regel» streichen) 
a ..... aufgehalten hat; 
(Rest des Satzes streichen) 

Art.6 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Meier Fritz 
Al. 1 
La demande d'asile .... est rejetee: 
(Bitter «en regle generale») 
a. Si .... dans un pays tiers; 
(Bitter le reste de la phrase) 

Meier Fritz: Sie werden erstaunt sein, dass ich heute mehr
mals auftrete. Aber ich bin einer von den beiden, die 1978 das 
Asylgesetz abgelehnt haben. 
Zu Artikel 6: Dieser ist konkret zu fassen. Das heisst, das Asyl-

gesuch eines Ausländers, der sich in die Schweiz abgesetzt 
hat, ist abzulehnen, wenn er sich vor seiner Einreise in einem 
Drittstaat aufgehalten hat. 
Auch die Zürcher Regierung verlangt - nach der «NZZ» vom 
31. Mai 1990-folgendes Schema: 
1. Asylbewerbern, die via Grenzübergang auf dem Landweg 
einreisen wollen, wird die Einreise verweigert, wenn dadurch 
das Non-refoulement-Prinzip nicht verletzt wird. Unsere Nach
barstaaten haben gemäss ihrem Staatsvertrag Verpflichtun
gen, das Gesetz der Rückschiebung in Verfolgerstaaten zu be
achten. 
2. Asylbewerber, die nach einer illegalen Einreise über die 
grüne Grenze im Inland ein Gesuch stellen, werden einer 
Empfangsstelle des Bundes zugeführt. Anschliessend erfolgt 
Wegweisung in den Nachbarstaat, sofern die Wegweisung 
dorthin nicht das Prinzip der Nichtrückschiebung verletzt. 
Mit der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Oester
reich bestehen Schubabkommen. Darin verpflichten sich 
diese Staaten, illegal in die Schweiz eingereiste Ausländer in
nert bestimmter Fristen wieder zurückzunehmen. 
Kollege Mühlemann hat bereits erwähnt, dass auch Italien er
sucht werden soll, einem sogenannten Schubabkommen bei
zutreten. 
Ich stelle den Antrag, Artikel 6 Absatz ·1 wie folgt zu ändern: 
«Das Asylgesuch eines Ausländers, dm sich in der Schweiz 
befindet, wird abgelehnt, a. wenn er sich vor seiner Einreise ... 
in einem Drittstaat aufgehalten hat;» 
Ich ersuche Sie, dieser Aenderung zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: Pour les raisons que nous avons deja 
indiquees tout a II heure, cette question touchant un probleme 
de fond, je vous suggere de repousser la proposition de 
M. Meier. 

Mühlemann, Berichterstatter: Herr Me,ier Fritz argumentiert 
auch bei diesem Antrag zu schematisch. Es kann Ausländer 
geben, die aus einem Drittstaat kommen, bei denen einmal 
eine Ausnahme gemacht werden muss. Es kann auch sein, 
dass sich die Situation in diesem Drittstaat mittlerweile geän
dert hat, so dass er nicht dorthin zurückkehren kann. In die
sem Sinne ist hier - glaube ich - eine nexible und richtige Lö
sung gewählt worden. 
Ich bitte Sie, den Antrag Meier Fritz abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Artikel 6 geht vom Grundsatz aus, 
dass eine Asylgewährung nur in Frage kommt, wenn für den 
Flüchtling kein anderer Ausweg als die Flucht in die Schweiz 
besteht, um sich der Gefahr zu entziehen. Dieser Vorbehalt fin
det in der Praxis in dem Sinne Anwendung, dass Personen 
kein Asyl in der Schweiz erhalten, wenn sie bereits in einem 
Drittstaat Aufnahme gefunden haben. Der Vorbehalt, dass das 
Asylgesuch «in der Regel» abgelehnt wird, hat seinen Sinn 
aber darin, dass unter ganz besonderen Umständen aus
nahmsweise auch einem Flüchtling, der vorher in einem Dritt
staat Schutz vor Verfolgung gefunden hat, Asyl gewährt wer
den soll, nämlich dann, wenn er zur Schweiz oder zu in der 
Schweiz lebenden Personen ganz beso,nders enge Beziehun
gen hat. Das ist die einzige mögliche Ausnahme, und diese ist 
unter humanitären Gesichtspunkten auch gerechtfertigt. 
Aus diesem Grund beantrage ich Ihnen, den Antrag von Herrn 
Meier Fritz abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Meier Fritz 

Art. 7 
Antrag der Kommission 

o\'fensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Meier Fritz 
Abs.2 
Streichen 
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Art. 7 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Meier Fritz 
AJ.2 
Bitter 

Meier Fritz: Es handelt sich bei diesem Artikel um die Fami
lienvereinigung. Der erste Absatz ist vollkommen in Ordnung. 
Hingegen ist Absatz 2 ersatzlos zu streichen. Er heisst: «Unter 
den gleichen Voraussetzungen kann auch einem anderen na
hen Angehörigen einer in der Schweiz lebenden Person Asyl 
gewährt werden, wenn besondere Umstände für eine Wieder
vereinigung in der Schweiz sprechen.» Da gemäss diesem Ab
satz Angehörigen einer in der Schweiz lebenden Person Asyl 
gewährt werden kann, wird sich die Zahl der Asylanten massiv 
erhöhen. Dazu ebenfalls eine Feststellung aus der «Schweize
rischen Arbeitgeberzeitung»: «Haben einmal die ersten 
Flüchtlingsgruppen in unserem Land Fuss gefasst, sorgt die 
Kommunikation mit der Heimat dafür, dass rasch Freunde und 
Bekannte ebenfalls animiert werden, den Weg in die Schweiz 
anzutreten. Noch verstärkt wird der Sog, wenn schweizerische 
Unterstützungs- und Solidaritätskomitees die Abwanderung 
aus solchen Ländern politisch und finanziell fördern oder in 
den Herkunftsländern Schlepperorganisationen entstehen. 
Merkblätter über den einzuschlagenden Fluchtweg und anzu
laufende Stützpunkte sowie die den schweizerischen Behör
den zu präsentierenden Begründungen für das Asylgesuch 
werden abgegeben. In den Medien wird über die Auswande
rungsmöglichkeit in die Schweiz berichtet. Reisebüros arran
gieren sogar Pauschalreisen.» 
Ich ersuche Sie, den Absatz 2 von Artikel 7 ersatzlos zu strei
chen, und stelle abschliessend fest: Die heute vom Bundesrat 
konzipierte Asylpolitik geht bis an die Grenze des selbst für ei
nen humanitären Staat Tragbaren. Die neuerdings vom Bund 
finanzierten Hilfswerke haben sich längst zum Eigenzweck dy
namisiert. Sie versuchen mit Petitionen über die Massenme
dien harte, aber notwendige Entscheidungen von Bundesrat 
und Parlament zu verhindern bzw. zu unterlaufen. 
Daher muss auch der Bundesrat seine Kompetenz, nach Arti
kel 22 grössere Flüchtlingsgruppen aufzunehmen - wie sei
nerzeit en bloc 1000 Polen aus Wien-, restriktiver handhaben. 

M. Ducret, rapporteur: Si je me reporte au message du Con
seil federal a l'appui de la loi de 1979, je constate qu'il y etait in
dique qu'il convenait de se referer a la recommandation rela
tive a la Convention de 1951 sur le statut des refugies, laquelle 
engage les Etats contractants a tenir compte, dans l'octroi de 
l'asile, du principe de l'unite de la famille. Ce principe ressort 
d'ailleurs implicitement de la Declaration universelle des droits 
del'homme. 
En outre, la Commission europeenne des droits de l'homme 
admet que le droit au respect de la vie familiale, garanti par l'ar
ticle 8 de la Convention europeenne, protege l'unite de la fa
mille. Le rappel de ces conventions internationales me suffit 
pour vous inviter a rejeter la proposition de M. Meier. 

Mühlemann, Berichterstatter: Es sind nicht nur die Konventio
nen, Herr Meier Fritz, die Ihnen widersprechen. Es ist auch 
eine Grundhaltung. Es geht hier nicht darum, diese Familien
vereinigung so eng zu fassen, dass es nur um eine Zusam
menführung von Eltern und Kindern geht. Ich weiss nicht, ob 
Sie Grossvater sind. Aber es kann sein, dass einmal die Eltern 
ausfallen und dass ein minderjähriges Kind noch seine Gross
eltern hat. Es ist dann wahrscheinlich sinnvoll, dass man eine 
solche Familie zusammenführen kann. Hier ist ein Akt der Hu
manität wichtiger als Ihr rigider Kurs. 
Ich bitte Sie, auch diesen Antrag abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Es geht hier wirklich nur um Ausnah
men, wo eminente humanitäre Anliegen eine Zusammenfüh
rung rechtfertigen. Aber es ist weder unsere Absicht, noch war 
es bisher unsere Praxis, aufgrund dieses Artikels beispiels-
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weise ganze Grossfamilien mit Verwandten über viele Grade 
hinaus zusammenzuführen. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, den Antrag abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Meier Fritz 

Art. 8, Ba, 9, 9a, 1 O 
Antrag der Kommission 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Segond, Gros) 
.... Gewährung oder Verweigerung des Asyls, ausser es dele
giere die Zuständigkeit an einen Kanton. 

Art.11 al.1 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federaf 
Minorite 
(Segond, Gros) 
.... refus de l'asile, sauf s'il delegue cette competence a un 
canton. 

M. Ducret, rapporteur: Nous avons a debattre, en principe et 
en premier lieu, de la proposition de minorite Segond qui tou
che a la repartition des täches entre la Confederation et les 
cantons dans la procedure d'asile. Cet amendement etant en 
fait la consequence d'une eventuelle acceptation de la propo
sition que notre collegue developpera a l'article 15, je vous in
vite a suspendre la discussion sur cet alinea et a la reprendre, 
le cas echeant, si la proposition de minorite Segond est ac
ceptee lorsque nous aborderons les dispositions relatives a la 
procedure d'audition. 

Mühlemann, Berichterstatter: Wir bitten Sie, die Beratung die
ses Antrages später aufzunehmen, wenn wir im Artikel 15 dar
auf zurückkommen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
(siehe Entscheid bei Art. 15 hiernach) 
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite 
(voir decision a l'art. 15 ci-apres) 

Art. 11 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Bäumlin, Fankhauser, Günter, Hubacher, Pitteloud, Rechstei
ner, Stocker) 
Der Bundesrat setzt eine unabhängige, mehrere Kammern 
umfassende Rekurskommission für Flüchtlingsfragen ein, 
welche .... 

Antrag Guinand 
Abs.2 
Es wird eine unabhängige, mehrere Kammern umfassende 
Rekurskommission eingesetzt, welche endgültig über Be
schwerden gegen Entscheide des Bundesamtes über die Ver
weigerung des Asyls und über die Wegweisung sowie anstelle 
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des Bundesgerichtes über die Beendigung des Asyls ent
scheidet. Der Bundesrat regelt die Organisation der Rekurs
kommission und setzt den Zeitpunkt ihrer Amtsaufnahme fest. 
Bis dahin entscheidet das Departement endgültig über die Re
kurse. 
Abs.3 
Der Bundesrat kann ergänzende Verfahrensvorschriften erlas
sen, insbesondere über mündliche Verhandlungen, mündli
che Eröffnungen von Entscheiden sowie über summarische 
Verfahren. 

Antrag Hess Peter 
Abs.3 
Der Bundesrat kann eine unabhängige, mehrere Kammern 
umfassende Rekurskommission für Flüchtlingsfragen einset
zen, welche endgültig über Beschwerden gegen Entscheide 
des Bundesamtes über die Verweigerung des Asyls und über 
die Wegweisung sowie anstelle des Bundesgerichtes über die 
Beendigung des Asyls entscheidet. Er kann deren Ueberprü
fungsbefugnis einschränken, soweit dadurch nicht Rechtsan
sprüche betroffen werden, und ergänzende Verfahrensvor-

. schritten, insbesondere über mündliche Verhandlungen, 
mündliche Eröffnungen von Entscheiden sowie über summa
rische Verfahren erlassen. 

Antrag Rychen 
Abs.3 
Streichen 

Antrag Ruf 
Abs.3 
Streichen 

Art. 11 al. 2, 3 
Proposition de la commission 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Bäumlin, Fankhauser, Günter, Hubacher, Pitteloud, Rechstei
ner, Stocker) 
Le Conseil federal institue .... 

Proposition Guinand 
A/.2 
II est institue une commission de recours independante et 
comprenant plusieurs chambres, qui statue de fagon definitive 
sur les recours contre les decisions de l'office federal rejetant 
les demandes d'asile et pronongant les renvois ainsi qu'a la 
place du Tribunal federal en matiere de fin de l'asile. Le Con
seil federal fixe les modalites d'organisation de la commission 
de recours et determine le moment ou eile entrera en fonction. 
Jusque la, le departement statue definitivement sur les re
cours. 
A/.3 
Le Conseil federal peut edicter des dispositions complemen
taires de procedure, en particulier sur la procedure orale, la 
notification orale de decisions et la procedure sommaire. 

Proposition Hess Peter 
Al. 3 
Le Conseil federal peut instituer une comission de recours in
dependante .... en matiere de fin de l'asile. II peut restreindre 
le pouvoir de contröle de la commission a condition de ne por
ter atteinte a aucun droit legitime et peut edicter des disposi
tions complementaires de procedure .... 

Proposition Rychen 
Al.3 
Biffer 

Proposition Ruf 
Al. 3 
Biffer 

Frau Bäumlin, Sprecherin der Minderheit: Vorweg mache ich 
Sie darauf aufmerksam, dass zum Minderheitsantrag zu Arti
kel 11 Absatz 3 unabdingbar und unablösbar die Ueber
gangsbestimmungen unter Ziffer IV gehören, wo dieselbe Min
derheit - durch mich vertreten - verlanf1t, dass der Bundesrat 
das Inkrafttreten von Artikel 11 Absatz 3 bestimmen kann. Ich 
komme bei meinen Ausführungen darauf zurück. Ich wollte es 
Ihnen einfach schon von allem Anfang an mitteilen. 
Ich möchte kurz erklären, wie es zu diesem Minderheitsantrag 
gekommen ist: Er ist - wie manches andere auch - in der De
batte der Kommission in der Hast entstanden. Wir haben 
manchmal den Ueberblick beinahe v,9rloren. Dabei hat er 
gleichzeitig auch schon eine sehr alte Geschichte, indem ich 
vor zwei Jahren zusammen mit der grünen Fraktion - also 
gleichzeitig wie die grüne Fraktion - eiM solche unabhängige 
Beschwerdeinstanz verlangt habe. Damals war ich der Ueber
zeugung, dass sie der Bundesrat sogar ohne Asylgesetzrevi
sion hätte einführen können. Es gab dazu Vorschläge, dass 
der Bundesrat in einem dringlichen Bundesbeschluss eine 
solche unabhängige Beschwerdeinstariz hätte einsetzen kön
nen, gestützt aufVors;chläge der beratenden Kommission, wie 
sie im Asylgesetz Artikel 49 festgeschrieben sind . 
Jetzt haben wir die Asylgesetzrevision, und jetzt ist es für uns 
nicht mehr akzeptabel, dass diese unabhängige Beschwer
deinstanz nur in der Kann-Kompetenz an den Bundesrat fest
geschrieben ist. Diese Kann-Formel ist uns zeitlich und inhalt
lich zu vage. Deswegen habe ich ursprünglich verlangt, dass 
das Parlament die Einsetzung festschreiben soll. Ich habe for
muliert, was diese unabhängige Beschwerdeinstanz alles zu 
tun hat, und zwar in Anlehnung an die Vorschläge von Bundes
rat und Expertenkommission. 
Zum Zeitproblem: Das Parlament diskutiert und beschliesst 
jetzt, der Bundesrat setzt ein und bestimmt den Zeitpunkt des 
lnkrafttretens. So erhält er die nötige Zeit für die sorgfältige 
Ausgestaltung. Umgekehrt können wir auf unserer Seite si
cher sein, dass die Legitimitätsfunktion der unabhängigen Be
schwerdeinstanz nicht unbestimmt auf sich warten lässt. 
Zu den inhaltlichen Problemen: Am wichtigsten ist uns die Un
abhängigkeit dieser Beschwerdeinstanz. Es muss also eine 
Unvereinbarkeitsbestimmung geben, dass die Mitglieder der 
unabhängigen Beschwerdeinstanz in k1:linem Abhängigkeits
verhältnis zur Bundesverwaltung stehen. Wir wollen auch 
keine Verpolitisierung dieser Ubi durch eine Parlamentswahl, 
die immer eine politische Wahl wäre. Deswegen haben wir uns 
entschlossen vorzuschlagen, dass der Bundesrat diese unab
hängige Beschwerdeninstanz einsetzt. 
Das Problem besteht jetzt offenbar darin, dass der Bundesrat 
Weisungsrechte behalten möchte. Gesetzliche Vorbehalte wie 
der weiterbestehende Artikel 9- die Notrechtsklausel - mit sei
ner Ultima-ratio-Kompetenz des Bundesrates, das ganze Asyl
gesetz ausser Kraft zu setzen, und dle noch kommenden 
neuen Safe-country-Regeln genügen unserer Meinung nach 
dieser Anforderung längst. Wir sind dai~egen, dass der Bun
desrat noch weitere Weisungsrechte behalten soll. 
Das andere Problem ist die Angst gewisser Kreise, die hier an 
diesem Mikrofon schon geäussert worden ist - zum Beispiel 
von Frau Nabholz und in einem Artikel cles «Bund» von heute 
morgen, einem Interview mit Herrn Arbenz. Die Angst, dass 
aus einer Asylgewährung nach Opportunitätskriterien ein 
Rechtsanspruch auf Asyl entstehen könnte, der dann über
haupt unbeeinflussbar wäre und in der alleinigen Kompetenz 
der unabhängigen Beschwerdeinstanz läge, ist unseres 
Erachtens unbegründet. Was wir fordern und was auch die Eu
ropäische Menschenrechtskonvention verlangt, ist das Recht 
auf ein gutes Verfahren mit einer diesbeizüglichen Beschwer
demöglichkeit. Daneben besteht bereits das einzige Recht, 
die Non-refoulement-Garantie. Aber das ist etwas anderes; 
diese Garantie bezieht sich nicht auf die Asylgewährung, son
dern auf die Möglichkeit, sich gegen eine Rückschaffung in ein 
Land zu wehren, wo die Gefahr der Verfolgung besteht. 
Nun wurde offenbar gerüchteweise bereits eine Art Zweitei
lung der Beschwerdeinstanz bezüglicl1 Asyl- und Wegwei
sungsverfahren andiskutiert. Das hiessB jedoch die Gremien 
und Abläufe verdoppeln, was der Asylverfahrensbeschluss 
und wir alle hier im Saal ja gerade vermeiden wollen. Merk-
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würdigerweise wird sonst bei jeder Gelegenheit darauf ver
wiesen, dass Asylgewährung und Wegweisung zusammen zu 
behandeln seien. Auch im neuen Asylverfahrensbeschluss, 
den wir jetzt beraten, gibt es noch solche Aussagen, z. B. in Ar
tikel 17. Dort heisst es, dass, wenn das Asyl nicht gewährt wird, 
in der Regel auch die Wegweisung vorgenommen wird. Dort 
ist dieser Zusammenhang ganz eng. Es kommt in Artikel 15 
noch stärker, wo die Kommissionsmehrheit vorschlägt, dass 
kantonale Befrager schon feststellen sollen, ob Gesuchsteller 
die Flüchtlingseigenschaft offensichtlich erfüllen oder nicht 
und das glaubhaft machen können; also auch die Flüchtlings
eigenschaft müssen sie vor kantonalen Befragern glaubhaft 
machen. 
Es ist unserer Meinung nach unabdingbar, dass eine unab
hängige Beschwerdeinstanz in Funktion treten kann, sonst 
drohen Menschenrechtsverletzungen im Gebiet des Non re
foulement. Und durch die Koppelung der Asylgewährung und 
-verweigerung mit der Wegweisungs- und Rückschaffungszu
mutbarkeit muss eben auch dieselbe Rekursinstanz über 
beide Rekurse entscheiden können. 
Herr Bundespräsident Koller hat schon angedeutet, warum er 
nur die Kann-Kompetenz annehmen will. Er verlangt vorher 
sorgfältige Abklärungen. Ich mache ihn darauf aufmerksam, 
dass seit drei Jahren ein vollständiges Modell vorliegt, das der 
Jurist Walter Stöckli ausgearbeitet hat und das offensichtlich 
dem Expertenvorschlag auch Pate gestanden hat. 
Im Text zu diesem Modell führt Stöckli aus, dass das Modellei
ner verwaltungsunabhängigen Beschwerdeinstanz nicht neu 
erfunden werden müsse. Ferner weist er dort darauf hin, dass 
dem Mehraufwand einer solchen unabhängigen Beschwer
deinstanz direkte Einsparungen gegenüberstehen, vor alleni 
weil sich durch die Reduktion der ausserordentlichen Rechts
mittel Verfahrensverkürzungen und verminderter Arbeitsanfall 
ergeben. Das ist doch genau, was wir alle wollen, und zwar bald. 
Sobald der Bundesrat diese und-soviel ich weiss-auch noch 
andere Vorarbeiten zur Kenntnis genommen hat, erwarten wir, 
dass er Artikel 11 Absatz 3 mit der Uebergangsbestimmung in 
Ziffer IV in Kraft setzt. 

Hess Peter: Nachdem sowohl beim Bundesrat als auch bei 
der Parlamentsmehrheit bis vor Jahresfrist eine ablehnende 
Haltung gegen die Einführung einer unabhängigen Be
schwerdeinstanz überwog, haben wir uns nun dazu bekannt, 
dass wir hinter dieser unabhängigen Beschwerdeinstanz ste
hen. Das gilt sowohl für den Bundesrat als auch für die Mehr- . 
heit in diesem Parlament. 
Gleichsam ein Glaubenskrieg zeichnet sich nun ab zur Frage, 
ob-wie das Frau Ursula Bäumlin dargelegt hat-eine offenere 
Kann- oder die zwingende Muss-Formel gewahlt werden soll. 
Zu Unrecht, wie ich meine. · 
Eine nähere Prüfung der Ausgangslage zeigt nämlich, dass 
die Einsetzung einer Rekurskommission noch vertiefter Ab
klärungen bedarf. So fällt auf, dass die Minderheitsversion, 
aber auch der Antrag Guinand nicht berücksichtigen, dass im 
Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren verschiedene 
Querbezüge zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Nieder
lassung der Ausländer, aber auch zum Bundesgesetz über die 
Organisation der Bundesrechtspflege bestehen. Meines 
Erachtens ist es unabdingbar, dass wir dem Bundesrat die 
Möglichkeit einräumen, innert nützlicher Frist die erforderli
chen Abklärungen und Vorbereitungsarbeiten zu treffen, da
mit der Uebergang von der heute tätigen Beschwerdeinstanz 
beim Bundesamt zur verwaltungsunabhängigen Rekurskom
mission reibungslos erfolgen kann. 
Ich empfehle Ihnen daher weiterhin, den Minderheitsantrag, 
aber auch den Antrag Guinand, der noch nicht begründet ist, 
abzulehnen. 
Zum Problem: Im Asylgesetz gibt es verschiedene unbe
stimmte Rechtsbegriffe, die einen gewissen Ermessensspiel
raum für politisches Handeln aufweisen. So beim Artikel 5 (Ge
währung des Zweitasyls), beim Artikel 6 (Aufnahme in einem 
Drittstaat), Artikel 7 Absatz 2 (Familienvereinigung für entfern
tere Verwandte), beim Artikel 8 (Asylunwürdigkeit) und beim 
Artikel Ba (Geltendmachung von subjektiven Nachfluchtgrün
den). 

Konkret stellt sich nun die Frage, ob mit der Formulierung ge
mäss Bundesrat inskünftig der Bundesrat - also eine pQliti
sche Instanz - oder die Rekurskommission -also eine richterli
che Instanz-für die Auslegung der erwähnten unbestimmten 
Rechtsbegriffe zuständig sein wird. 
Der Bundesrat stellt sich auf den Standpunkt, dass er auch ge
genüber einer verwaltungsunabhängigen Rekurskommission 
weisungsbefugt sein werde. Im Gespräch mit verschiedenen 
Juristen sind aber Zweifel aufgekommen, ob dem Bundesrat 
diese Kompetenz wirklich erhalten bleibt oder ob nicht von ei
ner umfassenden Ueberprüfungsbefugnis der Rekurskom
mission ausgegangen werden müsste. 
Dieser Unsicherheit will ich mit meinem Antrag entgegentre
ten. Ich möchte dabei sofort auch klarstellen, dass ich keines
wegs an eine Relativierung des Flüchtlings- oder des Asylbe
griffs denke. Diese Begriffe sind klares Recht. Die Befugnis zur 
Einschränkung der Ueberprüfungsbefugnis zielt nur auf die 

, erwähnten unbestimmten Rechtsbegriffe ab. 
Mit meinem Antrag ist auch keine Aufteilung des Verfahrens in 
Asyl- und Wegweisungsverfahren vorgesehen, wie das Frau 
Ursula Bäumlin befürchtet. Es geht vielmehr darum, dass eine 
Klarstellung erfolgen soll, wieweit die Möglichkeit auch in Zu
kunft besteht, diese unbestimmten Rechtsbegriffe zu klären. 
Man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass der Bun
desrat ohnehin das Recht hätte, durch Erlass von Verordnun
gen eine Präzisierung dieser Begriffe herbeizuführen, dass 
das Problem also auf diese Art gelöst werden könnte. 
Persönlich würde ich es vorziehen, dass wir im Gesetz klar 
zum Ausdruck bringen, dass dem Bundesrat diese Möglich
keit offensteht; das ist auch Sinn und Zweck meines Antrages. 

M. Guinand: L'arrete dont nous parlons propose des mesu
res visant a permettre de determiner rapidement si les condi
tions d'asile sont ou non realisees et, par consequent, d'ac
celerer la procedure. La situation actuelle nous oblige a pren
dre ces mesures; le vote clair d'entree en matiere de tout a 
l'heure l'a demontre. Encore faut-il donner aux interesses, en 
l'occurence les requerants d'asile, la garantie que les autorites 
ont respecte la loi, que la procedure a ete normalement con
duite et que la decision prise n'est pas arbitraire. C'est le röle 
d'une instance de recours. Jusqu'ici, c'est le Departement 
federal de justice et police qui est l'instance de recours. C'est 
un recours de type hierarchique, meme Si le delegue aux refu
gies a une situation particuliere au sein du departement. Mais, 
avec la creation d'un Office federal pour les refugies, ce sera 
un recours purement hierarchique. Or, ce type de recours, s'il 
est final en tout cas,. comme c'est le cas en matiere d'asile, 
n'est pas satisfaisant car il est souvent bien difficile de se juger 
soi-meme, voire de dejuger ses propres services. C'est pour
quoi nous appuyons pleinement le principe de la creation 
d'une commission independante de recours qui assure 
d'avantage d'impartialite. 
Dans son message et dans les declarations faites tout a 
l'heure, le Conseil federal se montre egalement favorable a 
une teile commission; il ecrit dans son message: «Vu sa 
portee, la creation d'une instance de recours independante 
releve du Parlament.» Nous partageons cet avis et c'est pour
quoi nous ne coniprenons pas pourquoi, dans le projet, c'est 
le Conseil federal qui se reserve le droit de creer cette commis
sion. C'est en contradiction avec las affirmations du message. 
La solution de la minorite, qui veut contraindre le Conseil 
federal a creer cette instance, n'est pas non plus satisfaisante. 
C'est le Parlament qui doit decider s'il veut ou non d'une ins
tance independante de recours et CO!'Tlme nous sommes favo
rables a l'institution d'une teile instance, nous vous proposons 
d'en decider. C'est le sens du debut du second alinea que 
nous vous proposons et que vous avez saus les yeux. Une 
commission de recours independante est instituee et le texte 
qui est actuel suit. C'est donc l'arrete qui institue la commis
sion, par consequent le Parlament, comme le souhaite le Con
seil federal dans son message. Mais la mise en oeuvre d'une 
teile commission de recours pese un certain nombre de pro
blemes delicats qua le Conseil federal releve dans son mes
sage et dont il dit que nous ne pouvons pas les regler par une 
procedure d'urgence. Nous en sommes d'accord. Le Conseil 
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federal a d'ailleurs declare tout a l'heure qu'il etait pret a creer 
cette commission, mais qu'il n'etait pas pret en raison de pro
blemes de procedure. II convient de comprendre les argu
ments du Conseil federal, donc de lui laisser le soin de regler 
ces questions d'organisation et de lui donner le temps de le 
faire. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'ajouter 
une deuxieme phrase qui donne au Conseil federal la compe
tence de fixer les modalites d'organisation de la commission 
et de determiner le moment ou eile pourra entrer en fonction. 
Jusque la, comme aujourd'hui, ce sera le departement qui sta
tuera definitivement sur les recours. 
Le troisieme alinea que je vous propose reprend simplement 
la deuxieme phrase de la proposition du Conseil federal. Cette 
disposition est indispensable si l'on veut que la commission 
independante de recours fonctionne et soit a meme de statuer 
rapidement. L'ammendement de M. Hess qui a ete developpe 
il y a un instant, en realite, devrait completer, s'il a la faveur de 
ce parlement, mon troisieme alinea et il pourrait donc, le cas 
echeant, completer ma proposition. 
En resume, la proposition que nous vous faisons - a savoir 
que, premierement, le Parlement decide de la creation d'une 
instance independante de recours; deuxiemement, le Conseil 
federal regle les modalites et le moment de la mise en fonction 
de la commission - nous parait apporter un compromis satis
faisant entre les propositions de la majorite et du Conseil 
federal et celles de la minorite de la commission et, je le sou
haite, eile devrait pouvoir egalement convenir au Conseil 
federal. 

Frey Walter: Ich darf für meinen Kollegen Rychen und für die 
Mehrheit der SVP-Fraktion zu Artikel 11 Absatz 3 (neu) den 
Streichungsantrag stellen. 
Wir sind mit der getroffenen Lösung nicht einverstanden, weil 
wir das Gefühl haben, dass sie unklar ist. Hier kann ich mich 
dem Kollegen Guinand anschliessen, der sagt, wenn es gere
gelt werden muss, dann nicht in der Kann-Formel, sondern 
durch das Parlament. 
Was heisst, in der Praxis des Vollzugs eine «verwaltungsunab
hängige Rekurskommission», die auf Seite 42 der Botschaft 
verlangt wird? Wie unsicher die Interpretation ist, können Sie 
auf Seite 43 der gleichen Botschaft selbst nachlesen, wo steht: 
«Indessen lässt sich heute keine verbindliche Aussage über 
die Auswirkungen einer solchen Umgestaltung machen. Vor 
Verlagerung der Entscheidkompetenz auf eine nicht in die 
Exekutive eingebundene Instanz bedarf es einer gründlichen 
Analyse. Dies spricht gegen eine verbindliche Anweisung in 
der heutigen Vorlage.» 
Der Berichterstatter deutscher Sprache hat bereits gesagt, 
diese Rekurskommission müsste in einen politischen Rah
men eingebettet sein, also müsste es vom Parlament her ge
schehen. Wenn dies nicht der Fall ist, ist es auch keine unab
hängige Kommission. Wir wollen den Bundesrat, der diese ge
setzlichen Bestimmungen auszuführen hat, in die Pflicht neh
men, und wir wollen keine anonyme unabhängige Beschwer
dekommission. Sie alle fordern immer Transparenz in der Poli
tik. Hier können wir die Transparenz einmal verwirklichen. Der 
Bundesrat soll seiner Verpflichtung nachkommen. Wie er das 
macht, ist seine Sache. Kollege Guinand liat Ihnen Möglich
keiten aufgezeigt. Aber eine solche verwaltungsunabhängige 
Rekurskommission dient mit Sicherheit der Transparenz nicht. 
Im Namen der Mehrheit der SVP-Fraktion beantrage ich daher 
die Streichung dieses Artikels. 

Ruf: Auch die Schweizer Demokraten/Nationale Aktion bean
tragen Ihnen, auf die Schaffung einer separaten Rekurskom
mission für Flüchtlingsfragen zu verzichten. Ein solches zu
sätzliches Organ würde - daran kann kein Zweifel bestehen -
den ganzen «Verwaltungswasserkopf» im Asylbereich noch 
weiter aufblähen. Die Folgen wären noch mehr unnötige Aus
gaben zu Lasten des Steuerzahlers bei zweifelhaften Verfah
rensvorteilen. 
Der Bundesrat ist sich seiner Sache - laut Botschaft, darauf hat 
soeben Herr Kollege Walter Frey hingewiesen - alles andere 
als sicher. Ich zitiere den zentralen Satz von Seite 43 noch
mals: «Indessen lässt sich heute keine verbindliche Aussage 

über die Auswirkungen einer solchen Umgestaltung ma
chen.» 
Weiter ist von einer gründlichen Analyso und von komplexen 
organisatorischen Problemen die Rede. Ueberzeugende 
Gründe für ein derartiges neues Organ werden keine ange
führt, also müssen wir bestimmt auch nichts überstürzen. 
Sollte eine nähere Prüfung zu einer klaren und überzeugen
den Argumentation führen, wäre - schon aus Gründen der in
stitutionellen Kontinuität- die Bildung einer verwaltungsunab
hängigen Rekurskommission für Flüchtlingsfragen Sache des 
ordentlichen und nicht des dringlichen Gesetzgebungswe
ges. 
Die Forderung, vor allem seitens der Hilfswerke und Amnesty 
International, nach einer solchen Kommission ist im übrigen 
nichts anderes als ein erneutes, unhaltbares Misstrauensvo
tum gegenüber den Bundesbehörden und ihrer Arbeit. Wahr
scheinlich erhofft man sich davon eine noch largere Asylpra
xis, als sie es heute schon ist. Hier müssen wir einen Riegel 
schieben! 
In der Vernehmlassung hat sich namentlich die FDP gegen 
diese Rekursinstanz ausgesprochen. lc:h hoffe, die freisinni
gen Parlamentarier bleiben in dieser Frage ihrer Parteistel
lungnahme treu, und bitte Sie um Zustimmung zum Strei
chungsantrag. 

Zwygart: Im Namen des LdU/EVP-Fraktion unterstütze ich 
den Antrag der Kommissionsminderheit. Die vorliegende For
mulierung wurde ursprünglich von Kollege Günter in der Kom
mission eingebracht. Hingegen sind wir der Meinung, dass 
die Streichungsanträge wie auch der Antrag von Herrn Gui
nand abgelehnt werden sollten. 
Wir sind im Begriff, im Schnellzugtempo das Asylgesetz zu re
vidieren, und zwar im Bestreben, das Asylverfahren zu verein
fachen und zu beschleunigen. Es bleibt aber die Tatsache, 
dass Schnellschüsse zwar ein Ziel anvisieren, aber nicht un
bedingt Schwarztreffer sein müssen. Die Schaffung der Grenz
tore ist ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. In der 
neuen Gesetzesvorlage wird darauf verzichtet. 
Ein schnelleres Verfahren ist begrüssenswert, denn die oft jah
relange Warterei auf den Asylentscheid kann menschenun
würdig sein. Das schnellere Verfahren darf aber keinesfalls auf 
Kosten unserer humanitären Tradition gehen, sondern 
braucht zwingend ein Korrektiv, und das ist hier vorgesehen. 
Leider gibt es nämlich behördliche Willkür. 
Diese traurige Tatsache ist durch ein Gerichtsurteil der letzten 
Woche im Kanton Bern bewiesen. Zwei Frauen, die eine kurdi
sche Flüchtlingsfamilie vor dem Zugriff der Behörden ver
steckt hielten, wurden freigesprochen. Im Schnellverfahren 
waren bei dieser Familie Entscheid und Rekurs nach Sche
ma X über die Bühne gegangen. Ebenso ging es mit dem Wie
dererwägungsgesuch. Erst eine persönliche Intervention bei 
Herrn Bundespräsident Koller deckte die Fehlentscheide auf. 
Ich bin ihm dankbar, dass in diesem Einzelfall Weichen anders 
gestellt wurden. Dieser Fall ist eine Anklage gegen die Men
schlichkeit, wie sie in der Art, wie wir Gesetze machen und 
durchführen, zum Ausdruck kommt. Diese Klage darf nicht 
weiter untermauert werden. 
Man geht in den Räumen des Flüchtlingsdelegierten offenbar 
zu leichtfertig mit gewissen Gesetzen um; man geht davon 
aus, dass Asylbewerber allgemein lügen und Dokumente ge
fälscht werden. Das war auch im Fall die1ser kurdischen Fami
lie so. Dem müssten wir durch die sofor1ige Einsetzung einer 
unabhängigen Rekursinstanz entgegentreten. 
Wenn ein Asylbewerber gefoltert, wenn 13ine Frau vergewaltigt 
wurde, sind das traumatische Erlebniss13. Solche erniedrigen
den Erfahrungen versucht man zu verclrängen; sie vor wild
fremden Menschen - und erst noch vor Amtspersonen - ein
fach so zu erzählen, das geht schlicht nicht. Das widerspricht 
menschlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Aus Achtung vor der Menschenwürde bitte ich den Rat, dem 
Minderheitsantrag zuzustimmen. Zu all den beantragten 
Massnahmen, Aenderungen, insbesondere den verkürzten 
Fristen, braucht es ein kleines Gegengewicht. Es geht um 
Menschen, die an Leib und Leben in Gefahr sein können. An 
solchen Mitmenschen dürfen wir, wenn irgendmöglich, nicht 
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schuldig werden. Darum brauchen wir die unabhängige Re
kursinstanz. Da der Beschwerdedienst über keine eigene Do
kumentation verfügt, stützt er sich lediglich auf die Unterlagen 
der erstinstanzlichen Entscheide. Das muss geändert werden. 
Es ist demnach ein Akt der Ehrlichkeit, auf die Kann-Formel zu 
verzichten und dem Minderheitsantrag zuzustimmen. Mit ihm 
soll bewusst und in voller Kenntnis ihrer Auswirkungen diese 
Rekursinstanz eingesetzt werden. 

Mme Pitteloud: La creation d'une instance de recours est un 
point fondamental pour nous. Elle fait partie de notre position 
de compromis et de notre decision d'entrer en matiere. C'est 
dire que nous attachons une tres grande importance au fait 
qu'une teile commission soit mise sur pied. Neanmoins, nous 
sommes conscients que le Conseil federal a besoin d'un 
complement d'etude et d'information pour en determiner la 
composition et les contours. C'est pourquoi nous compre
nons la formulation presentee par M. Guinand. 
Par contre, la proposition de M. Hess fait tout autre chose que 
d'accorder ce temps au gouvernement. M. Hess veut d'ores et 
deja, avant meme l'ebauche des contours de cette instance, la 
restreindre dans ses competences et ses pouvoirs. II exprime 
ainsi a l'avance une mefiance qui nous parait de mauvais aloi 
vis-a-vis du Conseil federal. 
Avec M. Guinand, nous concedons au Conseil federal qu'il est 
difficile de faire cet exercice dans le cadre d'un arrete federal 
urgent, de meme que nous sommes d'accord avec le fait qu'il 
doit s'agir ici d'une decision relevant du Parlement. Au nom de 
la minorite Bäumlin Ursula, je vous informe que nous retirons 
notre proposition au profit de celle de M. Guinand. 
Quanta ceux qui revendiquent davantage de transparence en 
suggerant purement et simplement la suppression de cette 
instance, je leur demande comment ils veulent obtenir cette 
transparence en supprimant l'instance qui pourrait justement 
apporter plus de clarte dans la fac,;on dont les decisions en ma
tiere d'asile sont prises dans notre pays. 
Je vous invite donc a soutenir la proposition de M. Guinand. 

Rechsteiner: Auch ich möchte Ihnen vorschlagen, den An
trag von Herrn Guinand zu unterstützen - der Minderheitsan
trag ist zugunsten dieses Antrages, wie ich verstanden habe, 
zurückgezogen worden -, also bei der Schaffung der Be
schwerdeinstanz der obligatorischen Formulierung statt der 
blassen Kann-Bestimmung zuzustimmen. Wenn Herr Walter 
Frey sagt, dass das Parlament entscheiden muss, dann soll 
dem durch einen klaren Entscheid des Parlaments Ausdruck 
gegeben werden, nämlich zugunsten der definitiven Schaf
fung dieser verwaltungsunabhängigen Beschwerdeinstanz. 
Weshalb ich noch das Wort ergriffen habe, liegt im Umstand, 
dass Herr Hess einen neuen Antrag unterbreitet hat, der mir 
ein Rückschritt gegenüber dem Antrag des Bundesrates zu 
sein scheint. Herr Hess will die Ueberprüfungsbefugnis dieser 
verwaltungsunabhängigen Beschwerdeinstanz einschränken 
lassen bzw. dem Bundesrat die Kompetenz geben, diese 
Ueberprüfungsbefugnis einzuschränken. Das ist meines 
Erachtens sehr fragwürdig, nämlich deshalb, weil implizit da
von ausgegangen wird, dass es bei der Gewährung des Asyls 
in der Schweiz um eine Ermessensbetätigung gehe. Das ist 
nicht der Fall. Die Gewährung des Asyls ist ein Rechtsan
spruch. Artikel 2 und 3 des Asylgesetzes regeln die Vorausset
zungen, unter denen Asyl gewährt werden muss, regeln die 
Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft. Wenn jemand 
die Flüchtlingseigenschaft erfüllt, muss diesem Menschen 
Asyl gewährt werden. Dieser Begriff ist justiziabel und einer 
Ueberprüfung durch eine gerichtliche Instanz oder durch eine 
Beschwerdeinstanz, wie sie hier geschaffen werden soll, zu
gänglich. Es gibt hier keine Ermessensbetätigung. Deshalb 
bedeutet der Antrag Hess eine Verschlechterung, eine Ver
wässerung dessen, was der Bundesrat vorschlägt. 
Der Antrag von Herrn Hess ist auch aus einem anderen 
Grunde fragwürdig. Die vorliegende Revision steht unter dem 
Zeichen der Effizienzsteigerung. Es ist unbestritten, dass der 
Entscheid über die Gewährung des Asyls und der Entscheid 
über die Wegweisung sachlich eng zusammenhängen. Es ist 
nun aber unsinnig - wenn die Effizienz gesteigert werden 

soll -, dass diese beiden Entscheide, die eng zusammen
hängen, wieder auseinandergenommen werden sollen bzw. 
die Voraussetzungen anders umschrieben werden. Deshalb 
spricht auch in dieser Beziehung alles für die Fassung von 
Herrn Guinand, für die Fassung des Bundesrates und für die 
Ablehnung des Antrages von Herrn Hess. 
Es ist im übrigen etwas verwunderlich, wenn Herr Hess diesen 
Antrag aufnimmt, nachdem im Vernehmlassungsverfahren die 
CVP selber den Vorschlag des Bundesrates unterstützt hat. Im 
Vernehmlassungsverfahren haben sich ausschliesslich die 
FDP und der Vorort gegen den Vorschlag der Expertenkom
mission und des Bundesrates ausgesprochen. Dieselbe Ver
wunderung kann man gegenüber der SVP ausdrücken. Auch 
die SVP hat im Vernehmlassungsverfahren noch den Vor
schlag des Bundesrates unterstützt. Diese entscheidende Ver
besserung ist eine Voraussetzung für die Zustimmung zu die
ser Vorlage. Ich möchte Sie deshalb ersuchen, dem Eckstein 
der Vorlage, der Schaffung der unabhängigen Beschwerdein
stanz, zuzustimmen, denn diese Beschwerdeinstanz ist eine 
Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft im Asylbereich mehr 
Rechtsstaatlichkeit und nicht nur mehr Effizienz haben. 
Wie es bereits Herr Zwygart ausgedrückt hat, müsste es Ihnen 
zu denken geben, wenn Menschen, die abgewiesene Asylsu
chende versteckt haben, nachher vom Strafrichter freigespro
chen worden sind, weil der Delegierte für das Flüchtlingswe
sen materiell falsch entschieden hat. Durch die Schaffung ei
ner solchen verwaltungsunabhängigen Beschwerdeinstanz 
kann die Legitimationskraft, die Rechtsstaatlichkeit dieser Ent
scheide verbessert werden. Es kann dafür gesorgt werden, 
dass Menschen, welche verfolgt sind, auch tatsächlich Asyl 
bekommen, was heute bei dieser niedrigen Zulassungsquote 
nicht garantiert ist. 

Persönliche Erklärung - Declaration personnelle 

Dreher: Es wirkt ganz ausserordentlich bemühend, Herr 
Rechsteiner, wenn jemand wie Sie bei jeder Gelegenheit das 
Wort Rechtsstaatlichkeit verwendet. 

Le president: Mme Ursula Bäumlin abandonne .sa proposi
tion de minorite en faveur de la proposition Guinand. 

M. Ducret, rapporteur: L'amendement propose par la mino
rite Bäumlin Ursula, qui est devenue la minorite Guinand, a 
constitue l'un des principaux points de desaccord, sinon le 
principal, au sein de la commission. Selon le droit actuel, c'est 
l'Office federal de la police qui decide de l'octroi ou du refus de 
l'asile (article 11, alinea premier), du renvoi (article 21 a) et de 
la fin de l'asile (article 44). Quant aux recours, ils sont de la 
competence du Departement federal de justice et police qui 
statue definitivement, sous reserve des directives du Conseil 
federal. Les recours contre les decisions en matiere de fin 
d'asile sont de la competence du Tribunal federal. 
Tant le Tribunal federal que la Commission europeenne des 
droits de l'homme ont deja eu l'occasion de preciser que cette 
voie de recours est parfaitement constitutionnelle, d'une part, 
et qu'elle repond a l'exigence de l'article 13 de la Convention 
europeenne des droits de l'homme, d'autre part, laquelle se 
contente d'exiger que les Etats adherents prevoient une possi
bilite de recours ä une instance nationale. 
Toutefois, le Conseil federal, repondant au voeu, voire a la 
pressante revendication de nombreux milieux politiques ou 
proches de la problematique de l'asile, propose que la com
petence lui soit donnee de creer une instance de recours in
dependante de l'administration et du gouvernement. 
La creation d'une teile instance-j'hesite a parler de juridiction 
- aurait pour merite de renforcer la legitimite des decisions 
d'octroi de l'asile ou de renvoi, ce qui devrait permettre notam
ment de diminuer les voies de recours extraordinaires, deman
des de revision, de reexamen, etc. Au surplus, eile decharge
rait le Departement federal de justice et police d'une täche ex
cessivement lourde, puisque les recours et demandes de revi
sion en suspens ont ete superieurs a 23 000 en 1989 et que 
seuls 6000 d'entre eux ont pu etre traites, dont 68 seulement 
ont ete acceptes, cela sans compter les 4000 dossiers retires, 
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rayes du röle, sans objet ou declares irrecevables. Enfin, eile 
permettrait le contröle judiciaire sur les decisions de l'admi
nistration, assurant ainsi la traditionnelle separation des pou
voirs a laquelle nous sommes tous tres attaches. 
C'est d'ailleurs sur ce dernier aspect de la question que les 
opinions divergent. En effet, le danger est grand que l'exis
tence d'une teile juridiction in~titue, au travers de la jurispru
dence qu'elle ne manquera pas de degager de ses decisions, 
de veritables droits objectifs pour les requerants et enleve ainsi 
au droit d'asile son caractere humanitaire et la responsabilite 
politique qui y est attachee. 
Certains membres de la commission n'ont pas marique 
d'emettre des reserves et des craintes quant aux sources de 
conflits qui pourraient resulter de decisions emanant d'une au
torite qui n'a pas de responsabilite politique, surtout si le Con
seil federal, comme le craint M. Hess, n'a pas la possibilite 
d'influencer les decisions de cette autorite. Cela m'amene 
d'ailleurs a dire a M. Rechsteiner que je ne partage pas son 
avis lorsqu'il considere que les candidats a l'asile peuvent 
pretendre ade veritables droits. A mon avis, ils n'ont que des 
droits relatifs, a l'instar des candidats a la naturalisation. 
Plusieurs variantes ont ete etudiees par la commission, certai
nes proposant que !'Assemblee federale puisse decider de 
l'opportunite de creer une teile instance de recours, d'autres 
demandant que la commission soit soumise a la surveillance 
et aux instructions d'un departement qui ne soit pas le Depar
tementfederal de justice et police, cela sur delegation du Con
seil federal. 
Apres un debat extremement nourri, la commission a ecarte 
toutes les propositions intermediaires pour finalement fixer 
son choix entre la formule potestative, conforme a la proposi
tion du Conseil federal et admise en son principe par la com
mission d'experts, et la formule imperative, laquelle constitue 
la revendication essentielle de l'ex-minorite Bäumlin dans le 
cadre de ce projet. Au vote, la majorite de la commission s'est 
ralliee, par 14 voix contre 6, a l'opinion du Conseil federal qui 
affirme sa volonte de creer une instance de recours indepen
dante, qui s'engage a ce qu'une commission d'experts fasse 
des propositions dans ce sens d'ici la finde l'annee 1990, mais 
qui considere qu'avant de prendre une decision definitive il est 
necessaire de proceder a une etude de faisabilite qui, seule, 
sera en mesure de demontrer, d'une part, les avantages a tirer 
d'une teile innovation, notamment son efficacite, et, d'autre 
part, les contraintes administratives qu'elle impliquera. II taut 
rappeler a cet egard que le service des recours du Departe
mentfederal de justice et police emploie aujourd'hui 150 colla
borateurs qui se consacrent en totalite aux dossiers de la loi 
sur l'asile. 
La creation d'une commission de recours ou d'un tribunal ad
ministratif special, seien les proposition Saladin et Stöckli, 
supposerait une dotation en personnel au moins aussi impor
tante et une organisation dont on pourra difficilement eviter les 
lourdeurs, puisque le nombre de recours en matiere d'asile, il 
taut le savoir, est trois fois superieur a celui des causes qui 
sont soumises au Tribunal federal. Ainsi, par exemple, il de
viendra necessaire, dans cette hypothese et pourtous les cas, 
que l'Office federal de la justice se determine sur chaque dos
sier, d'ou un surcrott de travail par rapport a la situation ac
tuelle et la necessite d'engager des collaborateurs sup
plementaires. 
Deux mots encore au sujet des propositions Ruf et Rychen. 
Nos collegues nous demandent que nous nous en tenions au 
texte actuel de la loi et que nous ecartions la possibilite de 
creer une teile instance de recours. Vous l'aurez compris, il 
s'agit d'un choix politique sur lequel la commission n'a pas 
voulu s'arreter parce qu'elle considere, a l'instar de la majorite 
des avis recueillis dans le cadre de la procedure de consulta
tion, que le principe de cette voie de recours independante 
doit etre soutenu, seul demeurant reserve le resultat de l'etude 
que le Conseil federal s'est engage a mener d'ici la fin de 
l'annee. 
M. Guinand nous a presente une solution intermediaire qui 
s'apparente - et c'est pour cela que les membres de la mino
rite de la commission s'y sont rallies - a la proposition de l'ex
minorite Bäumlin Ursula. En l'etat et campte tenu du fait que la 

commission n'a pu se prononcer sur CE!tte suggestion, je ne 
ferai pas de recommandation. En revanche, je constate que la 
majorite de la commission a largement approuve la formule 
potestative du projet du Conseil federal, ce qui me permettrait 
de conclure que, dans son principe, e11e aurait ete plutöt favo
rable a la proposition du Conseil federal et au rejet de la ver
sion Guinand. 
Quanta la proposition de M. Hess, la cornmission n'a evidem
ment pas pu l'etudier et se determiner. M. Hess considere que 
le Conseil federal aurait la possibilite de restreindre le pouvoir 
de contröle de la commission se rappo1tant a l'interpretation 
des dispositions des articles 5 a 8 de la loi, sans qu'il soit ques
tion de toucher aux articles 2 et 3 qui definissent la qualite de 
refugie. Personnellement, je n'ai pas uni3 opinion tres claire a 
ce sujet; c'est la raison pour laquelle je nie garderai de formu
ler une recommandation. 

Mühlemann, Berichterstatter: Die Kommission sah sich -wie 
Sie jetzt -vor drei Lösungsmöglichkeiten: Wir können entwe
der die bestehende Lösung mit der Rekursinstanz innerhalb 
des Departementes beibehalten. Eine Lösung, die vielen zu 
gebunden schien, zu wenig unabhängi!~ und darum von der 
Mehrheit der Kommission nicht akzeptiert wurde. Sie ist hier 
im Rat durch die Anträge Frey Walter und Ruf wiederaufge
nommen und ist eine logische Fortsetzung der bisherigen Pra
xis. Auf der anderen Seite haben Sie die Minderheit, vertreten 
durch Frau Bäumlin, die eine relativ unabhängige Rekursin
stanz will, im Sinne einer Muss-Formulierung, die möglichst 
rasch eingesetzt und möglichst auch, wh~ mir scheint, von den 
politischen Direktiven des Bundesrates abgelöst sein soll. Die 
Lösung, die Herr Guinand vorschlägt, hat uns nicht vorgele
gen. Sie geht in ihrer Unabhängigkeit weniger weit als die Min
derheitslösung. Ich könnte mich persönlich dazu äussern, 
möchte das aber nicht tun, sondern die dritte Lösung vertre
ten, die in der Kommission eine Mehrheit gefunden hat. 
Herr Bundesrat Koller hat uns anschaulich dargelegt, dass die 
bisherige Praxis nicht einfach von einem Tag auf den andern 
ohne eine genaue Analyse der Situation in eine neue überge
führt werden kann. Er braucht etwas Zeit, um uns ein Modell 
vorzuschlagen, das eine klare Weisungsbefugnis des Bundes
rates beinhaltet. Es darf sich hier nicht um eine politische In
stanz handeln, die nur juristisch urteilt. Es muss eine politische 
Einbindung vorhanden sein, und das erschwert das Finden 
dieses Modelles. · 
Ich glaube auch, Herr Bundespräsident l<oller hat recht, wenn 
er von uns die Kompetenz verlangt, dies13s Problem gründlich 
zu studieren, den Uebergang von der bisherigen Lösung sinn
voll und allmählich zu finden und dann eine Lösung zu treffen, 
bei der eine unabhängige Beschwerdeinstanz nicht ganz im 
juristischen Raum allein wirkt, sondern an gewisse politische 
Weisungen des Bundesrates gebunden ist, die von Fall zu Fall 
auch wieder erneuert werden können. 
Es scheint mir richtig zu sein, dass Sie hier dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit folgen. 

Bundespräsident Koller: Erlauben Sie rnir zunächst ein Wort 
zur heute geltenden Rechtslage der departementsinternen 
Beschwerdeinstanz. Sowohl das Bunde:;gericht wie die Euro
päische Menschenrechtskommission halten klar fest, dass 
das heute geltende Verfahren, Artikel 13 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, der eine wirksame Beschwerde 
bei einer nationalen Instanz verlangt, vollkommen genügt. 
Also international stehen wir rechtlich nicht unter Handlungs
zwang. 
Aber die praktisch einstimmige Expertenkommission hat die 
Schaffung einer unabhängigen Rekurskommission als Korre
lat betrachtet zur Beschleunigung des Asylverfahrens. Der 
Bundesrat hat diesen Gedanken aufgenommen, wobei ich Sie 
immerhin ausdrücklich darauf verweisen kann, dass schon die 
Expertenkommission nicht etwa eine Muss-Vorschrift vorge
schlagen hat, sondern eine Kann-Vorschrift, also einen Kom
petenzartikel, wie das dann auch der Bundesrat in seiner Bot
schaft getan hat. 
Wir haben Ihnen die Gründe, die für eino Schaffung einer sol
chen verwaltungsunabhängigen Rek1.:rskommission spre-
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chen, in der Botschaft dargelegt. Es geht vor allem um die 
Schaffung erhöhter Legitimität der Asyl- und Wegweisungs
entscheide, bei denen es um höchst persönliche Rechtsgüter 
geht. Die Schaffung einer unabhängigen Rekurskommission 
kann auch zu einer Entlastung des Bundesrates führen, denn 
wir erleben leider immer öfter, dass nach abgeschlossenen 
Beschwerdeverfahren Wiedererwägungsgesuche und Auf
sichtsbeschwerden an den Bundesrat eingereicht werden, um 
noch einmal Zeit zu gewinnen, bevor solche negative Asylent
scheide durch Vollzug der Wegweisung vollstreckt werden. 
Das sind die Gründe, die den Bundesrat bewogen haben, Ih
nen zu beantragen, ihm die Möglichkeit der Schaffung einer 
unabhängigen Beschwerdeinstanz zu geben. 
Warum wehrt sich der Bundesrat nun gegen eine Muss-Vor
schrift? Wir wehren uns gegen eine Muss-Vorschrift aus zwei 
Gründen. Erstens, weil die organisatorischen Probleme der 
Schaffung einer unabhängigen Rekurskommission nicht ein
deutig studiert und analysiert worden sind, und zweitens, weil 
wir auch verfahrensrechtlich die Frage nicht genügend stu
diert haben. Mit der Annahme einer Muss-Vorschrift wurde ein 
allzu grosser Sprung ins Ungewisse gemacht. 
Ich komme zu den organisatorischen Problemen. Bereits der 
Präsident Ihrer Kommission hat ausgeführt, dass die Be
schwerdeinstanz meines Departements heute im Jahr etwa 
20 000 Beschwerden zu bearbeiten hat. Wenn Sie bedenken, 
dass das Bundesgericht im letzten Jahr 4313 und das Eid
genössische Versicherungsgericht 1195 neue Geschäfte zu 
bearbeiten hatte, sehen Sie, dass wir mit der SchaffurJg dieser 
unabhängigen Rekurskommission in eine ganz neue Dimen
sion hineingelangen. Deshalb müssten diese organisatori
schen Probleme im einzelnen geprüft und abgeklärt werden, 
wenn wir nicht riskieren wollen, dass wir mit der Schaffung der 
unabhängigen Rekurskommission die Effizienz unseres Asyl
entscheidungsapparates schwächen anstatt stärken und be
schleunigen. 
In diesem Zusammenhang darf ich Sie, um Ihnen die Grössen
ordnung auch von einer andern Seite zu zeigen, darauf auf
merksam machen, dass der Beschwerdedienst heute etwa 
150 Leute beschäftigt. Es wäre auch organisatorisch eine Her
ausforderung, diese 150 Leute in neue, unabhängige Rekurs
kammern zu integrieren. 
Nun komme ich zum zweiten Problem, dem verfahrensrecht
lichen. 
Eindeutig ist, dass die unabhängige Rekurskommission bei 
der Beurteilung von reinen Rechtsfragen unabhängig sein 
muss wie ein Gericht. Nur dann ist sie eine unabhängige Re
kurskommission. Das trifft nun im Asylbereich vor allem für die 
Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zu, die un
ser Land durch die Ratifikation der Flüchtlingskonvention und 
der Europäischen Menschenrechtskonvention eingegangen 
ist. Aber daneben gibt es in diesem Bereich sehr viele Fragen, 
bei denen es sich nicht um eindeutige und klare Rechtsfragen 
handelt. Beispielsweise: Soll eine solche unabhängige Re
kurskommission bei der Lagebeurteilung über die Situation in 
den Herkunftsländern der Asylgesuchsteller vollständig frei 
sein, oder soll eine unabhängige Rekurskommission an Lage
beurteilungen des Bundesrates gebunden sein? Eine weitere 
Frage, die keine reine Rechtsfrage ist: Sollen auch humanitäre 
Härtefälle abschliessend und autonom durch eine solche un
abhängige Rekurskommission entschieden werden? Ist es 
nicht richtiger, wenn hier die politischen Behörden gewisse 
Rahmenbedingungen setzen können? 
Ich glaube, wir müssen sehr, sehr aufpassen, wie weit wir mit 
der Verrechtlichung des Asylrechtes gehen wollen. Es ist zwar 
unbestritten, dass es in unserm Land kein subjektives Recht 
auf Asyl gibt, im Unterschied etwa zur Bundesrepublik 
Deutschland. Aber gerade das Beispiel der Bundesrepublik 
Deutschland zeigt die Schwierigkeiten auf, die entstehen, 
wenn man in der Verrechtlichung dieser Problematik allzu weit 
geht. Sie haben vielleicht übers Wochenende in der «Neuen 
Zürcher Zeitung» gelesen, dass die Bundesrepublik Deutsch
land jetzt grösste Schwierigkeiten hat in bezug auf das in Aus
sicht genommene Schengener Abkommen, eine Art Erstasyl
abkommen, weil es offenbar nach strenger Rechtsauffassung 
mit ihrem subjektiven Recht auf Asyl nicht vereinbar ist, dass 

eine deutsche Behörde einem Asylgesuchsteller, dessen Ge
such beispielsweise in Frankreich oder in den Niederlanden 
bereits beurteilt worden ist, erklärt, dieser Entscheid sei auch 
für die Bundesrepublik Deutschland voll gültig. 
Sie sehen, wenn wir mit der Verrechtlichung allzu weit gehen, 
laufen wir Gefahr, dass wir uns gerade im Hinblick auf die Eu
ropafähigkeit zusätzliche Probleme schaffen. Der Bundesrat 
ist deshalb zur Ueberzeugung gelangt, dass er sich bei der 
Schaffung dieser unabhängigen Rekurskommission noch 
eine gewisse Handlungsfreiheit bewahren muss. Genau das 
verschafft uns diese Kann-Vorschrift. Ich versichere Ihnen 
aber, wenn Sie dieser Kann-Vorschrift des Bundesrates zu
stimmen, werde ich nach der Verabschiedung dieses AVB in 
beiden Räten sofort eine Expertenkommission einsetzen, die 
mir ein organisatorisches Modell entwickelt und eine genaue 
Verfahrensordnung für diese unabhängige Beschwerdein
stanz schafft. Wir haben dann alle nötigen Grundlagen, um 
diesen sehr bedeutenden Entscheid aufgrund solider Arbeit 
zu fällen. Ich glaube nicht, dass wir auf einem Gebiet mit derar
tigen Massenproblemen wie im Asylwesen uns einen Sprung 
ins Ungewisse leisten können. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, dem Antrag des Bundesrates 
und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Der Antrag von 
Herrn Guinand - so gut er gemeint ist - gibt uns diese unbe
dingt nötige Handlungsfreiheit nicht mehr, weil er die Kogni
tion abschliessend festlegt. Wir möchten diese wichtige Frage, 
wie weit wir in derVerrechtlichung gehen wollen, erst aufgrund 
einer konkreten Verfahrensordnung und nicht hier aufgrund 
eines Muss-Artikels entscheiden. Anderseits bitte ich Sie, uns 
diese Kompetenz zu geben; denn wenn Sie das vollständig 
beim Parlament behalten wollen, laufen wir Gefahr, dass wir 
allzu viel Zeit bis zu deren Realisierung verlieren würden. Mit 
dieser Delegationsnorm hat das Parlament von seiner Kompe
tenz Gebrauch gemacht. Ich wiederhole: Annahme des Vor
schlags des Bundesrates und Ablehnung aller anderen An
träge. 

Persönliche Erklärung - Declaration personnelle 

M. Jeanneret: Dans taute ma carriere parlementaire, je n'ai ja
mais fait de declaration personnelle apres que le president de 
la Confederation se soit exprime, mais je tiens, comme presi
dent du groupe auquel appartient M. Guinand, a preciser que 
sa solution a le merite de proposer un compromis dans le bon 
sens du mot. Elle n'est pas politique mais systematique et j'in
vite chacun a bien y reflechir. La minorite a retire sa proposi
tion. Nous en prenons acte. Nous aurions prefere que la majo
rite de la commission et le Conseil federal comprennent le 
merite de la proposition de M. Guinand. Si eile ne doit pas etre 
adoptee dans cette chambre, je souhaite que le Conseil des 
Etats puisse y reflechir. 
La decision de principe d'une commission de recours est un 
acte politique que seul peut prendre le Parlement. M. Guinand 
dit dans sa proposition, alinea 2, qu'une commission de re
cours independante est instituee, «es wird eine unabhängige 
Rekurskommission eingesetzt». Ensuite, Monsieur le Conseil
ler federal, il vous laisse, comme vous le souhaitez, toutes les 
modalites d'application. II n'a absolument rien change aux 
propositions materielles. «Le Conseil federal fixe», «der Bun
desrat regelt»; «le Conseil federal peut edicter», «der Bun
desrat kann .... ». C'est donc le principe politique qui doit etre 
fixe par le Parlement, les modalites etant renvoyees au Conseil 
federal. Nous regrettons que celui-ci et la commission ne 
l'aient pas compris et, dans cet esprit systematique, nous vous 
invitons a voter la proposition de M. Guinand. 

Bundespräsident Koller: Erlauben Sie mir eine kurze Replik, 
da es doch eine Sachaussage und nicht eine rein persönliche 
Aussage war, die Herr Jeanneret gemacht hat. Natürlich ist die 
Schaffung einer unabhängigen Rekurskommission eine politi
sche Entscheidung. Aber wie weit die Kognitionsbefugnis die
ser unabhängigen Rekurskommission geht, ist eine eminente 
rechtlich-politische Entscheidung, und diesbezüglich bindet 
uns der Antrag von Herrn Guinand eindeutig mehr als der An
trag des Bundesrates. Hier liegt die Differenz. 
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Le president: Je vous propose la procedure suivante: nous 
avons deux propositions potestatives, celle de la commission 
et du Conseil federal et celle de M. Peter Hess. II nous taut 
donc choisir l'une des deux. Le resultat de ce·vote sera oppose 
a la proposition imperative Guinand qui est maintenant seule, 
celle de la minorite ayant ete retiree. Le resultat de ce 
deuxieme vote sera oppose aux propositions de MM. Rychen 
et Ruf qui demandent la non-entree en matiere sur la creation 
d'une commission independante de recours. 

Abstimmung- Vote 

Erste Eventualabstimmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 90 Stimmen 
Für den Antrag Hess Peter 63 Stimmen 

zweite Eventualabstimmung - Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag Guinand (Muss-Formel) 85 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit (Kann-Formel) 7 4 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Guinand (Muss-Formel) 
Für den Antrag Rychen/Ruf (Streichen) 

Art.12, 12a-12f 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

102 Stimmen 
46Stimmen 

M. Ducret, rapporteur: Concernant l'article 12b, alinea 3, lors 
des travaux de la commission, la question de savoir si un re
querant peut etre penalise au cas ou il n'aurait pas les moyens 
financiers de faire traduire a ses frais un document dans une 
langue etrangere a ete soulevee. II a ete demande au presi
dent de la commission de preciser que toutes les assurances 
ont ete donnees par l'administration pour que, dans l'exercice 
de sa liberte d'appreciation, eile tienne campte du principe de 
l'egalite de traitement, selon l'article 4 de la constitution, et 
qu'elle prenne a sa charge les frais qui ne pourraient pas etre 
equitablement supportes par un requerant. 

M. Rebeaud: Je remercie M. Ducret d'avoir repondu d'avan
ce et partiellement a la question que je voulais poser. Toute
fois, je souhaite obtenir cette assurance du Conseil federal lui
meme. 
Je n'ai pas presente de proposition, mais j'aimerais juste sou
lever une question d'interpretation. L'article 12b, alinea 3 re
cele un danger. II permettrait en effet d'exiger d'un requerant la 
traduction d'un document important pour l'instruction de son 
dossier. Ce probleme est extremement grave car nous avons 
deja eu des cas ou des papiers, notamment des jugements de 
tribunaux rediges dans une langue etrangere, n'ont pas pu 
etre traduits par manque de moyens. Dans ces situations, les 
services de la Confederation ont agi comme si ces documents 
n'existaient pas. 
Pouvez-vous, Monsieur le President de la Confederation, nous 
assurer qu'il ne serajamais de man de a un requerant d'asile de 
fournir la traduction d'un document s'il n'a pas les moyens de 
payer la traduction? Comme nous interdisons aux requerants 
d'asile de travailler durant leur trois premiers mois de 
presence en Suisse, nous creons une situation d'indigence 
pour beaucoup d'entre eux. Par consequent, nous devons 
avoir l'assurance, avec un engagement formel de la part du 
Conseil federal, qu'on prendra chaque fois la precaution de 
verifier que les personnes auxquelles on demande la traduc
tion d'un document aient veritablement les moyens de la faire 
executer. 

Bundespräsident Koller: Ich kann Herrn Rebeaud beruhigen. 
Es ist selbstverständlich, dass sich aus Artikel 4 der Bundes
verfassung das Prinzip ergibt, dass, wer bedürftig ist, für diese 
Kosten nicht selber aufkommen muss. Das ist ein allgemeines 
Rechtsprinzip, das auch in bezug auf die Uebersetzung fremd
sprachiger Dokumente gilt. 

M. Ducret, rapporteur: J'ai encore une precision a donner a 
propos de l'article 12e. La question avait ete posee de savoir si 
en cas de pluralite de representants, et de la presence parmi 
eux d'un avocat, la communication ne devrait pas etre notifiee 
en premier lieu a ce dernier. L'administration nous a indique 
que dans un tel cas, l'avocat est interpelle afin qu'il prenne des 
dispositions pour etre habilite a recevoir les communications. 

Angenommen -Adopte 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Streichen 

Antrag Steffen 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Zwingli 
Abs. 3(neu) 
Der Asylgesuchsteller wird bei der Einreichung des Asylgesu
ches erkennungsdienstlich behandelt. 

Art.13 
Proposition de la commission 
Al. 1 ' 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Biffer 

Proposition Steffen 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Zwingli 
Al. 3 (nouveau) 
Au moment du depöt de la demande d'asile, des mesures sont 
prises en vue de l'identification du requerant. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Steffen: Unsere Kommission will einem Absatz in Artikel 13 
streichen, dem meiner Meinung nach 2:entrale Bedeutung zu
kommt. Ich beantrage Ihnen deshalb, den Absatz 2 im Bun
desbeschluss zu belassen. Er gibt dem Bundesrat endlich die 
Möglichkeit, einen Rückschub zu verfügen, der durch bilate
rale Verträge abgesichert ist. Da hat dm Bundesrat mit Erfolg 
sogenannte Schubabkommen - sie wurden von Herrn Mühle
mann erwähnt- mit Oesterreich, der Bundesrepublik Deutsch
land und Frankreich abgeschlossen, welche diese Staaten 
verpflichten, illegal in die Schweiz eingereiste Ausländer innert 
bestimmter Frist wieder zurückzunehmen. Ich hoffe, dass man 
Italien aussenpolitisch drängt, ein ähnliches Abkommen ab
zuschliessen. Gelegenheit hierzu wäre beim Besuch von Mini
sterpräsident Andreotti gewesen. 
Jetzt sollen wir ausgerechnet mit der Streichung von Artikel 13 
Absatz 2 diese Bestrebungen des Bundesrates unterlaufen. 
Die Schweiz ist gemäss gültiger gesetzlicher und internationa
ler Normen nur verpflichtet, Asylbeworber aus Nachbarlän
dern auszunehmen, wenn jene dort verfolgt werden oder 
wenn Gefahr besteht, dass die Nachbarstaaten die Non-refou
lement-Bestimmungen nicht einhalten. Unsere Nachbarstaa
ten haben aber gemäss ihren staatsver':raglichen Verpflichtun
gen das Gebot der Nichtrückschiebun,1 zu beachten, auch Ita
lien, wegen der MenschenrechtskonvEmtion. Die von mir hier 
vorgetragene Sicht der Dinge ist übrigens auch in der ein
drücklichen und sehr kritischen Stellungnahme des Zürcher 
Regierungsrates im Vernehmlassuni~sverfahren enthalten, 
der obersten Behörde jenes Kantons, der mit rund 18 Prozent 
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beinahe einen Fünftel aller in der Schweiz einreisenden Asyl
suchenden zu übernehmen verpflichtet ist. 
Ich erhoffe mir von Ihnen, besonders aber von meinen Kolle
ginnen und Kollegen aus dem Kanton Zürich, verbale Unter
stützung und Zustimmung. In seiner Botschaft schreibt der 
Bundesrat auf Seite 54 zu diesem Punkt: «Im Vernehmlas
sungsverfahren fand dieser Vorschlag im Grundsatz breite Un
terstützung.» 
Aus diesem Grunde erwarten wir vom Bundesrat, dass er sich 
vehement für die Beibehaltung von Artikel 13 Absatz 2 einset
zen wird. Ich bitte Sie, ihn darin zu unterstützen. 

M. Ducret, rapporteur: L'une des principales innovations de 
ce projet consiste dans la proposition du Conseil federal de 
determiner des pays dits sOrs, «safe countries» en anglais, ou 
il est exclu quese produisent des persecutions ou de serieux 
prejudices au sens de l'article 3 de la loi sur l'asile, voire des 
traitements inhumains au sens de l'article 3 de la Convention 
europeenne des droits de l'homme. II n'y aurait pas de possi
bilite de demande d'asile pour les ressortissants de ces Etats, 
cela pour autant que ces derniers punissent les violations des 
droits de l'homme conformement aux principes qui regissent 
un Etat de droit. 
lndependamment du fait que la formulation adoptee par le 
Conseil federal n'est pas apparue comme tres heureuse -cer
tains membres de la commission d'experts nous en ont fait la 
remarque - il lui a ete reproche sa place dans la systematique 
de la loi. En effet, l'article 13 traite de la demande d'asile pro
prement dite, soit plus precisement de la manifestation de vo
lonte qui s'y rattache. 
La commission n'a pas accepte qu'en raison du seul fait qu'un 
requerant soit ressortissant d'un pays figurant dans cette liste, 
sa demande ne soit pas enregistree et, partant, qu'elle ne per
mette pas l'audition de l'interesse, seul moyen de determiner 
s'il n'y a pas neanmoins des indices de persecution qui pour
raient permettre d'entrer en matiere sur la demande. 
Apparemment, M. Steffen n'a pas remarque que cette disposi
tion avait ete reprise a l'article 16b. C'est la raison pour la
quelle je vous prie de bien vouloir accepter la proposition de la 
majorite de la commission qui vous demande de bitter cette 
proposition du Conseil federal et, par consequent, de rejeter 
egalement la version de M. Steffen. Nous en reparlerons d'ail
leurs lors de la discussion concernant l'article 16b. 

Mühlemann, Berichterstatter: Wir bitten Sie, den Antrag Stef
fen zurückzuweisen. Wir werden bei Artikel 16 Absatz 1 bis dar
auf zurückkommen. Es geht hier um das Problem der soge
nannten verfolgungssicheren Länder (Safe countries). Asylbe
werber, die aus Ländern stammen, in denen der Bundesrat 
kraft seiner politischen Lagebeurteilung festgestellt hat, dass 
die Menschenrechte gewahrt bleiben, können zurückgewie
sen werden. Wir werden zweifellos bei Artikel 16 etwas intensi
ver über dieses Problem sprechen. 
Wir bitten Sie deshalb, der Kommission zu folgen. 

Bundespräsident Koller: An der Möglichkeit, sogenannte 
Safe countries zu bestimmen, Herr Nationalrat Steffen, möchte 
auch der Bundesrat unbedingt festhalten. Er hat sich aber 
überzeugen lassen, dass es zur Vermeidung von Missver
ständnissen besser ist, wenn wir diese Safe-country-Regel in 
Artikel 16 Absatz 1 bis aufnehmen und nicht in Artikel 13. 
Wenn sie systematisch bei Artikel 13 plaziert würde, hätte die 
Problematik auftauchen können, ob überhaupt noch eine An
hörung solcher Asylgesuchsteller aus verfolgungssicheren 
Ländern nötig und erforderlich wäre. Um das zu vermeiden, 
haben wir diesen Artikel jetzt in Artikel 16 Absatz 1 bis und 
nicht, wie ursprünglich vorgeschlagen, in Artikel 13 plaziert. 
Für den Bundesrat ist es ganz klar, dass auch diesen Asylge
suchstellern das rechtliche Gehör gewährt werden muss. 
Aus diesem Grunde beantrage ich, Absatz 2 zu streichen, da
für aber Artikel 16 Absatz 1 bis zuzustimmen. 

Le president: Monsieur Steffen retire sa proposition. Ce pro
bleme sera traite a l'article 16. 

5-N 

Asylverfahren. Aenderung 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Abs. 3 (neu)- Al. 3 (nouveau) 

Zwingli: Beim Vollzug unseres Asylverfahrens werden wir im
mer wieder auf die loyale Mitwirkung zahlreicher Beamter aus 
Grenzwacht, Grenzpolizei, Fremdenpolizei und der Bundes
verwaltung sowie von Helfern aus privaten Organisationen an
gewiesen sein. Aus zahlreichen Gesprächen mit Leuten aus 
den verschiedenen Bereichen des Vollzuges drängt häufig die 
gleiche Problematik an die Oberfläche. Es gibt einzelne Asyl
bewerber, die mit unserem Asylrecht regelrecht Blindekuh 
spielen und dabei immer wieder unbehelligt durch die Netze 
schlüpfen. Ich will diese Behauptung mit den folgenden au
thentischen Beispielen belegen: 
Fall X: Am 18. Oktober 1985 reiste jemand aus der Türkei über 
Italien/Frankreich in die Schweiz ein und stellte ein Asylge
such. Am 23. Juni 1986 wurde das Asylgesuch abgewiesen. 
Der anschliessende Rekurs wurde wieder zurückgezogen. Am 
23. Februar 1987, ein weiteres halbes Jahr später, erfolgte die 
begleitete Ausschaffung in die Türkei. 24. November: Illegale 
Einreise aus Oesterreich in die Schweiz; am folgenden Tage 
Rückgabe an Oesterreich. Juli/August 1988: Asylgesuch in 
Norwegen: Abweisung. 27. November 1989: Illegale Einreise 
aus Italien, Asylgesuch in Kreuzlingen, Zuweisung an den 
Kanton St. Gallen. Später stellte sich heraus, dass ein erstes 
Urteil wegen illegaler Einreise vom 24. November 1987 und 
ein zweites Urteil wegen illegaler Einreise vom 27. November 
1989 vorlagen. Trotzdem ist ein neues Gesuch hängig. 
Ein zweiter Fall: Am 28. Dezember 1989 reiste ein Asylbewer
ber mit Schlepper aus Russland über die Tschechoslowakei 
und Oesterreich illegal in die Schweiz ein. Am 3. Januar 1990 
Asylgesuch in Kreuzlingen, Zuweisung an den Kanton St. Gal
len. Am 12. Januar 1990 war der Asylbewerber verschwunden. 
Am 24. Januar 1990 ist er, zusammen mit anderen Landsleu
ten, aus Italien kommend, im Kanton Tessin angehalten wor
den. Er erhielt Anweisung, sich in St. Gallen zu melden, ver
schwand aber erneut. Am 1 . März 1990, also nach gut zwei 
Monaten, stand nach mühsamen Befragungen fest, dass der 
gleiche Mann bereits am 14. Oktober 1986 im Aargau ein Asyl
gesuch gestellt hatte. Inzwischen wurde er letztinstanzlich ab
gewiesen, ist dann verschwunden und vermutlich in einem 
weiteren Kanton untergetaucht. 
Der dritte Fall: Am 4. Juni 1989 mit einem Schlepper illegal aus 
Italien eingereist. Einen Tag später Asylgesuch in Kreuzlingen, 
wieder einen Tag später Zuweisung an den Kanton St. Gallen. 
Am 19. Juni 1989 erhielt er die Vorladung zur Befragung, seit
her verschwunden. Am 16. Februar 1990, also acht Monate 
später, stellte sich heraus, dass der gleiche Asylgesuchsteller 
bereits am 2. September 1988 in Basel ein Gesuch stellte. Die
ses wurde mit einer Ausreisefrist abgewiesen. Auch der an
schliessende Rekurs wurde abgewiesen und eine neue Aus
reisefrist bis 30. April 1989, zusätzlich mit Einreisesperre, fest
gesetzt. 
Ich weiss nicht, wie gross der Anteil dieser Gruppe von Asylbe
werbern ist. Aber auch wenn es sich nur um wenige Prozent al
ler Asylbewerber handelt, liegt es doch im Interesse des Gan
zen und nicht zuletzt im ureigensten Interesse der anständi
gen Asylbewerber, dass solche Missbräuche unseres Asyl
rechts abgestellt werden. Ein Asylgesuchsteller muss inskünf
tig wissen, dass er erwischt wird, wenn er mit wechselnder 
Identität neue Gesuche stellt und auf diese Weise Blindekuh 
spielt. 
Aus diesen Ereignissen heraus schlage ich Ihnen folgende 
Aenderungen vor. Mein Antrag zu Artikel 13 Absatz 3 (neu) be
trifft jetzt, nachdem Absatz 2 gestrichen wurde, den Artikel 13 
Absatz 2. Ich möchte, dass die erkennungsdienstliche Be
handlung bereits bei der Einreichung des Asylgesuches erle
digt wird. Wenn Sie diesem Antrag zustimmen, wird die Grund
lage für eine allenfalls notwendige spätere Ueberprüfung der 
Identität während des Verfahrens gelegt. Der Vorschlag für die 
erkennungsdienstliche Behandlung im Entwurf scheint mir 
nicht ganz logisch zu sein. Warum wird bei der Einreise über 
einen Flughafen eine erkennungsdienstliche Behandlung vor-
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gesehen? Bei der Einreichung des Gesuches bei einer Aus
landvertretung, bei der Einreise an einem geöffneten Grenztor 
und sogar bei der Anhaltung bei illegaler Einreise aber ist 
diese Identifikation im Gesetz nicht erwähnt. Sie würde dann 
allenfalls beim erstinstanzlichen Verfahren nachgeholt. Damit 
sind zweifellos die Ursachen für die drei zitierten Fälle gesetzt. 
Ich weiss, dass man inzwischen beabsichtigt, eine automati
sche Analyse der Fingerabdrücke an die Hand zu nehmen. Es 
soll sich um eine Apparatur aus den USA handeln. Ich glaube, 
auch diese Möglichkeit tangiert meinen Vorschlag in keiner 
Weise. So oder so wird die Bewältigung der Identifikation an
hand der Fingerabdrücke notwendig sein. 
Der wesentliche Punkt meines Vorschlages liegt also darin, 
dass die erkennungsdienstliche Behandlung bereits bei der 
Einreichung des Asylgesuches statt erst beim erstinstanzli
chen Verfahren vorgenommen wird. 
Die zusätzlich vorgeschlagenen Aenderungen in Artikel 13d 
Absatz 1 und Artikel 14 Absatz 2 sind die Folgen des Entschei
des bei Artikel 13 Absatz 2. 
Ich bitte Sie, meinen Vorschlägen zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: J'ai quelque peine a suivre M. Zwingli 
dans son raisonnement. Je ne suis pas un praticien, mais un 
fait m'apparait incontestable. En effet, si l'on suit M. Zwingli, 
dans tous les postes-frontiere et toutes les representations di
plomatiques de notre pays a l'etranger, devrait figurer un ap
pareil de contröle dactyloscopique. Or, cela me semble tout a 
fait impraticable, car ces appareils se trouvent dans les centres 
d'enregistrement et les aeroports, et c'est dans ces endroits-la 
seulement que l'on peut proceder ade telles investigations. 
C'est la raison pour laquelle, au nom de la commission, je con
sidere la proposition de M. Zwingli comme non acceptable et 
vous demande de la rejeter. 

Mühlemann, Berichterstatter: Der Antrag Zwingli ist wahr
scheinlich technisch nicht durchführbar. Wir haben heute bei 
den Empfangsstellen und in den Flughäfen technische Ein
richtungen, um den Erkennungsdienst über Fingerabdrücke 
sicherzustellen. Aber in den ausländischen Vertretungen ha
ben wir das nicht. Dort haben wir nicht das nötige Fachperso
nal, und das haben wir auch nicht an jedem Grenzübergang. 
Aus all diesen Gründen, Herr Zwingli, ist Ihr Antrag technisch 
nicht durchführbar und deshalb abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Artikel 13 definiert, wann ein Asylge
such vorliegt. Eine Bestimmung, wie sie nun Herr Nationalrat 
Zwingli vorschlägt, wonach Asylgesuchsteller bereits beim er
sten Behördenkontakt- also wenn sie Asyl geltend machen -
erkennungsdienstlich zu behandeln wären, lässt sich in der 
Praxis - wie bereits ausgeführt worden ist - leider nicht ver
wirklichen, weil wir sonst bei jedem Grenzübergang die nöti
gen Apparaturen und das nötige Fachpersonal zur Verfügung 
haben müssen. 
Der Entwurf sieht jedoch im Sinne Ihres Anliegens, Herr Natio
nalrat Zwingli, vor, dass bei den sogenannten Flughafenfällen 
die erkennungsdienstliche Behandlung bereits in den Flughä
fen erfolgen kann. Also dort ist Ihr Anliegen bereits realisiert. 
Für die übrigen Fälle - also an den Binnengrenzen - müssen 
wir aber am geltenden System, wonach diese erkennungs
dienstliche Behandlung in den Empfangsstellen zu erfolgen 
hat, festhalten, weil alles andere-wie gesagt-zu einem nicht
ökonomischen Aufwand an Personal und Apparaturen führen 
würde. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag Zwingli 
Dagegen 

Art.13a-13c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

15 Stimmen 
59 Stimmen 

Art.13d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung ·zum Entwurf des Bundesra,tes 

Antrag Zwingli 
Abs.1 
Für Asylgesuche, die bei der Grenzkontrolle auf den Flughä
fen gestellt werden, gilt Artikel 13c. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Antrag Steffen 
Abs.3 
.. .. , wenn dem Gesuchsteller dort nach der Auffassung des 
Bundesamtes offensichtlich keine Verfolgung droht. 

Art.13d 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Zwingli 
Al. 1 
L'article 13c est applicable aux demandes d'asile deposees 
au contröle a la frontiere des aeroports. 
(Bitter la seconde phrase de l'alinea). 

Proposition Steffen 
Al.3 
.... peut etre ordonnee dans le cas ou l'office federal estime 
que le requerant n'y est manifestement pas menace de per
secution. 

Abs. 1-A/. 1 

Le president: M. Zwingli retire sa proposition au premier 
alinea. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Abs. 2-A/. 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Steffen: Bei meinem Antrag zu Artikel 13d Absatz 3 geht es 
kurz gesagt um die Frage: Soll das Uno-Hochkommissariatfür 
Flüchtlinge in das Verfahren eines sofortigen Vollzuges der 
Wegweisung eines Asylsuchenden in den Heimat- oder Her
kunftsstaat einbezogen werden, wenn dem Asylsuchenden 
nach Auffassung des Bundesamtes dort offensichtlich keine 
Verfolgung droht? 
Mein Antrag schliesst die Mitbestimmung des Uno-Hoch
kommissariates aus. Warum? 
1. Die sofortige Wegweisung erfolgt nur bei Gesuchen, die 
sich als offensichtlich unbegründet un1d missbräuchlich er
weisen. 
2. Nehmen wir an, dass die Bundesbehörden in der Beurtei
lung der Gefährlichkeit des Heimat- od13r Herkunftsstaats mit 
dem Uno-Hochkommissariat zusammenarbeiten: Verweigert 
nun das Uno-Hochkommissariat in einem Fall seine Zustim
mung, soll das automatisch bedeuten, dass ein normales Be
schwerdeverfahren durchzuführen ist. Mit anderen Worten: 
Künftig greift eine internationale Organisation, der wir nach 
dem Willen des Volkes nicht beigetreten sind, direkt in den Ver
fahrensablauf ein, was meiner Meinung nach mit der Souverä
nität unseres Staates in diesem Bereich nicht zu vereinbaren ist. 
Ich wende mich ein zweites Mal an meinei Kolleginnen und Kol
legen aus dem Flughafenkanton Zürich. Der Regierungsrat 
des volksreichsten und asylbewerberre,ichsten Kantons lehnt 
den Beizug des Uno-Hochkommissariates für Flüchtlinge im 
Verfahren strikte ab, wobei er auf die unklare verfahrensrecht
liche Stellung hinweist. Offensichtlich ist der Kanton Zürich 
über zurückliegende Erfahrungen in der praktischen Zusam
menarbeit mit dem Uno-Hochkommiss1,iriat nicht sehr glück
lich. 
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Ich bitte Sie höflich, aufgrund verfahrensrechtlicher Bedenken 
meinem Antrag zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: D'aucuns pourraient etre satisfaits 
qu'une autorite morale comme le HCR puisse collaborer a la 
politique en matiere d'asile de notre pays. M. Steffen y voit une 
ingerence intolerable d'une organisation internationale dans 
les affaires interieures de la Suisse. C'est son droit. 
En ce qui me concerne, la commission ne s'etant pas pro
noncee sur cette question, je considere que la collaboration 
du HCR legitime en quelque sorte l'execution immediate du 
renvoi ou le refus de l'entree en matiere decidee par la Suisse. 
Elle garantit qu'il n'y a pas violation du principe de non-refoule
ment et de l'article 3 de la Convention europeenne des droits 
de l'homme et, a mon avis, c'est une garantie supplementaire 
dont nous devrions etre satisfaits. C'est la raison pour laquelle 
je vous invite a rejeter la proposition Steffen. 

Mühlemann, Berichterstatter: Wir benötigen für die Rückfüh
rung der Asylbewerber die Zusammenarbeit mit dem Uno
Hochkommissariat für Flüchtlinge, weil wir eine gewisse Nach
kontrolle haben müssen. Sie werden später einen Antrag von 
Herrn Günter erhalten, in dem er eine stichprobenartige Kon
trolle verlangt, die sehr viel weiter geht und sehr viel aufwendi
ger ist. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Steffen nicht zuzustimmen. 

Bundespräsident Koller: Bei den Asylgesuchen am Flugha
fen ist die Situation ähnlich wie an der Grenze. In Absatz 3 ist ja 
die Möglichkeit vorgesehen, dass, wenn die Einreise nicht be
willigt wird, die sofortige Wegweisung in den Heimat- oder Her
kunftsstaat angeordnet wird. Weil wir hier kein eigentliches 
Asylverfahren durchführen, sondern sofort vollziehen, brau
chen wir diese zusätzliche Sicherheit in Form der Zustimmung 
auch des Hochkommissariates der Vereinten Nationen. Das 
ist die zusätzliche Sicherung, die hier eingebaut ist, weil wir gar 
kein übliches Asylverfahren durchführen müssen. 
Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, an dieser Bestim
mung festzuhalten. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Steffen 

Art.13e 
Antrag der Kommission 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Ruf 
Abs. 1 
.... Behörden des Nachbarstaates. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Antrag Scherrer 
Abs. 1 
Wird ein Gesuchsteller bei der illegalen Einreise im grenz
nahen Raum angehalten oder wird bei der Stellung des Asyl
gesuches im Inland festgestellt, dass er illegal in die Schweiz 
eingereist ist, wird er ohne Anhörung unverzüglich in sein Hei
matland oder in das Land, in welchem er sich zuletzt aufgehal
ten hat, ausgeschafft. 
Abs.2 
Streichen 

Art.13e 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Ruf 
Al. 1 
.... par les organes cantonaux de police. 
(Biffer le reste de l'alinea) 

Proposition Scherrer 
Al. 1 
Si un requerant est intercepte a un endroit proche de la fron
tiere alors qu'il entrait illegalement en Suisse ou s'il apparalt, 
au moment du depöt en Suisse de lade man de d'asile, qu'il est 
entre illegalement dans notre pays, il est immediatement ren
voye, sans meme etre entendu, dans son pays d'origine ou 
dans le pays ou il sejournait en dernier lieu. 
Al.2 
Biffer 

Ruf: Bei diesem Artikel geht es um das Anhalten bei der illega
len Einreise. Die Polizeiorgane übergeben eine im grenzna
hen Raum angehaltene Person den zuständigen Behörden 
des Nachbarstaates, dies aufgrund entsprechender Schubab
kommen. Ich beantrage Ihnen die Streichung des letzten Sat
zes dieses Absatzes, der lautet: «Sie informieren ihn vorher 
über den nächstgelegenen geöffneten Grenzübergang.» 
Meines Erachtens hat es die Schweiz wirklich nicht nötig, Re
klame für noch mehr Wirtschaftsasylanten zu machen. Bei den 
allermeisten Bewerbern, vor allem bei den illegal eingereisten, 
handelt es sich ja nicht um Flüchtlinge im Sinne des Asylgeset
zes und der Flüchtlingskonvention, sondern um Wirtschafts
flüchtlinge. Es geht hier in erster Linie um eine grundsätzliche 
Frage, wenn auch die praktische Bedeutung des fraglichen 
Satzes nicht allzu gross sein dürfte. Im übrigen können die Be
troffenen ja bei den Behörden des Nachbarlandes, denen sie 
übergeben werden, um Asyl nachsuchen. Es sind allgemein 
bekannte Tatsachen, wo sich die normalen Grenzübergänge 
in die Schweiz befinden. 
Natürlich können wir bei Artikel 13e auch dem Antrag Scherrer 
zustimmen. Wir haben das Anliegen, das dem Antrag Scherrer 
zugrunde liegt, bei Artikel 16 Absatz 1 unsererseits aufgegrif
fen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zu meinem Vorschlag. 

Scherrer: Ich beantrage Ihnen, bei Artikel 13e Absatz 1 mei
nem Vorschlag zuzustimmen und Absatz 2 zu streichen. 
In keinem Nachbarland der Schweiz werden Menschen ge
mäss Artikel 3 des Asylgesetzes verfolgt. Deshalb muss von 
einem Gesuchsteller verlangt werden, dass er sein Gesuch an 
einem offiziellen Grenzübergang stellt. Wir dürfen nicht wegen 
angeblich humanitärer Verpflichtungen unseren Rechtsstaat 
untergraben, indem wir Asylgesuchstellern die illegale Ein
reise bewilligen, während z. B. Antragsteller auf eine Erwerbs
tätigkeit den gesetzlichen Weg wählen müssen .. 
Wer sich von einer bezahlten Schlepperorganisation durch 
halb Europa schleusen lässt und illegal in unser Land einreist, 
beweist, dass sein späteres Asylgesuch auf schwachen Füs
sen steht. Die illegale Einreise wird nämlich immer dann ge
wählt, wenn der Gesuchsteller weiss, dass seine an der 
Grenze vorgebrachte Begründung nicht genügt, um als Asyl
bewerber in die Schweiz eingelassen zu werden. Ist er aber il
legal eingereist, genügt die einfache Aussage: «Ich ersuche 
um Asyl», um vorerst als Asylbewerber anerkannt zu werden. 
Das ist doch der wunde Punkt unseres Asylverfahrens. Jeder 
kann, legal oder illegal, einreisen und ein Asylgesuch stellen. 
Solange das so bleibt, werden wir die Lage nie unter Kontrolle 
bekommen. Im Gegenteil, die Asylantenzahlen werden weiter 
steigen, mit dem Resultat, dass wir in absehbarer Zeit nicht 
mehr um Notrecht herumkommen. · 
Als Rechtsstaat müssen wir von einem Asylbewerber verlan
gen, dass er unsere Gesetze respektiert und nach rechtsstaat
lichen Grundsätzen in die Schweiz einreist, um sein Asylge
such zu stellen. Wer sich in der Illegalität bewegt, darf nicht 
noch von unserer Hilfsbereitschaft profitieren, sondern muss 
unverzüglich wieder ausgeschafft werden, und zwar in sein 
Heimatland, damit er nicht, nachdem ihn ein Zöllner oder ein 
Polizeibeamter über den nächsten Grenzübergang informiert 
hat, einfach hundert Meter weitermarschiert und wieder in un
ser Land einreist. 
Deshalb bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: Dans sa proposition, M. Ruf suggere 
que l'on supprime la deuxieme phrase de l'alinea premier de 
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l'article 13e qui prevoit que, lorsqu'un requerant est intercepte 
a un endroit proche de la frontiere alors qu'il entrait illegale
ment en Suisse, il soit remis aux autorites competentes de 
l'Etat limitrophe, non sans qu'il lui soit indique l'endroit Oll est 
situe le poste frontiere ouvert le plus proche. 
Le message du Conseil federal n'est pas tres explicite a ce pro
pos, mais il m'appara1t que c'est une question d'humanite et 
de convenance, dans la mesure Oll certains requerants d'asile 
traversent la frontiere sans trop conna'itre notre legislation, ni 
les contraintes qu'elle comporte. II serait donc correct de pou
voir lui signaler qu'il doit deposer sa demande aupres d'un 
poste frontiere et, plus encore, de lui indiquer Oll se trouve le 
poste frontiere le plus proche. 
Quant a la proposition Scherrer, eile me paralt totalement en 
contradiction avec le principe de non-refoulement. La disposi
tion du Conseil federal prevoit precisement que le requerant 
qui se trouve dans cette situation doit etre remis aux autorites 
du pays limitrophe; quant a savoir si ce requerant peut etre 
renvoye dans son pays d'origine, il y a la precisement risque 
de violation du principe du non-refoulement. C'est la raison 
pour laquelle je vous propose egalement de repousser la pro
position Scherrer. 

Mühlemann, Berichterstatter: Mit seinem Antrag berührt Herr 
Scherrer ein sehr wichtiges Kapitel der Asylpolitik. Ich habe 
schon wiederholt darauf hingewiesen, dass die illegale Ein
reise sehr viele Asylbewerber betrifft und dass es nicht ganz 
einfach ist für den vordersten Mann an der Grenze, das Pro
blem wirklich zu lösen. Wenn die Schweiz mit einem Land ein 
eigentliches Schubabkommen abgeschlossen hat - das be
trifft Oesterreich, die Bundesrepublik Deutschland und Frank
reich-, ist es relativ leicht, einen Asylbewerber anzuhalten und 
der Grenzpolizei des Nachbarstaates zu übergeben. Wir ha
ben dann die Garantie, dass nicht weiter zurückgeschoben 
wird, in ein Heimatland, in dem er nicht sicher ist. 
Das gilt aber nicht für Italien, mit dem wir kein Schubabkom
men haben. Das gilt auch nicht für die Flughäfen, wo wir Asyl
bewerber direkt zurückweisen, wieder in ein gefährdetes Hei
matland. Damit verstossen wir gegen das Prinzip des Non re
foulement, der Nichtrückschiebung gemäss Artikel 45. Darum 
- Herr Scharrer - können wir Ihren Antrag nicht so überneh
men, wie er gestellt ist. 
Der Antrag von Herrn Ruf bezieht sich auf einen Bereich, der 
tatsächlich im Ermessen liegt. Wollen wir einen Asylbewerber, 
der illegal über die Grenze geht, noch mit Informationen verse
hen und ihm den Weg zum nächsten offenen Grenzübergang 
weisen? Das ist eine Frage, die man zu Recht stellen kann. 
Wir haben in der Kommission über den Bereich der Grenz
kontrollen nicht sehr eingehend gesprochen, weil das wie ge
sagt zu den mittel- und langfristigen Massnahmen gehört, die 
noch in Aussicht gestellt sind. Wir sind hier in einem Teilbe
reich - ich spreche jetzt persönlich und nicht im Namen der 
Kommission-, in dem eine genaue und sorgfältige Ueberprü
fung durch unsere Instanzen und auch bessere Lösungsmög
lichkeiten noch gesucht werden müssen. 
Im besonderen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, 
dass eine Priorität meines Erachtens darin besteht, das 
Schubabkommen mit Italien zu erzwingen, damit wir minde
stens mit allen vier Nachbarländern eine eindeutige Situation 
haben. 
Ich bitte Sie trotzdem, beide Anträge abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Es geht hier um die Frage der An
haltung bei illegaler Einreise an der Grenze. Die Rechtslage ist 
so: Wenn im grenznahen Raum jemand angehalten wird, kann 
er aufgrund der Schubabkommen in das Nachbarland zurück
gewiesen werden. Das Nachbarland hat dort, wo Schubab
kommen bestehen, auch eine Abnahmepflicht. Das ist bei al
len Nachbarstaaten der Fall, mit Ausnahme von Italien. 
Oft wissen wir aber gar nicht; aus welchem Land der b,etref
fende Asylgesuchsteller kommt. Dann wäre es konventions
widrig, wenn wir ihn einfach irgendwohin abschieben würden, 
sondern wir sind aufgrund des Gebotes des Non refoulement 
gehalten, ein Asylverfahren durchzuführen. Das ist die Rechts
lage; alles andere wäre konventionswidrig. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, diese Anträge abzulehnen. 

Persönliche Erklärung - DecJaration personnelle 

Ruf: Herr Bundespräsident, was Sie zuletzt gesagt haben, be
trifft nicht meinen Antrag. Bei meinem Antrag geht es um die 
Anhaltung im grenznahen Raum. Da weiss man, aus welchem 
Nachbarland jemand illegal über die Grenze gekommen ist. 
Es geht dabei nur darum, ob man ihm noch weitere Informatio
nen liefern soll. 
Im übrigen ist mir nicht einsichtig, warum man auf die Schub
abkommen immer derart viel Wert legt, wo doch alle Nach
barstaaten der Schweiz die EMRK ratifi2:iert haben und dem
zufolge automatisch an das Non-refoulement-Gebot gebun
den sind. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ruf 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Scharrer 

Art. 13f 
Antrag der Kommission 

ofümsichtliche Mehrheit 
Minderheit 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bunde,srates 
Abs.2 
.... des Gesuchstellers. Er kann ausserdem summarisch zum 
Reiseweg und den Gründen, warum er sein Land verlassen 
hat, einvernommen werden. Der Gesuchsteller wird von .... 
Abs.3,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Zwingli 
Abs.2 
Die Empfangsstelle erhebt die Personalien des Gesuchstel
lers sowie den Grund und die Umstände der Einreise. Die Be
hörden des Standortkantons überprüfen die Identität des Ge
suchstellers. Die Reisepapiere und ldentltätsausweise werden 
zu den Akten genommen. 

Art.14 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
AJ.2 
Le centre d'enregistrement recueille l,es donnees person
nelles du requerant. II peut en outre prendre note sommaire
ment des motifs qui l'ontfait quitter son pays et des circonstan
ces de son entree en Suisse ..... 
AJ.3,4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Zwingli 
Al. 2 
Le centre d'enregistrement recueille les donnees person
nelles concernant le requerant ainsi que le motif et les circons
tances de son entree en Suisse. Les autorites du canton d'em
placement du centre verifient l'identite du requerant. Les docu
ments de voyage et les pieces d'identitE3 sont verses au dos
sier. 

Le president: M. Zwingli a retire sa prop,osition. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de Ja commission 
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Art.14a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Ruf 
Abs. 4 (neu) 
Die Kantone können die Gemeinden nicht zur Aufnahme von 
Asylbewerbern verpflichten. 

Art.14a 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Ruf 
Al. 4 (nouveau) 
Les cantons ne peuvent obliger les communes a accueillir des 
demandeurs d'asile. 

Abs.1-3 - Al.1-3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 4 (neu)-AI. 4 (nouveau) 

Ruf: Artikel 14a regelt, wie Sie wissen, die Verteilung der Asyl
bewerber auf die Kantone. Mit meinem Antrag greife ich nun 
ein Problem auf, das sich in der Praxis als eminent wichtig er
wiesen hat und erheblichen politischen Zündstoff enthält. Ich 
beantrage Ihnen deshalb einen neuen Absatz 4, der lautet: 
«Die Kantone können die Gemeinden nicht zur Aufnahme von 
Asylbewerbern verpflichten.» 
Die Verteilung der Asylbewerber auf die Kantone ist ohnehin 
eine höchst fragwürdige Regelung, da die Kantone letztlich 
die bittere Suppe in der Praxis auszulöffeln haben, die ihnen 
der Bund mit seiner verfehlten Asylpolitik eingebrockt hat. Ei
gentlich wäre die Unterbringung in Bundeszentren die beste 
Lösung, um unechte Asylbewerber abzuschrecken. 
Was tun aber die Kantone? Sie schieben den Schwarzen Peter 
ihrerseits den Gemeinden zu. Das ist doch die Realität. In ge
wissen Kantonen bestehen Quotenregelungen. 
Im Kanton Bern zum Beispiel muss jede Gemeinde gemäss 
Beschluss des Regierungsrates Asylbewerber bis zur Quote 
von 1,3 Promille der Wohnbevölkerung aufnehmen. Aufgrund 
des vor kurzem gefällten Bundesgerichtsurteils, wonach Ge
meinden rechtmässig zur Aufnahme von Asylanten gezwun
gen werden können - gegen ihren ausdrücklichen Willen no
tabene; diese Frage war rechtlich lange Zeit umstritten-, muss 
nun dringend etwas getan werden, und hier haben wir die Ge
legenheit dazu! 
Der Unmut in zahlreichen Gemeinden -verteilt über das ganze 
Land - über die Quasi-Vergewaltigung durch Bund und Kan
ton wächst laufend. Sie wissen, dass verschiedene Gemein
debehörden die Aufnahme von Asylanten verweigert haben. 
Oft fehlt es ganz einfach an den nötigen Unterkünften, oder 
den Gemeinden werden noch zusätzliche Kosten für deren Er
richtung zugemutet. Vor allem aber ergeben sich schwerwie
gende soziale Probleme, namentlich dann, wenn Schweizer 
Mieter aus gemeindeeigenen Wohnungen ausziehen müs
sen, damit zwangszugewiesene Asylanten dort einziehen kön
nen. So etwas ist schlichtweg unhaltbar, ist ein Skandal! 
Häufig bleibt den Gemeindebehörden dann nichts anderes 
übrig, als die Asylanten in Hotels einzuquartieren, wodurch die 
Magnetwirkung auf neue Bewerber noch mehr zunimmt und 
die Missstimmung in der Bevölkerung erneut wächst. 
Die heutige Zwangszuteilung in verschiedenen Kantonen ist 
deshalb unhaltbar! 
Eine schematische Verteilung - der deutschsprachige Kom
missionsreferent hat sich heute bereits verschiedentlich ge
gen schematische Regelungen in anderen Zusammenhän
gen ausgesprochen - liegt auch hier vor. Eine schematische 
Verteilung nimmt in keiner Weise auf die lokalen, individuellen 
Verhältnisse Rücksicht, auch nicht hinsichtlich der Bevölke
rungsstruktur, und widerspricht damit zutiefst dem tragenden 
föderalistischen Pfeiler unseres Staates sowie der Gemeinde
autonomie. Wenn sich nicht genügend freiwillige Gemeinden 
finden - und solche, die Kapazitäten haben, welche sie den 

Kantonen zur Verfügung stellen können, gibt es-, müssen ver
mehrt Bundeszentren mit einer strikten Kontrolle, sei es unter 
der Leitung der Kantone oder aber des Bundes direkt, errichtet 
werden. 
Bitte, überlegen Sie sich gut, ob hier nicht die Chance besteht, 
wesentlichen politischen Zündstoff zu entschärfen. 

M. Ducret, rapporteur: La commission n'a pas eu a se pronon
cer sur cette proposition. Cela est regrettable parce que nous 
aurions pu engager un debat qui touche un point sensible. 
M. Ruf a raison de constater et de deplorer les reactions de 
certaines communes ou populations qui trouvent mille raisons 
d'objecter, lorsqu'un centre pour requerants est cree sur leur 
territoire. Je ferai simplement remarquer a M. Ruf que, s'il parle 
de l'autonomie des communes, il devrait aussi souligner celle 
des cantons. II appartient a ces derniers, en accord ou non 
avec les communes, de determiner ou peuvent se situer les 
lieux d'hebergement des candidats a l'asile. Creer des centres 
d'accueil federaux ne resoudrait pas le probleme puisqu'ils 
devraient l'etre sur le territoire d'une commune. Par con
sequent, les problemes que vous avez evoques, que je ne 
sousestime pas, se produiraient aussi. 
II me semble, Monsieur Ruf, que l'on devrait laisser aux can
tons le soin de s'organiser. Ainsi, par exemple, dans le canton 
de Bäle-Ville, qui ne compte que trois communes, il suffirait 
que les conseils municipaux de ces communes s'opposent a 
ce qu'on installe des lieux d'hebergement sur leur territoire 
pour que ce canton echappe a la repartition generale voulue 
parlaloi. 
Cela me para1t impraticable et inequitable vis-a-vis des autres 
cantons; c'est la raison pour laquelle je vous propose de· reje
ter la proposition de M. Ruf. 

Mühlemann, Berichterstatter: Die Kommission hat über den 
Antrag von Herrn Ruf nicht befinden können. Er ist dort nicht 
vorgelegen. Es ist ein Antrag, der von uns nicht akzeptiert wer
den kann, weil er gegen unsere Rechtsordnung verstösst. Eid
genössisches Recht bricht kantonales Recht, kantonales 
Recht bricht kommunales Recht. Wer soll letztendlich die Asy
lanten oder Asylbewerber aufnehmen, wenn nicht eine ge
rechte Verteilung über alle Gemeinden möglich ist? Es gibt 
auch eine Solidarität innerhalb unseres Landes, die uns ver
pflichtet, diese Aufgabe gemeinsam zu tragen, der sich nicht 
irgendeine Gemeinde entziehen darf. Hier wird das Prinzip der 
Gemeindehoheit so weit getrieben, dass es an seinem extre
men, interpretationsfreudigen Antragsteller zugrunde geht. 
Ich glaube, die Kommission würde diesen Antrag einstimmig 
ablehnen. Der Präsident und ich können Ihnen nur in unserem 
eigenen Namen beliebt machen, diesen Antrag nicht zu ak
zeptieren. 

Bundespräsident Koller: Ich möchte Sie dringend bitten, die
sen Antrag abzulehnen. 
Ich habe schon einleitend gesagt, wir könnten das Asylpro
blem in unserm Land nur lösen, wenn Bund, Kantone und Ge
meinden zusammenarbeiten. Wenn wir einen derartigen Arti
kel aufnähmen, wonach die Gemeinden nicht mehr gehalten 
wären, Asylbewerber aufzunehmen, würden mehrere Kantone 
in grösste Schwierigkeiten geraten. Zwar ist es den Kantonen 
freigestellt, ob sie eine eher zentralistische Lösung treffen oder 
- ähnlich wie der Bund - die Verteilung der Asylgesuchsteller 
auf die einzelnen Gemeinden vornehmen wollen. 
Glücklicherweise hat ja das Bundesgericht in einem Entscheid 
vom 19. März 1990 betreffend die Gemeinde Richterswil ganz 
klar entschieden, dass die Kantone die Gemeinden verpflich
ten können, anteilmässig Asylgesuchsteller zu übernehmen. 
Wenn wir von diesem Rechtsprinzip abkämen, könnten wir in 
unserm Land die Fürsorgeaufgaben, die wir den Asylgesuch
stellern gegenüber haben, nicht mehr erfüllen. 
Ich beantrage Ihnen daher Ablehnung des Antrages von Herrn 
Ruf. 
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Abstimmung- Vote 

Für den Antrag Ruf 
Dagegen 

Art.14b 
Antrag der Kommission 

Minderheit 
Offensichtliche Mehrheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.15 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
.... begleiten lassen. Durch die Anhörung soll neben den vor
handenen Asylgründen insbesondere auch festgestellt wer
den, welche Gesuchsteller die Flüchtlingseigenschaft offen
sichtlich nicht erfüllen oder nicht glaubhaft machen können. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
..... direkt anhören. Wo solches organisatorisch möglich ist 
und zu einer erheblichen Verfahrensbeschleunigung führt, ist 
die direkte Anhörung zu fördern. Für die Befragung gelten die 
Absätze 1 und 2 sinngemäss. 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Pitteloud, Bäumlin, Fankhauser, Günter, Hubacher, Rechstei
ner, Stocker) 
Hauptantrag 
Abs. 1 
Das Bundesamt hört den Gesuchsteller .... die nicht Asylsu
chende sind, begleiten lassen. 

•Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Das Departement kann im Einverständnis mit den Kantonen 
festlegen, dass kantonale Beamte unter der Leitung des Bun
desamtes die Anhörungen gemäss den Absätzen 1 und 2 
durchführen. Den Kantonen werden die Personalkosten, die 
ihnen gemäss diesen Absätzen anfallen, vergütet. 
Abs.4 
Streichen 
Eventualantrag 
(falls der Hauptantrag abgelehnt wird) 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Streichen 

Minderheit 
(Segond, Gros) 
Abs.4 
Auf Gesuch eines Kantons kann das Departement: 
a. diesem die Zuständigkeit übertragen, anstelle des Bun
desamtes, jedoch nach dessen Weisungen über Eintreten 
und Gewährung oder Verweigerung des Asyls nach Artikel 16 
bis 16c zu entscheiden; gegen den kantonalen Entscheid 
steht dem Bundesamt die Beschwerde offen; 
b. bestimmen, dass entgegen einem Gesuch Gesuchsteller 
nur vom Bundesamt angehört werden. 
Abs. 5 (neu) 
Den Kantonen werden die Personalkosten, die ihnen aufgrund 
der Absätze 1 und 4 anfallen, vergütet. 

Art.15 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
.... requerants d'asile. Mis a part les motifs d'asile existants, 

J'audition doit en particulier permettre de1 distinguer quels sont 
les requerants qui ne peuvent manifestement prouver Jeur 
qualite de refugies ou qui ne peuvent Ja rendre vraisemblable. 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 
.... Je requerant. Si l'organisation Je pennet et si Ja procedure 
peut subir une vive acceleration, il y a lieu d'encourager l'audi
tion directe. Les 1er et 2e alineas s'appliquent par analogie a 
l'audition. 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Pitteloud, Bäumlin, Fankhauser, Günter, Hubacher, Rechstei
ner, Stocker) 
Proposition principale 
Al. 1 
L'office federal entend .... pour autant qu'ils ne soient pas re
querants d'asile. 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 
Le departement peut decider, en accord avec les cantons, qua 
des fonctionnaires cantonaux, places sous Ja direction de l'of
fice federal procedent aux auditions selon Jes alineas 1 er et 2. 
Les depenses engagees pour ce personnel sont remboursees 
aux cantons. 
Al.4 
Bitter 
Proposition subsidiaire 
(en cas de rejet de la proposition principale) 
Al. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.4 
Bitter 

Minorite 
(Segond, Gros) 
Al.4 
A Ja demande du canton, le departement peut: 
a. deleguer a celui-ci la competence de decider, a Ja place de 
l'office federal, mais seien ses directivEls, de J'entree en ma
tiere, de l'octroi ou du refus de l'asile conformement aux arti
cles 16 a 16c; l'office federal peut recourir contre les decisions 
du canton; 
b. decider au contraire que le requeran1t ne peut etre entendu 
que par J'office federal. 
Al. 5 (nouveau) 
Les depenses engagees pour Je personnel cantonal vise aux 
1 er et 4e alineas sont remboursees aux cantons. 

Mme Pitteloud, porte-parole de la minorite: A notre avis, cet 
article est un autre point important. Je vous propose de revenir 
a l'audition federale qui etait a J'origine Ja proposition du Con
seil federal et qui est, j'insiste, Ja seuh3 fa9on d'obtenir une 
procedure rapide et correcte. Nous ne comprenons pas pour
quoi, apres Ja procedure de consultation, Je Conseil federal est 
revenu a J'audition cantonale, la majorite des partis et organi
sations et des cantons s'etant declares d'accord avec un re
tour a l'audition federale. Les experts et M. Kälin en particulier 
ont beaucoup insiste sur ce point egalernent. 
Quels sont les arguments en faveur d'une audition federale di
recte? L'argument de fond est celui de1 l'unite du droit et du 
principe de l'immediatete, celui qui entend la personne doit 
decider. Nous l'avions deja releve lors de la deuxieme revision 
de la loi: plus on introduit d'instances dans la procedure, plus 
on la complique et plus il y ade risques d'erreurs ou de deci
sions basees sur des interpretations, sans compter Jes inevita
bles prolongations liees au fait que plusieurs personnes s'oc
cupent d'un dossier. 
Dans l'expose des motifs de son avant-projet, le Conseil 
federal l'avait precise: «d'apres Jes experiences faites avec Ja 
»Procedure 88«, Je facteur qui permet d'accelerer vraiment Ja 
procedure d'asile est celui de J'audition du requerant le plus 
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töt possible par le collaborateur responsable de preparer la 
decision (principe de l'immediatete)». C'est pourquoi le Con
seil federal proposait l'audition federale dans son avant-projet. 
L'audition federale est meilleure parce qu'un auditeur solide
ment documente est en mesure d'etablir les faits de maniere 
qualitativement superieure. Grace a ses connaissances speci
fiques d'un pays - les fonctionnaires du delegue aux refugies 
sont en general specialises par pays et meme par region de 
pays - le fonctionnaire federal peut poser des questions beau
coup plus precises qu'un fonctionnaire cantonal qui suit le 
Schema officiel fourni par le delegue aux refugies et ne peut 
pas poser de questions complementaires ou mieux ciblees. 
Sur ce point, les representants des oeuvres d'entraide sont 
clairs. Les fonctionnaires cantonaux ne savent pas ce que l'on 
cherche a determiner et leur interrogation est mecanique, eile 
se limite a des generalites. Sur le formulaire fourni aux can
tons, il y a une dizaine de questions, sur des points de detail 
principalement. Seules deux ou trois, a la fin, concernent les 
activites politiques ou religieuses des requerants. Si l'on se 
contente des reponses donnees par les requerants, on ne 
peut pas se faire une idee. II faut immediament poser des 
contre-questions; par exemple, si la personne declare appar
tenir a une organisation politique, un fonctionnaire federal qui 
connait le pays et la structure de son organisation politique 
peut immediatement poser des contre-questions et demander 
des details qui prouvent que le requerant connait cette organi
sation ou qu'il en a fait partie. 
L'audition directe est aussi plus rapide. Le fonctionnaire 
federal peut interrompre une audition des que les faits etablis 
permettent de prendre une decision positive ou negative et la 
duree de l'audition peut ainsi etre reduite. Les fonctionnaires 
cantonaux sont payes a l'heure, la Confederation rembourse 
et ils ne sont pas forcement interesses a travailler rapidement. 
Dans l'audition cantonale, deux instances constituent le dos
sier, deux personnes s'en occupent. Soit la decision est prise 
sur la base du proces-verbal cantonal, sans recherche sup
plementaire - cela se passe dans 60 pour cent des cas, 
c'est-a-dire que le canton decide - soit un fonctionnaire 
federal relit ces proces-verbaux, reconsidere les faits et les 
examine et, dans ce cas, le delai de vingt jours est vite depasse 
et la procedure devienttrop longue, soit, encore, dans 40 pour 
cent des cas, une audition federale a lieu apres l'audition can
tonale et ainsi les moyens necessaires a l'audition sont 
doubles. 
L'audition cantonale est donc plus couteuse, au plan des re
cherches d'information ainsi qu'a celui des frais d'assistance. 
L'audition federale est plus equitable aussi parce que le con
tact direct permet d'eliminer sur le moment beaucoup de cau
ses d'erreur et permet aux fonctionnaires de juger personnel
lement de la credibilite du requerant. En revanche, je vous de
mande d'imaginer le fonctionnaire federal qui, sur la base d'un 
proces-verbal de canton, en est reduit a faire des conjectures 
ou des interpretations sur la credibilite du requerant. 
L'audition federale est souhaitee par tous les praticiens et les 
gens du terrain. Pourquoi ne les ecoute-t-on pas, surtout si 
nous voulons mettre sur pied une loi applicable et si nous vou
lons obtenir des decisions dont la legitimation soit meilleure 
que jusqu'ici? L'audition federale permettrait d'eviter bien des 
recours ainsi que la guerre de tranchee qui resulte de deci
sions mal acceptees et contestees. 
Je tiens a dire deux mots des arguments qui nous sont op
poses et avances contre l'audition federale. L'un me parait 
bien peu fonde; c'est celui relatif aux consequences finan
cieres pour le delegue aux refugies et a ses besoins en person
nel. M. Mühlemann a parle d'un doublement necessaire des 
effectifs du delegue aux refugies. Le Conseil federal en a fait de 
meme; il a meme fait allusion a un triplement et a souligne un 
retard qui resulterait de cette necessite. 
Evidemment, si l'on passait sans transition des auditions can
tonales a des auditions federales generalisees, cela ne serait 
pas realiste et cela ne ressort pas de notre proposition. Par 
contre, nous avons repris l'idee du projet du Conseil federal 
tendant a prevoir une SOiution mixte. L'audition federale etait la 
regle mais on gardait la possibilite d'avoirdes auditions canto
nales. La commission d'experts avait d'ailleurs propose que 

les cantons se consacrent par exemple uniquement aux audi
tions concernant les anciens cas, durant une periode transi
toire, ce qui aurait permis aux fonctionnaires federaux de se 
consacrer aux nouveaux dossiers et d'obtenir ainsi des delais 
de reponse tres courts. A terme evidemment, cela signifierait 
une augmentation importante du personnel du delegue aux 
refugies. Sur le plan financier, que les fonctionnaires soient 
federaux ou cantonaux, cela revient au meme. Dans les deux 
cas, c'est la Confederation qui les remunere et les difficultes 
de recrutement sont identiques. C'est pourquoi ces argu
ments nous paraissent quelque peu specieux. Cette augmen
tation de personnel est inevitable et je vous rappelle les propos 
tenus par M. Mühlemann lors du debat d'entree en matiere: en 
son temps, le Parlement a refuse a M. Friedrich, conseiller 
federal, l'augmentation de personnel qu'il reclamait, car eile 
lui paraissait beaucoup trop importante. On a alors rate le eo
ehe et on ne s'est pas donne les moyens de traiter les choses 
correctement. 
On peut imaginer que le Conseil federal a besoin d'un certain 
temps pour passer d'un systeme a un autre pour creer des 
unites decentralisees qui dependraient du delegue et qui 
s'etabliraient dans des villes comme Geneve, Bäle et Zurich, 
ou l'on aurait alors du personnel recrute et forme par la Con
federation. On peut se demander aussi pourquoi cela n'est 
pas possible et pourquoi l'on n'envisage pas des aujourd'hui 
un concept bien conc;:u avec des delais raisonnables plutöt 
que de se cramponner a la solution des auditions cantonales 
qui, je le predis, ne sera pas maintenue dans l'avenir. 
Le second argument a plus de raison d'etre. M. le conseiller 
federal nous a laisse entendre qu'il souhaitait eviter que les 
cantons ne se dechargent du jour au lendemain de leur impli
cation dans la politique d'asile. J'ai cru comprendre qu'au vu 
des resultats de la procedure de consultation nombre de can
tons etant d'accord de se debarrasser de ces auditions, cer
tains memes souhaitant renvoyer tout le paquet au Conseil 
federal, le gouvernement a craint de se retrouver avec la tota
lite des auditions a effectuer, ce qui serait evidemment impos
sible. La aussi, notre proposition eviterait cette situation, 
puisqu'elle permet une procedure mixte, l'audition federale 
restant la regle et des auditions cantonales restant possibles 
dans des cas exceptionnels: afflux plus grands, ou si certains 
cantons ont la capacite et la volonte de le faire. 
Quanta l'argument de lier les cantons a l'execution des deci
sions en les laissant proceder aux auditions cantonales, je le 
trouve mauvais. Les cantons ont quelquefois eu du mal a execu
ter les decisions parce que les dossiers etaient ceux de person
nes qui etaient restees trop longtemps dans notre pays pour 
qu'on puisse humainement les renvoyer ou parce que les can
tons avaient des doutes sur le bien-fonde des decisions. La 
aussi, c'est le degre de fiabilite des decisions qui peut changer 
quelque chose. C'est pourquoi je vous prie de choisir l'audition 
federale comme regle, tauten maintenant la possibilite de reali
ser des auditions cantonales dans certains cas. 
Je dirai deux mots de la proposition subsidiaire. Effectivement, 
le Conseil federal est alle encore plus loin, c'est-a-dire qu'il a 
envisage la possibilite que les cantons, non seulement pro-

. cedent aux auditions, mais preparent, sous la supervision de 
la Confederation, des decisions. II s'agit la d'un point tres im
portant. La decision subsidiaire vous propose, si vous mainte
nez l'audition cantonale, de bitter cette possibilite de faire 
preparer des decisions par les cantons, car on va encore plus 
loin dans une cantonalisation qu'on ne souhaite pas et surtout 
parce que les cantons ne tiennent pas a preparer les deci
sions. Cela est ressorti clairement de la procedure de consul
tation. Preparer des decisions, c'est donner encore de nou
velles täcAes aux cantons qui sont deja tres charges et en re
tard dans les auditions cantonales. On ne doit donc pas en
core donner une nouvelle competence aux cantons alors 
qu'ils ne la souhaitent pas. En cas donc de maintien de l'audi
tion cantonale, ma proposition subsidiaire vous demande de 
ne pas aller jusqu'a leur donner encore la täche de preparer 
des decisions. 

M. Segond, porte-parole de la minorite: Au fil de cinq revisions 
de la legislation sur l'asile, nous avons reussi a mettre au point 
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un systeme dont la plethore et l'insuffisance vont de pair. Jene 
crois pas que l'on arrivera ä reprendre, par le biais de cette 
sixieme revision, le contröle de la politique de l'asile et je suis 
personnellement convaincu qu'il faudra un jour en venir ä la 
solution globale. 
Mais admettons qu'il faille accelerer la procedure. Comment 
pratiquer? Le meilleur moyen - et le plus simple - consisterait 
ä faire en sorte que l'autorite d'instruction et l'autorite de deci
sion soient les memes, au moins en premiere instance. C'etait 
l'avis des experts, c'est l'avis du Conseil d'Etat de Geneve. Les 
experts pensaient, comme Mme Pitteloud vient de le rappeler, 
que cette autorite d'instruction et de decision devait etre l'auto
rite federale. Nous, nous pensons et nous disons depuis plu
sieurs annees que l'autorite d'instruction et de decision devrait 
etre l'autorite cantonale. Autorite federale pour les uns, auto
rite cantonale pour les autres: le Conseil federal, fidele ä lui
meme, a choisi la solution intermediaire: l'autorite cantonale 
traite, mais l'autorite federale decide. C'est ce genre de 
systeme qui a conduit au desastre des fiches et qui est ä la 
source d'une bonne partie des retards enregistres. 
Aujourd'hui, je n'ai pas la pretention de vous demander d'ac
cepter la cantonalisation de la procedure de premiere ins
tance: il n'y a pas de majorite pour cela, je le sais bien. L'amen
dement depose par M. Gros et moi-meme laisse la possibilite 
ä un canton d'etre responsable de la procedure de premiere 
instance et, parallelement, donne la possibilite ä la Confedera
tion d'acceder ä la demande de ce canton. Les conditions sont 
clairement enoncees: il faut une demande du canton, il faut 
une decision de la Confederation, il faut suivre les directives de 
l'office federal. Le Conseil d'Etat de Geneve l'a dit, oralement 
et par ecrit, ä plusieurs reprises: il est pret ä tenter cette ex
perience. Cette proposition n'est pas une solution de facilite, 
mais elle est dans la logique d'un arrete federal urgent, qui per
met precisement de tester une nouvelle procedure avant de 
l'abandonner ou, au contraire, de la consacrer lors de la revi
sion de la loi en 1995. 
Pour qu'un canton - dans le cas particulier le canton de 
Geneve - puisse tenter cette exerience, pour une periode li
mitee, il taut que la loi lui permette de presenter une demande. 
C'est la raison pour laquelle, M. Gros et moi-meme avons 
depose des amendements aux articles 11, 15, 17 et 46. Je 
vous remercie de bien vouloir accepter ces amendements qui 
autorisent dans les meilleures conditions une experience 
federaliste, contribuant-j'en suis convaincu -ä ameliorer reel
lement et rapidement la situation. 

Günter: So kommt es eben heraus, wenn man Kompetenzen 
nicht klar zuordnet. Jetzt ist man mühsam daran zu versuchen, 
die Vorteile des Zentralismus und Föderalismus zu verbinden. 
Ich sage Ihnen schon jetzt: Das wird nicht funktionieren. Un
sere Fraktion, das wissen Sie, sieht nur eine Bundeslösung als 
erfolgversprechend an, um das komplexe Problem anzuge
hen. 
Wir unterstützen daher alle Vorschläge, die zumindest in diese 
Richtung gehen. Das sind der Hauptantrag der Minderheit Pit
teloud und, falls er unterliegen sollte, wenigstens der Antrag 
des Bundesrates. Beide sind ganz sicher dem Minderheitsan
trag Segond vorzuziehen, der die Kantonalisierung zementie
ren möchte. 
Wir haben in Artikel 1 die reine Bundeslösung vorgeschlagen. 
Ich muss sagen, der Kommissionspräsident hat mich verblüfft. 
Er hat gesagt, ich renne damit offene Türen ein. Herr Mühle
mann hat das bestätigt. Das war für die beiden Herren der 
Grund, die von uns vorgeschlagene Lösung abzulehnen. Der 
Herr Bundespräsident hingegen hat ausgeführt, mein Vor
schlag verstosse gegen die Verfassung. Das war für ihn der 
Grund, meinen Vorschlag abzulehnen. Offenbar kann man 
hier eine Mehrheit im Saal gewinnen, wenn der Präsident fin
det, etwas sei zu verfassungskonform, und der Bundespräsi
dent meint, es sei gegen die Verfassung. 
Unser Vorschlag wurde abgelehnt, aber zumindest hier kön
nen wir noch einen Schritt in die richtige Richtung tun, indem 
wir dem Antrag Pitteloud zustimmen. 
Im Namen der LdU/EVP-Fraktion und in Fortsetzung unserer 
konsequenten Politik möchte ich Ihnen dies empfehlen. 

M. Leuba: Avec l'article 15, nous abordons effectivement la 
question de fond de cette revision qui est celle de la proce
dure. On connaissait dejä le salut par la foi; on connaissait 
aussi le salut par la foi et les oeuvres; le1 Conseil federal nous 
propose le salut par la procedure, une nouvelle forme de salut, 
mais qui vaut la peine que l'on s'y interesse un certain temps. 
Au fond, il y a quatre procedures imaginables, selon les dif
ferentes propositions qui ont ete faites: ia premiere, c'est l'au
dition par l'office federal; c'est la regle pciur la proposition Pitte
loud, c'est possible seien les propositions du Conseil federal, 
de la majorite et de la minorite Segond. La deuxieme possibi
lite, c'est l'audition par le canton: c'est la regle pour le Conseil 
federal, la majorite et la minorite Segond, c'est possible pour la 
minorite Pitteloud. La troisieme solution, c'est le canton qui 
prepare le projet de decision: c'est la solution du Conseil 
federal et de la majorite; tant la minorite Pitteloud que la mino
rite Segond excluent cette solution. La quatrieme possibilite, 
enfin, c'est que le canton decide en prerniere instance: c'est la 
proposition de la minorite Segond, qui eist semble-t-il combat
tue par les autres fractions. 
J'aimerais vous demander d'appuyer la proposition Segond. 
Elle me parait d'abord federaliste en ce sens qu'elle n'impose 
pas cette solution aux cantons. II taut un double accord de la 
Confederation et du canton pour que l'on recoure a cette solu
tion. Par consequent, elle est a mes yeu:< extremement federa
liste. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'elle 
est parfaitement conforme a la pratique federale. Les cantons 
sont en principe charges d'appliquer en premiere instance le 
droit federal. On considere que les cantons sont competents 
pour apprecier s'il y a eu un assassinat ou non; ils sont com
petents pour prononcer les divorces; ils sont competents pour 
octroyer ou refuser un permis de concluire; ils sont compe
tents - et c'est un domaine tres proche -· pour accorder les au
torisations ou au contraire les refuser dans le cas de l'applica
tion de la Lex Friedrich sur l'acquisition d'immeubles par des 
personnes domiciliees a l'etranger. Donc, les cantons sont 
veritablement toujours en premiere instance competents; an 
ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas l'etre aussi pour ap
precier en premiere instance l'octroi de l'asile. 
Mais, nous dit-on - et cet argument a et<3 entendu du cöte des 
organisations humanitaires - comment assurerez-vous dans 
ces conditions l'unite du droit federal? Eh bien, exactement 
comme on l'assure en matiere de drolt penal, civil et admi
nistratif, on l'assure par l'autorite de seconde instance qui, evi
demment, etablit la jurisprudence et qui, dans ces conditions, 
permet de fixer clairement quelles lignes doivent etre respec
tees. C'est d'autant plus vrai que la proposition Segond intro
duit un recours de l'office federal. En consequence, si un can
ton se montrait, par hypothese, beaucoup trop large dans l'oc
troi d'asile aux yeux de l'office federal, cEilui-ci pourrait recourir 
et nous savons bien que lorsque l'autorite de seconde ins
tance pose une jurisprudence, l'autorite· de premiere instance 
la suit. 
Au fand, d'ailleurs, je remarque que la proposition Segond et 
celle du Conseil federal et de la majorite ne sont pas tellement 
etrangeres lorsque l'on parle de la possföilite de faire preparer 
les decisions par l'autorite de premiere instance. II me semble 
pourtant que le Conseil federal - c'est malheureusement sou
vent le cas - n'est pas alle jusqu'au baut de sa reflexion, car si 
on fait preparer la proposition de premie1re instance par l'auto
rite cantonale, c'est-a-dire par le fonolionnaire qui aura en
tendu et vu le requerant - sur ce point, je partage l'avis de 
Mme Pitteloud seien lequel l'immediatette de la decision est un 
element fondamental - cela n'a veritablement pas de sens de 
la faire signer par un fonctionnaire federal. C'est la ou il y a la 
seule divergence, et le simple bon sens impose de dire qu'il ne 
faut pas qu'un fo·nctionnaire qui n'a ni vu ni entendu le reque
rant appose simplement sa signature sur la base d'un proces
verbal d'audition et d'une decision pn3paree par quelqu'un 
d'autre que lui. Ce systeme ne convient vraiment pas et, dans 
ces conditions, il faut recourir au systeme rendu necessaire 
par les circonstances qui est la possibilite, et non l'obligation
M. Sagend l'a bien dit - pour un canton d'accepter de statuer 
en premiere instance. 
Pour terminer, j'aimerais m'elever ici avec vigueur contre une 
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politique qui me parai't tout a fait inadmissible des institutions 
d'aide aux refugies. Celles-ci nous disent qu'il n'y a qu'un seul 
salut, c'est l'audition federale, qui est la seule chose admissi
ble. Ensuite, que faisons-nous? On ne cesse de bombarder 
les autorites cantonales d'observations, de demarches, de re
quetes afin de ne pas executer les decisions federales preten
dument injustifiees. Comme chef de departement, j'ai rec;:u 
des foules de requetes de personnes venues me demander 
de ne pas executer cette decision, le requerant risquant des 
repressions dans son pays, alors que nous ne prenons au
cune decision, n'ayant aucune competence dans la matiere. 
Nous devrions simplement ne pas executer la decision 
federale. Une ideologie dans certains milieux veut que l'on 
centralise toujours les decisions sur le plan legislatif et que 
l'on s'y oppose ensuite sur le plan local ou regional. Cette 
maniere de proceder etant absolument incorrecte et in
admissible, je vous prie d'appuyer la proposition de la minorite 
Segond. 

Frau Nabholz: Ich möchte Ihnen namens der freisinnigen 
Fraktion beantragen, beide Minderheitsanträge abzulehnen. 
Was den Minderheitsantrag Pitteloud betrifft, muss man sich 
wirklich überlegen, ob eine derart einschneidende Abkehr 
vom bisherigen System der Anhörung durch kantonale Be
amte mit einem dringlichen Bundesbeschluss, der sofort nach 
seiner Verabschiedung in Kraft treten soll, verantwortet wer
den kann. 
Die sogenannte Kantonalisierung, die dann durch eine Zentra
lisierung ersetzt wird, hat sehr grosse Nachteile, die vor allem 
im praktischen Bereich liegen. 
Es ist damit zu rechnen, dass beim Durchdringen des Minder
heitsantrags das in Bern ansässige Befragungspersonal plötz
lich verdoppelt werden müsste. Mit anderen Worten, es wäre 
nach Auskünften der Verwaltung etwa eine Aufstockung der 
Beamten um 350 Leute nötig, um den ganzen Befragungsap
parat einigermassen in Gang zu halten. Das heisst, wir sollten 
Leute auftreiben, die diese Aufgabe von erfahrenen kantona
len Beamten von einer Stunde auf die andere übernehmen, 
Leute, über die der Bund zurzeit nicht verfügt. 
Nebst dem Personalproblem gilt es auch zu beachten, dass, 
wenn die Befragung z. B. an der Grenze durch die Bundes
beamten durchgeführt werden soll, eine Infrastruktur geschaf
fen werden muss, die heute nicht existiert. Das heisst nichts 
anderes, als dass die plötzliche Umstellung des Systems zu 
einem unhaltbaren organisatorischen Problem würde, wofür 
wir wirklich kein Wort einlegen können. 
Nun wird immer argumentiert, mit der direkten zentralen Befra
gung sei der Vorteil verbunden, dass ein unmittelbarerer Ent
scheid möglich werde. Ich erinnere daran, dass, auch wenn 
die Befragung von Bundesbeamten vorgenommen wird, nicht 
der befragende Bundesbeamte den Entscheid fällt. Er berei
tet, genau wie ein kantonaler Beamter, den Entscheid für die 
Entscheidungsbehörde nur vor. Er stellt einen Antrag. 
Aus all diesen Gründen scheint es mir vernünftiger, beim jetzi
gen System zu bleiben und die Arbeitsteilung zwischen Bund 
und Kanton so zu handhaben, wie sie sich nun eingespielt hat. 
Damit diese Befragungen beförderlich erfolgen und das Ver
fahren auch in diesem Punkt beschleunigt wird, schlägt Ihnen 
die Mehrheit der Kommission vor, wenn immer möglich die di
rekte Anhörung zu fördern - sofern dies organisatorisch mög
lich ist. 
Was den Antrag Segond betrifft: Bei aller Sympathie für den 
Föderalismus- hier ist er fehl am Platz, denn ein Asylentscheid 
ist nicht vergleichbar - Herr Leuba - mit einem erstinstanzli
chen Entscheid in einem Scheidungsverfahren. Bei einem 
Asylentscheid geht es um weit mehr als nur um die Kenntnis 
unseres eigenen Landesrechts, es geht insbesondere auch 
um die Kenntnis der herrschenden politischen und anderen 
Verhältnisse in den Herkunftsländern der Asylbewerber. Der 
Bund ist deshalb auch dauernd in Kontakt mit unseren Aus
landvertretungen. Es sind länderspezifische Dokumentatio
nen aufgebaut worden, die permanent nachgeführt werden 
müssen. Stellen Sie sich vor, welcher Apparat nötig würde, 
wenn nun 26 Kantone all dies auch noch selbst aufbauen 
müssten. 

6-N 

Ganz abgesehen von diesen organisatorischen Fragen geht 
es auch im Interesse der Qualität der Asylentscheide nicht an, 
dass wir plötzlich 26 verschiedene kantonale Asylentscheid
praxen haben. Wir können so den Effekt erzeugen, dass am 
Schluss nicht nur 90 Prozent der erstinstanzlichen Ent
scheide, sondern womöglich sogar 100 Prozent an die Re
kursinstanz weitergezogen würden. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, den Mehrheitsvorschlag 
zu unterstützen. 

Frau Stocker: In der Eintretensdebatte wurde deutlich ge
macht, dass ein Garantieschein, eine wirkliche Beschleuni
gung des Verfahrens mit diesem Beschluss nicht mitgeliefert 
werden kann. Aber wenn wir in Artikel 15 das Verfahren nicht 
ganz klar und sauber neu auf die Beine stellen, kann ich Ihnen 
fast garantieren, dass gar nichts in Richtung Beschleunigung 
gehen wird. 
Wir wollen ja zwei Dinge: Wir wollen einerseits beschleunigen 
- das müssen wir auf organisatorischer Ebene lösen-, und an
derseits wollen wir die Legitimationskraft der Entscheide ver
stärken. Das muss auch gelöst werden, und zwar mit dem Un
mittelbarkeitsprinzip, wie es heute schon mehrmals dargelegt 
wurde. 
Die grüne Fraktion schliesst sich dem Antrag der Minderheit 
Pitteloud mehrheitlich an, mit Ausnahme des Genfer Kollegen, 
verständlicherweise. Dieser Antrag will denjenigen der Exper
tenkommission, den diese ja nicht aus dem hohlen Bauch, 
sondern aufgrund der bisherigen Erfahrungen, aufgrund der 
Evaluation des Bestehenden und mit dem Auftrag, nun wirk
lich zu beschleunigen, ausgearbeitet hat, wiederaufnehmen. 
Viele von Ihnen sind in eigenen Betrieben tätig. Was tun Sie, 
wenn etwas nicht funktioniert? Sie versuchen etwas Neues, 
und zwar benützen Sie dazu hoffentlich zwei Instrumente: Sie 
suchen sich einmal neue Leute, die das Neue sofort mittragen, 
und Sie bringen von den bisherigen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern die besten mit in das Projekt hinein. Genau das 
schlägt der Minderheitsantrag Pitteloud vor. Wenn der Bun
desbeschluss in Kraft tritt, soll es ab sofort möglich werden, 
dass neue Gesuche nach den neuen Verfahrensregeln bear
beitet und Asylbewerber durch die Bundesbeamten angehört 
werden. Und die Aufarbeitung der Pendenzen und das Know
how, das sich die einzelnen Kantone erarbeitet haben, sollen 
weiterhin dazu beitragen, dass der Pendenzenberg sachlich 
kompetent und menschlich verantwortbar abgetragen wird. 
Deshalb dünkt es mich, müssen wir, wenn wir einmal einen 
Weg gefunden haben, der sicherer ist als der bisherige, ihn 
jetzt wählen - wenn wir unsere Absichtserklärung wirklich 
ernst nehmen, d. h. das Verfahren beschleunigen und die Le
gitimationskraft erhöhen wollen. 
Ich habe Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen aus 
Genf und aus der Westschweiz. Es hat sich dort wirklich eine 
Praxis eingebürgert, zu der ich auch Vertrauen habe; leider 
komme ich aber aus einem Kanton, zu dessen Praxis ich we
nig Vertrauen habe. Aber genau das darf nicht passieren: Wer 
immer in der Schweiz ein Asylgesuch stellt, soll dasselbe 
rechtsstaatliche Verfahren haben, dieselben Bedingungen ge
niessen. Und für das Wissen, wie wir mit diesen Erfahrungen 
heute und in Zukunft überhaupt umzugehen haben, ist die Ver
netzung dieser Erkenntnisse notwendig. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag Pitteloud zuzustimmen. 
Er ist der Weg, das Asylwesen jetzt wirklich zu beschleunigen. 

M. Couchepin: J'interviens ici sur mandat de la Commission 
de gestion qui souhaite que l'on apporte une precision au su
jet de l'intention du legislateur a l'article 15, alinea premier et 
en particulier au sujet du probleme du droit pour le requerant 
de se faire accompagner par un mandataire. 
Je vous rappelle que jusqu'en 1986, soit jusqu'a la revision de 
la loi sur l'asile, le requerant avait le droit de se faire accompa
gner par un mandataire lors de l'audition par l'autorite 
federale. Ensuite, le nouvel article 15 a prevu le droit pour le re
querant de se faire accompagner par un mandataire lors de 
l'audition par l'autorite cantonale. 
Or, en decembre 1989, sur recours d'un requerant d'asile, le 
Conseil federal a dit que cette prescription n'etait qu'une pres-
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cription d'ordre et ne conferait pas le droit ä un requerant d'exi
ger la presence d'un representant. II y a donc une divergence 
ou en tout cas une zone d'ombre dans l'interpretation de cet 
article. 
La Commission de gestion propose donc qu'il soit inscrit au 
proces-verbal de nos debats que le legislateur veut que cet ar
ticle soit interprete en ce sens que le requerant d'asile «a le 
droit». Le «peut» n'est pas une disposition d'ordre mais un 
droit pour le requerant d'asile d'obtenir le concours d'un man
dataire s'il le veut. 

M. Ducret, rapporteur: Ainsi que j'ai dejä eu l'occasion de l'in
diquer il y a une evidente connexite entre les articles 11 et 15 
du projet, dans la mesure ou ce sont deux dispositions qui 
definissent les autorites habilitees ä proceder aux auditions et 
ä prendre les decisions d'octroi ou de refus de l'asile. 
N'en deplaise ä M. Leuba, trois variantes nous sont proposees 
et c'est sur trois variantes que nous allons devoir nous pronon
cer. 
La premiere, celle du Conseil federal, souhaite renforcer la col
laboration entre la Confederation et les cantons en matiere de 
procedure d'asile et entend donner ä qes derniers leur part de 
responsabilite et de täches, tout au moins au stade de l'audi
tion des requerants. II s'agit d'une solution que l'on peut quali
fier de mixte, ou l'autorite cantonale aura, sauf exception, la 
charge de mener les auditions, voire meme, si un canton le de
mande et le Departement federal de justice et police le sou
haite et le decide, celle de faire preparer les decisions par ses 
propres fonctionnaires, a l'intention et sous la direction de l'of
fice federal. 
La deuxieme variante est celle de la minorite Pitteloud qui re
prend a son compte la proposition de la Commission d'ex
perts et qui donne a l'office federal la competence principale 
de proceder a l'audition des requerants, faculte etant reservee 
au departement de confier cette täche ä des fonctionnaires 
cantonaux places sous la direction de l'office federal. Cette so
lution qui, incontestablement, consacre mieux que celle du 
Conseil federal le principe de l'immediatete seien lequel c'est 
l'autorite qui a entendu le requerant qui statue sur son cas, a 
recueilli l'accueil favorable de la majorite des cantons et des 
organisations lors de la procedure de consultation. Elle aurait 
toutefois pour inconvenient majeur-raison du choix opere par 
le Conseil federal - de transformer les cantons en de simples 
organes d'execution et, surtout, d'obliger la Confederation a 
demander que l'effectif du personnel affecte a la procedure 
d'asile soit fortement augmente pour'pouvoir traiter tous les 
cas; cela, nonobstant l'acceleration de l'examen des dossiers 
et la collaboration eventuelle et subsidiaire des fonctionnaires 
cantonaux dans la phase d'audition des requerants mais pas 
dans celle de la preparation des decisions, puisque la minorite 
Pitteloud s'oppose a cette collaboration pour des raisons qui 
tiennent ä la surcharge des täches confiees aux cantons d'une 
part et ä la volonte d'eviter toute source potentielle de litige 
d'autre part. S'agissant de la phase d'audition, il y a lieu d'ail
leurs d'ajouter que, seien la minorite Pitteloud, c'est l'office 
federal qui, en regle generale, devrait proceder ä ladite audi
tion, les interventions cantonales ne pouvant alors s'appliquer 
qu'aux anciens dossiers, aux cas de forte affluence ou lorsque 
les cantons ont la volonte et la capacite de proceder eux
memes ä ces auditions. 
La troisieme variante est celle qui a ete proposee par la mino
rite Segond et le Conseil d'Etat du canton de Geneve. J'ob
serve a cet egard que cette variante a la faveur d'un conseiller 
d'Etat genevois socialiste charge du Departement de justice et 
police et d'un ancien conseiller d'Etat vaudois liberal charge 
du meme departement. Elle part du constat que la procedure 
actuelle, tres centralisee, n'a pas permis de maitriser l'afflux 
massif des requerants d'asile et que le seul moyen veritable
ment efficace d'augmenter la capacite de traitement des dos
siers est de faire coi'ncider l'instance d'instruction et l'instance 
de decision. Cette proposition consiste a confier aux cantons 
qui le demandent le soin de prendre les decisions en premiere 
instance, ä la place de l'office federal, mais seien ses directi
ves, cela pour sauvegarder l'unite du droit et de la pratique en 
lamatiere. 

Comme on peut l'imaginer, les debats cle la commission sur 
ces trois variantes ont ete fort animes. II en est resulte que cha
cune de ces solutions a ses qualites, mai:s aussi ses faiblesses 
et qu'aucune d'elles ne peut pretendre constituer, tant en droit 
que dans la pratique, la formule ideale. Neanmoins, il s'est 
degage l'opinion majoritaire - et pas forcement celle du presi
dent de la commission - que tant la proposition de la minorite 
Pitteloud que celle de la minorite Segond presentaient des in
convenients majeurs par rapport ä cellE3 du Conseil federal. 
Pour la premiere, c'est essentiellement la surcharge qui en 
resulterait pour la Confederation et l'obligation d'engager un 
important effectif supplementaire de collaborateurs, cela in
dependamment du fait que les cantons ne seraient progressi
vement plus associes ä la procedure d'asile, sauf dans l'exe
cution des renvois. Pour la seconde, c'e:st le refus de la majo
rite des cantons de prendre en charge, meme ä titre volontaire, 
la responsabilite de la decision et la resultante de ce refus, ä 
savoir le danger d'une pratique differente suivant que les cas 
sont traites par l'autorite federale ou par le canton. 
Au vote, la proposition de la minorite Se~1ond a ete rejetee par 
19 voix contre 3 et celle de la minorite Pitteloud par 14 voix 
contre 6 et une abstention. La majorite do la commission vous 
invite en consequence ä accorder votre soutien ä la version du 
Conseil federal, celle-ci ayant au moins le merite de ne pas 
trancher entre les formules federaliste et centralisatricel 
Quant ä la proposition subsidiaire Pitteloud, qui reprend celle 
du Conseil federal tout en s'opposant ä ce que des fonction
naires cantonaux preparent les decisions ä l'intention de l'of
fice federal, eile a aussi ete rejetee par 15 voix contre 6. En 
consequence, la majorite de la commission vous invite ä ac
corder votre preference ä la proposition clu Conseil federal. 

Mühlemann, Berichterstatter: Sie stehen wiederum vor drei 
Lösungsmöglichkeiten. Die Kommission hat sich sehr einge
hend mit diesen Lösungen beschäftigt. Es gibt eine zentralisti
sche Lösung nach Frau Pitteloud oder Bundeslösung nach 
Herrn Günter, lebhaft unterstützt auch von Frau Stocker. Es 
gibt eine föderalistische Lösung, vertreten durch Herrn Se
gond, teilweise unterstützt von Vertretern aus der westschwei
zerischen Region, während die Lösung Pitteloud u. a. vom 
Kanton Zürich vertreten wird. Die mittlere Lösung ist die des 
Bundesrats und der Kommission; es isl: eine gemischte Lö
sung, die die Vorteile der beiden Extremlösungen beinhaltet, 
aber deren Nachteile nicht aufnimmt. 
Ich muss Ihnen allerdings ehrlich gestehen: Wenn es um die 
Beschleunigung geht, wenn wir wirklich möglichst rasch vor
ankommen wollen, müssen wir eine extrem föderalistische Lö
sung wählen, nämlich alle erstinstanzlichen Entscheide in die 
vier Empfangsstellen Kreuzlingen, Basel, Genf und Chiasso 
verlegen und die vier zuständigen Regierungsräte beauftra
gen, das erstinstanzliche Urteil zu fällen. Das geht aber nicht, 
weil die Flut der Asylbewerber zu gross ist. Man müsste auch 
die entsprechenden Strukturen stärker ausbauen. Sie können 
sagen, man könnte die Gesuche vielleic:ht im Sinne des Vo
tums von Herrn Leuba auf die 26 Kanton,3 aufteilen. Das hätte 
aber den Nachteil, dass 26 doch recht verschiedene Lösun
gen, verschiedene Arten der Exekution, verschiedene Stile 
Platz greifen könnten und die Rechtseinheit nicht mehr ge
währleistet wäre. 
Der jetzige Vorschlag des Bundesrates und der überwiegen
den Kommissionsmehrheit stützt sich au1' die bisherige Praxis, 
d. h. die Kantone treiben im erstinstanzlichen Verfahren die 
Befragung soweit voran, dass praktisch das Verfahren ent
scheidungsreif vorliegt und der Bund 1coch die Unterschrift 
gibt und garantiert- in einer Art Koordina.tion -, dass nach un
gefähr gleichen Grundsätzen verfahren wird. Das ist eine sinn
volle Art des erstinstanzlichen Verfahrensentscheids. 
Wenn Sie die Extremlösungen wählen, d. h. die zentralistische 
Lösung Pitteloud, gehen Sie von einer bewährten, pragmati
schen Vorgehensweise zu einem neuen Verfahren über. Sie 
müssen die 350 Mitarbeiter des Delegit3rten für das Flücht
lingswesen praktisch auf einen Schlag verdoppeln. Das ist 
nicht möglich, weil wir nicht genügend F1:1chpersonal haben. 
Und sagen Sie mir nicht- Frau Pitteloud ·-, dann würden eben 
die Beamten aus allen Kantonen nach B13rn reisen. Ich kenne 
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ihre Lust, so ohne weiteres den Arbeitsort von A nach B zu ver
legen. Es wird nicht sehr einfach sein, diese zentralistische Lö
sung durchzuf,ühren, Frau Stocker. Sie ist gut gemeint, aber 
unrealistisch. 
Die extrem föderalistische Lösung von Herrn Segond führt 
dazu - nachdem wir den Antrag Guinand angenommen ha
ben -, dass die Rekursinstanz oberhalb des Bundesrates ist. 
Der Bundesrat hat nach der Lösung Guinand keine Einfluss
möglichkeiten mehr, nachdem die Rekursinstanz entschieden 
hat. Wenn Sie dazu die erstinstanzlichen Entscheide den Kan
tonen zur definitiven Entscheidung überlassen, wie Herr 
Leuba vorgeschlagen hat, können Sie den Bundesrat aus 
dem Spiel nehmen; er hat dann praktisch nichts mehr zu tun. 
Darum ist die gemischte Lösung wahrscheinlich das Sinnvoll
ste, das Vernünftigste; das, was am raschesten zu einer Be
schleunigung führt. 
Ich darf Ihnen beliebt machen, den Vorschlag der Kommissi
onsmehrheit genau zu studieren. Wir haben einen Satz hinzu
gefügt, in dem der Triagecharakter der ersten Instanz klar zum 
Ausdruck kommt, in dem wir klar festhalten, wo die Nichtein
tretensentscheide gefällt und Asylbewerber sofort zurückge
wiesen werden können. Es ist sehr wichtig, dass diese Triage
entscheide durch Kanton und Bund gemeinsam getroffen 
werden, dass hier eine Zusammenarbeit stattfindet und eine 
gewisse Verzahnung vorhanden ist. 
Ich bitte Sie, genau zu bedenken, wie Sie hier stimmen. Es ist 
für die praktische Abwicklung ausserordentlich wichtig, dass 
wir nicht in zwar theoretisch gut gemeinte, aber schwer prak
tikable Lösungen hineinrennen. 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Bundespräsident Koller: Erlauben Sie mir, einleitend auf die 
Bedeutung des Entscheids bei Artikel 15 hinzuweisen. Ich bin 
persönlich zutiefst überzeugt, dass es vom Entscheid, den Sie 
hier treffen werden, abhängt, ob wir mit diesem neuen, be
schleunigten Asylverfahren tatsächlich einen wesentlichen 
Fortschritt auf diesem Gebiet machen oder ob wir riskieren, 
dass wir allenfalls eine gewisse Zeitlang sogar eine Leistungs
minderung in Kauf nehmen müssten, was aus der Sicht des 
Bundesrates in keiner Weise zu verantworten wäre. 
Es ist Ihnen dargelegt worden: Sie haben zwischen drei Mo
dellen zu entscheiden. Zunächst das Modell Segond/Gros: 
Dieser Minderheitsantrag schlägt Ihnen eine Kantonalisierung 
des erstinstanzlichen Verfahrens vor, allerdings eine freiwil
lige, nur auf Gesuch der Kantone hin. Der Bundesrat lehnt die
sen Antrag aus folgenden Gründen ab: Wir sind überzeugt, 
dass die Asylpolitik ein wesentlicher Bestandteil der Aussen
politik eines Landes ist. Aussenpolitik ist aber Bundessache. 
Wir dürfen insofern Asylentscheide eben nicht mit gewöhnli
chen zivil- oder strafrechtlichen Entscheiden gleichsetzen. 
Rein von der Praktikabilität her ist sodann ganz entscheidend, 
dass die Asylbehörden - und zwar schon in der ersten Instanz 
- zu allen internationalen Informationen betreffend die Situa
tion der Herkunftsländer der Flüchtlinge - vor allem über un
sere Botschaften -Zugang haben. Aber auch dieses Informati
onsproblem liesse sich -wenn wir das Verfahren kantonalisie
ren - nicht befriedigend lösen. Das sind die ersten Bedenken, 
die wir gegen diesen Antrag haben. 
Der zweite Grund, der gegen eine Kantonalisierung der ersten 
Instanz spricht, ist die Notwendigkeit einer einheitlichen Asyl
praxis in unserem Land. Selbst wenn wir eine Beschwerde
möglichkeit gemäss Minderheitsantrag Segond/Gros in be
zug auf die zweite Instanz vorsehen würden, bestände doch 
die·grosse Gefahr, dass wir bei einer Kantonalisierung plötz
lich mehrere unterschiedliche Asylpraktiken in den einzelnen 
Kantonen hätten; denn vor allem bei positiven Asylentschei
den wäre natürlich die Chance gering, dass solche Entscheide 
dann in grosser Zahl weitergezogen würden. 
Schliesslich bereitet dieser Antrag dem Bundesrat aber noch 
aus einem weiteren Grund Schwierigkeiten. Nach der Formu
lierung in Absatz 4 wird nicht ganz klar, ob neben dieser Wahl
möglichkeit des Kantons, dieses erstinstanzliche Verfahren zu 
kantonalisieren, dann nur noch die Möglichkeit der Befragung 
und der Entscheidung durch das Bundesamt besteht. Wenn 
das tatsächlich die Meinung Ihres Antrages ist, dann wäre die 
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unmittelbare.Folge, dass sich eine grosse Zahl von Kantonen 
überhaupt jeder Verantwortung im Asylverfahren entschlagen 
würde. Wir wissen, dass grosse Kantone wie Zürich entspre
chende Absichtserklärungen bereits bekanntgegeben haben, 
während wir auf der anderen Seite nur vonseiten des Kantons 
Genf die Sicherheit haben, dass er überhaupt bereit wäre, von 
dieser Möglichkeit der Kantonalisierung des Verfahrens auch 
tatsächlich Gebrauch zu machen. 
Das würde den Bund aber, ähnlich wie der Antrag Pitteloud, 
auf den ich nachgehend eingehe, vor unlösbare Personalpro
bleme stellen. Im übrigen hat dieser Minderheitsantrag auch 
den Nachteil, dass er im Absatz 5 den Bund für sämtliche Per
sonalkosten den Kantonen gegenüber haftbar macht - eine 
Neuerung, die wir nicht vorsehen. Wir möchten die Kantone 
nur für Kosten entschädigen, die entstehen, wenn sie soge
nannte erstinstanzliche Asylentscheide unterschriftsreif vorbe
reiten. Das ist übrigens auch ein Einwand gegenüber dem An
trag von Frau Pitteloud. 
Damit komme ich zu diesem zweiten Minderheitsantrag: Frau 
Pitteloud möchte, ganz im Gegensatz zur Minderheit Segond/ 
Gros, als Hauptträger die Befragung durch das Bundesamt 
statuieren. Der Bundesrat lehnt diese Lösung vor allem aus 
staatspolitischen Ueberlegungen ab. Wir sind tief davon über
zeugt, dass wir dieses schwierige Asylproblem auch in Zu
kunft in unserem Land nur befriedigend lösen können, wenn 
Bund und Kantone gemeinsam die Verantwortung tragen. Es 
liegt natürlich nahe, dass sich mehrere Kantone dieser Verant
wortung entziehen möchten. Aber sie würden den Bund vor 
unlösbare Personal- und lnfrastrukturprobleme stellen. Zwar 
sieht der Antrag von Frau Pitteloud durchaus die Möglichkeit 
vor, dass der Bund auch auf kantonale Befrager Rückgriff neh
men könnte, aber eben nur dort, wo die Kantone tatsächlich 
einverstanden sind. Wir wissen aber von mehreren Kantonen, 
dass, wenn dieser Antrag Pitteloud angenommen wird, sie 
sich künftig jeder Verantwortung im Bereich der Asylbefra
gung entziehen würden. 
Wir müssten also in kürzester Zeit praktisch eine Verdoppe
lung unseres Personals beim Delegierten realisieren. Der 
Delegierte hat heute als Soll-Bestand etwa 370 Personen. 
Sie können sich selber fragen, ob es in diesem lande bei 
der jetzigen Arbeitsmarktlage möglich wäre, innert nützlicher 
Frist dieses zusätzliche Personal zu beschaffen. Wenn das 
aber nicht möglich ist, dann führt der Antrag von Frau Pitte
loud leider dazu, dass wir anstatt einer Leistungssteigerung 
eine Leistungsminderung haben; das wäre nun wirklich das 
letzte, was wir mit diesem dringlichen Bundesbeschluss, 
den wir bis spät in die Nacht hinein hier beraten, erreichen 
möchten. 
Der Bundesrat kann demgegenüber der Fassung der Mehr
heit durchaus zustimmen. Es ist durchaus möglich, dass wir 
längerfristig die ganze Befragung mehr an die Grenze verle
gen werden und künftig mehr Bundesbefragungen anstreben. 
Aber im Rahmen eines dringlichen Bundesbeschlusses, der 
sofort in Kraft treten soll, ist dieser Antrag schlicht und einfach 
nicht realisierbar. Er hätte eine vollständig kontraproduktive 
Wirkung, weil der Bund weder die personellen noch die infra
strukturellen Voraussetzungen innert nützlicher Zeit realisie
ren könnte. 
Aus diesem Grunde möchte ich Ihnen empfehlen, beide Min
derheitsanträge abzulehnen. Wenn wir innert nützlicher Zeit 
tatsächlich eine wesentliche Beschleunigung des Verfahrens 
realisieren und damit die Attraktivität unseres Landes für die 
Nichtflüchtlinge mindern wollen, dann müssen wir auf dem be
reits bestehenden System mit der Grundregel der kantonalen 
Befragung aufbauen. Wir schaffen zwar einen zusätzlichen An
reiz, indem wir den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit ge
ben, erstinstanzliche Entscheide unterschriftsreif vorzuberei
ten. Damit haben die Kantone auch eine aktive Möglichkeit, 
auf ihren Pendenzenberg Einfluss zu nehmen, auf die Fürsor
gekosten, auf ihre Unterbringungsprobleme. Diesen Anreiz 
haben wir bewusst aufgenommen. Aber es wäre eine vollstän
dige Illusion zu meinen, im Rahmen eines dringlichen Bundes
beschlusses könnte man einen eigentlichen Systemwechsel 
realisieren. Ein Systemwechsel, wenn Sie ihn hier beschlies
sen, wird kontraproduktiv sein, davor muss ich Sie einfach 

michael.tellenbach
Textfeld



Procedure d'asile. Modification 832 N 5 juin 1990 

warnen. Ich bitte Sie daher, der Mehrheit der Kommission und 
dem Bundesrat zuzustimmen. 

Le president: Je vous propose la procedure suivante: nous 
opposerons la minorite Pitteloud ä la minorite Segond. Le 
resultat sera oppose ä la proposition de la majorite. S'il est fa
vorable ä la proposition de majorite, nous l'opposerons ä la 
proposition subsidiaire de la minorite Pitteloud. Cette proce
dure est acceptee par le president de la commission et par le 
rapporteur de langue allemande. 

Mme Pitteloud: Monsieur le president, j'ai des problemes par 
rapport ä la procedure devote parce que la proposition de mi
norite Segond ne concerne que l'alinea 4 tandis que la mienne 
concerne les alineas 1 ä 4. II me semble que ce sont les princi
pes «audition cantonale» et «audition federale» qui devraient 
d'abord etre decides. 

Le president: Tous les debats ont montre qu'il y avait une dif
ference entre trois concepts proposes et que la proposition de 
la minorite Segond ne concerne pas seulement l'alinea 4 de 
l'article 15 mais egalement les articles 11, 17 et 46. II s'agit 
donc bien d'une conception dite federaliste qui s'oppose en 
quelque sorte ä la vötre, Madame Pitteloud, qualifiee de cen
tralisatrice. Tout le debat a donc montre qu'il y avait lä trois va
riantes. La procedure la plus facile et la plus logique par rap
port ä ce 'qui a ete avance comme arguments est donc celle 
que nous avons proposee. 

M. Ducret, rapporteur: Votre proposition, Monsieur le presi
dent, m'apparait juste, tant il est vrai que si l'on adopte la pro
cedure suggeree par Mme Pitteloud, notre conseil pourrait ä 
la fois adopter la proposition de minorite Pitteloud et ensuite 
celle de la minorite Segond. Or, ces deux solutions sont tout a. 
fait incompatibles. C'est la raison pour laquelle votre proposi
tion devote me parait conforme ä la logique. 

Abstimmung - Vote 

Erste Eventua/abstimmung- Premier vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit Segond 61 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Pitteloud 52 Stimmen 

Zweite Eventualabstimmung- Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Segond 14 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 80 Stimmen 
Für den Eventualantrag der Minderheit Pitteloud 44 Stimmen 

M. Segond: A la suite du dernier vote, je retire les amende
ments Segond/Gros aux articles 11, 17 et 46. 

M. Ducret, rapporteur: Deux mots ä propos de deux com
plements qui ont ete apportes par la commission a I' article 15. 
Tout d'abord, ä l'alinea premier in fine, cette proposition vise ä 
harmoniser les textes des articles 15 et 16a, de fa9on ä ce que 
les personnes chargees de proceder ä l'audition soient mises 
en situation, le cas echeant, de rejeter la demande sans autre 
mesure d'instruction. Comme lefardeau de la preuve incombe 
au candidat, il est necessaire qu'outre les motifs d'asile exis
tants l'audition permette de demontrer si le requerant a ap
porte la preuve qu'il est un refugie ou ä tout le moins qu'il a 
rendu sa qualite de refugie vraisemblable. 
Quant ä l'alinea 3, cette proposition vise ä encourager, cha
que fois que cela est possible, l'application du principe de 
l'immediatete qui permet au representant de l'autoritefederale 
de prendre la decision apres avoir entendu lui-meme le re
querant. 

Mühlemann, Berichterstatter: Wir machen Sie darauf auf
merksam, dass die Mehrheit der Kommission ihrem Antrag, 
den Sie genehmigen müssen, noch zwei Sätze beifügt. 
Der eine- ich habe Sie schon darauf hingewiesen - betont den 

Charakter der Triage: Bei der Anhörung muss darauf geachtet 
werden, dass man rasch feststellen kann, ob jemand zurück
gewiesen werden kann, weil er überhaupt keine Gründe für 
eine Aufnahme hat, oder ob er solche glaubhaft machen kann, 
damit er aufgenommen wird. Das sincl entscheidende neue 
Dinge, die festgestellt werden müssen. 
Beim zweiten Zusatz geht es darum, dass durch eine direkte 
Befragung eine raschere Erledigung ermöglicht werden kann. 
Wo das der Fall ist, ist die direkte Befragung zu forcieren. 

Bundespräsident Koller: Ich kann erklären, dass der Bundes
rat mit dieser Fassung der Mehrheit dm Kommission einver
standen ist. Sie bringt eigentlich nur klarer zum Ausdruck, was 
sich schon aus dem ganzen System ergibt. 

Art.15a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Steffen 
Bisheriger Artikel 15 Absatz 4 

Art.15a 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Steffen 
Reprendre l'article 15, 4e alinea, actuel 

Steffen: Mit meinem Streichungsantrag zu Artikel 15a (neu) 
und dem Antrag auf Wiederaufnahme von Artikel 15 Absatz 4 
soll die Rechtsstellung des Hilfswerksvertreters klar begrenzt 
bleiben. Er soll im Verfahren wirksam werden, wenn der Ge
suchsteller zustimmt. Ich lehne es ab, dass eine Quasivertre
tung der Flüchtlingsorganisationen von Amtes wegen einge
führt wird. Wer sich bei den Vernehmungsbeamten in Bund 
und Kantonen umhört, stellt fest, dass sich gewisse Hilfs
werksvertreter eigentliche Aufsichtsrechte über die Verneh
mungsorgane aneignen, Beamte desavouieren und durch 
Meldung eine zusätzliche Einvernahme erwirken. 
Dass diese Feststellung nicht aus der Luft gegriffen ist, beweist 
die Vernehmlassungsantwort des Kantons Freiburg, der die 
Praxis nach Absatz 5 - nämlich das Recht des Hilfswerksver
treters, Einwendungen anzumelden und weitere Abklärungen 
anzuregen - als Quelle permanenter Konflikte bezeichnet. Wir 
sind ja hier zusammengekommen, um Konflikte auszuschal
ten. 
Mein Antrag deckt sich übrigens insofern mit der Vernehmlas
sungsantwort des Kantons Glarus, der die Streichung des Ab
satzes 5 vorschlägt und generell feststellt, ein weiterer Ausbau 
der Rechte des Hilfswerksvertreters sei nicht nötig. 
Abschliessend sei noch vermerkt, dass mein Antrag den gan
zen Katalog der Rechte und Pflichten der Hilfswerksvertreter 
wieder dorthin verweist, wo er hingehört, nämlich auf die Ver
ordnungsebene. Dies gibt dem Bundesrat unter anderem die 
Möglichkeit, allenfalls Bestimmungen aufzunehmen, die es er
lauben würden, unfähige, ungeeignete1 und querulatorische 
Hilfswerksvertreter abzulehnen, wie dieis von der Regierung 
des Kantons Bern und von der Vereinlgung der kantonalen 
Fremdenpolizeichefs verlangt wird. Wir l1aben praktisch keine 
Zähne mehr in diesem Gesetz; das wäre noch einer, den ich 
Ihnen anbiete. 
Ich bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: La commission n'a pas eu l'occasion 
de se pencher sur cette proposition. Cela sera certainement 
confirme par le president de la Confederation: cette loi est non 
seulement le resultat d'un compromis au sein de la commis
sion d'experts, mais egalement celui d'un equilibre entre un 
certain nombre de propositions. Les oeuvres d'entraide ont 
presente quelques suggestions qui sont transcrites dans le 
projet du Conseil federal. II me sembl1~rait donc inopportun 
que l'on reduise encore leur presence dans le cadre de cette 
procedure. 
En outre, les dangers evoques par M. Steffen ne sont pas 
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aussi reels qu'il le pretend. C'est pourquoi, en mon nom per
sonnel, je vous invite a rejeter sa proposition. 
De plus, j'apporte une precision a l'adresse des oeuvres d'en
traide qui ont interpelle la commission. Lors de l'audition des 
representants de l'administration, il a ete indique qu'outre les 
dates prevues pour les auditions seront communiques aux or
ganisations d'aide aux refugies la nationalite et le sexe des 
personnes qu'elles auront a assister. 

Mühlemann, Berichterstatter: Der Vorteil des neuen Entwur
fes besteht darin, dass er auf Erfahrungen beruht. Die Experi
mente, die gemacht worden sind, zeigen selbstverständlich 
Resultate, die wir berücksichtigen müssen. Es ist so, dass die 
Hilfswerksvertreter in den meisten Fällen eine koordinierende, 
eine unterstützende Funktion hatten, dass offenbar die Zu
sammenarbeit relativ gut funktioniert und in vielen Fällen zu ei
ner gewissen psychologischen Entspannung geführt hat und 
dass es sinnvoll ist, deren Mitarbeit zu erhalten. Es geht ge
rade bei der Befragung manchmal um recht schwierige Fälle 
mit Asylbewerbern aus allen möglichen Ländern. Die Unter
stützung durch Spezialisten, die etwas mehr wissen, als viel
leicht der direkte Befrager wissen kann, hat zu sinnvollen Er
gebnissen geführt. 
Es lohnt sich also, diesen Artikel beizubehalten und den An
trag Steffen abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Der Hilfswerksvertreter soll im wich
tigsten Verfahrensabschnitt, nämlich der Anhörung zu den 
Asylgründen, das Vertrauen des Asylbewerbers in die Be
hörde stärken. Das ist seine Funktion. Er hat als Beobachter 
das Recht, zweckdienliche Fragen durch den anhörenden Be
amten stellen zu lassen. Dagegen kommen ihm - das möchte 
ich ebenso klar betonen - keine Parteirechte zu. Er hat auch 
keine Kontroll- oder Aufsichtsfunktion. Aber die Erfahrung 
zeigt, dass die Funktion der Hilfswerksvertreter für die Asylent
scheide sehr legitimitätsfördernd ist. Mit der Formulierung 
«entsenden» möchten wir zum Ausdruck bringen, dass die An
wesenheit des Hilfswerksvertreters bei der Anhörung verfah
rensimmanent ist und nicht auf einen verfahrensmässigen An
spruch des Asylbewerbers zurückzuführen ist. Dieses System 
hat sich im ganzen auch sehr bewährt; es ist mir deswegen ein 
Bedürfnis, den Hilfswerken und den Hilfswerksvertretern für 
die kooperative Zusammenarbeit, die sie jahraus, jahrein lei
sten, und für die Bereitschaft zur Kooperation, die sie auch 
beim Erlass dieses neuen Beschlusses gezeigt haben, in aller 
Oeffentlichkeit zu danken. 
Wir könnten das Asylproblem in der Schweiz heute ohne die 
Hilfswerke nicht mehr lösen. Das ist ein Faktum, und das ist 
auch die Anerkennung in diesem neuen Artikel 15a, die sie 
verdienen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Steffen 

Art. 16 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Bst. a-d 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Bst.e 
e. seine Mitwirkungspflicht vorsätzlich in grober Weise ver
letzt. 

Antrag Ruf 
Bst. b (neu) 
b. illegal eingereist ist; 
(die bisherigen Buchstaben b ff. verschieben sich entspre
chend; Buchstabe e der Kommission wird Buchstabe f) 
Bst. g (neu) 
g. im Sinne von Artikel 8 wegen verwerflicher Handlungen der 
Asylgewährung unwürdig ist oder die innere oder äussere Si
cherheit der Schweiz verletzt hat oder gefährdet. 

Art.16al.1 
Proposition de Ja commission · 
Let. a-d 
Adherer au projet du Conseil federal 
Let. e 
e. Enfreint intentionnellement et de maniere grossiere son de
voir de collaboration. 

Proposition Ruf 
Let. b (nouvelle) 
b. Est entre illegalement en Suisse; 
(les lettres b et suivantes actuelles sont decalees en conse
quence et la lettre e de la version de la commission devient let
tre f) 
Let. g (nouvel/e) 
g. Para'it indigne de l'asile, selon l'article 8, en raison d'actes 
reprehensibles ou du fait qu'il a porte atteinte a la securite in
terieure ou exterieure de la Suisse ou qu'il la compromet. 

Ruf: Die neuen Artikel 16 und 16a enthalten zweifellos einige 
begrüssenswerte Neuerungen, um unnötige Verfahren zu ver
meiden, administrative Leerläufe zu vermindern und vor allem 
auch die Attraktivität des Asylverfahrens für missbräu"chliche 
Gesuchsteller drastisch zu reduzieren. In gewisser Hinsicht 
handelt es sich dabei um Kernbestimmungen des Bundes
beschlusses. In der Liste der Nichteintretensgründe nach Arti
kel 16 Absatz 1 fehlen jedoch zwei unseres Erachtens ent
scheidende Kriterien, deren Ergänzung ich Ihnen hiermit be
antrage. Auf ein Gesuch soll demnach nicht eingetreten wer
den, wenn der Gesuchsteller illegal eingereist ist - Buchsta
be b (neu) - bzw. wenn er im Sinne von Artikel 8 wegen ver
werflicher Handlungen der Asylgewährung unwürdig ist oder 
die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz verletzt hat 
bzw. gefährdet- Buchstabe g (neu). 
Vor allem die Ausschliessung der illegal Eingereisten - sie bil
den ja die überwiegende Mehrheit der Asylbewerber - ist der 
entscheidende Punkt in diesem Antrag. Die Grenztor-Rege
lung hat natürlich deshalb keinen Erfolg gehabt, weil die illegal 
Eingereisten teilweise sogar noch besser gestellt waren als die 
Gesuchsteller, die sich ordentlich an den Grenztoren melde
ten. 
Sehr viele Missbräuche könnten unterbunden werden, wenn 
jeder illegal eingereiste Bewerber von vornherein vom Verfah
ren ausgeschlossen wäre. Insbesondere würde dem schlim
men Schlepperunwesen weitestgehend der Boden entzogen. 
Es würde sich nämlich nicht mehr lohnen, jemanden über die 
grüne Grenze in die Schweiz hineinzuschleusen. Dem Schlep
perunwesen würde natürlich nur dann wirksam begegnet, 
wenn mit den Nichteintretensentscheiden konsequente Weg
weisungen verbunden wären, wie das mit dem Entzug der auf
schiebenden Wirkung für Beschwerden bei Artikel 16 vorgese
hen ist. 
Von einem im tatsächlichen Sinne von Artikel 3 des Asylgeset
zes Verfolgten darf man ja sicher ohne weiteres erwarten, dass 
er sich ordentlich an einem Grenzübergang, bei einer Flugha
fenbehörde oder einer schweizerischen Vertretung im Aus
land meldet. 
Ein Nichteintreten und eine Wegweisung wegen illegaler Ein
reise stehen nicht im Widerspruch mit völkerrechtlichen Be
stimmungen, namentlich mit dem Non-refoulement-Prinzip. 
Dieses untersagt den Vollzug jeder Entfernungsmassnahme, 
die einen in der Schweiz befindlichen Ausländer direkt oder in
direkt einer Verfolgung aussetzen würde, wobei unbeachtlich 
ist, auf welchem Wege der Ausländer eingereist ist. 
Nun gelangt ja praktisch jeder illegal eingedrungene Asylant 
auf dem Landweg über einen Nachbarstaat in die Schweiz. 
Deshalb kann er auch wieder dorthin zurückgeschafft werden, 
sofern dort das Refoulement-Verbot respektiert wird, was in 
sämtlichen Nachbarländern - notabene alles Staaten, die die 
EMRK ratifiziert haben - der Fall ist. 
Mit der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Oester
reich bestehen zusätzlich Schubabkommen; es ist bereits ver
schiedentlich auf sie hingewiesen worden. In ihnen verpflich
ten sich die betreffenden Staaten, illegal in die Schweiz einge
reiste Ausländer innert bestimmter Fristen wieder zurückzu-
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nehmen. Mit Italien besteht kein solches Abkommen. Wir la
den den Bundesrat ebenfalls dringend ein, darauf hinzuwir
ken, dass ein solches Schubabkommen mit Italien möglichst 
bald abgeschlossen werden kann. 
In einem bemerkenswerten Diskussionsbeitrag in der «Neuen 
Zürcher Zeitung« vom 31. Mai 1990 hat der Chef der Zürcher 
Fremdenpolizei, Herr Jörg Gähwiler, zu dieser Thematik unter 
anderem ausgeführt: »In der Botschaft vertritt der Bundesrat 
die Ansicht, ein Zulassungsverfahren .... sei nicht völkerrechts
konform. Demgegenüber besteht indessen nach Ansicht des 
namhaften Völkerrechtsspezialisten Kay Hailbronner eine völ
kerrechtliche Verpflichtung .... zur Bewilligung der Einreise 
nur, wenn der Ausländer von unmittelbarer Verfolgung be
droht wird. Diese Voraussetzung entfällt, wenn der Ausländer 
einen Staat erreicht hat, in dem er nicht gefährdet ist. Die 
Schweiz ist zur Aufnahme von Asylbewerbern, die über unsere 
angrenzenden Nachbarländer einreisen, somit nur dann ver
pflichtet, wenn jene dort verfolgt werden oder wenn die Gefahr 
besteht, dass die Nachbarstaaten die Non-refoulement
Bestimmungen nicht einhalten. Bei einer Zurückweisung oder 
Zurückschiebung in einen Staat, in dem der Flüchtling weder 
selbst verfolgt noch in ein Verfolgungsland abgeschoben 
wird, greift das Refoulement-Verbot deshalb nicht.» 
Ich weise nochmals darauf hin, dass alle Nachbarstaaten der 
Schweiz die EMRK ratifiziert haben und das Non-refoulement
Prinzip beachten! 
Dass auf ein Gesuch gar nicht erst einzutreten ist, wenn der 
Bewerber im Sinne von Artikel 8 wegen verwerflicher Handlun
gen - und dazu gehören namentlich schwere Verbrechen -
der Asylgewährung unwürdig ist oder die innere oder äussere 
Sicherheit der Schweiz verletzt hat oder gefährdet, dürfte auf 
der Hand liegen und bedarf keiner weiteren Erläuterungen. 
Ich bitte Sie dringend um Zustimmung zu den beiden vorge
schlagenen Ergänzungen. Da es sich materiell um zwei ver0 

schiedene, voneinander unabhängige Sachverhalte handelt, 
bitte ich den Präsidenten um getrennte Abstimmungen. 

M. Ducret, rapporteur: S'agissant de la premiere proposition 
de M. Ruf, je serai bref dans la mesure ou nous nous sommes 
deja opposes, il y a quelques instants, a une disposition qui 
touchait egalement au principe du non-refoulement. II s'agis
sait de la proposition developpee par M. Scharrer a 
l'article 13e. Le president de la Confederation le confirmera 
certainement, cette disposition est en contradiction avec les 
principes de la Convention europeenne des droits de 
l'homme. Pour cette raison seulement, il convient de la rejeter. 
En ce qui concerne la lettre g, M. Ruf suggere d'ajouter, a la 
liste des causes qui permettent a l'autorite de ne pas entrer en 
matiere sur une demande, une reprise de l'article 8 de la loi sur 
l'asile. Or, cette disposition constitue un motif subjectif, Mon
sieur Ruf, alors qu'il a ete prevu que l'entree en matiere ne peut 
etre refusee que pour autant qu'il y ait un motif objectif a ce 
qu'il en soit ainsi. · 
C'est pourquoi je vous invite, a titre personnel puisque la com
mission n'a pas pu se prononcer a ce sujet, a rejeter les deux 
propositions de M. Ruf. 

Mühlemann, Berichterstatter: Die illegal Eingereisten können 
wir nicht zu dieser Abweisungskategorie Nichteintreten hinzu
zählen, weil wir ja nicht wissen, woher sie kommen. Wir müs
sen sie also überprüfen, damit wir nicht gegen dieses Prinzip 
des Non refoulement, des Nicht-Zurückschiebens, verstos
sen. Damit kommen sie automatisch ins Prozedere der Abklä
rung hinein und können nicht einfach zurückgewiesen wer-
den. · 
In dieser Beziehung müssen Sie den Antrag von Herrn Ruf, 
ähnlich wie früher den Antrag von Herrn Scharrer, abweise~. 

Bundespräsident Koller: Den Antrag zu Litera b empfehle ich 
Ihnen zur Ablehnung, weil, wie gesagt, die internationalen Ver
träge, also die Flüchtlingskonvention und die Menschen
rechtskonvention, uns verpflichten, auch illegal eingereiste 
Flüchtlinge in bezug auf das Gebot der Nicht-Rückschiebung 
anzuhören und ein dementsprechendes Verfahren durchzu-

führen. Wir können das daher hier nicht unter den Nichteintre
tensentscheiden behandeln. 
In bezug auf die Litera g hat Herr Ducret das entscheidende 
Moment genannt. Wir haben in unserem System die Nichtein
tretensentscheide bewusst auf objektive Tatbestände be
schränkt. Ein Gefährdungstatbestand ist natürlich ein eminent 
subjektiver, weshalb dieser Tatbestand hier nicht ins System 
passt. Die Fälle von Artikel 8 Asylgesetz wären dann unter Arti
kel 16a zu behandeln - der ja bereits Entscheide nach zehn 
Tagen vorsieht -, würden also diesbe:züglich sogar noch ra
scher entschieden als die Nichteintretensentscheide. 
Aus diesen beiden Gründen beantrag1~ ich Ihnen, auf die An
träge von Herrn Ruf nicht einzutreten. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ruf 

Art.16Abs.1bis 
Antrag der Kommission 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Der Bundesrat kann Staaten bezeichne1n, in welchen nach sei
nen Feststellungen Sicherheit vor Verfolgung besteht; ent
sprechende Beschlüsse überprüft er periodisch. Stammt der 
Gesuchsteller aus einem solchen Staat, wird auf sein Gesuch 
oder seine Beschwerde nicht eingetmten, ausser die Anhö
rung ergebe Hinweise auf eine Verfolgung. 

Antrag Stocker 
Streichen 

Eventualantrag Rechsteiner 
(falls der Antrag Stocker abgelehnt wircl) 
Streichen der Worte «oder seine Beschwerde» im 2. Satz. 

Art.16al.1bis 
Proposition de la commission 
Le Conseil federal peut designer, sur la base de ses constata
tions, des Etats dans lesquels il n'y a pas de persecutions; il 
revoit periodiquement les decisions qu'il prend sur ce point. Si 
le requerant provient de l'un de ces Etats, il n'est pas entre en 
matiere sur sa demande ou son recours, a moins que des indi
ces de persecution apparaissent en cours d'audition. 

Proposition Stocker 
Biffer 

Proposition subsidiaire Rechsteiner 
(en cas de rejet de la proposition Stocker) 
Biffer dans la 2e phrase les mots «ou son recours». 

Frau Stocker: Ich würde es nicht wagen, nachts um halb elf ei
nen Antrag zu stellen, mit dem ich in der Kommission unterle
gen bin, wenn ich nicht ganz sicher wäre, dass es wichtig ist, 
dass wir noch einmal darüber nachdenken. Ich spreche vom 
Safe-country-Prinzip. 
Aus vier Gründen bin ich überzeugt, dass wir hier ganz genau 
aufpassen müssen. 
1. Das Asylverfahren ist ein individuelles Verfahren. Das war 
immer eine seiner Grundsäulen. Darauf sind wir stolz gewe
sen, das hat uns nicht zuletzt auch den Pendenzenberg be
schert. Nun versuchen wir eine Kolh3ktivierung, sagen, es 
gebe Gruppen, die aus bestimmten Ländern kommen, bei de
nen wir dieses Prinzip des individuellnn Verfahrens brechen 
können. 
2. Was ist denn eigentlich ein sicherer Staat? Was sind die Kri
terien, um einen Staat für sicher zu erklären? Ich würde es 
nicht wagen, diese Kriterien mit absoluter Sicherheit zu formu
lieren. 
In der Kommission wurden uns im Hearing zwei Beispiele prä
sentiert, z. B. Kolumbien. Wenn das Kriterium die Verfassung 
ist, dann müssten wir sagen, dass Kolumbien einer der sicher
sten Staaten der Welt ist, aber in der Praxis kann doch nie
mand hier im Saal das unterschreiben„ Oder umgekehrt: Wer 
würde es wagen, hier im Saal zu sagen, die USA seien kein si-
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cherer Staat? Der Europäische Gerichtshof für Menschen
rechte hat die Rückschiebung verboten und gesagt, es ver
stosse gegen die Menschenrechte, wenn man einen in den 
USA zum Tode verurteilten Menschen ausliefere. 
Wir kommen hier in ganz schwierige Entscheidungskriterien 
hinein, und ich frage mich: Ist es richtig, in einem dringlichen 
Bundesbeschluss, mit dem wir das Verfahren beschleunigen, 
die Legitimationskraft erhöhen wollen, nun ein Prinzip einzu
führen, wofür uns die Kriterien letztlich fehlen? 
3. Im Entwurf der Kommission steht, dass der Bundesrat Staa
ten bezeichnen kann, in welchen nach seinen Feststellungen 
Sicherheit besteht. Herr Bundespräsident, was für Kriterien, 
was für Antennen quasi, haben Sie in alle Länder dieser Welt, 
um festzustellen, ob dort Sicherheit herrscht oder nicht? Was 
wussten wir ursprünglich von Zaire? Was wussten wir ur
sprünglich von Iran? Was wissen wir heute z. B. von Aegyp
ten? Sind unsere Botschaften qualitativ und personell so aus
gestattet, dass sie uns diese Rückmeldung mit Sicherheit ge
ben können? Ich meine: nein. 
4. Herr Bundespräsident Koller hat vor drei Minuten gesagt, 
der Gefährdungstatbestand - ich hoffe, ich zitiere ihn richtig -
sei immer eminent subjektiv. Ja, genau das ist es. Und hier 
komme ich mit einer Gruppe, die neu bei uns auftaucht: die 
Flüchtlingsfrauen. Sie kommen aus islamischen Staaten, aus 
patriarchalen Strukturen, werden verfolgt, und nicht zuerst, 
weil sie politisch aktiv sind. Dort kann es passieren, dass rote 
Zehennägel «politisch aktiv sein» bedeuten. Sie können jetzt 
darüber lachen, das ist aber eine ganz schmerzliche Erfah
rung. Genau diesen subjektiven Teil, der in der individuellen 
Gefährdung eines Menschen liegt, können wir nie mit dem Eti
kett abservieren, der Flüchtling stamme aus einem sicheren 
Staat, also sei nicht einzutreten. 
Dann wollten wir uns in der Kommission mit dem Zusatz «aus
ser die Anhörung ergebe» retten. Gerade die Frauen aus isla
mischen Kulturen sprechen nicht über ihre Verfolgungen, und 
schon gar nicht vor Männern. Darüber können wir auch wieder 
lamentieren und darob verzweifeln, aber es ist so. 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, was die Hilfswerke seit neue
stem erfahren müssen - bis jetzt kamen ja vorwiegend jüngere 
Männer zu uns-: Die Frauen bilden eine neue Flüchtlingskate
gorie; sie sind ganz individuellen Gefährdungen ausgesetzt, 
die sie nicht sofort bekanntgeben, die sie sogar erst im Revisi
onsverfahren - siehe den Prozess letzte Woche im berühmten 
Schloss Wimmis - und unter sehr vielen Vertrauensvorschüs
sen unsererseits artikulieren. 
Es wäre elegant, wenn es möglich wäre, auf der Weltkarte 
Fähnchen zu stecken und zu sagen: Wenn Menschen in die
sen Ländern leben, sind sie sicher, um sie müssen wir uns 
nicht kümmern. Wenn das so wäre, müsste auch das Umge
kehrte gelten. Da müssen wir auch in Ländern Fähnchen 
stecken, bei denen wir sagen: da ist man halt nicht so sicher. 
Und dann kommt plötzlich die Frage: Warum nicht global die 
Kurden als gefährdet betrachten? Warum nicht gewisse Grup
pen in Iran? Warum nicht gewisse Gruppen aus afrikanischen 
Staaten? 
lch'bin zutiefst überzeugt- ich brauche jetzt auch das Wort-, 
dass wir hier ein falsches Prinzip in den Asylbeschluss hinein
schmuggeln, angeblich um das Verfahren zu beschleunigen 
·und die Legitimation zu erhöhen, aber das wird uns aussen
und innenpolitisch in grosse Schwierigkeiten bringen und die 
Menschen, die diese Befragungen machen, in unheilvolle Ge
wissenskonflikte stürzen. 
Ich bitte Sie, setzen Sie hier ein Zeichen. Es ist der falsche Ort. 
Ich bin jederzeit bereit, wieder über das Safe-country-Prinzip 
zu diskutieren, aber nicht hier im dringlichen Bundesbe
schluss und ohne alle Risiken genügend überlegt zu haben. 
Ich stelle diesen Antrag auch im Namen der Fraktion. 

Rechstelner: Grundsätzlich unterstütze ich den Streichungs
antrag von Frau Stocker, möchte aber zur Zeitersparnis die 
Gründe, die gegen die Einführung der Safe-country-Regel füh
ren, nicht mehr im einzelnen ausführen. Der Gerechtigkeit hal
ber muss immerhin eingeräumt werden, dass sie in der Fas
sung der Kommission nun gegenüber der Fassung, wie sie 
der Bundesrat noch vorgeschlagen hatte, doch wesentlich 

entschärft worden ist. Es ist festgehalten, dass es sich neu um 
eine widerlegbare Vermutung handelt. Es bleibt also im Einzel
fall die Widerlegung der Vermutung, dass keine Asylgründe 
vorliegen, vorbehalten. Diese Vermutung kann umgestossen 
werden. 
Für den Fall, dass Sie den Antrag von Frau Stocker ablehnen, 
möchte ich Ihnen als Eventualantrag beliebt machen, die drei 
Worte im zweiten Satz «oder seine Beschwerde» zu streichen, 
und das aus folgendem Grund: Es ist erstens systematisch 
verfehlt, in diesem Absatz, in dem es um die Gesuche und 
nicht um die Beschwerden geht, auch bereits Nichteintretens
entscheide auf Beschwerden einzuführen. 
Zweitens ist es verfehlt, überhaupt Nichteintretensentscheide 
bei Beschwerden einzuführen. Es wäre als Verfahrensschritt 
etwas prozessrechtlich sehr Ungewohntes, etwas vollkom
men Neues, wenn auf Beschwerden nicht eingetreten werden 
könnte. 
Nehmen wir den konkreten Fall: Wir haben einen Nichteintre
tensentscheid, der aufgrund von Artikel 16 AVB gefällt wird. 
Dann muss doch im Beschwerdeverfahren überprüft werden 
können, ob es sich tatsächlich zu Recht um einen Nichteintre
tensentscheid nach Artikel 16 AVB handelt. Im vorliegenden 
Fall, also bei Artikel 16 Absatz 1 bis, muss überprüft werden 
können, ob es sich tatsächlich um ein Safe country handelt, ob 
es sich tatsächlich um ein sicheres Land handelt oder ob das 
bestritten ist. Im Beschwerdeverfahren muss auch überprüft 
werden können, ob die Anhörung bestimmte Gründe für die 
Verfolgung ergeben hat. 
Diese Voraussetzung der Anwendung der Nichteintretensent
scheide muss im Beschwerdeverfahren überprüft werden kön
nen, sonst hat eine Beschwerde gegen Nichteintretensent
scheide gar keinen Sinn, sonst könnte man - etwas überspitzt 
ausgedrückt - die Beschwerde gegen Nichteintretensent
scheide auch gleich streichen. Das ist ja wohl nicht der Sinn. 
Es geht darum, dass dieser verfahrensrechtliche, prozess
rechtliche Irrtum berichtigt wird. 
Es ist nun nicht etwa so - das ist die letzte Bemerkung-, dass 
Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, die haltlos 
sind, zu grossen Komplikationen führen müssen. Diese Be
schwerden können, wenn sie offensichtlich unbegründet sind 
- ich verweise Sie auf Artikel 46d AVB-, in einem sehr raschen 
und vereinfachten Verfahren entschieden werden. In einem 
solchen Fall müssen sie nur summarisch begründet werden. 
Sie können auch ohne eigentlichen Schriftenwechsel abge
handelt werden. Das ist hinten beim Beschwerdeverfahren ge
regelt, wo es auch hingehört. Es ist aber verfahrensrechtlich 
verfehlt, bereits Nichteintreten auf Beschwerden unter Arti
kel 16 AVB einzuführen. 
Aus diesen Gründen ersuche ich Sie, mindestens dem Even
tualantrag zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: Dans le projet du Conseil federal, la 
disposition qui institue la regle des «safe countries» avait 
trouve place sous l'article 13, alinea 2. Toutefois, comme je l'ai 
indique precedemment, la place de la proposition du Conseil 
federal avait ete contestee dans la systematique de la loi; c'est 
la raison pour laquelle nous la retrouvons a. l'article 16, ali
nea 1 bis. II s'agit d'un des principaux points de divergence 
entre le Conseil federal et la commission d'experts. Celle-ci 
avait considere que notre pays ne peut pas, pour des raisons 
de politique exterieure, prendre le risque d'etablir une sorte de 
liste ou l'on distinguerait le ble de l'ivraie, le bon du mauvais, 
en definitive le pays qui serait sur a cent pour cent de celui qui 
ne le serait pas. Au surplus, une teile pratique violerait l'un des 
principes fondamentaux du droit sur l'asile, a. savoir l'examen 
individual de chaque dossier. 
Comme il esttard et comme l'expose des motifs figurant dans 
le message du Conseil federal est tres explicite, je me conten
terai de dire, ainsi que l'a rappele M. Rechsteiner, que cette 
proposition a apporte un certain nombre d'ameliorations et de 
precisions au texte du Conseil federal. Elles sont destinees a 
exiger que ce dernier remette en cause periodiquement et 
regulierement les decisions qu'il prend sur ce point. II ne s'agit 
pas d'un motif absolu de non-entree en matiere car il peut arri
ver que dans certains cas et pour certains requerants, nonobs-
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tant le fait qu'ils proviennent de pays surs, il apparaisse nean
moins des indices de persecutions en cours d'audition. C'est 
donc pour cette raison que nous vous proposons la modifica
tion apportee a l'article 16, alinea 1 bis. 
J'ajouterai, s'agissant de la proposition Rechsteiner, que je 
suis personnellement assez sensible a ses remarques concer
nant la systematique de la loi. Malheureusement, a defaut 
d'une autre proposition, il faut bien admettre que pendant la 
procedure de recours proprement dite, le Conseil federal peut 
etre amene a constater que le pays d'ou provient le requerant 
en question, est devenu un pays sur qui peut donc entrer dans 
la liste des «safe countries» et qu 'en consequence le requerant 
ne peut pas pretendre mener la procedure de recours a son 
terme. Aussi, la proposition Rechsteiner ne doit pas etre rete
nue, meme si, je le repete, je lui accorde quelque credit s'agis
sant de la place de cette disposition dans la systematique de la 
loi. En conclusion, je vous propose de rejeter, d'une part, la 
proposition de Mme Stocker et, d'autre part, la proposition 
subsidiaire de M. Rechsteiner. 

Mühlemann, Berichterstatter: Das Prinzip der Ausscheidung 
der sogenannten verfolgungssicheren Länder ist keine 
schweizerische Erfindung. Es wird beispielsweise in Kanada 
und in Schweden praktiziert. Es geht auch nicht darum, dass 
unser Aussenminister oder unser Bundesrat auf dem Globus 
Fähnchen steckt, um möglichst viele Länder zu erkennen, in 
die man Asylbewerber zurückweisen kann, sondern es geht 
um den Fall, wo glücklicherweise oder zufälligerweise z. B. in 
einem Land die Verfolgungssicherheit gewährleistet werden 
kann, nicht allein durch die Verfassung, sondern durch die 
Aenderung der politischen Zustände. Wenn Sie ein Beispiel 
wollen, dann ist Ungarn heute ein solches Land, wo Sie mit Si
cherheit sagen können, dass Verfolgungssicherheit gewähr
leistet ist. Hier können Pauschalregelungen getroffen werden, 
die eben zu einem beschleunigten Verfahren führen. 
Selbstverständlich ist das ein sehr auf das Land angepasstes 
individuelles Verfahren. Der Bundesrat muss von Fall zu Fall 
sehr sorgfältig prüfen, ob er hier diese Länder ausscheiden will 
oder nicht. Diese Situation wird nicht sehr häufig auftreten, 
sondern es ist eine Möglichkeit, um von Fall zu Fall einzugrei
fen und zu entscheiden. 
In dem Sinn muss natürlich auch der Antrag von Herrn Rech
steiner abgelehnt werden; denn wenn der Fall eintritt, dass 
beispielsweise ein Land wie Ungarn als Safe country erklärt 
wird, dann gilt das nicht nur für die Asylbewerber, die an der 
Grenze erscheinen, sondern das gilt dann auch für die Un
garn, die schon im Asylverfahren sind; dann muss eben auch 
in ihrem Fall nicht auf die Beschwerde eingetreten werden. 
Aus diesen Gründen bitten wir Sie, die Anträge von Frau 
Stocker und Herrn Rechsteiner abzulehnen. 

. Rechsteiner: Gestatten Sie mir doch noch eine kurze Bemer
kung gegenüber den Kommissionssprechern. Ich habe aus
drücklich darauf hingewiesen, dass gegen Nichteintretensent
scheide doch eine Beschwerdemöglichkeit gegeben sein 
muss, das sieht die Systematik vor. Entsprechend kann doch 
nicht Nichteintreten auf eine Beschwerde gegen einen Nicht
eintretensentscheid festgesetzt werden. Die Voraussetzung 
der Anwendung gerade dieser Safe-country-Regel beispiels
weise muss doch überprüft werden können. Es muss jemand, 
der zu Unrecht in diese Kategorie fällt, die Voraussetzung der 
Anwendung dieser Bestimmung bestreiten können. Natürlich 
braucht es nachher nicht ein eigentliches Beschwerdeverfah
ren in der Sache. Aber die Voraussetzungen müssen überprüft 
werden können. Das ist jetzt von Ihnen auch nicht bestritten 
worden. 
Ich wünsche mindestens von Herrn Bundespräsident Koller 
ein klärendes Wort in dieser Sache. 

Bundespräsident Koller: Zuerst zum Antrag Stocker: Hier 
möchte ich zunächst zwei Missverständnisse ausräumen. Es 
scheint mir, dass Frau Stocker wieder von dieser Idee aus
geht, die leider immer noch in vielen Köpfen herumschwirrt, 
nämlich dass, wenn Sie diesem Artikel zustimmen, der Bun
desrat eine ganze Liste verfolgungssicherer Länder bezeich-

nen würde. Das ist ausdrücklich nicht unsere Absicht, sondern 
wir wollen diese Bestimmung wirklich nur als ultima ratio für ei
nen Fall, dass plötzlich beispielsweise an unseren Grenzen -
ich verweise ?Uf das Beispiel von Herrn Mühlemann - Tau
sende von Ungarn stehen und Asyl in unserem Land verlan
gen würden. Dabei wäre in der heutigen Lage klar, dass es 
sich bei diesen Ungarn im Sinne einer widerlegbaren Vermu
tung nicht um Flüchtlinge im Rechtssinn handeln kann. Dann 
sollten wir die Möglichkeit eines raschen Verfahrens durch 
Nichteintretensentscheide haben, die eben auch dem Sus
pensiveffekt entzogen werden können. Das ist der einzige 
Sinn. 
Erstens ist - wie gesagt - die Bezeichnung gewisser Länder 
als Safe countries nur als Massnahme im Sinne einer ultima ra
tio vorgesehen. Zweitens würden wir ja trotzdem am Indivi
dualverfahren festhalten. Wie in Absatz 1 bis von Artikel 16 
ganz klar gesagt ist, erfolgt trotzdem eine kurze Anhörung. Es 
wird also auch einem solchen Asylgesuchsteller das rechtli
che Gehör gewährt. Er hat die Möglichkeit, diese Vermutung, 
die gegen ihn spricht, allenfalls durch konkrete ·- ich betone 
aber: durch konkrete - Hinweise umzustossen und zu bele
gen, dass er eben, obwohl er aus Ungarn kommt, ausnahms
weise trotzdem ein politisch verfolgter Flüchtling ist. Das ist der 
Sinn dieser-auch unter dem rechtsstaatlichen Gesichtspunkt 
- befriedigenden Lösung. 
Die Alternative - Frau Stocker - wäre, dass wir in einem sol
chen Fall Notrecht erlassen würden. Das scheint mir aber eine 
viel plumpere und weniger gezielte Lösung zu sein. Dass sol
che Ereignisse vorkommen und nicht nur Phantasiegebilde 
sind, zeigt etwa ein Hinweis, den ich in einer Zeitung gefunden 
habe: Allein in Neufundland, dessen Möglichkeiten für die Auf
nahme von Zuwanderern sehr beschränkt sind, sind in den er
sten drei Monaten dieses Jahres weit über 2000 Asylbewerber 
an Land gegangen, vorwiegend Bulgaren. Wenn wir etwas 
Aehnliches erleben - Oesterreich hat Aeihnliches Ende letzten 
und zu Beginn dieses Jahres erlebt -, ist die Erklärung zum 
Safe country eine adäquate Lösung, und ich kann Sie versi
chern, dass der Bundesrat ein solches Land nur zum Safe 
country erklären wird, wenn die Menschenrechtslage alle Ge
währ bietet, dass man im Normalfall nicht von einer Verfolgung 
sprechen kann. Im übrigen besteht durch die individuelle An
hörung immer noch die Möglichkeit, diese Vermutung zu wi
derlegen, wenn der Gesuchsteller im konkreten Fall nachwei
sen kann, dass er politisch verfolgt war. Mehr kann man auch 
unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkte;, nicht verlangen. 
Zum Eventualantrag Rechsteiner. Hier liegt auch ein Missver
ständnis vor. Ich greife nochmals auf das Beispiel Ungarn zu
rück. Man muss sich solche Entwicklungen als ständige Pro
zesse vorstellen: Es kommen plötzlich immer mehr Ungarn in 
unser Land, und wir müssen feststellen, dass es sich eindeutig 
um Leute handelt, die nur aus ökonomischen Gründen kom
men, weil in Ungarn die Menschenrechtslage politische Verfol
gung ausschliesst. Dann müssen wir doch die Möglichkeit ha
ben, nicht nur die Asylgesuche durch Nichteintretensent
scheid zu behandeln, sondern auch die Beschwerden, die be
reits hängig sind und in denen nach wie vor politische Verfol
gung geltend gemacht wird. Das verlangt das Gleichbehand
lungsprinzip. 
Unbestritten hingegen ist, dass gegenüber einem Nichteintre
tensentscheid auch wiederum eine Boschwerdemöglichkeit 
besteht, im Sinne der Umkehrung der widerlegbaren Vermu
tung durch konkrete Hinweise auf politische Verfolgung. 
In diesem Sinne muss ich beide Anträge zur Ablehnung emp
fehlen. 

Persönliche Erklärung - Declaration pemonnelle 
Frau Stocker: Ich weiss, dass ich keine Chance habe, aber zu
handen des Protokolls weise ich darauf hin, dass keiner der 
drei Sprechenden auf die Frauenproblematik eingegangen 
ist. Ich garantiere Ihnen, keine Frau, vor allem nicht aus dem 
islamischen Kulturkreis, wird in einer kurzen Anhörung Asyl
gründe geltend machen. Das wird nicht geschehen. Ich werde 
mit meiner Fraktion die politischen Schritte überlegen, wie wir 
eine Evaluation einführen können, sei es in den Hilfswerken, 

michael.tellenbach
Textfeld



5.Juni1990 N 837 

sei es im Verfahren, mit der man dieser Flüchtlingsgruppe ge
recht werden kann. Es ist eine Flüchtlingsgruppe, die im Zu
nehmen begriffen ist. 

Bundespräsident Koller: Frau Stocker, es war selbstverständ
lich nie die Absicht, beispielsweise heute die Türkei zum Safe 
country zu erklären. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Stocker 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Eventualantrag Rechsteiner 

Art. 16 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

65Stimmen 
42Stimmen 

69Stimmen 
41 Stimmen 

.... nach der Gesuchstellung zu treffen; sie müssen zumindest 
summarisch begründet werden. 

Art.16al. 2 
Proposition de la commission 
.... ; elles doivent etre au moins sommairement motivees. 

Angenommen -Adopte 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 23.05 Uhr 
La seance est levee a 23 h 05 

7-N 

Asylverfahren. Aenderung 
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Vorsitz-Presidence: M. Ruffy 

90.025 

Asylverfahren. Aenderung 
Procedure d'asile. Modification 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 790 hiervor - Voir page 790 ci-devant 

Art.16a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Wird aufgrund der Anhörung zu den Asylgründen offensicht
lich, dass es dem Gesuchsteller nicht gelingt, zu beweisen 
oder glaubhaft zu machen, dass er ein Flüchtling ist, und sei
ner Wegweisung keine Gründe entgegenstehen, so wird das 
Gesuch ohne weitere Abklärungen abgelehnt. 
Abs.2 
·1n der Regel hat der Entscheid innert zehn Tagen seit der An
hörung zu erfolgen; er muss zumindest summarisch begrün
det werden. 

Art.16a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Si l'audition sur les motifs d'asile fait appara'itre que le reque
rant n'est manifestement pas parvenu a prouver ou rendre 
vraisemblable qu'il est un refugie et si aucun motif ne s'op
pose a son renvoi .... 
Al. 2 
En regle generale, la decision doit etre prise dans un delai de 
10 jours apres l'audition; eile doit etre au moins sommaire
ment motivee. 

M. Ducret, rapporteur: Les modifications apportees au texte 
du Conseil federal par la commission sont uniquement des 
precisions de caractere redactionnel, tout au moins en ce qui 
concerne l'alinea premier. Quant au second alinea, la proposi
tion vise a mettre le texte en conformite avec celui de 
l'article 16, alinea 2. Comme la decision de non-entree en ma
tiere, la decision de rejetsans autre mesure d'instruction devra 
etre motivee, au moins sommairement. 

Angenommen -Adopte 

Art. 16b, 16c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.17 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
.... ordnet den Vollzug an; dabei ist der Grundsatz der Einheit 
der Familie zu berücksichtigen. · 

Minderheit 
(Segond, Gros) 
Das Bundesamt verfügt in der Regel die Wegweisung aus der 
Schweiz, wenn es auf das Asylgesuch nicht eintritt oder dieses 
ablehnt, und ordnet gleichzeitig den Vollzug an, ausser die 
Zuständigkeit wurde gemäss Artikel 15 Absatz 4 einem Kan
ton übertragen, so dass in diesem Falle der Kanton hierfür zu
ständig ist. 

Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Steffen 
Abs.2 
.... eine fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung erteilen, 
die dem Fremdarbeiterkontingent ange1rechnet wird. Will der 
Kanton .... 

Art.17 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 

..... en ordonne l'execution; il faut tenir compte du principe de 
l'unite de la famille. 
Minorite 
(Segond, Gros) 
En regle generale, lorsqu'il refuse d'entrer en matiere ou re
jette la demande d'asile, l'office federa.l prononce en meme 
temps le renvoi de Suisse et il en ordonne l'execution, sauf s'il 
a delegue cette competence a un canton conformement a l'ar
ticle 15, 4e alinea, auquel cas le canton ,est competent. 

Al.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Steffen 
Al. 2 
.... peut lui delivrer une autorisation de sejour de police des 
etrangers qui sera imputee sur le contingent des travailleurs 
etrangers. S'il souhaite .... 

Abs. 1-AI. 1 

Mühlemann, Berichterstatter: In Absatz 1 von Artikel 17 haben 
wir aufgrund des Artikels 16a eine Erg,änzung redaktioneller 
Art vorzunehmen. 

Le president: Selon la decision prise a l'article 15, la proposi
tion de la minorite Gros est devenue cacluque. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majoriM 

Abs. 2-AI. 2 

Steffen: Ich habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass dieser 
Rat keine Vermischung von Flüchtlingspolitik und Fremdar
beiterkontingentspolitik wünscht. Sie haben meinen diesbe
züglichen Antrag zu Artikel 2 Absatz 2 (gegen die 3 Stimmen 
unserer Gruppe) abgelehnt. lernfähig, wie dies ein Lehrer 
bleiben sollte, habe ich meinen Antrag zu Artikel 27 und den 
Eventualantrag zu Artikel 41 Absatz 4 zurückgezogen: An
träge, die sich ebenfalls mit der Unterstellung anerkannter 
Flüchtlinge unter das Fremdarbeiterkontingent befassen. So 
haben wir wertvolle Zeit gewonnen. 
Hingegen halte ich meinen Antrag zu J!1rtikel 17 Absatz 2 auf
recht, denn hier handelt es sich um ein,en Sonderfall, der ver
gleichbar ist mit dem Minderheitsantra1~ Pidoux bei Artikel 18 
Absatz 4. Jener Antrag zielt darauf ab, einen Kanton bei Nicht· 
vollzug einer Wegweisungsverfügung quasi mit einer «Strafe» 
zu belegen, indem der weggewiese.ne Asylbewerber an das 
kantonale Kontingent für ausländische Arbeitskräfte ange
rechnet wird. In Artikel 17 Absatz 2 kann ein Kanton für ihm zu
gewiesene Gesuchsteller nach einer Frist von vier Jahren eine 
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Art Globallösung anwenden und dem Gesuchsteller eine 
fremdenpoliieiliche Aufenthaltsbewilligung erteilen. 
Hier könnte es, je nach Aufnahmewilligkeit der Kantone, zu un
terschiedlichen Praxen kommen, was absolut nicht wün
schenswert wäre. Aus diesem Grunde muss ein Kanton, wel
cher diese Sonderregelung anwendet, auch eine entspre
chende Eigenleistung vollbringen; dies ist die Anrechnung ei
nes so privilegierten Gesuchstellers an das kantonale Kontin
gent für ausländische Arbeitskräfte. 
Die von Ihnen, Herr Bundespräsident, vorgetragenen Beden
ken, dass der Einbezug von Flüchtlingen in die Fremdarbeiter
kontingente eine Verletzung der Flüchtlingskonvention be
deuten könne, sind hier nicht angebracht. Hier geht es um ei
nen möglichen Akt der Kantone. 
Ich ersuche Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: M. Steffen a fort bien rappele que notre 
assemblee avait rejete, a l'article 2, une de ses propositions vi
sant precisementa melanger la politique d'asile, d'une part, et 
la politique d'immigration, d'autre part. Pour cette raison deja, 
nous pourrions nous opposer a sa proposition. 
A propos de cet article, j'aimerais. toutefois rappel er que la 
commission d'experts avait, dans un premier temps, fixe a 
trois ans la duree necessaire pour qu'un canton puisse attri
buer a un requerant une autorisation de sejour. Finalement, le 
Conseil federal - cette opinion est partagee par la commission 
- a considere qu'il n'y avait pas lieu de retenir cette proposi
tion, ceci pour mettre les requerants d'asile sur un pied d'ega
lite avec les saisonniers, lesquels doivent attendre au moins 
quatre ans avant d'etre mis au benefice d'une autorisation de 
sejour annuelle. · 
D'autre part, il faut savoir que 75 pour cent des cas sont actuel
lement traites avant l'expiration du delai de quatre ans et qu'il 
est souhaitable sinon probable que ce nombre pourra dimi
nuer avec la nouvelle procedure adoptee, la grande majorite 
des dossiers pouvant etre traitee en application des 
articles 16a et 16b. · 
Le projet donne aux cantons la faculte de faire beneficier d'une 
autorisation de sejour les requerants d'asile qui sont en Suisse 
depuis plus de quatre ans. C'est en quelque sorte un palliatif a 
la solution globale reclamee par certains milieux, et dont nous 
reparlerons taut a !'heure. 
II n'y a pas lieu dans ces conditions de retenir la proposition de 
M. Steffen. Je vous invite a la rejeter. 

Mühlemann, Berichterstatter: Artikel 17 Absatz 2 bringt die 
Möglichkeit der Kantone, einem Gesuchsteller nach vier Jah
ren eine Aufenthaltsbewilligung zu geben. Damit wird eine ge
wisse Türe für Regelungen von Ausnahmen geöffnet, die -

, nach längerer Zeit-zu gewissen Härtefällen führen könnten. 
Wenn nun Herr Steffen versucht, eine Anrechnung am Fremd
arbeiterkontingent vorzunehmen, dann vermischt er das klare 
Prinzip, das in diesem neuen·Revisionsentwurf enthalten ist: 
dass wir zwischen Asyl- und Ausländerpolitik sauber trennen 
wollen. Diese Trennung wird hier durch Ihren Antrag gestört. 
Allerdings werden wir später noch einmal, und zwar in viel 
deutlicherer Form, beim Minderheitsantrag Pidoux auf dieses 
Problem stossen. 
Wir bitten Sie, den Antrag Steffen abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Wir gehen in diesem neuen Bundes
beschluss, im AVB, grundsätzlich vom Prinzip der Aus
schliesslichkeit des Asylverfahrens aus. Das ist ein wesentli
cher Fortschritt gegenüber dem heutigen Rechtszustand, wo 
durch die gleichzeitige Einleitung fremden polizeilicher Aufent
haltsverfahren parallel oder nachträglich Verzögerungen er
reicht wurden. Das soll künftig nicht mehr möglich sein, aller
dings mit einer Ausnahme: Angesichts des grossen Penden
zenbergs -wir haben leider über 40 000 Pendenzen - können 
wir auch künftig eine lange Verfahrensdauer nicht ausschlies
sen. Deshalb haben wir aus humanitären Gründen diese Aus
weichmöglichkeit vorgesehen, dass ein Kanton nach vier Jah
ren beim Bundesamt für Ausländerfragen ein entsprechendes 
Gesuch um eine humanitäre Bewilligung einreichen kann. Im 
Grundsatz sind wir bedeutend strenger und härter als heute, 

aber wir möchten für diese- hoffentlich seltenen'- Fälle künftig 
diese humanitäre Möglichkeit doch offenlassen. 
Aus diesem Grund beantrage ich Ihnen, den Antrag von Herrn 
Steffen abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Steffen 

Abs. 3-AI. 3 
Angenommen -Adopte 

Art.17a 
Antrag der Kommission 

a .... . 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

b ..... von Artikel 16 Absätze 1 und 1 bis vorbehalten. Im .... 
C .... . 

d .... . 
e .... . 
f .... . 

Antrag Ruf 
Bst.b 
b ..... in den Fällen der Artikel 16 Absätze 1 und 1 bis und 16a 
Absatz 1 vorbehalten. Im Falle .... 

Art.17a 
Proposition de Ja commission 

a .... . 
b ..... l'article 16, alineas 1 et 1 bis, .... 
C .... . 

d .... . 
e .... . 
f .... . 

Proposition Ruf 
Let. b 
b ..... aux articles 16, alineas 1 et 1 bis, et 16a, 1 er alinea, .... 

Ruf: Ich begründe meine Anträge zu Artikel 17a Buchstabe b 
und Artikel 47 Absatz 1 gleichzeitig, weil sie eine inhaltliche 
Einheit darstellen. Worum-geht es? 
In beiden Artikeln soll «Artikel 16a Absatz 1 » zusätzlich einge
fügt werden. Dieser legt fest, dass ein Asylgesuch ohne wei
tere Abklärungen abgelehnt wird, wenn aufgrund der Anhö
rung offensichtlich wird, dass der Gesuchsteller die Flücht
lingseigenschaft nicht erfüllt oder sie nicht glaubhaft machen 
kann, und -was im Zusammenhang mit meinen Anträgen we
sentlich ist - seiner Wegweisung keine Gründe entgegenste
hen. · 
In Analogie zu Artikel 16, in dem die Frage des Nichteintretens 
geregelt ist, schlage ich Ihnen nun vor, dass auch im Falle of
fensichtlich unbegründeter Gesuche nach Artikel 16a Be
schwerden gegen negative Entscheide die aufschiebende 
Wirkung entzogen werden kann. Deshalb die vorgeschlagene 
Einfügung von Artikel 16a Absatz 1 in Artikel 17a Buchstabe b 
und Artikel 47 Absatz 1. 
Der Entzug der aufschiebenden Wirkung kann effektiv den 
Vollzug negativer Asylentscheide wesentlich erleichtern. Laut 
den Erläuterungen der Botschaft zu Artikel 47 betrifft dies u. a. 
Weg- und Rückweisungsverfügungen im Sinne von Artikel 16, 
«bei denen eine persönliche Gefährdung der Betroffenen im 
Sinne des Asylgesetzes, der Flüchtlingskonvention und der 
EMRK ausgeschlossen werden kann». 
zweifellos trifft diese Voraussetzung auch für Artikel 16a zu, 
der in Absatz 1 ausdrücklich stipuliert, dass ein offensichtlich 
unbegründetes Gesuch ohne weitere Abklärungen abgelehnt 
wird, wenn - ich wiederhole es - der «Wegweisung keine 
Gründe entgegenstehen», also auch keine völkerrechtlichen. 
Mit dem Entzug der aufschiebenden Wirkung kann auch in 
diesen Fällen Missbräuchen wirksam begegnet werden, wes
halb ich Sie um Zustimmung zu diesem Antrag bitte. 
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M. Ducret, rapporteur: La commission n'a pas traite cette pro
position. Personnellement et a premiere vue, j'aurais ete assez 
favorable a la proposition de M. Ruf. II semblerait toutefois que 
le president de la Confederation ne partage pas cette opinion; 
je lui laisse donc le soin de repondre a cette proposition. 

Mühlemann, Berichterstatter: Sie müssen hier unterscheiden 
zwischen dem Fall Nichteintreten, wo die objektiven Tatbe
stände offensichtlich sind, beispielsweise weil ein Gesuchstel
ler seine Identität verheimlicht, und dem andern Fall, wo wir 
ihn ablehnen, weil er nicht glaubhaft machen kann, dass er 
Flüchtling ist. Das ist ein subjektiver Tatbestand, der sehr viel 
schwieriger nachzuweisen ist. Dementsprechend ist der sofor
tige Vollzug dort nicht möglich. 
Wir bitten Sie, den Antrag Ruf abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Das ist in der Tat der Grund, warum 
wir die Nichteintretensfälle und die Fälle ohne weitere Abklä
rungen unterschiedlich behandeln müssen. Bei den Nichtein
tretensfällen handelt es sich um objektiv leicht feststellbare 
Tatbestände, während es sich bei den Fällen ohne weitere Ab
klärung um subjektive Elemente handelt. Deshalb können wir 
sie nicht gleich behandeln wie die Nichteintretensfälle. Das 
zeigt sich übrigens systemgerecht auch bei der Frage des 
Suspensiveffektes der Beschwerde. Auch beim Suspensivef
fekt der Beschwerde müssen wir die Nichtgewährung des 
Suspensiveffektes auf die Nichteintretensfälle beschränken; 
wir können sie daher auch nicht auf die Fälle von Artikel 16a 
ausdehnen. Das ist die innere Kongruenz des Systems. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, diesen Antrag abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ruf 

Art.18 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3bis (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Günter, Bäumlin, Fankhauser, Leuenberger-Solothurn, 
Stocker) 
Der Bund prüft die Qualität der getroffenen Entscheide unter 
anderem durch stichprobenartige Nachkontrollen über das 
Schicksal der Weggewiesenen. 

Abs. 4 (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Pidoux, Blatter, Bühler, Eppenberger Susi, Mühlemann, Mül
ler-Wiliberg, Nabholz, Seiler Hanspeter, Wanner) · 
Vollzieht ein Kanton eine Wegweisungsverfügung trotz Feh
lens entgegenstehender Gründe nicht, so wird der weg gewie
sene Asylbewerber an das kantonale Kontingent für ausländi
sche Arbeitskräfte angerechnet. 

Antrag Ruf 
Abs.4 
.... an das kantonale Kontingent für ausländische Arbeitskräfte 
angerechnet. Dem Kanton werden zudem die für nicht weg ge
wiesene Gesuchsteller entstandenen Fürsorgeauslagen vom 
Bund nicht vergütet. 

Art.18 
Proposition de la commission 
Al. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3bis (nouveau) 

Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Günter, Bäumlin, Fankhauser, Leuenberger-Soleure, Stoc
ker) 
La Confederation s'assure de la qualite des decisions en pro
cedant entre autres a des contröles ulte,rieurs sur le destin de 
requerants deboutes choisis au hasard. 

Al. 4 (nouveau) 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Pidoux, Blatter, Bühler, Eppenberger Susi, Mühlemann, Mül
ler-Wiliberg, Nabholz, Seiler Hanspeter, Wanner) 
Si un canton n'execute pas une disposition de renvoi alors 
qu'aucun motif ne s'y oppose, une unite est imputee au con
tingent cantonal de main-d'oeuvre etrangere. 

Proposition Ruf 
Al.4 
.... contingent cantonal de main-d'oeuvre etrangere. La Con
federation ne remboursera pas non plus au canton les frais 
d'assistance engages pour le requerant non renvoye. 

Abs. 1 - 3 - Al. 1 - 3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3bis -Al. 3bis 

Günter, Sprecher der Minderheit: Auch in dieser Revision ist 
ein wichtiger Punkt der Asylproblematik nicht verankert wor
den. Es geht um die Frage der Nachprüfung, ob ein negativer 
Entscheid im Einzelfall zu Recht oder zu Unrecht gefällt wurde. 
Die Frage bei fast allen Diskussionen dreht sich ja meistens 
darum, was mit dem Asylbewerber gesc;hieht, wenn er in sein 
Land zurückgeht. Der Delegierte für das Flüchtlingswesen hat 
eine ausgedehnte Datenbank, die Kantone haben Datenban
ken, und man versucht, aufgrund der Vorgeschichte - die an
gegeben wird - im voraus zu erahnen, wie sich die Situation 
nach einer allfälligen Rückschiebung entwickeln könnte. 
In der Wissenschaft nennt man so etwas eine Theorie. Das kor
rekte Verfahren zur Ueberprüfung einer Theorie ist u. a. neben 
ihrer Logik, die man prüfen sollte, dass man nachsieht, ob sie 
in der Praxis funktioniert. Das heisst doch, das einzig schlüs
sige Verfahren, um die Qualität der Entscheide bei Abgescho
benen zu erheben, ist die Kontrolle, wie es ihnen in der Folge 
zu Hause ergeht. Das ist zwar schwierig, und es kann viel Geld 
kosten. Aber im Asylbereich ist nichts einfach, und wir dürfen 
uns nicht länger mit grossen Diskussionen um die Erhebung 
von Fakten drücken. Die Diskussionen, ob ein Asylbewerber 
gefährdet ist, erinnern mich manchmal an die mittelalterlichen 
Diskussionen, wie viele Engel auf einer Nadelspitze Platz ha
ben. Die Diskussionen sind voller Theorie, aber aus der Praxis, 
wie es dann wirklich aussieht, kennt man wenige Fälle. Siege
langen meistens dadurch zur Kenntnis, dass Interessierte das 
Schicksal von Abgeschobenen auf eigene Kosten nachverfol
gen und darüber berichten. Diese Berichte werden dann auch 
häufig von Behördenseite als Parteiberi,;hte abqualifiziert. 
In der Kommission habe ich einen Antrag vorgelegt, der so 
ausgelegt hätte werden können, dass man jeden Bewerber 
und jede Bewerberin nachverfolgen mL1ss. Da wurde gesagt, 
das sei nicht vollzieh bar, obwohl es im Prinzip natürlich richtig 
wäre. 
Aber wir könnten es mindestens stichprobenweise tun; wir 
könnten es dann tun, wenn uns glaubwürdige Hinweise zu
kommen, dass in der Heimat der Rückgeschobenen etwas 
schiefgelaufen ist, etwas, das auf eine FE1hlbeurteilung schlies
sen lässt. Es sind ja inzwischen doch einige Fälle bekanntge
worden, wo tatsächlich Fehlbeurteilungen vorkommen. 
Wir sollten es daher ernsthaft versuchen und dafür ein wissen
schaftlich haltbares Forschungsprogramm auf die Beine stel
len. Wie anders sollen wir die Grundlagen für unsere Ent
scheide verbessern als durch einen ständigen Lernprozess, 
der durch Fakten - und nicht nur durch Diskussionen - ge
stützt ist? 
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Man wird uns nun sagen, die Verwaltung tue selbstverständ
lich Derartiges. Aber sie tut es nicht systematisch, sie tut es 
nicht als Pflicht, weil wir das so wollen, und vor allem nicht 
nach einem geplanten Verfahren, das relevante, inhaltlich si
gnifikante Resultate ergibt, sondern «saltatorisch» und nach 
persönlichen Impressionen. Das ist keine professionelle 
Grundlage. Das Zufallselement ist zu stark. 
Es kommt dazu, dass ein derartiges richtiges Programm eini
ges kosten wird. Es ist sinnvoll, eine Verpflichtung für die Ver
waltung, die Geld kostet, auch gesetzlich abzustützen. Daher 
sollten wir hier eine seriöse Grundlage schaffen. 
In der Kommission wurde gesagt, das betroffene Land könnte 
eine Nachforschung unsererseits unangenehm empfinden, 
quasi als Nachrichtendienst, wurde gesagt. In jeder Demokra
tie ist es jedermann unbenommen, andere Leute zu besu
chen, um zu sehen, wie es ihnen geht. Bei uns in der Schweiz 
können Russen, Amerikaner, Ostdeutsche, Aegypter und Is
raelis Nachschau halten, wie es ihren Verwandten und Be
kannten geht; das wird hier wohl kaum jemanden stören, so
lange es beim Nachschauen bleibt, wie es Verwandten und 
Bekannten gesundheitlich und psychisch geht. Mehr wollen 
wir aber auch nicht. Auf die Empfindlichkeit von Staaten, die 
sogar das als Einmischung empfinden - meistens dikatatori
sche Staaten -, brauchten wir eigentlich auch nicht allzu viel 
Rücksicht zu nehmen, im Gegenteil. 
Ein derartiger Schritt zur Ueberprüfung der Fakten ist, wenn er 
richtig getan wird, geeignet, die Gemüter hier bei uns zu beru
higen. Denn es sind viele Bürgerinnen und Bürger wirklich 
ernsthaft darüber besorgt, was mit den Rückgeschobenen 
passiert. Es werden Emotionen frei - zu Recht, denn es geht 
unter Umständen um Leben und Tod für die Betroffenen-, und 
man sollte sich nun wirklich um die Fakten kümmern, wenn 
das möglich ist. Ein derartiger Gesetzesartikel dient also auch 
im richtigen Sinne der Beruhigung der Gemüter. 
Möglicherweise muss die Formulierung noch verbessert wer
den, aber das kann dann der Ständerat tun. Wichtig ist, dass 
wir den Grundsatz in diesem Gesetz irgendwo verankern, 
dass wir uns auch verpflichtet fühlen nachzusehen, was mit 
den Zurückgeschobenen geschieht, und sei es nur stichpro-
benweise. 0 

Ich halte das für einen ganz zentralen Punkt des Gesetzes; 
auch in einer raschen Revision ist er nicht so p'roblematisch, 
dass man ihn nicht einfügen könnte. Ich möchte Sie darum er
suchen. 

M. Ducret, rapporteur: La proposition de la minorite Günter 
trouve son fondement dans l'obligation morale qui devrait im
poser a un Etat comme la Suisse de ne pas renvoyer des re
querants qui ne satisfont pas aux exigences de notre droit 
d'asile saris se preoccuper de leur sort apres avoir quitte notre 
pays. Cette idee est certes genereuse, mais eile est malheu
reusement impraticable, meme si curieusement ses auteurs 
tentent d'en attenuer la portee en precisant que ces contröles 
seront operes sur des requerants deboutes choisis au hasard. 
Quoi qu'en dise M. Günter, l'administration federale n'a pas 
les moyens, ni en personnel, ni en temps, de proceder a des 
enquetes, tout au moins a des enquetes systematiques. Cela 
ne veut pas dire que le Conseil federal ne cherchera pas a se 
renseigner ponctuellement pour connai'tre d'une maniere 
generale et par l'intermediaire de nos representations diplo
matiques a l'etranger le destin reserve a certains de ceux qui 
ont du etre renvoyes de Suisse. C'est d'ailleurs de cette fagon 
que des corrections pourront etre apportees a nos pratiques 
en matiere d'asile, notamment dans la definition des pays dits 
«surs». Mais il n'est pas necessaire ni meme souhaitable de 
faire figurer cette obligation dans la loi. A mes yeux, eile ne 
peut donner que banne conscience a ceux qui la proposent 
sans leur donner une quelconque garantie de resultat. 
En consequence, je vous invite, au nom de la majorite de la 
commission, a rejeter cette proposition. 

Mühlemann, Berichterstatter: Wir sind natürlich Meister in der 
Perfektion, und Herr Günter hat in dem Sinne recht, dass man 
bei jedem personellen oder sachlichen Geschäft am Schluss 
auch den Prozess der Kontrolle durchführen sollte, sofern das 
tatsächlich möglich ist. 
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Herr Günter hat in der Kommission den Antrag eingebracht, 
den Antrag der selbstverständlichen, totalen Kontrolle. Wir ha
ben ihm das ausgeredet, indem wir sagten, dass das einfach 
praktisch für den Bund nicht durchführbar wäre, indem das 
noch einmal zum Aufbau eines neuen Apparates führt, der in 
übertriebener Weise dann Aufwand und Ertrag in ein nicht 
sehr wirkungsvolles Verhältnis bringen würde. 
Nun schlägt Herr Günter die Stichprobenkontrolle vor. Die 
Stichprobenkontrolle ist tatsächlich eine Minimalkontrolle, bei 
der sich der Bund sagen kann: Ich habe dem Antrag Günter 
Genüge getan, wenn ich in einem Fall je Jahr oder je Monat 
einmal diese Kontrolle gemacht habe. Ich weiss nicht, ob man 
den Bund dazu verpflichten soll: Unsere Vertretungen im Aus
land haben deutlich zu wenig Personal; wenn Sie etwa in den 
osteuropäischen Ländern jetzt sehen, wie ein Botschafter mit 
seinem Botschaftsrat, mit seiner Kanzleichefin und dem Mili
tärattache versucht, die Probleme zu lösen, dann ist es 
schlicht nicht möglich, mit diesen verlängerten Armen des 
Bundes auch noch diese stichprobenartige Kontrolle durch
zuführen. 
Ich weiss nicht, ob wir hier nicht zu weit gehen. Ich glaube, 
Herr Günter, diese Kontrolle hat einen Sinn, aber sie wird wahr
scheinlich durch den betreffenden Asylbewerber natürlicher
weise selber ausgelöst, wenn er in irgendeiner Weise in eine 
Notsituation kommt, wie wir das ja schon erlebt haben. Im übri
gen dürfen wir auch feststellen, dass hier die Hilfswerke eine 
sinnvolle Arbeit ausführen. Die Hilfswerke sind engagiert in 
dieser Weise und werden zu dieser Kontrolle beitragen. Dann 
haben wir auch noch internationale Organisationen wie das 
Hochkommissariat, das hier ebenfalls helfen will. 
Sie können den Antrag Günter mit gutem Gewissen ablehnen! 

Schmid: Ich spreche zu den beiden Minderheitsanträgen 
Günter und Pidoux. Diese Ergänzungsanträge sind ursprüng
lich getrennt voneinander eingereicht worden, aber sie haben 
doch etwas miteinander zu tun. Im Absatz 4 ist vorgesehen, 
den Nichtvollzug einer Wegweisungsverfügung gleichsam da
mit zu ahnden, dass die Nichtweggewiesenen zahlenmässig 
an das kantonale Kontingent der ausländischen Arbeitskräfte 
angerechnet werden. Wir sind hier mit dem Bundesrat der Mei
nung, dass das Asylverfahren prinzipiell nicht mit der Ga~tar
beiterpolitik verquickt werden soll; oder wenn dies schon ge
schieht, dann müssten Asylbewerber auch das Recht haben, 
vom ersten Tag an zu arbeiten. 
Nun kann man gewiss einiges Verständnis für die Absicht auf
bringen, die Durchsetzung beschlossener Massnahmen mit 
einer solchen Bestimmung, wie sie der Absatz 4 beabsichtigt, 
besser zu gewährleisten. Man muss sich aber im kl~ren sein, 
dass einer solchen Regelung eventuell dann auch überstürzte 
Entscheide und entsprechende Härtefälle folgen. Darum 
sollte man um so mehr grösstes Interesse daran haben zu wis
sen, was die Entscheidungen bewirken. Damit wird dann eben 
der Minderheitsantrag Günter um so wichtiger. 
Der Antrag für einen ergänzenden Absatz 3bis möchte den 
Bund verpflichten, durch stichprobenartige Nachkontrollen 
die getroffenen Entscheide zu evaluieren. Hier geht es um ein 
ganz wichtiges politisches Prinzip, dem grundsätzlich nach
gelebt werden sollte: Immer, wenn man Entscheidungen trifft, 
muss man auch die Verantwortung für diese Entscheide tra
gen. Dies aber kann man nur, wenn man sich über die Folgen 
des Handelns später Rechenschaft gibt. Der zweite Punkt: Im
mer, wenn man Entscheidungen fällt, muss man anschlies
send ja auch Erfahrungen sammeln können, wie es Herr Gün
ter bereits erwähnt hat. 
Nur wenn wir Erfahrungen sammeln, können wir aus unseren 
Entscheiden etwas lernen, wir können sie nachher ändern 
oder zumindest modifizieren. 
Ich empfehle Ihnen daher im Namen der grünen Fraktion, 
dass Sie den Minderheitsantrag Pidoux ablehnen. Wenn Sie 
sich mit dieser Ablehnung nicht befreunden können, müssten 
Sie wirklich konsequent sein und sich sagen: Wenn wir schon 
diese härtere Formulierung wollen, müssen wir nachher um so 
mehr auch die Kontrolle befürworten. 
Ich empfehle Ihnen daher, auch den Minderheitsantrag Gün
ter zu unterstützen. 
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Mühlemann, Berichterstatter: Herr Schmid probiert hier eine 
Verquickung von zwei Anträgen, die in diesem Ausmass nicht 
statthaft ist. Es geht Herrn Günter klar um eine Nachprüfung 
des Schicksals der Weggewiesenen im Ausland, also dort, wo 
sie zum Schluss hingewiesen werden. Das hat mit der allge
meinen Kontrolle und dem, was Herr Pidoux will, nichts zu tun. 
Wir sollten hier sehr sauber unterscheiden. Der Versuch, über 
den Antrag Pidoux den Antrag Günter zu retten - Herr Schmid 
-, ist eine politische Schlaumeierei. 

Frau Nabholz: Ich bin etwas erstaunt über das Votum des Ver
treters der grünen Fraktion. Wir haben den Antrag Pidoux 
noch nicht einmal begründet erhalten, und er nimmt bereits 
dazu Stellung. Ich nutze die Gelegenheit und empfehle Ihnen, 
den bereits begründeten Antrag Günter abzulehnen. Es ist 
von Vertrauen, von Verantwortung, von Erfahrung sammeln 
die Rede. Lesen Sie Absatz 1 von Artikel 18. Dort werden ganz 
klar die Prüfungen, die im Vorfeld eines Wegweisungsent
scheids zu treffen sind, genannt, und dort ist präventiv die Ver
antwortung wahrzunehmen und die Erfahrung einzubringen, 
wenn es um Wegweisungsentscheide geht. Es geht nicht an, 
hinterher etwas so quasi nachzuprüfen, was dann gleichwohl 
nicht mehr sanktioniert werden kann, wenn festgestellt würde, 
dass ein Fehlentscheid getroffen worden ist. 

Bundespräsident Koller: Der Antrag von Nationalrat Günter 
weckt Bedenken in mancherlei Hinsicht. Einmal persönlich
keitsrechtlicher Natur. Die Nachkontrolle wäre schon aus per
sönlichkeitsrechtlichen Ueberlegungen nur dort zulässig, wo 
der Betreffende damit einverstanden ist. Es ergeben sich aber 
auch völkerrechtliche und aussenpolitische Bedenken gegen
über solchen Nachforschungen im Ausland. Kommt dazu -
wie bereits ausgeführt worden ist-, dass uns schlicht die per
sonellen Voraussetzungen fehlen, um all die Entscheide im 
Ausland, wenn auch nur stichprobenweise, überprüfen zu 
können. 
Was wir tun können und wollen, haben wir im geltenden Recht 
aber bereits geregelt, nämlich in Artikel 21 b, in dem die soge
nannte Rückkehrhilfe geregelt ist und wo in Absatz 2 festge
halten ist: « .... er kann weitere Rückkehrhilfen, namentlich in 
Form von Beratung, gewähren.» Diese Möglichkeit nutzen wir 
schon heute. Wir werden in dieser Aufgabe übrigens durch die 
Hilfswerke unterstützt, und damit muss es aus den genannten 
Bedenken sein Bewenden haben. 
Der Antrag von Herrn Günter ist daher abzulehnen. 

Persönliche Erklärung- Declaration personnelle 

Günter: Frau Nabholz hat es ganz klar gesagt: Das eine ist 
eine Prüfung im Vorfeld - d. h. wir diskutieren, wie es sein 
könnte-, und das andere ist die Prüfung, wie es war. Sie ha
ben allerdings recht, Frau Nabholz: Dem Einzelfall nützt es 
nicht mehr viel; aber für alle anderen, die aus demselben Land 
kommen und in derselben Situation sind, ist es lebenswichtig, 
dass man Erfahrungen - vielleicht auf Kosten dieses einen -
sammelt. Da kann man doch nicht kommen und sagen: Da es 
diesem einen nicht mehr nützt, wollen wir davon nichts wis
sen! 
Was Sie zitiert haben, Herr Bundespräsident, betrifft die Mög
lichkeit, einem Gesuchsteller, der in sein Land zurückgeht, mit 
Rat und allenfalls Geld zu helfen. Das andere, was meine Frak
tion will, ist eine saubere, wissenschaftlich klare Evaluation der 
Entscheide. Für mich ist schlicht unverständlich, warum man 
sich dagegen wehrt-wo es doch das einzige Mittel ist, um die 
Diskussion zu entschärfen. 
Auch von seiten der Verwaltung ist es nicht immer akzeptiert 
worden, wenn jemand kam und voraussagte, dem Zurück
geschickten werde es nicht gut gehen. Das ist die andere Seite 
des Problems: dass man stipulieren muss, dass unter diesen 
Umständen ein Verfahren in Gang kommen sollte, wonach 
man im Zweifelsfall nachschaut, wie es dem ehemaligen 
Flüchtling geht. Das ist ein objektives, einwandfreies Verhal
ten, und das dürfen wir uns in dieser heiklen Frage sicher lei
sten. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 4-AI. 4 

93Stimmen 
40Stimmen 

M. Pidoux, porte-parole de la minorite: La finde la procedure 
d'asile est la plus delicate lorsque l'asile a ete refuse. L'expul
sion, c'est le sale travail que la Confederation laisse faire aux 
cantons. Ma proposition n'est pas UM disposition punitive 
contre les cantons qui refuseraient d'executer les instructions 
de Berne; la presenter ainsi serait une caricature. Supposons 
un canton qui a rei;:u l'ordre de la Conf13deration de renvoyer 
M. X dans son pays et qui trouve cet ordre inadequat. Sans 
que M. X disparaisse dans la nature, sans que, je cite, «aucun 
motif ne s'y oppose», comme dit le text,e de la proposition, le 
canton en cause peut decider de conserver cet etranger sur 
son territoire en raison des motifs qui lui paraissent oppor
tuns. 
On ne se trouve pas ici dans un des cas de rigueur (Härtefälle) 
vises a l'article premier de la loi, commei le supposait il y a un 
instant par erreur M. Schmid. Certains cantons font un tel 
choix-je le respecte. Maisonne peut avoir une certaine liberte 
sans endosser une certaine responsabilite. Le canton qui 
desire garder un tel etranger doit l'imputer sur son contingent 
de main-d'oeuvre etrangere. 
En commission, M. le conseiller federal !<oller a declare que le 
prix du choix cantonal tel que nous vous le proposons etait effi
cace. Mais notre conseiller federal ne pouvait se resoudre a 
faire violence a certains cantons. C'est clone un pur probleme 
politique que nous vous posons. C'est un magistrat cantonal 
qui ose affirmer qu'un canton ne peut avoir a la fois le beurre et 
l'argent du beurre. On ne peut refuser d'executer une decision 
federale d'expulsion et obtenir en meme temps une unite de 
travail supplementaire. 
La proposition d'une forte minorite de la commission est equi
table et nous parait raisonnable. C'est pourquoi nous vous in
vitons a la soutenir. 

0 

Ruf: Ich beantrage Ihnen, den neuen Absatz 4 von Artikel 18, 
wie er von der Minderheit Pidoux vorgeschlagen wird, noch zu 
ergänzen. Den Hintergrund dieses neuen Absatzes bildet die 
bedenkliche Tatsache, dass in den ver!~angenen Jahren ver
schiedene Kantone die Asylpolitik des Bundes teilweise syste
matisch unterlaufen haben, indem Wegweisungsverfügungen 
nicht vollzogen wurden. Man masste sich z. B. in Bern, Genf 
und anderswo an, die nach seriösen, eingehenden Recher
chen der Bundesbehörden getroffenen negativen Asylent
scheide in Zweifel zu ziehen - meist unter dem Druck soge
nannt humanitärer Organisationen, ja sogar als Folge illegaler 
Versteckaktionen, aufgrund von Medienkampagnen usw. Da
durch wurde die bundesrätliche Politik im Bereich des Voll
zugs vielfach zu einerreinen Farce degradiert! 
Weigert sich also ein Kanton, seine verfassungs- und gesetz
mässige Wegweisungspflicht im Falle negativer Asylent
scheide zu erfüllen, so soll er richtigerweise für die fehlende 
Bundestreue in gewissem Sinne bestraft werden. Der Vor
schlag der Minderheit Pidoux geht un:s allerdings zu wenig 
weit. Finanzielle Konsequenzen treffen einen Kanton sicher
lich etwas härter. 
Ich beantrage Ihnen deshalb die Ergän.iung, dass den Kanto
nen die für nicht weggewiesene Gesuchsteller entstandenen 
Fürsorgeauslagen vom Bund nicht vergütet werden sollen, 
und ersuche Sie um Zustimmung. 

Frau Eppenberger Susi: Ich bitte Sie, den Antrag Pidoux zu 
unterstützen. 
In der Bevölkerung herrscht verständlicherweise Unmut dar
über, dass rechtskräftige Wegweisungen von gewissen Kanto
nen nicht vollzogen werden. Es ist ab1~r absolut nötig, dass 
weggewiesene Asylbewerber konsequent ausgeschafft wer
den, denn konsequente Ausschaffung wirkt längerfristig ab
schreckend für unechte Asylanten, uncl das wollen wir ja mit 
dieser Vorlage erreichen. 
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Solange abgewiesene Asylbewerber als dringend benötigte 
Arbeitskräfte mit dem Segen eines Kantons weiterarbeiten 
dürfen -zugegebenermassen auch zum Segen der Wirtschaft 
-, ist jeder Arbeitsuchende aus irgendeinem Land dumm, 
wenn er nicht den Weg über ein Asylgesuch sucht, um ins ge
lobte Land, d. h. in den gelobten Kanton, zu gelangen. Denn 
auch in dieser Beziehung funktioniert ja das Buschtelefon be
stens. Nicht umsonst weigern sich Asylanten sogar, gewissen 
Kantonen zugewiesen zu werden. Man will nach Genf, man 
will nicht nach lnnerrhoden. Ich muss zugeben, ich möchte im 
Moment als Frau auch nicht unbedingt in diesen mir so sym
pathischen, schönen Kanton. 
Aber Spass beiseite! Es geht ja nicht darum, dass wir die Kan
tone bestrafen wollen. Wir überlassen ihnen die Wahl, ob sie 
mehr Asylanten oder mehr Fremdarbeiter beschäftigen wollen 
und können. Es ist für den Bundesgesetzgeber unwürdig, 
wenn er toleriert, dass einzelne Kantone mit einer Fünfer-und
Weggli-Politik dem Bund und den andern Kantonen in den 
Rücken schiessen. Vor allem wird auch unsere Stabilisie
rungspolitik, die nicht einfach ist- Sie haben Herrn Ruf vorhin 
gehört-, ständig unterlaufen. 
Ich bitte Sie also im Namen der Minderheit und auch im Na
men der freisinnigen Fraktion, diesen Antrag zu unterstützen. 

Wanner: Sie haben gestern einen Antrag Günter abgelehnt, 
zu Recht, wie mir scheint. Herr Günter wollte die ganze Asylpo
litik in die Hände des Bundes legen. Ich bin der Auffassung, 
dass nach wie vor die Kantone die Verantwortung zu überneh
men haben. 
Der Antrag, wie ihn Kollege Pidoux präsentiert, geht in die rich
tige Richtung. Die Kantone haben nach dem Konzept des 
Bundesrates und wohl auch jenem des Parlamentes auch 
künftig Verantwortung in der Asylpolitik zu tragen. 
Nun, wie ist die heutige Situation? Einzelne Kantone vollzie
hen diese Verfügungen, andere weniger. Nun ist es nichts an
deres als recht und billig, dass jene Kantone, die diese Verfü
gungen nicht oder nur teilweise vollziehen, gewisse Sanktio
nen zu gewärtigen haben. 
Herr Pidoux verlangt nun, dass die nicht weggewiesenen Asyl
bewerber den kantonalen Kontingenten für die Saisonniers 
oder die ausländischen Arbeitskräfte angerechnet werden. Ich 
finde das völlig richtig, auch aus einem anderen Grund. Wenn 
der Antrag Pidoux abgelehnt wird, gefährden Sie langfristig 
die Stabilisierungspolitik des Bundesrates. Nun kann man sa
gen, zum heutigen Zeitpunkt sei das nicht so gravierend. Dem 
ist zuzustimmen. Aber unter anderen konjunkturellen Voraus
setzungen werden Sie oder wir grosse Schwierigkeiten ha-" 
ben, wenn diese Entscheide durch die Kantone nicht vollzo
gen werden. 
Der Antrag Ruf ist abzulehnen. Er geht ganz eindeutig zu weit. 
Dem Antrag Pidoux ist zuzustimmen, weil er ein Problem lösen 
hilft, das sich - heute zwar weniger als morgen - in aller 
Schärfe stellen könnte. 

M. Eggly: J'interviens apropos de la proposition de notre col
legue Pidoux. Dans notre vie confederale, on part de l'idee que 
les cantons appliquent les lois federales. Je tiens a dire ici, en 
tant que depute du canton de Geneve, que ce dernier appli
que les lois federales comme les autres cantons et que nous 
n'avons pas - parce que nous serions un «charmant canton», 
Madame Eppenberger Suzi - a considerer qu'il faut nous met
tre sous tutelle parce que nous serions moins loyaux que les 
autres. Je souligne pour nos collegues radicaux - M. Pidoux 
ayant laisse entendre lors d'un congres du Parti radical suisse 
que certains cantons, en matiere d'asile, seraient moins 
serieux que d'autres - que ce n'est absolument pas le cas en 
ce qui concerne le canton de Geneve. D'ailleurs, le Conseil 
d'Etat genevois a eu l'occasion de repondre a M. Pidoux, chif
fres a l'appui, que le canton de Geneve appliquait parfaitement 
la loi, qu'il renvoyait autant que les autres, qu'il prenait ses res
ponsabilites - et Dieu sait si elles sont lourdes en cette matiere 
- et il a mis M. Pidoux et ceux qui partageaient son avis au defi 
de citer un seul cas ou Geneve n'aurait pas applique la loi 

· federale. Pa:r consequent, je refuse une teile proposition anti
Geneve; nous n'en avons pas besoin. 

Si vous le permettez, je reviendrai au general. Monsieur Pi
doux, je crois qu'en presentant un amendement pareil, vous 
affaiblissez a la fois le federalisme et la confiance dans le droit 
federal: la confiance dans le droit federal, parce que 
lorsqu'une loi est posee, lorsqu'une norme a ete dictee et 
votee par notre Parlement, on doit partir justement de l'idee 
qu'il y a force de loi et que c'est applique; le federalisme, parce 
qu'il va de soi que les autorites cantonales - et vous en etes 
une eminente, Monsieur Pidoux - appliquent le droit federal. 
Si nous mettons cela dans la loi, imaginez les pressions, no
tamment des organisations humanitaires chargees des refu
gies, pour que, precisement, les cantons imputent des reque
rants d'asile sur le contingent. Les pressions seront decuplees 
et vous verrez evidemment alors ces organisations humanitai
res et divers milieux forcer quasiment les cantons a proceder 
de la sorte, en s'appuyant sur la loi. Je vous demande alors ce 
que feront ces cantons lorsque les contingents de main
d'oeuvre seront epuises et que, economiquement, ils seront 
de ce fait etrangles. Que feront-ils avec les requerants qui se
ront encore la, qui se presseront a la porte et qui reclameront, 
eux aussi, le droit d'etre consideres comme des travailleurs 
etrangers? 
Dans toute cette affaire de l'asile, on a justement voulu distin
guer le probleme de l'asile et des requerants de celui de la 
main-d'oeuvre etrangere. Les besoins economiques des can
tons, les besoins de l'economie ne sont pas faits pour etre sa
tisfaits par le biais de la loi sur l'asile. Ce sont deux choses tota
lement differentes et cette proposition tend a creer encore une 
confusion. 
Monsieur Pidoux, vous en avez parfaitement le droit, c'est 
d'ailleurs fort interessant d'etre jacobin dans votre canton, 
mais nous attendions que vous soyez federaliste a Berne. Le 
principe de confiance federale doit passer avant le principe 
d'autorite. La Confederation n'est pas le bailli federal trans
forme en «pere fouettard» vis-a-vis des cantons. 
Je vous invite fermement a repousser cette proposition, qu'au
cun canton de notre Confederation ne merite. Si la vie confe
derale est faite de signes politiques, ne donnons pas ce signe 
politique qui serait veritablement une indication negative. 

Hänggi: Ich bitte Sie, auch im Namen der Mehrheit der CVP
Fraktion, den Minderheitsantrag Pidoux sowie den Antrag von 
Herrn Ruf abzulehnen. Diese Anträge lehne ich deshalb ab, 
weil ich schwerste Bedenken rechtsstaatlicher Natur gegen 
diese Minderheitsanträge habe. 
Herr Pidoux hat zwar probiert, den Strafcharakter gegenüber 
den Kantonen zu relativieren, aber in der Praxis-auch aus den 
Voten der nachfolgenden Sprecher war das herauszuhören -
sollte diese Bestimmung als Strafe wirken. Das ist es aber 
nicht. Es ist vielmehr eigentlich eine Belohnung von Kantonen, 
die den Vollzug nicht durchsetzen. Man muss sich einmal vor
stellen: Da kommt ein Asylbewerber mit dem ganzen Verfah
ren. Er nutzt sämtliche Beschwerdeinstanzen aus, wird am 
Schluss als Nichtasylant deklariert und kommt über diese Hin
tertüre eben zu dieser Arbeitsbewilligung. 
Ueberhaupt ist ja das zentrale Problem dieser Asylgesetz
gebung der Vollzug. Dieser ist auch der schwierigste Teil die-. 
ses ganzen Asylgesetzes. Wenn wir aber beim Vollzug Hinter
türen aufmachen, frage ich mich, was diese Asylgesetzrevi-
sion eigentlich soll. . 
Es ist also eher eine ßelohnung der nachlässigen Kantone, und 
es ist auch eine Bestrafung derjenigen Länder, von denen wir 
bisher traditionell diese Arbeitskontingente erhalten haben. 
Ich bitte Sie deshalb, d~n Minderheitsantrag Pidoux abzuleh
nen. 

Persönliche Erklärung- Declaration personnelle 

M. Pidoux, porte-parole de la minorite: L'«hyperreaction» de 
notre charmant collegue, M. Eggly de Geneve, «who overreac
ted» comme on dit en anglais, montre combien ma proposi
tion met le doigt sur un vrai probleme. 

M. Ducret, rapporteur: Ma täche sera relativement aisee apres 
les fortes paroles de M. Eggly et les explications tout a fait perti-

michael.tellenbach
Textfeld



Procedure d'asile. Modification 844 N 6 juin 1990 

nentes de M. Hänggi. La proposition de la minorite Pidoux part 
du constat qu'un certain nombre de cantons n'execute pas les 
decisions de renvoi prises par la Confederation. A l'appui de 
cette proposition, aucune statistique, aucun element qui nous 
permette de preciser l'importance, le nombre de ces decisions 
qui ne seraient pas respectees. On a parle du canton de 
Geneve. Je crois savoir-c'est ce qui nous avait ete indique en 
commission par le president de la Confederation - que d'au
tres cantons sont vises et pas particulierement du cöte de la 
Romandie. 
La minorite Pidoux en conclut qu'une sanction est necessaire 
et que le meilleur moyen de forcer les cantons recalcitrants 
consiste, quoiqu'en dise son auteur, a les punir en prelevant 
une unite sur le contingent de main-d'oeuvre etrangere qui 
leur est attribue annuellement. Pour la minorite, cette compen
sation aurait egalement pour effet d'eviter qu'un canton puisse 
par ce biais obtenir des unites de travailleurs etrangers sup
plementaires. 
De l'avis de la majorite de la commission, cette proposition est 
tout a fait inacceptable. Elle tend a donner une certaine legiti
mite ade telles decisions. Le droit federal s'applique a tous, M. 
Eggly l'a repete tout a l'heure, y compris aux cantons-d'abord 
aux cantons et a leurs gouvernements devrais-je dire! - et il 
n'existe aucune raison serieuse d'absoudre, voire d'encoura
ger, comme le disait M. Hänggi, une semblable attitude par un 
escamotage de ce type. Ensuite, les cantons qui ont ete 
amenes a prendre de pareilles decisions l'ont toujours fait 
pour des raisons humanitaires qui n'ont aucune parente avec 
les criteres economiques qui sont en cause dans l'attribution 
des contingents de main-d'oeuvre etrangere. On pourrait en 
effet tres bien imaginer que le refus d'executer une teile deci
sion de renvoi concerne un requerant qui est dans l'incapacite 
d'exercer une activite. Enfin, et ceci me parait l'argument es
sentiel a opposer a la proposition de M. Pidoux, la nouvelle te
neur de la loi n'exposera plus les cantons a une pareille tenta
tion. Les quelques dossiers auxquels se refere notre collegue 
concernaient en effet des requerants dont les cas n'avaient 
pas ete tranches apres 6, 7 voire 8 ans passes dans notre 
pays. Or, l'article 17, alinea 2(nouveau), que nous venons de 
voter, permettra aux cantons de delivrer une autorisation de 
sejour aux requerants qui se trouvent dans cette situation 
apres quatre ans de sejour dans notre pays. 
Cela me permet de repondre a M. Wanner qui s'inquietait de la 
stabilisation de la population etrangere et qui aurait dO interve
nir lorsque nous avons vote l'article 17, car c'est cette disposi
tion qui permettra de regulariser la situation des cas anciens et 
qui, le cas echeant, pourrait mettre en cause l'equilibre de la 
population etrangere dans notre pays. Ne l'ayant pas fait et le 
principe etant admis, la proposition de la minorite Pidoux n'a 
plus sa raison d'etre. C'est pourquoi, au nom de la commis
sion, je vous invite a la rejeter. 

Mühlemann, Berichterstatter: Es besteht kein Zweifel dar
über, dass der Vollzug in der Asylpolitik Schwierigkeiten berei
tet und sehr oft ein Aergernis bedeutet. Es besteht auch kein 
Zweifel, dass die Kantone diese Vollzugspraxis unterschied
lich handhaben. Der Bundesrat hat aber wohlweislich keine Li
ste der Bundestreue der Kantone aufgestellt. Wir haben sie 
auch nicht verlangt in der Kommission; wir haben auch nicht, 
Herr Eggly, über das Wohlverhalten des Kantons Genf gespro
chen, obwohl ich sagen könnte, dass hier der Kanton Thurgau 
ganz zuoberst stehen würde. 
Gesamthaft gesehen muss ich Sie davor warnen, dieses 
heisse Problem allzu sehr hochzuspielen, weil es in eine neue, 
erhitzte psychologische Situation hineinführt. Wenn wir Kan
tone zu verdächtigen beginnen, könnte dies schlussendlich 
das föderalistische Gleichgewicht unseres Staats beeinträchti
gen. 
Es ist verständlich, dass man nach Sanktionen ruft, aber wir 
müssen bei der Akzeptanz des föderalistischen Prinzips hin
nehmen, dass der Kanton seine Hoheitsrechte wahrnimmt 
und eben Dienst nach eidgenössischer Vorschrift macht, nach 
seiner Art und Weise, wie er politisiert. In dieser Beziehung hat 
die Kommissionsmehrheit den Antrag von Herrn Pidoux nicht 
unterstützen können. 

Der Antrag von Herrn Ruf geht natürlich noch weiter. Es han
delt sich hier sogar um eine Bestrafung irn Bereiche des Finan
ziellen, was ja die Kantone sehr empfindfich treffen würde. Die 
Kantone würden wohl sehr sauer reagieren, wenn der alte eid
genössische Landvogt wieder auftreten würde. In dieser Be
ziehung ist es wahrscheinlich doch vernünftig, dass man den 
Antrag Pidoux ablehnt. Ich persönlich habe ihm zugestimmt, 
weil ein so senkrechter Föderalist wie der Waadtländer Regie
rungsrat Pidoux diesen Antrag gestellt hat. Offenbar kennt er 
die Sache aus der Nähe und hat aus Grründen, die allen ver
ständlich sind, diesen Antrag gestellt. Aber im Namen der 
Kommission muss ich Sie bitten, beide Anträge (Pidoux und 
Ruf) abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Auch ich möchte nicht verhehlen, 
dass es in der Vergangenheit beim Vollzug von Wegweisungs
verfügungen in einzelnen Kantonen gehapert hat. Dabei darf 
ich immerhin unsere Romands beruhigen; es gehören zu die
sen gewissen Kantonen eindeutig auch deutschschweizeri
sche. Von daher ist an sich die Idee von Herrn Pidoux ver
ständlich, dass er sagt, wenn es mit dem Vollzug derart hapert, 
sei es richtig, dafür eine Sanktion vorzusehen. 
Der Bundesrat ist aber der Meinung, dass das nicht der rich
tige Weg ist. Ein Grund nämlich, weshalb es bisher mit dem 
Vollzug nicht in allen Kantonen zum besten bestellt war, waren 
eindeutig auch bestehende Rechtsunklarheiten. Verschie
dene Regierungsräte haben sich auf Interpretationen des 
Rechts berufen, die ihnen beim Vollzug von Wegweisungsver
fügungen des Bundes noch mehr Ermeissen eingeräumt ha
ben; teilweise wurde sogar unter Berufung auf Rechtsgutach
ten geltend gemacht, die Kantone hätten sogar das Recht, 
Wegweisungsverfügungen noch einmal zu erlassen. 
Hier nun setzt der Bundesrat an, indem er alle bisher beste
henden Rechtsunklarheiten ausräumt und in den Artikeln 17, 
17a und 18 Absatz 2 vollständige Rechtsklarheit schafft und 
klarmacht, dass die Kantone auf diesem Gebiet grundsätzlich 
kein Ermessen mehr haben, sondern di,a Wegweisungsverfü
gungen des Bundes zu vollziehen haben. 
Der Vorschlag von Nationalrat Pidoux weckt aber auch in an
derer Hinsicht Bedenken. Die Anwendung seiner Sanktion 
würde nämlich voraussetzen, dass der Bund überhaupt ex
akte Kenntnisse darüber hätte, welche l<antone in wie vielen 
Fällen vollzugsunwillig sind. Diese Klarheit haben wir beim 
Bund gar nicht, denn eine beträchtliche 2'.ahl der Asylbewerber 
taucht bekanntlich unter, nachdem sie die Wegweisungsverfü
gung erhalten haben. Wir wissen gar nicht, wo sie sich aufhal
ten, ob sie beispielsweise weiter in der Schweiz Schwarzarbeit 
leisten oder ob sie ins Ausland gegangen sind und dort wie
derum ein Asylgesuch gestellt haben. Wenn wir aber die Zahl 
derjenigen, bei denen die Wegweisungsverfügungen nicht 
vollzogen worden sind, nicht kennen, würde eine Sanktion, 
wie sie Herr Nationalrat Pidoux vorschlägt, praktisch doch 
weitgehend zur Willkür. Es kommt noch dazu, dass sie sich 
natürlich auch nicht mit der Arbeitsmarktpolitik unseres Lan
des verträgt. 
Aus all diesen Gründen ist der Bundesrat überzeugt, dass wir 
durch die Schaffung der Rechtsklarheit die nötigen Vorausset
zungen für einen konsequenteren Voll,iug in den Kantonen 
geschaffen und dass wir daher guten Grund haben, uns auch 
hier künftig auf die Bundestreue zu verla:,sen. 
Noch ein Wort zum Antrag von Herrn Huf. Herr Ruf möchte 
dem Antrag von Herrn Pidoux beifügen, dass den Kantonen 
Fürsorgekosten vom Moment der Ausweisungsverfügung an 
nicht mehr vergütet werden. Das, Herr Huf, ist bereits gelten
des Recht. Artikel 20 Absatz 1 hält ganz klar fest, dass der 
Bund den Kantonen Fürsorgeauslagen nur bis längstens an 
dem Tag leistet, an dem die Wegweisung zu vollziehen ist. In
sofern ist Ihr Antrag überflüssig. 
Aus diesen Gründen möchte ich Sie bitten, beide Anträge ab
zulehnen. 

Ruf: Nur eine Bemerkung zur Präzisierung des Inhalts meines 
Antrages. Ich meine natürlich sämtliche Fürsorgeauslagen, 
die dem Kanton während des gesamtim Asylverfahrens für 
den nicht weggewiesenen Gesuchsteller entstanden sind, 
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und nicht erst jene vom Moment der Wegweisungsverfügung 
an. Diese Summe trifft natürlich einen Kanton wesentlich här
ter als nur die bescheidene, die nach der Wegweisungsverfü
gung anfällt. 

Bundespräsident Koller: Auch dieser Vorschlag scheitert na
türlich wiederum an der fehlenden Praktikabilität, weil wir beim 
Bund gar nicht genau wissen, in wie vielen Fällen die Kantone 
zu Unrecht nicht vollziehen. 

Abstimmung - Vote 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Ruf 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Begrüssung - Bienvenue 

63Stimmen 
3Stimmen 

99Stimmen 
42Stimmen 

Le president: Je salue a la tribune des invites les membres de 
la Commission de gestion du Grand Conseil zurichois qui ont 
tenu a assister a nos deliberations. Je leur souhaite un excel
lent sejour a Berne. (Applaudissements) 

Art.18a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Müller-Wiliberg 
Entzieht sich der abgewiesene Gesuchsteller durch Verheimli
chung seines Aufenthaltsortes dem Vollzug, veranlasst das 
Bundesamt seine polizeiliche Ausschreibung. 

Art.18a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Müller-Wiliberg 
Si le requerant se soustrait a l'execution du renvoi en dissimu
lant son lieu de sejour, l'office federal ordonne son inscription 
au Moniteur suisse de police. 

Müller-Wiliberg: Hier nehme ich den Antrag der ständerätli
chen Kommission auf, die diesen Beschluss mit 8 zu 4 Stim
men gefasst hat. 
Nach diesem Antrag hat das Bundesamt den zwingenden Auf
trag, einen abgewiesenen Gesuchsteller, der durch Verheimli
chung seines Aufenthaltorts den Vollzug seiner Ausweisung 
verunmöglicht, polizeilich auszuschreiben. Zu einem glaub
würdigen und effizienten Asylverfahren gehört auch der kon
sequente Vollzug rechtskräftig verfügter Wegweisungen. Wir 
alle wissen, dass diesbezüglich in einigen Kantonen ein ei
gentliches Malaise besteht. 
Gemäss vorhin beschlossenem Artikel 18 Absatz 2 werden 
auch künftig die Kantone verpflichtet, Wegweisungsverfügun
gen zu vollziehen. Diese Bestimmung kommt aber nur zum 
Tragen, wenn dem Untertauchen ein Hindernis in den Weg ge
stellt wird. Bis jetzt war es doch so, dass viele Untergetauchte 
in einem andern Kanton ein Zweitasylgesuch stellten oder ille
gal eine Arbeit aufnahmen. Solche Missbräuche müssen mög
lichst effizient bekämpft werden. 
Deshalb meinen wir, dass eine zwingende Ausschreibung im 
automatisierten Personenfahndungsregister des Bundesam
tes für Polizeiwesen vorgesehen werden muss. Eine Aus
schreibung über Ripol ist gesamtschweizerisch und würde ei
nen hohen Aktualisierungsgrad auslösen. Dadurch wird ein ef
fizienter Vollzug der Ausweisung rechtskräftig abgewiesener 
Asylgesuchsteller namhaft unterstützt, sind doch alle kantona-
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len Polizeikommandos und alle Grenzkontrollstellen mit Ripol 
ausgerüstet. 
Wir meinen, dass es durchaus gerechtfertigt ist, einen Asylsu
chenden, der sich durch Untertauchen der Wegweisung ent
zieht, zwingend auszuschreiben. Bei der bisherigen Praxis 
wusste ein Grossteil der abgewiesenen Gesuchsteller sich 
durch Untertauchen der Ausschaffung zu entziehe,n. Das ist si
cher kein befriedigender Zustand. Hier muss Abhilfe geschaf
fen werden. Auch bei Weggewiesenen sollen gleiche Pflichten 
für alle gelten. 
Wir bitten Sie deshalb, meinen Antrag zu unterstützen. 

M. Ducret, rapporteur: La proposition de M. Müller-Wiliberg 
n'ayant pas ete discutee par la commission, je ne pourrai 
qu'exprimer mon avis personnel. Mais, si je lis le message du 
Conseil federal apropos de l'article 18a, il est precise «qu'a di
verses reprises au cours des dernieres annees les requerants 
d'asile deboutes ont cherche a se soustraire a un rapatriement 
ou a un refoulement dans un pays tiers, en disparaissant. 
Dans ce cas, l'inscription au Moniteur suisse de la police s'im
pose, le comportement de l'etranger correspondant a une in
fraction sanctionnee par l'article 23 de la loi». Par consequent, 
si cette inscription s'impose, la proposition de M. Müller-Wili
berg s'impose egalement. Comme c'est une des seules diver
gences entre la commission du Conseil national et la commis
sion du Conseil des Etats, je vous invite personnellement a 
soutenir cette proposition. 

Mühlemann, Berichterstatter: Es geht hier wieder einmal um 
die Diskussion, ob eine Kann-oder eine Muss-Formel richtig ist. 
Wir haben diesen Fall, Herr Müller, in unserer Kommission 
nicht besprechen können. Wir stellen aber fest, dass sie auf 
dem Ergebnis der ständerätlichen Kommission fussen. Wir 
können persönlich Ihrem Antrag zustimmen in der Meinung, 
dass wir nicht unnötig Differenzen zum Ständerat schaffen 
sollten. 

Bundespräsident Koller: Ich gebe zu, Herr Nationalrat Müller
Wiliberg, die Differenz zwischen Ihnen und dem Bundesrat ist 
min im. Auch wir gedenken, in der Regel solche Ausschreibun
gen vorzunehmen. Wir haben aber trotzdem die Kann-Formel 
vorgeschlagen, weil wir nicht durch die Ausschreibung in ge
wissen Grenzfällen sogenannte subjektive Nachfluchtgründe 
schaffen wollen, denn es ist eben in Ausnahmefällen denkbar, 
dass die Behörden des Herkunftsstaates erst durch die Aus
schreibung auf einen solchen Asylgesuchsteller aufmerksam 
werden. Dann könnte die Ausschreibung die fatale Wirkung 
haben, dass wir gerade wegen der Ausschreibung diesen 
Mann nachher nicht in sein Herkunftsland ausweisen können. 
Nur wegen diesen zugegebenerweise sehr wenigen Fällen ha
ben wir die Kann-Vorschrift vorgeschlagen. Aber wir werden 
selbstverständlich als Regelfall die Ausschreibung vorneh
men. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Müller-Wiliberg 

Art.18b-18e, 19, 19a,20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 20a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Ruf 
Abs.3 

51 Stimmen 
50 Stimmen 

Die Unterstützung erfolgt ausschliesslich in Form von Sachlei
stungen sowie Gutst:heinen für die persönlichen Bedürfnisse. 
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Art.20a 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Ruf 
A/.3 
L'assistance consiste uniquement en prestations en nature et 
en bons destines a. la satisfaction des besoins personnels. 

Abs. 1, 2-A/. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3-A/. 3 

Ruf: Artikel 20a regelt die für Asylbewerber durch die Kantone 
zu leistende Fürsorge, wobei Absatz 3 bestimmt, die Unter
stützung solle nach Möglichkeit in Form von Sachleistungen 
ausgerichtet werden. In der Praxis gibt es trotzdem immer 
noch viele Fälle, in denen, mindestens teilweise, Bargeld ab
gegeben wird. Ich beantrage Ihnen daher die Bestimmung, 
dass die Unterstützung ausschliesslich in Form von Sachlei
stungen sowie von Gutscheinen für die persönlichen Bedürf
nisse zu erfolgen habe. Zu den persönlichen Bedürfnissen ge
hören sicherlich auch bescheidene Konsumgüter wie Zigaret
ten usw. Dieser Antrag ist auf die zahlreichen Missbräuche mit 
Fürsorgegeldern, wie sie seit Jahren immer wieder festgestellt 
werden müssen, zurückzuführen. 
Erstens steht bereits seit längerem fest, spätestens seit dem 
berühmten, damals vertraulichen Bericht der Bundesanwalt
schaft über die Missbräuche in der Asylpolitik aus dem Jahre 
1984, dass es Asylbewerbern möglich gemacht wurde, ohne 
eigene Arbeitsleistung beispielsweise Familienangehörige 
nachreisen zu lassen, mit den erhaltenen Fürsorgegeldern no
tabene, wodurch wir noch mehr unechte Flüchtlinge aufneh
men und unterhalten müssen. Es entstand also ein eigentli
cher Schneeballeffekt, der behördlicherseits unverkennbar in 
verschiedenen Stellungnahmen bestätigt wird. 
ZV"Jeitens werden Gelder dazu missbraucht, Untergrundorga
nisationen zu finanzieren, so dass mit unseren Steuergeldern 
letztlich Waffen und Sprengstoffe gekauft werden konnten und 
viele Menschen verstümmelt und umgebracht wurden. Ich 
denke namentlich an den Fall Sri Lanka und zitiere den er
wähnten Bericht der Bundesanwaltschaft nochmals, in dem 
im Kapitel Tamilen unter anderem geschrieben steht: «Die 
durch die Fürsorgebehörden ausbezahlten Unterstützungs
beiträge sind sodann derartig grosszügig bemessen, dass sie 
nicht nur zum Lebensunterhalt in der Schweiz ausreichen, 
sondern es können davon erwiesenermassen auch namhafte 
Summen nach Sri Lanka überwiesen werden. Dies erfolgt 
nicht nur mit dem Zweck der Verwandtenunterstützung, son
dern auch zur Terroristenausbildung und zum Nachzug von 
weiteren Flüchtlingen in die Schweiz.» 
Eine klarere Sprache gibt es in diesem Falle wirklich nicht! 
Letztlich werden auf die gleiche Art natürlich auch politische 
Tätigkeiten ganz verschiedener Natur im In- und Ausland di
rekt und indirekt finanziert. 
Es war dies ein Zitat aus dem Jahre 1984. Dass sich die Situa
tion seither überhaupt nicht gebessert hat, im Gegenteil, be
legt unter anderem eine bemerkenswerte Broschüre des 
«Trumpf Buurs» - Sie kennen die Vereinigung, hinter der vor 
allem bürgerliche Kreise stehen - aus dem März 1989 unter 
dem Titel «Asylpolitik am Scheideweg». Darin wird detailliert 
unter anderem aufgezeigt, wie sich die Kommunistische Arbei
terpartei Kurdistans (PKK) systematisch des largen Asylrechts 
in der Schweiz bedient, um ihre politischen und kriminellen 
Aktivitäten zu entfalten und grossenteils zu finanzieren. 
Lassen Sie mich anhand dieses Falls verdeutlichen, wie be
gründet mein Antrag ist. Auf Seite 21 dieser Broschüre des 
«Trumpf Buurs» steht unter dem Titel «Die Türken-Händler»: 
«Insgesamt betrachtet, befindet sich der Menschenhandel mit 
türkischen Staatsangehörigen fest in den Händen der Arbei
terpartei Kurdistans (PKK). Die PKK ist eine orthodox kommu
nistische Partei, welche sich stark auf die Lehren von Lenin ab
stützt. Sie ist die mit Abstand aktivste und militanteste kurdi
sche Organisation in Europa. Mit der Nationalen Befreiungs-

front Kurdistans (ERNK) verfügt sie über 13inen wirkungsvollen 
Propagandaapparat und mit der Befreiungseinheit Kurdistans 
(HRK) - Volksbefreiungsarmee Kurdistans (ARGK) - über ei
nen militärischen Arm, welcher auch in Europa für terroristi
sche Aktionen verantwortlich zeichnet. Der Kampf der PKK mit 
'revolutionärer Gewalt' richtet sich nicht nur gegen die türki
sche Regierung, sondern im allgemeinen gegen den 'Imperia
lismus' und im besonderen .gegen die Länder und Institutio
nen, welche die türkische Regierung unterstützen. Um ihre 
Ziele zu erreichen, schrecken die Vertreter der PKK nicht vor 
Morden zurück, selbst wenn es die eigenen Landsleute betrifft. 
Die in der Schweiz tätigen Kurdischen Organisationen gelten 
als die bestorganisierten in Europa. Die Hauptzentrale der 
Schweiz befindet sich beim kurdischen Arbeiterverein am Her
rengrabenweg 9 in Basel. Regionalbüros, die die Befehle von 
Basel erhalten und ausführen, gibt es z. EI. in Zürich, Delsberg, 
Olten, Genf, Bellinzona und Lausanne.,,, Soweit dieses erste 
Zitat, was den Charakter und die Tätigkeit der PKK betrifft. 
Zur Finanzierung steht auf Seite 23 der «Trumpf Buur»-Bro
schüre unter dem Titel «Die Ausbeutung - Sozialgelder»: «Je
des PKK-Mitglied - das sind formell fast alle kurdischen Asy
lanten - muss zwischen 20 und 60 Prozent seines Sozialgel
des, das es von den schweizerischen staatlichen Stellen er
hält, den 'Kampfkassen' der PKK zuführen. So ist es der PKK in 
der Schweiz möglich, Beträge in Milliom3nhöhe einzutreiben. 
Eine minimale Hochrechnung: Angenommen ein Asylant er
hält vom Fürsorgeamt den Betrag von 500 Franken im Monat 
(oft sind es mehr), dann muss er der Partei 25 Prozent ablie
fern. Dies ergibt einen Betrag von 1500 Franken im Jahr. Bei 
einer abgerundeten Zahl von 9000 türkischen Asylsuchenden 
im Jahre 1988 gibt das eine Jahmssumme von rund 
13 500 000 Franken in die Kasse der PKK. Für unwillige Asy
lanten unterhält jedes Regionalbüro nach Mafia-Art 'Schläger
trupps', die auf Befehl der Zentrale in Basel aktiv werden. Ueb
liche Strafen sind dabei Drohungen und Prügel, in der Bun
desrepublik Deutschland kam es schon ;w Morden.» 
Es sind dies Fakten, die der Bundesrat in Beantwortung einer 
Einfachen Anfrage unseres Kollegen St13ffen vom 5. Oktober 
1989 als im wesentlichen zutreffend bezeichnet hat. Die Kon
sequenz für den «Trumpf Buur», um den Missbrauch mit Für
sorgegeldern und Löhnen zu verhindern, ist unter anderem 
folgende: Er fordert den Bundesrat auf Seite 29 seiner Bro
schüre auf, zu prüfen, ob «nicht durch eine schweizweite Ent
richtung von Fürsorgebeiträgen auf besondere Konten und 
der Aushändigung 'intelligenter' Kreditkarten zu bewerkstelli
gen wäre, dem Menschenhandel die wirtschaftliche Grund
lage zu entziehen». «Es wäre nach Ansicht des 'Trumpf Buurs' 
auch möglich, die Arbeitslöhne von Asylanten diesem Kredit
kartensystem zu unterstellen», wird weiter ausgeführt. 
Die Idee geht somit in die gleiche Richtung wie der Ihnen un
terbreitete Antrag. Ich bitte Sie, diesen ernsthaften Bedenken 
Rechnung zu tragen und den Antrag nicht erneut, weil er aus 
der falschen Ecke kommt und weil Sie vielleicht etwas verär
gert sind über unsere vielen Anträge - wir waren in der Kom
mission ja nicht vertreten -, einfach in Bausch und Bogen zu 
verurteilen, sondern doch den begründeten Hintergrund 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen und dem Antrag zuzustim
men. 

M. Ducret, rapporteur: Je n'ai personnellement aucune ex
perience, aucune pratique en la matiere,; c'est la raison pour 
laquelle je prefere laisser le soin a. M. l<oller de repondre a 
M. Ruf, etant precise que la commission n'a pas ete amenee ä 
se prononcer sur cette proposition. ' 

Mühlemann, Berichterstatter: Herr Ruf, wir lehnen Ihren An
trag nicht ab, weil er aus der falschen Ecke kommt oder weil 
Sie zu einem Einzelproblem zu lange geiiprochen haben, son
dern weil wir einem Asylbewerber tatsächlich zugestehen 
müssen, dass er ein bisschen Bargeld ~1aben muss. Er erhält 
täglich 4.50 Franken Sackgeld, und damit muss er kleine Ob
liegenheiten erfüllen, und das werden Sie ihm doch wohl zu
gestehen können. 
Demzufolge bin ich der Ansicht, dass man den Antrag von 
Herrn Ruf ablehnen muss. 
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Bundespräsident Koller: Die Unterstützung der Asylgesuch
steiler erfolgt schon nach heute geltendem Recht nach Mög
lichkeit in Form von Sachleistungen sowie Gutscheinen für 
Sachleistungen. Der Unterschied zum Antrag von Herrn Ruf 
besteht also nur darin, dass er jetzt «nach Möglichkeit» durch 
«ausschliesslich» ersetzen möchte. Das ist aber ein nicht reali
sierbarer Vorschlag. · '' · 
Wie Herr Mühlemann soeben ausgeführt hat, erhalten die 
Asylgesuchsteller pro Tag 4.50 Franken in bar. Leider werden 
da immer wieder irgendwelche legendären Beträge herum
geboten. Gültige Regel ist aber, dass Asylgesuchsteller 
4.50 Franken pro Tag erhalten und alles andere normaler
weise in Form von Sachleistungen. Mit diesen 4.50 Franken 
müssen sie ihre sämtlichen persönlichen Bedürfnisse befriedi
gen. Das ist offensichtlich ein angemessener Betrag. 
Die problematischen Tatbestände, die Herr Nationalrat Ruf ge
nannt hat, die wir selbstverständlich auch kennen, haben na
türlich mit erwerbstätigen Asylbewerbern zu tun. Wir können 
natürlich nicht ausschliessen, dass erwerbstätige Asylbewer
ber einen Teil ihres Einkommens an Organisationen wie die 
PKK abliefern; wenn das unter Verletzung unseres Rechtsstaa
tes erfolgt, greift selbstverständlich die Bundesanwaltschaft 
ein. Um solche Missbrauchstatbestände zu bekämpfen, se
hen wir im neuen AVB ja nun klar vor, dass künftig Sicherheits
leistungen für Fürsorgekosten zu leisten sind. Mit der Möglich
keit, dass künftig ein Teil des Lohns von erwerbstätigen Asyl
gesuchstellern auf ein Konto des Kantons einbezahlt werden 
muss, worüber erst am Schluss des Verfahrens abgerechnet 
wird, werden Missbrauchstatbestände, wie sie Herr National
rat Ruf erwähnt hat, künftig viel weniger möglich sein. 
Wenn man aber die Möglichkeit von Barauszahlungen ganz 
ausschliessen würde, wie das Herr Auftun will, würde man die 
verantwortlichen Fürsorgebehörden vor unlösbare Probleme 
stellen und auch einen ganz unverhältnismässigen Verwal
tungsaufwand verursachen. 
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, den Antrag von 
Herrn Ruf abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ruf 

Art.20b 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Seiler Hanspeter, Bühler, Bürgi, Müller-Wiliberg) 
Der Bund finanziert die Errichtung, den Erwerb, den Umbau 
oder die Einrichtung von Unterkünften und Aufnahmezentren, 
in denen die kantonalen Behörden Gesuchsteller unterbrin
gen. Er kann bundeseigene Unterkünfte zur Verfügung stel
len. Der Bundesrat regelt .... 

Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Ruf 
Abs.2 
Streichen 

Art.20b 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al.2 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Seiler Hanspeter, Bühler, Bürgi, Müller-Wiliberg) 
La Confederation finance la construction, l'acquisition, la 
transformation ou l'amenagement des logements et des cen
tres d'accueil dans lesquels les autorites cantonales heber
gent des requerants. Elle peut mettre a disposition des loge
ments lui appartenant. Le Conseil federal fixe .... 

Al.3,4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Ruf 
Al.2 
Biffer 

Abs. 1, 3, 4 _: Al. 1, 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Seiler Hanspeter, Sprecher der Minderheit: Bei Artikel 20b Ab
satz 2 geht es um die Problematik der Finanzierung der Asyl
kosten. Wir meinen, dass es grundsätzlich Aufgabe des Bun
des ist, Unterkünfte und Aufnahmezentren zu finanzieren. Der 
Bund vergütet den Kantonen ja auch den Verwaltungsauf
wand und die Fürsorgeauslagen. Damit wird die finanzielle Zu
ständigkeit des Bundes für die Kosten des Asylwesens aus
drücklich festgehalten. Es scheint mir nun logisch zu sein, 
dass man die verbindliche Formulierung, wie sie für Fürsor
geauslagen in Artikel 20b Absatz 1 («er vergütet») und für den 
Verwaltungsaufwand im gleichen Artikel Absatz 3 («der Bund 
zahlt») gewählt wurde, durchwegs anwendet, quasi im Sinne 
der Einheit der Materie. Warum soll denn für Investitionskosten 
plötzlich die Kann-Formulierung angewendet werden? Wer
den solche Liegenschaften oder Gebäulichkeiten später ein
mal einem anderen Zweck zugeführt, so fliessen selbstver
ständlich auch die Beiträge des Bundes nicht mehr. 
Ich interpretiere die Formulierung «der Bund finanziert» weit, 
indem ich auch einschliessen möchte, dass diese Finanzie
rung in Form von Uebernahme von Verzinsung der Investiti
onskosten abgegolten werden könnte. Die Befürchtung, diese 
Formulierung gestatte keine Flexibilität und lasse keine unter
schiedlichen Finanzierungsmodelle zu, kann ich nicht teilen. 
Ich glaube auch nicht an die Begehrlichkeit der Gemeinden, 
die man scheinbar damit wecken könnte. Der Bundesrat hat ja 
aufgrund des dritten Satzes dieses Absatzes die Kompetenz, 
das Verfahren und das Nähere über die Eigentumsverhält
nisse und die Sicherung der Zweckbestimmung zu regeln. Ich 
mute dem Herrn Bundespräsidenten und der Verwaltung zu, 
dass sie eine entsprechende Regelung finden werden, die alle 
diese Bedenken ausräumt. 
Der Antrag der Minderheit will den Finanzierungsgrundsatz 
analog der Fürsorge- und Verwaltungskosten festhalten, will 

' also diese drei Kostenfaktoren auf gleiche Art handhaben. Ich 
verweise auf die Motion unseres Kollegen Fritz Hösli, die von 
57 Kolleginnen und Kollegen des ganzen politischen Spek
trums mitunterzeichnet wurde und die der Bundesrat anzu
nehmen bereit ist. Will denn der Bundesrat die Motion, die er 
anzunehmen bereit ist, mit der Kann-Formel zum Postulat ab
schwächen? 
Ich erinnere auch an den zweiten Satz des Minderheitsantra
ges. Danach soll der Bundesrat bundeseigene Unterkünfte 
zur Verfügung stellen können, etwa gewisse unbenützte Ba
rackenlager. Dieser Teil des Antrages wurde meines Wissens 
in der Kommission nicht diskutiert. 
Wenn Sie dem Minderheitsantrag zustimmen, nageln Sie den 
Grundsatz der finanziellen Zuständigkeit des Bundes in allen 
drei Kostenbereichen (Fürsorge, Verwaltung, Investition) fest. 
Die gewünschte und praxisgerechte Flexibilität kann sich der 
Bundesrat-wie erwähnt-in der zu schaffenden Regelung sel
ber geben. Ich bin überzeugt, dass so viel Unwillen in den Ge
meinden beseitigt werden könnte. 
Der Streichungsantrag von Herrn Ruf ist unangebracht. Ich 
bitte Sie, ihn zurückzuweisen. 
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Ruf: Der neue Absatz 2 soll dem Bund die Möglichkeit geben, 
Unterkünfte und Aufnahmezentren, in denen die kantonalen 
Behörden Gesuchsteller unterbringen, zu erwerben oder de
ren Errichtung, Umbau oder Einrichtung ganz oder teilweise 
zu finanzieren. Wir sind zwar auch der Auffassung, der Bund 
solle vollumfänglich für die Kosten der von ihm verantworteten 
Asylpolitik aufkommen. Daran kann es keinen Zweifel geben. 
Was die Unterkünfte betrifft, ist dies im Prinzip, bei von Ge
meinden und Kantonen errichteten Bauten heute schon der 
Fall, und zwar wenn der Bund langfristige Mietverträge ab
schliesst und dadurch die Errichtungskosten längerfristig 
amortisiert. 
Wenn ich Ihnen Streichung beantrage, so deshalb, weil mit 
der vorgesehenen Direktfinanzierung durch den Bund Kanto
nen und Gemeinden noch die letzte Möglichkeit genommen 
wird, sich gegen unerwünschte Asylantenzuweisungen zur 
Wehr zu setzen, nämlich gegebenenfalls auf dem Wege des 
Finanzreferendums. Der Vorschlag ist somit die direkte Folge 
der Ablehnung meines gestrigen Antrages zu Artikel 14, wo
nach die Gemeinden nicht zur Aufnahme von Asylbewerbern 
verpflichtet werden könnten. Wie Sie wissen, sind in verschie
denen Gemeinden Kredite für Asylantenunterkünfte in Volks
abstimmungen bachab geschickt worden; der Unmut war 
gross. Dass auch das Gegenteil in gewissen Orten der Fall 
war, sei der Korrektheit halber erwähnt. 
Der lokale Souverän konnte also in diesen Abstimmungen sei
nen vorhandenen Unmut an der Urne zum Ausdruck bringen; 
sie sind negativ ausgegangen. Es wäre staatspolitisch gefähr
lich, den Stimmbürgern diese demokratische Möglichkeit zur 
Meinungsäusserung in derart heiklen Fragen auch noch zu 
rauben! 
Deshalb beantrage ich Ihnen die Streichung dieses Absatzes. 

Frau Zölch: Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag Seiler Hans
peter zu unterstützen. Das Hauptproblem liegt bei den Ge
meinden. Ihnen werden von den Kantonen zwingend Kontin
gente - eine ganz bestimmte Zahl von Asylbewerbern - zuge
teilt. Im Kanton Bern z. 8. haben die Gemeinden im Rahmen 
von 1,3 Prozent ihrer Bevölkerungszahl Asylbewerber auf
zunehmen. Das ist zwingend, Herr Ruf, das können Sie nicht 
ändern. 
Werden die Errichtung, der Erwerb, der Umbau oder die Ein
richtung von Unterkünften und Aufnahmezentren nicht obliga
torisch durch den Bund mindestens vorfinanziert, so haben 
die Gemeinden die Kreditvorlagen für ihre Projekte zur Unter
bringung von Asylbewerbern ihren Parlamenten oder in der 
Regel gar den Stimmbürgern - in den Gemeindeversammlun
gen oder bei der Urnenabstimmung -vorzulegen, weil es sich 
um neue und nicht um gebundene Ausgaben handelt. 
Was geschieht aber, wenn die Gemeindeorgane die Kredite 
ablehnen? Wie sollen die Gemeinden Raum finden bzw. 
schaffen, um die Asylbewerber unterzubringen? Diese Fragen 
bereiten uns in der Praxis sehr viele Schwierigkeiten. Wir kön
nen das Problem nur lösen, wenn der Bund die Investitionsko
sten zwingend bevorschusst und der Gesetzesvollzug somit 
nicht durch Referenden auf kantonaler oder kommunaler 
Ebene blockiert werden kann. 
Mit der Unterstützung des Minderheitsantrages Seiler Hans
peter geben Sie den Gemeinden ein wichtiges Mittel in die 
Hand, um die für sie ohnehin schwierige Aufgabe im Asylbe
reich zu erfüllen. 
Ich bitte Sie um Unterstützung des Antrages. 

Müller-Aargau: Auch ich möchte Sie bitten, den Minderheits
antrag von Herrn Seiler Hanspeter zu unterstützen, geradezu 
als Kontrapunkt zu dem, was Herr Ruf vorgebracht hat. Ich bin 
mit meiner Vorrednerin weitgehend einverstanden, nur habe 
ich noch ganz andere Gründe vorzubringen. 
Mit der zwingenden Formulierung soll nämlich ein Zeichen ge
setzt werden. Die verständliche Nord-Süd-Völkerwanderung 
aus der tödlichen Armut in die rettende Ueberflussgesellschaft 
wird nämlich so lange anhalten, als wir unsere aggressive Wirt
schaftspolitik gegenüber den Drittweltstaaten und Schwellen
ländern weiter betreiben. Es gibt eben auch andere Politiker, 
als sie gestern von Herrn Blocher beschrieben worden sind: 

Ich habe dem Volk keine Erleichterung v13rsprochen und über
all gesagt, dass es mit keinem Asylgeseitz besser würde. Wir 
schaffen uns ja die Flüchtlinge selber. Der Strom wird zuneh
men, so oder so. 
Herr Mühlemann, auch mit der doppeten Zahl von Grenz
wächtern wird unsere Grenze nicht dict:t gemacht. Ich sage: 
glücklicherweise. Denn der schwe~rische Egoismus wird 
wenigstens etwas weniger offensichtlich. 
Kurz: Die Aufgabe, Unterkünfte bereitzustellen, ist eine dau
ernde. Die Häuser in den Gemeinden sind daher etwas Defini
tives respektive etwas immer Definitives. Haben Sie doch end
lich die Ehrlichkeit, Ihren Wählern zu sag,,m, dass bald anstelle 
von Containern feste Bauten erstellt werden müssen! Sagen 
Sie, dass der Zustrom zunehmen wird! Sagen Sie Ihren Wäh
lern, dass die Aufgaben, die uns erwachsen, genauso auf uns 
zukommen wie die Zunahme der Anzahl der Betagten. Das 
eine bedingt Alterssiedlungen und Altersheime, das andere 
Flüchtlingsheime überall. Machen wir uns doch nichts vor! 
Kein Gebäude in den 3100 Gemeinden der Schweiz wird über
flüssig werden und dem Bund anhan~Jen, weder in dieser 
noch in der nächsten Generation. Solange wir diese Wirt
schaftspolitik fortsetzen, solange wir uns diese Flüchtlinge sel
ber schaffen, wird dieser Zustrom anhalten, und ich begreife 
das. Das ändert kein Asylgesetz. . 
Aber setzen wir wenigstens ein Zeichen, verlangen wir zwin
gend, dass solche Bauten vom Bund fi:,anziert werden; ver
hindern wir damit aufhetzende Abstimmungen in den Gemein
den, wie wir sie zum Teil gehabt haben! 

Hösli: Mein Vorredner nannte den Inhalt meiner Motion vom 
21. März «Investitionskosten für die Unterbringung von Asy
lanten». Die Gemeinden sollen handeln können und nicht mit 
Kreditbegehren vors Volk gehen müssen, wobei dann eine 
kleine Gemeinde aus finanziellen Gründ1m zu einer Unterkunft 
nein sagt. 
Ich bin dem Bundesrat dankbar, Herr Bundespräsident, dass 
Sie meine Motion in der Neuformulierung bereits berücksich
tigt haben. Ich bin aber etwas enttäuscht, dass einmal mehr 
nur die Kann-Formulierung Eingang geifunden hat. Für uns 
stellt sich also die Frage: Wird der Bundesrat handeln, oder 
wird er nicht handeln? Wir möchten eben, dass er handelt, 
ganz konkret. In diese Richtung geht auch die Formulierung 
des Antrags Seiler Hanspeter. Diese Formulierung ist ver
pflichtend. 
Was kann uns Herr Bundespräsident Koller aber sagen für den 
Fall, dass die Kommissionsmehrheit obEmaus schwingt? Wel
che Zusicherungen gibt er uns? Wie würde sich der Bundesrat 

. verhalten, sollte die Kann-Formulierunii gültig werden? Ich 
möchte immer noch festhalten, dass die zwingende Formulie
rung wichtiger ist. 
Die Formulierung Seiler Hanspeter hat eine wertvolle Ergän
zung zur Folge, nämlich die Möglichkeit, bundeseigene Unter
künfte zur Verfügung zu stellen. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir jetzt einen Parallelfall 
zum Artikel 11 haben. Dort wollte der !Bundesrat die Kann
Formulierung. Sie haben aber eindeutig dem Antrag Guinand 
zugestimmt, welcher eine verpflichtend13 Formulierung bein
haltet. Bitte tun Sie das in diesem Fall eb13nso. 

Frau Nabholz: Ich möchte Sie bitten, d13n Minderheitsantrag 
Seiler abzulehnen und der Kommissionsmehrheit zuzustim
men. 
Meine Ueberlegungen sind die folgenden: Die Unterbringung 
von Asylbewerbern ist Teil der Fürsorgeileistung, die die Ge
meinden erbringen. Damit gehört die Schaffung von Unter
bringungsmöglichkeiten auch zu den klassischen Gemeinde
aufgaben. 
Ich habe überhaupt nichts gegen die Vorfinanzierung dieser 
Gemeindeleistungen durch den Bund. Auch ich habe die Mo
tion Hösli mitunterzeichnet. Ich bin aber trotzdem der Mei
nung, dass die Kann-Formulierung des Antrags der Kommis
sionsmehrheit eine wesentlich flexiblere Handhabung dieser 
Vorfinanzierung der Unterkünfte ermöglicht. Ich meine, dass 
es in der Verantwortung der Gemeindein bleiben muss, ad
äquate, d. h. auch kostengünstige Lösungen zu treffen. Im 
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Moment, wo garantiert wird, dass der Bund sämtliche mögli
chen Lösungen, die eine Gemeinde trifft, auch finanziert, ist 
die Motivation, hier angepasste Lösungen und nicht Luxuslö
sungen zu wählen, einfach dahin. Ich meine darum, dass der 
Bund nicht verpflichtet werden soll, alles, was die Gemeinden 
im Zusammenhang mit diesen Unterkünften beschliessen, 
obligatorisch auch zu finanzieren. 

Frau Stocker: Natürlich bezweifelt niemand, dass die Asyl
frage eine bleibende Aufgabe sein wird, aber sie muss sich ja 
nicht in Beton manifestieren. 
Ich denke, es ist gerade gefährlich, wenn wir das festschrei
ben. Es darf nicht darauf hinauslaufen, wenn wirklich Gemein
den fast verpflichtet werden dadurch - sobald es Bundessub
ventionen gibt, gibt es diesen bekannten Mechanismus -, 
dass nun feste Häuser gebaut werden. Die kreativen Lösun
gen, die sich in der letzten Zeit auch gezeigt haben, waren 
eben gerade möglich, weil die Bürgerinnen und Bürger in die 
soziale Verantwortung hineingenommen wurden. Wenn wir 
Angst vor den Volksabstimmungen haben, dann leisten wir 
genau dem Gefühl Vorschub, das nicht entstehen darf bei uns, 
nämlich: irgendwer solle sich um diese Menschen kümmern, 
nur ja nicht ich oder Sie oder wir. 
Ich verstehe, dass es für kleine Gemeinden unter Umständen 
ein grosses Problem ist. Hier soll der Bund mithelfen. Das ist ja 
möglich mit der bundesrätlichen und mit der von der Kommis
sionsmehrheit mitgetragenen Fassung. Ich bin sicher, dass 
das genügt. In den grossen Städten, z. B. Zürich, wäre eine 
Muss-Formulierung fatal. Hier ist es eben dringlich, dass wir 
Möglichkeiten schaffen, auch für die dezentrale Unterbrin
gung. Zentralistische Lösungen sind voll von psychosozialen 
Problemen. Hier entstehen Gewaltzentren, hier entstehen die 
Aggressionen von aussen. Mit der bundesrätlichen Fassung 
genügen wir diesem Anliegen der kleinen Gemeinden, das ich 
nicht vom Tisch wischen möchte. 
Ich bitte Sie, bei der Kommissionsmehrheit und beim Bundes
rat zu bleiben. 

M. Ducret, rapporteur: Pour etre bref, puisque l'heure avance, 
je me contenterai de dire que les explications donnees tant par 
Mme Nabholz que par Mme Stocker resument fort bien l'opi
nion d'une tres large majorite de la commission qui considere 
que la formule potestative du Conseil federal a l'avantage et le 
merite d'etre beaucoup plus souple que celle de la proposition 
de M. Seiler. II s'agit d'une question de mesure; il doit y avoir 
un rapport entre l'investissement et le but recherche. La Con
federation ne peut pas financer n'importe quoi. Par ailleurs, je 
constate que la proposition de M. Seiler n'indique pas de 
far,;on precise qui serait le proprietaire juridique des construc
tions financees par la Confederation: les cantons, les commu
nes ou la Confederation? On n'en sait rien. 
Quanta la proposition de M. Ruf, eile est dans la logique de la 
demarche qu'il a menee tout au long de ces debats. C'est dire 
qu'il n'est point besoin de la combattre. 
Pour toutes ces raisons, je vous invite, au nom de la commis
sion, a repousser tant la proposition de M. Seiler que celle de 
M. Ruf. 

Mühlemann, Berichterstatter: Wir haben in der Kommission 
diese Frage sehr eingehend besprochen. Wir wären auch froh, 
wenn die bisherige Plenumsdiskussion deshalb nicht in eine 
Kommissionssitzung ausmünden würde. Sie haben hier ganz 
klar wieder drei Lösungsmöglichkeiten. Die beiden Radikallö
sungen Seiler Hanspeter und Ruf gehen zu weit. Die Kann
Formulierung des Bundesrates ist geschickt gewählt. Wir kön
nen dieAsylpolitik nur lösen, wenn wir die Verantwortung auf die 
Schultern aller verteilen. Der Bund hat seine Aufgaben zu über
nehmen. Die Kantone haben ihrerseits die Möglichkeit, Ge
meinden zu unterstützen. Sehr viele Gemeinden sind in der 
Lage, diese Unterkünfte tatsächlich selber zu tragen. Die Lö
sung des Bundesrates ist situationsgerecht. Sie hilft, Schwierig
keiten zu meistern, die irgendwo in Sackgassen hineinführen. 
Wählen Sie diesen klaren und eindeutigen Mittelweg. Lehnen 
Sie die Anträge Ruf und Seiler Hanspeter ab und stimmen Sie 
dem Bundesrat und der Kommissionsmehrheit zu. 

Bundespräsident Koller: Nach dem heute geltenden Recht 
kann der Bund den Kantonen und Gemeinden nur die Unter
bringungskosten vergüten. Es hat sich nun aber klar gezeigt, 
dass das einerseits vor allem für kleine Gemeinden ein grosser 
Nachteil bei der Bereitstellung der nötigen Unterkünfte und 
anderseits eine für den Bund sehr kostspielige Lösung ist, weil 
der Bund ja-wie gesagt- schlussendlich doch für alle Kosten 
aufkommen muss. Weil nicht rechtzeitig geeignete Kollektiv
unterkünfte bereitgestellt werden konnten, kam es eben zu 
Unterbringungen in Hotels und andern Orten, was für den 
Bund sehr kostenaufwendig war. 
Aus diesen beiden Gründen wollte der Bund den Kantonen 
und Gemeinden bewusst entgegenkommen und nun neu, ne
ben der Vergütung der Kosten, auch die Möglichkeit der Fi
nanzierung durch den Bund im Gesetz vorsehen. 
Herr Nationalrat Hösli, wir werden handeln. Aber wir möchten 
sachgerecht und flexibel handeln; deshalb diese Kann-Vor
schrift. Es macht natürlich keinen Sinn, dass wir hier eine ganz 
rigide Bundeslösung vorsehen, selbst wo die Bereitschaft der 
Gemeinden oder des Kantons bestände, eine Eigenfinanzie
rung vorzunehmen. Mit einer Muss-Vorschrift werden wir auch 
schwierige Probleme bei Kollektivunterkünften mit Mehrfach
nutzungen erhalten, die gerade im Bereich ,der Asylunter
künfte möglich und sogar relativ häufig sind. 
All dies hat uns dazu bewogen, hier eine möglichst flexible Lö
sung vorzusehen. Selbstverständlich werden wir jene Ge
meinden und Kantone, die das vom Bund wünschen, tatsäch
lich vorfinanzieren. Aber wir sollten die Kantone und Gemein
den nicht durch den Bund zwangsweise zu einem einzigen Fi
nanzierungssystem anhalten. 
Gegenüber dem Antrag von Herrn Ruf möchte ich einfach 
noch einmal betonen, dass die jetzt vorgeschlagene Lösung 
für den Bund eindeutig kostengünstiger sein wird. Ich möchte 
Ihnen auch aus diesem Grund empfehlen, den Antrag von 
Herrn Ruf wie auch den Antrag von Herrn Seiler Hanspeter ab
zulehnen und mit der Mehrheit Ihrer Kommission dem Bun
desrat zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Ruf 

Art. 21 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

88Stimmen 
30Stimmen 

122Stimmen 
3 Stimmen 

.... verlängern. Eine dem Gesuchsteller erteilte Bewilligung zu 
einer vorläufigen unselbständigen Erwerbstätigkeit gibt kei
nen Anspruch auf Kinderzulagen für Kinder ohne Anwesen
heitsbewilligung in der Schweiz. 

Minderheit 
(Hess Peter, Bäumlin, Bürgi, Deglise, Dormann, Fankhauser, 
Günter, Hubacher, Leuenberger-Solothurn, Rechsteiner, 
Stocker) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Ruf 
Während des Asylverfahrens ist dem Gesuchsteller die Auf
nahme einer Erwerbstätigkeit verboten. 

Antrag Loretan 
Während der ersten sechs Monate .... 

Eventualantrag Nabholz 
(falls der Antrag der Minderheit angenommen wird) 
.... verlängern. Die Höhe der einem Asylbewerber aufgrund 
der Bewilligung zur vorläufigen unselbständigen Erwerbstä
tigkeit zustehenden Familienzulagen richtet sich für Kinder 
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ohne Anwesenheitsbewilligung in der Schweiz nach der Kauf
kraft am Wohnort der Kinder. 

Art.21 al.1 
Proposition de /a commission 
Majorite 
.... trois mois. Quand eile est delivree au requerant, l'autorisa
tion d'exercer une activite lucrative dependante ä titre provi
soire ne donne pas droit aux allocations familiales pour ses 
enfants non autorises ä resider en Suisse. 

Minorite 
(Hess Peter, Bäumlin, Bürgi, Deglise, Dormann, Fankhauser, 
Günter, Hubacher, Leuenberger-Soleure, Rechsteiner, Stoc
ker) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Ruf 
Les requerants n'ont pas le droit d'exercer une occupation lu
crative pendant la duree de la procedure d'asile. 

Proposition Loretan 
Dans les six premiers mois qui suivent .... 

Proposition subsidiaire Nabholz 
(si la proposition de la minorite est adoptee) 
.... prolonger l'interdiction de travail de trois mois. Le montant 
des allocations familiales versees au demandeur d'asile au vu 
du permis d'activite lucrative dependante provisoire est fonc
tion pour les enfants non autorises ä resider en Suisse du pou
voir d'achat au lieu de domicile desdits enfants. 

Hess Peter, Sprecher der Minderheit: Korrekterweise müsste 
zuerst die Begründung der Mehrheit erfolgen, damit Sie ver
stehen, warum ich einen Minderheitsantrag stelle. Es geht 
beim entsprechenden Absatz darum, dass die Mehrheit mit ih
rem Zui:.atz inskünftig verhindern will, dass Asylbewerber, die 
eine vorläufige Arbeitsbewilligung erhalten, für Kinder, die sie 
nach ihrer Glaubhaftmachung im Ausland wohnhaft haben, 
Kinderzulagen beziehen können. 
Nun ist es offenbar vermehrt vorgekommen, dass Asylbewer
ber, die bei ihrer Erstbefragung noch keine Kinder gemeldet 
haben, in der Folge dann steigende Zahlen von Kindern ange
meldet und für diese Kinder Kinderzulagen geltend gemacht 
und bezogen haben. 
Ein weiterer Umstand ist zu vermerken: Wenn man solche Kin
derzulagen mit der Kaufkraft im Herkunftsland vergleicht, kom
men sie oft einem Monatssalär gleich, so dass natürlich der 
Drang, diese Kinderzulagen zu erhalten, sehr gross ist. 
Die Mehrheit will nun verhindern, dass inskünftig Asylbewer
ber, die nur eine vorläufige Arbeitsbewilligung haben, Kinder
zulagen beziehen können. 
Nun, was gibt es dazu zu sagen? Der Bund hat bisher nur im 
Bereich der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer von der Mög
lichkeit Gebrauch gemacht, auf Bundesebene eine Regelung 
über die Kinderzulagen zu treffen. Für alle übrigen Berufs
zweige liegt die Kompetenz zur Regelung der Kinderzulagen 
bei den Kantonen. 
Die Mehrheit - es ist eine knappe Mehrheit, nämlich nur mit 
dem Stichentscheid des Präsidenten - will, beschränkt auf 
Asylbewerber, in die Regelungskompetenz der Kantone ein
greifen und von Bundesrechts wegen die Asylbewerber vom 
Anspruch auf Kinderzulagen für Kinder ohne Anwesenheits
bewilligung in der Schweiz ausschliessen, zumindest solange 
ein Asylbewerber nur eine Bewilligung zu einer vorläufigen un
selbständigen Tätigkeit besitzt. Ist es generell bedenklich, nur 
für eine einzige Ausländerkategorie einen Systembruch vorzu
nehmen, so gilt es weiter zu beachten, dass der Bund durch 
Sozialversicherungsabkommen mit verschiedenen Ländern 
auf Bundesebene gebunden ist. Da in diesen Abkommen auf
grund der schweizerischen Zugeständnisse Gegenrechtsver
einbarungen bestehen, können wir diese Verpflichtungen 
auch nicht einseitig aufkünden. Diese Einschätzung der 
Rechtslage ist vom Bundesamt für Justiz in einem Gutachten 
vom 27. August 1986 erarbeitet worden. 

Das Bundesgericht hatte zusätzlich Gelegenheit, in einem Ent
scheid vom 22. Januar 1988 das Anliegen im Falle einer kanto
nalen Regelung einer näheren Prüfung ;:u unterziehen. 
Zur Zulässigkeit von einschränkenden l~egelungen über den 
Anspruch auf Kinderzulagen machte es u. a. folgende Aussa
gen: Gesetzliche Ausnahmen von der :Z:ulagenberechtigung 
sind auch im lichte von Artikel 4 Bundesverfassung über die 
Rechtsgleichheit denkbar, also nicht a priori ausgeschlossen 
und verfassungswidrig. Es ist zulässig, für im Ausland woh
nende Kinder generell oder auch ausländischen Mitarbeitern 
Zulagen nur na.ch besonderen Bestimmungen zu gewähren. 
Mehrere Kantone haben von dieser Möglichkeit Gebrauch ge
macht und den Anspruch von Ausländmn auf Kinderzulagen 
für im Ausland wohnende Kinder abweichend von demjenigen 
für in der Schweiz wohnende Kinder geordnet. 
Denkbar wäre es schliesslich, in einer Kinderzulagenordnung 
Unterscheidungen nach dem fremden polizeilichen Status der 
Arbeitnehmer einzuführen. Mit Artikel 4 Absatz 1 BV nicht ver
einbar hingegen ist es - so das Bundesgericht-, den Asylbe
werbern als einziger Kategorie von Aribeitnehmern den An
spruch auf Kinderzulagen für ihre im Ausland wohnenden Kin
der zu verweigern. 
Das Bundesgericht verkennt dabei nicht, dass es Asylbewer
ber geben kann,. die sich missbräuchlich um Zulagen bewer
ben oder dass es mitunter schwierig seiin mag, die Angaben 
der Gesuchsteller im Ausland verlässlich zu prüfen. Es dürfte 
aber- so das Bundesgericht- nicht schwieriger sein, entspre
chende Angaben von Asylbewerbern abzuklären als diejeni
gen von Saisonniers oder Jahresaufenthaltern. 
Bei sachgemässer Auslegung der Erwägungen des Bundes
gerichts ergibt sich, dass wir den aufge;~eigten Missbräuchen 
beim Bezug von Kinderzulagen nicht tatenlos zusehen müs
sen. Während uns auf Bundesebene die Hände gebunden 
sind, haben die Kantone die Möglichke,it, das Problem anzu
gehen. So können siez. B. die Höhen dler Kinderzulagen ent
sprechend der Kaufkraft der Länder, in denen die Kinder woh
nen, abstufen. Voraussetzung ist nur, dass eine solche Rege
lung für alle Ausländerkategorien gleichermassen getroffen 
wird, also sowohl für die Kinder von Asylbewerbern wie z. B. 
für die Kinder von Saisonniers und Jahmsaufenthaltern. 
Aus diesen Ueberlegungen empfehle ich Ihnen, im Namen der 
Minderheit, die ebenso stark ist wie die Mehrheit, Ablehnung 
des Antrages der Kommissionsmehrheit und Zustimmung 
zum Antrag der Minderheit, d. h. zur Fassung des Bundesra
tes. 

Loretan: Ich beantrage Ihnen, in Artikel 21 Absatz 1 das Ver
bot einer Erwerbstätigkeit von drei -wie der Bundesrat und die 
Kommission beantragen - auf sechs Monate festzusetzen. 
Wenn die Lage im Asylbereich mit nichts anderem als mit 
misslich umschrieben werden kann, so ist für diese Qualifika
tion vor allem die fatale Kombination von jahrelanger Verfah
rensdauer mit guter Erwerbsgelegenheit verantwortlich. 
Mit dem Zauberwort «Ich verlange Asyl» verschaffen sich 
Leute aus aller Welt die Möglichkeit, sehr rasch für ihre Begriffe 
schöne Summen Geld zu verdienen und das Geld unbe
schränkt in ihr Herkunftsland zu transferieren. Das muss ja un
ser Land für junge Leute aus armen Ländern unwiderstehlich 
machen! 
Nicht dass wir dem einzelnen die Chance, in die Schweiz zu 
kommen, nicht gönnen möchten. Es ist indessen wohl unvor
stellbar, dass wir Jahr für Jahr zwischen 50 und 100 Prozent 
mehr arbeitsuchende Asylbewerber bzw. - zum überwiegen
den Teil - Wirtschaftsflüchtlinge bei uns aufnehmen können. 
Wo und wie soll denn die Grenze gezog1m werden? Soll für die 
Eintritts- und Arbeitswürdigkeit im «g13lobten Land» völlige 
Willkür die Regel werden, wie das bereits heute zum Teil der 
Fall ist? Es gibt nur einen Weg: Das Asylverfahren darf inklu
sive Rechtsmittelweg höchstens sechs Monate dauern; wäh
rend dieser Zeit muss ein generelles Erwerbs- und Erlös
exportverbot, nicht ein Arbeitsverbot, gelten. 
Mein Antrag will die Zielsetzung des neuen Bundesbeschlus
ses verdeutlichen und verstärken. Es kann ja nicht primär ein
fach darum gehen, die Verfahrensdauer auf eine Zeit hinunter
zudrücken, die sich im Guinness-Buch der Rekorde eintragen 
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liesse. Das Ziel muss doch sein, die Zahl der Einreisewilligen 
zu senken. Dies gelingt aber nur dann, wenn wir die mittlere 
Verfahrensdauer und die Dauer des Erwerbsverbotes harmo
nisieren, letztere also von drei auf sechs Monate erhöhen, und 
dies von Bundes wegen, zwingend. Dies ist um so nötiger, als 
die meisten europäischen Länder die Asylbewerber einem 
strikten Arbeitsverbot unterworfen haben. 
Hier sind ausgerechnet wir eine attraktive Ausnahme. Die Fol
gen sind bekannt. Machen wir uns keine Illusionen: Auch 
wenn das, was die Räte nun beschliessen werden, wirklich 
greifen sollte, wird sich die mittlere Verfahrensdauer nicht un
ter sechs Monate hinunterdrücken lassen. Alles andere, was 
da behauptet wird, ist Augenwischerei! Eine kürzere Verfah
rensdauer basiert auf völlig unrealistischen Annahmen. Man 
muss die Probleme eben von der praktischen Seite her sehen, 
wie dies kürzlich der Chef der Zürcher Fremdenpolizei, Jörg 
Gähwiler, in einem gestern sogar vom Herrn Bundespräsiden
ten zitierten «NZZ»-Artikel (vom 31. Mai 1990) getan hat. Herr 
Gähwiler meint, dass der neue Bundesbeschluss keine effek
tive Verfahrensbeschleunigung bewirken werde. Dazu kommt, 
dass riesige Pendenzenberge vorhanden sind, die endlich 
auch zu bearbeiten sind. 
Eine auf sechs Monate - entsprechend der künftigen mittleren 
Verfahrensdauer - angesetzte Dauer des Erwerbsverbotes 
werden auch die Schlepperorganisationen zur Kenntnis neh
men müssen; viele ihrer bedauernswerten Opfer werden sich 
dann überlegen, ob sie für die illegale Einreise 3000 bis 
4000 Franken hinblättern wollen. In diesem Sinne hätte ein Be
schluss gemäss meinem Antrag eine abschreckende Wirkung 
zur Folge. 
Ist es nicht so, dass der Bund am Ende seines Lateins sein 
wird, wenn sich der neue Bundesbeschluss wie die heute gel
tende Regelung als Flop erweisen würde? Mein Antrag will die
ses Ende etwas hinausschieben. 
Ich höre natürlich den Einwand, unsere Wirtschaft könne und 
müsse diese Asylbewerber beschäftigen, das Kleingewerbe, 
die Hotellerie, die Restaurants und der Tourismus seien auf 
die Asylbewerber angewiesen. Aber wir dürfen mit unserem 
Asylrecht und mit der Asylpolitik keine Ausländerpolitik, keine 
Beschäftigungspolitik betreiben. Das ist hier mehrfach - ge
stern vor allem - unterstrichen worden. Mit dieser Meinung 
stehe ich beileibe nicht allein da. Es gibt auch namhafte Arbeit
gebervertreter, die derselben Ansicht sind. Ich bin mir völlig im 
klaren darüber, dass anstelle der Erwerbsmöglichkeit mit 
praktisch freier Verfügung über den erzielten Erlös -wenn ein
mal die Fürsorgeleistungen zurückerstattet sind - eine andere 
Art Beschäftigung trete.n muss. 
Hier bieten sich die vom Bund unterstützten Beschäftigungs
programme an, die natürlich wiederum primär von den Ge
meinden organisiert werden müssen. Ich bin indessen der 
Meinung, dass Kantone und Gemeinden diese Zusatzbela
stung im Interesse einer raschen und drastischen Verminde
rung des Zustroms an Asylbewerbern auf sich nehmen sollten. 
Es gibt viele Möglichkeiten, in Spitälern, in Altersheimen, in 
Wäldern, in Gemeindebauämtern usw. 
Ich bin überzeugt, dass die Gemeinden auch diese Aufgaben 
lösen können. Sie wissen, ich bin ja selber Vorsteher einer Ge
meinde, und dies in einem Bezirk, der gesamtschweizerisch 
von sich reden gemacht hat wegen seiner Nachbargemeinde 
Brittnau, die während Monaten gegen die missliche Asylpolitik 
des Bundes demonstriert hat. Ich hatte ein gewisses Verständ
nis dafür; ich gebe das gerne zu. 
In diesem Zusammenhang liegt der Antrag der Minderheit II 
für einen neuen Absatz 1 bis in diesem Artikel, gemäss Fahne 
vertreten von meinem Kollegen Reinhard Müller aus demsel
ben Bezirk Zofingen, «goldrichtig». Ohne diese flankierende 
Massnahme ist eine sechsmonatige Dauer des Verbots, eine 
Erwerbstätigkeit aufzunehmen, in ihrer Wirksamkeit beein
trächtigt. Niemand will - das ist klar-, dass Asylbewerber mit 
Herumlungern die Zeit totschlagen müssen. Diese Art, die Zeit 
herumzubringen, ist auch für die Asylbewerber sehr unsympa
thisch. 
Ich ersuche Sie, sowohl meinem Antrag zu Absatz 1 als auch 
demjenigen der Minderheit II (Müller-Wiliberg) für einen 
neuen Absatz 1 bis zuzustimmen. Für mich sind diese beiden 
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neu vorgeschlagenen Bestimmungen von zentraler Bedeu
tung, damit das neue Recht greifen kann. 
Hüten wir uns vor der illusionären Meinung, die Situation habe 
sich stimmungsmässig verbessert, alleiri schon wegen der 
Tatsache, dass der Bundesrat dem Parlament endlich einen 
dringlichen Bundesbeschluss vorgelegt hat. Das stimmt nicht. 
Auf jeden Fall ist die Stimmung in meinem Kanton nach wie vor 
schlecht. 
Der Regierungsrat des Kantons Aargau schreibt denn auch 
den aargauischen Mitgliedern der Bundesversammlung am 
22. Mai: «Die Lage im Asylbereich ist nach wie vor äusserst an
gespannt .... », um dann fortzufahren: « .... die Bereitschaft, 
zusätzliche Asylbewerber aufzunehmen, ist in vielen Gemein
den immer kleiner.» Das kann ich Ihnen bestätigen, aus mei
ner beruflichen Erfahrung. 
Die Aargauer Regierung ersucht ihre Bundesparlamentarier, 
sich dafür einzusetzen, dass die vorgeschlagene Revision 
ohne Einschränkung zum Beschluss erhoben wird. Ich 
möchte noch ein Mehreres tun; stimmen Sie deshalb meinem 
Antrag zu. 

Ruf: Ich kann mich relativ kurz fassen. Die Schweizer Demo
kraten/Nationale Aktion beantragen Ihnen, wie schon bei frü
herer Gelegenheit, den Gesuchstellern während des gesam
ten Asylverfahrens die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu ver
bieten. Die Gründe liegen auf der Hand und sind weitgehend 
soeben von Kollega Loretan genannt worden. 
In Kurzform: Die Umgehung der Fremdarbeiterbeschränkun
gen wird dadurch verunmöglicht; die Attraktivität der Schweiz, 
die Werbewirkung auf weitere Wirtschaftsasylanten aus aller 
Welt sinkt drastisch; es kann die missbräuchliche Verwen
dung der Löhne verhindert werden - Stichworte: Finanzierung 
des Familiennachzugs oder politischer Organisationen wie 
der PKK. Ich habe auch im Hinblick auf den nun vorliegenden 
Antrag den Fall PKK vorhin derart ausführlich dargelegt. 
Während des Asylverfahrens sind nach unserer Auffassung 
die Gesuchsteller im Sinne des Antrags Müller-Wiliberg für ei
nen neuen Absatz 1 bis zur Deckung der von ihnen verursach
ten Kosten für gemeinnützige Arbeiten beizuziehen, wofür es 
nun wirklich genügend Möglichkeiten gibt - beispielsweise 
die Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen usw. 
Der Vorschlag des Bundesrates, so gut er in der Tendenz ge
meint ist, geht am Ziel vorbei, weil das befristete Arbeitsverbot 
erfahrungsgemäss für die Erledigung der mehrstufigen, mehr
instanzlichen Verfahren zeitlich nicht ausreichen wird. Hierzu 
ein Zitat unseres Kollegen Heinz Allenspach aus der «Schwei
zerzeit» vom 16. März 1990: «Der Bundesrat schlägt einen zö
gernden und zu kleinen Schritt in die richtige Richtung vor. 
Das Ziel, längstens innert drei Monaten Asylgesuche ab
schliessend zu entscheiden, ist verwässert worden. Das gene
relle Arbeitsverbot soll nur in Ausnahmefällen auf sechs Mo
nate verlängert werden können. Damit wird die Attraktivität des 
Asyllandes Schweiz nicht gebrochen.» 
Sie haben vielleicht gelesen, dass sich auch der Schweizeri
sche Gewerbeverband in seiner Vernehmlassung für ein tota
les Arbeitsverbot ausgesprochen hat. Auf die Lage in den übri
gen europäischen Ländern - in den meisten jedenfalls, die 
entsprechende Regelungen kennen - hat Kollege Loretan hin
gewiesen. Bedenken Sie: Bei einem totalen Arbeitsverbot 
stellt sich dann auch das Kinderzulagenproblem automatisch 
nicht. 
Wir können uns diesen Entscheid und die entsprechende Dis
kussion darüber ersparen, wenn Sie unserem Antrag zustim
men. 

Frau Nabholz: Ich stelle Ihnen einen Eventualantrag für den 
Fall, dass der Minderheitsantrag Hess durchdringen sollte. 
Zunächst was die Kompetenz des Bundes zu einer gesamt
schweizerischen Regelung betrifft: Hier möchte ich auf Arti
kel 34quinquies Absatz 2 der Verfassung hinweisen: «Der 
Bund ist zur Gesetzgebung auf dem Gebiete der Familienaus
gleichskassen befugt.» Es ist also kein Bruch mit der Verfas
sung, wenn nun in einem bestimmten Bereich, eben bezüglich 
Asylbewerbern, der Bund von dieser Kompetenz Gebrauch 
macht. 
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Ich rufe Ihnen auch in Erinnerung, welches der Zweck der Kin
derzulagen ist. Wir haben zu diesem Gebiet eine umfangrei
che bundesgerichtliche Rechtsprechung. Die konstante Pra
xis dazu besagt, dass die Kinderzulage kein Lohnbestandteil 
ist, sondern eine öffentliche Leistung mit sozialem Charakter. 
Ihr Zweck besteht denn auch ganz klar darin, die erhöhten Le
benshaltungskosten, die durch Kinder entstehen, mittragen 
zu helfen. Damit will man der vermehrten finanziellen Bela
stung der Arbeitnehmer durch Kinder zumindest teilweise 
Rechnung tragen. 
Nun haben in den letzten Jahren verschiedene Kantone 
Ueberlegungen angestellt, wie man differenzierte Lösungen 
für ausländische Arbeitnehmer treffen könnte - differenziert 
zwischen Arbeitnehmern, die einen normalen fremdenpolizei
lichen Status haben, wie etwa die Saisonniers, und den er
werbstätigen Asylbewerbern. Das Bundesamt für Justiz hat im 
Zusammenhang mit diesen Aktivitäten in den Kantonen schon 
vor ein paar Jahren ein Gutachten erstellt und veröffentlicht. 
Darin ist dargelegt, dass die Differenzierung in der Höhe der 
Zulage nach Lebenshaltungskosten im Aufenthaltsland der 
Kinder verfassungsrechtlich haltbar sei. Auch innerschweize
risch - das wissen Sie - kennen wir durchaus abgestufte und 
differenzierte Lösungen. Es werden also auch schweizerische 
Arbeitnehmer unterschiedlich behandelt. 
Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an das Bundes
gesetz vom 22. Juli 1952 über Familienzulagen für landwirt
schaftliche Arbeitnehmer und Kleinbauern. Hier wird nach Ein
kommen differenziert. Es wird auch dahingehend differenziert, 
ob es sich um Bergbauern oder um Talbauern handelt; nie
mand käme auf die Idee, davon zu sprechen, damit sei der ver
fassungsrechtliche Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt 
oder eine derartige Lösung sei gar willkürlich. Auch in diesem 
Zusammenhang - verzeihen Sie die Juristerei, die hier betrie
ben wird, aber sie ist eben nötig - muss auf die Rechtspre
chung des Bundesgerichtes verwiesen werden. 
Zu Artikel 4 Absatz 1 lautet die konstante Praxis, dass die 
Rechtsgleichheit nur dann verletzt wird, wenn ein Erlass recht
liche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund 
nicht ersichtlich ist, wenn sich die ungleiche Behandlung nicht 
auf ernsthafte und sachliche Gründe zu stützen vermag. 
Gestützt auf diese Praxis, hat eine ganze Anzahl von Kantonen 
den Anspruch von Ausländern auf Kinderzulagen für im Aus
land wohnende Kinder abweichend von demjenigen für in der 
Schweiz wohnende Kinder geordnet. Das Bundesgericht führt 
dazu wörtlich aus: «Die Verschiedenartigkeit der Verhältnisse 
kann dies durchaus rechtfertigen.» 
Fazit also: «Es ist keineswegs zum vornherein mit Artikel 4 Ab
satz 1 der Verfassung unvereinbar, wenn in einer Kinderzula
genordnung Unterscheidungen nach dem fremdenpolizeili
chen Status der Arbeitnehmer eingeführt werden.» So eben
falls wörtlich der Bundesgerichtsentscheid, den Kollege Hess 
hier zitiert hat. 
Die Frage, ob Differenzierungen in der Höhe der Kinderzula
gen verfassungsrechtlich haltbar seien, muss deshalb bejaht 
werden. Es kann dafür sachliche Gründe geben. Wenn wir 
zum Grundgedanken der Kinderzulagen zurückkommen, 
dass sich die Höhe nach der Belastung, die ein Kind für die je
weilige Familie bedeutet, richten soll, muss die Möglichkeit be
jaht werden, dass für Kinder, die in Ländern verblieben sind, 
wo eben ein Schweizerfranken ein Mehrfaches wert ist als bei 
uns, differenzierte Lösungen nach der Kaufkraft der Kinderzu
lagen getroffen werden. Es scheint, dass auch die CVP-Frak
tion nach den Ausführungen ihres Sprechers, Kollege Hess, 
einer solchen Lösung gewogen ist. 
Ich bitte Sie daher, diesem Antrag zuzustimmen. 

M. Gros: Je m'exprime au sujet de la proposition de minorite 
de M. Hess. Je crois qu'a ce stade de nos debats, il convient 
de se poser a nouveau la question de savoir pour qui et pour
quoi nous legiferons. Redescendons sur terre au lieu de nous 
perdre dans des nuees ideologiques. 
Dans cette loi, nous avons voulu separer nettement la politi
que d'asile de la politique d'immigration. Pour reussir cette 
separation, il faut limiter le pouvoir attractif de notre pays. Dans 
ce but, nous avons accepte d'inscrire, a l'alinea premier, de 

l'article 21 l'interdiction de travail pour tmis, voire six mois. La 
majorite de la commission ne vous propose rien d'autre que 
de continuer dans cette voie. 
Les allocations familiales distribuees ge1nereusement par nos 
cantons sont un facteur d'attractivite non negligeable. Leur 
montant constitue une somme enorme seien la provenance 
du requerant et leur justification est pratiquement impossible a 
contröler. C'est l'evidence meme qu'il taut supprimer cette at
tribution d'allocations familiales en favE!ur des enfants de re
querants d'asile non autorises a resider en Suisse. 
Pour qui legiferons-nous? Pour des requerants d'asile qui ont 
donc en principe fui leur pays parce qu'ils y etaient poursuivis 
pour leurs idees, parce qu'ils y etaient peut-etre emprisonnes, 
voire tortures. En arrivant dans notre pays, ils echappent a 
leurs tortionnaires. Quel tort pensez-vous faire a ces gens en 
les privant, seulement pendant la duree de l'enquete, d'alloca
tions familiales auxquelles ils ne s'attendaient pas? C'est l'abri 
que nous pouvons lui offrir qui constitue pour le requerant la 
priorite des priorites dans sa quete de liberte. Les allocations 
familiales ne sont aptes a satisfaire que ceux qui recherchent 
en Suisse une meilleure situation financiere. Si - et je m'em
presse de le dire - il n'y a rien de blamable a venir chercher 
dans notre pays le moyen de sortir de la misere, je rappelle 
que nous ne legiferons pas aujourd'hui a ce sujet. On evoque 
aussi un probleme juridique lie ade recentes decisions du Tri
bunal federal cassant des reglements cantonaux visant a sup
primer les allocations familiales destineies aux enfants de re
querants. 
C'est nous qui elaborons les leis, ce n'est pas le Tribunal 
federal. C'est nous qui sommes seuls aptes ajuger de la cons
titutionnalite des leis que nous votons. Les juges de Lausanne 
sont elus pour analyser les leis, nous le sommes pour analyser 
une situation politique et en tirer les conclusions, le cas 
echeant par la voie legislative. La separation des pouvoirs ne 
date pas d'aujourd'hui, mais il est bon parfois de se remettre 
en memoire ces principes qui sont la base de taute democra
tie moderne. 
Quelle analyse pouvons-nous faire? Le montant des alloca
tions familiales attire un nombre non negligeable de reque
rants economiques. Les declarations dE3S requerants au sujet 
du nombre d'enfants qu'ils ont laisses ctans leur pays sont in
contrölables. L'attribution des allocaticns constitue des lors 
une inegalite de traitement vis-a-vis de nos concitoyens et des 
etrangers au benefice d'un permis de sejour dont les certifi
cats de naissance des enfants s'obtiennent facilement. C'est 
bien ici, a l'occasion d'un arrete federal urgent, c'est-a-dire 
fonde sur une situation politique donoe,e, que l'on peut corri
ger un systeme qui ne donne pas satisfaction. 
Le groupe liberal vous demande donc de soutenir la proposi
tion de la majorite de la commission. 

Nussbaumer: Ich spreche zum Antrag Loretan, den ich ab
lehne. Herr Loretan will mit seinem Antrag den 1986 gutge
heissenen Absatz 2 dieses Artikels 21 unterlaufen. Sie finden 
diesen geltenden Gesetzestext auf der Fahne. Generelle Ar
beitsverbote dürfen danach von den kantonalen Behörden 
höchstens für die ersten drei Monate nach Einreichung des 
Asylgesuches erlassen werden. 
Natürlich beschränkt sich Herr Loretan auf Absatz 1 und will 
da individuell zum gleichen Ziel gelangen, diesen Absatz 2 
auszuschalten. Ich möchte an die Situation erinnern, wie sie 
sich vor der zweiten Asylgesetzrevision 1986 präsentierte. Da
mals standen auf Plätzen und Bahnhöfen Asylsuchende als 
Müssiggänger zum grossen Aergernis der Bevölkerung 
herum, und dieser Müssiggang förderte dann auch den Frem
denhass in unserem Land. 
Mit der Einführung dieses Artikels 21 Absatz 2 verbesserte 
sich die Situation schlagartig. Das Recht auf Arbeit kann nach 
der Lösung des Bundesrates für drei Monate unterbunden 
werden; das ist richtig. Man kann auch für abgewiesene Gesu
che dasselbe auf sechs Monate verlän~1ern. Längerdauernde 
Arbeitsverbote verstossen nach meinem Rechtsempfinden 
gegen die Menschenrechte. Was würden Sie, Herr Loretan, 
oder was würde ich selber tun, wenn man uns ein Arbeitsver
bot von sechs Monaten auferlegen würde? Wir kämen uns ir-
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gendwie als Verurteilte vor. So kann man die Probleme nicht 
lösen. 
Wenn Herr Kollege Loretan sagt, es sei unmöglich, die Be
handlungsfristen so zu verkürzen, kapituliert er von vornher
ein, und wenn es sich so abwickelte, wie er sich das vorstellt, 
wird es bald eine vierte Gesetzesrevision geben. 
Herr Loretan will dieses zu befürwortende Arbeitsverbot von 
drei Monaten auf sechs Monate verlängern. Dann wären wir 
beim alten Zustand. Wir dürfen nichts tun, was in diesem Land. 
den Fremdenhass fördern würde. Ich ergänze, dass ich für 
den Antrag der Minderheit II nach Absatz 1 bis dieses Artikels 
stimmen werde. 
Ich bitte Sie, den Antrag Loretan abzulehnen. 

M. Segond: A l'origine, les dispositions en matiere d'alloca
tions familiales ont ete etablies dans le cadre interieur, canto
nal et suisse. Par la suite, l'internationalisation du systeme par 
le versement de prestations au-dela des frontieres a pose de 
nombreux problemes de contröle, d'indexation, de taux de 
change et de pouvoir d'achat. Ces problemes sont rencontres 
quotidiennement par les caisses des professions qui em
ploient de nombreux travailleurs etrangers. 
lls sont particulierement evidents dans le cas d'un requerant 
d'asile. Une allocation familiale en Suisse - d'un montant de 
100, 120, 150 francs - a un pouvoir d'achat multiplie par 10, 20 
ou 30 en Anatolie, au Za'ire ou au Sri Lanka. D'ailleurs, les re
querants le savent bien. Lorsqu'ils arrivent, beaucoup d'entre 
eux s'annoncent comme celibataires mais deviennent, peu 
apres leur passage au centre d'enregistrement, pere d'une 
nombreuse famille lorsqu'ils decouvrent que le montant des 
allocations familiales versees pour un enfant correspond chez 
eux, dans leur pays d'origine, a un fort pouvoir d'achat. 
Le montant des allocations familiales est un element attractif 
important de notre pays. II est donc necessaire que le legisla
teur federal, et non le Tribunal federal, delimite nettement le 
droit aux allocations familiales des requerants d'asile. La majo
rite de la commission le fait clairement: la disposition qu'elle 
propose s'incrit dans la logique de l'arrete federal urgent. Si 
l'on arrive a decider en six mois, si l'on interdit de travailler pen
dant les trois premiers mois, pourquoi vouloir pour les trois 
derniers mois seulement servir des allocations familiales? 
Quant a l'egalite de traitement, qui a ete evoquee a cette tri
bune et en commission, eile n'est pas, a mon point de vue, tou
chee: eile ne consiste pas a traiter Suisses et etrangers de la 
meme maniere mais a traiter egalement des personnes pla
cees dans des situations identiques. Deux etrangers au 
benefice d'un permis d'etablissement doivent etre traites de la 
meme maniere. Deux requerants d'asile doivent l'etre de 
meme. Mais un etranger au benefice d'un permis d'etablisse
ment et un requerant d'asile n'ont pas a l'etre necessairement. 
La proposition de la majorite de la commission n'est donc pas 
contraire a l'egalite de traitement: je vous invite a l'accepter. 

Frau Dormann: Ich spreche zuerst zu den Kinderzulagen. Ich 
habe ein wenig Verständnis für das Anliegen der Mehrheit, 
kann aber dem gestellten Zusatz, die Kinderzulagen nur jenen 
Asylbewerbern auszubezahlen, die ihre Kinder in der Schweiz 
haben, nicht zustimmen. Irgendwie spüre ich hinter dieser Ab
sicht ein emotionales Empfinden gegen Asylbewerberfamilien 
und sogar etwas allzu kleinbürgerliches Denken. 
Wie schon gesagt worden ist, verträgt sich die Absicht der 
Mehrheit nicht mit Artikel 4 unserer Bundesverfassung. Zu
dem würden internationale Abkommen, zum Beispiel mit der 
Türkei, verletzt. Wir können und dürfen keine Unterschiede 
zwischen den Ausländern machen, die rechtlich geregelten 
Wohnsitz oder Aufenthalt haben und arbeiten dürfen, und je
nen, die ein Asylrecht verlangen. Immerhin sehe ich unter vie
len Gastarbeitern und Asylbewerbern keinen Unterschied in 
ihrer Absicht, in der Schweiz leben zu können. Für mich sind 
auch rechtlich geregelte Gastarbeiter sogenannte «Wirt
schaftsflüchtlinge», um ein schlechtes Wort zu gebrauchen. 
Alle ausländischen Arbeitnehmer, ob Aufenthalter, Saison
niers oder Asylbewerber, bezahlen ab dem ersten Tag ihrer Ar
beitsverhältnisse AHV- und IV-Beiträge, wie die Schweizer 
auch. Alle ausländischen Arbeitnehmer - auch die Asylbewer-
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ber - bezahlen Steuern, wie die Schweizer auch. Weshalb sol
len sie nicht die gleichen Rechte haben, wenn sie auch die 
gleichen Pflichten übernehmen müssen? 
Noch ein Wort zum Antrag von Herrn Loretan: In einer Zeit, in 
der gewisse Gewerbezweige in der Schweiz von der Schlies
sung wegen mangelnder Arbeitskräfte bedroht sind - ich 
denke an das Gastgewerbe -, versteht das Volk das Arbeits
verbot für Flüchtlinge schlecht, erst recht nicht eine Ausdeh
nung auf sechs Monate. Dazu kommen die grösseren Betreu
ungs- und Fürsorgeaufgaben sowie die vermehrten Kosten. 
Ich weiss nicht, ob ein Arbeitsverbot von sechs Monaten nicht 
auch kontraproduktiv sein könnte, indem vermehrt Ausländer 
animiert werden, in die Schweiz zu kommen, wenn sich dort 
während sechs Monaten garantiert gratis leben lässt. 
Ich bitte Sie, den Antrag Loretan abzulehnen. 

Frau Fankhauser: Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit zu 
unterstützen und die Anträge der Mehrheit und den Eventual
antrag von Frau Nabholz abzulehnen. 
Wir haben bilaterale Abkommen. Diese sind unverletzlich, sie 
gehen vor, z. B. mit der Türkei und mit Jugoslawien. Das 
würde heissen, falls Sie die Anträge Nabholz oder der Mehr
heit übernehmen, dass die Asylbewerber, die in landwirt
schaftlichen Betrieben eingestellt sind und von dort ihre Löhne 
bekommen, tatsächlich nach Abkommen die vollen Kinderzu
lagen hätten und die anderen nicht. Also eine neue Rechtsun
gleichheit, die den Zweck gar nicht erfüllen könnte, den Sie 
anstreben. 
Ich möchte noch wegen dieser «justification impossible», die 
mehrmals angeführt wurde, dieses Nachweises der tatsächli
chen Existenz der Kinder, sagen, dass es offenbar bei den 
Ausgleichskassen bekannt ist, dass es nicht immer einfach ist, 
die Kinder nachzuweisen. Aber das ist keineswegs eine aus
schliessliche Problematik der Asylbewerberinnen und Asylbe
werber. Das ist etwas, was uns im ganzen Bereich der auslän
dischen Arbeitnehmer beschäftigt. 
Dazu nur soviel: Am 21. Februar dieses Jahres wurde ein Ab
kommen mit der Türkei zum Schutz und zur Förderung von In
vestitionen vereinbart, also Markt und Profit werden damit ge
schützt. In diesem Fall zweifelt offenbar niemand, dass Ab
kommen und Verträge ihre Gültigkeit haben, dass nachweis
lich alles seine Ordnung hat. Warum sollten Papiere, die die 
Existenz von Kindern belegen, weniger glaubwürdig sein als 
diese Papiere? 
Noch eine Bemerkung zum Wert dieser Kinderzulagen. Am 
Schluss dieser Debatte werden wir ein Postulat der Kommis
sion für mehr Entwicklungshilfe an Ort und Stelle überweisen, 
um die Fluchtgründe zu verhindern. Ich frage Sie jetzt, was 
besser ist: Sollen wir Geld nur über die üblichen Kanäle der 
Wirtschaftsförderung zufliessen lassen? Können wir nicht ak
zeptieren, dass ein ganz kleiner Teil der Entwicklungshilfe 
oder der Entwicklungszusammenarbeit über Kanäle der inner
familiären Solidarität funktionieren könnte? Oder ziehen Sie 
etwa IWF-Beiträge vor? Ich denke, dass diese kleine, ganz 
kleine Form der Solidarität, die so funktioniert, durchaus ak
zeptiert werden kann. Das neben den vorher sehr gut erläuter
ten Ausführungen von Herrn Hess, die ich voll bestätigen 
kann. 

M. Ducret, rapporteur: La loi actuelle sur l'asile fixe en son arti
cle 21, alineas premier et 2, qu'une autorisation d'exercer une 
activite lucrative dependante peut etre delivree aux requerants 

. a titre provisoire. Les cantons ont toutefois la possibilite de 
decreter des interdictions generales de travail pendant les 
trois premiers mois qui suivent le depöt de la demande. Or, le 
Conseil federal propose dans son projet de generaliser l'inter
diction de travail pendant les trois premiers mois de la proce
dure, faculte etant alors laissee aux cantons d'etendre cette 
interdiction a six mois Si une decision negative a ete prise en 
premiere instance dans les trois premiers mois. 
Au travers de cette disposition, il s'agit, on l'aura compris, de 
diminuer l'attractivite de notre pays et de dissuader, autant 
que faire se peut, les etrangers a la recherche de travail et qui 
sont issus de pays de recrutement non traditionnels, d'abuser 
de la procedure d'asile dans le seul but d'exercer une activite 
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lucrative, meme temporaire, en Suisse. Bien que cette propo
sition ait ete generalement bien accueillie lors de la procedure 
de consultation, nombreux sont ceux, il faut bien l'admettre, 
qui doutent de l'opportunite d'une teile reglementation et qui 
considerent que dans la periode de crise de l'emploi que tra
verse la Suisse actuellement, il serait particulierement fächeux 
de se priver d'une main-d'oeuvre qui est sur place et qui ne 
demande pas mieux que de travailler; ce a quoi retorquent une 
nouvellefois certains de leurs contradicteurs que le marche du 
travail ne doit pas etre mele a la politique d'asile et qu'il serait 
inacceptable que les requerants soient utilises comme une 
soupape de securite pour pallier un deficit momentane de 
main-d'oeuvre dans certains secteurs de notre economie. 
II faut savoir ce que l'on veut. Si l'on veut chercher a diminuer 
l'attractivite de notre pays, il faut que les requerants d'asile 
soient soumis a un certain nombre de contraintes. Bien sür, la 
population ne comprend pas que certains de ces requerants 
vivent dans la rue et soient entretenus par l'assistance. Mais il 
faut, je crois, faut tenir campte des modifications que nous 
avons deja decide d'apporter a la loi. 
Je l'ai deja dit hier, 75 pour cent des cas de requerants d'asile 
seront traites par application des articles 16 et 16a de la loi, et 
soit l'entree en matiere sur leur demande sera refusee, ce qui 
ne devrait prendre au maximum que six semaines selon la loi, 
soit leur demande sera rejetee sans autre mesure d'instruc
tion, cela dans un delai de dix jours. Ainsi, dans la grande ma
jorite des cas, le dossier du requerant sera traite, saus reserve 
de recours, dans un delai qui ne devrait pas exceder un mois 
et äemi a deux mois. Des lors, pourquoi suivre la proposition 
de M. Loretan qui suggere d'allonger le delai d'interdiction de 
travail de trois a six mois? Pourquoi suivre la proposition de 
M. Ruf qui, lui, veut empecher les requerants d'asile de travail
ler tant qu'ils n'ont pas ete consideres definitivement comme 
refugies? 
La commission s'est penchee sur cette question. Elle n'a pas 
remis en cause le texte du Conseil federal. Elle n'a pas eu a se 
prononcer sur les propositions Loretan et Ruf, mais je crois 
pouvoir dire, en son nom, qu'il convient de les rejeter. 
S'agissant de la question des allocations familiales, et puisque 
M. Hess a fait allusion au fait qu'en ma qualite de president 
j'avais fait pencher la balance en faveur de cette proposition, 
qu'il me soit permis d'apporter une certain nombre de preci
sions. 
La disposition presentee par la majorite ne vise que les enfants 
des requerants d'asile en cours de procedure. Ceux-ci, dont 
98 pour cent entrent illegalement en Suisse, s'annoncent le 
plus souvent comme celibataires a leur arrivee dans notre 
pays. Taut soudain et tres frequemment, on les retrouve peres 
d'une nombreuse progeniture lorsqu'ils apprennent que le 
montant des allocations familiales versees pour un enfant cor
respond chez eux a un fort pouvoir d'achat. Ainsi, cent francs 
par mois par enfant correspond en gros a un mois de salaire 
moyen pour un ouvrier turc. II est evident que ces allocations 
familiales ajoutent a l'attrait de la Suisse, qui tient premiere
ment a la longueur de la procedure et en second lieu a la qua
lite des prestations sociales et d'assistance qui sont versees, 
telles les allocations familiales. 
Contrairement au Tribunal federal dont on a rappele qu'il avait 
pris une decision il y a quelques mois a ce sujet, la majorite de 
la commission pense que ces prestations peuvent etre deter
minantes pour le choix du pays dans lequel le requerant 
d'asile va deposer sa requete. En la matiere, le bauche a 
oreille fonctionne parfaitement. Pour prendre un exemple 
parmi cent, n'a-t-on pas vu, il y a quelque temps, un ressortis
sant turc deja reconnu, refugie en France, deposer une de
mande d'asile en Suisse saus un autre nom, pour des raisons 
economiques et pour beneficier de meilleures prestations so
ciales! Logiquement, il n'est pas incoherent de vouloir tout a la 
fois accelerer la procedure et diminuer, par des dispositions 
parfaitement adequates, ces facteurs secondaires mais cumu
latifs d'attrait. 
Est-il vraiment deraisonnable et insoutenable de proceder a 
une distinction parmi les etrangers, entre ceux qui sont au 
benefice d'une autorisation de sejour au titre du droit ordinaire 
sur les etrangers, et les requerants d'asile qui ne beneficient 

d'une autorisation de travail qu'a titre p1-ecaire et exceptionnel 
dans le cadre d'une /ex specialis? 
Qu'il soit taut d'abord clair que la disposition proposee ne vise 
pas les enfants des refugies, c'est-ä-dire des requerants 
d'asile a qui la Suisse a reconnu la qualite de refugies. Si 
ceux-ci beneficient d'une possibilite le!~ale de regroupement 
familial, il se peut toutefois qu'ils ne de1sirent pas ou ne puis
sent pas faire venir leurs enfants restes dans leur pays. lls con
tinueront, comme par le passe, a beneficier d'allocations fami
liales pour ces enfants. D'ailleurs, le statut des refugies est regi 
par la legislation visant les etrangers en general; ils sont auto
rises, par l'article 24 de la loi sur l'asile, a exercer une activite 
lucrative dependante et a changer de place et de profession 
sans egard a la situation du marche du travail. La loi sur l'asile 
renvoyant en l'espece a la loi sur le sejour et l'etablissement 
des etrangers, il est donc normal que les refugies reconnus 
soient traites comme les autres etrangers. 
Maintenant, si l'on compare les requerants d'asile et les sai
sonniers pareillement en situation d'avoir des enfants a l'etran
ger, n'etant pas autorises a resider en Suisse,.on observe que 
les saisonniers entrent legalement dans notre pays, pourvus 
d'un contrat de travail et d'une autorisation de sejour, certes 
temporaire mais prevue par notre legislation ordinaire sur les 
etrangers. Pour leur part, les requerants d'asile, qui n'ont pas 
cette possibilite de venir travailler leigalement en Suisse, 
entrent a 98 pour cent illegalement dans le pays, dont 80 pour 
cent dans le seul but de trouver un gagne-pain, ce qui est cer
tainement honorable en soi mais constitue un contournement 
de la loi sur le sejour et l'etablissement des etrangers par un 
recours abusif au droit d'asile. 
Ainsi, comme cela a deja ete souligne, l'autorisation de travail 
qu'ils rec;:oivent dans le cadre de la loi sur l'asile est en quelque 
sorte un substitut aux obligations d'assistance des cantons. 
La nature de cette autorisation de travaiil est ainsi fondamenta
lement differente de celle tiree de la loi sur le sejour et l'etablis
sement des etrangers par le saisonnier, et juridiquement plus 
precaire. 
Je m'adresse maintenant et taut pa.rticulierement aux re
presentants du Parti socialiste et a rnes collegues du Parti 
democrate-chretien. Par le contourne1ment de la loi sur le 
sejour et l'etablissement des etrangers au moyen d'une re
quete d'asile, le requerant obtient aujourd'hui, de fait, un statut 
beaucoup plus favorable que le saisonnier. II ne connait pas 
d'interruption saisonniere annuelle. II peut obtenir une assis
tance financiere appreciable. S'il fait venir ses enfants illegale
ment, aucune sanction ne sera prise et ceux-ci pourront vivre 
officiellement en Suisse, tandis que les enfants de saisonniers 
devront vivre clandestinement pour echapper a la sanction de 
l'expulsion. En dernier lieu et avec un peu de chance et de judi
cieux procedes dilatoires, il obtiendra un permis de sejour 
apres quatre ans, conformement a la possibilite accordee aux 
cantons par l'article 17, alinea 2, que nous venons d'accepter. 
Ainsi, il ne parait pas deraisonnable cle faire une distinction 
entre les saisonniers qui travaillent dan:s notre pays dans le ca
dre de la loi ordinaire apres y etre venus legalement et qui ont 
droit aux allocations familiales pour leurs enfants restes a 
l'etranger et les requerants d'asile qui sont autorises a exercer 
une activite lucrative provisoire en ve1rtu de la loi sur l'asile, 
dans l'attente de la decision sur leur demande d'asile qui ne 
donnerait plus droit aux dites allocations. 
J'en ai bientöt termine. II est pour le moins curieux de consi
derer que l'article 4 de la constitution permet d'etendre l'inter
diction faite aux requerants d'asile d'exercer une activite lucra
tive, comme l'arrete urgent se prepare a le faire, voire permet
trait de leur interdire toute activite lucrative jusqu'a droit defini
tif connu sur leur demande, alors qu'il ne permettrait pas de 
prevoir qu'une autorisation de travail donnee a titre provisoire 
et d'exception ne donne pas droit aux etllocations familiales. 
«Qui peut le plus, peut le moins». S'il parait opportun, parmi 
d'autres mesures visant a diminuer l'attractivite particuliere
ment forte qu'exerce notre pays sur las requerants d'asile, de 
supprimer le droit aux allocations familiales pour les enfants 
restes a l'etranger, faut-il vraiment passer par la suppression 
de taute autorisation de travail? L'existence de ces enfants 
n'est d'ailleurs pas prouvee et nullement prouvable, tant les 
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faux documents abondent. Demander aux consulats et aux 
ambassades d'authentifier ces documents pour les reque
rants d'asile qui risquent d'etre persecutes et recherches 
pourrait se reveler dangereux pour ces derniers et ne serait 
pas forcement probant, tant un pays comme la Turquie, par 
exemple, est avide de faire rentrer des devises. 
Enfin, ne serait-il pas paradoxal de voir le legislateur federal 
s'interdire d'introduire une distinction en matiere d'allocations 
familiales entre requerants d'asile et saisonniers parce que le 
Tribunal federal, dans un cas d'espece, l'ajuge contraire a l'ar
ticle 4 de la constitution, seien sa propre interpretation et seien 
le droit existant, cependant que l'on accepte, et que l'on juge 
donc implicitement conforme a l'article 4, que le Conseil 
federal procede dans une ordonnance a une distinction inexis
tante dans la Constitution federale et dans la loi sur le sejour et 
l'etablissement des etrangers entre pays de recrutement tradi
tionnels et les autres? N'est-ce pas justement ces distinctions 
qui poussent bien des Turcs et des requerants d'asile a depo
ser des demandes? 
La realite est que l'oeuvre interpretative de l'article 4 de la 
constitution n'est pas le fait exclusif du Tribunal federal mais 
d'auteurs divers, dont !'Assemblee federale et le Tribunal 
federal, qui sont places sur un pied d'egalite quant a leur capa
cite d'interpreter la constitution. En consequence, !'Assem
blee federale me semble pouvoir valablement estimer, pour 
des questions d'opportunite politique, qu'il est conforme a l'ar
ticle 4 de traiter differemment en matiere d'allocations familia
les les requerants des etrangers admis a sejourner en Suisse, 
en vertu de la loi sur le sejour et l'etablissement des etrangers, 
sans qu'elle soit liee a une interpretation du Tribunal federal, 
que l'on a tendance a generaliser alors qu'elle se rapporte a 
une situation bien particuliere. D'ailleurs, si l'on veut utiliser un 
argument peut-etre un peu specieux, on peut dire que la 
preuve que !'Assemblee federale n'est nullement liee a cette 
interpretation du Tribunal federal est que la maniere dont eile 
comprend le principe d'egalite n'est sujette a aucune censure 
du Tribunal federal, seien l'article 113, alinea 3 de la constitu
tion. 
En definitive, il me parait que la disposition proposee est co
herente, propre a realiser son objectif et raisonnable parce 
que justifiee. Elle est ainsi juridiquement conforme a l'article 4 
de la constitution ainsi qu'au traite du professeur Aubert, 
page 1785 ss. Juridiquement, rien ne s'oppose donc a ce que 
cette disposition soit inscrite dans la loi et c'est la raison pour 
laquelle, en mon nom personnel mais egalement au nom de la 
majorite de la commission, je vous propose de soutenir la pro
position de la majorite. 

Mühlemann, Berichterstatter: Wir haben in Artikel 21 drei strit
tige Fragen. Es geht einmal um das sogenannte Arbeitsverbot, 
dann um diese Kinderzulagen, und dann gibt es ein drittes 
Problem, worüber wir noch nicht gesprochen haben: das ist 
die gemeinnützige Arbeit, vielleicht könnte man auch sagen, 
diese Art Zwangsarbeit. 
Zum Arbeitsverbot. Sie haben hier einen Vorschlag von Herrn 
Ruf, der ein generelles Arbeitsverbot will, einen Vorschlag von 
Herrn Loretan, der das Arbeitsverbot auf sechs Monate aus
dehnen möchte, und den Vorschlag des Bundesrates und der 
Kommission mit einem dreimonatigen Arbeitsverbot. 
Sie können das drehen, wie Sie wollen. Wir stecken auch hier 
in einem Dilemma. Je mehr Arbeitsverbote Sie verfügen, je län
ger diese Arbeitsverbote gelten, desto mehr setzen Sie auf Ab
haltemassnahmen. Aber gleichzeitig haben wir dann das Stö
rende, dass Menschen in diesem lande sind, die nichts tun. 
Arbeit ist natürlich immer noch das Allheilmitel, um einen Men
schen überhaupt am Leben zu erhalten oder zu motivieren. 
Dementsprechend müssen wir auch hier einen Mittelweg su
chen. 
Ich weiss sehr wohl, dass Herr Loretan mit seinem Votum na
türlich eine Koppelung des sechsmonatigen Arbeitsverbotes 
mit dem Vorschlag Müller-Wiliberg, gemeinnützige Arbeit obli
gatorisch zu erklären, versucht. Darüber werden wir dann 
noch sprechen müssen. Die Kommissionsmehrheit glaubt, 
dass das nicht möglich sei. 
Wir schlagen lhnerivor, bei den drei Monaten zu bleiben. Es ist 

ein sinnvoller Mittelweg. Wir wollen ja ein Beschleunigungs
verfahren, das in drei Monaten abgeschlossen werden sollte. 
Sie wissen, dass das vielleicht nicht in allen Fällen möglich ist. 
Aber wenn wir das schon anstreben, dieses Idealziel, ist es 
doch auch richtig, dass wir das mit dem dreimonatigen Ar
beitsverbot koppeln. 
Wir bitten Sie hier, dem Vorschlag des Bundesrates und der 
Kommission zu folgen. 
Zum Problem der Kinderzulagen: Wir haben hier einen Vor
schlag der Mehrheit der Kommission, die Kinderzulagen für ei
nen Asylbewerber, der in einem hängigen Verfahren steckt, 
nicht auszuzahlen. Wir haben den Antrag, den Herr Hess be
gründet hat, das zu tun, wobei er sich auch noch auf ein Bun
desgerichtsurteil stützt. 
Es ist ganz eindeutig - Herr Hess hat das klar gesagt-: Es sind 
hier sehr viele Missbräuche vorgekommen. Es werden Kinder
zulagen gefordert für Kinder, die nicht existieren. Es werden Zi
vilstandsbeamte in fernen Ländern bestochen mit Kinderzula
gen, die dann teilweise an diese Beamte gehen. Hier sind 
ganz eindeutig Tür und Tor geöffnet für einen Missbrauch, der 
sehr schwer zu kontrollieren ist. Demzufolge hat sich die Kom
mission mit dem Stichentscheid des Präsidenten durchgerun
gen, Ihnen eine Bundeslösung vorzuschlagen. Der Bund hat 
die Kompetenzen, die Kinderzulagen festzulegen. Er hat das 
bis jetzt nur in der Landwirtschaft getan. Wenn wir Ihnen das 
auch hier vorschlagen, dann wollen wir eben eine eidgenössi
sche Lösung und nicht verschiedene kantonale Lösungen. Es 
gibt Kantone, die hier den Weg finden werden, aber die Lösun
gen sind dann sehr unterschiedlich. Wenn Sie allenfalls dem 
Antrag der Minderheit der Kommission zustimmen, besteht 
immer noch die Möglichkeit, mit dem Eventualantrag von Frau 
Nabholz eine verbesserte Lösung zu finden. 
Herr Gros hat natürlich recht. Das Parlament legt hier im Ge
setz fest, was es will, und das Bundesgericht hat sich danach 
zu richten. Das Bundesgerichtsurteil ist auch nicht so eindeu
tig, dass wir uns in eine falsche juristische Position hinein
manövrieren, wenn wir diese Kinderzulagen unterbinden. Es 
ist ein Unterschied zwischen Saisonniers, die aus Nachbarlän
dern kommen, die für uns überschaubare Verhältnisse haben, 
mit denen wir Kontakt haben und deren Verhältnisse wirken
nen, und den Ländern, aus denen die Asylbewerber kommen, 
wo es sehr schwierig ist, nachzuweisen, dass diese Kinderzu
lagen tatsächlich berechtigt sind. Ich glaube, hier haben wir al
len Grund, die härtere Linie einzuschlagen. 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen und vor 
allem auch die recht eindrücklichen Ausführungen von Herrn 
Ducret zu beherzigen. 

M. Ducret, rapporteur: Quelques secondes, Monsieur le 
president, pour repondre a Mme Fankhauser qui a evoque 
tout a l'heure l'existence des conventions internationales. J'ai 
sous les yeux les conventions passees entre la Suisse et, res
pectivement, la Turquie et la Yougoslavie. La premiere de ces 
conventions se rapporte d'ailleurs exclusivement - vous y 
avez fait allusion tout a !'heure - aux Turcs qui travaillent dans 
les exploitations agricoles. 
Permettez-moi de contester l'interpretation seien laquelle ces 
conventions s'appliqueraient egalement aux requerants 
d'asile. Je suis persuade que si l'on demande aux autorites 
turques si ces conventions s'appliquent egalement aux re
querants d'asile, elles ne l'accepteront pas. Je conteste for
mellement que ces conventions s'appliquent aux requerants 
d'asile, car ceux-ci sont soumis a notre legislation speciale et 
non a la loi sur le sejour et l'etablissement des etrangers. A 
mes yeux, les conventions auxquelles fait reference 
Mme Fankhauser ne s'appliquent pas a eux. 

Persönliche Erklärung - Declaration personnelle 
Loretan: Ich danke dem Kommissionssprecher deutscher 
Zunge, Herrn Mühlemann, dafür, dass er betont hat, es ginge 
bei meinem Antrag auf ein sechsmonatiges Erwerbsverbot 
nicht darum, die Asylbewerber zum «Herumlungern» zu zwin
gen. Ich möchte das aber doch eigens noch einmal bestäti
gen. Ich habe ausdrücklich gesagt, Herr Nussbaumer, dass 
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meine Lösung selbstverständlich mit der Lösung Müller-Wili
berg (Minderheit II zum Absatz 1 bis) gekoppelt werden muss. 
Ich bin überzeugt, dass diese zusätzliche Belastung in den 
Kantonen und Gemeinden verkraftbar ist, weil ja meine Lö
sung, kombiniert mit derjenigen von Kollege Müller-Wiliberg, 
dazu führen wird, dass - davon bin ich überzeugt - der Zu
strom von Asylbewerbern drastisch zurückgehen wird. 
Ich bitte Sie daher, auch im Hinblick auf den Zweitrat dieser 
Lösung zuzustimmen. 

Bundespräsident Koller: Sie treffen bei Artikel 21 zweifellos ei
nen sehr wichtigen Entscheid im Rahmen des Gesamtkon
zepts dieses neuen dringlichen Bundesbeschlusses; denn es 
ist unzweifelhaft die Kombination zwischen allzu langer Ver
fahrensdauer, Erwerbsmöglichkeit und guten Sozialzulagen, 
die unser Land für Asylgesuchsteller besonders attraktiv 
macht, mit dem Resultat, dass wir im Verhältnis zu unserer Be
völkerung die grösste Zahl von Asylgesuchstellern in ganz Eu
ropa haben. 
Wir bewegen uns bei der Festlegung der Dauer des Arbeits
verbotes aber in einem ausgesprochenen Zielkonflikt. Einer
seits spricht die Minderung der Attraktivität unseres Landes für 
ein möglichst langes Arbeitsverbot. Möglichst lange Arbeits
verbote haben aber andererseits offenbar den Nachteil, dass 
sie bei unserer Bevölkerung jeweilen wegen der sogenannten 
nichtstuenden, herumlungernden Asylbewerber Unbehagen 
auslösen. Kommt noch dazu, dass ein sehr langes Arbeitsver
bot auf die Persönlichkeit der betreffenden Asylgesuchsteller 
schlechte Auswirkungen hat und zu Fürsorgeabhängigkeit 
und zu Unselbständigkeit führen kann. 
Ein weiteres Element in diesem Zielkonflikt, das Sie mitberück
sichtigen müssen, ist, dass wir, wenn wir ein allzu langes Ar
beitsverbot statuieren, die Asylgesuchsteller beim heutigen 
ausgetrockneten Arbeitsmarkt mit grösster Wahrscheinlich
keit in die Schwarzarbeit treiben. 
Ein letzter Faktor: Ein allzu langes Arbeitsverbot ist natürlich 
auch mit entsprechend erhöhten Fürsorgekosten des Bundes 
verbunden. 
Wenn man diese Argumente alle in den Entscheid miteinbe
zieht, ist der Bundesrat überzeugt, dass er mit diesem zwin
genden bundesrechtlichen Arbeitsverbot von drei Monaten 
und mit der Möglichkeit der Verlängerung durch die Kantone 
um weitere drei Monate - wenn bereits ein negativer Asylent
scheid in der ersten Instanz gefällt worden ist - die gute Mitte 
gefunden hat. Beim Antrag Loretan (sechs Monate) hätte ich 
grösste Bedenken, dass die negativen Folgen eindeutig domi
nieren würden. 
Die negativen Folgen wären Flucht in die Schwarzarbeit, mög
licherweise verbunden mit erhöhten Fürsorgekosten. Das 
Dümmste, was uns natürlich passieren könnte, wäre, dass 
Asylgesuchsteller wegen eines zu langen Arbeitsverbotes ei
nerseits Schwarzarbeit leisten und andererseits von unserer 
Fürsorge Leistungen beziehen. 
Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, den Antrag Loretan 
und auch den Antrag Ruf abzulehnen. Wir hoffen, mit unserem 
beschleunigten Asylverfahren etwa 75 Prozent der Fälle wäh
rend der vorgesehenen Dauer des Arbeitsverbotes erledigen 
zu können. Für die übrigen 25 Prozent, wo nähere Abklärun
gen nötig sind und daher auch in Zukunft eine längere Verfah
rensdauer unausweichlich ist, scheint es uns richtiger, wenn 
wir den Asylgesuchstellern die Möglichkeit der Erwerbstätig
keit geben. 
Es kommt übrigens bei all dem auch noch eine praktische 
Ueberlegung dazu: Während der ersten drei Monate befinden 
sich Asylgesuchsteller normalerweise in den Kollektivunter
künften, so dass wir auch eine entsprechende Kontrollmög
lichkeit haben. Nachher gehen sie gewöhnlich in Privatwoh
nungen. Deshalb könnten wir ein Arbeitsverbot von der Kon
trolle und von der Durchsetzung her nicht mehr befürworten. 
Noch zur Frage der Kinderzulagen. Hier möchte ich Sie drin
gend bitten, dem Antrag Ihrer Kommissionsminderheit zuzu
stimmen. Der Antrag der Mehrheit ist trotz der gewandten Aus
führungen Ihres Kommissionspräsidenten nach Meinung des 
Bundesrates verfassungswidrig. Es ist mit Artikel 4 der Bun
desverfassung nicht vereinbar, dass Sie nur für die Asylbewer-

ber die Berechtigung auf Kinderzulagen ausschliessen. Ich 
verweise hier aus zwei Gründen auf die eingehenden Ausfüh
rungen von Herrn Nationalrat Peter Hess und auf den Bundes
gerichtsentscheid 114 la 1 . 
Im übrigen darf ich Ihnen auch bekanntgeben, dass die stän
derätliche Kommission klar der Meinun~1 des Bundesrates ge
folgt ist: Der Antrag der Mehrheit Ihrer Kommission ist mit un
serer Verfassung nicht vereinbar. Natürlich sind Sie der ober
ste Gesetzgeber. Aber auch das Parlament ist, Herr Gros, an 
die Verfassung gebunden. Ihrem Präsidenten möchte ich 
doch auch zu bedenken geben, dass es ja nicht nur illegal ein
gereiste Asylbewerber gibt. Es gibt auch legal eingereiste 
Asylbewerber, und es geht-wie gesagt- nicht an, Ausländer
kategorien unterschiedlich zu behandeln. Wir müssen Saison
niers und Asylbewerber in bezug auf l<inderzulagen grund
sätzlich gleich behandeln. 
An diesem Mangel leidet übrigens auch der Antrag von Frau 
Nabholz. Auch sie möchte die besondere Regelung der Kin
derzulagen lediglich auf die Gruppe der Asylbewerber be
schränken, nicht aber auf die anderen Ausländerkategorien. 
Immerhin hat ihr Antrag den Vorteil, dass er die Asylbewerber 
nicht ganz von den Familienzulagen ausschliesst, sondern sie 
von der Kaufkraft am Wohnort der Kinder abhängig macht. 
Das ist an sich ein richtiger Ansatz. Aber hier müssen die Kan
tone handeln. Es besteht zwar eine Kompetenz des Bundes 
für die Ordnung der Kinderzulagen. Aber der Bund hat ganz 
bewusst ausser im Bereich der Landwirtschaft bisher von die
ser Kompetenz keinen Gebrauch gemacht. 
Es wäre ein äusserst schlechter geset2:geberischer Stil, eine 
einzige Frage in bezug auf die Kinderzulagen nun bundes
rechtlich zu regeln, obwohl wir die Regelung der Familienzula
gen sonst mit Ausnahme der Landwirtschaft ausdrücklich und 
gemäss dem ausdrücklichen Willen der Kantone in ihrer Rege
lungskompetenz belassen haben. Die l<antone sind aufgeru
fen, das bestehende Problem der Kinde,rzulagen - das bestä
tige auch ich - adäquat zu regeln. Sie haben die entsprechen
den Familienzulagengesetze, sie müssen die adäquaten Lö
sungen finden. 
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, sowohl den An
trag der Mehrheit der Kommission als auch den Antrag von 
Frau Nabholz abzulehnen. Die adäquaten Lösungen müssen 
- wie generell im Familienzulagenrecht - von den Kantonen 
gefunden werden, und sie haben diese Möglichkeit nach dem 
erwähnten Bundesgerichtsentscheid auch. 

M. Ducret, rapporteur: Le president d1~ la Confederation re
joint le point de vue exprime par la minorite en affirmant qu'en 
votant la proposition de la majorite, on violerait la constitution. 
Je deplore une fois encore que, dans catte assemblee, on ne 
puisse pas convaincre la majorite de ses collegues, y compris 
le Conseil federal, lorsque l'on s'exprime en frangais. Mais j'af
firme de la fagon la plus categorique que nous ne violerons 
pas la constitution en votant la proposition de la majorite de la 
commission. 

Mühlemann, Berichterstatter: Die Differenz zum Bundespräsi
denten tut uns leid. Die Kommissionsmohrheit ist jedoch über
zeugt, dass sie mit ihrem Vorschlag clie Bundesverfassung 
nicht verletzt. 

Erwerbstätigkeit-Activite lucrative 

Le president: Nous votons d'abord sur l'autorisation d'exer
cer une activite lucrative. Nous avons donc trois propositions, 
celle de la commission et du Conseil federal (trois mois d'inter
diction), celle de M. Loretan (six mois) e1t celle de M. Ruf (sup
pression totale de l'autorisation de travailler). Dans un premier 
vote, nous opposons la proposition de M. Loretan a celle de 
M. Ruf et le resultat de ce premier vote sera oppose a la propo
sition de la majorite de la commission. 

Abstimmung - Vota 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag Loretan 

(Verbotfür6 Monate) oifensichtliche Mehrheit 
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Abs. 2, 3 Für den Antrag Ruf 
(Totalverbot) Minderheit Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Definitiv - Definitivement Antrag Nabholz 
Abs.3 Für den Antrag der Kommission 

(Verbotfür3 Monate) 
Für den Antrag Loretan 

117 Stimmen Asylbewerber, die nach den fremdenpolizeilichen Bestimmun
gen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt sind oder 

(Verbotfür6 Monate) 37 Stimmen die an gemeinnützigen Beschäftigungsprogrammen teilneh
men, unterliegen dem Arbeitsverbot nicht. 

Kinderzulagen -Allocations familiales 

Bundespräsident Koller: Ich möchte mich auf eine kurze Er
klärung beschränken. Es handelt sich hier um einen Juristen
streit. Aber der Bundesrat hat auf seiner Seite immerhin eine 
Entscheidung des Bundesgerichts. Der Leitsatz des Ent
scheids des Bundesgerichts lautet wie folgt: «Eine Bestim
mung, die Asylbewerbern als einzigen Arbeitnehmern den An
spruch auf Kinderzulagen für ihre im Ausland wohnenden Kin
dern versagt, verstösst gegen das Rechtsgleichheitsgebot.» 
Dem habe ich nichts beizufügen. 

M. Ducret, rapporteur: Je pose simplement la question sui
vante: allons-nous accepter que ce soit le Tribunal federal qui 
nous indique ce que l'on doit faire, ce qui est bon ou ce qui ne 
l'est pas. Personnellement, je considere que nous avons tout 
pouvoir pour decider ce qui est bon. C'est la raison pour la
quelle je m'oppose a la proposition du Conseil federal. 

Mühlemann, Berichterstatter: Wir hoffen, bald mit der Abstim
mung diesen Juristenstreit beenden zu können, aber die Kom
mission hält fest, dass die Legislative das oberste Recht hat, 
ein Gesetz festzulegen. 

Le president: Dans un premier temps, nous opposons la pro
position du Conseil federal et de la minorite Hess a celle de la 
majorite de la commission. Si, a l'issue de ce premier vote, la 
version du Conseil federal et de la minorite Hess l'emporte, 
nous l'opposerons a la proposition subsidiaire de Mme Nab
holz. 

Abstimmung- Vote 

Eventuell -A titre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Mit Stichentscheid des Präsidenten wird 
der Antrag der Minderheit angenommen 
Avec Ja voix preponderante du president 
Ja proposition de Ja minorite est adoptee 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Nabholz 

Art. 21 Abs. 1 bis (neu), 2, 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 bis (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung der Anträge der Minderheiten 
Minderheit I 

??Stimmen 
??Stimmen 

83Stimmen 
76 Stimmen 

(Nabholz, Aubry, Eppenberger Susi, Gros, Mühlemann, Phili
pona, Segond, Seiler Hanspeter, Wanner) 
Nicht unter das Arbeitsverbot fällt die entschädigte gemeinnüt
zige Arbeit. 
Minderheit II 
(Müller-Wiliberg, Bühler, Bürgi, Hess Peter, Seiler Hanspeter) 
Asylbewerbern, welche dem Arbeitsverbot unterliegen, kön
nen zur Deckung der von ihnen verursachten Kosten gemein
nützige Arbeiten mit angemessener Entlöhnung zugewiesen 
werden. Die Entlöhnung ist auf ein Sperrkonto zu überweisen, 
über welches nach Abschluss des Asylverfahrens abgerech
net wird. Ein allfälliger Ueberschuss wird dem Gesuchsteller 
ausbezahlt. 

Art. 21 al. 1 bis (nouveau), 2, 3 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 bis (nouveau) 
Majorite 
Rejeter les propositions des minorites 
Minoritel 
(Nabholz, Aubry, Eppenberger Susi, Gros, Mühlemann, Phili
pona, Segond, Seiler Hanspeter, Wanner) 
Le travail remunere d'interet public ne tombe pas SOUS le coup 
de l'interdiction de travail. 
Minorite/1 
(Müller-Wiliberg, Bühler, Bürgi, Hess Peter, Seiler Hanspeter) 
Les requerants d'asile soumis a l'interdiction de travail peu
vent etre affectes a des täches d'interet public remunerees de 
fac:;:on adequate afin de couvrir les frais qu'ils accasionnent. La 
remuneration en question est versee sur un campte bloque 
qui fait l'objet d'un decompte a la conclusion de la procedure 
d'asile. L'excedent eventuel est remis au requerant. 

A/.2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Nabholz 
A/.3 
Les requerants habilites a exercer une activite lucrative con
formement aux dispositions de la police des etrangers ou qui 
participent a des täches d'utilite publique ne sont pas soumis 
a l'interdiction de travail. 

Abs. 1bis, 3-AI. 1bis, 3 

Le president: La proposition de la minorite I a l'alinea 1 bis a 
ete retiree en faveur de la proposition Nabholz a l'alinea 3. 

Müller-Wiliberg, Sprecher der Minderheit II: Beim Antrag der 
Minderheit II geht es um einen neuen Absatz 1 bis in Artikel 21. 
Dabei soll grundsätzlich am Arbeitsverbot festgehalten wer
den. Asylbewerbern, welche dem Arbeitsverbot unterliegen, 
können zur Deckung der von ihnen verursachten Kosten ge
meinnützige Arbeiten mit angemessener Entlöhnung zuge
wiesen werden. Dabei ist die Entlöhnung auf ein Sperrkonto 
zu überweisen, über welches nach Abschluss des Asylverfah
rens abgerechnet wird. Ein allfälliger Ueberschuss wird dem 
Gesuchsteller ausbezahlt. 
Dieser Antrag entspricht der Eingabe der drei Zürcher Ge
meinden Egg, Maur, Mönchaltorf an den Bundesrat vom 
29. Januar dieses Jahres. Es geht dabei darum, die Attraktivi
tät der Schweiz als Asylland zu reduzieren. In der Presse 
wurde vorgeworfen, der neue Absatz 1 bis widerspreche der 
Menschenrechtskonvention. Inzwischen liegt uns aber ein 
Gutachten Stiefler und Natter vor, beides Mitglieder des 
Schweizerischen Anwaltsverbandes, demzufolge es durch
aus angängig ist, einem Asylbewerber gemeinnützige Arbeit 
gegen angemessene Entlöhnung zuzuweisen. In zumutbarer 
Weise habe er nämlich zur Deckung seiner Kosten beizutra
gen. 
Aus diesen Gründen glauben wir, dass der Artikel 21 modifi
ziert werden muss. Auch wir Schweizer haben Bürgerpflichten 
zu erfüllen, zum Teil völlig unentgeltlich. Ich denke da an den 
Frondienst im Gemeindewesen, in Genossenschaften und 
Vereinen. Sollte da einem Flüchtling nicht zugemutet werden 
dürfen, für seine Kosten selber aufzukommen? Ein echter 
Flüchtling wi'rd dankbar die ihm zugewiesene Arbeit ausfüh
ren, unbekümmert der Europäischen Menschenrechtskon
vention. Im übrigen enthält diese Konvention keine Definition 
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des Begriffs «Zwangs- und Pflichtarbeit», sondern lediglich ei
nen Katalog von Ausnahmebestimmungen. Zu diesen gehört 
jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürger
pflichten eines Einwohners eines Landes mit voller Selbstre
gierung führt. In unserem Land gehört die Arbeit zu jedem ge
sunden volljährigen Bürger, wurde doch gerade von linker 
Seite vor noch nicht allzu langer Zeit das Recht auf Arbeit direkt 
gefordert. 
Wir sind uns bewusst, dass gemeinnützige Arbeit möglicher
weise nicht überall und innert nützlicher Frist neu zugewiese
nen Asylbewerbern angeboten werden kann. Deshalb haben 
wir bewusst die Kann-Formel gewählt. Sie ermöglicht es den 
Kantonen und Gemeinden jederzeit, die für sie zweckmässig
ste Lösung zu wählen. Die vorgeschlagene Lösung senkt die 
Kosten der Fürsorge, trägt zum Abbau von Vorurteilen bei und 
macht unser Land für Arbeitssuchende weniger attraktiv. 
Wir bitten Sie deshalb, diesem Vorschlag zuzustimmen. 

Frau Nabholz: Sie haben gehört, der Minderheitsantrag I ist 
zurückgezogen worden. Dies nicht etwa deshalb, weil die 
Idee, die im Minderheitsantrag I enthalten ist, als nicht mehr 
richtig erachtet wird, sondern weil nach näherer Prüfung so
wohl aus systematischen Ueberlegungen als auch in bezug 
auf die Präzisierung dessen, was mit entschädigter gemein
nütziger Arbeit gemeint ist, sich ein anderer Platz für diese Idee 
aufgedrängt hat. Der Rückzug erfolgt somit nurformell, materi
ell wird der Antrag der Minderheit nun mit meinem Antrag zur 
Ergänzung von Absatz 3 von Artikel 21 erneut eingebracht. 
Sie haben den Ausführungen des Sprechers der Minderheit II 
entnehmen können, dass im Zusammenhang mit dem Thema 
Arbeitsverbot auch immer wieder die Frage aufgeworfen wor
den ist, inwiefern sich nicht Ausnahmeregelungen für soge
nannte gemeinnützige Aufgaben vorsehen lassen. Entspre
chende Ideen sind schon lange vor dieser Debatte in einzel
nen Gemeinden aufgekommen, und eine ganze Reihe von 
Zürcher Gemeinden hat sogar das lanciert, was uns die Min
derheit II mit ihrem Vorschlag unterbreitet. 
Wir haben in der Kommission lange über die Möglichkeit dis
kutiert, quasi obligatorisch Asylbewerber zu gemeinnützigen 
Aufgaben zu verpflichten. Eine Mehrheit meiner Fraktion wird 
den Antrag der Minderheit II unterstützen. Persönlich teile ich 
die völkerrechtlichen, aber auch die verfassungsrechtlichen 
Bedenken, die mit einem zwangsweisen Auferlegen von ge
meinnützigen Arbeiten verbunden sind. 
Diese Bedenken werden nicht zerstreut durch die Eingaben, 
die wir von vielen Gemeinden erhalten haben, und auch nicht 
zerstreut durch das Gutachten eines Anwaltes, das uns in der 
Kommission vorgelegen hat. 
Das Problem ist vor dem Hintergrund von Artikel 4 der Euro
päischen Menschenrechtskonvention sowie des Ueberein
kommens Nr. 29 der Internationalen Arbeitsorganisation zu 
sehen. Hier sind Zwangs- und Pflichtarbeit ganz klar als verbo
ten deklariert. 
Eine Annahme des Minderheitsantrages II würde deshalb 
dazu führen, dass wir gegen EMRK-Verpflichtungen und auch 
gegen ein ILO-Abkommen, das wir ratifiziert haben, verstos
sen. Persönlich könnte ich einem solchen Vorgehen nicht zu
stimmen. 
Das Ergebnis der Minderheit II wirkt sich dann aber auch so 
aus, dass so etwas wie eine vormundschaftliche Massnahme 
für Asylbewerber eingeführt wird, indem ihnen die Verfü
gungsmöglichkeit über ihren Lohn bis auf einen ganz kleinen 
Rest völlig entzogen wird. 
Wir sollten es uns nicht leisten, in dieser Richtung zu legiferie
ren und zu riskieren, dass wir vom Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte eine Rüge erhalten. Ich meine darum, 
dass der Gedanke der gemeinnützigen Arbeit durchaus auf
genommen werden soll als Möglichkeit, das Arbeitsverbot zu 
durchbrechen. Diese Arbeit soll auch entschädigt werden. 
Was unter diesen gemeinnützigen Arbeiten zu verstehen ist, 
lässt sich aus dem bisher geltenden und immer noch gültigen 
Artikel 20 Absatz 3 des Asylgesetzes ableiten. Dort ist vorgese
hen, dass der Bund die Durchführung von Beschäftigungspro
grammen fördern kann. Gestützt auf diese Bestimmung gibt 
es bereits eine Weisung des Justiz- und Polizeidepartementes 

und des EVD zum Asylgesetz, wonaeh solche Beschäfti
gungsprogramme im Rahmen des Natur- und Heimatschut
zes, des Umweltschutzes, der Berg- und Katastrophenhilfe, 
aber auch der Landwirtschaft und bei Einsätzen in sozialen 
und gemeinnützigen Institutionen gefördert werden können. 
Der Bund hilft also Gemeinden sogarfina1nziell, wenn sie bereit 
sind, derartige Programme einzurichten. 
Ich bitte Sie daher, meinen Antrag zu unt,erstützen, weil er dem 
Gedanken, der auch im Minderheitsantrag II enthalten ist, 
Rechnung trägt, aber nicht mit den Problemen behaftet ist, die 
ich Ihnen soeben ausgeführt habe. 

Fischer-Seengen: Namens einer knappen Mehrheit der frei
sinnigen Fraktion bitte ich Sie, den Antra.g der Minderheit II zu 
unterstützen und einer Formulierung zuzustimmen, die es er
möglicht, Asylbewerbern gemeinnützifJe Arbeiten zuzuwei
sen, solange sie dem Arbeitsverbot unterliegen. 
Ich brauche nicht weiter daran zu erinnern, dass die rasante 
Zunahme von Asylbewerbern in unsere1m Land zu einer Bri
sanz geführt hat, die weitere unberechenbare Reaktionen be
fürchten lässt. Ein besonderes Aergernis für unsere arbei
tende Bevölkerung stellen die beschäftigungslosen Asylbe
werber dar, die unsere Strassen und Plätze bevölkern. Viele 
Mitbürger verstehen nicht, weshalb dies,3 Leute mit Steuergel
dern unterhalten werden, ohne dass sie zu einer Gegenlei
stung verpflichtet werden, soweit sie eine solche aufgrund ih
res Gesundheitszustandes erbringen könnten. Das Problem 
wird mit dem Arbeitsverbot noch akwntuiert. Als Pendant 
zum Arbeitsverbot drängt sich deshalb oine Verpflichtung der 
Asylbewerber zu Arbeiten im öffentlich1m Interesse auf, und 
solche Arbeiten gibt es genug. Neben lnfrastrukturarbeit in 
Berggebieten sind beispielsweise aucl1 im Mittelland noch 
zahlreiche Aufräumarbeiten nach den Sturmschäden in unse
ren Wäldern zu leisten. Wenn Sie unsere Gemeindebehörden 
fragen, welche Arbeiten in diesem Sinne noch geleistet wer
den könnten, so käme wohl keine in Veirlegenheit, solche zu 
nennen. 
Ich habe dieses Problem bereits vor Jahresfrist in einer Motion 
aufgeworfen und vom Bundesrat damals hauptsächlich zur 
Antwort erhalten, dass eine Arbeitsverpflichtung nicht verwirk
licht werden könne, weil sie völkerrechtlich nicht zulässig sei. 
Tatsächlich ist es zu begrüssen, dass clie Europäische Men
schenrechtskonvention Zwangsarbeit v,erbietet. Es stellt sich 
indessen die Frage, ob die von der Minderheit II vorgesehe
nen Arbeitsverpflichtungen für Asylbewmber ebenfalls zu den 
Zwangs- oder Pflichtarbeiten im Sinne der Europäischen Men
schenrechtskonvention zu zählen sind. 
Ein Gutachten, welches einige Zürcher Gemeinden erstellen 
liessen, kommt zum Schluss, dass sich eine Zuweisung von 
unfreiwilligen Arbeiten, also Pflichtarbeit, dann rechtfertigen 
lasse, wenn der so erzielte Erlös zur Decl<ung der von den Asy
lanten verursachten Kosten diene. Auch lasse sich vertreten, 
dass der Erwerbserlös auf einem Sperrl<onto zurückbehalten 
werde, bis über das Asylgesuch definitiv entschieden sei. 
Nicht zulässig sind gemäss einem Urt13il des Europäischen 
Gerichtshofes Zwangs- öder Pflichtarbeit, wenn die Arbeit un
freiwillig übernommen werden müsse und auch ungerecht 
oder bedrückend sei oder wenn die Arbeit an sich vermeid
bare Härte mit sich bringe, mit anderen Worten: unnötig, be
schwerlich oder in gewisser Weise schikanös sei. 
Solches ist jedoch von der Minderheit II in keiner Weise beab
sichtigt. Vielmehr geht es darum, die Asylbewerber nicht untä
tig herumsitzen, sondern sie mithelfen .zu lassen, die von ih
nen verursachten Kosten für Kost und Logis und andere Auf
wendungen der öffentlichen Hand mittragen zu lassen. Nicht 
nur im Sinne des erwähnten Gutachtens, sondern auch wenn 
man Sinn und Zweck der Menschenrechtskonvention zu Rate 
zieht, muss man zum Schluss kommen, dass eine solche Ar
beitsverpflichtung nicht gegen die Menschenrechte verstösst, 
ganz im Gegenteil! 
Wenn die Asylbewerber zu Arbeiten im öffentlichen Interesse 
angehalten werden können, so lassen sich Aggressionen der 
Bevölkerung abbauen, die Akzeptanz dieser Menschen kann 
erhöht werden, was zweifellos im lnten3sse aller gutmeinen
den Kreise liegen muss. 
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Im übrigen liegen solche Beschäftigungsmöglichkeiten auch 
im wohlverstandenen Interesse der Asylbewerber selber. 
Einern jungen Asylbewerber, der wirklich einen Asylgrund hat 
und nicht nur als Wirtschaftsflüchtling bei uns eingereist ist, ist 
es doch selber nicht wohl, wenn er drei Monate lang beschäfti
gungslos herumstehen muss. Es muss ihm doch daran lie
gen, seinen Lebensunterhalt selber zu verdienen und sich 
nicht ohne eigene Leistung vom Bund aushalten zu lassen. 
Selbstverständlich müssen solche Leistungen den körperli
chen und geistigen Fähigkeiten des Asylanten entsprechen 
und nicht als Schikane ausgestaltet sein. 
Unter all diesen Aspekten lässt sich die Verpflichtung von Asyl
bewerbern zu gemeinnützigen Arbeiten während des Arbeits
verbotes nicht nur gemäss Menschenrechtskonvention recht
fertigen, sondern ist vor allem politisch und menschlich sehr 
wohl begründet. Wir müssen politisch handeln, wenn wir das 
Asylantenproblem entschärfen wollen. Mit juristischen Spitz
findigkeiten allein kommen wir nicht weiter. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit Müller-Wiliberg zuzu
stimmen. 

Büttiker: Attraktivitätsminderung durch Arbeitsverbot ist das 
eine. Die Beschäftigung von Asylanten mit Arbeitsverbot zu
gunsten der Oeffentlichkeit ist aber das andere. Es ist nämlich 
heute schon vorauszusehen, dass auch nach der dritten Asyl
gesetzrevision der praktische Vollzug an der Asylfront über Er-·· 
folg oder Misserfolg der Asylpolitik entscheiden wird - vor al
lem in den Gemeinden ohne Infrastruktur und ohne professio
nelle fürsorgerische Betreuungsinstrumente. Machen wir uns 
doch nichts vor. Das Asylgesetz muss sich in der Praxis unten 
bei den Gemeinden bewähren. Dies kann ich Ihnen aus Erfah-

. rung sagen; denn ich war auch einer der Gemeindepräsiden
ten, die eines Tages mit der Aufnahme von Asylanten im Dorfe 
konfrontiert waren. Bei diesem schwierigen Aufnahme- und 
Unterbringungsvollzug spielt - ob Sie es wahrhaben wollen 
oder nicht - die Beschäftigung der Asylanten eine zentrale 
Rolle. 
Die Bereitschaft zur Aufnahme von Asylanten in der Bevölke
rung steigt nämlich in dem Masse, wie im Sinne eines freiwilli
gen Angebots der Arbeitseinsatz der Asylanten mit Arbeitsver
botfür gemeinnützige Zwecke für alle sichtbar wird. Es ist wirk
lich nicht einzusehen und läuft der Attraktivitätsminderungs
strategie des völligen Arbeitsverbots überhaupt nicht zuwider, 
wenn ein Asylbewerber mit Arbeitsverbot zur Deckung seiner 
von ihm selbst verursachten Kosten zu Lasten der Oeffentlich
keit wenigstens eine Chance erhält, diese Bringschuld durch 
eine Arbeitsleistung zugunsten der Allgemeinheit abzutragen. 
Es kann hier sicher nicht um einen Arbeitszwang gehen, son
dern um die Möglichkeit und Chance, durch eine gemeinnüt
zige Arbeit das eigene Leben zu verdienen und als Tatbeweis 
den guten Willen zu zeigen. 
Verwehren wir doch den Asylbewerbern mit Arbeitsverbot 
nicht, durch eine Eigenleistung im Dienste der Oeffentlichkeit 
die Akzeptanz und Integrationsbereitschaft in der Bevölke
rung zu verbessern; denn diese liegt im Interesse aller und ent
spricht letztlich einer liberalen Asylpolitik. 
Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit II zuzustimmen; denn 
diese Lösung hat sich in der Praxis bereits bewährt. Das kann 
ich Ihnen sagen, weil viele Gemeinden in ihrer Not diese Be
stimmung bereits mit Erfolg angewendet haben. 

Hess Peter: Ich figuriere auf der Fahne bei der Minderheit II. In 
der Fraktion haben wir diese Angelegenheit nochmals bespro
chen, und wir haben grossmehrheitlich beschlossen, uns 
nicht der Minderheit II, sondern der Minderheit I anzuschlies
sen. Wir werden also mehrheitlich den Antrag Nabholz in der 
neu vorliegenden Form unterstützen. 

Frau Stocker: Offenbar haben gewisse Leute in diesem Haus 
ein ambivalentes Verhältnis zur Arbeit. Dieselben, die vor einer 
Stunde sechs Monate Arbeitsverbot postuliert haben, kom
men jetzt und sagen, vom ersten Tag weg solle der Asylbewer
ber doch wirklich etwas Sinnvolles tun. Ich glaubte, nicht recht 
zu hören, als Herr Mühlemann sagte, Arbeit sei doch das, was 

einen Menschen bei der Stange halte. Jetzt höre ich, dass wir 
diese Menschenzwangsverpflichten sollen, Gutes zu tun. 
Wir haben uns für drei Monate Arbeitsverbot entschieden. Was 
passiert in diesen drei Monaten? Da kommen Menschen zum 
Teil aus einem völlig anderen Kulturkreis, kommen hierher, ha
ben einen Kulturschock, kommen sofort in ein Verfahren. Das 
ist ja schliesslich das Ziel dieses Beschlusses. Wir wollen ein 
Asylverfahren durchführen, und zwar rasch. Sie müssen in 
diese Verhandlungen kommen, müssen sofort minimale 
Sprachkenntnisse erlernen, und sie sitzen nicht einfach da 
und lassen sich bedienen. Sie führen ihren Haushalt weitge
hend selber. Sie kaufen ein, sie kochen, sie putzen, sie wa
schen. Meine Herren, ich glaube, Sie erliegen wieder einmal 
der Versuchung, das als Nichtstun zu etikettieren. 
Die Minderheit II ist deshalb völlig falsch in der Landschaft. 
Hätten all die Menschen, die vom Kanton Zürich geschrieben 
haben, in dieser Zeit, wo sie diese Briefe und Gutachten ge
schrieben und spediert haben, in den Gemeinden kreative, ori
ginelle Projekte für ihre Asylbewerber und -bewerberinnen auf 
die Beine gestellt, dann hätten wir dort das Problem schon 
längst gelöst. Kreativ sein, ist nämlich nicht verboten. 
Zum Antrag von Frau Nabholz: Ich verstehe ihn. Wir werden 
dann irgend einmal den Disput führen müssen, ob es bezahlte 
gemeinnützige Arbeit gibt. Da hätte ich einige Ideen und ei
nige Postulate von Frauenseite. Es gibt viele gemeinnützige 
Arbeiten. Ich staune, wenn sie jetzt plötzlich bezahlt werden 
sollen. Aber ich bitte Sie dringend, seien wir realistisch und ein 
bisschen praxisorientiert. Drei Monate ist das Arbeitsverbot, 
und in diesen drei Monaten soll ein faires, speditives Asylver
fahren durchgeführt werden. Nicht mehr und nicht weniger. 
Bitte lehnen Sie den Antrag Müller-Wiliberg ab. Eventuell stim
men Sie dem Antrag Nabholz zu oder folgen Sie der Kommis
sionsmehrheit. In meiner Fraktion sind wir geteilter Meinung. 

Blocher: Bei diesem Artikel kommt es nun aus, ob in diesem 
Saale dem Volk etwas vorgemacht wird oder nicht. Wenn im
mer wieder beteuert worden ist, dass wir dafür zu sorgen ha
ben, dass Flüchtlinge in diesem Land, die an Leib und Leben 
verfolgt werden, Unterschlupf finden und auch hier bleiben 
sollten, anderseits die Missbräuche unterbunden werden soll
ten, dann kann man doch nicht sagen: Sie sollen auch verdie
nen und Geld heimschicken! Das geht nicht. Sie machen so 
das Asylsuchen interessant. Wer wirklich verfolgt ist, kann sich 
doch nicht beschweren, wenn er in dieses Land kommt und in 
diesem Land arbeitet-wie das der Antrag Müller-Wiliberg vor
sieht-, dass aus diesen Kosten seine Unterkunfts-, Unterhalts
und Fürsorgekosten gedeckt werden. Aber wenn Sie es so ge
stalten, dass Sie ihm einen Lohn geben, um diesen heimzu
schicken, dann unterlaufen Sie die Fremdarbeiterregelung. 
Das ist die Situation. 
Wenn wir dem Antrag Müller-Wiliberg nicht zustimmen, be
weist dies, dass wir mit der Asylgesetzrevision dafür sorgen, 
dass die Fremdarbeiterregelung unterlaufen wird. Nun wird 
gesagt- man hat ja juristische Argumente schnell zur Hand-, 
das sei völkerrechtswidrig. Dieser Antrag wurde von Gemein
devorständen mit ganz grosser Sorgfalt ausgearbeitet. Sie ha
ben zuerst einen Antrag gestellt. Dann hat die Verwaltung in 
Bern gesagt, das sei völkerrechtswidrig. Dann haben sie einen 
Völkerrechtler beigezogen und haben den Antrag völker
rechtsgemäss gestaltet eingereicht. So sorgfältig haben sie 
das alles ausgearbeitet, weil sie täglich damit zu tun haben. 
Die Zustimmung zum Antrag Müller-Wiliberg zeigt, ob wir es 
ernst meinen damit, dass wir zwar die Flüchtlinge wirklich in 
unserem Land unterbringen, trotzdem aber dafür sorgen wol
len, dass kein Missbrauch getrieben wird. 

M. Ducret, rapporteur: En commission, les deux propositions 
ont ete rejetees, celle de Mme Nabholz ä une faible majorite, il 
est vrai. II n'est d'ailleurs pas impossible q'ue l'opposition entre 
la proposition de Mme Nabholz et celle de M. Müller-Wiliberg 
ait cause la «defaite» de la premiere version. 
S'agissant de la proposition Nabholz, la commission a re
marque que le danger pouvait consister dans le fait qu'il y au
rait inegalite de traitement entre les requerants d'asile qui se
raient affectes ä des täches d'interet public et ceux qui ne pour-
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raient pas l'etre, les premiers pouvant avoir droit a une remu
neration et pas les seconds. C'est cette inegalite de traitement 
qui explique le refus de la majorite de la commission d'entrer 
en matiere sur cette proposition. 
En ce qui concerne Ja version Müller-Wiliberg, il faut remarquer 
taut d'abord qu'elle n'est pas conforme a l'article 4 de la Con
vention europeenne des droits de l'homme. On ne peut exiger 
de quiconque qu'il exerce une activite particuliere, meme une 
täche d'interet public. Pour cette seule raison, la proposition 
Müller devrait etre refusee. 
Mais par ailleurs, il faut avouer des difficultes d'application 
dans la mesure au cette disposition ne precise pas quels se
raient les frais a couvrir et comment ils seraient calcules. 
Pour toutes ces raisons je vous invite, conformement au vote 
intervenu au sein de la commission, a rejeter les propositions 
Nabholz et Müller-Wiliberg, taut en tenant campte des nuan
ces que je viens de developper. 

Mühlemann, Berichterstatter: Beschäftigungstherapie im 
Sinne der gemeinnützigen Arbeit ist erwünscht. Darüber sind 
wir uns alle einig. Der Unterschied zwischen den beiden Vor
schlägen Nabholz und Müller-Wiliberg ist relativ klein. Bei 
Herrn Müller-Wiliberg haben wir einen Zwang; bei Frau Nab
holz kann der Asylbewerber wählen. 
Aber täuschen Sie sich nicht! Der Asylbewerber muss seine 
Fürsorgekosten zurückerstatten. Irgendwo muss er ja Geld 
verdienen. Also wird er wahrscheinlich in diesen gemeinnützi
gen Dienst eintreten und diese Arbeit übernehmen. Ich muss 
Herrn Müller-Wiliberg einfach fragen, was er zu tun gedenkt, 
wenn ein Asylbewerber sich weigert, die Arbeit auszuführen. 
Es sind keinerlei Sanktionen vorgesehen. Es ist gar nicht so 
einfach, in diesem Fall vorzugehen. Ich möchte mich nicht in 
den juristischen Streit einmischen; aber die Menschenrechts
konvention, Artikel 4 Ziffer 2, ist sehr eindeutig in dieser Frage
stellung und gestattet diese Art Zwangsarbeit nicht. Die Mehr
heit der Kommission hat sich deshalb auch gegen den Min
derheitsantrag Müller-Wiliberg gerichtet. Sie haben zu ent
scheiden. 

Bundespräsident Koller: Der Bund fördert Beschäftigungs
programme. Ich verweise Sie auf Artikel 20b Absatz 3. Der 
Bundesrat bedauert eigentlich nur, dass von dieser Möglich
keit der Beschäfigungsprogramme für Asylbewerber noch viel 
zu wenig Gebrauch gemacht wird; denn es bestehen hier 
zweifellos noch grosse Möglichkeiten, sei es im Rahmen des 
Natur-, Heimat- und Umweltschutzes, sei es im Rahmen der 
Berg- und Katastrophenhilfe, sei es im Bereich der Landwirt
schaft oder der sozialen und gemeinnützigen Institutionen. In
sofern unterstütze ich im Namen des Bundesrates voll den An
trag von Frau Nabholz. Wir sind durchaus bereit, solche Be
schäftigungsprogramme als Ausnahme vom drei- bzw. sechs
monatigen Arbeitsverbot zuzulassen. Diesem Antrag kann ich 
aus den genannten Gründen ohne weiteres zustimmen. 
Schwieriger ist die Lage leider beim Antrag von Herrn Müller
Wiliberg, weil die Rechtslage dort gemäss Artikel 4 Ziffer 2 der 
EMRK und gemäss dem Uebereinkommen Nummer 29 der In
ternationalen Arbeitsorganisation über Zwangs- und Pflichtar
beit jede Zwangs- oder Pflichtarbeit verbietet. Zwar gibt es ei
nen Ausnahmenkatalog im Absatz 3 des genannten Artikels 
der EMRK für Häftlinge, für Militärdienst, für Dienstleistungen 
im Rahmen der Notfall- und Katastrophenhilfe oder im Rah
men der normalen Bürgerpflichten. Aber der Antrag von Herrn 
Müller-Wiliberg geht eben über diesen Ausnahmenkatalog 
klar hinaus, und trotz des uns vorgelegten Rechtsgutachtens 
bleiben namhafte, ernsthafte Zweifel, ob eine derartige Be
stimmung tatsächlich mit diesen internationalen Verträgen 
vereinbar wäre. Ich glaube, dass wir diese Bestimmung im 
Grunde genommen auch gar nicht brauchen. Wichtig ist, dass 
wir Beschäftigungsprogramme durchführen können, auch als 
Ausnahme vom Arbeitsverbot, und da bin ich überzeugt, dass 
die ganz grosse Mehrzahl aller Asylbewerber freiwillig mit
machen wird. Sie erhalten übrigens im Rahmen dieser Be
schäftigungsprogramme eine sogenannte Motivationszulage, 
eine Tagesentschädigung. Diese darf jedoch keinen mass
gebenden Lohn im sozialversicherungsrechtlichen Sinn von 

Artikel 5 des AHV-Gesetzes darstellen. Ich glaube, mit diesen 
Grundlagen haben wir eigentlich alle Voraussetzungen ge
schaffen, um das Arbeitsproblem vernünftig zu lösen, und es 
scheint mir unnötig zu sein, eine völkerrechtlich zweifelhafte 
Norm in diesen Bundesbeschluss aufzunehmen. 
Ich beantrage Ihnen also, dem Antrag von Frau Nabholz zuzu
stimmen und den Antrag der Minderheit II (Müller-Wiliberg) 
abzulehnen. 

M. Ducret, rapporteur: J'ajouterai simplement, pour que le 
vote soit clair, que Ja proposition Nabholz a l'article 21, ali
nea 1 bis est retiree. En revanche, Mrne Nabholz nous pro
pose a l'article 21, alinea 3: «Les requerants habilites a exercer 
une activite lucrative conformement aux dispositions de la po
lice des etrangers ou qui participent a cles täches d'utilite pu
blique ne sont pas soumis a l'interdiction de travail.» C'est dire 
que la proposition qu'avait faite Mme Nabholz a l'article 21, 
alinea 1 bis est reportee a l'article 21, alinea 3. 

Mühlemann, Berichterstatter: Damit es ganz klar ist: Frau 
Nabholz hat den Antrag der Minderheit I zu Artikel 21 Absatz 
1 bis zugunsten ihres neu formulierten Antrages zu Artikel 21 
Absatz 3 zurückgezogen. 

President: Nous opposons dans un premier vote Ja proposi
tion de Ja minorite II (Müller-Wiliberg) a Ja proposition de 
Mme Nabholz. Le resultat de ce vote sera oppose a Ja proposi
tion de Ja majorite de Ja commission. 

Abstimmung- Vote 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag Nabholz (Abs. 3) 
Für den Antrag der Minderheit II (Abs. 1 bis) 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag Nabholz (Abs. 3) 
Für den Antrag der Mehrheit 

93Stimmen 
42 Stimmen 

104Stimmen 
22Stimmen 

Le president: L'alinea 1 bis de cet article est ainsi caduc. 

Abs. 2-AI. 2 
Angenommen -Adopte 

Art. 21 a, 21 b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.22 
Antrag Ruf 
(Geltender Text) 
Abs. 1 
Der Bundesrat entscheidet über die Aufnahme von Gruppen 
alter, kranker oder behinderter Flüchtlinge, denen bereits ein 
anderes Land Asyl gewährt hat. 
(Rest des Absatzes streichen) 
Abs.2 
Streichen 

Art. 22 
Proposition Ruf 
(Texte actuel) 
Al. 1 
Le Conseil federal statue sur l'admission de groupes de refu
gies äges, malades au handicapes auxquels un autre pays a 
deja accorde l'asile. 
(Biffer le reste de l'alinea) 
A/.2 
Biffer 
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Ruf: Im Abschnitt 6 (in der bisherigen Numerierung war es 5) 
des 2. Kapitels des Asylgesetzes wird dem Bundesrat die 
Kompetenz eingeräumt, grössere Flüchtlingsgruppen, denen 
in einem anderen Land bereits Asyl gewährt wurde, in unser 
Land aufzunehmen. Ueber die Aufnahme kleinerer Flücht
lingsgruppen kann das Departement entscheiden. Mein An
trag möchte diese Kompetenzen für bundesrätliche und de
partementsinterne Globallösungen einschränken. 
Ich bin der Meinung, dass die beschränkten Aufnahmemög
lichkeiten der Schweiz eine Absichtserklärung gemäss dem 
heute geltenden Artikel 22 einfach nicht mehr erlauben. Frei
willige humanitäre Aktionen sind unseres Erachtens auf klei
nere Gruppen zu beschränken und haben eine seltene Aus
nahme in wirklichen Notfällen darzustellen. Dafür sollte der 
Bundesrat selbst zuständig sein. Deshalb die vorgeschlagene 
Formulierung von Absatz 1: «Der Bundesrat entscheidet über 
die Aufnahme von Gruppen alter, kranker oder behinderter 
Flüchtlinge, denen bereits ein anderes Land Asyl gewährt 
hat.» Der Rest des Absatzes sowie Absatz 2 sind zu streichen. 
Mein Vorschlag entspricht damit durchaus der humanitären 
Tradition unseres Landes. 
Erlauben Sie mir noch ein Wort zu den soeben erwähnten be
schränkten Möglichkeiten unseres Landes. John K. Galbraith, 
ein angesehener amerikanischer Oekonom, schreibt in sei
nem Werk «Die Arroganz der Satten», dass die Schweiz die mit 
Abstand grösste Entwicklungshelferin der Welt sei - mit Blick 
auf die Anwesenheit Hunderttausender von Fremdarbeitern 
und Flüchtlingen. Offensichtlich zählt Herr Galbraith die 
Schweiz nicht zu den arroganten Satten. Was will ich mit die
sem Zitat unterstreichen? Wir müssen uns im klaren sein, dass 
die Grenzen des Aufnahmevermögens unseres Landes längst 
erreicht sind und laufend noch überschritten werden. Es darf 
keine Gelegenheit ausgelassen werden, dies zu unterstrei
chen. Die harten Reaktionen von vielen Mitbürgern in der 
Flüchtlingsfrage beweisen deutlich, dass die Integrationskraft 
unseres Volkes an seine Grenzen stösst! Wie Sie wissen, hat 
die Schweiz in Europa einen der höchsten Prozentanteile an 
definitiv aufgenommenen Flüchtlingen und Asylbewerbern im 
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung zu verzeichnen. Diese Si
tuation zwingt uns einfach, die von mir vorgeschlagenen politi
schen Schlüsse zu ziehen. Die Aufnahme grösserer Flücht
lingsgruppen, die bereits in einem anderen Land Asyl gefun
den haben, ist deshalb politisch nicht realistisch und kann 
nicht den Zielsetzungen einer humanitären, langfristig trag
baren Asylpolitik entsprechen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zu meinem Antrag. 

M. Ducret, rapporteur: La commission ne s'est pas pro
noncee sur cet objet, et pour cause. Personnellement, je con
sidere que la disposition actuelle donne une certaine sou
plesse au Conseil federal. C'est la raison pour laquelle il me 
semble inopportun de reduire cette marge de manoeuvre. A ti
tre tout a fait personnel donc, je vous invite a rejeter la proposi
tion de M. Ruf. 

Mühlemann, Berichterstatter: Es scheint uns sinnvoll, den An
trag Ruf abzulehnen. Der Bundesrat entscheidet über Grund
sätzliches, und die Details werden beim Bundesamt geregelt. 
Es besteht kein Grund, davon abzuweichen. 

Bundespräsident Koller: Diese Bestimmung dient vor allem 
der Entlastung von finanzschwachen Erstasylländern. Ich 
kann Sie versichern, der Bundesrat legt jeweilen die Kontin
gente fest, die wir aus finanzschwachen, besonders belaste
ten Erstasylländern übernehmen. Alle Grundsatzentscheide 
fallen im Bundesrat; Sache des Departementes beziehungs
weise des Bundesamtes sind wirklich nur die auf eine kleine 
Anzahl beschränkten Entscheide. Die Kompetenz ist adäquat 
geregelt. 
Ich möchte Sie bitten, es bei der bisherigen Ordnung zu belas
sen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Ruf 
Dagegen 

10-N 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Asylverfahren. Aenderung 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 

Antrag Steffen 
.... bewilligt. Er wird dem Fremdarbeiterkontingent angerech
net. 

Art. 27 
Proposition de Ja commission 
.... une activite lucrative et a changer d'emploi .... 

Proposition Steffen 
.... sans egard a la situation du marche du travail. II sera impute 
sur le contingent des travailleurs etrangers. 

Präsident: Herr Steffen hat seinen Antrag zu Artikel 27 zurück
gezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposition de Ja commission 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

A,;genommen -Adopte 

Art. 41 
Antrag Ruf 
Abs.3 
Die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft erstreckt sich 
auch auf den Ehegatten und die Kinder. 

Eventualantrag Steffen 
(sofern der Antrag zu Artikel 27 abgelehnt wird) 
Abs. 4 (neu) 
Wird die Flüchtlingseigenschaft aberkannt, so wird die betrof
fene Person bei einem weiteren Verbleiben in der Schweiz 
dem Fremdarbeiterkontingent angerechnet. 

Art. 41 
Proposition Ruf 
Al. 3 
Le retrait de la qualite de refugie s'etend au conjoint et aux en
fants du refugie. 

Proposition subsidiaire Steffen 
(en cas de rejet de la proposition a l'article 27) 
Al. 4 (nouveau) 
Lorsque la qualite de refugie a ete retiree a l'interesse et que 
celui-ci demeure neanmoins en Suisse, une unite est imputee 
sur le contingent des travailleurs etrangers. 

Abs. 3-AI. 3 

Ruf: Jetzt haben Sie es bald überstanden, unsere Anträge be
handeln bzw. deren Begründungen anhören zu müssen. Aber 
vielleicht gibt diese Debatte dem Büro doch die Gelegenheit, 
einmal die Frage zu überdenken, ob man nicht auch einmal 
fraktionslosen Parlamentariern die Gelegenheit zur Einsitz
nahme in Kommissionen geben sollte, wenn dies wirklich von 
der Interessenlage her begründet ist. 
Bei Artikel 41 geht es um den Widerruf des Asyls. Es werden in 
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den Absätzen 1 und 2 die Voraussetzungen und Wirkungen 
des Widerrufs festgehalten. Absatz 3 bestimmt, dass die Aber
kennung der Flüchtlingseigenschaft sich nicht auf den Ehe
gatten und die Kinder erstreckt. Unseres Erachtens ist dies 
eine völlig unlogische Regelung. 
Dieser Absatz 3 stellt die gesetzliche Vermutung auf, dass 
Ehegatten und Kinder von Flüchtlingen ebenfalls die Flücht
lingseigenschaft besitzen. Dies entspricht auch den in jahr
zehntelanger Praxis gewonnenen Erfahrungen. Der umge
kehrte Schluss muss indessen aber auch gezogen werden! 
Die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft muss doch auto
matisch dazu führen, dass auch nahe Angehörige, die in die 
Flüchtlingseigenschaft des Ehegatten eingeschlossen waren 
oder die eigene Verfolgungsgründe geltend machen konnten, 
nun diese Eigenschaft verlieren, weil sie eben z. B. - das ist ei
ner der Gründe, die in Artikel 41 erwähnt sind - das Asylrecht 
erschlichen haben. 
Deshalb schlage ich Ihnen einen neuen Absatz 3 des Inhalts 
vor: «Die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft erstreckt 
sich auch auf den Ehegatten und die Kinder.» Es ist doch nicht 
mehr als recht und billig, einer kollektiven Asylgewährung für 
eine ganze Familie beispielsweise auch eine kollektive Ab
erkennung folgen zu lassen, namentlich wenn das Asylrecht 
durch Betrug, durch unwahre Angaben erreicht worden ist. 
Ansonsten würde sich ja die groteske Situation ergeben, dass 
innerhalb der gleichen Familie rechtlich unterschiedliche Auf
enthaltsregelungen bestünden. Der Ehegatte wäre nicht mehr 
ein Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes, seine Frau und 
seine Kinder aber doch. Auch in der Praxis würden daraus 
stossende Nachteile und Probleme resultieren. 
Weil also diese Regelung von Absatz 3 unlogisch ist, möchte 
ich Sie um Zustimmung zu meinem letzten Abänderungsan
trag bitten. 

M. Ducret, rapporteur: M. Ruf nous propose d'associer au re
trait de la qualite de refugie les conjoints et enfants du refugie. 
A titre personnel, parce que la commission ne s'est pas pro
noncee sur cet objet, je dois vous inviter ä repousser la propo
sition de M. Ruf. En effet, celle-ci pourrait avoir des conse
quences immeritees, soit pour le conjoint, soit pour \es en
fants. Dans certains cas, il pourrait etre choquant de leur appli
quer une mesure de renvoi, que leur comportement personnel 
ne justifie pas. En revanche, il est bien evident que si le con
joint ou les enfants reunissent les conditions propres ä revo
quer la decision d'asile qui a ete prise ä leur endroit, ils pour
ront etre compris dans la mesure de renvoi du refugie. 

Mühlemann, Berichterstatter: Herr Ruf, Sie haben wahr-
, scheinlich recht, dass es psychologisch geschickter gewesen 

wäre, wir hätten einen Vertreter Ihrer Partei in die Kommission 
aufgenommen. Vielleicht wird das Büro es das nächste Mal 
tun. 
Nun zu Ihrem Antrag. Es ist natürlich sinnvoll, dass bei der Auf
nahme die Familie kollektiv aufgenommen wird und dass 
beim Widerruf dann eine individuelle Prüfung vorgenommen 
wird. Aus diesen Gründen ist Ihr Antrag abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Es ist tatsächlich so: Bei der Bewilli
gung des Asyls profitieren die Ehefrau und die minderjährigen 
Kinder automatisch wegen des Prinzips der Einheit der Fami
lie. Es erfolgt also gar keine materielle Ueberprüfung der 
Flüchtlingseigenschaft. 
Demgegenüber verlangt nun natürlich der Widerruf eine mate
rielle Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; denn es könnte ja 
durchaus denkbar sein, dass die Flüchtlingseigenschaft bei
spielsweise im Hinblick auf die Ehefrau gegeben ist. Wenn bei 
der Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft die Familien
mitglieder automatisch miteinbezogen würden und im er
wähnten Beispiel eine Rückschaffung der Ehefrau vorgenom
men würde, käme es zu einem Verstoss gegen das Gebot des 
Non refoulement. Bevor man widerruft und damit allenfalls 
ausschafft, muss eben die Flüchtlingseigenschaft materiell 
geprüft werden. Das ist der Sinn dieser Regelung. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, den Antrag von Herrn Ruf ab
zulehnen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag Ruf 
Dagegen 

Minderheit 
offeinsichtliche Mehrheit 

Le president: M. Steffen a retire sa proposition a l'alinea 4. 

Art.43,44 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 46 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Segond, Gros) 
Gegen Verfügungen kantonaler Behörden ist die Beschwerde 
an eine oder mehrere kantonale Beschw13rdebehörden zuläs
sig, unter Vorbehalt der Verfügungen gHmäss Artikel 15 Ab
satz 4. 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrat,es 

Art.46 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Segond, Gros) 
Le recours ä une ou plusieurs autorites cantonales est receva
ble contre les decisions d'autorites cantonales, excepte les 
decisions prises en vertu de l'article 15, 413 alinea. 

Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1 - Al. 1 

Le president: La proposition de la minorite Segond au pre
mier alinea est devenue caduque suite au vote intervenu a l'ar
ticle 15. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrhe;t 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs.2 - Al. 2 
Angenommen -Adopte 

Art.46a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

a ..... 
b.Streichen 
C ..... 

Minderheit 
(Günter, Bäumlin, Dormann, Fankhauser, Leuenberger-Solo
thurn, Rechsteiner, Stocker) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrat13s 

Art.46a 
Proposition de la commission 
Majorite 

a ..... 
b. Bitter 
C .•.•. 
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Minorite 
(Günter, Bäumlin, Dormann, Fankhauser, Leuenberger
Soleure, Rechsteiner, Stocker) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Günter, Sprecher der Minderheit: Eine Mehrheit hat aus dem 
Vorschlag des Bundesrates den Absatz b gestrichen. Es geht 
darum - und nur darum-, dass, wenn eine Familie bei der Kan
tonszuteilung auseinandergerissen werden sollte, eine Be
schwerdemöglichkeit vorhanden ist. Wir meinen, die Exper
tenkommission hat gewusst, warum sie das hier stehengelas
sen hat. Es ist eine Beschwerde ohne aufschiebende Wirkung. 
Es ist also nicht so, dass jemand querelieren könnte mit Hilfe 
dieses Buchstabens b. 
Es wurde uns gesagt, dass im Prinzip darauf geachtet wird, 
dass die Familie zusammenbleibt. Es ist aber auch einge
räumt worden, dass es Einzelfälle gab, wo das nicht so ge
schah. 
Bei allem Vertrauen in den Bundesrat bin ich noch nicht über
zeugt, ob wirklich in drei Monaten alles entschieden ist. Des
halb, scheint mir, muss es die Möglichkeit einer Einsprache 
geben, wenn Familien auseinandergerissen und einzelne Fa
milienmitglieder in verschiedenen Kantonen plaziert werden. 
Es ist ein nicht wiedergutzumachender Nachteil, wenn man 
längere Zeit auseinandergerissen wird. Wir sind der Meinung, 
dass der Buchstabe b bestehen bleiben sollte, so wie es der 
Bundesrat und die Expertenkommission ursprünglich vorge
schlagen haben. 

M. Ducret, rapporteur: Je laisserai le soin a M. Mühlemann de 
vous exposer les raisons qui ont conduit la commission a sui
vre cette proposition. Je vous signale cependant qu'elle a ete 
acceptee par Ja majorite de la commission, par 13 voix con
tre 7. 

Mühlemann, Berichterstatter: Herr Gunter, wir wollen die An
fechtbarkeit der Verteilung auf die Kantone nicht, um eine Be
schleunigung zu erreichen. Wir können sie mit gutem Gewis
sen befürworten, weil mir kein Einzelfall bekannt ist, wo man 
Fehler in der Verteilung gemacht hat. Es würde noch fehlen, 
dass man hier so unvernünftig handeln würde und in der Ver
teilung der Asylbewerber auf die Kantone die Familien bei
spielsweise auseinanderreissen würde. So vernünftig sind die 
meisten Instanzen dieses Landes, dass sie darauf achten. 
Darum können Sie den Antrag von Herrn Günter ablehnen 
und dem Antrag der Kommissionsmehrheit zustimmen. 

Bundespräsident Koller: Obwohl sich der Bundesrat bemüht 
hat, die selbständig anfechtbaren Zwischenentscheidungen 
möglichst zu beschränken, hat uns die Sorge um die Einheit 
der Familie dazu bewogen, den Verteilungsentscheid als an
fechtbare Zwischenverfügung aufzuführen. Anderseits muss 
ich zugeben, dass mir aus der Praxis keine Fälle bekannt sind, 
wo der Grundsatz der Familieneinheit, der sich aus Artikel 8 
EMRK und auch aus Artikel 14a Absatz 3 ergibt, verletzt wor
den wäre. Das Prinzip war uns trotzdem so wichtig, dass wir 
hier einen selbständig anfechtbaren Zwischenentscheid vor
gesehen haben. 

Günter, Sprecher der Minderheit: Dem Votum des Herr Bun
despräsidenten konnten Sie entnehmen, dass er keine Staats
affäre macht, aber grundsätzlich diesen Buchstaben b für rich
tig hält. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.46b 
Antrag der Kommission 

85 Stimmen 
42 Stimmen 

Ueber Beschwerden .... Artikel 16 Absätze 1 und 1 bis und .... 

Proposition de Ja commission 
.... aux articles 16, alineas 1 et 1 bis, et .... 

Angenommen -Adopte 

Art. 46c - 46e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 47 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
. ... der Artikel 13d Absätze 2 und 3, 16 Absätze 1 und 1 bis und 
19Absatz 2 .... 
Abs.2 
Dieselbe Befugnis sowie die Befugnis zur Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung stehen der Beschwerdeinstanz 
nach Einreichung der Beschwerde zu; über ein Begehren um 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist ohne Ver
zug zu entscheiden. 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Ruf 
Abs. 1 
.... der Artikel 13d Absätze 2 und 3, 16 Absätze 1 und 1 bis, 16a 
Absatz 1 und 19 Absatz 2 .... 

Art. 47 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
.... les articles 13d, 2e et 3e alinea, 16, alineas 1 et 1 bis et 19, 
2ealinea, .... 
A/.2 
La meme competence, de meme que la competence de resti
tuer l'effet suspensif, appartient a l'autorite de recours apres Je 
depöt du recours; il faut statuer sans retard sur la demande de 
restitution de l'effet suspensif. 
A/.3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Ruf 
Al. 1 
.... les articles 13d, 2e et 3e alinea, 16, alineas 1 et 1 bis, 16a, 
1er alineaet 19, 2e alinea .... 

Le president: La proposition Ruf a deja ete rejetee lors du vote 
sur l'article 17a. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposition de Ja commission 

Ziff. II Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.14a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-4, 6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.5 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Nabholz, Aubry, Eppenberger Susi, Gros, Philipona, Segond, 
Seiler Hanspeter, Wanner) 
.... für Flüchtlinge und in Uebereinstimmung mit der überwie
genden Praxis anderer europäischer Staaten bestimmen, wel
che .... 
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Art.14a 
· Proposition de /a commission 

Al. 1-4, 6 
Adherer au projet du Conseil federal 

A/.5 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Nabholz, Aubry, Eppenberger Susi, Gros, Philipona, Segond, 
Seiler Hanspeter, Wanner) 
.... la pratique dominante d'autres Etats europeens, le Conseil 
federal .... 

Abs. 1 - 4, 6 - Al. 1 - 4, 6 
Angenommen -Adopte 

Abs. 5-AI. 5 

Frau Nabholz, Sprecherin der Minderheit: Es geht mir in mei
nem Antrag darum, der Gummiformulierung in Absatz 5 etwas 
Konturen zu verleihen. Nach der Bestimmung des Bundes
rates kann Gruppen von Gesuchstellern die vorläufige Auf
nahme gewährt werden. Es muss dabei lediglich vorher das 
Uno-Hochkommissariat für Flüchtlinge konsultiert und die 
Praxis anderer, nicht näher bestimmter Staaten berücksichtigt 
werden. Was heisst «anderer Staaten», was heisst «berück
sichtigen»? Eine solch unbestimmte Formulierung könnte zu 
einer extremen Ausweitung des Institutes der vorläufigen Auf
nahme führen. 
Es besteht auch eine gewisse Gefahr, dass man bei den ge
genwärtigen Problemen mit den Pendenzen und der Ueberla
stung des Beschwerdeapparates dazu tendieren könnte, 
möglichst viele Asylbewerber, deren Gesuch nicht offensicht
lich unbegründet ist, unter diese Kategorie einzuordnen. Ge
rade in der Frage der Gewaltflüchtlinge geht es aber darum, 
ein klares Konzept dessen zu umschreiben, was der Bundes
rat will. 
Der Bundesrat hat in der Kommission ausgeführt, dass er in 
der Praxis im Prinzip gemäss meinem Antrag handeln will. 
Wenn man aber schon diese Absicht hat, bin ich der Auffas
sung, dass man das ebensogut ins Gesetz schreiben kann. Es 
ist insbesondere auch wichtig, dass wir hier klare Konturen ge
ben, weil international eine Uebereinstimmung in der Lagebe
urteilung und innereuropäisch in der Wegweisungspraxis von 
besonderer Bedeutung ist. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass 
es zu innereuropäischen Binnenwanderungen kommt, was 
wir alle nicht wollen. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag zuzustimmen. 

M. Ducret, rapporteur: La commission s'est prononcee par 
1 O voix contre 8 contre la proposition de la minorite Nabholz, 
en considerant pour l'essentiel qu'il n'y avait pas de raison 
d'exclure la pratique d'autres Etats et que la souplesse voulue 
pour l'ensemble des dispositions de la loi impliquait que nous 
donnions la possibilite au Conseil federal de prendre en consi
deration des legislations extra-europeennes egalement. C'est 
exclusivement pour cette raison que la majorite de la commis
sion vous propose de rejeter la proposition de la minorite Nab
holz. 

Mühlemann, Berichterstatter: Die Differenz zwischen der Vari
ante der Kommissionsmehrheit und derjenigen von Frau Nab
holz ist äusserst gering. Es handelt sich um die Frage, ob in 
diesen Erfahrungsaustausch primär die europäischen Staa
ten einbezogen werden sollen oder ob das ausgeweitet wer
den soll. Wir haben in der Kommission nicht sehr lange dar
über diskutiert. Wir schlagen Ihnen aber vor, die weitere Fas
sung des BundesratßS beizubehalten. 

Bundespräsident Koller: Es geht in der Tat um eine kleine Dif
ferenz. Wir sollten in dieser Frage meiner Meinung nach aber 
auch nicht allzu ängstlich sein. 
Worum geht es? Wir wissen heute, dass wir Libanesen, so
lange im Libanon die bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse an-

halten, nicht zurückschaffen können. Macht es dann einen 
Sinn, sehr aufwendige Individualverfahren durchzuführen, ob
wohl wir von vornherein wissen, dass wir diese Leute nicht in 
ihr Heimatland zurückschaffen können? Hier bietet dieser Arti
kel die adäquate Lösung der vorläufigen Aufnahme. 
Ich möchte Sie daher bitten, der Formulierung des Bundes
rates und der Mehrheit der Kommission :zuzustimmen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 14b-14d, Ziff. III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 14b-14d, eh. III 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Ziff. IV 
Antrag der Kommission 
Titel, Abs. 1 - 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2bis (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 

68Stimmen 
57Stimmen 

(Bäumlin, Fankhauser, Günter, Hubache1r, Pitteloud, Rechstei
ner, Stocker) 
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten von Artikel 11 Ab
satz 3. 

Ch.IV 
Proposition de Ja commission 
Titre, al. 1 - 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2bis (nouveau) 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Bäumlin, Fankhauser, Günter, Hubache•r, Pitteloud, Rechstei
ner, Stocker) 
Le Conseil federal fixe l'entree en vi1~ueur de l'article 11, 
3ealinea. 

Titel, Abs. 1 - 4 - Titre, al. 1 - 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2bis-AI. 2bis 

Le president: La proposition de minorite Bäumlin est cadu
que en raison de l'acceptation de la proposition Guinand ä l'ar
ticle 11. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrh13it 
Adopte selon Ja proposition de Ja majoritei 

Mme Pitteloud: Je vous prie de m'excuser, mais avant la vota
tion finale, je voudrais faire une declaration au nom du groupe 
socialiste et vous dire que, au vu des resultats de nos debats 
et, en particulier, au vu de l'instauration d'une instance de re
cours independante, le groupe socialiste votera l'arrete 
federal parce qu'il entend manifester son soutien ä une tenta
tive d'appliquer une politique d'asile dans un climat non pola
rise et donner sa chance aussi au Conseil federal qui nous pa
ra1t essayer d'agir de son mieux et de banne foi dans une situa
tion difficile. Toutefois, nous ne votons pas cet arrete federal 
les yeux fermes car, comme je l'ai dit ä plusieurs reprises, c'est 
l'application pratique de l'arrete qui sera determinante. Nous 
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resterons en contact etroit avec les representants des oeuvres 
d'entraide, les defenseurs du droit d'asile, ceux qui sont aux 
centres d'enregistrement, pour savoir comment cet arrete sera 
applique, et si il ne devait pas etre applique de bonne foi, je 
pense alors que malheureusement il en serait fait des resultats 
de cet arrete federal et de nos debats. 

Frau Nabholz: Eine Mehrheit der freisinnigen Fraktion wird 
gegen dieses Asylgesetz stimmen. Wir haben Hand geboten 
zu einem gestrafften und beschleunigten Verfahren. Wir ha
ben das aber immer im Denken an eine sogenannte «Opfer
symmetrie» getan. Wir müssen feststellen, dass mit dem gest
rigen Entscheid über die Einrichtung der unabhängigen Be
schwerdeinstanz aber ein Entscheid getroffen worden ist, den 
wir nicht verantworten können. Deshalb lehnen wir im Moment 
dieses Gesetz ab. 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

Ad 90.025 

Postulat der Kommission 

105Stimmen 
25Stimmen 

Asylgesetz und Entwicklungszusammenarbeit 

Postulat de la commission 
Loi sur l'asile et cooperation au developpement 

Wortlaut des Postulates vom 16. Mai 1990 
Der Bundesrat wird ersucht, nach der 3. Revision des Asylge
setzes sofort Konzept und Massnahmenkatalog für die Ent
wicklungszusammenarbeit mit den wichtigsten Herkunftslän
dern von Asylbewerbern vorzulegen. 
Diese langfristig wirksamen Massnahmen sollen vor allem fol
genden Zielen dienen: 
- Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in ökonomisch un
terentwickelten Gebieten; 
- Vermittlung von praktischem Wissen und Können im berufs
schulischen Bereich; 
- Hilfe beim Aufbau einer besseren medizinischen Infrastruk
tur; 
- Unterstützung von Projekten des sozialen Wohnungsbaues; 
- Einsatz für die Verbesserung der demokratischen Strukturen 
im Rahmen der persönlichen und politischen Freiheitsrechte. 
Die Projekte für diese Entwicklungszusammenarbeit sind in 
Kooperation mit andern Staaten zu planen und durchzufüh
ren. 

Texte du postulat du 16 mai 1990 
Le Conseil federal est prie de presenter, immediatement apres 
Ja 3e revision de la loi sur l'asile, un plan accompagne d'un 
train de mesures portant sur Ja cooperation au developpement 
avec les principaux pays d'origine des requerants d'asile. 
Ces mesures effectives a Jong terme devront essentiellement 
avoir /es objectifs suivants: 
- ameliorer la situation economique de regions sous-develop
pees; 
- assurer le transfert de connaissances pratiques dans le do
maine de la formation professionnelle; 
- aider a mettre sur pied de meilleures infrastructures medica
les; 
- cooperer a la construction de logements sociaux; 
- s'efforcer d'ameliorer les structures democratiques dans le 
cadre des libertes individuelles et des droits politiques. 
II conviendra de mettre au point et de realiser ces projets de 
cooperation au developpement avec le concours d'autres 
Etats. 

Ad 90.025 

Motion der Kommission (Minderheit) 
(Günter, Dormann) 
Asylgesetz. Lage in der Türkei und in Kurdistan 

Motion de la commission (minorite) 
(Günter, Dormann) 
Loi sur l'asile. Situationen Turquie et au Kurdistan 

Wortlaut der Motion vom 16. Mai 1990 
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Massnahmenkatalog 
vorzulegen, der geeignet ist, 
- die Menschenrechtssituation in der Türkei positiv zu be
einflussen und 
- zu einer demokratischen Lösung des Kurdenproblems und 
anderer Minderheitenprobleme beizutragen, 
- sowie die Entwicklung in den ärmsten Gebieten dieses Lan
des so zu fördern, dass die Leute nicht auswandern müssen. 
Ziel dieses Massnahmenkataloges ist die Reduktion des Asyl
bewerberstroms aus diesem Land, indem die Hauptursachen 
des Problems direkt angegangen werden. 

Texte de Ja motion du 16 mai 1990 
Le Conseil federal est charge de presenter un train de mesures 
propre 
- a avoir une influence positive sur la situation prevalant en 
Turquie au regard des droits de l'homme, et 
- a contribuer a trouver une solution democratique au pro
bleme kurde et aux problemes d'autres minorites 
- ainsi qu'a favoriser le developpement des regions les plus 
defavorisees de ce pays afin que leurs habitants ne soient plus 
obliges d'emigrer. 
Le but de ce train de mesures est de reduire le flot de reque
rants d'asile parvenant de ce pays en s'attaquant directement 
aux causes du probleme. 

Antrag Aubry 
Getrennte Abstimmungen über die drei Punkte der Motion. 

Proposition Aubry 
Voter les trois points presentes separement au lieu de la mo
tion en bloc. 

Le president: Je vous communique que le postulat de la com
mission ainsi que la motion de la minorite de la commission 
seront traites dans le cadre du Departement federal des affai
res etrangeres lors d'une prochaine seance. 

Verschoben - Renvoye 

B. Bundesgesetz über die Schaffung eines Bundesamtes 
für Flüchtlinge 
B. Loi federale portant creatlon d'un Office federal pour 
les refugies 

Anträge und Diskussion siehe Seiten 791 ff. hiervor 
Propositions et discussion voir pages 791 ss. ci-devant 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
(Eintreten) 

Für den Antrag Ruf/Scherrer 
(Nichteintreten) 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Art. 1 -4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

114Stimmen 

4Stimmen 

michael.tellenbach
Textfeld



Procedure d'asile. Modification 

Titre et preambule, art. 1 -4 
Proposition de la comrriission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

866 

115Stimmen 
4Stimmen 

C. Bundesbeschluss über die Genehmigung einer Aende
rung der Verordnung über die Zuweisung der Aemter an 
die Departemente und der Dienste an die Bundeskanzlei 
C. Arrete federal approuvant la modification de l'ordon
nance concernant l'attribution des offices aux departe
ments et des services ä la Chancellerie federale 

Anträge und Diskussion siehe Seiten 791 ff. hiervor 
Propositions et discussion voir pages 791 ss. ci-devant 

Le president: M. Scherrer retire sa proposition de non-entree 
en matiere pour l'arrete C etant donne le resultat de la votation 
de l'arrete B. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Art. 1, 2, Beilage 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, art. 1, 2, annexe 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Seite 1 der Botschaft 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
seien la page 1 du message 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

Schluss der Sitzung um 12.50 Uhr 
La seance est levee a 12 h 50 

122Stimmen 
3Stimmen 

N 6 juin 1990 
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sechste Sitzung - Sixieme seance 

Dienstag, 12. Juni 1990, Vormittag 
Mardi 12juin 1990, matin 

08.00h 

Vorsitz - Presidence: Herr Cavelty 

90.025 

Asylverfahren. Aenderung 
Procedure d'asile. Modification 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 343 hiervor- Voir page 343 ci-devant 

Detailberatung - Discussion par articles 

A. Bundesbeschluss über das Asylverfahren 
A. Arrete federal sur la procedure d'asile 

Titel und Ingress, Art. 1-8, Sa 
Antrag der Kommission· 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule, art. 1 - a, Sa 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Wir haben in der Fahne glückli
cherweise den geltenden Text, und ich würde Ihnen vorschla
gen, dass wir nur dort beraten, wo der Bundesrat oder die 
Kommission eine Aenderung beantragen. Der erste Artikel ist 
Artikel 8a. 
Artikel 8a war in beiden Kommissionen und auch im National
rat unbestritten. Er bringt nichts entscheidend Neues, sondern 
bestätigt eigentlich nur die bisherige Praxis und beruht darauf 
- deshalb ist er doch erwähnenswert-, dass wir zwischen dem 
Non refoulement und der Asylgewährung zu unterscheiden 
haben. 
Wer Fluchtgründe setzt, nachdem er sein Land verlassen hat, 
erhält bei uns kein Asyl, aber der nationalen und internationa
len Regelung folgend, wird er nicht in das Land zurückge
schickt, in dem er an Leben oder Freiheit bedroht wäre. Es 
geht also darum, zu präzisieren, dass kein Asylanspruch ge
schaffen werden kann durch Gründe, die nach dem Weggang 
aus dem Land entstanden sind, aber dass in diesem Zusam
menhang selbstverständlich der Grundsatz der Nichtrückfüh
rung gilt. Das wollte ich zur Erläuterung von Artikel Ba sagen. 
Die Kommission beantragt Zustimmung zum Bundesrat, wie 
schon der Nationalrat sie gewährt hat. 

Angenommen -Adopte 

Art. 9, 9a, 10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Eine aus mehreren Kammern bestehende Rekurskommission 
für Flüchtlingsfragen entscheidet endgültig über Beschwer
den gegen Entscheide des Bundesamtes über 
a. die Verweigerung des Asyls und das Nichteintreten auf ein 
Asylgesuch; 
b. die Wegweisung; 
c. die Beendigung des Asyls. 
Abs.3 
Mit der Beschwerde an die Rekurskommission kann gerügt 
werden: 
a. Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Missbrauch 
und Ueberschreitung des Ermessens; 
b. unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtser
heblichen Sachverhalts; 
c. Unangemessenheit, bei deren Beurteilung die Rekurskom
mission an die Richtlinien und besonderen Weisungen des 
Bundesrates gebunden ist. 
Abs.4 
Der Bundesrat wählt die Mitglieder der Rekurskommission 
und regelt ihre Stellung. Er legt die Organisation fest und kann 
ergänzende Verfahrensvorschriften erlassen, namentlich über 
mündliche Verhandlungen, die mündliche Eröffnung von Ver
fügungen und das summarische Verfahren. 
Abs.5 
Ueber andere Beschwerden entscheidet unter Vorbehalt von 
Weisungen des Bundesrates und der Zuständigkeitsvorschrif
ten des Fremdenpolizeirechts das Departement endgültig. 

Antrag lieg/er 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.11 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
Une commission de recours comprenant plusieurs chambres 
statue de maniere definitive sur les recours contre les deci
sions de l'office federal: 
a. Rejetant les demandes d'asile au pronongant la non-entree 
en matiere sur elles; 
b. Pronongant les renvois; 
c. En matiere de fin d'asile. 
Al. 3 
Le recours adresse a la commission peut etre forme: 
a. Pour violation du droit federal y compris l'exces et l'abus du 
pouvoir d'appreciation; 
b. Pour constatation inexacte au incomplete des faits perti
nents; 
c. Pour inopportunite, la commission de recours etant tenue 
de respecter les directives et instructions particulieres du Con
seil federal dans son appreciation. 
A/.4 
Le Conseil federal nomme les membres de la commission de 
recours et fixe leur statut. II arrete les modalites d'organlsation 
et peut edicter des dispositions complementaires de proce
dure, en particulier sur la procedure orale, la notification orale 
de decisions et la procedure sommaire. 
Al. 5 
Le departement statue de maniere definitive sur les autres re
cours, sous reserve des instructions du Conseil federal et des 
prescriptions de droit de police des etrangers relatives a la 
competence. 

Proposition lieg/er 
Adherer au projet du Conseil federal 

Jagmetti, Berichterstatter: Hier muss ich etwas ausführlicher 
sprechen, weil Sie zu diesem Artikel 11, wie ihn die Kommis
sion vorschlägt, keine Begründung in der Botschaft finden -
aus dem einfachen Grund, weil er vom Ständerat völlig neu 
gestaltet worden ist. Wir legen Ihnen hier einen Antrag vor, der 
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aus der ständerätlichen Kommission kommt, einen anderen 
Weg einschlägt als der Vorschlag des Bundesrates, aber auch 
einen anderen Weg, als der Nationalrat damals auf Antrag von 
Herrn Guinand beschlossen hatte. Ich darf zu diesem Arti
kel 11 immerhin bemerken, dass der Präsident der nationalrät
lichen Kommission informiert worden ist und dass der Antrag
steller im Nationalrat, Herr Guinand, sich diesem Antrag sei
nerseits anschliesst, so dass wir eine gewisse Aussicht haben, 
hier den Konsens zu finden. 
Nun zur Begründung im einzelnen: Die Kommission schlägt 
vor, eine neue Behörde zu schaffen, wie das der Bundesrat 
auch in Aussicht genommen hatte. Anstelle des Beschwerde
dienstes des Justiz- und Polizeidepartements, der letztes Jahr 
- wie ich Ihnen gestern sagte - über 10 000 Beschwerden in 
Flüchtlingsfragen zu beurteilen hatte, soll eine eigene Instanz 
geschaffen werden aus Gründen, die ich hier nicht noch ein
mal wiederholen möchte. Diese neue Instanz - eine neue Be
hörde mit neuer Zuständigkeit und damit auch ein neuer 
Rechtsweg -soll aber nicht in der Verordnung geschaffen wer
den, sondern im Gesetz. Der Bundesrat hatte die Kann-Formel 
vorgeschlagen. Der Nationalrat hat eine verbindliche Rege
lung getroffen. Die ständerätliche Kommission möchte einen 
Schritt weitergehen und eine gesetzliche Ordnung der Frage 
festlegen. Wenn eine neue Behörde geschaffen wird, die ei
nen solchen Geschäftsumfang zu bewältigen und für den ein
zelnen Menschen so wichtige Fragen zu beurteilen hat, dann 
hat dafür nach der Ueberzeugung der Kommission der Ge
setzgeber selbst die Verantwortung zu übernehmen und diese 
nicht der Regierung zu delegieren. Wir sind uns durchaus be
wusst, dass die Regierung ebenso verantwortungsbewusst 
handeln würde, wie die Räte das tun werden, aber Sie werden 
verstehen, dass der Wunsch, die Lösung im Gesetz zu veran
kern, gross ist, weil wir einen ganz neuen Weg beschreiten. 
Das möchte der Ständerat mit seinem Antrag tun. 
Der Antrag beginnt wie jener des Nationalrates bei Absatz 2. 
Ich werde Ihnen den Grund für den Ersatz des heutigen Absat
zes 2 noch erläutern. Der erste neue Absatz - mit anderen 
Worten Absatz 2 - lehnt sich im Grundgehalt stark an das an, 
was der Bundesrat vorgeschlagen und der Nationalrat be
schlossen hat, und führt das im Gesetz näher aus. Hier werden 
die weiterziehbaren Entscheide aufgezählt. Ich weise darauf 
hin, dass das nicht alle Entscheide sind, die in Flüchtlingsfra
gen anfallen. Es sind aber die wichtigsten, nämlich zunächst 
die Verweigerung des Asyls. Welche Bedeutung ein solcher 
Entscheid für den Gesuchsteller hat, brauche ich nicht näher 
zu begründen. Hinzu kommt nach Auffassung der Kommis
sion das Nichteintreten auf das Asylgesuch, das nach dem 
bundesrätlichen Vorschlag und dem Beschluss des National
rates nicht in die Zuständigkeit dieser Kommission gelegt wor
den war. Wir sind aber in der ständerätlichen Kommission der 
Auffassung gewesen, dass das Nichteintreten für den Betroffe
nen letztlich gleich wichtig sei wie die Ablehnung des Ge
suchs, und deshalb haben wir es aufgenommen. Der zweite 
anfechtbare Entscheid, hier stimmen wir überein mit Bundes
rat und Nationalrat, ist die Wegweisung, also die Rückführung 
des Gesuchstellers, die ihre Grenze am Non refoulement fin
det. Ich werde nachher noch zeigen, dass dieses Non refoule
ment in die Ueberprüfungsbefugnisse der Kommission gehört 
und demge.mäss auch hier erwähnt sein muss. Schliesslich 
bei der Beendigung des Asyls geht es letztlich um zwei Fra
gen: um den Widerruf des Asylstatus und um die Feststellung, 
dass das Asyl weggefallen ist. 
Diese Entscheide sollen in die Kompetenz der neuen Rekurs
kommission fallen. Dagegen stehen ihr folgende Entscheide 
nicht zu: jener der vorläufigen Aufnahme, bei dem das Eid· 
genössische Justiz- und Polizeidepartement weiterhin die Be
schwerden beurteilen wird, und derjenige der Internierung, sei 
es die gewöhnliche, sei es jene mit Anstaltseinweisung, die 
vom Bundesgericht überprüft wird. Das ergibt sich aus dem 
heute geltenden Recht, aus Artikel 20 des Anag, den zu än
dern weder der Bundesrat vorgeschlagen noch der National
rat beschlossen hat und den zu revidieren die ständerätliche 
Kommission ihrerseits nicht vorschlägt. Hinzu kommen im 
Asylverfahren eine ganze Reihe weiterer Entscheide - Sie er
sparen mir die Liste-, bei denen es unter anderem um Verfah-

rensfragen geht und die weiterhin vom Justiz- und Polizeide
partement auf Beschwerde hin geprüft würden. Schliesslich 
darf ich darauf hinweisen, dass bei jenen, die korrekt ein Ein
reisegesuch stellen, auch über die Einreise eine Verfügung 
getroffen wird, die ebenfalls den normalen Rechtsweg geht. 
Sie sehen, wir sehen - in Uebereinstimmung mit dem Bundes
rat- nicht eine umfassende Ueberprüfung aller Flüchtlingsent
scheide durch die Rekurskommission vor, sondern wir neh
men die Kernentscheide heraus, also jene, die für das Schick
sal des Individuums von entscheidender Bedeutung sind. Das 
ist in wenigen Worten zusammengefasst die Tragweite des Ab
satzes 2. 
Ich komme zu Absatz 3: Hier liegt die entscheidende Neue
rung der ständerätlichen Kommission. Ich wäre Ihnen dank
bar, wenn Sie für die Arbeiten, die von der Kommission dafür 
geleistet worden sind, Verständnis hätten und diesen Ueberle
gungen folgen könnten. Ich möchte sie mit aller notwendigen 
Konzision begründen. 
Absatz 3 legt das Ueberprüfungsrecht der neuen Instanz fest. 
Dieses Ueberprüfungsrecht möchte die ständerätliche Korn
. mission im Gesetz und nicht in der Verordnung festgelegt ha
ben. Ausgangspunkt für die Aufzählung bildet die heutige Ord
nung der Rechtspflege im Bund. Ich verrate Ihnen kein Ge
heimnis, wenn ich Ihnen sage, dass Litera a und Litera b buch
stäblich aus dem Bundesgesetz über die Organisation der 
Bundesrechtspflege, Artikel 104, übernommen worden sind. 
Litera a legt fest, dass die neue Rekurskommission die Rechts
kontrolle durchführen kann, ohne hier an Weisungen und an 
Instruktionen gebunden zu sein. Nochmals sei betont, dass 
kein Recht auf Asyl besteht und diese Rechtskontrolle dem
gemäss nicht dazu führen wird, dass die Rekurskommission 
frei über die Asylgewährung unter diesem Titel entscheiden 
kann. Hingegen besteht ein Recht auf ein rechtsstaatliches, 
korrektes Verfahren, und es besteht das Recht auf Non refoule
ment nach nationalem und nach internationalem Recht. Die 
Einhaltung dieser Vorschriften soll von der Rekurskommission 
voll überprüft werden können. Deshalb ist es auch richtig, 
dass in Absatz 2 die Wegweisung mit zu den Entscheiden ge
hört, die angefochten werden können. Hier geht es um eine 
Rechtsfrage, die überprüft wird. 
Der zweite Ueberprüfungstatbestand ist der Sachverhalt 
selbst. Gemeint ist natürlich nicht die Prüfung der Weltlage, 
sondern die Prüfung des Sachverhaltes im individuellen, kon
kreten Fall. Hier soll die Rekurskommission -genau gleich wie 
das Bundesgericht- eine freie Ueberprüfung vornehmen kön
nen. Ich glaube, dass dazu im jetzigen Zeitpunkt keine weite
ren Ausführungen notwendig sind. 
Nun das Dritte: Hier liegt der heikle Punkt, über den wir uns 
zweifellos unterhalten müssen. Die Kommission schlägt Ihnen 
vor, dass die neue Rekurskommission auch die Angemessen
heit des Entscheides überprüfen kann und bei Unangemes
senheit einzuschreiten vermag. Wir haben uns überlegt, ob 
diese Litera c ins Gesetz gehört oder nicht. Die Tatsache, dass 
wir uns darüber Gedanken machen mussten, zeigt, dass wir 
sie im Gesetz beantworten müssen und nicht nur delegieren 
können. Soll der Entscheid des Delegierten für das Flücht
lingswesen - später des Bundesamtes - auf seine Angemes
senheit überprüft werden können oder nicht? Wir sind der Mei
nung: ja, und zwar aus folgenden Gründen: 
Es besteht heute in dieser Beziehung ein Rechtsschutz. Das 
Departement prüft auf Beschwerde hin die Angemessenheit. 
Es kann diesen «contröle de l'opportunite», wie man das in der 
französischen Terminologie nennt, vornehmen. Wenn wir das 
weglassen, wäre das eine Einschränkung des Rechtsschut
zes gegenüber heute und damit gar nicht das, was wir mit die
ser Gesetzesrevision wollen. 
Diese Unangemessenheit - müssen wir uns aber vergegen
wärtigen - ist kein Ersatz des Ermessens der Rekurskommis
sion gegenüber dem Ermessen des Delegierten. Der Dele
gierte kann im Rahmen der gesetzlichen Ordnung und der Be
urteilung des Sachverhaltes ein gewisses Ermessen walten 
lassen. Die Rekurskommission hat nicht ihr Ermessen an die 
Stelle des Ermessens des Delegierten zu setzen, sondern zu 
prüfen, ob der Entscheid des Delegierten unangemessen war; 
sie hat also nur einzuschreiten, wenn dieses Ermessen falsch 
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gehandhabt wurde. Dabei- und das ist der Kern des Vorschla
ges - ist die Kommission an Richtlinien und Weisungen des 
Bundesrates gebunden. Was soll damit zum Ausdruck kom
men? 
Der Bundesrat soll weiterhin verantwortlich sein für die Asylpo
litik, und diese Verantwortung als politische Verantwortung 
soll hier einfliessen können. Die Rekurskommission soll also 
nicht von der Asylpolitik des Bundes abgekapselt werden. Nur 
in dem Rahmen, den das Gesetz setzt, kann der Bundesrat 
seine Asylpolitik betreiben, und diese soll auch in die Ent
scheide der Rekurskommission einfliessen. Das ist der Sinn 
dieses neuen Absatzes 3. Wie gesagt, weil nichts darüber in 
der Botschaft stehen konnte, habe ich mir erlaubt, das hier dar
zulegen. 
Ich darf Ihnen noch etwas über das Echo sagen, das ich bei 
diesem Vorschlag gefunden habe. Noch gestern abend hat 
ein Fachmann der Universität Bern, der vor kurzem eine Arbeit 
über diese Fragen publiziert hat- im übrigen selbst auch Poli
tik betreibt-, extra angehalten, um mir zu sagen, er sei höchst 
beglückt über diesen Vorschlag. Das sei die richtige Lösung. 
Ich weiss, dass es etwas heikel ist, wenn eine Kommission der 
zweiten Kammer nun mit etwas ganz Neuem kommt. Aber wir 
sind ja gesetzgebende Behörde, und ich möchte doch festhal
ten, dass wir die Lösung nicht einfach aus dem Aermel ge
schüttelt, sondern sie uns überlegt haben, dass wir uns an die 
klassischen Kategorien der Verwaltungsrechtspflege gehalten 
haben und dass wir Ihnen diesen Vorschlag mit voller Ueber
zeugung unterbreiten können. 
Bei Absatz 4 gehen wir etwas klassischere Wege. Wir überneh
men hier die Idee des Bund'esrates, eine Reihe von Fragen in 
der Verordnung zu regeln. Die Wahl dieser Kommission aller
dings möchten wir im Gesetz dem Bundesrat vorbehalten. 
Das war auch die Meinung und wurde hier zum Ausdruck ge
bracht. Im übrigen würden die Organisation der Kommission 
und die Stellung ihrer Mitglieder durch den Bundesrat gere
gelt. Da scheint uns nicht so viel Politisches enthalten zu sein, 
dass das Parlament selbst die Verantwortung .übernehmen 
müsste. 
Bei den Verfahrensvorschriften folgen wir auch den Wünschen 
des Bundesrates, dass er eine gewisse Ergänzung vorneh
men kann. Wir sind uns im klaren, dass das Verwaltungsver
fahrensgesetz auch für diese Rekurskommission gelten wird. 
Wir müssen das Verfahren also nicht voll ordnen, es ist gesetz
lich geregelt. Was wir regeln müssen, sind die Besonderheiten 
und die Vorbehalte. Das gilt insbesondere für das mündliche 
Verfahren, das der Bundesrat teilweise einführen soll, damit 
den Bedürfnissen des Asylverfahrens Rechnung getragen 
werden kann. Deshalb haben wir keine allgemeine Abwei
chung vom Verwaltungsverfahrensgesetz vorgesehen, son
dern nur eine Ergänzung und diese Hinweise gegeben - übri
gens in Uebereinstimmung mit dem Antrag des Bundesrates. 
Der Absatz 5 ist die Uebernahme des bisherigen Absatzes 2. 
Heute ist das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
Beschwerdeinstanz. Es wird in ·einer Reihe von Fragen Be
schwerdeinstanz bleiben, deshalb ist es unrichtig, den bisheri
gen Absatz 2, wie es der Nationalrat gemacht hat, einfach er
satzlos zu streichen. Wir brauchen diese Bestimmung, und wir 
bringen darin auch zum Ausdruck, dass das Eidgenössische 
Justiz- und Polizeidepartement wie bisher seine Ueberprü
fung im Rahmen von Weisungen des Bundesrates durchfüh
ren wird. Ausserdem behalten wir die Zuständigkeitsvorschrif
ten des Fremdenpolizeirechts vor; gemeint ist damit das Bun
desgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, 
Artikel 20 beispielsweise, den ich schon erwähnt habe; ge
meint ist aber auch das internationale Recht, nämlich die Ab
kommen, die wir in dieser Beziehung abgeschlossen haben. 
zusammengefasst: Der Vorschlag will die entscheidenden 
Fragen des Rechtsschutzes auf Gesetzesstufe ordnen. Er 
macht eine klare Aussage darüber, in welcher Beziehung 
diese neue Instanz weisungsgebunden ist und in welcher 
nicht: nicht bei der Rechtskontrolle und der Prüfung des Sach
verhalts, wohl aber bei der Ermessenskontrolle, die durch das 
Gesetz umschrieben wird. Die Kommission ist der Auffassung, 
dieser entscheidende Schritt zu einem neuen Rechtsschutz 
sei ein Schritt, den der Gesetzgeber selbst beschliessen, für 

den der Gesetzgeber selbst die Verantwortung übernehmen 
muss, den wir also nicht dem Bundesrat delegieren sollten. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zum Vorschlag der Kommission. 

Ziegler: Es sollte hier eigentlich ein Minderheitsantrag vorlie
gen, aber offenbar habe ich den Zeitpunkt der Anmeldung die
ses Minderheitsantrages verpasst, deshalb nur ein gewöhn
licher Antrag! 
Bei der Sitzung Ihrer Kommission am 19. Mai lagen die Be
schlüsse des Nationalrates noch nicht vor. Entgegen dem 
Bundesrat beantragte allerdings eine Minderheit der national
rätlichen Kommission, den Bundesrat zu verpflichten, eine un
abhängige, mehrere Kammern umfassende Rekurskommis
sion einzusetzen. Der Bundesrat selber wollte sich nur die 
Kompetenz geben lassen, eine solche Kommission einsetzen 
zu können. Wohl erklärte der Bundesrat, dass er grundsätzlich 
bereit sei, eine solche Kommission einzusetzen, aber es 
müssten die erforderlichen Abklärungen vorher vorgenom
men werden. Das heisst mit anderen Worten, der Bundesrat 
wäre auch in der Lage gewesen - eben wenn die Abklärungen 
entsprechend ausgefallen wären-, keine Kommission einzu
setzen. 
Der Bundesrat hat insbesondere erklärt, dass sozusagen alle 
Fragen, insbesondere die Rechtsfolgen, die sich aus der Ein
setzung einer unabhängigen Rekurskommission ergeben 
würden, noch nicht geklärt seien. Ich verweise auf die Bot
schaft, wo es auf Seite 43 heisst: «Die Schaffung einer unab
hängigen Rekursinstanz im Asylbereich ist von der Tragweite 
her ein Parlamentsgeschäft. Indessen lässt sich heute keine 
verbindliche Aussage über die Auswirkungen einer solchen 
Umgestaltung machen. Vor Verlagerung der Entscheidkom
petenz auf eine nicht in die Exekutive eingebundene Instanz 
bedarf es einer gründlichen Analyse.» Am 3. Mai hat dann der 
Bundespräsident anlässlich einer gemeinsamen Sitzung der 
Kommissionen beider Räte erklärt: «Es liegen im heutigen 
Zeitpunkt leider weder die politischen, rechtlichen, finanziellen 
noch organisatorischen Beurteilungselemente vor.» Noch am 
19. Mai erklärte der Bundespräsident in der ständerätlichen 
Kommission: «Zu prüfen ist insbesondere, inwiefern die Schaf
fung einer unabhängigen Rekurskommission eine Verrecht
lichung beziehungsweise eine Entpolitisierung der ganzen 
Asylpolitik mit sich bringen würde.» Es wurde ergänzt, dass es 
eigentlich unverantwortlich sei, ohne vorherige Klärung all die
ser Fragen den Bundesrat zu verpflichten, eine unabhängige 
Rekurskommission einzusetzen. Die Mehrheit Ihrer Kommis
sion schloss sich damals dem Bundesrat an. 
Der Nationalrat beschloss am 6. Juni die Einsetzung einer un
abhängigen Rekurskommission, ohne vorher die erforderli
chen Abklärungen vorgenommen zu haben. Erst an der Sit
zung der ständerätlichen Kommission vom 7. Juni wurde ein 
auf den Beschluss des Nationalrates aufbauender Antrag -
wie er nun auf der Fahne steht - vorgelegt. Denjenigen Kom
missionsmitgliedern, die nicht an der Erarbeitung dieses An
trages beteiligt waren, war es, insbesondere während der Sit
zung der Kommission, nicht möglich, die erforderlichen Ab
klärungen zu treffen. 
Feststehen muss in erster Linie, dass die Verantwortung für die 
Asylpolitik beim Bundesrat bleibt und nicht auf eine unab
hängige Kommission abgeschoben wird. Ich verweise auf die 
Aeusserungen des Bundespräsidenten bezüglich Verrecht
lichung und Entpolitisierung. 
Nach eingehendem Studium, auch wenn zweifellos noch 
nicht alle Fragen geklärt sind - ich meine, auch die Ausführun
gen des Kommissionspräsidenten haben dies aufgezeigt -, 
schliesse ich mich der Kommissionsmehrheit an. Ich ziehe 
meinen Antrag zurück; das heisst, ich entziehe der bundesrät
lichen Vorlage bezüglich Artikel 11 Absatz 3 (Kann-Vorschrift) 
meine Unterstützung. 

M. Beguin: J'apporte mon appui a la proposition de la com
mission. Le projet du Conseil federal n'est, en effet, pas satis
faisant en ce sens qu'il se contente d'une simple possibilite 
d'instituer une Commission de recours, mais surtout qui attri
bue a l'Executif la competence de decider ou non de sa crea
tion. Cela est d'ailleurs en parfaite contradiction avec le mes-
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sage qui affirme avec raison: «vu sa portee, la creation d'une 
instance de recours independante releve du Parlement». La 
solution du Conseil national constitue manifestement un 
progres puisqu'elle institue la commission. Mais le texte pro
pose par notre commission est encore meilleur car il s'attache 
a preciser quelles decisions sont sujettes a recours et a definir 
le pouvoir de cognition de l'instance superieure. On remar
quera que ce dernier est assez etendu puisque le recours est 
ouvert non seulement pour erreur de droit et pour arbitraire 
dans l'appreciation des faits, caracteristique classique de la 
cassation, mais encore pour inopportunite. Je salue cette in
novation, tout en observant qu'il sera sans doute difficile dans 
bien des cas de concilier les pressantes exigences du droit 
avec les appreciations politiques contenues dans les directi
ves et instructions du Conseil federal. Nous attendons avec 
interet la jurisprudence qui sera degagee. 
L'institution de cette Commission de recours est a mes yeux 
tres importante parce qu'elle contribue a l'equilibre de la revi
sion de la loi sur l'asile. L'objectif essentiel, reconnu par tous 
comme indispensable, est d'accelerer la procedure, mais il 
faut veiller a ce que la celerite ne prenne pas le pas sur la 
surete des decisions. 
S'il est vrai qu'il n'y a pas a proprement parler de droit a l'asile, 
il existe en revanche un droit de l'asile qui doit s'inspirer des 
grands principes qui fondent notre Etat de droit. La garantie 
ainsi offerte aux demandeurs d'asile s'inscrit tout naturelle
ment dans notre philosophie des Droits de l'homme, etant 
bien entendu que le droit de faire examiner une decision par 
une instance superieure independante ne doit pas s'inter
preter comme le droit d'avoir necessairement raison. Cela est 
une evidence mais il est parfois bon de souligner les eviden
ces. 

Huber: Ich möchte Sie sehr bitten, der vorliegenden Kommis
sionsfassung zuzustimmen. Der Bundesrat hat in seiner Bot
schaft dargelegt, dass das Beschwerdeverfahren neu geregelt 
werden soll, um eine rasche Behandlung eingegangener Be
schwerden zu ermöglichen. Er hat dann darauf hingewiesen, 
dass eine Legitimationssteigerung des Verfahrens - da für die 
Lebensgestaltung der betroffenen Ausländer einschneidende 
Entscheide getroffen werden müssen - nach einer verwal
tungsunabhängigen Rekurskommission ruft. Damit soll die 
Grundlage für einen wesentlich effizienteren Vollzug negativer 
Entscheide geschaffen werden. Um so enttäuschender war es 
dann, dass der Bundesrat im Text in Artikel 11 Absatz 3 ledig
lich eine Kann-Formel statuiert hat. Ich bin von Anfang an der 
Meinung gewesen, dass hier ein offensichtlicher Widerspruch 
besteht. Die ständerätliche Kommission hat sich im zweiten 
Anlauf bemüht, die Differenz zwischen dem bundesrätlichen 
Willen und dem bundesrätlichen Vorschlag zu beseitigen und 
·eine praktikable und auch den Sorgen des Bundesrates Rech
nung tragende Lösung zu finden. 
Wir wissen sehr wohl, dass sich hier der Asylpolitik recht kom
plexe Probleme stellen - nicht so sehr dem Asylrecht. Wir sind 
aber der Meinung, dass die Kommission eine Lösung gefun
den hat, die auch den Anforderungen des Bundesrates ent
spricht. Dazu kommen politische Gründe. Es sind Gründe der 
Akzeptanz des neuen Verfahrens. Man geht nicht fehl, wenn 
man betont, dass die Beschleunigung der Verfahren und die 
unabhängige Rekurskommission innerlich zusammenhän
gen. Dazu kommt, dass gerade diese Institution eine weitere 
Verkürzung des Rechtsweges mit sich bringt. Völkerrechtlich 
sind wir verpflichtet, eine erst- und eine zweitinstanzliche Ent
scheidstruktur zur Verfügung zu halten. Wir sind aber nicht ver
pflichtet, beispielsweise den Weiterzug an das Bundesgericht 
oder Aufsichtsbeschwerden über den Entscheid der Be
schwerdeinstanz zuzulassen. Das aber gehört heute doch zu 
den Vorgehensmustern von vielen Asylbewerber, Anwälten 
und Hilfswerken. 
Rechtsstaatlich ist eine Ausgliederung von Entscheidkompe
tenzen aus dem Departement zweifellos besser. Ich verweise 
darauf, dass das Vorbild dafür die DG-Revision war, ein Mu
ster, das in diesem Saal breite Zustimmung gefunden hat, lei
der nicht beim Souverän. In der Kommission ist betont wor
den, dass sich durch die Rekurskommission - der Kommis-

sionspräsident hat es gesagt-, die eine gewisse Selbständig
keit hätte, ein Recht auf Asyl entwickeln könnte. Ich möchte 
das nicht, und ich meine auch, dass bisher im Verwaltungs
rechtsverfahren verwaltungsinterne Rechtssprechung und 
nicht Politikvollzug betrieben wird und wurde. Ich bin der Auf
fassung, dass wir an einer schwierigen Stelle des Gesetzge
bungsverfahrens eine glückliche, den allseitigen Ansprüchen 
an die Normierung Rechnung tragende Lösung gefunden ha
ben, und ich bitte Sie sehr, dieser Lösung zuzustimmen. 

Bundespräsident Koller: Darf ich vielleicht doch zugunsten 
der bisherigen Ordnung der departementsinternen Erledi
gung der Beschwerden anführen, dass die geltende Ordnung 
- nach ausdrücklichem Entscheid sowohl des Bundesgerich
tes als auch der Europäischen Menschenrechtskommission -
mit Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
durchaus übereinstimmt; dieser fordert eine wirksame Be
schwerde bei einer nationalen Instanz. Schon die heutige Ord
nung ist durchaus mit der Europäischen Menschenrechtskon
vention konform; insofern stand der Bundesrat in dieser Frage 
nicht unter Handlungsdruck. Trotzdem hat er in seiner Bot
schaft die Gründe angegeben, die nach seiner Auffassung mit
telfristig für die Einsetzung einer unabhängigen, einer beson
deren Beschwerdeinstanz sprechen. Es ist dies in erster Linie 
die erhöhte Legitimationskraft der Asyl- und Wegweisungsent
scheide, die deshalb angestrebt werden muss, weil es hier um 
höchste Rechtsgüter geht und dementsprechend grosse Ein
griffe für die weitere Lebensgestaltung der Betroffenen bein
haltet sind. 
Ein weiterer Grund, der für die Schaffung einer besonderen 
Rekurskommission spricht, ist auch das Moment - da dürfen 
der Bundesrat und vor allem der zuständige Departements
chef nur froh sein-, dass die Schaffung einer besonderen Re
kurskommission eine erhebliche Entlastung des Bundesrats 
bringen wird; zum einen eine Entlastung von einer schweren 
und nicht leicht zu tragenden Verantwortung, zum anderen 
aber auch eine von den immer zahlreicher werdenden Auf
sichtsbeschwerden, denn selbstverständlich soll die neue Re
kurskommission - unter Ausschluss auch von Aufsichtsbe
schwerden an den Bundesrat- endgültig entscheiden. 
Das sind die positiven Gründe, die den Bundesrat dazu bewo
gen haben, eine entsprechende Absichtserklärung in der Bot
schaft aufzunehmen und Ihnen in Uebereinstimmung mit der 
Expertenkommission eine sogenannte Kann-Vorschrift vorzu
schlagen. Warum hat Ihnen der Bundesrat eine Kann- und 
keine Muss-Vorschrift vorgeschlagen? Der Bundesrat kam 
zum Schluss, dass die Einsetzung dieser besonderen Rekurs
kommission ganz schwierige organisatorische, rechtliche und 
staatspolitische Fragen aufwirft, die unserer Meinung nach 
noch gründlich geklärt werden müssen, ehe wir mit gutem 
Grund und verantwortungsbewusst diesen Schritt tun dürfen; 
denn die Einsetzung einer derartigen Rekurskommission darf 
nicht zum Sprung ins Ungewisse werden. Die begründete 
Ueberzeugung, eine funktionsfähige und effiziente Organisa
tion zu schaffen, die die eingehenden Beschwerden innert kur
zer Frist entscheiden kann, ist deshalb für den Bundesrat un
bedingte Voraussetzung zur Einsetzung einer solchen beson
deren Rekurskommission. Fragen ergeben sich aber auch in 
organisatorischer Hinsicht. Ich möchte Sie bitten, erstens die 
organisatorischen Fragen nicht zu unterschätzen. Der heutige 
Beschwerdedienst sitzt schon auf einem Pendenzenberg von 
etwa rund 13 000 unerledigten Beschwerden. Erfahrungs
gemäss führen Neu- und Umorganisationen - wenigstens in 
einer ersten Phase - nicht zu Effizienzsteigerungen, sondern, 
das liegt in der Natur der Sache, eher zu Effizienzminderun
gen. Und es werden künftig jährlich etwa 20 000 bis 25 000 Be
schwerden zu bewältigen sein, eine weit grössere Zahl, als 
das Bundesgericht und Versicherungsgericht zusammen zu 
erledigen haben. Es handelt sich also zweifellos um eine Re
kurskommission von einmaliger Dimension, nur schon vom 
Organisatorischen, vom Quantitativen her. Das ist der erste 
Grund, weshalb der Bundesrat gesagt hat, bevor wir diesen an 
sich wünschenswerten Schritt tun wollen, müssen wir unbe
dingt ein organisatorisches Modell entwickeln, das uns die Si-
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cherheit gibt, dass eine solche Rekurskommission die grosse 
Zahl anfallender Beschwerden künftig auch erledigen kann; 
denn was nicht zu verantworten wäre, wäre die Einsetzung ei
ner solchen Rekurskommission mit der Folge, dass wir statt ei
ner Beschleunigung eine Verzögerung des Beschwerdever
fahrens und einen neuen Pendenzenberg bei dieser besonde
ren Rekurskommission erreichen würden. 
Der zweite Grund, der den Bundesrat dazu bewogen hat, Ih
nen lediglich eine Kann-Vorschrift vorzuschlagen, sind die Un
klarheiten rechtlicher und politischer Natur. Auch der Vor
schlag Ihrer Kommission zeigt ja, dass wir uns hier in einem 
schwierigen Grenzgebiet zwischen justitiablen rechtlichen 
Fragen und eminent politischen Fragen der Asylpolitik bewe
gen. Der Bundesrat war daher der Meinung, dass auch diese 
Fragen eigentlich zunächst hätten geklärt werden sollen, be
vor wir eine besondere Rekurskommission schaffen. 
Das waren - zusammengefasst- die Bedenken, die den Bun
desrat davon abgehalten haben, einer Muss-Vorschrift zuzu
stimmen. Wie verhält es sich mit dem Vorschlag Ihrer Kommis
sion? Ich gestehe ein, dass in bezug auf die Einsetzung dieser 
besonderen Rekurskommission der Zeitpunkt der Einsetzung 
- auch nach dem Vorschlag Ihrer Kommission - dem Bundes
rat überlassen wird. Der Bundesrat kann aber die Verantwor
tung für die Einsetzung der besonderen Rekurskommission 
nicht übernehmen, wenn er nicht vorher ein ganz genaues or
ganisatorisches Modell dieser Kommission entwickeln lässt. 
Das bedeutet, dass Sie sich auf jeden Fall - auch wenn Sie 
sich heute für eine Muss-Vorschrift entscheiden - noch einige 
Zeit werden gedulden müssen, bevor diese besondere Re
kurskommission tatsächlich eingesetzt werden kann; denn es 
wäre in keiner Weise zu verantworten, wenn wir neben dem 
heute schon bestehenden Pendenzenberg dieser 13 000 Ge
suche noch neue Schwierigkeiten, noch neue Friktionen 
schaffen würden. Aber ich glaube, darüber besteht zwischen 
Ihrer Kommission und dem Bundesrat Einigkeit. 
Die zweite Frage war die der Prüfungsbefugnis; ich erinnere 
an die Bedenken, die der Bundesrat vor allem gegenüber dem 
Vorschlag des Nationalrates in bezug auf eine zu weitgehende 
Verrechtlichung des Asyls hatte. Der Bundesrat muss im Be
reich der Asylpolitik- soweit es sich nicht um ganz klare recht
liche Ansprüche handelt, und solche bestehen eigentlich nur 
im Bereich der internationalen Konventionen, einerseits der 
Flüchtlingskonvention und andererseits der Europäischen 
Menschenrechtskonvention - eine gewisse Handlungsfreiheit 
behalten; sie wäre uns durch den Vorschlag des Nationalrates 
verwehrt worden. 
Ich gebe gerne zu, dass durch den Vorschlag Ihrer Kommis
sion der Bundesrat im Bereich der Asylpolitik eine gewisse 
Handlungsfreiheit behält, indem vor allem in Absatz 3 Buch
stabe c ausdrücklich festgehalten bleibt, dass Richtlinien und 
besondere Weisungen des Bundesrates vorbehalten bleiben, 
dass diesbezüglich diese Kommission also keine unabhän
gige, sondern eine weisungsabhängige Kommission ist. 
Ich möchte Sie allerdings in diesem Zusammenhang auf ein 
Problem aufmerksam machen: Ihr Vorschlag enthält eine Mi
schung zwischen Unabhängigkeit der Rekurskommission in 
reinen Rechtsfragen und Abhängigkeit in eher politischen und 
Ermessensfragen. Dem Bundesrat wäre es lieber gewesen, 
wenn auch dieser schwierige Problemkreis in einer eigentli
chen Verfahrensordnung hätte festgelegt werden können, be
vor der Bundesrat nun kategorisch dazu gezwungen wird, 
eine solche Rekurskommission einzusetzen. 
Andererseits gebe ich gerne zu, dass im Vorschlag Ihrer Kom
mission die klare Umschreibung der Fälle, die an die Rekurs
kommission weitergezogen werden können, und die klare 
Umschreibung auch jener Fälle, die nach wie vor an das De
partement weitergezogen werden können, sehr begrüssens
wert ist. 
Wenn Sie all dies bedenken, werden Sie verstehen, dass es 
angesichts der Grösse und der Unübersehbarkeit gewisser 
Detailfragen dem Bundesrat lieber gewesen wäre, wenn er alle 
organisatorischen und auch alle verfahrensmässigen Abklä
rungen hätte treffen können, bevor er eine solche besondere 
Rekurskommission einsetzt. Das war der Sinn unseres An
trages. 

Der grosse Rechtsgelehrte Zitelmann hat einmal gesagt, jede 
Gesetzgebung sei ein Sprung ins Ungewisse. Ich gebe zu, 
dass die Gefährlichkeit dieses Sprunges durch Ihren Antrag 
gegenüber jenem des Nationalrates wesentlich reduziert wor
den ist. In diesem Sinne macht daher der Bundesrat Ihrem An
trag gegenüber keine Opposition. Er muss sich aber aus
drücklich das Recht vorbehalten, diese Kommission erst nach 
Abklärung der organisatorischen Fragen und nach Aufstel
lung einer Verfahrensordnung einzusetzen. Diese Zeit müs
sen Sie uns geben. 

Jagmetti, Berichterstatter: Für die wohlwollende Aufnahme 
dieses Vorschlages der Kommission möchte ich Ihnen be
stens danken. Herrn Ziegler möchte ich mein Verständnis für 
seine Bedenken gegenüber dem Rhythmus zum Ausdruck 
bringen, aber Sie wissen alle; in welchem Arbeitsprogramm 
wir steckten. Der Nationalrat hat erst am letzten Mittwoch be
schlossen. Wir haben die Kommissionssitzung am Donners
tag durchgeführt. Am Freitag hatten Sie die Fahne in der er
sten Fassung auf Ihren Tischen, wofür ich den Parlaments
diensten herzlich danken möchte, das war eine beachtliche 
Leistung. Gestern fanden Sie die gedruckte Fahne mit den An
trägen vom letzten Donnerstag vor. Ich glaube, dass da sehr 
gut gearbeitet worden ist, aber - Herr Ziegler - das hatte den 
Nachteil, dass wir vielleicht nicht genügend abwarten konn
ten, bis die Minderheitsanträge eingetroffen waren. Herr Zieg
ler, ich habe auch dafür Verständnis, dass Sie etwas über
rascht waren, als am letzten Donnerstag in der Kommissions
sitzung dieser Antrag kam. Er konnte einfach erst nach der na
tional rätlichen Beratung am Mittwoch überhaupt verfasst und 
vorbereitet werden, aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich 
mit diesen Fragen auseinandergesetzt und sie entgegenge
nommen haben. 

· Erlauben Sie mir noch zwei Worte an die Adresse des Herrn 
Bundespräsidenten. Wir sind uns alle einig, dass der Be
schwerdedienst bisher gut gearbeitet hat. Ich habe das ge
stern gesagt und möchte noch einmal betonen: Was wir hier 
machen, ist keine Misstrauenskundgebung, sondern ein Aus
bau des Rechtsschutzes. Für Ihre organisatorischen Vorbe
halte haben wir Verständnis, wir haben sie in Absatz 4 auf
genommen. Die Organisation obliegt dem Bundesrat, Sie kön
nen das vorkehren; das möchten wir delegieren. Von der 
Uebergangsregelung sprechen wir am Schluss unserer De
tailberatung, auch dafür bleibt Zeit. Weil die Dimension so 
gross ist, schien uns die Gesetzesform der geeignete Weg, die 
Frage zu ordnen. Es geht nicht nur um den Uebergang von der 
Kann- zur Muss-Formel, sondern es geht um die nähere Um
schreibung. Gerade dort sind wir zur Ueberzeugung gelangt, 
dass wir nicht einfach von einer Unterstellung oder Nichtunter
stellung der Rekurskommission unter die politischen Ent
scheide zu sprechen hätten, sondern dass wir die Differenzie
rung vornehmen müssen, die nun in diesem Antrag steht. 
Zum Schluss wende ich mich nicht an den Bundespräsiden
ten Koller, sondern an den Herrn Professor Koller: Sie werden 
Verständnis haben, dass einer, der vor 35 Jahren eine Disser
tation über das Thema geschrieben hat, in einer so wichtigen, 
grundsätzlichen Rechtsschutzfrage das Gesetz der Verord
nung vorzieht. 

Präsident: Herr Ziegler hat seinen Antrag zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte seJon Ja proposition de Ja commission 

Art. 12, 12a-12f 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmettl, Berichterstatter: Wir haben hier keine weiteren Be
merkungen. Es geht um den Ausbau der Verfahrensgrund
sätze. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass der Ver
weis in Artikel 12 an sich nichts Neues ist, aber dass er bestä
tigt, was gilt. Wir befinden uns also in diesem Asylgesetz nicht 
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einfach im leeren Raum, sondern wir sind eingebettet in die 
Verfahrensregelung des Bundes, und demgemäss wird diese 
Präzisierung angebracht. Die Kommission stimmt den Anträ
gen des Bundesrates und den Beschlüssen des Nationalrates 
zu, sowohl bei Artikel 12 als auch bei den folgenden Arti
keln 12a bis und mit 12f, ohne dass ich die Tragweite der ein
zelnen Bestimmungen nochmals in aller Breite ausführen 
möchte. 

Angenommen -Adopte 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Hier liegt eine scheinbare Abwei
chung vom bundesrätlichen Antrag vor. Die Kommission 
stimmt dem Nationalrat zu, aber es ist an sich nichts Neues. 
Denn was hier in Absatz 2 gestrichen wird, kommt nachher in 
Artikel 16 Absatz 1 bis. Es ist also eine Verlagerung der soge
nannten Safe-country-Klausel, um mich in der fünften Landes
sprache auszudrücken. 

Angenommen -Adopte 

Art. 13a - 13f 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei den Artikeln 13a ff. liegen keine 
abweichenden Anträge und keine abweichenden Beschlüsse 
des Nationalrates vor. Ich möchte einfach auf die Bedeutung 
dieser Bestimmungen hinweisen: In diesen Artikeln, vor allem 
13a bis d, kommt die Einreisebewilligung zum Zug. Wir gehen 
also davon aus, dass vor dem Triageentscheid ein Einreiseent
scheid gefällt wird. Dass in diesem Einreiseentscheid schon 
erste Abklärungen getroffen werden können, kommt in diesen 
Artikeln zum Ausdruck, die ich im übrigen nicht im einzelnen 
zu erläutern brauche. Ich möchte Sie einfach gesamthaft auf 
die Problematik und auf das Gewicht hinweisen. Allerdings 
werden längst nicht alle Bewerber erfasst; es ist eben die Min
derheit, die auf diese Weise in die Schweiz einreist. Leider ist 
es so, dass wir den Tatbestand von Artikel 13e, nämlich die il
legale Einreise, in sehr vielen Fällen antreffen. Dort wird dann 
kein Einreiseentscheid getroffen, im Gegenteil ist dann der 
Triageentscheid der erste, der zu treffen ist. Auf diese Fragen 
wollte ich Sie hinweisen. Im übrigen verzichte ich auf die De
tailkommentierung der Artikel und beantrage Ihnen namens 
der Kommission, der Fassung des Bundesrates und den Be
schlüssen des Nationalrates zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmettl, Berichterstatter: Bei Artikel 14 liegt eine geringfü
gige Aenderung der Formulierung des Bundesrates durch 
den Nationalrat vor. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, dass 
der Bewerber über den Grund und die Umstände der Einreise 
befragt werden kann. Der Nationalrat hat beschlossen, er 
könne summarisch zum Reiseweg und zu den Gründen, 
warum er sein Land verlassen hat, befragt werden. Wir können 
dieser Formulierung des Nationalrates zustimmen. 

Angenommen -Adopte 

11-S 

Art.14a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
.... Familie. Das Bundesamt entscheidet endgültig. 

Art.14a 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.3 
.... famille. La decision de l'office federal est definitive. 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei Artikel 14a haben wir eine Ab
weichung zu den Beschlüssen des Nationalrates, aber es ist 
nur eine scheinbare Abweichung, denn wir schlagen Ihnen 
eine reine Präzisierung vor. Es geht um die Zuweisung der Be
werber an die Kantone. Es stand zur Debatte, ob es ein weiter
ziehbarer Entscheid sei, wenn man einem Flüchtling einen 
Kanton als Aufenthalt zuweist, oder ein nicht weiterziehbarer. 
In Artikel 47 sind diese Entscheide aus den anfechtbaren Ent
scheiden gestrichen worden. Die Kommission des Ständera
tes hielt es für zweckmässig, auch hier zu betonen und klarzu
stellen, dass gegen den Entscheid über die Zuweisung eines 
Flüchtlings an einen Kanton, also die Aufenthaltszuweisung, 
kein Rechtsmittel gegeben sei. Das ergibt sich aus der Natur 
der Entscheidung als organisatorischer Entscheid. Es ergibt 
sich im übrigen aus Artikel 47. Wir wollten es auch hier beto
nen. 

Angenommen -Adopte 

Art.14b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.15 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 

Art.15 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... les requerants qui ne remplissent manifestement pas les 
conditions exigees pour la reconnaissance de la qualite de 
refugie ou qui ne peuvent rendre cette qualite vraisemblable. 
Al.2-4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei den Artikeln 15ff. handelt es 
sich um das ordentliche Verfahren. Die Triage kommt nachher. 
Bei Artikel 15 ergab sich eine kleine Divergenz im französi
schen Text. 
Ich bitte Sie, dieser Fassung zuzustimmen. 

Piller: Erlauben Sie mir eine kurze Bemerkung. Ich habe ge
stern im «Bund» nochmals einen Artikel gelesen: «Schnur
stracks in Richtung vierte Revision?» Hier sagen die Hilfs
werke, dass die Bundesbefragung eigentlich wesentlich dazu 
beigetragen hätte, das Verfahren zu beschleunigen. Sie 
schreiben, sie hätte ein besseres, schnetleres, billigeres und 
auch faireres Verfahren gebracht. 
Sie wissen, es gab eine grosse Diskussion: Soll die kantonale 
oder die Bundesbefragung zum Regelfall werden? Die Exper
tenkommission wollte die Bundesbefragung, eben um das 
Verfahren zu beschleunigen. Acht Kantone von dreizehn, die 
sich ausgesprochen haben, waren auch für diese Bundeslö
sung. Die CVP- und die SP-Fraktion waren für die Bundes-
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lösung. Wir haben uns jetzt für die kantonale entschieden. Es 
wurde gestern ausgeführt, warum. 
Ich persönlich habe in der Kommission versucht, einen Min
derheitsantrag einzubringen, der eine Vermittlung darstellte; 
er hätte weder die kantonale noch die Bundeslösung als Re
gelfall gebracht, sondern hätte dem zu schaffenden Bundes
amt die Kompetenz gegeben, nach optimalen Lösungen zu 
suchen und zu entscheiden, wer wen befragt. 
Wir haben gesehen, dass im Nationalrat diese kantonale Lö
sung beschlossen wurde. Ich habe auf meinen Minderheitsan
trag verzichtet: erstens, weil er sicher keinen Erfolg gehabt 
hätte, und zweitens, weil wir uns noch im Differenzbereini
gungsverfahren befinden und am 1. Juli dieses Gesetz in Kraft 
setzen sollten. 
Aber mich beunruhigt es trotzdem, wenn Hilfswerke noch ge
stern Stellung nahmen und sagten, wir hätten den Spielraum, 
der uns zur Verfügung steht, um das Verfahren zu beschleuni
gen, nicht ausgenützt und die Bundeslösung hätte ein schnel
leres, billigeres und besseres Verfahren gebracht: diese Worte 
beunruhigen mich. 
Ich frage doch noch einmal: Haben wir das Optimum heraus
geholt, oder haben wir die Sachfrage hinter die politische 
Frage gestellt? Ist es so, Herr Bundespräsident, dass wir -wie 
di!9se Leute sagen - mit einer vierten Revision rechnen müs
sen, dass diese Lösung, wie sie in Artikel 15 steht, eben doch 
nicht das Optimum bringt, das hätte erreicht werden können? 
Wie gesagt, ich verzichte auf einen Antrag. Aber ich bin nicht 
mehr so sicher, ob wir wirklich die beste Lösung gewählt ha
ben. 

Jagmetti, Berichterstatter: Da ich gestern zur Frage der Befra
gung Stellung genommen habe und Herr Piller auf seinen An
trag verzichtet hat, war ich sehr knapp. Ich erlaube mir, noch 
einmal einen kurzen Hinweis zu geben. 
Wie ich Ihnen nachher sagen werde, gingen wir in der Kom
mission davon aus, dass die Triage-Befragung im wesentli
chen in den Empfangszentren und damit durch Bundesbehör
den erfolgen wird, so dass die Beibehaltung der kantonalen 
Zuständigkeit für die Befragung im ordentlichen Verfahren im 
wesentlichen die Befragung nach der Triage zum Gegenstand 
haben wird. 
In dem Sinne ist die Kommission zur Auffassung gelangt, wir 
sollten bei der kantonalen Befragung bleiben, im Wissen, Herr 
Piller, dass auch von den Kantonen - und ich schliesse mei
nen eigenen Kanton ein - ein anderer Wunsch geäussert wor
den ist, und zwar weil die Kantone den Eindruck hatten, die 
Zentralisierung der Befragung wäre noch effizienter. Indessen 
- Herr Bundespräsident Koller hat schon gestern darauf hinge
wiesen - hätte das einen grossen Ausbau des Bundesappara
tes zur Konsequenz. Sind wir doch froh, dass wir auf der Erfah
rung und auf der Kompetenz kantonaler Stellen aufbauen kön
nen. 
Im übrigen hat sich die Zusammenarbeit mit den Vertretern 
der Hilfswerke meines Wissens auch auf kantonaler Ebene gut 
eingespielt. Ich würde mir also erhoffen, dass das weiterhin 
gut funktioniert. Das Verfahren zu beschleunigen, das ist in er
ster Linie Aufgabe der Triage, von der wir noch sprechen wer
den. Ich glaube, dass wir die vorgeschlagene Lösung mit gu
tem Gewissen verantworten können. 
Wenn ich schon präzisiere, erlaube ich mir noch eine Klarstel
lung bezüglich des französischen Textes. Es hat sich dort 
nämlich ein Uebersetzungsfehler eingeschlichen, den die 
Kommission dank ihrer welschen Mitglieder festgestellt hat. 
Es wurde dort vom Beweis der Flüchtlingseigenschaft gespro
chen. Die Voraussetzungen für das Asyl müssen aber - nach 
einem Grundsatz des ganzen Gesetzes- nicht bewiesen, son
dern glaubhaft gemacht werden, sonst könnten ja fast keine 
Asylgesuche angenommen werden. Wir haben den französi
schen Text diesem Grundsatz angepasst. 

Bundespräsident Koller: Ich bin Herrn Piller für diese Frage 
dankbar, weil es bei Artikel 15 tatsächlich um eine sehr wich
tige Entscheidung geht und weil Ihnen der Bundesrat hier 
auch eine andere Lösung vorschlägt als die Expertenkommis
sion. Es ist daher auch verständlich, dass ein Mitglied der Ex-

pertenkommission nun noch einmal die Idee der Experten
kommission, ob nicht eine reine Bundesbefragung die effizi
entere Lösung wäre, in die Diskussion geworfen hat. 
Aber in diesem Artikel, den Sie erwähnt haben, wird ausge
führt, dass ein sofortiger Systemwechsel schlechthin nicht ver
kraftbar wäre. Dieses neue, beschleunigte Asylverfahren - da
für haben wir jetzt durch die hohe Akzeptanz in beiden Räten 
die Voraussetzungen geschaffen-wird am 22. Juni in Krafttre
ten. Da wäre es undenkbar gewesen, so kurzfristig einen Sy
stemwechsel vorzunehmen. Aber es wäre auch nicht möglich 
gewesen, einen Systemwechsel nur innerhalb eines Jahres -
wie das die Expertenkommission vorgeschlagen hat-zu reali
sieren, weil das - wie gesagt - einen kolossalen zusätzlichen 
Personalbedarf beim Delegierten bewirkt hätte. Meiner Mei
nung nach wäre es in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns 
befinden, auch staatspolitisch sehr problematisch gewesen, 
wenn wir die Kantone aus dieser Verantwortung entlassen hät
ten. Dass einige Kantone gerne die Entlassung aus dieser Ver
antwortung gesucht hätten, dafür habe ich Verständnis, vor al
lem für jene, die leider auf hohen Pendenzenbergen sitzen. 
Aber gerade das wäre fatal gewesen, wenn wir einerseits die 
Kantone, die auf hohen Pendenzenbergen sitzen, aus der Ver
antwortung entlassen hätten und anderseits beim Delegierten 
die notwendigen personellen und auch infrastrukturellen Vor
aussetzungen - wir müssten auch Räumlichkeiten haben -
nicht hätten rechtzeitig schaffen können. Das hätte das ganze 
Ziel dieses neuen, beschleunigten Asylverfahrens in Frage ge
stellt. 
Deshalb bin ich Ihnen dankbar, dass Sie dem Antrag des Bun
desrates zustimmen. Der Antrag des Bundesrates bringt eine 
sehr flexible Lösung. Wir halten zwar als Grundregel an der 
Befragung durch die Kantone fest, aber nebenbei lassen wir 
ausdrücklich auch die direkte Befragung durch Bundesbe
amte zu. Und wir gedenken durchaus, diesbezüglich auch 
möglichst rasch gewisse Pilotprojekte zu realisieren, damit wir 
sehen, ob diese direkte Bundesbefragung tatsächlich noch Ef
fizienzsteigerungsmöglichkeiten in sich trägt. Der gesetzliche 
Rahmen ist jetzt in Artikel 15 derart flexibel, dass gewisse Ver
lagerungen vom Kanton zum Bund durchaus möglich bleiben. 
Im übrigen berücksichtigt diese flexible Lösung aber auch 
Sonderanliegen wie beispielsweise dasjenige des Kantons 
Genf, das die erste Instanz sogar hätte kantonalisieren wollen. 
Die Kantone sollen künftig die Möglichkeit haben, unter
schriftsreife Asylentscheide der ersten Instanz vorzubereiten. 
Ich glaube, mit diesem wirklich sehr, sehr flexiblen System, 
das auch auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der einzel
nen Kantone Rücksicht nimmt, haben wir ein Optimum, und es 
ist auch alle Flexibilität gegeben, die uns dann Gewichtsverla
gerungen in jene Richtung erlaubt, wo wir tatsächlich die 
grösste Effizienz haben. Wenn wir aufgrund solcher Pilotpro
jekte zum Schluss kommen, dass die Bundesbefragung we
sentliche Vorteile hätte, könnten wir das aufgrund des gelten
den Rechts weitestgehend realisieren. Es wäre daher auch un
ter diesem Titel keineswegs eine vierte Asylgesetzrevision nö
tig. 

M. Ducret: Je dois dire que l'alinea 4 n'est pas satisfaisant. On 
y stipule que les fonctionnaires cantonaux seront places sous 
la direction de l'office federal. II s'agit la d'une pratique tout a 
fait inhabituelle en Suisse. Ces fonctionnaires auraient de la 
sorte deux patrons. J'aurais prefere que l'on dise qua ces fonc
tionnaires preparent des decisions au sens ·des articles 16 et 
16 b, a l'intention de l'office federal, conformement aux directi
ves de celui-ci. Cela me semble beaucoup plus juste etj'aime
rais que cette phrase soit modifiee dans ce sens. Je n'ai pas 
depose d'amendement, mais je me demande si cela ne serait 
pas preferable. Je sais que ce point a ete discute en seance de 
commission, en tout cas a celle du Conseil national. Le prin
cipe de fonctionnaires cantonaux ou municipaux places sous 
la direction d'un service federal, me semble etre d'un fonction
nement malaise. 
En ce qui concerne le fonctionnement des services cantonaux 
il faudra que les contröles dactyloscopiques des empreintes 
digitales soient fournies dans un delai tres bref car l'habitude 
est prise par beaucoup de demandeurs d'asile de s'inscrire 
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dans differents cantons. Si l'on n'a pas la certitude qu'un 
refugie est deja pris en charge dans un autre canton, on enga
gera des frais considerables - comme c'est le cas actuelle
ment d'ailleurs - en recommenc,;ant une enquete a son sujet. 
En l'occurrence, le contröle des empreintes digitales est juste
ment un systeme visant a eviter qu'un requerant ne se 
presente dans plusieurs cantons. Or, il semble qu'actuelle
ment ce contröle soit effectue dans des delais tres longs. II de
vient alors inutile car entre le moment de la prise des emprein
tes et le contröle de celles-ci, le requerant s'est deja presente 
ailleurs. On a vu ainsi un requerant inscrit dans six endroits dif
ferents! Va-t-on ameliorer egalement cette pratique? 

Jagmetti, Berichterstatter: Ich möchte Herrn Ducret kurz ant
worten. Der Herr Bundespräsident hat es schon gesagt: Wir 
bleiben an sich im ordentlichen Verfahren bei der kantonalen 
Befragung, können aber gewisse Aufgaben durch den Bund 
erfüllen lassen. Nun ist Absatz 4 tatsächlich etwas ungewöhn
lich - da gebe ich Herrn Ducret völlig recht-, weil er besagt, 
kantonale Beamte würden «unter der Leitung des Bundesam
tes» den Entscheid vorbereiten. Hier gilt es folgendes zu be
achten: Wir übertragen grundsätzlich die Aufgabe den Kanto
nen - die sie im übrigen heute schon haben -, der Entscheid 
liegt aber beim Bund. Der endgültige Entscheid bei der Ableh
nung des Asylgesuches muss· im übrigen schon nach der Ver
fassung beim Bund liegen. Nun kann es aber durchaus sinn
voll sein, dass der Befrager - also derjenige, der das ganze 
Dossier vorbereitet- auch noch den Entscheid vorbereitet, der 
nachher in Bern getroffen wird. Diese Vorbereitung kann natür
lich nicht völlig losgelöst vom Entscheidungsträger in Bern er
folgen, so dass diese Kooperation notwendig ist. 
Darf ich Sie aber auf die Einleitung von Absatz 4 hinweisen? 
Sie lautet: «Das Departement kann im Einverständnis mit den 
Kantonen .... ». Es erfolgt also hier nicht einfach ein Diktat aus 
Bern, sondern es erfolgt eine Kooperation Bund-Kantone, ein 
kooperativer Föderalismus vertikaler Prägung in einem beson
deren Bereich, wo es notwendig ist, die Kooperation und die 
Zusammenarbeit sehr eng zu gestalten. 
Ich anerkenne, Herr Ducret, Absatz 4 ist etwas ungewöhnlich, 
aber durch die besondere Situation und die enge Verknüp
fung von Bearbeitung des Dossiers und Entscheid gerechtfer
tigt. 

Angenommen -Adopte 

Art.15a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Artikel 15a enthält keine grundle
genden Neuerungen, sondern es werden Einzelheiten festge
legt. Im Gegensatz zur Ordnung anderer Fragen, Herr Bun
despräsident, hätte ich mich bei der einen oder anderen Be
stimmung dieses Artikels mit der Verordnungsform begnügt. 
Aber ich habe nichts dagegen, dass diese Bestimmungen im 
Gesetz stehen. 

Angenommen -Adopte 

Art.16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmettl, Berichterstatter: Hier beginnt die Triage mit folgen
den Entscheidungsmöglichkeiten: Artikel 16: Nichteintreten; 
Artikel 16a: Ablehnung ohne weitere Abklärungen; Arti
kel 16b: Asyl ohne weitere Abklärung; Artikel 16b: Asyl oder 
vorläufige Aufnahme ohne weitere Abklärungen; Artikel 16c: 
die weitere Abklärung im ordentlichen Verfahren. 
Das ist der Punkt, der das Verfahren beschleunigen kann. 
Wenn es gelingt, einen Grossteil der Entscheide in diesem 

Triageverfahren abzuschliessen, sind die Behörden doppelt 
entlastet. Einmal sind die Verwaltungsbehörden entlastet von 
weiteren eingehenden Abklärungen, dort, wo sich diese als 
nicht notwendig erweisen. Vor allem aber sind nachher die Ge
meindebehörden entlastet, wenn sie weniger Personen zu be
treuen haben, die auf den Asylentscheid warten. Vergessen 
wir eines nicht: Es geht nicht nur um eine Verwaltungsentla
stung im Sinne der Verfahrensabläufe, sondern es geht auch 
um eine Entlastung der Gemeinden bei der Unterbringung 
und bei der Betreuung der Asylbewerber. Das ist etwas, an das 
wir heute denken müssen. Hier liegen Lasten auf den Gemein
den, die wir nicht unterschätzen dürfen. Gerade deshalb halte 
ich das Triageverfahren für sehr wichtig. Es ist in der Diskus
sion bisher betont worden, dass es die Verwaltungsbehörden 
in deren Entscheidungsfunktionen entlastet. Jawohl, das ist 
auch richtig. Aber vergessen wir die Betreuungsfunktion nicht, 
die von grösster Bedeutung ist. 
Wir sind einverstanden mit dem TriageverfalJren. Es ist jage
koppelt mit einem Ausbau des Rechtsschutzes und lässt sich 
deshalb nach Ueberzeugung der Kommission verantworten. 
Zu Artikel 16 selbst darf ich Sie auf Absatz 1 Buchstabe e hin
weisen. Der Nationalrat hat diese Bestimmung beigefügt. Sie 
scheint uns zweckmässig und richtig zu sein: Wer seine Mitwir
kungspflicht vorsätzlich in grober Weise verletzt, auf dessen 
Gesuch soll nicht eingetreten werden. Ich meine, wer wirklich 
verfolgt ist, der wird mitwirken, der hat ja alles Interesse daran, 
mitzuwirken. Wer nicht mitwirken will, der hat auch keinen 
Grund für Asyl. 
Zu Absatz 1 bis: Das ist nun die neu gefasste Safe-country
Klausel, die aus Artikel 13 hierher übertragen worden ist. Sie 
lässt im übrigen - ich möchte darauf hinweisen - den Beweis 
individueller Verfolgung zu. Es ist also nicht so, dass jener, der 
aus einem sicheren Land kommt, überhaupt nicht mehr als 
Asylbewerber in Frage käme. Der individuelle Nachweis bleibt 
offen.· Die Regelung der summarischen Begründung in Ab
satz 2 ist eine Klärung, die der Nationalrat gegenüber der bun
desrätfichen Fassung beschlossen hat. 

Zimmerli: Der Kommissionspräsident hat darauf hingewie
sen, dass nach Absatz 1 bis der Bundesrat die Staaten be
zeichnen kann, in welchen nach seinen Feststellungen Sicher
heit vor Verfolgung besteht, die sogenannten Safe countries. 
Ich glaube, es rechtfertigt sich, zuhanden der Materialien aus
drücklich festzuhalten, dass der Bundesrat die fraglichen 
Staaten nicht etwa im Rahmen einer Verordnung, sondern in 
Form einer Allgemeinverfügung bezeichnet. Das bedeutet, 
dass dagegen kein Rechtsmittel offen steht, was ich festhalten 
möchte. 

Angenommen -Adopte 

Art.16a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Das ist der zweite mögliche Ent
scheid in der Triage, nämlich die Ablehnung ohne weitere Ab
klärungen. Wenn die rasche Abklärung ergeben hat, dass kein 
Asylgrund vorliegt, kann so verfahren werden. Ich möchte 
noch einmal darauf hinweisen, wir rechnen in der Kommission 
damit, dass diese Entscheide im wesentlichen gestützt auf die 
Befragung in der Empfangsstelle getroffen werden und die 
Kantone damit nicht belastet werden. 

Angenommen -Adopte 

Art.16b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition da la commission 

· Adherer a la decision du Conseil national 
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Jagmetti, Berichterstatter: Wenn offensichtlich ist, dass ein 
Asylgrund besteht, muss man nicht ein umfangreiches Verfah
ren durchführen, sondern man kann sofort entscheiden. Wenn 
ebenso klar ist, dass das Non refoulement zur Anwendung 
kommt, soll sofort über dieses Non refoulement entschieden 
werden und nicht nach einem unendlich langen Verfahren. 
Das ist der Grund für Artikel 16b. 

Angenommen -Adopte 

Art.16c 
Antrag d~r Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Artikel 16c ist eigentlich der nega
tive Entscheid in der Triage. Es liegt kein offensichtlicher 
Grund vor. Es muss also im Normalverfahren vorgegangen 
werden. Das ist nichts Neues. 

Angenommen -Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei Artikel 17 hat der Nationalrat ei
nen Hinweis beigefügt, dem die ständerätliche Kommission 
zustimmt. Er wäre an sich nicht unbedingt notwendig gewe
sen, aber wir begrüssen es, dass die Einheit der Familie, die zu 
berücksichtigen ist, die schon in der Europäischen Menschen
rechtskonvention zum Ausdruck kommt und die zweifellos un
serer Ueberzeugung entspricht, deshalb in diesem Gesetz 
Platz hat. 

Angenommen -Adopte 

Art. 17a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Artikel 17a regelt die Wegwei
sungsverfügung im einzelnen. Sie sehen, dass der Nationalrat 
im wesentlichen zugestimmt hat und wir dem Nationalrat un
sererseits zustimmen. Die Abweichung zwischen Bundesrat 
und Nationalrat liegt nur darin, dass die Safe-country-Klausel 
eine andere Numerierung erhalten hat. Inhaltlich stimmt die 
nationalrätliche Fassung mit der bundesrätlichen überein. Die 
Kommission beantragt Zustimmung. 

Angenommen -Adopte 

Art. 18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Artikel 18 behält das Non refoule
ment vor. Dieses Prinzip gilt, wenn die Wegweisung nicht 
möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist. Der Artikel be
auftragt das Bundesamt, dann die Anwesenheit zu regeln. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass das ganze Gesetz vom Bun
desamt ausgeht, dass also die Vorlagen A und B miteinander 
verknüpft sind -wir sprechen hier nicht vom Delegierten, son
dern vom Bundesamt, das wir ja durch die nachfolgende Vor
lage schaffen werden. 

Angenommen -Adopte 

Art.18a-18e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Das sind Verfahrensfragen. Selbst
verständlich sind sie der Erwähnung und der Diskussion wert. 
Sie waren aber unbestritten, und ich glaube nicht, dass es sich 
aufdrängt, dass wir darüber eine eingehende Debatte führen. 
Nur eines: Auch in diesen Verfahrensfragen werden Ent
scheide getroffen, und diese Entscheide werden dann gege
benenfalls ans Justiz- und Polizeidepartement weitergezo
gen; sie unterliegen also nicht der Beschwerde an die neue 
Rekurskommission. 

Angenommen -Adopte 

Art. 19, 19a, 20, 20a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei Artikel 19 haben wir keine 
grundlegende Umorientierung. Es sind Präzisierungen. Ich 
möchte auch gleich beifügen, dass die nachfolgenden Arti
kel 19a, 20 und 20a Absatz 1 und 3 mindestens das heutige 
Recht übernehmen und zu keinen weiteren Bemerkungen An
lass geben. 

Angenommen -Adopte 

Art.20b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - ~dopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Cavadini 
Abs. 1 
.... verlängern. Eine dem Gesuchsteller erteilte Bewilligung zu 
einer vorläufigen unselbständigen Erwerbstätigkeit gibt kei
nen Anspruch auf Kinderzulagen für Kinder ohne Anwesen
heitsbewilligung in der Schweiz. 

Eventualantrag Bühler 
(Für den Fall der Ablehnung des Antrages Cavadini) 
Abs. 1 
.... verlängern. Asylsuchenden zustehende Familienzulagen 
richten sich für Kinder ohne Anwesenheitsbewilligung in der 
Schweiz nach der Kaufkraft am Wohnort der Kinder. Vorbehal
ten bleiben zwischenstaatliche Sozialabkommen. 

Art. 21 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Cavadini 
Al. 1 
.... trois mois. Quand eile est delivree au requerant, l'autorisa
tion d'exercer une activite lucrative dependante a titre provi
soire ne donne pas droit aux allocations familiales pour ses 
enfants non autorises a resider en Suisse. 

Proposition subsidiaire Bühler 
(Si la proposition Cavadini est rejetee) 
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Al. 1 
.... trois mois. Les allocations familiales dues aux requerants 
pour des enfants non autorises a resider en Suisse sont calcu
lees en fonction du pouvoir d'achat au domicile des enfants. 
Les conventions sociales entre Etats sont reservees. 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei Artikel 21 scheiden sich die 
Geister, und zwar bezüglich zwei Fragen, nämlich in der Frage 
der Arbeitszulassung einerseits und in der Frage der Kinderzu
lagen anderseits. Zur Arbeitszulassung möchte ich einige 
Worte sagen, hingegen würde ich einstweilen nichts mehr zu 
den Kinderzulagen bemerken, nachdem die Kommission ja 
keinen Antrag in dieser Beziehung stellt und ich mich gestern 
schon dazu geäussert habe. 
Zur Arbeitszulassung: Wir stehen nicht zum ersten Mal, son
dern zum wiederholten Mal im Rahmen von Asylgesetzrevisio
nen vor dem Dilemma, ob ein Asylgesuchsteller, während das 
Verfahren pendent ist, arbeiten soll oder ob er nicht arbeiten 
soll. Wenn er arbeitet und einen normalen Lohn erhält, dann 
hat der sogenannte Wirtschaftsflüchtling genau das erreicht, 
was er wollte. Er wollte eine voll entlöhnte Arbeit in der 
Schweiz. Damit steigern wir die Attraktivität unseres Landes für 
unechte Asylbewerber. Wenn er nicht arbeitet, dann entstehen 
Schwierigkeiten für die betreffenden Personen und für die 
Leute, die mit ihnen zusammenleben. Was sollen Menschen 
monatelang ohne Beschäftigung? Einfach da sein? Es entste
hen auch Schwierigkeiten mit der Bevölkerung, die verständli
cherweise Anstoss daran nimmt, dass jemand einfach herum
sitzt und vom Gemeinwesen umsorgt wird. Wir stehen in die
sem Dilemma, das müssen wir anerkennen. 
Die Kommission schlägt in Uebereinstimmung mit dem Bun
desrat vor, dass es beim dreimonatigen Arbeitsverbot bleibt. 
Wenn wir es aufheben und die Bewerber sofort ins Wirtschafts
leben integrieren, steigt der Zustrom der Asylbewerber, das ist 
leider so. Aber wer schon eine Arbeitsbewilligung hatte und 
nachher in der Schweiz ein Asylgesuch stellt, kann weiterhin ar
beiten, und wer an einem gemeinnützigen Beschäftigungspro
gramm teilnimmt, kann auch tätig sein. Das geht etwas weniger 
weit als der Vorschlag jener Zürcher Gemeinden, die eine Ver
pflichtung zu solcher Gemeinschaftsarbeit wollten, eine Ver
pflichtung, die ihre Grenzen aber an unseren verfassungsmäs
sigen Rechten, auch an der Europäischen Menschenrechts
konvention und an den anderen internationalen Vereinbarun
gen findet. Wir konnten, das war die Ueberzeugung der Kom
mission, nicht so weit gehen. Aber wir wollten den Weg der Be
schäftigungsprogramme ordnen, damit Asylbewerber ohne 
Zwang an solchen Programmen teilnehmen und damit einen 
Teil ihrer Aufenthaltskosten selbsttragen können. 
Natürlich wird es nicht immer einfach sein, Beschäftigungs
programme zu entwickeln. 
Man hat beispielsweise von Waldarbeiten nach den Sturm
schäden gesprochen. Man war sich aber sofort bewusst, dass 
Waldarbeiten nicht einfach von irgend jemandem ausgeführt 
werden können, dass das vielmehr Kompetenz braucht, weil 
sonst viel zu grosse Gefahren damit verbunden sind. Nur ein 
beschränkter Kreis von Arbeiten kommt für jemanden in 
Frage, der nicht an solche Arbeiten gewohnt und dafür nicht 
ausgebildet ist. Wir kennen diese Schwierigkeiten, und wir be
streiten sie in keiner Weise, aber wir möchten mit dieser Be
stimmung den Weg öffnen, dass solche Beschäftigungspro
gramme durchgeführt werden können. 
Ich fasse zusammen: Arbeitsverbot ja, drei Monate, nicht län
ger, dann aber die Oeffnung für Beschäftigungsprogramme. 
Wir haben die Triage vorgeschaltet; wir hoffen, dass es weniger 
Menschen sind, die von dieser Regelung betroffen werden, wir 
hoffen, dass die Fristen kürzer sein werden und dass in erster 
Unie eine Entlastung durch die Beschleunigung des Verfah
rens erfolgen wird. Dort aber, wo die Befragung umfangreiche 
Abklärungen bedingt, soll diese Möglichkeit bestehen. 
Die Kommission des Ständerates stimmt nach ausführlichen 
Debatten der Lösung zu, die vom Nationalrat auf Antrag von 
Frau Nabholz beschlossen worden ist und die in Ueberein
stimmung mit den Auffassungen des Departements steht. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen. 

M. Cavadini: Nous avons tous dit hier qu'il convenait de con
duire une politique de l'asile coherente et credible. On doit 
donc veiller a ne pas rendre extremement attrayant pour les re
querants d'asile un sejour dans notre pays. La question des al
locations familiales est loin d'etre aussi mineure que para,t 
l'envisager le Tribunal federal lorsqu'il dit dans son arret du 
22 janvier 1988: «il semble exclu que le refus d'accorder des 
allocations familiales pour les enfants domicilies a l'etranger 
puisse retenir les refugies economiques d'entrer en Suisse et 
d'y deposer une demande d'asile. C'est une vue de l'esprit». 
Voila le sentiment du Tribunal federal sur l'attrait exerce par les 
allocations familiales. 
De nombreux cas nous prouvent le contraire, et d'ailleurs il est 
facile d'etayer par quelques exemples le bien-fonde de notre 
affirmation. Les allocations familiales versees en ltalie pour un 
enfant et par mois s'eleve a 24,30 francs (equivalent en francs 
suisses); au Portugal, a 13,75 francs; e.n Espagne, a 3,65 
francs; en Turquie, a 14 centimes, que vous pouvez comparer 
avec les 11 O et 135 francs que le canton de Geneve, par exem
ple, verse chaque mois pour chaque enfant des la naissance 
et jusqu'a 15 ans. Pretendre que de tels montants ne sont pas 
attrayants releve de la candeur enfantine. Une seule allocation 
familiale genevoise represente donc 800 fois le montant d'une 
allocation versee en Turquie. Multipliee par six, neuf ou onze 
enfants, selon ce qu'annonce le requerant d'asile sans qu'au
cun contröle sOr ne puisse etre effectue, cette allocation re
presente assurement un fort attrait. 
Mais passons au principe de l'egalite qui a ete evoque. Cette 
egalite de traitement qu'evoque le Tribunal federal dans son 
arret nous para,t etre abordee de fagon curieuse. Quelle est 
l'egalite qui prevaut entre un travailleur qui entre legalement 
en Suisse, respectant les dispositions regissant la main-d'oeu
vre etrangere et un requerant d'asile entre illegalement dans le 
pays et qui finit partrouver un travail au gre des circonstances? 
Le meme Tribunal federal affirme: «les allocations familiales 
servent a compenser en partie les charges de famille du tra
vailleur, c'est-a-dire les depenses qu'il doit assumer pour 
l'entretien et la formation de ses enfants. On a vu l'importance 
des differences entre les diverses allocations. Est-ce que 
l'egalite en Suisse doit engendrer de pareilles inegalites a 
l'etranger? Le tribunal est d'ailleurs rassure par les attestations 
delivrees par les candidats. II est bien le seul! La Conference 
des caisses d'allocations familiales genevoises propose d'exi
ger des attestations des consultats suisses. Ceux-ci ne man
queraient pas de travail! 
Pour terminer, le Tribunal federal est d'avis que l'afflux des re
querants d'asile est un probleme passager. C'est au moins 
une bonne nouvelle mais qui demande, malheureusement, 
une tres longue confirmation. La conference que nous avons 
citee rappelle ceci: «En 1988, 240 000 requerants d'asile sont 
entres en Europe occidentale, dont pres de 17 000 en Suisse. 
La Suisse a donc absorbe quelque 7 pour cent de ces reque
rants, alors que la population de notre payss represente moins 
du 2 pour cent de la population de l'ensemble de l'Europe oc
cidentale et qu'une proportion en densite ferait apparaltre un 
ecart plus large encore. Durant la meme annee, la Suisse a 
depense, sauf erreur, plus de 600 millions de francs a titre 
d'assistances diverses pour l'ensemble des requerants se 
trouvant legalement ou illegalement sur son sol. Elle a accorde 
le statut de refugie a six cents personnes. Engageant 600 mil
lions de francs pour accorder l'asile a six cent personnes, on 
mesure tres exactement la les proportions». 
II ne taut pas jouer avec les allumettes dans un depöt d'es
sence. Le sentiment populaire ne saurait etre sous-estime et la 
question des allocations familiales represente un des points 
sensibles de la loi. En refusant notre amendement nous met
tons en peril l'ensemble de la revision envisagee. 
II va de soi au demeurant que nous acceptons bien volontiers 
la proposition de M. Bühler qui complete notre sentiment. 

Bühler: Ich unterstütze den Antrag Cavadini. Er ist am konse
quentesten. Sollte er aber abgelehnt werden, schlage ich eine 
Mittellösung vor, die Kinderzulagen möglich macht, sie aber 
nach der Kaufkraft am Wohnort der Kinder festlegt. Ich muss 
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die Begründungen von Herrn Cavadini nicht wiederholen. Sie 
sind analog zu meinen. 
Ich möchte aber drei Punkte noch einmal herausstreichen. 
1. Die Kinderzulagen an Asylsuchende sind bei unserer Kauf
kraft geradezu ein Lockmittel für Ausländer ohne Arbeit. Un
sere Bevölkerung ist deshalb auch empört über den jetzigen 
Zustand. 
2. Kinderzulagen sind an und für sich Sache der Kantone. 
Wenn wir hier grundsätzlich etwas ändern wollten, würde es 
Jahre dauern, bis die Kantone ihre Gesetze entsprechend ge
ändert und angepasst hätten. Ich bin aber überzeugt, die Kan
tone sind mit uns der Meinung, dass es gut ist, wenn der Bund 
hier eine Regelung vornimmt. 
3. Wir sollten unbedingt eine Differenz zum Nationalrat schaf
fen, damit man noch einmal, auch im Nationalrat, über dieses 
Problem diskutieren kann. Vielleicht schlägt der Herr Bundes
präsident noch eine weitere Variante, noch eine bessere Lö
sung vor, als wir das in diesem Rate tun. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Cavadini zuzustimmen. Es ist aber 
notwendig, dass sein Vorschlag wie der meine ergänzt wird, 
nämlich um den Vorbehalt zwischenstaatlicher Sozialab
kommen. 
Wenn der Antrag Cavadini unterliegt, bitte ich Sie, der Mittellö
sung, wie ich sie Ihnen vorschlage, zuzustimmen. 

Reichmuth: Auch ich möchte Ihnen empfehlen, dem Antrag 
von Herrn Cavadini zuzustimmen. Es geht ja lediglich um die 
provisorischen Arbeitsbewilligungen. Ich möchte nur an die 
administrativen Schwierigkeiten erinnern, mit denen die Kan
tone konfrontiert würden, wenn sie zum Beispiel die Höhe der 
Kinderzulagen an die jeweilige Währung im Herkunftsland des 
Asylbewerbers, in dem sich dessen Kinder aufhalten, anpas
sen wollten. Die Kantone wären gezwungen, wie Herr Bühler 
bereits ausgeführt hat, ihre Kinderzulagengesetze zu ändern, 
weil die Kinderzulagen in Franken fixiert sind und keine wäh
rungsbedingten Reduktionen in den Gesetzen vorgesehen 
sind. In der Praxis würde es doch wohl darauf hinauslaufen, 
dass die Kantone zur Ausrichtung der vollen kantonalen Kin
derzulagen gezwungen wären. 
Wenn sich der Status des Asylbewerbers ändert, weil er z. 8. 
eine reguläre fremdenpolizeiliche Arbeitsbewilligung als Auf
enthalter bekommt, ändert sich automatisch seine Anspruchs
berechtigung auf Kinderzulagen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
dürfte es auch eher möglich sein, zuverlässiger abzuklären, 
ob ein Asylbewerber in seiner Heimat überhaupt Kinder hat 
und wie viele. Ein Härtefall für einen Asylbewerber in der 
Schweiz, der eine vorläufige bezahlte Arbeit verrichten kann, 
wird nicht eintreten, auch wenn er auf die Kinderzulagen für 
die Zeit seines provisorischen Arbeitsverhältnisses verzichten 
muss. 
Ich empfehle Ihnen daher, dem Antrag von Herrn Cavadini zu
zustimmen. 

Mme Jaggi: Je rejette la proposition Cavadini et accepterai 
eventuellement la version de compromis de M. Bühler, cela 
pour les raisons suivantes. 
L'ensemble du projet de la nouvelle revision de la loi sur l'asile 
est extremement difficile ä apprecier quant ä ses effets. Est-ce 
que la fameuse acceleration recherchee et souhaitee par tous 
sera atteinte? Apres tout, on est prevenu par la revision 
precedente qui mettait en oeuvre ce qui etait considere 
comme une trouvaille, celle des portes d'entree, avec le triste 
resultat que nous connaissons. 
A propos des propositions auxquelles nous sommes con
frontes maintenant concernant les allocations familiales, on a 
peut-etre la quintescence de cette difficulte d'appreciation. Le 
president de la commission a declare tout ä l'heure que nous 
sommes dans un dilemme. Si possible, c'est encore pire. En 
seance de commission, nous avons dejä evoque les aspects 
sociaux et juridiques de cette question. D'instinct, personnel
lement, je trouve detestablement discriminatoire le fait de refu
ser ä certains travailleurs une prestation versee automatique
ment ä toutes les autres categories de salaries. Sur le plan du 
droit, j'ai cru comprendre que le Tribunal federal avait denonce 
l'inegalite de traitement pratiquee ä l'_egard d'un demandeur 

d'asile par rapport a ses collegues, conformement a la legisla
tion cantonale thurgovienne. 
Mais sur le plan des effets economiques, nous n'avons en
core, jusqu'ici, pas dit un mot. De deux choses l'une. Ou bien 
les autorisations temporaires de travailler sont strictement limi
tees en nombre et le fait de verser des allocations familiales 
d'un montant qui paraitra tres eleve dans le pays recepteur ne 
joue au fond aucun röle; ou bien le nombre de ces autorisa
tions de travail demeure eleve, et l'on continue sur la lancee 
actuelle, c'est-a-dire qu'environ 20 000 personnes, soit plus 
des deux tiers des requerants se trouvant dans notre pays, oc
cupent un emploi, notamment dans le secteur de la restaura
tion qui deviendrait inoperationnel a defaut de cette maln
d'oeuvre inesperee, tant par son effectif que par son manque 
d'exigences. Ace moment-la, les effets economiques de cette 
mesure deviennent importants et la proposition Bühler se 
presente comme une solution mediane probablement 
preferable. 
En tout etat de cause, quant au nombre attendu d'autorisa
tions accordees, je desire quelques explications du Conseil 
federal sur ses intentions. Dans le cas ou l'on continuerait a 
laisser les requerants travailler avec autorisation expresse ou 
en fermant les yeux, il faudrait voter la suggestion de M. Büh
ler. Dans le cas contraire, si l'on decide d'etre restrictif, on peut 
rejeter non seulement la proposition Cavadini mais aussi la SO

iution Bühler dont les difficultes d'application ne sont pas 
negligeables. 

Piller: Ich möchte Sie bitten, den Antrag Cavadini und den An
trag Bühler abzulehnen. 
1. Wir sollten keine Differenz schaffen in dieser Frage. Wir ma
chen ja ein Asylgesetz und nicht ein Familienzulagengesetz. 
2. Wir haben im Parlament schon sehr oft über die Bundeslö
sung auf dem Gebiete der Familienzulagen diskutiert. Der 
Bund hat die Kompetenz. Wir haben eine Verfassungskompe
tenz, aber wir haben diese bis heute nie ausgeschöpft, wir ha
ben immer gesagt, das sei Sache der Kantone, ausser bei den 
landwirtschaftlichen Angestellten. Ich möchte an die letzte 
Standesinitiative des Kantons Luzern erinnern. Diese wurde 
hier ganz klar abgelehnt. Man hat gesagt, der Kanton Luzern 
soll diese Probleme selber lösen, und zwar Ihr Kanton, Herr 
Bühler. 
Ich finde aber auch den Vorschlag, wie er vorliegt, sehr unge
recht, auch etwas kleinlich. Ich sage das ganz offen, ich ver
stehe diesen Antrag nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, 
weil ich keine Differenz sehe zwischen einem türkischen Gast
arbeiter, der bei uns arbeitet und in der Türkei Kinder hat, und 
einem kurdischen Asylbewerber, der auch Kinder in seinem 
Land hat. Warum will man hier eine Differenz schaffen? Das 
finde ich äusserst ungerecht. Und wenn wir einem Asylbewer
ber Arbeit geben, dürfen wir doch nicht einfach seine Arbeits
kraft ausnutzen und sagen, er wurde ja nicht hergeholt, er hat 
noch nicht den Flüchtlingsstatus erhalten, darum hat er kein 
Anrecht auf Kinderzulagen. Ja, warum lässt man ihn dann ar
beiten? Dann seien wir doch ehrlich, und die Wirtschaft soll auf 
seine Arbeitskraft verzichten. 
Die Frage nach der Kaufkraft, wie sie Herr Bühler aufwirft, ist si
cher eine ernstzunehmende Frage, die studiert werden sollte. 
Aber muss man das jetzt hier mit dem Asylgesetz verbinden? 
Diese Frage stellt sich nämlich generell. Das ist nicht nur eine 
Frage des Asylsuchenden, das ist eine generelle Frage. Wenn 
die Kinderzulagen, wie Herr Cavadini ausführt, in der Türkei 
14 Rappen pro Kind sind, dann gelten diese 14 Rappen auch 
für den türkischen Gastarbeiter. Er ist auch hier wesentlich be
vorteilt, und das ist das, was in der Bevölkerung etwas Unmut 
hervorgerufen hat, nicht die paar Asylbewerber, die Kinder im 
Heimatland haben. Das ist eine generelle Frage, die eigentlich 
geprüft werden sollte. Ich habe hier schon mehrmals für eine 
vermehrte Bundeskompetenz auf dem Gebiete der Familien
zulagen gesprochen; das wurde hier im Rat immer wieder ab
gelehnt. Immer wieder wurde gesagt, das sei Sache der Kan
tone. Ausgerechnet hier will man nun einen Passus aufneh
men! 
Ich frage Sie: Weiss jemand in diesem Saal, wie viele Kinder 
davon betroffen sind? Ich wollte das herausfinden; ich habe es 
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nicht herausgebracht. Es müssen sehr, sehr wenige sein. Es 
wird hier populistisch eine Stimmung angeheizt. Wir sollten 
diese Frage generell prüfen. Ich wäre beispielsweise bereit, 
ein Postulat oder sogar eine Motion in Richtung des Antrags 
Bühler zu unterstützen. Ich wäre bereit, die Frage zu studieren 
und zu prüfen. Ich persönlich möchte zuerst Zahlen kennen. 
Ich möchte wissen, wie gross der Betrag ist, der heute bei
spielsweise für Asylsuchende ausbezahlt wird, und wieviel ge
nerell für Gastarbeiter in diesem lande ausbezahlt wird. Ich 
möchte diese Zahlen kennen und nicht einfach einen Ent
scheid fällen, weil die Stimmung in unserm lande jetzt gerade 
so ist. Das steht unserem Rate nicht an. 
Ich bitte Sie, den Antrag Cavadini und auch den Antrag Bühler 
abzulehnen, in der Meinung, dass man dieses Problemgene
rell einmal im Rahmen der Bundeslösung für Familienzulagen 
studiert. Wie gesagt, das Parlament hat die Kompetenz, auf 
diesem Gebiet zu legiferieren. Aber ich finde es kleinlich, jetzt 
ins Asylgesetz einen solchen Passus aufzunehmen. 

M. Reymond: En principe, dans notre pays, le regime des al
locations familiales est du ressort exclusif des cantons. La 
Confederation n'intervient dans ce secteur qu'en vertu de Jois 
speciales. II en est ainsi de la loi sur l'agriculture qui cree un 
regime federal d'allocations familiales pour les petits paysans, 
ainsi que, bien sur, des dispositions concernant le propre per
sonnel federal. Dans tous les autres cas, ce sont Jes cantons 
qui sont seuls competents pour fixer les allocations familiales. 
Or, nous verrons tout a l'heure, juste avant ma conclusion, que 
dans le cas particulier, le Tribunal federal empeche Jes can
tons d'exercer leur liberte dans ce domaine. Les federalistes 
pourraient souhaiter laisser aux cantons le soin de regler cela, 
mais ce serait inutile, precisement en vertu des decisions 
recentes de la Haute cour. Dans le cas particulier cependant, il 
ne se justifie pas de laisser ce pouvoir aux cantons, parce que, 
d'une part, il s'agit du cas special des requerants d'asile en 
cours de procedure, c'est-a-dire qui ne sont pas encore des 
refugies et, d'autre part, parce que les allocations familiales 
sont des prestations souvent determinantes pour Je requerant 
qui choisit le pays ou il va deposer sa requete. 
Au sujet des requerants d'asile en cours de procedure, 
c'est-a-dire qui devront beneficier d'allocations familiales can
tonales si la proposition Cavadini est refusee, il faut relever 
que, contrairement aux saisonniers, bon nombre d'entre eux 
entrent clandestinement dans notre pays, que la plupart s'an
noncent au debut comme celibataires et font savoir plus tard, 
sitöt qu'ils rer;:oivent une autorisation de travail provisoire, 
qu'ils sont peres d'une nombreuse progeniture. Enfin, plus de 
90 pour cent d'entre eux n'obtiendront finalement pas le statut 
de refugie. 
En ce qui concerne l'attractivite constituee par Jes allocations 
familiales durant Ja procedure d'examen des dossiers de re
querants d'asile et alors que leurs enfants sont restes dans 
leur pays d'origine, il faut savoir qu'une allocation de 
100 francs par mois et par enfant represente le salaire men
suel moyen - je dis bien moyen - dans un pays comme Ja Tur
quie. C'est dire que Je nombre d'enfants, multiplie par Je fait 
que certains candidats a l'asile ont plusieurs femmes, a sou
vent pour consequence de procurer des revenus tout a. fait 
dementiels dans certains pays de provenance des candidats. 
Lors d'un voyage officiel que j'eus l'occasion de faire l'an 
passe, dans un de ces pays de provenance, notre ambassa
deur ne m'a pas cache les fantastiques avantages que re
presentait deja l'autorisation provisoire de travailler en Suisse 
pour de nombreux requerants qui n'auront jamais Je statut de 
refugie. 
Le fait que le Conseil national ait rejete la proposition Jean Ca
vadini, par 77 voix contre 77, avec la voix preponderante du 
president, M. Ruffy, montre que la question est vraiment 
posee et qu'il convient de la resoudre aujourd'hui. 
De nombreux cas nous sont cites depuis quatre jours, date au 
Je Conseil national a pris sa decision. C'est Ja stupefaction 
generale, non seulement chez les employeurs, comme an le 
croit souvent, qui paient les allocations familiales, mais aussi 
chez les travailleurs, il faut le souligner. Les ouvriers surtout 
s'indignent face a. des cas tels que celui de ce musulman can-

didat a l'asile qui rer;:oit, dans mon canton, des allocations fa
miliales pour quinze enfants de quatre epouses lesquelles, 
declare-t-il, sont toutes a Jui. 
Je passe sous silence Je cas qui pourrait se poser et qui m'a 
ete suggere par un article de presse, Ja semaine passee, de ce 
super-papa du Zimbabwe qui a 136 enfants de 24 meres dif
ferentes! II n'a pas encore demande d'etre candidat a l'asile 
chez nous, mais s'il le faisait et qu'il obtienne deux a trois mois 
de travail avant d'etre renvoye, a 16 000 francs par mois d'allo
cations familiales, il aurait rapidement une fortune gigantes
que dans son pays de provenance. 
Je rappelle que le federaliste que je suis a du constater: a. que 
le canton de Thurgovie avait prevu d'exclure du benefice des 
allocations familiales les candidats a l'asile chez lui; b. que le 
Tribunal federal a contraint ledit canton a payer ces allocations 
se referant a l'article 4 de la Constitution federale sur l'egalite 
de traitement; c. qu'un nouveau recours au Tribunal federal, 
pour un cas semblable, concerne aussi le canton de Geneve; 
d. que ce meme Tribunal federal attend vraisemblablement 
notre determination, a defaut de quoi il maintiendra sajurispru
dence et contraindra les cantons a l'octroi de ces allocations. 
Nous devons donc regler le cas aujourd'hui, dans la loi sur 
l'asile; c'est un imperatif incontournable. 
Monsieur le president de la commission, je vous demande si la 
situation est vraiment egale, en vertu de l'article 4 de la consti
tution, entre le saisonnier qui vient en Suisse avec un permis 
de travail avant de partir de chez lui et le candidat qui requiert, 
a 95 pour cent sans aucune chance, un permis de refugie et 
qui est entre clandestinement la plupart du temps dans notre 
pays. Monsieur Je President de Ja Confederation, je vous de
mande si vous jugez egalement, en vertu de l'article 4 de la 
constitution, un saisonniervenant en Suisse et n'ayant qu'une 
femme, la polygamie etant interdite dans les pays d'origine 
des saisonniers, et un candidat a l'asile qui vient de pays dans 
Jesquels celle-ci est autorisee, ce qui n'est pas conforme a cet 
article de la constitution. 
J'insiste sur le fait que J'amendement a l'article propose par 
M. Cavadini ne concerne pas du tout les refugies, mais seule
ment les candidats a l'asile. C'est ainsi que celui qui recevra le 
droit d'asile sera mis sans autre au benefice des allocations, 
meme si ses enfants restent dans son pays pour une raison ou 
pour une autre (parce qu'il ne peut ou ne veut pas les faire ve
nir). En definitive, l'efficacite de la loi que nous examinons 
exige de supprimer l'attractivite considerable des allocations 
familiales pour les seuls candidats a l'asile. 
De plus, le peuple suisse mais surtout les travailleurs qui 
cötoient ces requerants journellement dans leur travail, se
raient trompes par une absence de dispositions telles celles 
proposees par M. Cavadini. 
Je vous prie donc d'accepter cette proposition, le referendum 
etant a coup sur dans l'air, je vous l'assure, si celle-ci n'etait 
pas approuvee. 

M. Ducret: Je soutiendrai Ja proposition de M. Cavadini, mais 
a regret, car il est parfaitement injuste de traiter differemment 
des travailleurs. Cette loi sur l'asiJe est en realite utiJisee pour 
venir travailler en Suisse. Tout Je debat le prouve, car on parle 
d'employeurs et d'allocations familiales qui ne sont octroyees 
que lorqu'on travaille. 
Mme Jaggi se posait la question innocente: «Est-ce qu'ils tra
vaillent?». Evidemment qu'ils travaillent et heureusement, 
parce que 30 au 40 000 personnes sans activite dans notre 
pays seraient une catastrophe, non seulement quant a. l'image 
de la Suisse, mais surtout en raison de la situation sociale 
dans laquelle ils seraient plonges. On en ferait definitivement 
des assistes. Heureusement qu'ils travaillent. Je dirai meme 
qu'ils devraient travailler des le premier jour en etant astreints a 
une serie de travaux en faveur de la collectivite. Trois mois 
sans travailler, c'est deja. grave. Six mois, c'est une catastro
phe! 
Quelques-uns voudraient que l'on aille plus loin. J'ai lu dans 
un hebdomadaire qu'en Allemagne il y avait une periode de 
cinq ans sans autorisation de travail. Je n'ai pas verifie cette loi, 
je n'ai pas les lois allemandes. 
Tout ce discours sur les allocations familiales, Monsieur le 
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President de la Confederation, n'aurait pas lieu si le Conseil 
federal etait d'accord de creer un permis de travail de duree li
mitee destine aux ressortissants des pays de recrutement non 
traditionnels, essentiellement la Turquie qui n'est pas telle
ment plus loin de chez nous que le Portugal. Si ce permis etait 
mis sur pied parallelement ä cette mesure de restriction du tra
vail, il s'agirait alors d'inciter les requerants ä la seule recher
che d'un emploi et non ä l'utilisation de la loi sur l'asile. Tous 
nos problemes decoulent de ce fait. Des gens cherchant du 
travail - on ne peut que les feliciter de cette demarche - ont 
decouvert que nous avions une loi sur l'asile tellement mal fa
gotee, bien qu'irreprochable sur le plan juridique -tous les ju
ristes de cette enceinte partagent cette opinion qui n'est en re
vanche pas la mienne-qu'on pouvait facilement l'utiliser pour 
contourner celle sur le travail des etrangers. Voilä le probleme! 
Je suis plein d'admiration, car les uns et les autres vous niez 
cette evidence. Mais, ä chaque article, vous mettez le doigt sur 
les incoherences. Une loi qui en contient autant n'est pas 
banne, Messieurs les juristes. Ce n'est pas une banne loi, 
Messieurs les Conseillers federaux, et je regrette beaucoup 
que vous n'ecoutiez pas ceux qui, depuis longtemps, vous di
sent: «S'il vous plait, donnez donc des permis de travail de 
duree limitee. Vous satisferez les besoins de notre economie 
qui sont clairs. Ces refugies travaillent. lls sont donc employes 
et par consequent utiles. lls servent notre pays. Donnez-leur 
des permis de duree limitee». 
Arretons de jouer la comedie de l'asile en quatre ou cinq actes. 
Cela devient long et lassant. Pour un Etat de droit, cela devient 
inquietant. 

Jagmetti, Berichterstatter: Der Gang der Diskussion macht es 
dem Kommissionspräsidenten nicht ganz einfach. Aber glück
licherweise hat er eine Ueberzeugung, und zu der kann er 
auch nach einer solchen Diskussion stehen. 
Zu Herrn Ducret möchte ich einleitend sagen, was ich gestern 
schon festgehalten habe: Dieses Gesetz schliesst das Denken 
über das Asylproblem nicht ab. Wir haben einen Strategiebe
richt, und wir werden über diese Frage weiterhin diskutieren 
und uns auch in Zukunft damit auseinandersetzen müssen. 
Aber wir können jetzt nicht einfach erklären: Wir verzichten auf 
die Beschleunigung des Verfahrens, wir verzichten auf die 
Triage, wir verzichten auf eine Neugestaltung des Rechts
schutzes, da wir zunächst die anderen Fragen diskutieren wol
len. Wir sollten das entscheiden, was entscheidungsreif ist, 
und die Gedanken über den Problemkreis weiterführen. Die
ser Problemkreis wird uns viele Jahre beschäftigen. Denn so
lange es dieses Gefälle im internationalen Verhältnis gibt, wer
den wir mit dem Problem konfrontiert sein, müssen wir uns 
dem Problem stellen. Und da hilft nicht irgendeine Einzelbe
stimmung in diesem Gesetz, denn es ist eine weltweite Ent
wicklung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Sie en
det nicht am 22. Juni mit der Schlussabstimmung über die Ge
setzesrevision, und die politische Arbeit daran muss weiterge
führt werden. 
Zur Begründung der Haltung der Kommission kann ich mich 
kurz fassen, denn die Auffassungen sind eigentlich schon zum 
Ausdruck gekommen. Wir wissen, dass der Bund zuständig 
ist, im Bereiche der Familienzulagen zu legiferieren. Wir wis
sen ebenso, dass er dies nur für die Landwirtschaft getan hat 
und dass nach dem Antrag von Herrn Cavadini, ergänzt durch 
Herrn Bühler, eidgenössisch nur ein ganz kleiner Ausschnitt 
geordnet wäre, während der Rest kantonal geregelt bleiben 
würde. Die Kommissionsmehrheit war der Auffassung, die 
Kantone sollten auch diese Frage im Rahmen ihrer Gesetz
gebung ordnen, diese entsprechend differenzieren und aus
gestalten. 
Nun stellt sich die Frage: Können das die Kantone überhaupt? 
Aus dem ominösen Bundesgerichtsurteil möchte ich Ihnen ei
nen Satz vorlesen: «Es ist deshalb keineswegs von vornherein 
mit Artikel 4 Absatz 1 Bundesverfassung nicht vereinbar, in ei
ner Kinderzulagenordnung Unterscheidungen nach dem 
fremden polizeilichen Status der Arbeitnehmer einzuführen.« 
Gleiches gleich, Ungleiches ungleich, das ist die Philosophie 
von Artikel 4 Absatz 1 Bundesverfassung. Also differenzieren 
wir! Also können die Kantone differenzieren. 

Die Disproportion zwischen unseren Kinderzulagen und den 
Lebenshaltungskosten in den einzelnen Ländern hängt nicht 
ab vom Asylgesuch, sondern von der wirtschaftlichen Situa
tion der betreffenden Länder und den Lebensumständen. Also 
knüpfen wir doch dort an, wo der Unterschied liegt, und nicht 
dort, wo er nicht liegt! Und der Unterschied ist der, dass Kinder 
in einem solchen Staat mit völlig anderen Lebenshaltungsko
sten leben als bei uns. Dort liegt der Unterschied, nicht beim 
Asylgesuch. 
Wenn die Familienverhältnisse in den einzelnen Ländern un
terschiedlich sind, dann tragen wir diesen Unterschieden 
Rechnung! Aber diese hängen wieder nicht vom Asylgesuch 
ab. Man hätte fast meinen können, Polygamie sei abhängig 
vom Asylgesuch und Monogamie von der Nichtstellung eines 
Asylgesuches. Wir wissen doch, dass das nicht so ist. Wenn 
die Asylbewerber eher aus Ländern kommen, in denen die Fa
milienverhältnisse anders sind als bei uns, ist das ein fakti
scher Zustand, dem wir in der Gesetzgebung ohne weiteres 
Rechnung tragen können. Wir sind nicht verpflichtet, polyga
men Familien mit einer grossen Anzahl von Kindern aus ver
schiedenen und gleichzeitigen Ehen die gleichen Kinderzula
gen auszurichten wie Familien in der Schweiz. Differenzieren 
wir also, wo differenziert werden soll und differenziert werden 
kann, aber hängen wir die Unterscheidungen nicht am fal
schen Kriterium auf! Das ist die Philosophie des Bundesge
richts. 
Wir wissen alle, dass das Bundesgericht unsere Gesetze nicht 
zu überprüfen hat. Das steht in der Verfassung und ist in bester 
Ordnung. Ich vertrete auch diese Auffassung. Aber etwas ha
ben das Bundesgericht und wir gemeinsam: Wir sind beide an 
die Verfassung gebunden. Also bleiben wir doch bei den ver
fassungsmässigen Grundsätzen, die eine Differenzierung 
nicht ausschliessen, und überlassen wir den Kantonen diese 
Differenzierung, die ja in der Lage sind, den ganzen Komplex 
der Familienzulagen zu regeln. Warum sollten sie ausgerech
net unfähig sein, diesen kleinen Ausschnitt zu ordnen? Ich bin 
ein Föderalist, auch in dieser Beziehung, meine Herren Cava
dini und Reymond, und glaube an die Fähigkeit der Kantone, 
die richtigen Differenzierungen richtig treffen zu können. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen und die Anträge der 
Herren Cavadini und Bühler abzulehnen. 

Bundespräsident Koller: Ich verstehe durchaus, dass wir über 
die Frage der Kinderzulagen eine ausgedehnte, zum Teil auch 
emotionell engagierte Diskussion geführt haben, denn dieses 
Problem beschäftigt unser Volk-das ist mir ganz klar. Sogar in 
der fernen Türkei wurde ich von einer Schweizerin auf den Ent
scheid des Nationalrates der letzten Woche angesprochen. 
Das Thema ist also durchaus diskussionswert. Aber ich 
glaube, wir sollten uns auch bei diesem Thema vor Legenden
bildungen hüten. Ich sehe etwa die gleiche Gefahr, wie wir sie 
beim Problem der sogenannten Barauszahlungen haben. 
Auch hier kursieren in unserem Volk immer wieder Phantasie
beträge, und man muss immer wieder wiederholen, dass jeder 
Asylgesuchsteller für alle seine täglichen Bedürfnisse pro Tag 
Fr. 4.50 erhält, nicht mehr und nicht weniger. 
Leider haben wir tatsächlich keine vollständigen Zahlenanga
ben. Aber ich habe mir immerhin die verfügbaren Zahlen ge
ben lassen. Eine Erhebung der Konferenz der kantonalen Aus
gleichskassen zeigt folgendes: (Ich nehme allein die Zulagen 
an türkische Arbeitnehmer für im Ausland lebende Kinder.) Im 
Kanton Appenzell-lnnerrhoden - auch hier ist die Kinderzahl 
nämlich am grössten (Heiterkeit), nicht nur bei der einheimi
schen Bevölkerung, sondern auch bei den Türken - beträgt 
die durchschnittliche Kinderzahl 3,09. Im Kanton Zürich ist die 
durchschnittliche Kinderzahl der türkischen Arbeitnehmer 
1,95. 
Bei den Jugoslawen bewegt sich alles um die Zahl von 2,8 Kin
dern, im Kanton Nidwalden und in andern Kantonen sind es 
durchschnittlich 2 Kinder. 
Auch wenn ich die Erhebung der Zulagen an ausländische Ar
beitnehmer für im Ausland lebende Kinder generell nehme -
also die Saisonniers inbegriffen -, zeigt mir diese Statistik, 
dass die grösste Zahl 2,48 Kinder ist und die kleinste - übri
gens im Kanton Genf-1, 17 Kinder. Ich meine, das zeigt doch, 
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dass wir die Relationen beachten müssen. Es wird manchmal 
von 15 und mehr Kindern gesprochen, aber diese Zahlen be
weisen eindeutig, dass das Ausnahmen sind. Trotzdem sind 
wir uns dieses Problems bewusst; und die Konferenz der kan
tonalen Ausgleichskassen ist auch bemüht, allfällige Miss
bräuche zu bekämpfen. 
Die Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen hat ein For
mular für Angaben eingeführt, die vom Sozialministerium des 
Heimatstaates auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden. Gene
rell ist derjenige Asylgesuchsteller, der Familienzulagen ver
langt, beweispflichtig und hat regelmässig notariell beglau
bigte Ausweise vorzulegen, damit er Familienzulagen erhält. 
Solche Familienzulagen erhalten natürlich nur Asylgesuch
steller, die eine Arbeitsbewilligung haben. Die Beschäfti
gungsprogramme sind genannt worden. Wer künftig in Be
schäftigungsprogrammen tätig ist, erhält keine Kinderzula
gen, weil für gemeinnützige Beschäftigungsprogramme nur 
eine TagesentschäEligung ohne Sozialzulagen ausbezahlt 
wird. 
Die Bedeutung der Kinderzulagen wird aber gerade nach dem 
neuen, beschleunigten Asylverfahren künftig massgeblich zu
rückgehen. Wir wollen ja das Verfahren beschleunigen. Wir 
schätzen, dass etwa drei Viertel aller Fälle künftig in drei bis 
sechs Monaten erledigt werden können. Wir schreiben ja ein 
bundesrechtliches zwingendes Arbeitsverbot von drei Mona
ten vor, mit Verlängerungsmöglichkeit durch die Kantone um 
nochmals drei Monate. Wenn sich die Zielsetzung des Geset
zes realisieren lässt, werden künftig in unserem Land viel weni
ger Asylgesuchsteller eine Arbeit aufnehmen und somit mögli
cherweise in den Genuss von Kinderzulagen kommen. Das 
Problem wird also aufgrund des neuen Beschlusses an Be
deutung verlieren. 
Wie der Herr Kommissionspräsident richtig ausgeführt hat, 
müssen wir das Problem der Kinderzulagen wirklich adäquat 
lösen. Gerade die Kaufkraftzahlen, die Herr Cavadini genannt 
hat, zeigen doch, dass sich dieses Problem nicht allein bei den 
Asylgesuchstellern stellt, sondern in genau gleicher Weise bei 
den Saisonniers, deren Kinder in Portugal oder in Spanien le
ben. Hier - und das ist nun der entscheidende Punkt - haben 
die Kantone durchaus Handlungsmöglichkeiten. Das Bundes
gerichtsurteil verbietet den Kantonen in keiner Weise, die Kin
derzulagen für im Ausland lebende Kinder nach Kaufkrafts
klauseln zu bemessen. Das ist eindeutig. Das Bundesgericht 
hat lediglich entschieden, die Kantone dürfen nicht allein die 
Asylgesuchstelle'r einem andern System unterstellen. Sobald 
sie aber alle im Ausland lebenden Kinder gleich behandeln, 
haben sie das Recht und die Möglichkeit, die Kinderzulagen 
anders zu ordnen als für Kinder, die sich in der Schweiz befin
den. 
Hier stehen wir nun noch vor einem föderalistischen Problem. 
Es scheint mir wirklich etwas seltsam; auf der einen Seite po
chen die Kantone meiner Meinung nach zu Recht darauf, dass 
die Familienzulagen grundsatzlich ihre Angelegenheit bleiben 
sollen, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer, 
wo der Bund seine Kompetenz genutzt hat. Ich erinnere mich 
persönlich an Vorstösse, wonach der Bund die Familienzula
gen auch in andern Bereichen regeln sollte; diese sind in den 
letzten Jahren immer wieder abgelehnt worden. Nun soll aus
gerechnet der Bundesgesetzgeber in einem einzigen Punkt 
von dieser Verfassungskompetenz Gebrauch machen, und 
zwar in einer rein negativen Weise! Also ein solches Unikum 
föderalistischer Aufteilung der Gesetzgebung ist mir in unse
rer ganzen Rechtsordnung nicht bekannt. 
Die Kantone haben die Möglichkeit und sind auch aufgerufen, 
in dieser Frage adäquate Regelungen zu suchen. Sie müssen 
den Ball aufnehmen. Alles andere wäre in unserem föderalisti
schen Staat eindeutig systemwidrig. Die Vorschläge, über die 
Sie jetzt zu entscheiden haben, haben zudem den schwer
wiegenden Nachteil, dass sie dem Gleichheitsgebot nicht ge
nügen, weil sie nämlich unter allen ausländischen Arbeitern al
lein die Asylgesuchsteller schlechter behandeln würden. Und 
das ist mit dem Rechtsgleichheitsgebot-davon bin ich zutiefst 
überzeugt - nicht vereinbar. Sie dürfen nicht vergessen, es 
gibt auch legale Asylgesuchsteller, wie Herr Ständerat Piller zu 
Recht gesagt hat. Es gibt keinen einsichtbaren Grund, wes-
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halb jemand, der in der Türkei politisch verfolgt ist, in bezug 
auf Kinderzulagen anders behandelt werden soll als jemand, 
der sich legal als Saisonnier in unserem Land aufhält. 
Aus diesen Gründen muss ich Sie bitten, diese beiden Vor
stösse abzulehnen. 

Abs. 1-AJ. 1 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag Cavadini 
Für den Antrag der Kommission 

20Stimmen 
16Stimmen 

Präsident: Damit entfällt der Eventualantrag Bühler. 

Abs. 2, 3-AJ. 2, 3 
Angenommen -Adopte 

Art. 21 a, 21 b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei Artikel 21 a sind die Sicherheits
leistungen neu geregelt, 21 b bringt nichts Neues. 

Angenommen -Adopte 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Der Unterschied zum französi
schen Text liegt darin, dass dort nur von der unselbständigen 
Arbeit die Rede ist, im deutschen aber von der Erwerbstätig
keit an sich. Wir haben den französischen Text dem deutschen 
angepasst. 

Angenommen -Adopte 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei Artikel 43 möchte ich darauf 
hinweisen, dass in Artikel 41ft. unter dem Stichwort «Beendi
gung des Asyls» Widerruf und Wegfall behandelt werden. Sol
che Entscheide unterliegen - ich wiederhole es - der Be
schwerde an die neugeschaffene Rekurskommission. 

Angenommen -Adopte 
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Art.44,46 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.46a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Die Abweichungen vom Antrag des 
Bundesrates in Artikel 46a ist die Folge eines getroffenen Ent
scheides: Die Verteilung der Bewerber auf die Kantone soll kei
nem Rechtsmittel unterstehen. Das haben wir schon bei Arti
kel 14a beschlossen und bestätigen es hier. 

Angenommen -Adopte 

Art. 46b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Der Beschluss der Nationalrates ist 
darauf zurückzuführen, dass die Safe-country-Klausel im Ge
setz verlegt worden ist, deshalb musste die Aufzählung ange
passt werden. 

Angenommen -Adopte 

Art. 46c - 46e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei den Verfahrensfristen möchte 
ich darauf hinweisen, dass wir uns von dieser Fristansetzung 
auch eine Beschleunigung des Verfahrens erhoffen, also: 
Triage und Fristbestimmungen sind die entscheidenden Ele
mente. Natürlich handelt es sich um Ordnungsfristen, aber wir 
rechnen doch damit, dass sie wesentlich zum rascheren Ent
scheid, zum Abbau von Pendenzen beitragen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 47 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei Artikel 47 ist in der Fassung des 
Nationalrates die Nennung von Artikel 14a weggefallen. Das 
hängt mit der Aufteilung auf die Kantone zusammen: entspre
chende Entscheide sind nicht weiterziehbar. 

Angenommen -Adopte 

Ziff. II Art. 14a - 14d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II art. 14a-14d 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Diese Bestimmungen des Bundes
gesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, 
die sich auf den Vollzug, auf die vorläufige Aufnahme und die 

Internierung beziehen, sind Präzisierungen der bisherigen 
Ordnung. Die vorläufige Aufnahme existiert schon im heutigen 
Recht. Die Internierung ist heute schon geregelt, und wir sind 
der Meinung, die Anträge des Bundesrates seien richtig. Der 
Nationalrat hat ihnen zugestimmt. Wir stimmen ihnen auch zu. 
Noch ein Hinweis zu Ziffer II: Auf der Fahne fehlt Artikel 20 
Anag bewusst. Artikel 20 regelt in diesen Verfahren die Rechts
mittel. Wir belassen es in dieser Beziehung beim heutigen Zu
stand. 

Angenommen -Adopte 

Ziff.111 
· Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen gilt für die 
im Zeitpunkt des lnkrafttretens des Bundesbeschlusses hän
gigen Verfahren das neue Recht. 
Abs.2 

Abs.3 
Der Bundesrat bezeichnet die vor dem Departement hängigen 
Beschwerdefälle, die von der Rekurskommission zur Beurtei
lung übernommen werden. 
Abs.4 
Mit der Einsetzung der Rekurskommission wird das Bundes
gesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege wie 
folgt geändert: 
Art. 101 Bst. d 
d ..... ausser gegen Verfügungen über den Widerruf begünsti
gender Verfügungen im Sinne von Art. 99, Bst. c-f und h und 
von Art. 100 Bst. b Ziff. 3, Bst. c, Bst. e Ziff. 1, Bst. kund 1. 

Antrag Zimmerli 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2bis (neu) 
Bis zur Einsetzung der Rekurskommission entscheidet über 
Beschwerden im Sinne von Artikel 11 Absatz 2 das Departe· 
ment endgültig. 

Ch. III 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Sous reserve des dispositions ci-dessus, les procedures pen· 
dantes a la date d'entree en vigueur de l'arrete federal sont 
regies par le nouveau droit. 
Al. 2 

Al. 3 
Le Conseil federal designe les recours en suspens aupres du 
departement qui doivent etre transmis pour decision a la com· 
mission de recours. 
Al. 4 
Du fait de la creation de la Commission de recours, la loi 
federale d'organisation judiciaire1 est modifiee comme il suit: 
Art. 101 let. d 
d ..... , sauf les decision sur la revocation de decisions attributi· 
ves d'avantages, Visees a l'article 99, lettres C 8. f et h, et a l'arti
cle 100, lettre b, chiffre 3, lettre c, lettre e, chiffre 1, ainsi que 
lettres k et 1. 

Proposition Zimmerli 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2bis (nouveau) 
Jusqu'a l'instauration d'une commission de recours, le depar
tement statue de maniere definitive sur les recours au sens de 
l'article 11, 2e alinea. 

Jagmetti, Berichterstatter: Zu Ziffer III: Bei den Uebergangs
bestimmungen haben wir eine Aenderung vornehmen müs
sen, weil wir uns mit dem Bundespräsidenten einig sind, dass 
wir die Rekurskommission, die wir geschaffen haben, nicht am 
22. Juni nach den Schlussabstimmungen, also an jenem Frei-
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tag mittag, in Funktion setzen können. Das ist völlig klar. Das 
Gesetz wird voraussichtlich am Freitag der nächsten Woche in 
Kraft treten, und es braucht Zeit, um diese Organisation zu 
schaffen. Deshalb haben wir diese ergänzenden Bestimmun
gen aufgenommen. 
Ich bin Herrn Kollege Zimmerli sehr dankbar, dass er noch 
eine Schwierigkeit festgestellt hat, die durch seinen Antrag be
seitigt wird. Er wird seinen Antrag sicher selbst begründen; ich 
möchte aber im voraus bemerken, dass ich persönlich - ich 
kann es nicht im Namen der Kommission tun - seinem Ergän
zungsantrag zustimme. Wir haben entdeckt, dass wir Arti
kel 101 Buchstabe d des Bundesgesetzes über die Organisa
tion der Bundesrechtspflege anpassen müssen. Das sind 
Konsequenzen vorher getroffener Entscheide. 
Ich wäre froh, wenn Herr Zimmerli seinen Ergänzungsantrag 
selber begründen würde. 

Zimmerli: Fehler im Uebergangsrecht rächen sich immer bit
terlich und im Asylrecht jetzt besonders. Nach der Sitzung der 
Kommission am letzten Donnerstag habe ich mir leider Re
chenschaft darüber geben müssen, dass wir im Begriffe wa
ren, eine durchaus unbeabsichtigte Lücke in der Uebergangs
ordnung zu schaffen. 
Weil Artikel 11 Absatz 2 des geltenden Asylgesetzes mit der 
Neufassung der Bestimmung über die Beschwerdeinstanz ge
strichen werden muss und weil von Artikel 11 Absatz 5 nur die 
anderen Beschwerden - das heisst, gerade nicht diejenigen 
im Sinne von Artikel 11 Absatz 2 - erfasst werden, die später 
der Beschwerdeinstanz übertragen werden, würde der Bun
desrat bis zur Einsetzung dieser Beschwerdeinstanz als 
zweite Beschwerdeinstanz zuständig, wenn wir nicht über
gangsrechtlich im Sinne meines Antrags auch die Departe
mentsentscheide über Beschwerden nach Absatz 2 von Arti
kel 11 als endgültig bezeichneten. Ich gehe davon aus, dass 
niemand eine solche intertemporalrechtliche und auch sy
stemwidrige Zuständigkeit des Bundesrats möchte, und habe 
deshalb diesen Antrag gestellt. Ich bitte um Zustimmung. 

Bundespräsident Koller: Ich bin Herrn Ständerat Zimmerli für 
diesen Antrag dankbar. Er ist richtig und unbedingt nötig, da
mit wir keine intertemporalrechtlichen Probleme schaffen. 

Abs. 1, 3, 4-AI. 1, 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2, 2bis (neu) -Al. 2, 2bis (nouveau) 
Angenommen gemäss Antrag Zimmerli 
Adopte selon Ja proposition Zimmerli 

Ziff. IV 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.IV 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 23Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

B. Bundesgesetz über die Schaffung eines Bundesamtes 
für Flüchtlinge 
B. Loi federale portant creation d'un Office federal pour les 
refugles 

Jagmetti, Berichterstatter: Ich möchte mich gesamthaft zum 
Bundesgesetz B äussern und würde Ihnen sogar beantragen, 
dass wir es in globo behandeln, weil es ein kohärentes Ganzes 
bildet, das sich nicht aufteilen lässt. 
Der Delegierte für das Flüchtlingswesen ist als Institution ge
schaffen worden, als die Zahl der Asylbewerber so gross war, 

dass die Behandlung der Asylgesuche aus dem Bundesamt 
für Polizeiwesen herausgelöst werden musste. Sein Dienst ist 
heute unerlässlich. Die Verdienste von Herrn Arbenz sind ge
stern von verschiedenen Sprechern gewürdigt worden. Ich 
möchte mich dieser Würdigung ausdrücklich anschliessen. 
Wir sind sehr froh, dass eine,neue Organisation die Aufgaben 
an die Hand genommen hat. Wir erkennen aber, dass der Um
fang der Aufgabe so gross ist, dass wir ohne Dauereinrichtung 
nicht auskommen, und wir wissen auch alle, dass das Pro
blem des Zustroms von Asylbewebern nicht von heute auf 
morgen abbrechen wird, so dass wir vor einer Daueraufgabe 
stehen, die von einer Dauerorganisation bewältigt werden 
muss. In diesem Sinne stimmt die Kommission einhellig der 
Umwandlung des Amtes des Delegierten für das Flüchtlings
wesen in ein Bundesamt zu. 
Wir empfehlen Ihnen, dem Gesetzentwurf zu folgen. 

Gesamtberatung - Traitement global du projet 

Titel und Ingress, Art. 1 - 4 
Titre et preambule, art. 1 - 4 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 25 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

C. Bundesbeschluss über die Genehmigung einer Aende
rung der Verordnung über die Zuweisung der Aemter an 
die Departemente und der Dienste an die Bundeskanzlei 
C. Arrete federal approuvant la modification de l'ordon
nance concernant l'attribution des offices aux departe
ments et des services a la Chancellerie federale 

Jagmetti, Berichterstatter: Bundesbeschluss C ist die Folge 
von B. Wir bestimmen im Gesetz, welche Bundesämter es gibt. 
Der Bundesrat ordnet sie den Departementen zu. Aber diese 
Zuordnung haben wir zu genehmigen. Es geht bei Be
schluss C nur noch darum, dass wir das beschlossene Bun
desamt dem Justiz- und Polizeidepartement zuweisen. Wir 
sind der Meinung, das sei richtig. 

Gesamtberatung - Traitement global du projet 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Titre et preambule, art. 1, 2 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

24 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 838 hiervor- Voir page 838 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 12. Juni 1990 
Decision du Conseil des Etats du 12 juin 1990 

Differenzen - Divergences 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Ruf 
(Gemäss geltendem Text) · 
Abs. 1 
Das Bundesamt entscheidet über Gewährung und Verweige
rung des Asyls. 
Abs.2 
Ueber Beschwerden entscheidet unter Vorbehalt von Weisun
gen des Bundesrates das Departement endgültig. 

Art. 11 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Ruf 
(Selon texte en vigueur) 
Al. 1 
L'office federal decide de l'octroi ou du refus de l'asile. 
A/.2 
Le departement statue definitivement sur les recours, sous 
reserve de directives du Conseil federal. 

M. Ducret, rapporteur: Vous avez regu le depliant portant sur 
les divergences entre les deux Chambres et la premiere de ces 
divergences concerne l'article 11. Vous vous souvenez que 
notre conseil avait adopte, le 6 juin dernier, la proposition Gui
nand, visant a introduire dans la loi l'institution d'une commis
sion de recours independante. Contrairement au projet du 
Conseil federal, qui reservait a celui-ci la possibilite et non 
l'obligation de creer une teile instance, et contre l'avis de sa 
commission, le plenum de notre conseil avait alors considere, 
gräce a la voix preponderante de notre president, que la pro
position de compromis de M. Guinand avait le merite d'arreter 
de maniere definitive le principe d'une autorite de recours in
dependante qui n'aurait plus de caractere hierarchique et qui 
serait principalement chargee de contröler la legalite des deci
sions de premiere instance, tout en laissant au Conseil federal 
le soin de fixer les modalites de son organisation et le moment 
Oll eile entrerait eh fonction. 
Sur proposition de sa propre commission, le Conseil des Etats 
a decide de modifier et de completer le texte arrete par notre 
conseil afin de preciser le cadre de l'intervention de cette auto
rite de recours. 
Ces modifications sont les suivantes: a l'alinea 2, le texte re
tenu par le Conseil des Etats reprend, a une nuance pres, celui 
du Conseil national, mais il definit de fagon plus systematique 
les competences de l'autorite de recours, selon le systeme dit 
de la clause enumerative. Pourront etre ainsi deferees devant 
cette instance, les decisions de l'office federal rejetant les de
mandes d'asile ou pronongant la non-entree en matiere sur 
celles-ci, les decisions de renvoi et celles de fin d'asile, ces 
dernieres jusqu'alors reservees au Tribunal federal. 
II doit etre observe que le Conseil des Etats a ajoute a la liste 
exhaustive des decisions sujettes a recours, celles de non
entree en matiere de l'article 16, car il n'existe aucune raison 

pour que celles-ci, qui influencent egal13ment le destin indivi
dueJ du requerant, ne puissent pas, elleis aussi, donner lieu a 
un recours, notamment et plus particulieirement lorsqu'il s'agit 
d'appliquer le principe du non-refouleiment ou d'apprecier 
d'eventuels indices de persecution. 
Cette adjonction a la liste des decisions qui peuvent faire l'ob
jet d'un recours a regu l'accord du Conseil federal. Toutes les 
autres decisions, touchant notamment .a la procedure, ne se
ront pas soumises a la commission de n3cours mais au depar
tement,-ainsi que nous le preciserons sous l'alinea 5. 
A l'alinea 3, le texte du Conseil des Etats enumere et definit les 
motifs de recours, de fagon a les fixer dans la loi et non dans 
une ordonnance d'execution. Le mode,le retenu est celui de 
l'article 104 de la loi federale sur l'organisation judiciaire, dont 
les lettres a et b, caracteristiques de la cassation, en sont la re
prise litterale. 
Sous lettre a, la violation du droit federal s'etend, conforme
ment a lajurisprudence et a la doctrine en la matiere, a toutes 
les normes generales et abstraites edictees par l'autorite 
federale, qu'elles soient de nature constitutionnelle, legale ou 
reglementaire. Elle s'applique egalement au droit international 
issu des conventions et aux regles generales qui font partie de 
!'ordre juridique de la Confederation. II convient toutefois de 
preciser que s'il existe bien un droit de l'asile en Suisse, notre 
legislation ne connait pas un droit a l'asile et qu'en conse
quence, le contröle juridique de la commission de recours ne 
peut pas la conduire a decider librement de l'octroi de l'asile. 
En revanche, le droit de l'asile garantit la constitutionnalite des 
decisions, ainsi que l'application correcte des regles de pro
cedure et du droit international, notamment du principe du 
non-refoulement dans le cadre des decisions de renvoi. 
Sous lettre b, il est prevu, conformement aux principes appli
cables au Tribunal federal, que la commission de recours 
pourra revoir les faits retenus par l'autorite de premiere ins
tance, dans la mesure Oll leur constatation s'avere inexacte ou 
incomplete ou s'ils ont ete admis au mepris des regles essen
tielles de procedure selon l'article 105 de la loi sur l'organisa
tion judiciaire. 
Quant a la lettre c, la plus delicate, eile a trait a la revision des 
decisions de l'autorite inferieure pour raisons d'inopportunite. 
II n'est pas question de censurer la lib13rte d'appreciation de 
l'officefederal et de la remplacer par celle de la commission de 
recours. S'il y a exces ou abus dans l'e,xercice de ce pouvoir 
d'appreciation, l'une et l'autre de ces violations sera assimilee 
a une violation du droit federal, au sens de la lettre a. En revan
che, si des erreurs sont commises, s'il est fait un mauvais 
usage de ce pouvoir discretionnaire, la commission de re
cours pourra apprecier l'opportunite dei la decision attaquee, 
cela-et ce sont la caracteristique et l'innovation principales de 
cette disposition -dans le respect des directives et des instruc
tions du Conseil federal. 
Pour que les choses soient claires, il taut rappeler que c'est le 
Conseil federal qui assume la responsabilite de la politique 
d'asile appliquee en Suisse, dans le caclre qui lui est fixe par la 
loi. II n'est donc pas question qu'une autorite judiciaire se 
substitue a lui et exerce cette responsabilite a sa place et de 
maniere autonome. Des lors, le contrölei de l'opportunite de la 
decision de premiere instance devra s,e faire non seulement 
avec mesure et retenue, mais egalement dans l'esprit de la po
litique d'asile conduite par le Conseil fecleral et selon les direc
tives et instructions emises a l'intention de l'office federal. II ap
partiendra au gouvernement de definir sous quelle forme il en
visage d'organiser cette collaboration sur le plan pratique. 
Cela pourra precisement constituer l'une des questions a po
ser a la commission d'experts que le Conseil federal a l'inten
tion de mettre sur pied dans la perspective de la creation de 
cette commission. 
L'alinea 4 fixe pour partie et en complement de l'alinea 2 l'enu
meration des decisions d'intendance que le Conseil federal 
devra prendre par voie d'ordonnance pour rendre cette com
mission de recours operationnelle. II s'agit en fait de la reprise 
de la proposition initiale du Conseil feideral et de celle que 
nous avions adoptee, a la reserve pres qu'il est precise que 
c'est le Conseil federal qui nomme les membres de la commis
sion et arrete leur statut. 
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Quant aux regles de procedure applicables a cette autorite de 
recours, elles sont celles de la loi de procedure federale, sous 
reserve de celles qui sont prevues dans la loi sur l'asile et des 
dispositions complementaires que le Conseil federal pourra 
precisement edicter, en particulier sur la procedure orale et sur 
la procedure sommaire. 
L'alinea 5, enfin, qui termine cette disposition, confirme que le 
systeme adopte est celui de la clause enumerative et non de la 
clause generale, puisqu'il reserve au departement la compe
tence de statuer en respectant, lui aussi, les instructions du 
Conseil federal, sur tous les recours qui ne portent pas sur des 
decisions au sens de l'alinea 2 de la loi et qui complete directe
ment ou indirectement, au travers de la loi sur l'etablissement 
et le sejour des etrangers, au droit de l'asile. 
Tel est le sens du texte arrete par le Conseil des Etats et ap
prouve a l'unanimite par notre commission. Puisque le prin
cipe de la creation d'une autorite de recours independante a 
ete adopte, il appara1t logique que ce soit le legislateur qui en 
fixe le cadre d'intervention, tant en ce qui concerne son organi
sation et sa procedure que ses competences. II s'agit d'une 
forme d'institution relativement inedite dans notre droit positif. 
II faut esperer qu'a l'usage elle remplisse le röle que d'aucuns 
appelaient de leurs voeux et permette de garantir une applica
tion sOre et correcte de la loi. 
Je vous invite donc, au nom de la commission, a vous rallier a 
la proposition du Conseil des Etats. 

Mühlemann, Berichterstatter: Der Ständerat hat relativ wenig 
Differenzen geschaffen. Entscheidend ist eine Aenderung der 
unabhängigen Rekursinstanz, die Sie gemäss Antrag Gui
nand angenommen haben. Eine zweite Differenz betrifft die 
Kinderzulagen bei Asylbewerbern, und in zwei weiteren Punk
ten geht es um mehr rechtliche Korrekturen, die aus juristi
scher Sicht notwendig sind. 
Wir gehen zuerst auf die unabhängige Beschwerdeinstanz 
ein. Im Gegensatz zu dem, was der Bundesrat vorgesehen hat 
(zuerst durch eine Expertenkommission diesen Punkt ge
nauer abklären zu lassen), ist der Ständerat wie Herr Guinand 
der Meinung, dass eine unabhängige Beschwerdeinstanz 
jetzt und sofort und so schnell als möglich eingesetzt werden 
soll. Es wird aber in der Lösung des Ständerates klarer defi
niert, was Beschwerden sind und in welchen Fällen tatsächlich 
Beschwerden eingereicht werden können. Eine klare und juri
stisch einwandfreie Abgrenzung wird hier vorgenommen. Es 
wird aber auch klar festgelegt-was Herr Guinand schon sagte 
-, dass der Bundesrat die Organisation festlegen kann, in der 
Meinung, dass der Bundesrat die politische Dimension dieser 
unabhängigen Beschwerdeinstanz bestimmen oder entschei
dend mitbestimmen kann. 
Im weiteren wird besonders hervorgehoben, dass der Bun
desrat weitere ergänzende Vorschriften über die Abläufe ma
chen kann, und zwar nicht nur am Anfang, sondern begleitend 
beim weiteren Prozedere. Damit ist klargestellt, dass neben 
der juristischen Funktion die politische Dimension dieser In
stanz durch den Bundesrat beeinflusst werden kann. 
Die Kommission ist einstimmig bereit, dem neuen Vorschlag 
des Ständerates zuzustimmen, und zwar auch deshalb, weil 
sich der Bundesrat bereit erklärt hat, diese Fassung zu über
nehmen, denn er glaubt, mit dieser Lösung arbeiten zu kön
nen. 
Wir bitten Sie also, der neuen Lösung des Ständerates zuzu
stimmen, wohlwissend, dass sie nicht weit vom Antrag Gui
nand entfernt ist. 

Ruf: Da der Ständerat ebenfalls eine separate Rekurskommis
sion für Flüchtlingsfragen schaffen will, ist diese - dessen bin 
ich mir von vornherein bewusst - eine beschlossene Sache. 
Wenn ich Ihnen im Namen der Schweizer Demokraten/NA 
nochmals Streichung beantrage, so deshalb, weil ein weiteres 
Mal - nicht zuletzt auch zuhanden des Amtlichen Bulletins -
die Fragwürdigkeit und die grundsätzliche Problematik einer 
solchen Instanz unterstrichen werden müssen. 
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass ein solches zusätz
liches Organ - notabene aus mehreren Kammern bestehend
den ganzen Verwaltungswasserkopf im Asylbereich noch wei-
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ter aufblähen wird - einen Verwaltungswasserkopf, für den 
man in weiten Bevölkerungskreisen ohnehin nur sehr wenig 
oder überhaupt kein Verständnis aufbringt. Die Vorteile sind 
zweifelhaft. Die negativen Folgen sind: noch mehr unnötige 
Ausgaben im Rahmen des riesigen asylpolitischen Verfah
rensleerlaufes, wenn man vor allem an die 95 Prozent abge
wiesene Gesuche denkt. Zur Kasse wird wiederum der Steuer
zahler gebeten, der schon heute als Milchkuh für die Hunder
ten von Millionen Franken dienen muss, die das ganze Asyl
wesen jährlich kostet. 
Selbst der Bundesrat- ich möchte Ihnen dies mit aller Klarheit 
in Erinnerung rufen - ist sich seiner Sache laut Botschaft alles 
andere als sicher, wie auf Seite 43 zu lesen ist, weshalb er nur 
in der Kann-Formulierung die Möglichkeit der Einführung ei
ner separaten Rekurskommission schaffen wollte, ohne einen 
zwingenden Entscheid zu fällen. Ich zitiere aus Seite 43: «In
dessen lässt sich heute keine verbindliche Aussage über die 
Auswirkungen einer solchen Umgestaltung machen. Vor Ver
lagerung der Entscheidkompetenz auf eine nicht in die Exeku
tive eingebundene Instanz bedarf es einer gründlichen Ana
lyse. Dies spricht gegen eine verbindliche Anweisung in der 
heutigen Vorlage. Im weiteren stellen sich vor allem in organi
satorischer Hinsicht komplexe Aufgaben, welche nicht im Rah
men eines dringlichen Bundesbeschlusses gelöst werden 
können.» 
Um so erstaunlicher ist es, dass der Bundesrat - nach diesen 
klaren Ausführungen in der Botschaft- offenbar zwischenzeit
lich seine Meinung geändert hat. 
Ueberzeugende Gründe für ein derartiges neues Organ wur
den weder in der Botschaft noch in den Debatten im National
und im Ständerat angeführt. Also müssen wir bestimmt nichts 
überstürzen. Sollte eine nähere Prüfung - sofern der Bundes
rat eine solche als angezeigt erachtet - zu einer klaren und 
überzeugenden Argumentation führen, wäre die Bildung einer 
verwaltungsunabhängigen Rekurskommission für Flücht
lingsfragen in jedem Falle Sache des ordentlichen und nicht 
des dringlichen Gesetzgebungsweges. 
Ich möchte die bürgerlichen Ratskolleginnen und -kollegen 
von FDP und SVP deutlich daran erinnern, dass sich gerade 
ihre Kreise ablehnend gegenüber dieser Rekursinstanz aus
gesprochen haben: die FDP als einzige Bundesratspartei im 
Vernehmlassungsverfahren, die SVP vor knapp 14 Tagen an
lässlich der ersten Beratung mit einem Streichungsantrag Wal
ter Frey; Herr Frey ist jetzt leider nicht hier. 
Bekennen Sie doch bitte einmal Farbe! Haben Sie den Mut, zu 
Ihrer früher geäusserten Haltung zu stehen, auch wenn diese 
vielleicht in den Augen gewisser Medien als nicht sehr populär 
erscheinen mag, und stimmen Sie meinem Antrag zu! 
Lässt es Sie nicht aufhorchen, dass sich insbesondere die 
Asylantenlobby seit längerem vehement für ein solches Organ 
stark macht? Die Forderung, vor allem von seiten der Hilfs
werke und von Amnesty International, nach einer solchen 
Kommission ist doch nichts anderes als ein erneutes, unhalt
bares Misstrauensvotum gegenüber den Bundesbehörden 
und ihrer Arbeit. Wahrscheinlich erhofft man sich davon eine 
noch largere Asylpraxis, als sie es heute schon ist, indem -
quasi in einem Elfenbeinturm sitzende - Juristen ohne aus
reichenden Bezug zur Realität-vor allem der innenpolitischen 
- und unter dem Druck entsprechender asylantenfreundlicher 
Kreise weltfremde Entscheide treffen würden. 
Die Entscheidkompetenz über einen letztlich politischen Akt
und ein solcher ist die Asylgewährung - soll wohl nicht ohne 
Grund dem politischen Einflussbereich des Bundesrates weit
gehend entzogen werden. Hier müssen wir frühzeitig einen 
Riegel schieben! Die neue Formulierung des Ständerates ver
mag die geäusserten grundsätzlichen Bedenken keineswegs 
zu entkräften. 
Denken Sie nicht zuletzt auch an die problematischen Erfah
rungen, die in der Bundesrepublik Deutschland mit der Ueber
prüfung von Asylentscheiden durch besondere Gerichte ge
macht worden sind. 
Ich bitte Sie also aus diesen Gründen um Zustimmung zu un
serem Antrag, bei der bisherigen Regelung zu verbleiben. 
Wenn Sie dem Antrag nicht folgen, wird natürlich auch die be
antragte Aenderung der Uebergangsbestimmungen hinfällig. 
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Bundespräsident Koller: Der Bundesrat hat Ihnen in bezug 
auf die Schaffung einer unabhängigen Rekurskommission 
eine Kann-Vorschrift vorgeschlagen. Zwar haben wir von An
fang an erklärt, wir möchten eine solche Rekurskommission 
realisieren. Wir haben aber erklärt, wir möchten zunächst die 
organisatorischen und verfahrensrechtlichen Fragen, die da
mit verbunden sind, geklärt haben. Wir haben insbesondere 
angeführt, dass wir - auch betreffend den Antrag von Herrn 
Guinand - Bedenken hätten, dass das Asyl durch eine solche 
Kommission zu sehr verrechtlicht werden könnte. 
Heute darf ich feststellen, dass vor allem diesen verfahrens
rechtlichen Bedenken durch die neue Fassung des Ständera
tes weitgehend Rechnung getragen worden ist. Ich verweise 
vor allem auf Artikel 11 Absatz 3 Litera c, wo ausdrücklich fest
gehalten ist, dass bei Fragen der Unangemessenheit die Re
kurskommission an die Richtlinien und besonderen Weisun
gen des Bundesrates gebunden ist. Damit ist auch klargestellt 
- es ist ja auch die entsprechende Korrektur im Text vorge
nommen-, dass es sich nicht mehr um eine unabhängige Re
kurskommission handelt. Diese Rekurskommission wird zwar 
unabhängig sein bei der Beurteilung rein rechtlicher Fragen, 
vor allem jenen, die sich aus den internationalen Verträgen -
Flüchtlingskonvention und EMRK - ergeben; der Bundesrat 
behält sich aber die Möglichkeit weiterhin vor, Asyl auch nach 
politischen Gesichtspunkten zu beurteilen. Damit entfällt ein 
grosses Bedenken: dass Sie auf diesem Wege implizit eine Art 
subjektives Recht auf Asyl einführen würden. Das soll offenbar 
in Uebereinstimmung mit beiden Räten nach wie vor ausge
schlossen bleiben. 
Das ist der Hauptgrund, weshalb der Bundesrat im Sinne ei
nes Kompromisses dieser Muss-Formel nun zustimmen kann. 
Ich kann aber auch Herrn Ruf versichern, dass wir diese Re
kurskommission erst einsetzen werden, wenn sowohl die or
ganisatorischen als auch die verfahrensrechtlichen Fragen, 
die wir noch zu lösen haben, im einzelnen geklärt sind; denn 
auf ein Abenteuer können und dürfen wir uns in diesem Be
reich - bei bereits 12 000 bestehenden Pendenzen - nicht ein
lassen. Der Bundesrat opponiert der Formulierung nicht mehr. 
Er bittet Sie aber um Geduld für diese unbedingt notwendigen 
Einzelabklärungen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 119 Stimmen 
Für den Antrag Ruf 3 Stimmen 

Art.14a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

M. Ducret, rapporteur: L'article 14a concerne la repartition 
des requerants d'asile entre les cantons. Le Conseil des Etats 
propose que les decisions de l'office federal se rapportant a 
cette repartition entre les cantons ne puissent pas faire l'objet 
d'un recours et qu'elles soient donc definitives. La commis
sion du Conseil national s'est ralliee a cet avis et vous invite a 
soutenir cette proposition. 

Mühlemann, Berichterstatter: Bei diesem Artikel geht es um 
die Zuteilung der Asylbewerber an die Kantone. Der Entscheid 
der Verteilung hat zu Diskussionen geführt - Sie erinnern sich 
-wegen der Zusammenführung der Familienangehörigen. 
Der Ständerat erhärtet das mit dem Zusatz: «Das Bundesamt 
(für Flüchtlinge) entscheidet endgültig.» Es soll also keine Re
kursmöglichkeit bestehen, sondern diese Zuteilung wird 
durch das Bundesamt für Flüchtlinge definitiv entschieden. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen Zustimmung. 

Angenommen -Adopte 

Art.15 
Antrag der Kommission 
(Betrifft nur den französischen Text) 

Proposition de la commission 
Maintenir 

M. Ducret, rapporteur: La modification de l'article 15 est une 
modification purement redactionnelle qui ne concerne que le 
texte francais. Lars des debats de notre commission, nous 
nous en etions rapportes a la decision de la Commission de 
redaction. Celle-ci vient de se reunir et, apres discussion, elle 
est parvenue a la conclusion que le t13xte que nous avions 
adopte, le 6 juin 1990, etait correct. Je vous propose par con
sequent de maintenir la version adopt1~e anterieurement. Le 
Conseil des Etats se rangera vraisemblablement a cette pro
position. 

Mühlemann, Berichterstatter: Der Antrag bei Artikel 15 betrifft 
nur den französischen Text. Es handelt sich hier um einen An
trag der Redaktionskommission, dem Sie zustimmen können. 

Angenommen -Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit I 
(Fankhauser, Bäumlin, Haller, Leuenb13rger-Solothurn, Pitte
loud, Stocker) 
Festhalten 

Minderheit II 
(Hess Peter, Bürgi, Deglise, Dormann) 
Festhalten 
Art. 21bis (neu) 
Titel 
Kinderzulagen 
Wortlaut 
Kinderzulagen für im Ausland lebende Kinder von Gesuchstel
lern werden während des Asylverfahrens zurückbehalten. Sie 
werden ausbezahlt, wenn der Gesuchsteller als Flüchtling an
erkannt oder gemäss Artikel 14a Absat,: 3 oder 4 Anag vorläu
fig aufgenommen wird. 

Art.21 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minoritel 
(Fankhauser, Bäumlin, Haller, Leuenberger-Soleure, Pitte
loud, Stocker) 
Maintenir 

Minorite/1 
(Hess Peter, Bürgi, Deglise, Dormann) 
Maintenir 
Art. 21 bis (nouveau) 
Titre 
Allocations familiales pour enfants 
Texte 
Les allocations familiales pour les enfants de requerants vivant 
a l'etranger sont retenues pendant la duree de la procedure. 
Elles sont versees lorsque le requerant est reconnu comme 
refugie au admis provisoireinent seien l'article 14a 3e au 4e 
alinea LSEE. 

Frau Fankhauser, Sprecherin der Minderheit 1: Im Namen der 
Minderheit I der Kommission bitte ich Sie, beim Beschluss des 
Nationalrates zu bleiben und bei den Ansprüchen auf Sozial
leistungen nicht über einen dringlichen Bundesbeschluss 
zum Asylverfahren eine neue Kategorie von Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen auszuscheiden. 
Im Vorfeld der parlamentarischen Beratung dieses dringlichen 
Bundesbeschlusses wurde versucht, die Ziele der Asylgesetz
revision, namentlich eine Beschleunigung des Verfahrens un-
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ter Einhaltung von fairen Spielregeln, ohne Verzug zu errei
chen. In den Hauptpunkten dieses Beschlusses gibt es jetzt ei
nen breit abgestützten Konsens. Was soll dann diese Frage 
der Kinderzulagen plötzlich in einem dringlichen Bundesbe
schluss, wo liegt der Zusammenhang mit den Zielen «rasch 
und fair»? Ich kann keinen sehen, es sei denn, «rasch und fair» 
bleibe Begleitmusik und «Abschreckung» werde die Haupt
melodie. 
Ich will ganz bewusst die Argumente nicht wiederholen, die in 
der ersten Sessionswoche gegen die Regelung von Kinderzu
lagen im Asylgesetz und gegen die Streichung von Kinderzu
lagen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, weil sie Asyl
bewerber und Asylbewerberinnen sind, vorgebracht wurden. 
Diese Argumente haften sicher noch in Ihrem Gedächtnis und 
haben an Gültigkeit überhaupt nichts verloren. Ich will auch 
nicht in den Garten der Juristen eindringen und eine allfällige 
Verletzung der Verfassung noch einmal aufrollen. 
Die Mehrheit des Ständerates - bis zum Tag der Beratung des 
Artikels 21 des Asylgesetzes juristisches Gewissen unseres 
Parlaments - hat die Vehemenz unseres Bundespräsidenten 
bei der Verteidigung des Bundesratsvorschlags überhört und 
die Hinweise auf die Verletzung des Gleichheitsgebotes in den 
Wind geschlagen und somit beschlossen, seinen Ruf zu verlie
ren. 
Ich wehre mich aber mit der Minderheit der Kommission für die 
Erhaltung des sozialen Schutzes für alle Arbeitenden und ge
gen eine Mehrheit des Ständerates und der Kommission, die 
in der Regelung der Kinderzulagen bis vor einigen Wochen 
nicht müde wurde zu erklären, dass eine Bundesregelung un
erwünscht ist. Heute hat diese Mehrheit keine Hemmungen, 
den sozialen Schutz der schwächsten Kategorie der Arbeit
nehmenden zu durchlöchern und einen zusätzlichen Stein für 
die Abschreckungsmauer vorzurollen. 
Diese Massnahme könnte sich rasch als unverhältnismässig 
erweisen. Die Streichung von Kinderzulagen löst unnötig ei
nen grösseren Verwaltungsaufwand aus, zum Beispiel müs
sen die Personalbüros der Arbeitgeber wie auch bei minde
stens 800 Ausgleichskassen neue EDV-Personalprogramme 
entwickeln. Wer profitiert dann von dieser neu erfundenen Op
fersymmetrie? Die ersparten Kinderzulagen fallen zurück ent
weder in die Ausgleichskassen, also per Saldo zur Entlastung 
der Arbeitgeberbeiträge, oder bei gesamtarbeitsvertraglichen 
Regelungen werden die Arbeitgeber sofort sparen, das heisst, 
der oder die Asylbewerber werden als Arbeitskraft billiger, 
noch billiger, und konkurrenzieren direkt die einheimischen 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. 
Hier machen wir nicht mit: auf der einen Seite die Errichtung 
einer Mauer, als sogenannter Verlust der Attraktivität für Asyl
suchende, auf der anderen Seite die Oeffnung einer Flanke im 
Markt der billigen und noch billigeren Arbeitskräfte. Wider
sprüchlicher geht es meiner Meinung nach nicht mehr. Solche 
Anträge wie die Streichung von Kinderzulagen schüren aber 
die latente Fremdenfeindlichkeit aufs äusserste. Kein einziger 
Arbeitnehmer, keine einzige Arbeitnehmerin in der Schweiz, 
keine einzige Schneiderin zum Beispiel, alleinstehend mit 
Kind und kleinem Einkommen aus selbständiger Erwerbstä
tigkeit, wird von dieser sozialpolitischen Akrobatik einen einzi
gen Rappen sehen, weil Sie, meine Damen und Herren der 
Mehrheit, mehrmals, das letzte Mal 1986, es abgelehnt haben, 
eine Bundesregelung für diese Arbeitnehmerkategorie vorzu
schlagen. 
Vor etwa zwanzig Jahren haben wir bereits die gleichen Mär
chen über angebliche Väter von X Kindern, damals aus Sizi
lien oder Sardinien, gehört, die nur aus Gefälligkeit Papiere 
vorweisen konnten für die vorhandenen Kinder. Die Zielrich
tung hat sich geändert- der Grundton leider nicht. 
Die Streichung der Kinderzulagen trifft die falschen Leute. 
Asylsuchende Familienväter werden materiell und moralisch 
von der Massnahme soweit getroffen, dass sie tatsächlich 
ohne diese Zulagen erfahren werden; dass ihre Familie in 
noch grössere Not fallen wird. Alleinstehende junge Männer 
werden von der vermeintlichen neuen Abschreckung über
haupt nicht getroffen, dafür alle Asylbewerber und ·-bewerbe
rinnen, die sicher nicht leichtfertig ihre Familie verlassen ha
ben, und alle, die irgendeinmal Asyl oder eine vorläufige Auf-

nahme bekommen werden. Und das alles im Schatten von Ar
tikel 34quinquies der Bundesverfassung zum Familienschutz! 
So spannen Sie einen durchlöcherten Schirm auf und überlas
sen denen, die im Gewitter stehen, die Wahl, ob sie neben 
oder unter diesen Schirm nass werden wollen. 
Zusammenfassend darf ich wiederholen: Eine vermeintliche -
mit Betonung auf vermeintliche - Ungerechtigkeit wird nicht 
korrigiert, indem man neue Ungerechtigkeiten schafft. Arbei
tende haben Anrecht auf sozialen Schutz. Wir wollen diesen 
sozialen Schutz nicht durchlöchern. Die Regelung von Kinder
zulagen, auch für einen kleinen Teil der Arbeitenden, gehört 
nicht ins Asylgesetz, noch weniger in einen dringlichen Bun
desbeschluss zu diesem Asylgesetz. 
Vor einer Differenz zum Ständerat sollten wir uns nicht fürch
ten. Neubesinnung ist in der Kleinen Kammer gar nicht aus
geschlossen. Deshalb bitte ich Sie im Namen einer Kommissi
onsminderheit, am Beschluss des Nationalrates festzuhalten. 
Der Vorschlag der von Herrn Hess angeführten Minderheit II 
ist für uns das kleinste Uebel. Dies möchte ich am Schluss mei
ner Ausführungen festhalten. 

Hess Peter, Sprecher der Minderheit II: Es ist in den bisheri
gen Beratungen zum neuen Asylbeschluss mehrfach zum 
Ausdruck gekommen, dass ein breit abgestützter Konsens er
forderlich ist, um in dieser asylpolitisch heiklen Situation rasch 
neue Regeln für die Erledigung des weiterhin zunehmenden 
Pendenzenberges zu finden. Die Tatsache, dass nach den 
Verhandlungen im Ständerat praktisch keine Differenzen an
stehen, zeugt vom hohen Verantwortungsbewusstsein beider 
Räte. Wir können daraus aber auch schliessen, dass es sich 
im grossen und ganzen um eine gut vorbereitete Vorlage han
delt. So erstaunt es um so mehr, dass ein Thema von eher 
zweitrangiger Bedeutung plötzlich ins Zentrum der öffentli
chen Diskussion und Meinungen gerückt ist. Wenn wir die 
Pressekommentare zu den Asyldebatten durchgehen, könnte 
man den Eindruck bekommen, die Lösung der Flüchtlingspro
blematik hänge im wesentlichen davon ab, dass wir den An
spruch der Asylbewerber auf Kinderzulagen streichen. Ich ge
statte mir daher, die Ausgangslage nochmals aufzuzeigen: 
Unselbständigerwerbende Schweizer und Ausländer, Jahres
aufenthalter, Kurzaufenthalter und Saisonniers haben gemäss 
bestehenden kantonalen Gesetzen Anspruch auf Kinderzula
gen für ihre in der Schweiz und im Ausland wohnenden Kin
der. Lediglich der Anspruch landwirtschaftlicher Arbeitnehmer 
ist auf Bundesebene geregelt. Die finanziellen Mittel für die 
Auszahlung der Kinderzulagen stammen aus Beiträgen der 
Arbeitgeber an die jeweiligen Familienausgleichskassen. Da
bei ist zu berücksichtigen, dass die Beitragspflicht unabhän
gig davon besteht, ob und wie viele zulagenberechtigte Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt werden. 
Die Auszahlung der Kinderzulagen erfolgt regelmässig durch 
den Arbeitgeber, dem die entsprechenden Auslagen von der 
zuständigen Familienausgleichskasse wieder ersetzt werden. 
Es ist denn auch die Familienausgleichskasse, die die An
spruchsberechtigung abklärt und festlegt. 
Nun ist bekanntgeworden, dass vereinzelt Asylbewerber Kin
derzulagen missbräuchlich bezogen haben. Dass dies auch 
bei Saisonniers vorkommt, ist zumindest nicht auszuschlies
sen. Nebst missbräuchlichen Bezügen ist auch aufgezeigt 
worden, dass angesichts der Kaufkraftunterschiede in den 
verschiedenen Herkunftsländern im Zusammenhang mit Kin
derzulagen erhebliche Verzerrungen auftreten. Das gilt jedoch 
nicht nur für Kinder von Asylbewerbern, sondern generell für 
im Ausland wohnhafte Kinder von Schweizern und von Aus
ländern. 
Angesichts der Tatsache, dass die Beiträge der Arbeitgeber an 
die Familienausgleichskassen pauschal auf der gesamten 
Lohnsumme abgerechnet werden, besteht aus Gründen der 
Rechtsgleichheit kein Anlass, einzelne Kategorien von Arbeit
nehmern - beispielsweise Asylbewerber-von der Anspruchs
berechtigung auszunehmen. Aber auch die Erkenntnis, dass 
vereinzelt Kinderzulagen zu Unrecht beansprucht werden, ist 
kein Grund dafür, eine bestimmte Kategorie von Arbeitneh
mern auszuschliessen, denn Missbrauch kann nicht nur bei 
Ausländern, sondern auch bei Schweizern vorkommen. Es 
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bleibt daher nur noch der Wunsch, unser Land mit seinen So
zialwerken für sogenannte Armutsflüchtlinge und Arbeitsu
chende weniger attraktiv zu machen. 
Wenn wir uns trotz der geäusserten Bedenken - nämlich Pri
mat der Rechtsgleichheit, Kassenbeiträge werden pauschal 
ohne Rücksicht auf Arbeitnehmerkategorien abgerechnet 
usw. - als Bundesgesetzgeber, der keiner Verfassungsge
richtsbarkeit untersteht, entscheiden, die Kinderzulagenbe
rechtigung einzuschränken, so sollten wir uns wenigstens be
mühen, eine solche Bleihammerlösung möglichst massvoll 
auszugestalten. Massvoll bedeutet hier, dass gemäss Asylge
setz anerkannten oder vorläufig aufgenommenen Asylbewer
bern ihr Anspruch auf Kinderzulagen erhalten werden soll. Wir 
wollen unser Land nicht für wirklich Verfolgte weniger attraktiv 
machen, sondern höchstens für jene Asylbewerber, die zu uns 
kommen, um unter dem Deckmantel des Asylanspruchs Ar
beit und Erwerbseinkommen zu finden. 
Mit dem Vorschlag gemäss Minderheit II wird die Möglichkeit 
gegeben, die gewünschte Differenzierung zu schaffen. Wir ha
ben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil wir nicht davon 
ausgehen können, dass in der kurzen Zeit im Ständerat noch 
ein Umdenken in Richtung der ursprünglichen Fassung unse
res Rats stattfindet. Hingegen ist mir von verschiedenen Mit
gliedern des Ständerates angedeutet worden, dass sie dem 
Vorschlag der Minderheit II zustimmen könnten, so dass eine 
Verständigungslösung in Aussicht ist. 
Der Vorschlag gemäss Minderheit II ist einfach und praktika
bel ausgestaltet. Er dürfte insbesondere den Familienaus
gleichskassen und den Arbeitgebern keinen grossen Mehr
aufwand bringen. Konkret ergäbe sich folgendes Vorgehen: 
Asylbewerbern werden während des Asylverfahrens grund
sätzlich keine Kinderzulagen ausgerichtet. Wird ein Asylbe
werber als Flüchtling anerkannt oder in der Schweiz vorläufig 
aufgenommen, so ist er berechtigt, im Rahmen einer Nach
forderung die ihm gemäss Gesetz zustehenden Kinderzula
gen rückwirkend geltend zu machen. Voraussetzung ist dabei 
selbstverständlich, dass ihm das kantonale Recht oder das 
Bundesrecht einen Anspruch überhaupt zuerkennen. Die Aus
zahlung soll rückwirkend erfolgen, womit zum Ausdruck ge
bracht wird, dass ein latenter Anspruch nachträglich auflebt, 
und zwar für die gesamte Dauer der Erwerbstätigkeit. 
Wird ein Asylbewerber definitiv abgewiesen, so verfällt auch 
der Anspruch auf Kinderzulagen definitiv. Damit ist dem An
liegen all jener Rechnung getragen, die die Attraktivität unse
res Landes für Armutsflüchtlinge verhindern wollen. 
Schliesslich ist festzuhalten, dass es den Kantonen auch bei 
dieser Lösung weiterhin offensteht, die Kaufkraftunterschiede 
durch Erlass einer Kaufkraftklausel auszugleichen. 
Ich bin mir bewusst, dass Sie hier über ein Anliegen beraten, 
das vor allem in der Westschweiz die Emotionen hochgehen 
liess. Als Politiker sind wir jedoch aufgerufen, möglichst nach 
objektiven Ueberlegungen zu entscheiden. Das heisst hier: 
Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. 
Ich ersuche Sie daher, der Minderheit II zuzustimmen -wenn 
Ihnen der Vorschlag der Minderheit I zu weit geht- und damit 
zumindest für diejenigen Asylbewerber, die definitiv anerkannt 
werden, den Kinderzulagenanspruch zu sichern. 

Seiler Hanspeter: Ein Ziel der im Schnellzugstempo durch
geführten Revision des Asylverfahrens ist bekanntlich, die At
traktivität unseres Landes für Asylbewerber erheblich zu min
dern. Dieser Zielsetzung hat sich unseres Erachtens denn 
auch die Gesetzesrevision unterzuordnen. Wir wissen, dass 
diese Attraktivität vielseitig ist, und wir wissen auch, dass wir 
sie selbstverständlich nicht in allen Bereichen beeinflussen 
können, so z. B. nicht im wirtschaftlichen Bereich mit dem 
grossen wirtschaftlichen Gefälle, auch dort nicht, wo die Unter
schiede des Lebensstandards überaus gross sind. Um so 
mehr haben wir dort den Schraubenzieher anzusetzen, wo wir 
tatsächlich auch in legaler Art «schräubeln» können. 
Das können wir bei den Normen, die wir als Gesetzgeber be
schliessen. In der Revision haben wir bereits einiges in dieser 
Richtung getan. Ich erinnere etwa an die Beschleunigung des 
Verfahrens. 
Ebenso ist aber auch die Frage der Ausrichtung von Kinderzu-

lagen einer der Aaste an diesem Attraktivitätsbaum, wobei wir 
selbstverständlich dieses Problem nicht überbewerten dürfen. 
Es muss aber doch verlockend sein, bei einer Bewilligung zu 
einer vorläufigen Erwerbstätigkeit auch die Aussicht auf Kin
derzulagen zu haben, selbst wenn diese Kinder keine Anwe
senheitsbewilligung besitzen. Der Beweis liegt zum Teil ge
rade darin - auch Herr Hass hat das vorhin gesagt-, dass in 
diesem Bereich viele Missbräuche passieren bzw. versucht 
werden. 
Wenn man nun eine solche Bestimmung in Artikel 21 auf
nimmt, so ist das ein - ich betone das ausdrücklich -- politi
scher Entscheid einer Gesetzgebun9sbehörde. Je mehr 
Zähnchen - und auch die Kinderzulagenfrage ist schliesslich 
ein solches-wir diesem Gesetz wieder ziehen, um so weniger 
kann es greifen, und um so kleiner ist die Chance, dass der 
Zustrom von Asylbewerbern längerfristin tatsächlich abnimmt. 
Die ganze Revision darf nicht dazu fühmn, dass man resignie
rend eingestehen muss: Ausser Spesen nichts gewesen! 
Würde nämlich der Flüchtlingsstrom weiiterhin in diesem Aus
mass anwachsen, so sind - dessen sind wir uns vermutlich 
alle bewusst- Konflikte vorprogrammie11. Die in den Raum ge
stellte Frage, ob nicht via Initiative das Volk als höchste Ge
setzgebungsinstanz über asylpolitische Gesetzesbestimmun
gen entscheiden sollte, müsste man sich dann zumindest 
überlegen. 
Ich bitte Sie, auch mit Blick auf eine rasche und definitive Ver
abschiedung dieser Vorlage am kommenden Freitag - etwas 
anderes würde man nämlich kaum verstehen - der ständerät
lichen Fassung zuzustimmen, gegebenenfalls der vertretba
ren Fassung der Minderheit II in einem Zusatzartikel 21 bis 
ebenfalls zuzustimmen, jedenfalls aber die Minderheit I ab
zulehnen. 

M. Gros: Le groupe liberal ne peut que vous recommander ä 
nouveau de soutenir la proposition de la majorite de la com
mission et de vous rallier ainsi a Ja decision du Conseil des 
Etats. 
En plus des arguments que nous avons deja evoques lors du 
premier debat sur ce sujet, nous sommes maintenant en pos
session de chiffres qui ont ete articules devant le Conseil des 
Etats. Je crois qu'il vaut la peine d'en donner connaissance ici, 
tant ils demontrent a l'evidence l'effet attractif que le versement 
des allocations familiales peut representer pour des candidats 
al'asile. 
Le montant des allocations familiales que verse par exemple le 
canton de Geneve s'eleve ä 11 o francs pour des enfants 
jusqu'a 1 O ans et a 135 francs pour des enfants äges de 1 O ä 
15 ans. Converties en francs suisses, les allocations que ver
sent l'ltalie s'elevent a 24,30 francs, l'Espagne ä 3,65 francs, le 
Portugal a 13,75 francs et la Turquie a 14 centimes, c'est-a
dire 800 fois moins que le canton de Geneve. 
Pretendre des lors que les sommes versees ne constituent pas 
un fort pouvoir d'attraction releve de Ja na"ivete. L'arret du Tri
bunal federal, cassant une decision de ne plus verser d'alloca
tions familiales, contient lui aussi une part de na"ivete. II y est 
dit, par exemple: «l'afflux de refugies economiques est passa
ger. (II est toujours permis de rever!) Et le refus d'accorder des 
allocations familiales ne retiendrait nulle1ment les refugies eco
nomiques d'entrer en Suisse et d'y deposer une demande 
d'asile». Meme si, il est vrai, on ne peut esperer stopper le flux 
de requerants economiques avec cette simple mesure, on 
peut au moins supprimer l'un des elemEmts d'attraction de no
tre pays. Rappelons une fois de plus que cette mesure ne sera 
applicable qu'aux requerants d'asile au benefice d'une autori
sation provisoire de travailler et en aucun cas ä ceux qui auront 
obtenu le statut de refugies ou qui seront admis provisoire
ment. 
II est a noter aussi que le rapport federal interdepartemental 
sur la politique d'asile des annees nonante, demande par le 
Departement federal de justice et police, prevoyait de revoir 
notre pratique actuelle en la matiere, justement pour diminuer 
l'attractivite de la Suisse. 
Quelques mots sur la proposition de minorite de M. Hass Pe
ter, qui nous est presentee comme un eventuel compromis. 
Elle vise a permettre de bloquer las all<>cations familiales ver-
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sees aux requerants d'asile jusqu'a ce qu'ils obtiennent le sta
tut de refugies ou qu'ils soient admis provisoirement. Meme si 
cette solution n'est pas ininteressante, il est piquant de consta
ter que ses auteurs ou ses inspirateurs sont ceux-la memes 
qui contestent la proposition de la majorite, sur la base de 
l'arret du Tribunal federal qui invoque l'incompatibilite avec 
l'article 4 de la constitution. Et bien, la proposition de M. Hess, 
dans cette optique, ne respecterait pas non plus le principe 
d'egalite fixe dans notre constitution. A tel point qu'en commis
sion il nous fut declare, au nom du Conseil federal, que celui-ci 
pourrait accepter la proposition Hess parce qu'elle serait un 
peu moins contraire a l'article 4 de la constitution que celle de 
la majorite et du Conseil des Etats. 
Ce n'est pas tres serieux. II faut maintenant choisir entre deux 
solutions: soit continuer de donner des allocations en faveur 
des enfants de requerants d'asile non autorises a sejourner en 
Suisse (proposition Fankhauser), soit ne plus les accorder 
comme vous le proposent la majorite et le Conseil des Etats. 
En d'autres termes, voulez-vous maintenir un facteur d'attrac
tivite, peut-etre pas unique mais surement reel, sur des de
mandeurs d'emplois qui contournent la loi sur le sejour et l'eta
blissement des etrangers par une demande d'asile, ou vou
lez-vous donner une simple chance a l'arrete que nous nous 
appretons a voter? 
Encore une fois, la suppression des allocations familiales ne 
tauche en aucune maniere les refugies, les personnes admi
ses provisoirement ou les beneficiaires de permis humanitai
res. Elle ne concerne que les requerants, pendant la proce
dure d'enquete que, gräce aux dispositions que nous allons 
accepter, nous souhaitons limiter a six mois. 
Pour ces motifs, le groupe liberal vous demande de soutenir la 
majorite de la commission et d'eliminer ainsi taute divergence 
avec le Conseil des Etats. 

Frau Stocker: Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Im 
Süden der Türkei lebt eine Familie mit drei Töchtern; arm, aber 
glücklich, würde es im Märchen heissen. Es ist aber leider kei
nes. 
Die älteste Tochter heiratet. Sie hat Glück: Sie erwischt einen 
Medizinstudenten, der mit einem Stipendium sein Studium 
beenden kann. Sie zieht in die Hauptstadt Ankara und erhält 
dort die Offerte eines europäischen Austauschstipendiums: 
Ihr Mann könne seine Studien an der Universitätsklinik in Zü
rich fortsetzen und dort eine spezielle chirurgische Technik er
lernen. Aufenthalt befristet auf zwei Jahre. Die Familie ent
scheidet. Der Mann geht nach Zürich; Frau und Kinder bleiben 
in der Türkei. Selbstverständlich kann der Mann aus seiner 
Lohnarbeit die Familienzulagen in sein Heimatland senden. 
Die zweite Tocher hat etwas weniger Glück, aber immerhin: 
Sie heiratet einen Landarbeiter aus dem benachbarten Dorf. 
Sie kommen schlecht und recht über die Runden. Dann ent
steht ein Grossbauwerk in dieser Gegend - es könnte von der 
Schweiz finanziert sein-, und das Land wird unter Wasser ge
setzt. Die Familie muss wegziehen. Auch sie zieht in eine mit
telgrosse Stadt, findet dort aber keine Arbeit. Schliesslich zieht 
sie in die Hauptstadt und entdeckt dort die Ausschreibung, es 
würden Gastarbeiter nach Europa gesucht, zuerst als Saison
nier. Die Familie entscheidet ebenfalls. Der Mann kommt auch 
nach Zürich; Frau und Kinder bleiben in der Türkei. Er arbeitet 
bei der Kehrichtabfuhr der Stadt Zürich. Der Mann kann selbst
verständlich seine Familienzulagen in die Türkei schicken. 
Die dritte Tochter hat Pech: Sie heiratet den Dorfschullehrer. 
Dieser hat sich angemasst, internationale Zeitungen zu lesen, 
hat nachgedacht über Europa, hat nachgedacht über den Zu
sammenhang zwischen Analphabetismus und Unter
drückung. Er beginnt, abends Kurse für die Frauen zu geben. 
Er organisiert mit den Gewerkschaften Kurse für die Arbeit
nehmer und Arbeitnehmerinnen. Und wie es so üblich ist in 
gewissen Dörfern: Die Dorfpolizei kommt vorbei, und mit dem 
nicht ganz immer höflichen Ton werden erste Abklärungen ge
troffen, warum sich dieser Mann anmasst, auch Erwachsene 
zu unterrichten. 
Sie können sich die Fortsetzung der Geschichte selbst vorstel
len: Eines Tages muss der Mann emigrieren, kommt in die 
Schweiz, meldet sich bei der Empfangsstelle. Er ist gebildet; 

er spricht mehrere Sprachen. Er kann gut gebraucht werden, 
gerade auch in der Flüchtlingsarbeit. Er macht Uebersetzun
gen. Schliesslich wird er nach dem dreimonatigen Arbeitsver
bot, das wir eben beschliessen, vom vierten Monat an Lohnar
beiter. Auch seine Frau und seine Kinder bleiben in der Türkei, 
Herr Hess. Auch sie müssen dort leben. Und wir sagen nun: 
Europa 1990 ist in Ordnung; Arbeitnehmeraustausch willkom
men. Aber die einen erhalten die Familienzulagen und die an
deren nicht. Warum das? 
Ich habe leider kein Happy-End zu meiner Geschichte, es sei 
denn, Sie könnten hier Gerechtigkeit vor Selbstgerechtigkeit 
setzen. 

Frau Nabholz: Namens der freisinnig-demokratischen Frak
tion bitte ich Sie, in der Frage der Kinderzulage der Lösung 
des Ständerates zu folgen. Ich möchte doch daran erinnern, 
dass der Entscheid, wie er bei uns in der ersten Behandlung 
getroffen wurde, nur mit Stichentscheid des Präsidenten ge
fällt worden ist, während im Ständerat ein deutliches Ergebnis 
von 20 zu 16 Stimmen zustande kam. 
Ich möchte nicht nochmals auf die ganze Diskussion betref
fend Zweck der Kinderzulage eingehen. Ich habe dies bereits 
bei der ersten Beratung in diesem Rat getan. Festhalten 
möchte ich aber, dass die Kernfrage, ob hier Verfassungsrecht 
verletzt wird oder nicht, so deutlich nicht beantwortet werden 
kann, wie das einige meiner Vorredner und Vorrednerinnen 
gemacht haben. Es gibt sehr wohl sachliche Gründe, die auch 
im lichte von Artikel 4 der Bundesverfassung eine differen
zierte Lösung für die Asylbewerber-Kinderzulagenfrage zulas
sen würde. 
Man muss nur einmal das Asylgesetz mit den übrigen Rege
lungen, die mit dem fremden polizeilichen Status anderer frem
der Leute in unserem Land zusammenhängen, vergleichen. 
Es ist ein Kennzeichen des Asylgesetzes, dass es eine Un
gleichbehandlung für diese Kategorie von Ausländern gegen
über anderen Ausländern vornimmt, die bei uns erwerbstätig 
sind. Wenn wir also bei der Kinderzulage eine differenzierte 
Lösung treffen - zum Beispiel, dass ein Saisonnier oder ein 
Student anders als ein Asylbewerber während des Verfahrens 
behandelt wird-, bleiben wir durchaus in einem System, das 
Differenzierungen auch an anderen Orten kennt. 
Ich habe mich über das Wochenende lange mit den fremden
polizeilichen Bestimmungen für Arbeitnehmer aus dem Aus
land befasst und festgestellt: Es ist direkt ein Charakteristikum, 
dass Asylbewerber anders behandelt werden als z. B. Saison
niers. Ich kann Ihnen das anhand von ein paar Beispielen auf
zeigen: 
Asylbewerber fallen - entgegen anderen Kategorien von aus
ländischen Arbeitskräften - nicht unter das Ausländerkontin
gent. Sie werden nicht angerechnet. Sie haben auch in zahl
reicher Hinsicht erhebliche Vorteile gegenüber Saisonniers. 
Ich möchte daran erinnern, dass jeder Asylbewerber während 
des Verfahrens faktisch die Möglichkeit des Familiennach
zuges hat, indem die Familie nachkommt, auch ein Asylverfah
ren einleitet und entsprechend hierbleiben kann. Ein Saison
nier kann seine Familie, solange er den Saisonnier-Status hat, 
nicht nachziehen lassen. 
Auch die Arbeitsbewilligung eines Asylbewerbers wird anders 
behandelt als jene eines Saisonniers. Sie unterliegt nicht wirt
schaftlichen Kriterien. Der Asylbewerber kann seine Stelle, sei
nen Beruf wechseln, ohne dass er eine Bewilligung einholen 
muss. Der Saisonnier muss dazu die Bewilligung haben. 
Sie sehen also: Wir haben überhaupt keinen Anlass, hier Weh 
und Ach zu schreien, man behandle in einer spezifischen 
Frage die Asylbewerber anders als übrige ausländische Ar
beitskräfte und habe damit die Verfassung verletzt. Wir bleiben 
in einem System, auch in dieser Frage, wenn wir hier unter
schiedliche Lösungen treffen. Die Unterschiede sind manifest, 
auch in anderen Bereichen. Ich habe ein paar wenige dazu 
aufgezählt. 
Ich möchte nur noch kurz auf das Votum von Frau Fankhauser 
eingehen und möchte doch korrigieren: Frau Fankhauser, Ar
beitgeber sparen nicht Kinderzulagen, sie sparen auch nicht 
Beiträge an die Familienausgleichskasse, wenn die Kinderzu
lagen während des Asylverfahrens nicht ausbezahlt werden. 
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Die Beiträge an die FAK bemessen sich nach der AHV-Lohn
summe. Die Löhne der Asylbewerber fallen selbstverständlich 
auch darunter, so dass hier nichts gespart wird. 
Zum Antrag Hess möchte ich bemerken, dass er das Grund
problem der Ungleichbehandlung, das ja der Anlass seiner 
Kritik am Mehrheitsbeschluss des Ständerates ist, nicht än
dert. Er hat auch eine Ungleichbehandlung unter den ver
schiedenen Arbeitnehmerkategorien zur Folge, je nachdem, 
unter welchem fremdenpolizeilichen Titel sie sich hier in der 
Schweiz aufhalten. Er verbindet aber seine Lösung mit einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand, der für 95 Prozent der Fälle 
der abgewiesenen Asylgesuche anfällt, weil ich davon aus
gehe - so, wie sein Antrag formuliert ist-, dass die abgewiese
nen Asylbewerber die zurückbehaltenen Kinderzulagen nicht 
erhalten. 
Er findet also nur eine Lösung für die 5 Prozent der Fälle und 
für die Gruppe derjenigen Asylbewerber oder Leute, die zwar 
nicht Asyl erhalten, aber unter dem Titel von Artikel 14 Anag 
hierbleiben können. Für 95 Prozent aber findet er die Lösung 
nicht. Man muss sich schon fragen, ob man für 5 Prozent ein 
Sonderstatut schaffen will, währenddem die grosse Masse 
dann doch nicht darunterfällt. 
Die saubere Lösung ist deshalb - hier teile ich die Meinung 
von Herrn Gros-: Entweder man folgt der Mehrheit der Kom
mission und des Ständerates, oder man bleibt beim Antrag 
der Minderheit, den wir, wie gesagt, nicht unterstützen kön
nen. Aber dieses Zwischending, das uns Herr Hess vor
schlägt, findet kaum die nötige Rechtfertigung durch das, was 
er ausgeführt hat. 

Rechsteiner: Ich möchte Sie namens der SP-Fraktion bitten, 
der Minderheit Fankhauser zuzustimmen, d. h. beim Be
schluss des Nationalrates zu bleiben und auch bei dem, was 
der Bundesrat Ihnen vorschlägt. 
Ich möchte dies mit fünf Argumenten begründen. 
Eine erste Bemerkung: Es erstaunt, wie offen in diesem Saal 
die Mehrheit der Redner der Fraktionen zum Verfassungs
bruch aufruft, wie offen auch der Ständerat in seiner Mehrheit 
den Verfassungsbruch betrieben hat. Was im Hinblick auf die 
Kinderzulagen geschehen ist, ist nichts anderes - Herr Bun
despräsident Koller hat das eingehend während der ersten 
Debatte dargelegt-als ein groberVerstoss gegen Artikel 4 der 
Bundesverfassung. 
Das Bundesgericht hat das auch unmissverständlich und mit 
Deutlichkeit festgehalten. Es gibt keine einleuchtende, keine 
rechtlich haltbare Begründung dafür, Asylsuchenden, die als 
Arbeitnehmer Arbeit leisten, die Kinderzulagen vorzuenthal
ten. Das ist ein Verstoss gegen Artikel 4 der Bundesverfas
sung, eine elementare Norm unserer Verfassung. 
Eine zweite Bemerkung: Es ist ein sozialrechtliches Novum, 
dass die Ausrichtung von Sozialzulagen für Arbeitnehmer von 
einer zusätzlichen Grösse abhängig gemacht werden soll. Die 
Kinderzulagen sollen einer einzigen Arbeitnehmerkategorie 
vorenthalten werden, nämlich den asylsuchenden Menschen. 
Das ist eine Unterscheidung, die sozialrechtlich nicht zu be
gründen ist, die auch sehr gefährlich ist. Man denke nur an 
mögliche Folgen. 
Wir müssen uns fragen, wem gegenüber man in Zukunft viel
leicht noch auf die Idee kommen könnte, Sozialzulagen, Kin
derzulagen, gestützt auf andere Argumente, auf sachfremde 
Gründe, abzuerkennen, so dass beispielsweise zwecks Sank
tionierung eines bestimmten Verhaltens Kinderzulagen nicht 
ausgerichtet würden. Es ist sehr fatal, in diesen sozialrechtli
chen Anspruch einzugreifen. Wenn die Voraussetzungen er
füllt sind, wenn bei einem Arbeitnehmer Kinder vorhanden 
sind, dann müssen diese Zulagen ausgerichtet werden. Es 
wäre ein gefährlicher Einbruch in fundamentale sozialrecht
liche Prinzipien, was hier nun die Mehrheit vorschlägt. 
Eine dritte Bemerkung: Es ist auch einigermassen erstaunlich, 
wie sich eine Mehrheit der Kommission, die sonst sehr viel auf 
Föderalismus hält, über diese föderalistischen Prinzipien hin
wegsetzt und an einem einzigen Ort von Bundes wegen den 
Kantonen vorschreiben will, wer künftig Anspruch auf Kinder
zulagen haben solle und wer nicht. Es ist in diesem Saal wie
derholt abgelehnt worden, die Kinderzulagenregelung auf eid-

genössischer Ebene vorzunehmen. Es ist deshalb besonders 
widersprüchlich, wenn jetzt von Bundes wegen den Kantonen 
verboten werden soll, Kinderzulagen für eine bestimmte Ar
beitnehmerkategorie, nämlich asylsuchende Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer, auszurichten. 
Eine vierte Bemerkung: Es wirkt zynisch, wenn in diesem Saal 
Multi-Verwaltungsrätinnen oder Multi-Verwaltungsräte von 
Opfersymmetrie sprechen können, wenn Leute, die über 
sechsstellige Einkommen, unter Umständen über Millionen
vermögen verfügen, nun ausgerechm~t Menschen - Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmern - Sc1zialzulagen vorenthal
ten wollen, die doch zu denjenigen gehören, die auf dem Ar
beitsmarkt lohnmässig am meisten ausgebeutet werden. Es 
ist wohl unbestritten, dass asylsuchende Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer diejenigen Arbeiten in unserem Land ver
richten, die am wenigsten gefragt sind, dass sie auch die am 
schlechtesten entlöhnten Arbeiten verrichten. Es ist zynisch, 
ausgerechnet bei diesen Menschen Kinderzulagen zu sparen. 
Frau Nabholz hat die Dinge da wohl etwas durcheinanderge
bracht, wenn sie gesagt hat, es sparten nicht die Arbeitgeber 
diese Beiträge. Es ist trotzdem so, wemn sie rechnen kann, 
dass die Arbeitgeber hier Familienzulagen sparen; denn Bei
träge, die nicht ausbezahlt werden, kommen ja wieder den an
deren zugut, letztlich den Arbeitgebern. die ja für die Kinderzu
lagen Beiträge zu entrichten haben. 
Eine fünfte Bemerkung: Man versucht jetzt, mit den Kinderzu
lagen Abschreckungspolitik zu betreiben. Ich darf daran erin
nern, dass in diesem Saal schon mehrfach versucht worden 
ist, mit Anträgen Abschreckungspolitik zu betreiben. Aus dem 
Plenum wurden solche Anträge jeweils insbesondere von frei
sinniger Seite gestellt. Ich erinnere Siu an die Idee, die wäh
rend der zweiten Asylgesetzrevision von freisinniger Seite, von 
Herrn Bonny, im Zusammenhang mit den Grenztoren einge
bracht worden ist. Diese Abschreckungsidee hat praktisch 
Schiffbruch erlitten. Sie wird nun mit dem Erlass des AVB 
sang- und klanglos wieder aus dem We1g geräumt. 
Mit dieser Kinderzulagenregelung, wie :sie jetzt vorgesehen ist, 
wird etwas Aehnliches betrieben. Niemand kann annehmen, 
dass sich mit der Kinderzulagenregelung für asylsuchende Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Asylproblem in der 
Schweiz lösen liesse, selbst aus der Sicht der Abschrecker in 
den freisinnigen Reihen nicht. 
Leider muss ich sagen, dass auch der Antrag Hess - er ist zwar 
etwas weniger schlecht, das ist einzuräumen, als der Antrag 
der Mehrheit der Kommission - einen Grossteil dieser Nach
teile mit sich bringt. Wir haben es gehört: Die Anerkennungs
quote in der Schweiz für asylsuchende Menschen ist sehr tief. 
Sie entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen. 
Wenn Sie dem Antrag Hess zustimmen, der etwas weniger 
schlecht ist als der Antrag der Mehrheit, heisst das halt trotz
dem, dass 90 Prozent der asylsuchenden Menschen, die Ar
beit leisten in der Schweiz wie andere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die Kinderzulagen vorenthalten werden, dass 
die Arbeitgeber sich diese Kosten sparen können, dass letzt
lich sogar die Kinderzulagen anderer Arbeitnehmer über die 
Lohnnebenkosten der Asylsuchenden finanziert werden. Das 
ist eine ungerechte und verfassungswidrige Lösung. Es ist 
eine etwas weniger schlechte Lösung als die Lösung der 
Mehrheit, aber ich bitte Sie anzuerkennen, dass der Verfas
sung einzig die Lösung des Bundesrates entspricht. 
Ich möchte Sie bitten, dieser zuzustimmen. 

M. Pidoux: La question des allocations familiales n'est pas le 
point central de la revision de la loi, Mrne Fankhauser a raison 
en ce sens. Mais cette regle prend de l'importance dans l'ac
ceptation par nos concitoyens de ce1, dispositions, eile de
vient un «Politikum» comme l'on dit elegamment en allemand. 
Lars du premier debat, vous nous av1~z affirme, Monsieur le 
Conseiller federal, que la proposition de la commission etait 
contraire a l'article 4 de la constitution. Si jene vous tenais pas 
en si haute estime, je penserais qu'un tel argument n'aurait 
pas dü convaincre un ci-devant professeur de droit de l'Univer
site de St-Gall. Certes, vous nous avez cite un extrait de l'arr€1t 
du Tribunal federal du 22 janvier 1988 dans une affaire thurgo
vienne. Mais permettez-moi de vous c:iter un autre extrait du 

michael.tellenbach
Textfeld



18.Juni1990 N 1067 Asylverfahren. Aenderung 

meme arret qui dit exactement le contraire. Je le cite en alle
mand: 
«Deshalb ist es keineswegs von vornherein mit Artikel 4 Ab
satz 1 Bundesverfassung nicht vereinbar, in einer Kinderzula
genordnung Unterscheidungen nach dem fremdenpolizeili
chen Status der Arbeitnehmer einzuführen.» 
C'est le Parlement qui est garant de la constitutionnalite des 
lois qu'il edicte. La version du Conseil des Etats a l'article 21, 
qui etait celle de la majorite de la commission, n'est pas 
contraire a la regle de l'article 4 que «Tous les Suisses sont 
egaux devant la loi». Et si l'on veut encore des citations, Mon
sieur le Conseiller federal, je remonterai a Aristote selon qui la 
pire des injustices est de traiter egalement des gens et des si
tuations inegales. 
En commission, M. Segond, conseiller d'Etat, a etabli que les 
allocations familiales d'un canton suisse sont cent fois su
perieures a celles allouees en Turquie. Ne jetons pas de l'huile 
sur le feu pour nous faire plaisir intellectuellement et par pur ju
ridisme. Notre these est aussi conforme a la Constitution 
federale que celle qui a triomphe l'autre jour par une majorite 
de hasard, mais eile est beaucoup plus sage. Sacrifions donc 
ici a la sagesse et rejoignons le Conseil des Etats. 

Frau Segmüller: Ich mag eigentlich juristische Spitzfindigkei
ten nicht. Was ist das Entscheidende an dieser Frage? Für 
mich ist es, dass derjenige Asylbewerber, der schliesslich Asyl 
erhält, eine Kinderzulage bekommt, sofern er Kinder hat, und 
dass während dem hängigen Verfahren keine ausbezahlt 
wird. Es geht darum, keine Anreize zu schaffen, nicht um Ab
schreckung. Der Antrag Hess stellt den vernünftigen Kompro
miss zwischen alles oder nichts dar. Der Anreiz der automa
tisch gewährten Kinderzulage für alle Bewerber entfällt, und 
der Anspruch für denjenigen Bewerber bleibt erhalten, der 
schliesslich dann Asyl erhält. Wenn wir, wie der Ständerat es 
will, erst nach Gewährung des Asylrechts den Anspruch auf 
Kinderzulagen zugestehen, so haftet dem für den Asylbewer
ber etwas Zufälliges an in bezug auf den Zeitpunkt, nämlich ob 
er bereits im ersten Verfahren oder allenfalls nach dem lang
wierigen Rekursverfahren Asyl erhält. Das ist stossend. Wer 
Asyl erhält, soll Anrecht auf Kinderzulagen haben, und zwar 
von Anfang seiner Erwerbstätigkeit an. Diese Lösung ist auch 
menschlich vertretbar. Sie differenziert genau dort, wo wir es 
immer wollen, nämlich zwischen anerkannten und nichtaner
kannten Asylbewerbern. 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen darum, dem Antrag Hess 
auch aus Ueberzeugung zuzustimmen. Er schafft Recht für die 
5 oder mehr Prozent derjenigen, die Asyl erhalten. Die Abge
wiesenen schliesslich erhalten - im Sinne des Anliegens, 
keine Anreize zu schaffen - die Kinderzulagen nicht. 
Ich lege Wert auf den Faktor Zeit. Rekursverfahren brauchen 
immer noch lange, auch wenn wir hoffen, dass diese Revision 
des Gesetzes die Verfahren beschleunigt. Sie beschleunigt sie 
in erster Linie für die erstinstanzlichen Verfahren. Schliesslich 
soll nicht die Anerkennungsquote, also nicht die Menge, aus
schlaggebend sein, sondern unser Gerechtigkeitsgefühl, un
ser Gefühl auch für die Anerkennung dessen, was menschlich 
vertretbar ist. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Minderheit Hass zuzustim
men. 

Frau Stocker: So ist es einfach nicht richtig. Derjenige Asylbe
werber erhält Familienzulagen, der erwerbstätig ist und Lohn
arbeit leistet in der Schweiz, ganz unabhängig, Eva Segmüller, 
ob er im ersten, im zweiten oder im siebten Asylverfahren ist. 
Vom Moment an, wo ein Mensch in der Schweiz Lohnarbeit lei
stet, erhält er Familienausgleich, und zwar wenn er eine Frau 
und Kinder hat und nicht einfach, wenn es uns gefällt. 
Ich bitte doch sehr, hier nicht das Spiel zu spielen: «Den letz
ten beissen die Hundel» Die letzten, das sind in diesem Fall 
die Frauen und Kinder in den Herkunftsländern. 

M. Ducret, rapporteur: Les debats d'il y a quinze jours m'evite
ront de repeter ce qui a deja ete dit au sujet du principe des al
locations familiales puisque, vous vous en souvenez, votre 

commission avait deja preavise favorablement sur la proposi
tion developpee par M. Segond. Le plenum, a la majorite 
d'une voix, n'en avait pas voulu ainsi. C'est le Conseil des 
Etats, par 20 voix contre 16, qui, finalement, a decide de re
prendre cette proposition a son compte. Une autre commis
sion s'est a nouveau penchee sur la question; elle s'est op
posee, par 12 voix contre 1 O, a la proposition de M. Hess Peter 
et, par 12 voix contre 9, a celle de Mme Fankhauser. 
S'agissant de cette derniere proposition et des arguments qui 
ont ete developpes par M. Rechsteiner, je trouve qu'il y a quel
que chose de paradoxal dans le fait que l'on reproche a la ma
jorite de la commission, et a celle du Conseil des Etats par la 
meme occasion, de faire preuve d'inegalite de traitement et de 
cynisme apropos de ces allocations familiales, alors que l'on 
a admis, dans la meme loi, une interdiction de travail pour les 
requerants d'asile pendant trois mois, celle-ci pouvant etre 
prolongee de trois mois supplementaires par les cantons. S'il 
n'y a pas, dans ce cas precis, inegalite de traitement, il n'y en a 
nulle part. II n'est pas admissible que l'on emploie ce type d'ar
guments apropos des allocations familiales alors que l'on ne 
les utilise pas apropos de l'activite lucrative proprement dite. 
Je dirai deux mots encore en ce qui concerne le fameux arret 
du Tribunal federal dont on a beaucoup parle. On s'est suffi
samment exprime sur la constitutionnalite ou la non-constitu
tionnalite de la disposition en question. Mais il taut rappeler 
que tous les actes federaux, que ce soient des lois, des arretes 
de portee generale ou des traites internationaux, echappent a 
la censure directe. Comme le dit notre ancien collegue et pro
fesseur de droit, M. Aubert, c'est la tendance democratique 
qui l'a emporte sur la tendance liberale. Rares sont les lois 
qu'une doctrine preponderante s'accorde a tenir pour incons
titutionne\les. La disposition de l'article 4 de la constitution, qui 
fixe l'egalite de traitement entre tous les citoyens et sur la
quelle se fondent les recours invoquant l'arbitraire, est sans 
nul doute, de toutes celles de notre charte fondamentale, celle 
dont l'application est la plus delicate et la plus controversee. 
Or, une fois encore, il taut dire que l'opinion exprimee par le Tri
bunal federal dans cet arret n'est pas partagee par de nom
breuxjuristes, notamment par les plus eminents. 
La proposition de M. Hess est genereuse. Toutefois, eile cons
titue un compromis qui, de l'avis des caisses de compensa
tion interrogees, est absolument «ingerable» administrative
ment, notamment si le requerant a occupe plusieurs emplois 
avant d'obtenir le statut de refugie ou son admission provi
soire. Comme le disait un des preopinants, 95 pour cent des 
requerants d'asile n'obtiendront pas le statut de refugie. Sur 
les 5 pour cent restant, 3 pour cent au moins-si ce n'est plus
obtiendront le statut de refugie apres quelques semaines, au 
plus trois mois. Les un a deux pour cent restant obtiendront fi
nalement le statut de refugie apres l'epuisement des voies de 
recours, c'est-a-dire apres plusieurs mois, voire cas echeant
ce que l'on n'espere plus aujourd'hui - quelques annees. 
Compte tenu des complications administratives que cette pro
position entrainerait, toutes les caisses de compensation inter
pellees a ce sujet rejettent la proposition genereuse - je le 
repete - de M. Hess Peter. 
En conclusion, je suis d'avis qu'il ne taut pas tenir deux types 
de discours suivant l'objectif que l'on poursuit. Apropos de la 
solution globale, les autorites federales et les conseillers 
federaux qui se sont succede a la tete du Departement de jus
tice et police ont declare a plusieurs reprises qu'il n'etait pas 
possible d'admettre une teile solution, notamment parce que 
les requerants turcs ont beaucoup trop d'enfants. Admettre la 
solution globale impliquerait, selon eux, que l'augmentation 
du nombre de refugies serait trop importante dans notre pays. 
J'en deduis qu'il est faux de dire, comme on l'a pretendu lors 
de nos precedents debats, que le nombre d'enfants qui se
raient touches par ce type de mesure est insignifiant. En revan
che, la realite, deja rappelee par certains des preopinants, 
c'est quasi l'on veut diminuer de fac;:on sensible et efficace l'at
tractivite de notre pays pour las requerants d'asile, l'element 
concernant les allocations familiales joue un röle determinant. 
Comme le nombre des refugies qui pourront finalement en 
beneficier apres avoir obtenu leur statut definitif est relative
ment minime, je conclus avec la majorite de la commission et 
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vous invite a rejeter tant la proposition de minorite de 
Mme Fankhauser, la plus extreme, que la proposition de com
promis de la minorite de M. Hess Peter. 

Mühlemann, Berichterstatter: Die Kommission hat sich wie
derholt mit dem Problem der Kinderzulagen an Asylbewerber 
beschäftigt. Das ist kein zentrales Problem in der gesamten 
Revision des Asylgesetzes, aber es scheint zu einer Art Zank
apfel zu werden. Es ist natürlich so, dass Vorschläge vorlie
gen, die uns immer wieder ins Dilemma bringen: Was ist Ge
rechtigkeit? Es ist nicht einfaqh, hier.die Lösung zu finden. 
Die Kommission hat sich mit 12 zu 9 Stimmen für den Vor
schlag des Ständerates entschieden und damit für den Vor
schlag, den sie schon einmal gemacht hat hier im Rat und der 
mit dem Stichentscheid des Präsidenten Ruffy zugunsten des 
Vorschlags des Bundesrats entschieden worden ist. Wir ha
ben auch den Vermittlungsvorschlag von Kollege Hess ge
prüft und haben mit 12 zu 10 Stimmen diesen Vorschlag ab
gelehnt. 
Welches sind die Gründe, die die Mehrheit der Kommission 
bewogen haben, Ihnen vorzuschlagen, auf diese Kinderzula
gen zu verzichten? 
Wir wollen versuchen, den Anreiz unseres Landes für Asylbe
werber herabzusetzen. Das ist ein Hauptziel dieser dritten Re
vision. Wenn wir wirklich effizient arbeiten wollen, muss ir
gendwo etwas gesucht werden, um dem Asylbewerber klarzu
machen, dass er in unserem lande nicht von vornherein aus
sergewöhnliche Vergünstigungen erhält, beispielsweise Kin
derzulagen, die in gewissen Ländern gleichzusetzen sind mit 
Monatssalären von Arbeitnehmern und natürlich als Lockvo
gel eine bestimmte Wirkung haben. In dieser Beziehung ha
ben wir den Eindruck, dass wir hier versuchen sollten, Kinder
zulagen für diese Asylbewerber, die ja keine Chance haben -
die Mehrheit hat keine Chance, zu uns zu kommen-, von vorn
herein abzublocken. 
Herr Rechsteiner, dass Sie uns des Verfassungsbruches zei
hen, fällt nicht so schwer ins Gewicht; das überzeugt juristisch 
nicht. Es ist so, dass in diesem lande nicht das Bundesgericht 
die Gesetze macht, sondern wir, die Legislative. 
Der Anspruch «jedem das Gleiche» kann auf Gesetzesebene 
durchaus ersetzt werden durch den Anspruch «jedem das 
Seine». Wir unterscheiden bewusst zwischen einem Saison
nier, der zu uns kommt, um Arbeit zu suchen, und der Arbeit 
bekommt, und einem Asylbewerber: Der Saisonnier stammt 
aus klar definierten Ländern, die wir kennen, die in ihrer Struk
tur überschaubarer sind und wo die Kontrolle leichter möglich 
ist. Beim Asylbewerber haben wir es mit einem Menschen zu 
tun, der im Rahmen einer globalen Völkerwanderung zu uns 
einreist und nicht primär als Arbeitnehmer kommt. Wir wollen 
ihm ganz klarmachen, dass er während seines provisorischen 
Aufenthaltes keinerlei Vergünstigungen, auch nicht im sozia
len Bereich, erwarten kann. Das mag relativ hart erscheinen, 
es ist aber eine klare Ausgangslage. 
Hinzu kommt, dass mittlerweile dieses Problem ziemlich 
hochgespielt wird. Der Schweizer Bürger begreift dieses Pro
blem, ohne Jurist zu sein. Es leuchtet ihm nicht ein, warum ein 
Asylbewerber, _der bei uns sozusagen provisorisch zu Gast ist, 
Kinderzulagen erhalten soll. Diese Frage bewegt die Gemüter 
landauf, landab. Wir haben selten so viele Zuschriften und Te
lefonate erhalten wie in dieser Frage. Es mag übersteigert 
sein, aber es beschäftigt den Schweizer. Das führt dazu, dass 
man, vielleicht in übertriebener Weise, im Ständerat sogar vom 
Referendum spricht. Aber wir müssen jetzt vorsichtig sein; wir 
sollten nicht einen vernünftigen Revisionsentwurf in Frage stel
len, indem wir in diesem einen Punkt in überreizter Reaktion 
das Falsche entscheiden. · 
Ich glaube nicht, um auf den Fall von Herrn Hess zu kommen, 
dass der Ständerat ohne weiteres bereit ist einzulenken. Es 
sind auch Stimmen zu vernehmen, die dem Vermittlungsvor
schlag Hass nicht zustimmen. Der Vorschlag Hass bringt eben 
doch gewisse Anreize. Praktisch ist er ferner relativ schwer zu 
realisieren, besonders wenn Sie hören, dass sich die Aus
gleichskassen gegen diesen Mehraufwand wehren. 
Wir bitten Sie, mit dieser wichtigen Entscheidung die letzte Dif
ferenz aus dem Wege zu schaffen und dafür zu sorgen, dass 

das neu revidierte Asylverfahren am 1 .• Juli dieses Jahres tat
sächlich eingeführt werden kann. Wir bitten Sie deshalb, der 
Mehrheit der Kommission zu folgen. 

Bundespräsident Koller: Der Bundesrat hat nie ein Hehl dar
aus gemacht, dass ein Zweck dieserVor.age darin besteht, die 
Attraktivität unseres Landes im Zusammenhang mit der ge
genwärtigen internationalen Migration herabzusetzen. Ich 
habe Ihnen offen erklärt, dass diese Attraktivität nach Meinung 
des Bundesrates aus einer Kombination zwischen zu langer 
Verfahrensdauer, guten Erwerbsmöglichkeiten und hohen So
zialzulagen besteht. Hier setzt auch die Vorlage ein, indem wir 
das Asylverfahren wesentlich beschleunigen - übrigens mit 
der wichtigen Folge, dass künftig eine ganz grosse Zahl von 
Asylgesuchstellern in unserem Land gar keine Arbeitsbewilli
gung mehr erhalten und sich daher die Frage der Familienzu
lagen gar nicht mehr stellen wird. 
Wir haben Ihnen auch vorgeschlagen - Sie sind diesen Anträ
gen gefolgt-, das Arbeitsverbot zwingend von Bundesrechts 
wegen auf drei Monate auszudehnen, mit einer Verlänge
rungsmöglichkeit auf sechs Monate. Wir haben zudem im Hin
blick auf eine Verringerung der Attraktivität unseres Landes die 
Vorschrift eingeführt, dass Asylgesuchsteller, wenn sie ein Er
werbseinkommen haben, künftig Sicherheitsleistungen für 
Fürsorge und Vollzugskosten zu leisten haben. 
All diesen Massnahmen sind Sie gefolgt. Es tileibt noch die 
Frage der Kinderzulagen. Der Bundesrat hat Ihnen diesbezüg
lich keinen Vorschlag unterbreitet, weil ,er von der Rechtslage 
ausging, dass die Familienzulagen, mit Ausnahme der land
wirtschaftlichen Arbeitnehmer, heute durch die Kantone gere
gelt würden und dass der vielgenannte Bundesgerichtsent
scheid den Kantonen in diesem Bereich durchaus Handlungs
möglichkeiten gibt. 
Der Bundesrat musste allerdings zur Kenntnis nehmen - wir 
befinden uns in einem Differenzbereinigungsverfahren-, dass 
eine Mehrheit des Ständerates offenbar auch in bezug auf die 
Kinderzulagen eine Vorschrift im Rahmen dieses dringlichen 
Bundesbeschlusses für unbedingt notwendig hält. 
Wer das politisch so beurteilt, den möchte ich doch bitten, bei 
einer solchen bundesrechtlichen Lösung auf wichtige Rechts
grundsätze zu achten. Der oberste Reichtsgrundsatz lautet, 
Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Es 
geht aber nicht an, Missbräuche zu bekämpfen, was das An
liegen des Mehrheitsantrages im Ständerat war, indem man 
neue Ungerechtigkeiten schafft. Mit dem Antrag der Mehrheit 
Ihrer Kommission und des Ständerates würden Sie offensicht
lich neue Ungerechtigkeiten schaffen. Es ist nicht einzusehen, 
warum ein politisch Verfolgter, der nach unserem Recht eine 
Arbeitsbewilligung erhalten hat, in bezug auf Familienzulagen 
anders zu behandeln ist als jemand, der eine Saisonbewilli
gung, eine Jahresaufenthalterbewilligung oder eine Kurzauf
enthalterbewilligung erhalten hat. Diesbezüglich liegen wirk
lich gleiche Tatbestände vor; es wäre eine eminente Unge
rechtigkeit, den wenigen echten politisch Verfolgten, nach
dem ihnen eine Arbeitsbewilligung ertE,ilt worden ist, die Kin
derzulagen vorzuenthalten. 
Wenn Sie schon meinen, Sie müssten hier als Bundesgesetz
geber handeln und könnten diese Fra~1e nicht den Kantonen 
überlassen, möchte ich Sie aus all diestm Gründen bitten, we
nigstens dem Minderheitsantrag von Herrn Hess zuzustim
men, der diese Ungerechtigkeit vermeidet. 
Ich darf auch der Meinung entgegentreten, dass dieser Antrag 
nicht praktikabel wäre. Wir haben diese1 Frage zusammen mit 
dem Bundesamt für Sozialversicherung prüfen lassen. Selbst
verständlich müssten wir durch ein Kreisschreiben die kanto
nalen Ausgleichskassen darüber orientieren, dass künftig nur 
noch nach diesen rechtlichen Voraussetzungen Kinderzula
gen auszubezahlen wären. Aber diese1 Lösung ist durchaus 
praktikabel. Es geht überdies nicht an, eminente Gerechtig
keitsüberlegungen gegen Verwaltungsaufwand auszuspie
len. 
Wir haben uns mit der Einsetzung der Expertenkommission 
grösste Mühe gegeben, mit dem neuen beschleunigten Asyl
verfahren ein Verfahren auf die Beine zu stellen, das wirklich al
len rechtlichen Ansprüchen genügt. Wir wissen, dass wir lh-
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nen eine Vorlage unterbreitet haben -die hoffentlich diese Wo
che verabschiedet wird-, die alle Verfahrensgarantien aus der 
Bundesverfassung und alle internationalen Verpflichtungen 
wahrt. Es wäre mehr als nur ein Schönheitsfehler, wenn Sie die 
Kinderzulagen auch echt politisch Verfolgten verweigern wür
den. Dies wäre ein Beschluss, der - ich argumentiere jetzt 
nicht mehr als Rechtsprofessor, Herr Pidoux - meinem 
Rechtsempfinden zutiefst widersprechen würde. 
Ich bitte Sie daher nochmals: Wenn schon eine Regelung zu 
treffen ist, dann stimmen Sie wenigstens dem Antrag der Min
derheit Hess zu! 

Namentliche Abstimmungen - Votes par appel nominal 

Eventue/1-A titre preliminaire 

Für den Antrag der Minderheit I stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour la proposition de la minorite I: 
Aguet, Ammann, Baerlocher, Bär, Bäumlin, Beguelin, Bircher, 
Bodenmann, Borel, Braunschweig, Brügger, Bundi, Carob
bio, Danuser, Diener, Dünki, Eggenberg-Thun, Eggenberger 
Georges, Euler, Fankhauser, Fierz, Gardiol, Grendelmeier, 
Günter, Haering Binder, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, 
Herczog, Hubacher, Jaeger, Jeanpretre, Kuhn, Lanz, Leder
gerber, Leuenberger-Solothurn, Leuenberger Moritz, Leute
negger Oberholzer, langet, Maeder, Matthey, Mauch Ursula, 
Meier-Glattfelden, Müller-Aargau, Ott, Pitteloud, Rebeaud, 
Rechsteiner, Reimann Fritz, Schmid, Seiler Rolf, Spielmann, 
Stamm, Stappung, Stocker, Thür, Uchtenhagen, Ulrich, Voll
mer, Weder-Basel, Widmer, Wiederkehr, Zbinden Hans, Zieg
ler, Züger, Zwygart (65) 

Für den Antrag der Minderheit II stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour la proposition de la minorite II: 
Aliesch, Antille, Aregger, Aubry, Auer, Baggi, Basler, Blatter, 
Blocher, Bonny, Bühler, Bürgi, Büttiker, Caccia, Cavadini, Ce
vey, Columberg, Couchepin, Daepp, Darbellay, David, 
Deglise, Dietrich, Dormann, Dreher, Dubais, Eisenring, Eng
ler, Eppenberger Susi, Fäh, Feigenwinter, Fischer-Hägglin
gen, Fischer-Sursee, Fischer-Seengen, Frey Claude, Frey 
Walter, Giger, Graf, Grassi, Gysin, Hänggi, Hari, Hess Otto, 
Hess Peter, Hildbrand, Hösli, Humbel, lten, Jung, Keller, Kah
ler, Kühne, Loeb, Loretan, Luder, Martin, Mühlemann, Müller
Meilen, Nabholz, Nebiker, Neuenschwander, Nussbaumer, 
Oehler, Paccolat, Petitpierre, Philipona, Pini, Portmann, Reich, 
Reichling, Reimann Maximilian, Rohrbasser, Ruckstuhl, Ruf, 
Rutishauser, Rüttimann, Sager, Salvioni, Savary-Fribourg, Sa
vary-Vaud, Scheidegger, Scherrer, Schmidhalter, Schnider, 
Schüle, Schwab, Segmüller, Segond, Seiler Hanspeter, Spälti, 
Spoerry, Steffen, Steinegger, Stucky, Theubet, Tschuppert, 
Wanner, Weber-Schwyz, Wellauer, Widrig, Wyss Paul, Wyss 
William, Zbinden Paul, Zölch, Zwingli (105) 

Der Stimme enthalten sich- S'abstiennent: 
Burckhardt, Coutau, Ducret, Eggly, Friderici, Gros, Guinand, 
Houmard, Jeanneret, Leuba, Massy, Meizoz, Perey, Pidoux 

(14) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder - Sont absents: 
Allenspach, Berger, Biel, Bremi, Cincera, Cotti, Etique, Früh, 
Haller, Maitre, Mauch Rolf, Meier Fritz, Müller-Wiliberg, Neu
komm, Rychen (15) 

Präsident Ruffy stimmt nicht 
M. Ruffy, president, ne vote pas 

Definitiv- Definitivement 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour la proposition de la majorite: 
Aliesch, Aregger, Aubry, Auer, Basler, Blatter, Blocher, Bonny, 
Bühler, Burckhardt, Büttiker, Cavadini, Cevey, Couchepin, 
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Coutau, Daepp, Dreher, Dubais, Ducret, Eggly, Eisenring, Ep
penberger Susi, Fäh, Feigenwinter, Fischer-Hägglingen, Fi
scher-Seengen, Frey Claude, Frey Walter, Friderici, Giger, 
Graf, Gros, Guinand, Gysin, Hari, Hess Otto, Hösli, Houmard, 
lten, Jeanneret, Kahler, Leuba, Loeb, Loretan, Martin, Massy, 
Mühlemann, Müller-Meilen, Nabholz, Neuenschwander, Pe
rey, Petitpierre, Philipona, Pidoux, Reich, Reichling, Reimann 
Maximilian, Rohrbasser, Ruckstuhl, Ruf, Rutishauser, Sager, 
Salvioni, Savary-Fribourg, Savary-Vaud, Scheidegger, Scher
rer, Schüle, Schwab, Segond, Seiler Hanspeter, Spälti, 
Spoerry, Steffen, Steinegger, Stucky, Tschuppert, Wanner, 
Weber-Schwyz, Widrig, Wyss Paul, Wyss William, Zölch, 
Zwingli (84) 

Für den Antrag der Minderheit II stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour la proposition de la minorite II: 
Aguet, Ammann, Antille, Baerlocher, Baggi, Bär, Bäumlin, 
Beguelin, Bircher, Bodenmann, Borel, Braunschweig, Brüg
ger, Bundi, Bürgi, Caccia, Carobbio, Columberg, Danuser, 
Darbellay, David, Deglise, Diener, Dietrich, Dormann, Dünki, 
Eggenberg-Thun, Eggenberger Georges, Engler, Euler, Fank
hauser, Fierz, Fischer-Sursee, Gardiol, Grassi, Grendelmeier, 
Günter, Haering Binder, Hafner Rudolf, Hafner Ursula,, Hänggi, 
Herczog, Hess Peter, Hildbrand, Hubacher, Humbel, Jaeger, 
Jeanpretre, Jung, Keller, Kuhn, Kühne, Lanz, Ledergerber, 
Leuenberger-Solothurn, Leuenberger Moritz, Leutenegger 
Oberholzer, langet, Luder, Maeder, Matthey, Mauch Ursula, 
Meier-Glattfelden, Meizoz, Müller-Aargau, Nebiker, Nuss
baumer, Oehler, Ott, Paccolat, Pini, Pitteloud, Portmann, Re
beaud, Rechsteiner, Reimann Fritz, Rüttimann, Schmid, 
Schmidhalter, Schnider, Segmüller, Seiler Rolf, Spielmann, 
Stamm, Stappung, Stocker, Theubet, Thür, Uchtenhagen, Ul
rich, Vollmer, Weder-Basel, Wellauer, Widmer, Wiederkehr, 
Zbinden Hans, Zbinden Paul, Ziegler, Züger, Zwygart (100) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder- Sont absents: 
Allenspach, Berger, Biel, Cincera, Cotti, Etique, Früh, Haller, 
Maitre, Mauch Rolf, Meier Fritz, Müller-Wiliberg, Neukamm, 
Ruffy, Rychen (15) 

Präsident Bremi stimmt nicht 
M. Bremi, president, ne vote pas 

Ziff. III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Ruf 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. III 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Proposition Ruf 
Adherer au projet du Conseil federal 

Ruf: Durch die Ablehnung meines Antrages zu Artikel 11 ist 
natürlich auch der Antrag, der hier vorliegt, hinfällig geworden; 
ich hatte darauf hingewiesen. Damals hatte Herr Präsident 
Ruffy den Vorsitz; offensichtlich hat die Informationsweiter
gabe nicht ganz geklappt. 

M. Ducret, rapporteur: Deux mots encore sur les dispositions 
transitoires. A l'article 11, alinea 2, seconde phrase, version 
Conseil national et version Guinand, il etait indique: «Le Con
seil federal fixe les modalites d'organisation de la Commission 
de recours et determine le moment Oll eile entrera en fonc
tion». Cette phrase n'a pas ete reprise dans le texte de la com
mission du Conseil des Etats. Cela n'enleve rien au fait que 
c'est bien le Conseil federal qui determinera le moment Oll 
cette commission entrera en fonction. 
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Mühlemann, Berichterstatter: Bei den Uebergangsbestim
mungen fixiert der Ständerat neu, dass bis zur Einse~ung der 
Rekurskommission das Departement definitiv und endgültig 
entscheidet. Wir sollten auch hier diesem sinnvollen Antrag 
des Ständerates zustimmen. 

Präsident: Herr Ruf hat seinen Antrag zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposition de Ja commission 

Anträge der Redaktionskommission 
Art. 13d 
Titel 
Asylgesuch am Flughafen 
Abs. 1 
Für Asylgesuche, die bei der Grenzkontrolle in einem Flugha
fen gestellt werden, gilt Artikel 13c. Der Gesuchsteller kann er
kennungsdienstlich behandelt werden. 
Abs.2 
Wird die Einreise nicht bewilligt, so kann der Gesuchsteller 
vom Bundesamt vorsorglich weggewiesen werden, wenn die 
Weiterreise in einen Drittstaat möglich, zulässig und zumutbar 
ist, namentlich wenn 
a. dieser Staat vertraglich für die Behandlung des Asylge
suchs zuständig ist; 
b. sich der Gesuchsteller vorher einige Zeit dort aufgehalten 
hat; oder 
c. dort nahe Angehörige oder andere Personen leben, zu de
nen der Gesuchsteller enge Beziehungen hat. 
Abs. 2bis 
Die vorsorgliche Wegweisung ist sofort vollstreckbar, wenn 
das Bundesamt nichts anderes verfügt. 
Abs.3 
(unverändert) 

Art. 17aBst. b 
.... Gebiet verlassen muss. Im Falle der Anordnung .... 

Art. 19 
Titel 
Aufenthalt 
Abs. 1 
(unverändert) 
Abs.2 
Der Gesuchsteller kann jedoch vorsorglich weggewiesen wer
den, wenn die Weiterreise in einen Drittstaat möglich, zulässig 
und zumutbar ist, namentlich wenn 
a. dieser Staat vertraglich für die Behandlung des Asylge
suchs zuständig ist; 
b. sich der Gesuchsteller vorher einige Zeit dort aufgehalten 
hat; oder 
c. dort nahe Angehörige oder andere Personen leben, zu de
nen der Gesuchsteller enge Beziehungen hat. 
Abs. 3(neu) 
Die vorsorgliche Wegweisung ist sofort vollstreckbar, wenn 
das Bundesamt nichts anderes verfügt. 

Art. 46 
Titel 
Beschwerdebehörden 
Abs.1 
(unverändert) 
Abs.2 
Die Beschwerde gegen Verfügungen und Beschwerdeent
scheide von Bundesbehörden oder letzten kantonalen Instan
zen richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über 
die Bundesrechtspflege. Vorbehalten bleibt Artikel 11. 

Artikel 47 
Titel 
Aufschiebende Wirkung 
Abs.1 
Für die aufschiebende Wirkung von Beschwerdeentscheiden 
gilt Artikel 55 VwVG; insbesondere kann das Bundesamt Be-

schwerden gegen Verfügungen im Sinne von Artikel 16 Ab
satz 1 und 1 bis in Verbindung mit Artikeil 17 Absatz 1 die auf
schiebende Wirkung entziehen. 
Abs.2 
Ueber ein Begehren um Wiederherstell1Jng der aufschieben
den Wirkung ist ohne Verzug zu entscheiden. 
Abs.3 
(unverändert) 

Propositions de Ja Commission de redacl'ion 
Art. 13d 
Titre 
Demande d'asile presentee a l'aeroport 
A/.1 
L'article 13c est applicable aux demandes d'asile deposees 
aupres du service de contröle a la frontielre d'un aeroport. Les 
mesures necessaires, notamment l'exannen dactyloscopique, 
peuvent etre prises pour identifier le requerant. 
A/.2 
Si l'entree n'est pas autorisee, le requerant peut etre renvoye 
preventivement par l'office federal si la poursuite de son 
voyage dans un Etat tiers est possible, licite et raisonnable
ment exigible, notamment lorsque: 
a. cet Etat est cömpetent pour traiter sei demande d'asile en 
vertu d'une convention; 
b. le requerant y a sejourne quelque temps auparavant; 
c. de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles 
le requerant a d'etroites relations y vivent. 
Al. 2bis 
Le renvoi preventif peut etre execute immediatement si l'office 
federal n'en decide pas autrement. 
Al.3 
(inchange) 

Art. 17a, Jet. b 
.... le territoire suisse. En cas de decision prevoyant .... 

Art. 19 
Titre 
Sejour 
Al. 1 
La personne qui a depose une demande d'asile en Suisse 
peut y sejourner jusqu'a la finde la procedure, sous reserve de 
l'article 47. 
Al. 2 
Le requerant peut toutefois etre renvoye1 preventivement si la 
poursuite de son voyage dans un Etat fü~rs est possible, licite 
et raisonnablement exigible notamment lorsque: 
a. cet Etat est competent pour traiter sa demande d'asile en 
vertu d'une convention; 
b. le requerant y a sejourne quelque temps auparavant; 
c. de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles 
le requerant a d'etroites relations y vivent. 
Al. 3 (nouveau) 
Le renvoi preventif peut etre execute immediatement si l'office 
federal n'en decide pas autrement. 

Art. 46 
Titre 
Autorites de recours 
Al. 1 
(inchange) 
Al. 2 
Les recours contre les decisions et les p1rononces sur recours 

. :d'autorites federales et contre les decisions cantonales de der
, niere instance sont regis par les dispositions generales de la 

procedure federale. L'article 11 est reserve. 

Art. 47 
Titre 
Effet suspensif 
Al. 1 
L'effet suspensif des prononces sur recours est regi par l'arti
cle 55 de la loi sur la procedure administrative; l'office federal 
peut en particulier retirer l'effet suspensif des recours contre 
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les decisions fondees a la fois sur l'article 16, 1 er alinea et 1 bis 
et l'article 17, 1 er alinea. 
A/.2 
La demande de restitution de l'effet suspensif doit etre traitee 
sans retard. 
A/.3 
(inchange) 

M. Ducret, rapporteur: Vous avez regu en debut d'apres-midi 
diverses propositions qui emanent de la Commission de 
redaction. Cette commission s'est rendu campte, en exami
nant les textes il y a quelques heures a peine, que certaines 
dispositions prevoyant l'execution immediate des decisions 
en matiere d'asile etaient en contradiction avec la disposition 
generale concernant l'effet suspensif des recours de l'arti
cle 47. 
Les decisions de rejet d'une demande d'asile au de non
entree en matiere sont susceptibles de recours. Toutefois, 
meme lorsque ces recours ont un effet suspensif, le requerant 
ne doit pas pour autant etre traite, pendant la procedure de re
cours, comme s'il avait deja obtenu gain de cause. On ne peut 
parler d'effet suspensif que dans les cas au le recours con
cerne une decision restreignant le statut juridique dont le re
querant beneficiait jusque-la, en particulier les decisions de 
renvoi arretees en vertu des articles 16, premier alinea et 17, 
premier alinea. Dans les autres cas mentionnes a l'article 47 
du projet, les decisions peuvent etre executees immediate
ment. 
II convient donc, selon la Commission de redaction, de com
pleter en ce sens les articles 13c, 17a et 19 ainsi que de simpli
fier l'article 47 qui peut etre formule conformement aux dispo
sitions generales de la procedure administrative. 
S'agissant de l'article 13d, le premier alinea comporte quel
ques modifications de redaction, surtout dans le texte frangais. 
L'alinea 2 est une formulation un peu differente du texte qui 
avait ete adopte par notre conseil et de celui du Conseil des 
Etats, mais eile ne tauche rien au fand. En ce qui concerne l'ali
nea 2 bis, il est nouveau et il tient campte precisement des ob
servations que je viens de vous exposer. Quanta l'alinea 3, il 
demeure inchange. A l'article 17a lettre b, il est renonce a la 
reference a l'article 16. Pour l'article 19, les remarques sont 
identiques a celles de l'article 13, lettre d. L'article 47 se con
tente de se referer, pour l'effet suspensif des prononces de re
cours, a l'article 55 de la loi de procedure administrative. L'arti
cle 46, lui, se reserve l'application de l'article 11. Les autres 
cas sont traites par la procedure administrative ordinaire. 
En d'autres termes - j'admets que c'est peut-etre un peu com
plique - ce sont des problemes essentiellement juridiques qui 
justifient les propositions de la Commission de redaction, mais 
celles-ci semblent logiques et conformes a l'esprit de la loi que 
nous allons voter dans quelques instants. Je ne peux donc 
pas me prononcer au nom de la commission, mais en mon 
nom personnel je vous invite a soutenir ces diverses proposi
tions. 

Mühlemann, Berichterstatter: Herr Ständerat Zimmerli hat mit 
seiner Redaktionskommission eine unlogische Ungenauig
keit nachgewiesen. Es handelt sich hier um die sogenannte 
Wegweisung. Das sind die beiden Fälle, wo ein Asylbewerber ' 
unmittelbar weggewiesen werden kann. Das ist der Fall des 
sogenannten Nichteintretens, weil ein Asylbewerberbeispiels
weise seine Identität verheimlicht. Oder es ist ein Nichteinge
hen auf weitere Abklärungen, weil der betreffende Asylbewer
ber nicht glaubhaft machen kann, dass er wirklich ein Flücht
ling ist. 
In solchen Fällen gibt es natürlich keine Beschwerde mit auf
schiebender Wirkung: Der Asylbewerber wird sofort wegge
wiesen. Er kann seine Beschwerde zwar aus dem Ausland er
heben, aber es gibt keine aufschiebende Wirkung. 
Dementsprechend sind jetzt die Artikel 13 mit dem Fall Flug
hafen und der Artikel 19 mit der Ausweisung in einen Drittstaat, 
wo keinerlei Bedrohung droht, korrigiert. Dort heisst es deut
lich: «Die sofortige Wegweisung ist möglich, sofern nicht das 
Bundesamt etwas anderes verfügt.» Es sind also noch ge
wisse Ausnahmen möglich. Entsprechend redaktionell ange-

passt sind auch die Artikel 46 und 47. Die Sache ist juristisch 
überprüft, und die Kronjuristen des Hauses sind sich einig, 
dass hier zu Recht eine Korrektur erfolgt ist. 
Wir bitten Sie also, diesen neuen Fassungen zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

88.584 

Interpellation Carobbio 
Kurdische Asylanten. 
Ausschaffungsmoratorium 
lnterpellanza Carobbio 
Asilanti curdi in Svizzera. 
Moratoria per il rimpatrio 
Interpellation Carobbio 
Expulsion de refugies kurdes. 
Moratoire 

Siehe Jahrgang 1988, Seite 1975-Voir annee 1988, page 1975 

Diskussion - Discussion 

M. Carobbio: Apres cette longue discussion se rapportant a 
la loi sur l'asile, je me permets de revenir brievement sur mon 
interpellation datant du 21 septembre 1988 et qui concerne la 
requete d'un moratoire pour le renvoi des demandeurs d'asile 
kurdes, notamment de ceux qui ont vu leur demande re
poussee. 
Je remercie le Conseil federal de sa reponse, mais je ne serais 
pas correct en affirmant qu'elle m'a convaincu. Je trouve en 
particulier que les considerations emises apropos de la situa
tion des Kurdes de Turquie sont vraiment discutables et ne 
correspondent pas a la realite. 
Monsieur le President, il y a quelques jours, vous etes alle a 
Ankara et je pense que vous connaissez, comme moi et d'au
tres, la situation reelle qui prevaut dans cette region de la Tur
quie. En outre, comme moi, vous avez aussi regu des lettres 
qui vous ont ete adressees par les milieux de demandeurs 
d'asile kurdes qui vous indiquent que la torture et la mise en 
danger de beaucoup de leurs correligionnaires sont des prati
ques encore courantes en Turquie. Je ne citerai pas tous ces 
exemples, car vous les connaissez. 
II y a quelques semaines, je vous rappelle que le Parlement 
europeen a adopte une resolution qui denonce ces actes qui 
se deroulent dans la region du Kurdistan de la Turquie. Lase
maine derniere, M. Felber, votre collegue du gouvernement, 
en prenant position sur une proposition de minorite qui, entre
temps, a ete transformee en postulat demandant au Conseil 
federal la presentation d'un train de mesures de maniere a in
fluencer la situation qui prevaut dans le Kurdistan de la Tur
quie, a largement admis que les Kurdes risquent toujours leur 
vie en raison de leurs revendications pour l'independance et 
l'autonomie. 
Si ces faits sont vrais - et il me semble difficile de les contester 
- la reponse que vous avez donnee a mon interpellation ne 
peut pas etre consideree comme satisfaisante. Comme la me
sure de renvoi au sens de l'article 21 de la loi sur l'asile est pro
noncee seulement en tenant compte du principe du non
refoulement et uniquement dans les cas ou le retour dans le 
pays considere ne peut €ltre demande qu'avec une banne mo
tivation, vous devriez admettre que la situation devrait vous 
conduire a reconnaitre le bien-fonde de ma requete visant a 
etablir un moratoire transitoire pour las requerants d'asile kur
des qui ont vu leur demande repoussee jusqu'au moment au 
las pressions de notre pays au d'autres en Europa permet
traient de modifier radicalement la situation. 
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Elfte Sitzung - Onzieme seance 

Mittwoch, 20. Juni 1990, Vormittag 
Mercredi 20 juin 1990, matin 

08.00h 

Vorsitz - Presidence: Herr Cavelty 

90.025 

Asylverfahren. Aenderung 
Procedure d'asile. Modification 

Siehe Seite 354 hiervor- Voir page 354 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 18. Juni 1990 
Decision du Conseil national du 18 juin 1990 

Differenzen - Oivergences 

Art. 15 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
(Betrifft nur den französischen Text) 

Art.15al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Wir haben noch zweieinhalb Diffe
renzen, zwei richtige und eine formale. Die erste richtige betrifft 
Artikel 15 im französischen Text: Le mot «prouver», a l'arti
cle 15, ne nous semblait pas, en premiere lecture, correspon
dre entierement a l'idee qui domine cette procedure, soit celle 
que le requerant ne doit pas necessairement prouver qu'il 
remplit les conditions pour l'octroi de l'asile. II suffit qu'il les 
rende vraisemblables. 
Or, le texte presente par le Conseil federal nous semblait au 
premier abord ne pas correspondre entierement a cette idee. 
Par consequent, nous en avons modifie le libelle. Le Conseil 
national est cependant revenu a la version du Conseil federal 
et, apres un deuxieme examen en commission, nous avons eu 
l'impression que le texte du Conseil federal correspondait bien 
a l'idee que le requerant n'est pas tenu a la preuve, au sens 
strict du terme, mais qu'il est suffisant qu'il rende vraisembla
bles les conditions d'asile. 
Cela dit, la commission du Conseil des Etats, ä l'unanimite, 
vous invite ä adherer ä la solution du Conseil national. 

Angenommen -Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Art. 21bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Cavadini, Hunziker, Reichmuth) 
Kinderzulagen für im Ausland lebende Kinder von Gesuchstel
lern werden während des Asylverfahrens zurückbehalten. Sie 
werden ausbezahlt, wenn der Gesuchsteller als Flüchtling an
erkannt wird. (Rest des Satzes streichen) 

Art. 21bis 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Cavadini, Hunziker, Reichmuth) 
Les allocations familiales pour les enfants de requerants vivant 
a l'etranger sont retenues pendant la duree de la procedure. 
Elles sont versees lorsque le requerant est reconnu comme 
refugie. (Bitter le reste de la phrase) 

Jagmetti, Berichterstatter: Bei Artikel 21 geht es um die Kin
derzulagen. Sie sind in der Diskussion zu einem wesentlichen 
Teil dieser Vorlage geworden, obwohl - darin sind wir uns ei
nig, Herr Bundespräsident - das Thema nicht das entschei
dende Anliegen dieser Vorlage war. Die entscheidenden Fra
gen lagen anderswo. Es war mehr eine begleitende Frage. 
Lassen Sie mich resümieren. 
Der Bundesrat und Ihre Kommission sind in der ersten Lesung 
davon ausgegangen, dass die Kantone für die Ausrichtung 
der Kinderzulagen und für die Bestimmung ihrer Höhe zustän
dig sind. In der ersten Lesung haben wir auch alle gewusst 
und betont, dass die Kantone die Kinderzulagen differenzie
ren können, dass sie nicht unbedingt eine Einheitslösung für 
alle Arbeitnehmer aufstellen müssen, sondern zum Beispiel 
nach dem Wohnort der Kinder unterscheiden können, dass 
sie aber dabei Gleiches gleich zu behandeln haben und nur 
Ungleiches ungleich. Das lag auch dem ominösen Bundes
gerichtsentscheid als Idee zugrunde, wo eine Differenzie
rungsmöglichkeit durchaus offengelassen wurde, aber nur 
nach den Massstäben der Gleichheit. 
Der Ständerat hat das Verbot der Auszahlung von Kinderzula
gen während des Verfahrens über das Asylgesuch beschlos
sen. Der Nationalrat ist uns nicht gefolgt, sondern hat eine 
neue Lösung gewählt, nämlich die Auszahlung nach dem Ent
scheid, vorausgesetzt, dieser sei positiv. 
Die ständerätliche Kommission legt nun einen Mehrheits- und 
einen Minderheitsantrag vor. Die Mehrheit geht auf Zustim
mung zur Version des Nationalrates, die Minderheit schlägt Ih
nen eine abgeänderte Fassung dieser Bestimmung vor. 
Beiden Anträgen gemeinsam ist, dass der Anspruch nach 
Massgabe des kantonalen Rechtes besteht, auch während 
des Asylverfahrens, dass aber dieser Anspruch nur bedingt ist, 
nämlich geknüpft an die Voraussetzung des positiven Asylent
scheides. Zudem wird die Auszahlung aufgeschoben bis nach 
diesem Entscheid. Wir haben also eine Bedingung (positiver 
Entscheid) und einen Aufschub bis zum Entscheid. Ob Sie der 
Minderheit oder der Mehrheit zustimmen, eines bleibt klar: Die 
ganzen übrigen Fragen bleiben kantonales Recht. Es ist den 
Kantonen deswegen nicht versagt, zu differenzieren und zum 
Beispiel Zulagen für Kinder im Ausland nach anderen Kriterien 
anzusetzen als in der Schweiz, sofern sie damit entsprechend 
unterschiedlichen Lebenssituationen Rechnung tragen. 
Die Vorteile, die beiden Lösungen gemeinsam sind, sind 
doppelter Art. Der Bewerber hat bei dieser Regelung ein Inter
esse an einem kurzen Verfahren. Er hat keinerlei Interesse am 
Hinauszögern des Verfahrens, weil er in dieser Zeit keine Kin
derzulagen erhält. Wenn das Verfahren positiv verläuft, wenn 
es sich um einen echten Asylbewerber handelt, erhält er rück
wirkend die Kinderzulage. Der zweite Vorteil gegenüber dem 
Beschluss in der ersten Lesung besteht darin, dass die vom 
Nationalrat beschlossene Fassung (nach Mehrheits- und 
nach Minderheitsentscheid) den Anforderungen von Artikel 4 
Bundesverfassung Rechnung trägt, indem man nach vertret
baren Kriterien differenziert. Der Asylbewerber, der mit einer 
Bewilligung arbeitet, erhält zwar während dieser Zeit keine 
Auszahlungen, er erhält aber die Kinderzulage gegebenen
falls rückwirkend ausbezahlt. Er ist also in diesem Verfahrens
stadium etwas anders gestellt als der Saisonnier. Aber er ist 
auch in einer anderen Verfahrenssituation: Er ist nicht mit einer 
Bewilligung gekommen, sondern er hat hier um die Bewilli
gung nachgesucht. Meines Erachtens haben wir einen genü
genden Grund zur Differenzierung, sofern wir uns dieser Lö
sung anschliessen. 

michael.tellenbach
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Nun noch der Unterschied zwischen Mehrheit und Minderheit. 
Bis dahin war beiden alles gemeinsam. Der Unterschied liegt 
darin, dass die Mehrheit Ihnen vorschlägt, diese Kinderzulage 
sowohl bei der Asylgewährung wie beim Non-refoulement
Entscheid nachträglich auszubezahlen, mindestens bei zwei 
Begründungen des Non-refoulement-Entscheides. Non re
foulement gibt es, wenn die Rückführung nicht möglich, nicht 
zulässig oder nicht zumutbar ist. 
Die nationalrätliche Fassung, der sich die Kommissionsmehr
heit angeschlossen hat, geht davon aus, dass die Kinderzu
lage nachträglich ausbezahlt wird, wenn Asyl gewährt. wird 
oder wenn ein Non-refoulement-Entscheid getroffen wird, weil 
die Rückführung nicht zulässig oder nicht zumutbar ist, dass 
aber die Unmöglichkeit der Rückreise diesen nachträglichen 
Kinderzulagenanspruch nicht begründet. 
Die Minderheit möchte beim Non refoulement überhaupt 
keine Kinderzulagen ausbezahlen, während die Mehrheit der 
Meinung ist, wenn das Non refoulement wegen der Unzumut
barkeit oder Unzulässigkeit der Rückführung erfolgte, solle die 
Zulage doch ausbezahlt werden. 
Warum? Wir sind völkerrechtlich zum Non refoulement ver
pflichtet. Das ist nicht irgendeine Wohltat, das ist sogar ein An
spruch des Asylbewerbers. Wenn jemand an Leben oder Frei
heit in seinem Ursprungsland gefährdet ist, dürfen wir ihn nicht 
zurücksenden. Dann macht er doch keinen unzulässigen Ge
brauch von seinem Aufenthalt in der Schweiz. Unter diesen 
Gesichtspunkten schien es der Kommissionsmehrheit nicht 
überzeugend, in den Fällen des Non refoulement - wo die 
Rückführung nicht statthaft ist, völkerrechtlich der Schweiz 
verboten ist, oder wo sie für die Bewerber einfach nicht zumut
bar ist- auch nach Abschluss des Verfahrens keine Kinderzu
lagen auszuzahlen. 
Ich bitte Sie also, der Kommissionsmehrheit zu folgen, dem 
Nationalrat zuzustimmen und diesem bedingten Anspruch mit 
Aufschub der Auszahlung der Kinderzulagen zuzustimmen. 

M. Cavadini, porte-parole de la minorite: Les arguments ont 
ete fournis dans le debat precedent et nous sommes parfaite
ment au clair les uns et les autres sur la portee de la decision 
que nous prendrons. 
Nous vous demandons de vous rallier partiellement a la ver
sion du Conseil national parce qu'elle garantit l'egalite entre 
les etrangers qui resident legalement dans notre pays, 
c'est-a-dire entre les requerants d'asile qui ont obtenu le statut 
de refugie et les autres etrangers, tels que les saisonniers, par 
exemple. Dans ces cas, la question de l'allocation familiale est 
parfaitement justifiee et nous vous proposons donc de vous 
rallier a la formulation du Conseil national. 
Par contre, nous vous demandons de biffer le membre de 
phrase qui indique qu'on peut egalement accorder des alloca
tions familiales a ceux qui ne peuvent pas etre refoules et qui 
sont neanmoins en situation illegale. Nous creons la une ine
galite entre ceux qui obtiennent le statut de refugie et ceux qui, 
de toute maniere, ne l'obtiendraient pas. 
Nous concluons cette breve intervention par trois remarques. 
Si on rejoint la version du Conseil national, l'effet dissuasif sur 
lequel nous avons insiste dans le debat precedent est perdu. 
Les filieres existantes dont on nous a donne de nombreuses 
preuves ne seront pas ebranlees ou affaiblies. 
D'autre part, malgre les assurances donnees, nous precisons 
que la pratique administrative n'est pas si simple qu'on veut 
bien le dire. Pour retenir le montant des allocations de ceux qui 
pourront y avoir droit au moment ou ils auront acquis le statut 
de refugie, les complications administratives seront fortes et 
nous redoutons, comme les caisses d'allocations, qu'il en 
resulte des complications. 
Enfin, nous creons une nouvelle inegalite entre ceux qui, legiti
mement, peuvent pretendre au statut de refugies et ceux qui 
ne l'obtiendront pas mais ne peuvent pas etre refoules, du fait 
que leurs Etats sont consideres comme etant en guerre. 
En conclusion, les echos suscites par nos discussions de la 
semaine derniere ont ete significatifs et nombreux. Si l'on ne 
veut pas provoquer une nouvelle opposition au projet, en parti
culier dans notre population, si l'on ne veut pas renforcer les 

oppositions a ce que nous avons tente d'elaborer, nous de
vons prendre toutes precautions dont l'une consiste a revenir 
a la proposition de la minorite de votre commission. 

M. Roth: Notre conseil avait decide, dans un premier temps, 
que seuls les enfants autorises a resider en Suisse auraient 
droit au versement d'allocations familiales. Nous avons bien 
du assister a cette sorte de paradoxe qui consiste a poser 
dans le droit federal une interdiction d'accorder des alloca
tions a certaines categories de personnes, alors meme que, 
jusqu'ici, jamais la Confederation n'avait fait usage de la fa
culte de faire entrer dans sa competence le versement d'allo
cations familiales, si ce n'est pour l'agriculture. 
On nous a explique a nouveau ce matin que le but de la revi
sion consistait a reduire l'attrait economique de la Suisse et 
qu'il fallait s'en donner les moyens. Partant, les cantons 
n'avaient pas les moyens, a cause d'une jurisprudence du Tri
bunal federal interpretee a mon sens de fagon bien trop 
schematique, de s'opposer a de tels versements, d'ou la 
necessite pour la Confederation de refuser ces allocations fa
miliales lorsque le requerant a obtenu l'autorisation d'exercer 
une activite lucrative a titre provisoire. 
Cette revision a deja donne un serieux tour de vis au droit 
d'asile. Ne pas accroitre l'attractivite economique de la Suisse 
dans ce domaine est certes un souci que nous pouvons parta
ger, mais cela ne nous autorise pas, pour combattre des abus, 
a creer une double inegalite, comme on veut a nouveau le faire 
aujourd'hui, a savoir celle entre les Suisses et les etrangers, et 
celle entre les etrangers eux-memes. 
J'aurais souhaite que notre conseil s'en tienne a la version du 
Conseil federal. Cependant, nous sommes dans une proce
dure d'elimination des divergences. Le Conseil national nous 
renvoie une proposition de compromis constituant un mini
mum absolu si l'on ne veut pas renforcer les inegalites. Les al
locations sont retenues pendant la duree de la procedure et ne 
sont versees que lorsque le requerant a obtenu le statut de 
refugie ou qu'il a ete admis provisoirement. Cette derniere ca
tegorie d'etrangers demeure en Suisse pour des raisons hu
manitaires. Dans la mesure ou ils restent chez nous, ils doivent 
avoir les moyens de s'assumer. lls ont d'ailleurs un statut tout 
a fait analogue a celui du refugie. Par consequent, nous de
vons aussi les traiter de fagon semblable, sans creer de dif
ferences inopportunes. 
Je crois que nous devons garder a l'esprit que l'admission 
provisoire consiste a surseoir au renvoi impossible pour des 
motifs humanitaires ou au regard du priricipe du non-refoule
ment. C'est donc une mesure subsidiaire applicable non seu
lement aux requerants d'asile deboutes, mais a tout etranger. 
Elle dure aussi longtemps qu'existent des obstacles objectifs 
a l'execution du renvoi. Pourquoi donc ces «refugies malgre 
eux» devraient-ils etre moins bien traites que les refugies re
connus ou que d'autres etrangers admis provisoirement? No
tre pays a tout de meme une certaine tradition d'asile, d'ac
cueil humanitaire. Je vous prie de ne pas lui porter ici un mau
vais coup supplementaire et de bien vouloir vous rallier, par 
consequent, a la proposition de la majorite de la commission 
qui est d'ailleurs celle du Conseil national. 

Ziegler: Die ganze Revision des Asylgesetzes, mit der wir uns 
zurzeit befassen, geht doch in etwa darauf hinaus, die Situa
tion des echten Flüchtlings im Verfahren zu verbessern. Früh 
und rasch wollen wir die unechten von den echten Flüchtlin
gen trennen. Ich meine aber, die echten Flüchtlinge wollen wir 
auch sonst nicht benachteiligen, auch nicht bezüglich Kinder
zulagen. 
Die ständerätliche Lösung vom 12. Juni stellt aber meines 
Erachtens ganz eindeutig eine solche Benachteiligung der 
echten Flüchtlinge dar, eine Benachteiligung gegenüber der 
heutigen Situation, eine Benachteiligung auch gegenüber der 
Lösung, wie sie vom Bundesrat vorgeschlagen war. 
Diese Benachteiligung will die Lösung des Nationalrates be
seitigen. Ich meine, das ist richtig, und bitte Sie deshalb, der 
Lösung des Nationalrates zuzustimmen. 
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Bundespräsident Koller: Der Bundesrat wollte in seiner ur
sprünglichen Vorlage die Regelung der Kinderzulagen be
wusst den Kantonen überlassen, gemäss der geltenden Ord
nung, wonach ja, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Ar
beitnehmer, die Kantone die Kinderzulagen regeln. 
Wir befinden uns heute im Differenzbereinigungsverfahren, 
und wir haben zur Kenntnis genommen, dass Sie der Meinung 
sind - offenbar vor allem unter Berücksichtigung des Faktors 
Zeit -, hier müsse zusammen mit diesem dringlichen neuen 
Bundesbeschluss auch die Frage der Kinderzulagen we
nigstens in einem Aspekt geregelt werden. Dem kann der 
Bundesrat in diesem Stadium des Verfahrens grundsätzlich 
zustimmen. Nach Meinung des Bundesrates ist es aber 
doch sehr wichtig, welche inhaltliche Ordnung Sie hier nun 
treffen. 
Wir haben Verständnis dafür, dass Sie im Hinblick auf die At
traktivitätsminderung unseres Landes für sogenannte 
unechte Flüchtlinge - Asylgesuchsteller, die wirklich nur hier
her kommen, um ein besseres Leben zu finden - keine Kinder
zulagen ausrichten wollen, weil das im Rahmen dieser gros
sen internationalen Migration die Attraktivität unseres Landes 
natürlich auch mit steigert. 

· Andererseits müssen wir uns aber doch sehr in acht nehmen, 
dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten; denn in 
Verfolgung unserer humanitären Tradition, in Verfolgung un
serer humanitären Verpflichtung sollten wir politisch wirklich 
Verfolgte und Asylgesuchsteller, die zwar nicht Flüchtlinge im 
Sinne der Konvention sind, die aber gemäss der internationa
len Konventionen nicht in ihr Land zurückgewiesen werden 
können, nicht schlechterstellen. Genau dieses Ziel verfolgt der 
Antrag der Mehrheit Ihrer Kommission. 
Demgegenüber möchte Herr Cavadini für jene Fälle, wo es um 
das Non refoulement bzw. die Gefahr unmenschlicher Be
handlung geht, die Artikel 14a Absätze 3 und 4 aus dem An
trag gestrichen haben. Ich möchte Herrn Cavadini gegenüber 
betonen, dass wir bei der Formulierung sehr darauf geachtet 
haben, dass sich auch hier nicht Missbrauchstatbestände ein
schleichen können. Deshalb haben wir ganz bewusst Arti
kel 14 Absatz 2 Anag ausgeschlossen. Dieser regelt nämlich 
Fälle, in denen der Vollzug der Wegweisung technisch nicht 
möglich, d. h. nicht durchführbar ist. 
Dabei handelt es sich sehr oft um Fälle, wo wirklich Miss
brauchstatbestände vorliegen, in denen beispielsweise die 
Asylgesuchsteller ihre Reisepässe vernichtet oder sonst den 
Asylbehörden jede Auskunft über ihre Herkunft verweigert ha
ben. Diesen Tatbestand haben wir hier aber bewusst aus
genommen und die Fälle auf Artikel 14a Absätze 3 und 4, also 
das Gebot des Non refoulement und das Gebot der un
menschlichen Behandlung, beschränkt. Das sind alles Tat
bestände, für die die Asylgesuchsteller nichts können. Hier lie
gen keinerlei Missbrauchsmöglichkeiten vor, sondern hier er
füllen wir völkerrechtliche oder nationale Pflichten. Es geht 
hierbei wirklich um die Aufrechterhaltun·g unserer humanitä
ren Tradition. 
Erlauben Sie mir auch im Hinblick auf die Stimmung im Volk 
eine Bemerkung zum Quantitativen: Wenn wir die Statistik des 
letzten Jahres hervornehmen, stellen wir fest, dass wir letztes 
Jahr eine Anerkennungsquote von etwa 5 Prozent hatten. Wir 
haben unter dem Titel ccvorläufige Aufnahme» etwa weitere 2 
bis 3 Prozent aller Asylgesuchsteller aufgenommen. 
Auch unter dem Gesichtspunkt des Quantitativen, den Sie mit 
dieser Lösung, wie sie von der Mehrheit Ihrer Kommission und 
dem Nationalrat vorgeschlagen wird, gehen Sie keinerlei Ri
siko ein, sondern halten unsere humanitäre Tradition aufrecht 
und befolgen das verfassungsrechtliche Gebot der Gleich
behandlung. 
Aus all diesen Gründen bin ich Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, 
wenn Sie in diesem Stadium des Verfahrens dem Antrag Ihrer 
Kommission und des Nationalrates zustimmen. 

Art. 21 
Angenommen -Adopte 

Art. 21bis 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 13d, 17a Bst. b, 19, 46, 47 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 13d, 17a let. b, 19, 46, 47 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

22Stimmen 
14Stimmen 

Jagmetti, Berichterstatter: Nachdem Sie diese beiden Diffe
renzen ausgeräumt haben, möchte ich Sie bitten, bei der hal
ben dritten gleich zu verfahren. Es ist eigentlich eine formelle 
Differenz. Bevor ich die Begründung gebe, danke ich der Re
daktionskommission, die die Sache nochmals sorgfältig 
durchsah und zur Auffassung gelangte, dass wir eine Verbes
serung einführen sollten. Nach Auffassung der Redaktions
kommission und der Kommission, die sich mit der Gesetzes
revision zu befassen hatte, liegt keine materielle Aenderung 
vor, sondern eine formelle. Der Nationalrat hat ihr in globo zu
gestimmt, und ich möchte Sie bitten, dasselbe zu tun. 
Der Bundesrat hat uns in Artikel 47 des Asylgesetzes vorge
schlagen, die Frage zu regeln, welchen Beschwerden die auf
schiebende Wirkung entzogen werden kann. An und für sich 
ist diese Frage des Entzugs der aufschiebenden Wirkung im 
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren geordnet. Mit 
dem Einbau einer Bestimmung ins Flüchtlingsgesetz, wel
chen Beschwerden man die aufschiebende Wirkung entzie
hen kann, war offenbar die Vorstellung verknüpft, dass den an
deren Beschwerden die aufschiebende Wirkung nicht entzo
gen werden könne. Nun muss man sich überlegen, wo für den 
Betroffenen diese aufschiebende Wirkung entscheidend ist. 
Das ist nicht so sehr beim Asylentscheid der Fall, sondern 
beim Wegweisungsentscheid ist diese Frage für ihn unmittel
bar von Bedeutung. 
Hier wollte die Redaktionskommission klarer regeln, was so
fortige Wegweisung und was Entzug der aufschiebenden Wir
kung im Normalverfahren ist. Sie hat uns eine entsprechende 
Vorlage unterbreitet. Wir sind der Ueberzeugung, dass wir da
mit materiell nichts geändert, sondern nur präzisiert haben. 
Ich erinnere daran, dass in zwei Fällen der Bundesrat in seiner 
Vorlage den sofortigen Vollzug schon vorgesehen hatte: ein
mal bei der Verweigerung der Einreisebewilligung am Flugha
fen, nicht an der Grenze, und zum anderen beim Nichteintre
tensentscheid. Das waren Entscheide, die auch im Artikel 47 
nach der bundesrätlichen Vorlage enthalten waren. Daran soll 
grundsätzlich nichts geändert werden. Die entsprechenden 
Bestimmungen würden einfach klarer formuliert. Artikel 13d 
regelt eben die Einreisebewilligung am Flughafen, und Arti
kel 19 bestimmt die Aufenthaltsregelung mit der Frage der 
Wegweisung. 
Das sind die Regelungen, die gegenüber der bundesrätlichen 
Vorlage neu formuliert worden sind, ohne dass materiell an 
den entsprechenden Ordnungen Grundlegendes geändert 
worden wäre. 
Ich bitte Sie namens der Kommission, den Anträgen der Ra
daktionskommission, die sich die Kommission zu eigen ge
macht hat, zu folgen. Der Nationalrat ist ihnen schon gefolgt. 
Ich bitte Sie, die Differenz im Sinne der Zustimmung zum Na
tionalrat zu begleichen. 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat-Au Conseil national 
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Der Nationalrat hat seinerseits noch ein Paket von fünf Postula- Schluss der Sitzung um 11. 15 Uhr 
ten geschnürt. In diesem Paket werden ebenfalls wertvolle La seance estlevee a 11 h 15 
Massnahmen gefordert. Die vorliegende Einzelbeitragsent-
schädigung dart also nicht allein beurteilt werden, sie ist Teil 
eines Gesamtpaketes. 
Die Beschlüsse unseres Rates tragen dem finanzpolitischen 
Umfeld des Bundes Rechnung. Es gibt seit unserem klaren 
Beschluss, den wir letzte Woche fällten, keine neuen Erkennt
nisse. Namens der Kommissionsmehrheit beantrage ich Ih
nen daher Festhalten. 

Gadient: Wir sind in der Kommission mit 4 zu 2 Stimmen in der 
Minderheit geblieben. Der Minderheitsantrag findet sich nicht 
auf der Fahne, da wir erst heute früh tagten. 
Es ist sicher nicht angezeigt, diese Differenz zu einer Staatsaf
färe hochzustilisieren, die in Wirklichkeit keine ist. Das Festhal
ten an unserem Beschluss scheint mir indessen unverhält
nismässig und nicht gerechtfertigt. Der Nationalrat war kom
promissbereit, indem er beim Grundbeitrag unseren Vorstel
lungen entsprach, aber den Beitrag pro Mitglied auf 
9000 Franken beliess. Da wird mit der öffentlichen Meinung ar
gumentiert, welche die relativ grosse Erhöhung der Beiträge 
nicht verstehe. Ich wage zu behaupten, dass die öffentliche 
Meinung sehr wohl zu unterscheiden weiss und auch eine 
klare Regelung, die die Herkunft der Mittel, die den Fraktionen 
zufliessenden, offenlegt, einem fragwürdig gewordenen 
Spendesystem vorziehen wird. 
Es wird weiter gesagt, die Parteisekretäre - der Kommissions
präsident hat soeben darauf hingewiesen - hätten selber sei
nerzeit 7000 Franken beantragt. Das war jedoch in einem Zeit
punkt geschehen, als die Berechnungen nicht in den Einzel
heiten vorlagen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der 
Deckungsgrad des effektiven Fraktionsaufwandes durch die 
Fraktionsbeiträge nur gerade bei 30 Prozent liegt. Das ist im 
übrigen in der Botschaft nachzulesen. 
Ein Letztes: Wenn wir neuerdings an unserem Beschluss in 
diesem Punkte festhalten, wird er am 1. Juli 1990 nicht wie vor
gesehen in Kraft treten können, eine unhaltbare Konsequenz, 
die es - da das Anliegen an sich nicht bestritten und in jeder 
Hinsicht ausgewiesen ist - nach meinem Dafürhalten zu ver
meiden gilt. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Gadient 
Für den Antrag der Kommission 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

90.025 

Asylverfahren. Aenderung 
Procedure d'asile. Modification 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 474 hiervor-Voir page 474 ci-devant 

15Stimmen 
11 Stimmen 

Abstimmung über die Dringllchkeltsklausel 
Vote sur la clause d'urgence 

Abstimmung - Vote 

Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

35Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Asylvertahren. Aenderung 
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Der Ständerat hat der Initiative am 15. März 1988 zugestimmt. 
Der Nationalrat hingegen lehnte es am 13. März 1989 ab, auf 
die Initiative einzutreten, und befürwortete die Unterstellung 
der Kleinkredite unter die lauterkeitsrechtlichen Anforderun
gen des UWG, auch wenn der Begriff infolge der Ablehnung 
des Konsumkredites im Obligationenrecht nicht definiert ist. 
Die Bedeutung der in Frage stehenden Bestimmungen ist im 
Bericht der Kommission des Ständerates vom 19. Februar 
1988 (881 1988, S. 629ff.) ausführlich dargelegt. 
Der Ständerat hat am 22. März 1990 an seinem Beschluss fest
gehalten. Unsere Kommission beschloss in der Folge mit 
16 zu 2 Stimmen, am Nichteintretensbeschluss des National
rates festzuhalten. Stimmt der Nationalrat seiner Kommission 
zu, so wäre sein Entscheid gemäss Artikel 21 Absatz 1 des Ge
schäftsverkehrsgesetzes (SR 171 .11) endgültig. 

M. Ledergerber presente au nom de la commission le rapport 
ecrit suivant: 

L'initiative parlementaire deposee au lendemain du vote final 
du 19 decembre 1986 sur la loi federale contre la concurrence 
deloyale (LCD) vise a abroger les dispositions sur les petits 
credits et les contrats de petit credit (art. 3 let. 1 et m et art. 4 
let. d). L'auteur de !'initiative fait valoir que cette abrogation se
rait la suite logique du rejet, en date du 4 decembre 1986, de la 
loi sur le credit a la consommation. Le Conseil des Etats a ap
prouve !'initiative le 15 mars 1988. Parcontre, le 13 mars 1989, 
le Conseil national a refuse d'entrer en matiere, estimant que 
les petits credits devraient etre soumis aux dispositions de la 
LCD, meme si, en raison du rejet de la loi sur le credit a la con
sommation, cette notion n'est pas definie dans le code des 
obligations. Le rapport explicatif de la commission du Conseil 
des Etats date du 19 fevrier 1988 (FF 1988 II 617 ss) souligne 
l'importance des dispositions concernees. 
Le 22 mars 1990, le Conseil des Etats a maintenu sa decision. 
Par la suite, la commission du Conseil national s'est ralliee par 
16 voix contre 2, a la decision de non-entree en matiere de la 
Chambre du peuple. Si le Conseil national approuve le point 
de vue de sa commission, sa decision serait definitive, con
formement a l'article 21 1 er alinea, de la loi sur les rapports 
entre les conseils (RS 171.11). 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt, am Nichteintretensbeschluss fest
zuhalten. 

Proposition de Ja commission 
La commission propose de maintenir la decision de non
entree en matiere. 

Angenommen -Adopte 

Le president: Le conseil ayant tacitement decide de ne pas 
entrer en matiere, ce projet est classe en vertu de l'article 21 de 
la loi sur les rapports entre les conseils. 

Abgeschrieben - CJasse 

90.025 

Asylverfahren. Aenderung 
Procedure d'asile. Modification 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1060 hiervor - Voir page 1060 ci-devant 

Abstimmung über die Dringlichkeitsklausel 
Vote sur la clause d'urgence 

Abstimmung- Vote 

Für Annahme der Dringlichkeitsklausel 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

148 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

90.015 

Entwicklungszusammenarbeit. 
Wirtschaftspolitische Massnahmen 
Cooperation au developpement. 
Mesures de politique economique 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 21. Februar 1990(8811, 1649) 
Message et projetd'arrete du 21 fevrier 1990 (FF 1, 1565) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de Ja commission 
Entrer en matiere 

Oehler, Berichterstatter: Als der Bundesrat am 21. Februar 
dieses Jahres vier Botschaften veröffentlichte, stellte er uns ein 
Programm über die entwicklungspolitische Zusammenarbeit 
und unser Verhältnis mit den notleidenden Staaten und Völ
kern über die nächsten vier Jahre vor. Ebenso übermittelte er 
uns seine Vorstellungen über die Neugestaltung der Exportri
sikogarantie ERG. Von den vier veröffentlichten Botschaften 
und den dazu gehörenden Anträgen behandeln wir heute 
zwei, nämlich die Probleme der Weiterführung der Finanzie
rung von wirtschaftspolitischen und handelspolitischen Mass
nahmen - einschliesslich Entschuldungsmassnahmen im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit - sowie eine Ver
einbarung über die rechtliche Stellung der Internationalen Fi
nanz-Corporation in der Schweiz. Der Bundesrat schlägt uns 
vor, über Wirtschaft und handelspolitische Massnahmen die 
Reformbemühungen und Eigenanstrengungen unserer Part
nerländer auf fünf verschiedenen Ebenen zu unterstützen: 
1. Der Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur wird über 
Mischfinanzierungen im Betrag von 290 Millionen Franken ge
fördert. Mit Beiträgen aus diesem Posten werden auch pro
duktive Investitionen gefördert, welche die wirtschaftliche Ba
sis der Entwicklungsländer verbessern können. 
2. Mit Zahlungsbilanzhilfen im Betrage von 200 Millionen Fran
ken sollen makroökonomische Reformen unterstützt werden. 
Das heisst, dass durch die Finanzierung der Einführung le
benswichtiger Güter, Rohmaterialien und Ersatzteile die Ver-
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89.049 

Antarktis-Vertrag 
Traite sur l'Antarctique 

Siehe Seite 525 hiervor- Voir page 525 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 22. Juni 1990 
Decision du Conseil national du 22 juin 1990 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Bundesrat -Au Conseil federal 

89.242 

Parlamentarische Initiative 
(Kommission des Nationalrates) 
Beiträge an die Fraktionen 
der Bundesversammlung 
Initiative parlementaire 

39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

(Commission du Conseil national) 
Contributions aux groupes politiques 
de !'Assemblee federale 

Siehe Seite 540 hiervor - Voir page 540 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 22. Juni 1990 
Decision du Conseil national du 22juin 1990 

Schlussabstimmung - Vote final 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 40 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

C. Bundesbeschluss über die Genehmigung einer Aende
rung der Verordnung über die Zuweisung der Aemter an 
die Departemente und der Dienste an die Bundeskanzlei 
C. Arrete federal relatif a l'approbation d'une modification 
de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux 
departements et des services a la Chancellerie federale 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Bundesrat -Au Conseil federal 

90.221 

40 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Parlamentarische Initiative 
(Geschäftsprüfungskommissionen) 
Verwaltungskontrolle 
Initiative parlementaire 
(Commissions de gestion) 
Contröle de l'administration 

Siehe Seite 268 hiervor- Voir page 268 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 7. Juni 1990 
Decision du Conseil national du 7 juin 1990 

A. Geschäftsverkehrsgesetz 
A. Loi sur les rapports entre les conseils 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

35 Stimmen Für Annahme des Gesetzentwurfes 39 Stimmen 
1 Stimme 3 Stimmen Dagegen 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

90.025 

Asylverfahren. Aenderung 
Procedure d'asile. Modification 

Siehe Seite 541 hiervor- Voir page 541 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 22. Juni 1990 
Decision du Conseil national du 22 juin 1990 

A. Bundesbeschluss über das Asylverfahren 
A. Arrete federal sur la procedure d'asile 

Schlussabstimmung - Vota final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

B. Bundesgesetz über die Schaffung eines Bundesamtes 
für Flüchtlinge 
B. Lol federale instituant un Office federal pour les refu
gles 

B. Bundesbeschluss über die Parlamentsdienste 
B. Arrete federal sur les services du Parlement 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 40 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

C. Bundesbeschluss über die Genehmigung einer Aende
rung der Verordnung über die Zuweisung der Aemter an 
die Departemente und der Dienste an die Bundeskanzlei 
C. Arrete federal relatif a l'approbation d'une modification 
de l'ordonnance concernant l'attribution des offlces aux 
departements et des services a la Chancellerle federale 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident: Damit haben wir die Geschäfte der jetzigen Ses
sion abgeschlossen. Wir haben eine strenge, aber fruchtbare 
Session gehabt. 
Bevor ich die Session schliesse, möchte ich die Verdienste 
des Sekretärs unserer Finanzkommissionen, Herrn Fritz Bu
cher, würdigen, der uns Ende Juli verlässt, um vorzeitig in Pen
sion zu gehen. 
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90.025 

Asylverfahren. Aenderung 
Procedure d'asile. Modification 

Siehe Seite 1179 hiervor- Voir page 1179 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 21. Juni 1990 
Decision du Conseil des Etats du 21 juin 1990 

Frau Fankhauser: Ich sehe mich zu einer persönlichen Erklä
rung genötigt, weil sich ein eindeutiger Hinweis ergeben hat, 
dass das Parlament bei der Beratung eines wichtigen Artikels 
des Bundesbeschlusses über das Asylverfahren von der Ver
waltung irregeführt wurde. Es handelt sich um Artikel 14, Erhe
bungen in der Empfangsstelle. Meine jetzige Erklärung soll in 
die Gesetzesmaterialien Eingang finden. Bekanntlich findet in 
den Empfangsstellen eine erste, kurze und summarische Be
fragung der Asylbewerber statt Dabei geht es nach dem alten 
und neuen Wortlaut des Asylgesetzes hauptsächlich um eine 
Erhebung der Personalien, nicht jedoch um den asylerhebli
chen Sachverhalt. Weil diese Befragung für den Asylentscheid 
keine Rolle spielen soll, kann auf Verfahrensgarantien wie zum 
Beispiel die Anwesenheit eines Hilfswerksvertreters verzichtet 
werden. Von unserer Seite bestanden Befürchtungen, dass 
diese summarische Befragung dennoch zur negativen Be
gründung von Asylgesuchen benützt werden könnte, indem 
zum Beispiel auf die Unglaubwürdigkeit eines Asylbewerbers 
geschlossen würde, weil seine Aussagen in dieser Befragung 
und in den späteren Hauptbefragungen nicht genau überein
stimmen. Wir verlangten in der Kommission des Nationalrats 
eine Klarstellung der Verwaltung. Herr Arbenz hat geantwortet: 
«Ich möchte klarstellen, dass keine Befragung zu den Asyl
gründen stattfindet!» 
Und später: «Es ist klarzustellen, dass es sich nicht um eine 
Befragung nach den Asylgründen handelt.» 
In der uns nach der Asylgesetzberatung zugestellten, vom 
DFW herausgegebenen Zeitschrift «Asylon» ist aber folgender 
Auszug aus einem Asylentscheid zu lesen: «Das in der Emp
fangsstelle aufgenommene Kurzprotokoll kann bei der Beur
teilung eines Asylgesuches beigezogen werden. Unstimmig
keiten zwischen diesem Protokoll und den späteren Aussagen 
des Gesuchstellers können durchaus als Hinweise auf Un
glaubwürdigkeit gewertet werden.» 
Ganz offensichtlich besteht ein Widerspruch zwischen der 
Praxis der Asylbehörden und der Auslegung des Gesetzes ge
genüber dem Parlament. Ich betone: Wir haben uns aufgrund 
der Erklärung der Verwaltung in der Kommission für die For
mulierung des Artikels 14 entschieden. 

Hess Peter: Die Erklärung von Frau Fankhauser zu den Mate
rialien kann ich so nicht stehenlassen. In der Beratung habe 
ich als Fraktionssprecher zum Ausdruck gebracht, dass wir es 
begrüssen, wenn die Empfarigsstellen infrastrukturell dahin
gehend ausgeweitet werden können, dass inskünftig die Ver
treter des Bundes, dann auch die Hilfswerke usw. anwesend 
sind. Dann könnte man dazu übergehen -wie dies teilweise in 
der Praxis offenbar schon der Fall ist -, solche direkte Befra
gungen vorzunehmen. Das war auch in der Kommission so 
bekannt. Es kann daher nicht angehen, dass man das bei der 
Schlussabstimmung in einer einseitigen Erklärung wieder in 
Frage stellen will. Es geht nicht darum, dass man in einer Emp
fangsstelle, wo die nötigen Voraussetzungen nicht geschaffen 
sind, solche definitiven Entscheidungen fällt. Aber es ist die 
Möglichkeit zu schaffen, dass die Empfangsstellen ausgebaut 
werden und dass dann allenfalls schon Nichteintretensent
scheide und sogenannte klare Entscheide gefällt werden kön
nen. 

Frau Fankhauser: Ich sehe nicht unbedingt einen Wider-

A. Bundesbeschluss über das Asylverfahren 
A. Arrete federal sur la procedure d'aslle 

Schlussabstimmung- Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

140 Stimmen 
2Stimmen 

B. Bundesgesetz über die Schaffung eines Bundesamtes 
für Flüchtlinge 
B. Loi federale portant creation d'un Office federal pour 
les refugies 

Schlussabstimmung- Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

139Stimmen 
4Stimmen 

C. Bundesbeschluss über die Genehmigung einer Aende
rung der Verordnung über die Zuweisung der Aemter an 
die Departemente und der Dienste an die Bundeskanzlei 
C. Arrete federal relatif ä l'approbation d'une modiflcatlon 
de l'ordonnance concernant l'attributlon des offlces aux 
departements et des services ä la Chancellerle federale 

Schlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

90.221 

Parlamentarische Initiative 
(Geschäftsprüfungskommissionen) 
Verwaltungskontrolle 
Initiative parlementaire 
(Commissions de gestion) 
Contröle de l'administration 

Siehe Seite 891 hiervor- Voir page 891 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 22. Juni 1990 
Decision du Conseil des Etats du 22 juin 1990 

A. Geschäftsverkehrsgesetz 
A. Lol sur les rapports entre les consulls 

Schlussabstimmung - Vote final 

145 Stimmen 
1 Stimme 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 147 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

B. Bundesbeschluss über die Parlamentsdienste 
B. Arrete federal sur les servlces du Parlement 

spruch zwischen den Ausführungen von Herrn Hess Peter und Schlussabstimmung- Vote final 
meinen Ausführungen. Ich behaupte nach wie vor: Meine juri-
stisch abgestützten Ausführungen gehören in die Gesetzes- Für Annahme des Beschlussentwurfes 
materialien. 

155 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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